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1 Einführung zur Evaluierung Stadtumbau 
Ost und West

Für viele deutsche Städte und Gemeinden 
ist und bleibt der Stadtumbau als Anpas-
sung städtebaulicher Strukturen an verän-
derte demografische und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen eine wichtige und zu-
gleich herausfordernde Aufgabe. Bund und 
Länder unterstützen die Kommunen dabei, 
sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Seit 2002 ist der Stadtumbau ein fester Be-
standteil der Städtebauförderung des Bun-
des, denn zu diesem Zeitpunkt startete das 
Programm „Stadtumbau Ost – für lebens-
werte Städte und attraktives Wohnen“. Im 
Jahr 2004 wurde die Städtebauförderung 
durch das Programm „Stadtumbau West“ 
erweitert. Den hohen Stellenwert des Stadt-
umbaus hat der Gesetzgeber im Rahmen 
der Novellierung des Baugesetzbuches (Ein-
führung der §§ 171a-d) im Jahr 2004 unter-
strichen, indem der Stadtumbau als Schlüs-
selaufgabe der Stadtentwicklung gesetzlich 
verankert wurde.1

Beide Programme haben in ihrer bisheri-
gen Laufzeit ganz wesentlich dazu beigetra-
gen, städtebauliche Funktionsverluste abzu-
bauen und zukunftsfähige Stadtstrukturen 
zu schaffen. Das belegen auch die im Pro-
grammverlauf durchgeführten Zwischen
evaluierungen, für den Stadtumbau Ost 
(2008) wie für den Stadtumbau West (2012). 
Dennoch ist der Handlungsbedarf weiterhin 
hoch. Städte und Gemeinden in Ost und 
West müssen sich zudem neuen Heraus-
forderungen stellen, die weiteren Stadtum-

baubedarf erzeugen. Daran muss auch die 
Förderprogrammatik des Stadtumbaus aus-
gerichtet sein.

Perspektive: Künftig ein gemeinsames Stadt-
umbauprogramm 

Der Koalitionsvertrag von 2013 hat die Wei-
chen dafür gestellt: „Die bewährten Stadt-
umbauprogramme führen wir perspekti-
visch (unter Berücksichtigung des Solidar-
pakts, Korb II) zu einem einheitlichen, in-
haltlich aufgewerteten und integrierten 
Stadtumbauprogramm zusammen.“2  

Die vorliegende vergleichende Evaluierung 
beider Stadtumbauprogramme dient dazu, 
die bisherigen Ergebnisse der Programme 
zu bilanzieren, die Programmwirkungen zu 
beurteilen und den künftigen Handlungsbe-
darf des Stadtumbaus in Ost und West auf-
zuzeigen. Auf dieser Grundlage sind erste 
Vorschläge für ein gemeinsames Stadtum-
bauprogramm abgeleitet worden. 

Mit der Durchführung der Evaluierung sind 
Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung 
und Sozialforschung, zusammen mit InWIS 
Forschung und Beratung GmbH vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit vertreten durch 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) beauf-
tragt worden.

1	  	
Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 
2004, zuletzt geändert am 
20.10.2015.

2	  	
Deutschlands Zukunft gestalten. 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD. 18. Legislaturpe-
riode. Dezember 2013, S. 117.

3	  	
Vgl. BMVBS (2012): Evalu-
ierung der Städtebauför-
derung, Leitfaden für Pro- 
grammverantwortliche.

2 Untersuchungsansatz und methodisches 
Vorgehen

Angesichts der Komplexität der bei-
den Stadtumbauprogramme galt es, für 
das Evaluierungskonzept eine stringen-
te Forschungssystematik, klare inhaltliche 
Schwerpunkte sowie ein geeignetes me-
thodisches Instrumentarium zu entwickeln. 
Das Konzept orientiert sich an dem für die 
Evaluierung von Programmen der Städ-
tebauförderung herausgegebenen Leitfa-
den.3 Eine vergleichende Evaluierung zwei-
er Städtebauförderungsprogramme – wie 
hier zum Stadtumbau Ost und Stadtumbau 
West – ist bislang jedoch noch nicht durch-

geführt worden. Damit wurde inhaltlich und 
methodisch ebenso Neuland betreten wie 
durch die Stadtumbauprogramme selbst.

2.1 Evaluierungsansatz

Die Evaluierung erfolgt vergleichend auf 
vier zentralen Untersuchungsebenen: 

�� Programmebene: Analysegegenstände 
sind die strukturellen Rahmenbedingun-
gen sowie die daraus resultierenden Her-
ausforderungen. Die Programmziele, Pro-
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grammstrukturen, einschließlich erfolgter 
Programmanpassungen, sowie die Reich-
weite der Programme auf Länderebene 
stehen hierbei ebenso im Fokus wie der 
Mitteleinsatz im Programmverlauf. 

�� Handlungsräume und Ziele: Trotz unter-
schiedlicher Gewichtung in den beiden 
Programmen sowie bei der Programm
umsetzung lassen sich die Innenstadt-
entwicklung, die Anpassung von Wohn-
quartieren und -siedlungen sowie die Re-
vitalisierung von Militär-, Industrie- und 
Bahnbrachen als zentrale Handlungsräu-
me, in denen Stadtumbaumaßnahmen 
realisiert werden, definieren. Die geför-
derten Gesamtmaßnahmen werden sys-
tematisch und insbesondere hinsichtlich 
der Schwerpunkte in den Fördergebieten 
vergleichend untersucht. 

�� Handlungsfelder, Maßnahmen und För-
dergegenstände: Beide Programme wei-
sen entsprechend ihrer Programmziele 
konkrete Fördergegenstände aus. Zu eva-
luieren waren die inhaltlichen und räum-
lichen Schwerpunkte und Wirkungen 
von Stadtumbaumaßnahmen bezogen 
auf die Programmziele. Untersucht wur-
de zudem der Stellenwert einzelner För-
dergegenstände innerhalb der Gesamt-
maßnahmen. 

�� Verfahren und Prozess: Die komplexen 
Problemlagen im Stadtumbau verlangen 

integrierte Planungsansätze und abge-
stimmte Konzepte. Die städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte, ihre inhaltlichen 
Schwerpunkte und räumlichen Bezüge 
sowie der Stand der Fortschreibung sind 
ebenso Untersuchungsgegenstand wie 
Verfahren zur Prozesssteuerung, Mitwir-
kung und Beteiligung weiterer Akteure, 
insbesondere privater Eigentümer, und 
der Bürger. Zu evaluieren war, ob und 
wie die Stadtumbauprogramme mit an-
deren Förderprogrammen und Finanzhil-
fen, darunter z.B. mit der Wohnraumför-
derung der Länder, verknüpft sind und in-
wieweit private Mittel eingesetzt werden. 

Inhaltlich gliedert sich die Evaluierung in 
drei wesentliche Bestandteile:

A Evaluierung der Programme Stadtumbau 
Ost und Stadtumbau West

Hier erfolgen vergleichende Analysen zu 
den strukturellen Rahmenbedingungen, den 
Problemlagen sowie zum Programmstatus. 
Im Sinne einer formalen Evaluierung wird 
dabei jedes Programm einzeln bezogen auf 
die Programmziele, Strategien, Maßnah-
menschwerpunkte sowie den Mitteleinsatz 
und die erzielten Wirkungen untersucht. Die 
Wirkungsanalyse markiert den Übergang 
zwischen der Evaluierung beider Program-
me und der anschließenden Vertiefung hin-
sichtlich des künftigen Stadtumbaubedarfs. 

Abbildung 1: Untersuchungsebenen der Evaluierung

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung. 
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Abbildung 2: Evaluierungssystematik

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

4	   	
Zu den Ländern gehören Bay-
ern, Berlin, Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein; 
sie wurden durch die Fachkom-
mission Städtebau benannt.
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C: Vorschläge für ein zukünftiges gemeinsames Stadtumbauprogramm

Ziele – 
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Förderbedarf –
Förderstruktur 

InstrumenteProgrammteile

B Abschätzung des künftigen Stadtumbau-
bedarfs 

Für die künftige Programmgestaltung we-
sentlich ist, welche strukturellen Verände-
rungen in den Kommunen absehbar sind 
und welche städtebaulichen Auswirkun-
gen weiterhin Stadtumbaubedarf begrün-
den. Diese absehbaren Problemlagen und 
Herausforderungen in den zentralen Hand-
lungsfeldern und Handlungsräumen, deren 
Ausprägungen sowie der künftige Stadtum-
baubedarf stehen im Zentrum dieses Schrit-
tes. 

C Vorschläge für ein künftiges gemeinsames 
Stadtumbauprogramm

Die aus den Untersuchungsschritten A und 
B gewonnenen Erkenntnisse bilden die in-
haltlich-strukturelle Grundlage für Vorschlä-
ge zur künftigen Programmgestaltung. Dazu 
gehören Programmziele, Schwerpunkte und 
notwendige Instrumente, die sich aus dem 
aufgezeigten Förderbedarf in zentralen Be-
reichen des Stadtumbaus ableiten. 

2.2 Begleitender Expertenkreis
zur Evaluierung

 

Die Evaluierung wurde inhaltlich durch ei-
nen Expertenkreis begleitet. Ihm gehör-
ten Vertreter aus fünf Ländern4, von Kom-
munen aus Ost und West, der kommuna-
len Spitzenverbände, des Bundesverbands 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e.V. (GdW), von Haus & Grund 
als Interessenverband privater Eigentümer, 

des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) sowie der Wissenschaft 
an. BMUB und BBSR haben als Auftrag-
geber teilgenommen. Als Gäste waren die 
Bundestransferstellen Stadtumbau Ost und 
Stadtumbau West eingeladen. Der Exper-
tenkreis tagte insgesamt sechs Mal, wobei 
dort je nach Arbeitsfortschritt wesentliche 
Ergebnisse der Evaluierung von den Gut-
achtern präsentiert und gemeinsam disku-
tiert wurden.

Die Gutachter bedanken sich an dieser Stel-
le bei den Mitgliedern des Expertenkreises 
ausdrücklich für die kritische und konstruk-
tive Begleitung. Der Dank gilt besonders 
auch seinem Vorsitzenden Prof. Dr. K.-J. 
Beckmann für die unterstützende und pro-
fessionelle Moderation dieses nicht immer 
konfliktfreien Kommunikationsprozesses. 

2.3 Methodisches Vorgehen

Das gewählte methodische Instrumentari-
um trägt dem komplexen Evaluierungsge-
genstand – Evaluierung von zwei Städte-
bauförderungsprogrammen – Rechnung: 
Die Vielfalt an Problemlagen, Herausfor-
derungen auf verschiedenen Ebenen der 
Stadtentwicklung, inhaltliche Breite, meh-
rere programmatische Ansprüche (Bewäl-
tigung und Prävention), unterschiedliche re-
gionale, siedlungsstrukturelle und kommu-
nale Rahmenbedingungen finden sich in je-
dem einzelnen Programm. 

Die gemeinsame Evaluierung war als weit-
gehend sekundäranalytische Untersuchung 
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5	  	
Das Ergänzungsgutachten wird 
durch empirica und MUST 
Städtebau erarbeitet und im 
Sommer 2016 vollständig vor-
liegen. Die zentralen Ergebnis-
se sind bereits in diese Evaluie-
rung eingeflossen.

konzipiert. Deshalb bildeten vorhandene 
Daten und Dokumente die zentrale Unter-
suchungsbasis, die zu einzelnen Themen-
schwerpunkten durch zielgerichtete Primär-
erhebungen ergänzt wurden. Die dafür ent-
wickelten Methodenbausteine waren vor al-
lem für die Ergebnis- und Wirkungsanalyse 
beider Programme wie auch für Vorschläge 
zu einem künftigen gemeinsamen Stadtum-
bauprogramm wichtige Grundlage. 

Die Evaluierung wurde ergänzt durch ein 
externes Gutachten zu Klimaschutz und Kli-
maanpassung im Stadtumbau, dessen Er-
gebnisse sukzessive in die Evaluierung ein-
bezogen wurden.5

Ende 2015 wurde außerdem ein Ergän-
zungsbaustein „Auswirkungen der Flücht-
lingszuwanderung auf den Stadtumbau“ 
in die Evaluierung aufgenommen. Zu un-
tersuchen war, ob und inwieweit sich diese 
Herausforderungen auf die Umsetzung der 
Stadtumbauprogramme, die Realisierung 
laufender oder geplanter Maßnahmen so-
wie den künftigen Stadtumbaubedarf be-
reits auswirken bzw. auswirken können. 

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

Abbildung 3: Methodenset der Evaluierung

2.4 Informationsgrundlagen und 
Datenquellen

Das für die Evaluierung entwickelte und ein-
gesetzte Methodenset hat je nach Evaluie-
rungsschwerpunkt geeignete Informationen 
und Daten einbezogen und ausgewertet. 

Sekundäranalysen

programmbezogene 
Informationen

•	 Städtebauförderungsdatenbank
•	 elektronische Begleitinformationen der Programmkommunen
•	 EMO – elektronisches Monitoring Städtebauförderung 

Kontext-
informationen

•	 aus laufender Raumbeobachtung des BBSR zu einzelnen Indikatoren (bisherige Entwicklung, 
Prognosedaten)

Ergebnisse 
Begleitforschung

•	 33 Fallstudien
•	 Praxisbeispiele 

•	 Statusberichte
•	 thematische Auswertungen
•	 Veranstaltungsdokumentationen

Ergebnisse bisheriger 
Evaluierungen

•	 Stadtumbau Ost 2008/2009 und Befragungen der Kommunen 
•	 Stadtumbau West 2011/2012 und Befragungen der Kommunen 2008/2009

weitere Dokumente  
(eigene Recherche)

•	 Länderinformationen, z.B. Monitoringberichte der Länder
•	 Selbstevaluierungen von Kommunen 
•	 weitere Ergebnisse zu Stadtumbau/Städtebauförderung, weitere relevante Gutachten

Primärerhebungen

Zusatzbaustein

eigene Erhebungen

thematische 
Fachgespräche

qualitative  
Experteninterviews

•	 16 Länderministerien
•	 2 Bundestransferstellen
•	 Programmbegleitungen in Bundesministerium und BBSR
•	 wohnungswirtschaftliche Verbände und weitere Experten 

•	 3 Fachgespräche mit jeweils rund 30 Akteuren des Stadtumbaus zu den Themen:  
Qualifizierung Wohnquartiere, Stärkung Innenstädte, Revitalisierung Brachen sowie 

•	 1 Fachgespräch zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung im Rahmen des externen  
Gutachtens  

•	 standardisierte kommunale Kurzbefragung 
•	 differenzierte Projektionen künftigen Leerstandes und weiterer Strukturanpassungsfolgen 

•	 zu Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung auf den Stadtumbau  
•	 durch Abschätzungen zur Bevölkerungsentwicklung; Expertengespräche mit Vertretungen der 

Länderministerien, Stadtumbaukommunen und weiteren Experten

Sekundäranalytische Informationen und 
Daten

Die sowohl für die Programmverlaufs- als 
auch für die Kontextanalyse notwendigen 
Informationen und Daten sind aus den Da-
tenbanken des BBSR sowie des Bundes ge-
neriert worden. Wesentliche Programmda-
ten entstammen der Städtebauförderungs-
datenbank sowie den elektronischen Beglei-
tinformationen des Bundes. Herangezogen 
wurden auch Daten aus dem elektronischen 
Monitoring des Bundes für das Programm-
jahr 2013, zu dem erstmalig Daten auf Bun-
desebene bereitstehen. 

Der Betrachtungszeitraum der Evaluierung 
umfasste die Jahre seit Programmstart 
2002 bzw. 2004 bis Ende 2014. Für diesen 
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Zeitraum konnten die Förderdaten des Bun-
des für Stadtumbau Ost und Stadtumbau 
West herangezogen werden. Für die Be-
schreibung der strukturellen Rahmenbedin-
gungen wurden auf Gemeindeebene ver-
fügbare Daten aus der laufenden Raumbe-
obachtung des BBSR mit Datenstand 2013 
sowie aus dem Zensus 2011 genutzt. Wich-
tige Grundlage für zu erwartende Bevölke-
rungs- und Haushaltsentwicklungen bildet 
die Raumordnungsprognose des BBSR bis 
2035.6

Primäranalytische Informationen und Da-
tenerhebungen

Experteninterviews: Sie dienten vor al-
lem der Vertiefung der Problemlagen- und 
Wirkungsanalyse, wurden jedoch auch für 
die Programmanalyse mit dem Ziel her-
angezogen, zusätzliche Erkenntnisse zum 
Stadtumbauprozess auf Ebene der Län-
der und Kommunen zu gewinnen. Dies ge-
schah vor allem hinsichtlich der Darstel-
lung des Programmverlaufs, der Bewer-
tung der Programmumsetzung, der Wir-
kungen der Maßnahmen, der Vertiefung 
wesentlicher Handlungsfelder sowie der 
Einschätzung des zukünftigen Bedarfs. Zu 
den interviewten Experten gehörten Ver-
treter aller 16 Länderministerien, Exper-
ten aus der Wohnungswirtschaft sowie der 
beiden Bundestransferstellen. Insgesamt 
wurden 25 Expertengespräche durchge-
führt. Die Interviews erfolgten anhand eines  
(teil)standardisierten Leitfadens, teils tele-
fonisch, teils face to face.

Thematische Fachgespräche: Sie wur-
den genutzt, um den künftigen Stadtum-
baubedarf und die Vorschläge für ein ge-
meinsames Programm weiter zu fundie-
ren. Insgesamt gab es vier Fachgesprä-
che mit jeweils 30 bis 35 Teilnehmern zu 
vier ausgewählten Schwerpunkten des 
Stadtumbaus in Ost und in West: zur In-
nenstadtentwicklung, zur Aufwertung 
von Wohnquartieren und Wohnsiedlun-
gen, zur Revitalisierung von Brachen so-
wie zum Themenfeld Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung im Stadtumbau. Letz-
teres wurde inhaltlich durch die Gutachter  
empirica/MUST der Klimaergänzungsstudie 
betreut. An den Fachgesprächen beteiligt 
waren Vertreter der Länder und aus Kom-
munen in Ost und West, der Bundestrans-
ferstellen, des BBSR und des BMUB sowie 
je nach Schwerpunkt weitere Experten der 
kommunalen Wohnungswirtschaft, von Ge-
nossenschaften, den Interessenverbänden 

privater Eigentümer, der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA), Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen, Projektentwickler 
und Stadtumbaumanager.

Standardisierte Kurzbefragung: Die Kurzbe-
fragung sollte weiteren Aufschluss darüber 
geben, welchen Handlungsbedarf Kommu-
nen für den künftigen Stadtumbau sehen. 
Als Blitzlichtbefragung war sie nicht reprä-
sentativ angelegt, sondern zielte vielmehr 
darauf, ein Meinungsbild bei jenen Kom-
munen einzuholen, die bereits länger am 
jeweiligen Programm beteiligt sind, z.B. 
schon Fallstudienstädte in vorangegange-
nen Evaluierungen oder Modellvorhaben 
im Stadtumbau waren. Die Befragung er-
folgte mittels standardisiertem Fragebogen, 
wobei einzelne Items analog der Kurzbefra-
gung aus der Evaluierung des Stadtum-
baus West übernommen wurden, um parti-
elle Vergleiche zu ermöglichen. Insgesamt 
wurden 120 Fragebögen versandt. Rücklauf 
kam aus 61 Kommunen, darunter aus Berlin 
sowie je zur Hälfte aus Kommunen in Ost 
und West. Befragungszeitraum war Som-
mer 2015.

Im Rahmen der ergänzenden Untersu-
chung zur Zuwanderung von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern wurden Vertreter al-
ler Länderministerien, der Wohnungswirt-
schaft, der BImA sowie ausgewählter Kom-
munen telefonisch befragt. Diese Inter-
views fanden im Januar und Februar 2016 
statt. Hinzugezogen wurde auch eine Vor-
recherche zu Auswirkungen der Zuwande-
rung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
der Bundestransferstelle Stadtumbau Ost7. 
Als Quellen zur quantitativen Beschreibung 
der Zuwanderung dienten zusätzlich Infor-
mationen der Länder sowie Daten des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF).

Abschätzung künftiger Leerstandsentwick-
lung: Die Analyse des künftig zu erwarten-
den Leerstands soll einen Überblick darü-
ber geben, in welchem Verhältnis sich Woh-
nungsangebot und -nachfrage in Ost- und 
Westdeutschland entwickeln. Ausgehend 
von den Zensus-Ergebnissen der Woh-
nungs- und Gebäudezählung 2011 wurde 
ein Sockelleerstand zum 31. Dezember 2014 
aus der Veränderung des Wohnungsbestan-
des (Angebotsseite) und der Zahl der pri-
vaten Haushalte (Nachfrageseite) ermittelt. 
Der künftige Leerstand wurde dann für die 
Jahre 2015 bis 2030 in einer Grund- und ei-
ner Neubauvariante berechnet und darüber 

6	  	
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035. 

7	   	
Bundestransferstelle Stadt-
umbau Ost/IRS (2016): Interne 
Vorrecherche.
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hinaus auch unter Berücksichtigung zusätz-
licher Flüchtlingszuwanderung dargestellt. 
Die Höhe des Leerstandes bis 2030 bildete 
die quantitative Grundlage, um den künfti-
gen Rückbaubedarf einzugrenzen.

Fallstudien

Eine wesentliche Grundlage für die Analy-
se von Problemlagen, Prozessen und Wir-
kungen in den Stadtumbaukommunen wa-
ren Fallstudien. Sie dienten der Analyse un-
terschiedlicher Wirkungsdimensionen und 
-zusammenhänge bezogen auf die kommu-
nalen Strategien und die daran ausgerich-
teten Stadtumbaumaßnahmen, den Mittel
einsatz und praktizierte Verfahren zur Pro-
zesssteuerung. 

Fallstudienauswahl

Insgesamt lagen 33 Fallstudien vor, 15 zum 
Stadtumbau Ost und 18 zum Stadtumbau 
West. Ihre Auswahl erfolgte in der Vorbe-
reitung der Evaluierung. Erarbeitet wurden 
sie durch die beiden Bundestransferstellen 
unter Einbeziehung der jeweiligen Kommu-
nen. Alle Fallstudienkommunen Ost sind bis 
auf Görlitz seit Beginn des Programms 2002 
dabei, neun Fallstudienkommunen West 
seit dem Programmstart 2004. Bei der Aus-
wahl wurden neben der räumlichen Vertei-
lung vor allem die typischen Problemlagen 
der Programmkommunen in Ost und West 
berücksichtigt. Im Stadtumbau Ost wurden 
die Leerstandsquote bei Wohnungen sowie 
die Bevölkerungsentwicklung der Kommu-
nen als weitere Indikatoren mit herangezo-
gen. Auch die für den Stadtumbau Ost vier 
charakteristischen Programmbereiche spie-
geln sich wider. Insgesamt sind alle Bun-
desländer, Stadtgrößen8 und Gebietstypen 
vertreten, sodass das breite Stadtumbau-
spektrum in Ost und West umfassend ab-
gebildet wird. Unter den 33 Fallstudien sind 
acht Kleinstädte, 16 Mittelstädte und acht 
Großstädte. Berlin ist mit je einem Förder-
gebiet pro Stadtumbauprogramm vertreten. 

Inhalte der Fallstudiendokumentationen

Die Fallstudiendokumentationen sind für 
beide Programme nach einem einheitli-
chen Muster gestaltet. Zentrale Aussagen 
finden sich zum gesamtstädtischen Kon-
text, den strukturellen Rahmenbedingun-
gen und kommunalen Strategien. Ausführ-
lich charakterisiert sind außerdem ein aus-
gewähltes Stadtumbaufördergebiet und die 
dort umgesetzten Stadtumbaumaßnahmen 

entsprechend den Fördergegenständen so-
wie für den Stadtumbau Ost auch bezogen 
auf die Programmbereiche. Die Fallstudien 
beinhalten zudem Informationen und teils 
auch Bewertungen zur Umsetzung im Kon-
text der Programmstrategien auf Ländere-
bene. Ergänzend enthalten die Fallstudien 
weitere Informationsgrundlagen und zu-
sätzliches Karten- und Datenmaterial. Die 
Analyse der Fallstudien erfolgte systema-
tisch entsprechend den Untersuchungs-
ebenen. Dabei wurden sowohl Einzel- als 
auch Querschnittsbetrachtungen bzgl. in-
haltlicher und räumlicher Schwerpunkte 
der verschiedenen Handlungsfelder vorge-
nommen. 

Handlungsschwerpunkte der Stadtumbauge-
biete in den Fallstudien

Die in den Fallstudien untersuchten För-
dergebiete in beiden Programmen weisen 
entsprechend den jeweiligen Programm-
schwerpunkten unterschiedliche Syste-
matisierungen auf: In Ost werden sie den 
Gebietstypen Kernstadt, Gründerzeit und 
Wohnsiedlung zugeordnet, in West den 
Handlungsraumtypen Stadt(teil)zentrum 
und Ortskern, Wohnquartier und -siedlung 
sowie Industrie-, Verkehrs- und Militärbra-
chen.9 Für die Evaluierung und auch mit 
Blick auf ein gemeinsames Stadtumbau-
programm lag es nahe, bei der Zuordnung 
von Fördergebieten mit einer einheitlichen 
inhaltlichen Struktur bzw. Typisierung zu ar-
beiten. Die Evaluierung geht dabei von drei 
zentralen Handlungsräumen und Zielen im 
Stadtumbau aus, die sich auch aus der Pro-
grammstruktur ableiten lassen. In der Zu-
ordnungssystematik der Evaluierung stehen 
deshalb die städtebaulich-funktionalen und 
weniger die lagebezogenen Aspekte im Vor-
dergrund: 

� Stärkung der Innenstädte in Ost und in 
West: elf Fördergebiete, deren Strategi-
en, Konzepte und Maßnahmen sich expli-
zit auf die Stabilisierung der Stadt- und 
Ortskerne sowie der zentralen Funktio-
nen Wohnen, Gewerbe, Handel, Dienst-
leistung und Kultur richten.

� Anpassung von Wohnquartieren/-sied-
lungen: 16 Fördergebiete, davon elf im 
Stadtumbau Ost, deren Maßnahmen-
schwerpunkte auf die Stärkung der 
Wohnfunktion, die Qualifizierung der 
Wohnungsbestände, einschließlich der 
Beseitigung von Wohnungsleerstand, 
und Infrastrukturen in Wohngebieten 

8	  	
Die Zuordnung zu Klein-, Mittel- 
und Großstädten erfolgt hier an-
hand der Einwohnerzahlen. Es 
ist nicht der Stadt- und Gemein-
detyp des BBSR gemeint, der zu-
sätzlich zur Einwohnerzahl z.B. 
auch das Merkmal Zentrenfunk-
tion einbezieht.

9	  	
Die Bezeichnung der Gebietsty-
pen (Ost) und Handlungsraum-
typen (West) sind den Übersich-
ten der Bundestransferstellen 
entnommen, die zusammen mit 
den Fallstudien-Dokumentatio-
nen übermittelt wurden.



7Untersuchungsansatz und methodisches Vorgehen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

Abbildung 4: Fallstudienkommunen der Evaluierung

oder Wohnquartieren zielen; baustruktu-
rell sind hier Großsiedlungen ebenso ver-
treten wie Gründerzeitquartiere. 

�� Revitalisierung von Brachen: sechs För-
dergebiete, alle im Stadtumbau West, de-
ren Maßnahmen der Nachnutzung von In-
dustrie-, Militär-, Bahn- oder Gewerbebra-
chen dienen, damit Leerstand beseitigen 
und die Flächen durch neue oder verän-
derte Nutzungen (Wohnen, Infrastruktur, 
Freiraum  etc.) wieder funktionaler Be-
standteil städtischer Gefüge werden.

Unter den Fallstudien befinden sich darü-
ber hinaus Kommunen, die einen jeweils 
spezifischen Aspekt der bisherigen Pro-

grammumsetzung verdeutlichen: Dazu ge-
hört mit Homberg (Efze) eine Kommune, 
die innerhalb einer Interkommunalen Ko-
operation am Stadtumbau West beteiligt 
ist. Mit Bottrop wurde eine Fallstudie aus 
dem Stadtumbau West gewählt, die Klima-
schutz und Klimaanpassungen zu zentralen 
Schwerpunkten der Stadtumbauagenda ge-
macht hat. 

In der Zusammenschau ergibt sich für 
die einbezogenen Fördergebiete der 
Fallstudienkommunen folgendes Zuord-
nungsraster, das für die Evaluierung ge-
nutzt wurde: 



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West8

Abbildung 5: In den Fallstudien vertiefte Fördergebiete nach räumlich-inhaltlichen Handlungsschwerpunkten, Stadtgröße und Programm-
start in den Kommunen

Innenstadtstärkung Anpassung von Wohnquartieren/-siedlungen Revitalisierung von Brachen

Stadtumbau Ost

Berlin 

Berlin Mar-
zahn-Hellers-
dorf (2002): 

Mitte

Brandenburg
Wittstock/

Dosse (2002): 
Altstadt

Frankfurt/Oder 
(2002): 

Neuberesin-
chen

Brandenburg 
a.d.H. (2002): 

Ring

Mecklen-
burg-Vor-
pommern

Pasewalk 
(2002): 
Altstadt

Schwerin 
(2002):  

Mueßer Holz

Sachsen
Zwickau (2002): 

Eckersbach
Flöha (2002): 

Stadtteilgebiet

Görlitz (2003): 
Erhaltungsgebiet 

Innenstadt

Sachsen-
Anhalt

Bernburg 
(2002): 
Talstadt

Halberstadt 
(2002): Nord-

ring/Innenstadt

Halle/Saale 
(2002): Südliche 

Innenstadt

Thüringen
Neustadt 

a.d.O. (2002): 
Altstadt

Greiz (2002): 
Pohlitz-

Zaschberg

Nordhausen 
(2002): 

Nordhausen-Ost

Stadtumbau West

Baden-Würt-
temberg

     
Konstanz (2004): 

Bahnhof  
Petershausen

Mössingen 
(2006): 

Pausa-Areal

Bayern
Freyung 
(2004): 
Altstadt

    
Schwabach 

(2005): 
O´Brien-Kaserne

 

Berlin   
Berlin Spandau 
(2004): Falken-
hagener Feld

    

Bremen   
Bremen (2004): 

Huckelriede/ 
Sielhof

    

Hamburg

Hamburg 
(2004): Altona 

– Große 
Bergstraße

      

Hessen

Homberg/Efze 
(2005): Alt-

stadt um den 
Marktplatz

    
Offenbach (2005): 

MAN-Gelände
 

Niedersach-
sen

     
Lüneburg (2008): 

Schlieffen- 
kaserne

Osnabrück 
(2008):  

Konversion 
(Winkelhausen-

kaserne)

Nordrhein-
Westfalen

Altena (2008): 
Innenstadt

Bottrop (2004): 
Innenstadt

Dortmund 
(2004): 

Rheinische 
Straße

    

Rheinland-
Pfalz

Neustadt 
a.d.W. (2008): 

Innenstadt
      

Saarland
Homburg 
(2004): Er-

bach
      

Schleswig-
Holstein

  
Flensburg 

(2004): 
Fruerlund-Süd

Husum (2005): 
GEWOBA-
Siedlung/ 

Hockensbüll

   

Großstadt Mittelstadt Kleinstadt

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.
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3 Strukturanalyse – strukturelle Rahmenbe-
dingungen der Kommunen

3.1 Ziel, Herangehen und Daten-
basis der Strukturanalyse

Die Städtebauförderungsprogramme Stadt-
umbau Ost und Stadtumbau West zielen 
darauf, die Kommunen bei der Bewältigung 
bzw. bei der Vermeidung städtebaulicher 
Folgen des gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und demografischen Wandels zu un-
terstützen. Dieser Wandel vollzieht sich in-
nerhalb der Bundesrepublik sehr differen-
ziert, teilweise gegenläufig und erzeugt in 
einzelnen Regionen und Kommunen in un-
terschiedlicher Intensität verschiedene Her-
ausforderungen und Problemlagen. 

Die Strukturanalyse untersucht diese Rah-
menbedingungen, ihre Veränderungen in 
den Kommunen in Ost wie in West, um die 
sich daraus ergebenden Problemlagen so-
wie ihre räumliche Verteilung benennen 
und Einflussfaktoren für künftige Stadtum-
bauaufgaben herausarbeiten zu können. 
Grundlage der Strukturanalyse bilden Da-
ten zur demografischen Entwicklung, zu 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zum 
siedlungsstrukturellen Kontext sowie – so-
weit möglich – zur (städte-)baulichen Struk-
tur. Dabei sind letztere nur indirekt über den 
Anteil bestimmter Wohnungsbestandsty-
pen möglich. Weitergehende Zuordnungen 
zu einer bestimmten städtebaulichen Situa-
tion und vor allem eine Bewertung der ent-
sprechenden städtebaulichen Problemlagen 
sind vor dem Hintergrund der Datenlage im 
Rahmen der Strukturanalyse nicht möglich. 

Themenbezogen werden Situation und Ver-
änderungen seit Beginn der Stadtumbau-
programme 2001 – in Teilen nochmals für 
die jüngere Etappe seit 2009 (für die Bevöl-
kerungsentwicklung auch seit 2011) – bis 
2013 sowohl zwischen Ost und West als 
auch zwischen Programmkommunen und 
Kommunen, die nicht an den Programmen 
beteiligt sind, untersucht. Genutzt werden 
auf Gemeindeebene verfügbare Daten aus 
der laufenden Raumbeobachtung des BBSR 
mit Datenstand 2013 sowie aus dem Zensus 
2011, die jeweils für Aussagen zur Situati-
on in der Bundesrepublik, den Ländern und 

den am Programm beteiligten bzw. nicht 
beteiligten Kommunen aggregiert werden. 
Entwicklungen nach 2013 standen zum Zeit-
punkt der Strukturanalyse auf Gemeinde-
ebene noch nicht zur Verfügung und konn-
ten daher nicht systematisch einbezogen 
werden. Gegebenenfalls werden aktuelle 
gesamtdeutsche Trends zusätzlich benannt. 

3.2 Beteiligung der Kommunen 
und Reichweite der Stadtum-
bauprogramme in den Län-
dern

Die Bundesrepublik ist – in Ost und West 
– durch sehr heterogene und in der Mehr-
zahl der Bundesländer sehr kleinteilige 
Kommunalstrukturen geprägt. Mit Gebiets-
stand 2013 gab es 11.161 Städte und Ge-
meinden.10 Fast 9.000 Kommunen und da-
mit 80 % sind kleine Kleinstädte und Land-
gemeinden11 mit weniger als 5.000, die 
Hälfte davon mit weniger als 1.000 Einwoh-
nern. Im Osten betrifft das nahezu 90 % al-
ler Kommunen. Andererseits leben rund 
60 % der Menschen allein in den rund 850 
Groß- und Mittelstädten12 Deutschlands. 
Ostdeutschland ist kleinteiliger strukturiert, 
der Anteil der Bevölkerung in großen Städ-
ten sinkt dort unter 50 %. 

In den beiden Stadtumbauprogrammen 
wurden seit dem jeweiligen Programmstart 
2002 bzw. 2004 bis Ende 2014 Maßnahmen 
in inzwischen 953 Kommunen gefördert:

�� 480 im Stadtumbau Ost (und damit mehr 
als 50 % aller Programmkommunen), 

�� 472 im Stadtumbau West, inklusive Ham-
burg sowie Bremen und Bremerhaven,

�� und Berlin, das aufgrund seines besonde-
ren Status’ beide Programme nutzt. 

Damit sind rund 18  % aller ostdeutschen 
und rund 6 % aller westdeutschen Kommu-
nen an den Stadtumbauprogrammen betei-
ligt.13 Rund 60 % der Einwohner der ostdeut-
schen Länder leben in Programmkommu-
nen, in den westdeutschen Ländern sind es 
rund 35 %. 

10	  	
74 Gemeinden, die keine Ein-
wohner haben, sind nicht ein- 
bezogen.

11	  
Typisch für Deutschland ist – ne-
ben Groß- und Mittelstädten – 
eine Vielzahl kleiner Städte und 
Orte. Das trifft im Prinzip auch 
auf die Bundesländer zu, in de-
nen inzwischen mehrere Orte zu-
sammengefasst bzw. in andere 
Kommunen eingemeindet wur-
den. Diese nach wie vor oft sehr 
kleinteiligen räumlichen Struktu-
ren bilden sich damit in den Ge-
meindedaten der betreffenden 
Länder so aber nicht mehr ab 
und beeinflussen durchaus die 
Strukturanalyse, die auf diese 
Daten zurückgreift. Damit kön-
nen sich allein daraus Unter-
schiede zwischen den Ländern, 
der räumlichen Verteilung und 
regionalen Betroffenheit von 
Problemlagen ergeben. Inner-
halb einzelner (Programm)Kom-
munen – ähnlich der Situation in 
größeren Städten – kann es so-
mit einen viel weitergehenden 
und differenzierten Stadtumbau-
bedarf geben, der auf Gemein-
deebene aber nivelliert wird.

12	  	
Für die folgenden Beschreibun-
gen im Rahmen der Strukturana-
lyse verwenden wir weitgehend 
die vier Stadt- und Gemeinde-
typen des BBSR: Großstadt 
(mindestens 100.000 Einwoh-
ner), Mittelstadt (20.000 bis 
unter 100.000 Einwohner bzw. 
mittelzentrale Funktion), Klein-
stadt (bis zu 20.000 Einwohnern 
bzw. grundzentrale Funktion) 
und Landgemeinden (bis max. 
5.000 Einwohner und ohne ent-
sprechende Funktion). 

13	  	
Beteiligung: eine Kommune ist 
am Programm beteiligt, sobald 
sie eine Förderung für Maßnah-
men erhält bzw. erhalten hat und 
daher in der Städtebauförderda-
tenbank des Bundes (Bundes-
programme 2002 bis 2014) re-
gistriert ist.  
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14	  	
Von besonderem Interesse sind 
hier je nach spezifischer Prob-
lemlage auch die Städtebauför-
derungsprogramme „Städ-
tebaulicher Denkmalschutz“, 
„Kleinere Städte und Gemein-
den – überörtliche Zusammenar-
beit und Netzwerke“ (seit 2010), 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzent-
ren“ (seit 2008) sowie in größe-
ren Städten auch „Soziale Stadt 
– Investitionen im Quartier“ (von 
Beginn an). 

15	  	
Damit stehen Länder mit vielen, 
teils sehr kleinen selbststän-
digen Gemeinden (so Rhein-
land-Pfalz, Bayern, Baden-Würt-
temberg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen) 
neben Ländern mit deutlich we-
niger Gemeinden, die selbst wie-
derum aus einer Vielzahl kleiner 
Orte bestehen (so Nordrhein-
Westfalen, Saarland, aber auch 
Sachsen-Anhalt, teils Branden-
burg und Sachsen).

16	  
Bezogen auf den Anteil der 
Programmkommunen an al-
len Kommunen der jeweiligen 
Länder.

17	  	
In Hessen sind Interkommuna-
le Kooperationen im Programm, 
an denen jeweils bis zu acht 
Kommunen beteiligt sind. Damit 
steigt in diesem Bundesland die 
kommunale Beteiligung.

18	  	
Bezug ist die Stadttypisierung 
des BBSR, die im Bereich klei-
ner Kommunen zwischen größe-
ren Kleinstädten, kleinen Klein-

Abbildung 7: Übersicht über Programmkommunen und Kommunen in der Bundesrepublik 2014

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Bundesprogramme 2002 bis 
2014 sowie Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Abbildung 6: Übersicht über Aufbau, Herangehensweise und Inhalte der Strukturanalyse

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

Grundstrukturierung – Programmbeteiligung

Programmkommunen

Ost

nicht beteiligte Kommunen alle Kommunen

Entwicklungstrends

West Gesamt Ost West Gesamt Ost West Gesamt

Darstellung von Status und Entwicklung

Status 2001 Status 2013 Entwicklung 2001-2013 Entwicklung 2009-2013

Aussagen zum Kontext der kommunalen Entwicklung – Themenfelder und Indikatoren

Demografie

Wohnen/Bauen

Siedlungs-/ 
Stadtstruktur

Wirtschaft

Bevölkerungs-
entwicklung

Alten-/
Jugendquotient

Erwerbsfähigenanteil
Geburtendefizite/

-überschüsse
Zu- und 

Abwanderungen

Beschäftigungs-
entwicklung in den 

Kommunen
Pendlerbewegungen Arbeitslosigkeit Kaufkraftindex

Realsteuerkraft der 
Kommunen

BaualtersklassenGebäudetyp/BauweiseLage und RegionstypStadtgröße und -typ

EigentümerstrukturWohnungsleerstandBaugeschehen

       Ost West Berlin Gesamt

Programmkommunen (PK) 480 472 1 953

nicht beteiligte Kommunen (NK) 2.228 7.980 - 10.208

alle Kommunen (AK) 2.708 8.452 1 11.161

Anteil Programmkommunen 18 % 6 % 9 %

Die Förderstrategien der Länder – auch hin-
sichtlich des Einsatzes der verschiedenen 
Städtebauförderungsprogramme14 – und 
die Gemeindestrukturen15 haben Einfluss 
darauf, welche Kommunen am Programm 
beteiligt sind. Es sind alle Bundesländer 
vertreten, darunter Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen und Bayern mit beson-
ders vielen Kommunen. Die größte Reich-
weite16 haben die Programme in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen 
und Hessen17 mit Programmbeteiligun-
gen von mehr als 20 %. Auch in Mecklen-
burg-Vorpommern ist die Programmbetei-
ligung trotz der sehr kleinteiligen Kommu-
nalstruktur mit 19 % aller Kommunen hoch 
und geht weit auf die Ebene kleiner Städte 
und Landgemeinden18 herunter. Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen konzentrieren sich auf vergleichswei-
se wenige Kommunen. Auch Brandenburg 
nutzt das Programm, um vor allem zentrale 
Kommunen außerhalb des Berliner Umlan-
des zu unterstützen. 

3.3	 Strukturelle Rahmenbedin-
gungen der Kommunen

Stadtstrukturen, regions- und lagetypische 
Merkmale von Kommunen liefern Hinwei-
se auf räumliche Verteilungen demografi-
scher und wirtschaftlicher Entwicklungs-
unterschiede und damit auf regionale und 
strukturelle Notwendigkeiten für den Stadt-
umbau.

Stadtstrukturen und siedlungsstrukturel-
ler Kontext 

In den Stadtumbauprogrammen sind antei-
lig mehr Groß- und Mittelstädte vertreten. 
Sie machen ein knappes Drittel aller Pro-
grammkommunen aus – im Unterschied zu 
den 7 % innerhalb der gesamten kommuna-
len Landschaft. Dabei sind die Unterschie-
de zwischen Ost und West groß: Während 
Stadtumbau West zu 45  % in Groß- und 
Mittelstädten stattfindet, liegt deren Anteil 
im Stadtumbau Ost nicht einmal bei 20 %. 
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Abbildung 8: Übersicht über die Programmkommunen nach Ländern 2014

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Bundesprogramme 2002 bis 
2014 sowie Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

  Programm- 
kommunen 

nicht beteiligte 
Kommunen alle Kommunen

Programm-
beteiligung 
der Länder19

B
un

de
sl

an
d

Brandenburg 51 5 % 368 4 % 419 4 % 12 %

Mecklenburg-Vorpommern 151 16 % 629 6  % 780 7 % 19 %

Sachsen-Anhalt 65 7 % 157 2 % 222 2 % 29 %

Sachsen 134 14 % 304 3 % 438 4 % 31 %

Thüringen 79 8 % 770 7 % 849 8 % 9 %

Baden-Württemberg 77 8 % 1.024 10 % 1.101 10 % 7 %

Bayern 127 13 % 1.929 19 % 2.056 19 % 6 %

Hessen 94 10 % 332 3 % 426 4 % 22 %

Niedersachsen 35 4 % 967 10 % 1.002 9 % 3 %

Nordrhein-Westfalen 91 10 % 305 3 % 396 4 % 23 %

Rheinland-Pfalz 23 2 % 2.283 22 % 2.306 20 % 1 %

Saarland 8 1 % 44 <1 % 52 <1 % 15 %

Schleswig-Holstein 14 1 % 1.096 11 % 1.110 10 % 1 %

gesamt20 953 100 % 10.208 100 % 11.161 100 %  

städten und Landgemeinden 
unterscheidet, wobei in Meck-
lenburg-Vorpommern vorran-
gig Kommunen mit weniger als 
5.000 Einwohnern existieren. 

19	  	
Entspricht dem Anteil der Pro-
grammkommunen an allen 
Kommunen des jeweiligen 
Bundeslandes. 

20	  
Inkl. Berlin, Hamburg, Bremen 
und Bremerhaven.

21	  
16 Städte mit mehr als 20.000 
Einwohnern nicht im Programm: 
Potsdam als einzige Großstadt, 
Dresdens Nachbarstadt Rade-
beul sowie Brandenburger Städ-
te im Berliner Umland.

22	  	
17 Großstädte nicht im Pro-
gramm: Nordrhein-Westfalen 
(Bergisch-Gladbach, Düssel-
dorf, Neuss, Paderborn, Müns-
ter, Recklinghausen), Bayern (Er-
langen, Ingolstadt, München, 
Regensburg), Baden-Württem-
berg (Freiburg, Pforzheim, Reut-
lingen), Niedersachsen (Göttin-
gen und Wolfsburg), Hessen 
(Darmstadt) und Rheinland-Pfalz 
(Mainz). 

23	  	
349 Städte (20.000 bis 100.000 
Einwohner) fehlen: Nordrhein-
Westfalen (123), Niedersachsen 
(69), Baden-Württemberg (55), 
Bayern (42), Hessen (41), Schles-
wig-Holstein (9), Rheinland-Pfalz 
(6), Saarland (4).

Dennoch sind auch in Ostdeutschland 86 
der überhaupt nur 102 Städte, in denen 
mehr als 20.000 Menschen leben, im Pro-
gramm.21 Im Westen sind drei Viertel aller 
Großstädte22 sowie mehr als 30 % der Mit-
telstädte mit mehr als 20.000 Einwohnern 
beteiligt.23 Kleinstädte und Landgemein-
den stellen mit rund 70 % die Mehrzahl der 
Programmkommunen, im Stadtumbau Ost 
liegt ihr Anteil sogar bei rund 80 %. Diese 
starke Programmbeteiligung führt dazu, 
dass inzwischen jede zweite größere und 
jede vierte kleinere ostdeutsche Kleinstadt 
im Stadtumbauprogramm unterstützt wird 
bzw. wurde. 

In der Auswahl der Programmkommunen 
spiegeln sich – neben den spezifischen Pro-
grammschwerpunkten – durchaus die Ge-
meindestrukturen der Länder wider:

�� In Nordrhein-Westfalen ist das Stadtum-
bauprogramm vorrangig ein Programm 
für Groß- und Mittelstädte. Sie machen 

dort 85  % aller Programmkommunen 
aus. Aus Programmsicht befinden sich 
fast 40 % aller beteiligten Großstädte al-
lein in Nordrhein-Westfalen. Baden-Würt-
temberg ist mit besonders vielen Mittel-
städten vertreten.

� Die ostdeutschen Länder haben rund 
85  % aller Städte mit mehr als 20.000 
Einwohnern im Programm. Branden-
burg konzentriert sich ausschließlich 
auf Mittel- und Oberzentren. Die Her-
ausforderungen für den Stadtumbau 
gehen jedoch weit über die Problem-
lagen der größeren Städte hinaus, so-
dass auch zahlreiche kleinere Kommu-
nen im Programm vertreten sind. In 
Mecklenburg-Vorpommern steigt ihr An-
teil auf fast 90  %, in Sachsen auf rund 
80  %. Ähnlich strukturiert ist die Pro-
grammbeteiligung in Bayern und in Hes-
sen, auch hier sind zu 80 % Kleinstädte 
oder Landgemeinden im Programm.
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=949, gesamt 
n=11.157), eigene Berechnungen.

Ost West Berlin gesamt

Großstädte

Programmkommunen 8 49 1 58

nicht beteiligte Kommunen 1 17 18

alle Kommunen 9 66 1 76

Anteil an den Programmkommunen 2 % 10 % 6 %

Anteil an allen Großstädten 89 % 74 % 76 %

Mittelstädte

Programmkommunen 79 161 240

nicht beteiligte Kommunen 25 507 532

alle Kommunen 104 66824 772

Anteil an den Programmkommunen 16 % 34 % 25 %

Anteil an allen Mittelstädten 76 % 24 % 31 %

Kleinstädte

Programmkommunen 239 190 429

nicht beteiligte Kommunen 509 3.542 4.051

alle Kommunen 748 3.732 4.480

Anteil an den Programmkommunen 28 % 40 % 45 %

Anteil an allen Kleinstädten 32 % 5 % 10 %

Landgemeinden

Programmkommunen 154 72 226

nicht beteiligte Kommunen 1.693 3.914 5.607

alle Kommunen 1.847 3.986 5.833

Anteil an den Programmkommunen 32 % 15 % 24 %

Anteil an allen Landgemeinden 8 % 2 % 4 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

24	  
In Westdeutschland werden 162, 
in Ostdeutschland zehn Städte 
mit weniger als 20.000 Einwoh-
nern ebenfalls zu den Mittelstäd-
ten gezählt.

Abbildung 9: Übersicht über Programmkommunen und Kommunen in der Bundesrepublik nach Stadttyp

Abbildung 10: Programmbeteiligung in den Ländern nach Stadttypen (ohne Stadtstaaten)
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Programmbeteiligung 12  % 19  % 29 % 31 % 9 % 7 % 6 % 22 % 3 % 23 % 1 % 15 % 1 %

Großstädte

PK 0 1 2 3 2 6 4 4 4 22 3 1 2

NK 1 - - - - 3 4 1 2 6 1 - -

AK 1 1 2 3 2 9 8 5 6 28 4 1 2

   keine alle alle alle alle 67 % 50 % 80 % 67 % 79 % 75 % alle alle

Mittelstädte

PK 11 8 22 21 17 37 19 12 13 55 10 5 10

NK 14 - - 4 7 211 44 41 69 123 6 4 9

AK 25 8 22 25 24 248 63 53 82 178 16 9 19

   44 % alle alle 84 % 71 % 15 % 30 % 23 % 16 % 31 % 63 % 56 % 53 %

Kleinstädte 

PK 30 52 34 83 40 30 68 49 17 14 8 2 2

NK 84 167 51 115 92 629 538 196 488 173 1.130 40 348

AK 114 219 85 198 132 659 606 245 505 187 1.138 42 350

   26 % 24 % 40 % 42 % 30 % 5 % 11 % 20 % 3 % 7 % <1 % 5 % <1 %

Land-
gemeinden

PK 10 90 7 27 20 4 36 29 1 keine 2 - keine

NK 269 462 106 185 671 181 1.343 94 408 3 1.146 - 739

AK 279 552 113 212 691 185 1.379 123 409 3 1.148 - 739

   4 % 16 % 6 % 13 % 3 % 2 % 3 % 23 % 0,2 % keine 0,2 % - keine
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Deutschland ist auch durch eine Vielzahl an 
kleinen und kleinsten Kommunen in länd-
lichen Regionen und peripherer Lage ge-
prägt, fast die Hälfte aller deutschen Kom-
munen liegt in ländlichen Regionen, auch 
wenn nur rund 20 % der bundesdeutschen 
Bevölkerung hier zuhause sind.25 Starke 
ländliche Prägungen haben Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg, wo alle 
Kommunen diesen Regionen zugeordnet 
werden, aber auch Bayern (64 % der Kom-
munen), Sachsen-Anhalt (67 %), Schleswig-
Holstein und Thüringen (jeweils rund 40 %). 
Eher städtisch sind Nordrhein-Westfalen 
(67 %), Hessen (44 %) Baden-Württemberg 
(29 %) und Sachsen (31 %). Damit prägt der 
siedlungsstrukturelle Charakter der Länder 

durchaus, welche Typen von Kommunen 
am Stadtumbau beteiligt sind.

Es ist davon auszugehen, dass Lagekriteri-
en26 der Kommunen aufgrund ihrer zusam-
mengefassten Merkmale, darunter vor al-
lem der geringen Ausstattung mit Arbeits-
plätzen sowie der teils erheblichen Entfer-
nung zu Arbeitsorten, sehr wohl Trends 
liefern können, wie sich die Situation in 
diesen Kommunen künftig gestalten wird. 
Wenn man bedenkt, dass allein 75  % der 
ostdeutschen Kommunen als peripher bzw. 
sehr peripher eingestuft werden, wird deut-
lich, wie begrenzt die wirtschaftlichen Per-
spektiven für viele Orte und Regionen dort 
sind und auch künftig sein werden.

    Ost West Berlin gesamt

städtisch

Programmkommunen 45 159 1 205

nicht beteiligte Kommunen 89 1.218 1.307

alle Kommunen 134 1.377 1 1.512

Anteil an allen Programmkommunen 10 % 34 %    22 %

Anteil an allen Kommunen städtischer Regionen 36 % 12 %   14 %

Anteil an allen Kommunen 5 % 16 %   14 %

mit 
Verstädte-
rungs-
ansätzen

Programmkommunen 131 165   296

nicht beteiligte Kommunen 632 3.708   4.340

alle Kommunen 763 3.873   4.636

Anteil an allen Programmkommunen 27 % 35 %   31 %

Anteil an allen Kommunen in Regionen mit 
Verstädterungsansätzen

18 % 4 %   6 %

Anteil an allen Kommunen 28 % 46 %   42 %

ländlich

Programmkommunen 304 148   452

nicht beteiligte Kommunen 1.507 3.054   4.561

alle Kommunen 1.811 3.202   5.013

Anteil an allen Programmkommunen 63 % 31 %   47 %

Anteil an allen Kommunen ländlicher Regionen 17 % 5 %   9 %

Anteil an allen Kommunen 67 % 38 %   45 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

25	  
Bezogen auf den siedlungsstruk-
turellen Regionstyp des BBSR, 
der nach städtischen Regionen, 
Regionen mit Verstädterungs-
ansätzen und ländlichen Regi-
onen unterscheidet; die jeweili-
ge Zuordnung richtet sich nach 
dem Anteil der Einwohner in 
Mittel- und Großstädten, dem 
Vorhandensein einer Großstadt 
sowie der Bevölkerungsdich-
te der Raumordnungsregionen 
mit und ohne die jeweiligen 
Großstädte.

26	  
Bezogen auf den Lagetyp des 
BBSR, der mithilfe eines Zen-
tralitäts-Indexes die Nähe zu 
Konzentrationen von Bevölke-
rung und Arbeitsplätzen dar-
stellt, die sich auch durch ein 
gebündeltes Angebot an Be-
schäftigungsmöglichkeiten und 
Versorgungseinrichtungen aus-
zeichnen; mit dem Ansatz der Ta-
gesbevölkerung wird nicht nur 
die die Wohnbevölkerung re-
präsentierende Einwohnerzahl, 
sondern auch die Einwohnerzahl 
mitsamt des (Berufs-)Pendler-
saldos der Gemeindeverbände 
einbezogen und eine Einteilung 
in vier Typen – sehr zentrale, 
zentrale, periphere und sehr pe-
riphere Lage – vorgenommen. 
(zur weiteren Charakterisierung 
und Herangehensweise siehe 
unter http://www.bbsr.bund.de/
BBSR/DE/Raumbeobachtung/
Raumabgrenzungen/Raumty-
pen2010_vbg/Raumtypen2010_
alt.html?nn=443270).

Abbildung 11: Übersicht über Programmkommunen und Kommunen nach siedlungsstrukturellem Re-
gionstyp
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27	  
Berlin wird im Rahmen der 
Strukturanalyse in der Regel 
weder Ost- noch Westdeutsch-
land zugeordnet, sondern se-
parat betrachtet. Wird – ohne 
Ost-West-Zuordnung – über al-
le Programmkommunen bzw. 
auch über alle Kommunen ge-
sprochen, ist Berlin jeweils 
einbezogen.

28	  	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be-
richt zum Programm Stadtum-
bau Ost, S. 11.

29	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 158.

30	  	
BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035, S. 9f. 

   Ost West Berlin gesamt

sehr zentral

Programmkommunen 4 138 1 143

nicht beteiligte Kommunen 20 813 833

alle Kommunen 24 951 1 976

Anteil an allen Programmkommunen <1 % 29 % 15 %

Anteil an allen Kommunen in sehr zentraler Lage 17 % 15 % 15 %

zentral

Programmkommunen 81 137 218

nicht beteiligte Kommunen 171 2.883 3.054

alle Kommunen 252 3.020 3.272

Anteil an allen Programmkommunen 17 % 29 % 23 %

Anteil an allen Kommunen in zentraler Lage 32 % 5 % 7 %

peripher

Programmkommunen 225 173 398

nicht beteiligte Kommunen 1.132 3.388 4.520

alle Kommunen 1.357 3.561 4.918

Anteil an allen Programmkommunen 47 % 37 % 42 %

Anteil an allen Kommunen peripherer Lage 17 % 5 % 9 %

sehr  
peripher

Programmkommunen 170 24 194

nicht beteiligte Kommunen 884 711 1.595

alle Kommunen 1.054 735 1.789

Anteil an allen Programmkommunen 35 % 5 % 20 %

Anteil an allen Kommunen sehr peripherer Lage 16 % 3 % 11 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

Abbildung 12: Übersicht über Programmkommunen und Kommunen in der Bundesrepublik nach Lage

Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung in den 
Kommunen, zunehmende oder abnehmen-
de Bevölkerungszahlen sowie veränder-
te Bevölkerungs- und Altersstrukturen be-
einflussen die Stadtentwicklung maßgeb-
lich, insbesondere die Nachfrage nach In-
frastruktur und den Immobilienmarkt. Im 
Zusammenspiel mit den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen wirken sie sich auch 
auf die Leistungsfähigkeit und das Investiti-
onsvermögen von Kommunen aus. Oft geht 
damit ein konkurrierendes Werben um Ein-
wohner zwischen den Kommunen mit allen 
Folgewirkungen auch für die städtebauliche 
Entwicklung, die kommunale Infrastruktur 
und den Wohnungsmarkt einher. Die gene-
rellen demografischen Trends in der Bun-
desrepublik insgesamt und in den einzelnen 
Ländern bilden den Rahmen für die Ent-
wicklungen in den Kommunen, die Entwick-
lung selbst vollzieht sich dort jedoch deut-
lich differenzierter, teils sogar gegenläufig. 

Im Osten Deutschlands27 wirken die Fol-
gen der demografischen Entwicklung ab 
den 1990er Jahren fort. „Ende der 1990er 
Jahre wurde immer offenbarer, dass die 
Wachstumserwartungen der Nachwende-
zeit so nicht eintreten würden.“28 Von 1991 
bis 2013 hat Ostdeutschland rund 2 Mio. 
Einwohner verloren, wobei sich der Rück-
gang von rund 80.000 pro Jahr bis 200129 

auf mehr als 100.000 pro Jahr in den Jah-
ren bis 2011 nach und nach sogar beschleu-
nigte und erst 2012 und 2013 wieder nach-
ließ. Damit verlor der Osten seit 2001 so-
gar deutlich mehr Menschen als noch in 
den 1990er Jahren. Ausgelöst durch mas-
sive Abwanderungen von meist jünge-
rer Bevölkerung verringerten sich nachfol-
gend die Geburtenzahlen, die sich in deut-
lich veränderten Altersstrukturen, einer zu-
nehmenden Alterung sowie einer fehlenden 
potenziellen Elterngeneration manifestie-
ren. Eine Trendwende ist in vielen ostdeut-
schen Kommunen – von den Großstädten 
abgesehen – bisher eher kaum zu erkennen. 

Auch in Westdeutschland schreitet der de-
mografische Wandel voran, verläuft jedoch 
deutlich gemäßigter und hatte bis 2013 ins-
gesamt noch zu keinem Bevölkerungsver-
lust geführt, obwohl zu diesem Zeitpunkt 
auch dort strukturschwache Regionen Be-
völkerungsrückgänge und eine wachsen-
de Alterung der Bevölkerung verzeichneten. 

Die aktuelle Raumordnungsprognose des 
BBSR geht weiterhin von einer uneinheit-
lichen Bevölkerungsdynamik in den Regio-
nen aus, wobei vor allem die Binnenwande-
rungen, das Nebeneinander von wachsen-
den und schrumpfenden Regionen akzentu-
ieren und bestimmen. Langfristig tendieren 
dieser Prognose entsprechend jedoch alle 
Regionen zur Bevölkerungsabnahme.30 
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Wenn die Zuwanderungen nach Deutsch-
land, inklusive der Flüchtlingsbewegun-
gen, in der aktuellen Dimension allerdings 
anhalten, wird diese Prognose zu modifizie-
ren sein (siehe auch Kapitel 8.1). 

Einwohnerentwicklung 2001 bis 2013

2013 lebten in Deutschland knapp 81 Mio. 
Menschen, davon rund 65 Mio. in West-
deutschland, 12,5 Mio. in Ostdeutschland 
und 3,5 Mio. in Berlin. Im Untersuchungs-
zeitraum 2001 bis 2013 hatte die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland fast 1,7 Mio. 
Einwohner und damit rund 2  % ihrer Ge-
samtbevölkerung verloren. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen in 
der Bundesrepublik und damit in der Mehr-
zahl der Kommunen im Ergebnis des Zen-
sus 2011 nach unten korrigiert wurden. Die 
negative Entwicklung hatte vor allem die 
ostdeutschen Länder und das Saarland stär-
ker erfasst. Allein auf ostdeutsche Kommu-
nen entfielen fast 75 % dieser Einwohner-
verluste (bei einem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung 2001 von nicht einmal 20 %). 
Damit war die Bevölkerungszahl im Osten 
seit 2001 nochmals um mehr als 1,2 Mio. 

(-9 %) geschrumpft – zusätzlich zu den mehr 
als 5 % zwischen 1991 und 2001 – während 
sie in den westdeutschen Ländern kaum 
zurückging (weniger als 1  % und knapp 
500.000 Einwohner). Bayern, Hamburg und 
Berlin sowie in geringem Maße auch Ba-
den-Württemberg und Schleswig-Holstein 
hatten 2013 mehr Einwohner als 2001. Doch 
auch dort stehen nach wie vor wachsende 
Regionen und Kommunen schrumpfenden 
gegenüber: In Schleswig-Holstein wuchs 
ausschließlich das Hamburger Umland. Ein-
zelne Gebiete im östlichen Bayern bzw. im 
östlichen Baden-Württemberg blieben von 
Einwohnerzuwächsen ebenfalls weitgehend 
ausgenommen. Alle weiteren westdeut-
schen Länder hatten an Einwohnern verlo-
ren, ohne jedoch das hohe Niveau der ost-
deutschen Länder – Einwohnerverluste im 
Bezug zur Gesamteinwohnerzahl – zu errei-
chen. Dennoch waren diese Rückgänge in 
Ländern mit hohen Einwohnerzahlen ab-
solut durchaus erheblich, so in Nordrhein-
Westfalen mit rund 500.000 (-3 %) oder in 
Niedersachsen mit rund 200.000 (-2 %) Ein-
wohnern. 

Rheinland-
Pfalz
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Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Saarland

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
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Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen Hamburg

Berlin

- 5 % bis -10 % Rückgang 

ab 1 % Zuwachs 

- 2 % bis - 5 % Rückgang

-10 % Rückgang und mehr 

bis - 2 % Rückgang
bis 1 % Zuwachs 

Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung (Gesamt-
bevölkerung) in den Ländern zwischen 2001 und 
2013

Abbildung 14: Bevölkerungsentwicklung (Gesamt-
bevölkerung) in den Ländern zwischen 2011 und 
2013

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen und Darstellungen.
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Abbildung 16: Einwohnerentwicklung (Gesamtbevölkerung) in den Kommunen zwi-
schen 2001 und 2013 sowie 2011 und 2013

Abbildung 15: Bevölkerungsentwicklung (Gesamtbevölkerung) in den Ländern seit 1991

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 2015 (Stand: 21.04.2015), eigene Berech-
nungen. * Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Einwohnerzahlen in der Bundesrepublik und damit in zahlreichen Kommunen im Ergebnis des Zensus 
2011 nach unten korrigiert wurden.

Bundesland 1991-2001 2001-2009 2009-2011* 2011-2013 2001-2013*

Brandenburg 2,0 % -3,1 % -2,3 % -0,2 % -5,5 %

Mecklenburg-Vorpommern -7,0 % -6,2 % -2,7 % -0,6 % -9,3 %

Sachsen -6,3 % -4,9 % -2,7 % -0,2 % -7,7 %

Sachsen-Anhalt -8,6 % -8,7 % -3,4 % -1,4 % -13,0 %

Thüringen -6,2 % -6,7 % -3,0 % -1,0 % -10,4 %

Ostdeutschland -5,4 % -5,8 % -2,8 % -0,6 % -9,0 %

Berlin -1,7 % 1,6 % -3,4 % 2,9 % 1,0 %

Baden-Württemberg 6,0 % 1,4 % -2,2 % 1,1 % 0,3 %

Bayern 6,3 % 1,5 % -0,5 % 1,3 % 2,2 %

Bremen -3,5 % 0,3 % -1,4 % 0,8 % -0,3 %

Hamburg 3,5 % 2,8 % -3,2 % 1,6 % 1,2 %

Hessen 4,1 % -0,3 % -1,1 % 0,9 % -0,5 %

Niedersachsen 6,4 % -0,3 % -1,9 % 0,2 % -2,1 %

Nordrhein-Westfalen 3,1 % -1,0 % -1,8 % 0,2 % -2,7 %

Rheinland-Pfalz 6,0 % -0,9 % -0,6 % 0,1 % -1,4 %

Saarland -1,0 % -4,1 % -2,4 % -0,7 % -7,1 %

Schleswig-Holstein 5,9 % 1,0 % -1,1 % 0,5 % 0,4 %

Westdeutschland 4,8 % 0,2 % -1,5 % 0,7 % -0,7 %

gesamt 3,8 % -0,9 % -1,7 % 0,4 % -2,0 %

  Ost West Berlin gesamt

  2001 bis 2013

Programmkommunen -816.740 -355.351 +33.395 -1.172.091

Anteil an der Bevölkerung -9,6 % -1,4 % 1,0 % -3,5 %

nicht beteiligte Kommunen -414.981 -119.263 - -534.244

Anteil an der Bevölkerung -8,0 % -0,3 % - -1,2 %

alle Kommunen -1.231.721 - 474.614 +33.395 -1.672.940 

Anteil an der Bevölkerung -9,0 % -0,7 % 1,0 % -2,0 %

  2011 bis 2013

Programmkommunen -33.893 +204.554 + 95.827 +266.488

Anteil an der Bevölkerung -0,4 % +0,8 % +2,9 % +0,8 %

nicht beteiligte Kommunen -41.207 +214.285 - +173.078

Anteil an der Bevölkerung -0,9 % +0,5 % - +0,4  %

alle Kommunen -75.100 +418.839 + 95.827 +439.566

Anteil an der Bevölkerung -0,6 % +0,6 % +2,9 % +0,5 %

Zunehmend interessant für Bevölkerungs-
entwicklungstrends werden allerdings 
die Prozesse seit 2011: Allein zwischen 
2011 und 2013 hatte die Bevölkerungszahl 
Deutschlands um knapp eine halbe Million 
Menschen zugenommen. Dieser Zuwachs 
betraf alle westdeutschen Länder (außer 
das Saarland) und – besonders deutlich – 
das Land Berlin. Ostdeutschland als Ganzes 

blieb von dieser positiven Entwicklung aus-
genommen und verlor weiter an Einwoh-
nern. Die wenigen ostdeutschen Städte mit 
Einwohnerzuwächsen in diesem Zeitraum 
(beispielsweise Leipzig, Jena, Erfurt oder 
Dresden) konnten diese Gesamtentwick-
lung nicht kompensieren. Generell hält die-
ser Zuwachs weiter an: Allein von 2013 bis 
Mitte 2015 um weitere 700.000 Menschen. 
Erstmals hat auch Ostdeutschland zumin-
dest nicht weiter an Einwohnern verloren. 

Auch innerhalb der Länder vollzogen sich 
die Entwicklungen bis 2013 sehr hetero-
gen bzw. gegenläufig. Stabilität, Wachs-
tum oder sogar Schrumpfung in der Be-
völkerung bzw. in einzelnen Altersgruppen 
können in Kommunen teils sehr kleinräu-
mig nebeneinander stattfinden. Differen-
zierungen entstehen fast ausschließlich im 
Ergebnis von Wanderungsprozessen zwi-
schen Regionen und Kommunen und füh-
ren zu auffälligen altersstrukturellen Ver-
änderungen in der Bevölkerung, die dann 
wiederum die natürliche Entwicklung in den 
betreffenden Kommunen beeinflussen. 

Die Stadtumbauprogramme zielen (bis-
her) auf Kommunen, die in besonderem 
Maße vom demografischen Wandel be-
troffen sind. Die Analyse belegt, dass vie-
le von ihnen mit den Stadtumbauprogram-
men erreicht werden, zeigt aber auch, dass 
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sich mit der Städtebauförderung demogra-
fische Prozesse nicht umkehren lassen. So 
war in den Programmkommunen der Ein-
wohnerverlust über den gesamten Zeitraum 
2001 bis 2013 gesehen deutlich höher als in 
Kommunen, die nicht am Programm betei-
ligt sind. 70 % der Einwohnerverluste der 
Bundesrepublik konzentrierten sich allein 
auf 757 Stadtumbaukommunen, während 
die weiteren 196 Programmkommunen sta-
bile oder sogar wachsende Einwohnerzah-
len hatten. Die ostdeutschen Programm-
kommunen verloren 2001 bis 2013 noch-
mals fast 10 % ihrer Einwohner. Sehr hoch 
war in Ostdeutschland allerdings auch der 
Einwohnerverlust aller nicht am Programm 
beteiligten Kommunen. In Westdeutsch-
land konzentrierten sich 75 % aller Einwoh-
nerverluste – bei einem Bevölkerungsanteil 
von nur 35 % – allein auf die Stadtumbau-
kommunen. 

Die in der Strukturanalyse außerdem be-
trachteten Entwicklungen der Jahre 2011 
bis 201331 zeigten bereits ein anderes 
Bild: Bevölkerungsverluste betrafen fast 
nur noch den Osten des Landes, während 
Westdeutschland und das Land Berlin an 
Einwohnern gewannen. Der Einwohnerzu-
wachs über alle Programmkommunen war 
zudem höher als der in den nicht am Pro-
gramm beteiligten Kommunen, was dem 
stärkeren Wachstum der westdeutschen 
Programmkommunen (und ihrem höheren 
Anteil an großen Kommunen sowie den 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit 
Bremerhaven) und dem geringeren Verlust 
der ostdeutschen Programmkommunen ge-
schuldet war.

Um Entwicklungen in den Ländern bzw. den 
am Programm beteiligten oder nicht betei-
ligten Kommunen differenziert und verglei-
chend darzustellen, wurden die Kommu-
nen entsprechend ihren Ergebnissen kate-
gorisiert: Zwischen 2001 und 2013 hatten 
60 % aller deutschen Städte und Gemein-
den Einwohner verloren. Dabei widersetz-
ten sich die Großstädte meist diesem Trend 
und je größer die Städte sind, desto eher 
stabilisierten sich die Einwohnerzahlen oder 
wuchsen wieder. Auch in den ostdeutschen 
Ländern hatten nur drei von neun Groß-
städten Einwohnerrückgänge.  

Die Unterschiede zwischen ost- und west-
deutschen Ländern blieben allerdings deut-
lich sichtbar. Die Entwicklungen in den Pro-
grammkommunen belegen die besondere 
Brisanz des Bevölkerungsrückgangs, dem 
fast 60 % der Programmkommunen im Os-

31	  
Auf die Bevölkerungsentwick-
lung der jüngsten Vergangen-
heit und die daraus resultieren-
de Prognosebetrachtung wird 
in Kapitel 7 und 8 genauer ein-
gegangen. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Strukturanalyse 
standen dagegen allein die Da-
ten bis einschließlich 2013 zur 
Verfügung.

32	  
stark abnehmende Bevölkerung 
= unter -15 %; abnehmende Be-
völkerung = -15 % bis unter -2 %; 
stabile Bevölkerung = -2 % bis 
unter 2 %; zunehmende Bevöl-
kerung = 2  % bis unter 15  %; 
stark zunehmende Bevölkerung 
= ab 15 %.

ten besonders stark unterlagen. Die Situa-
tion in den westdeutschen Programmkom-
munen erreichte dieses Niveau zwar nicht, 
hob sich jedoch von der in den nicht betei-
ligten Kommunen des Westens ab. Aller-
dings wuchsen größere Programmkommu-
nen durchaus. Dass diese trotz insgesamt 
wachsender Bevölkerungszahlen dennoch 
im Programm sind, hängt vor allem mit ei-
nem oftmals auf bestimmte Stadtteile oder 
Quartiere konzentrierten städtebaulichen 
Handlungsbedarf zusammen. Dieser Stadt-
umbaubedarf resultierte dann häufig auch 
aus zurückliegenden Strukturkrisen und ent-
sprechenden Funktionsverlusten. 

Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass 
rund ein Drittel der Städte mit mehr als 
20.000 Einwohnern und in diesem Zeitraum 
abnehmender Bevölkerung (noch) nicht am 
Stadtumbauprogramm teilnimmt, davon 
drei Kommunen im Osten (im Land Bran-
denburg) sowie 139 Kommunen im Westen, 

Anteile der Kommunen nach  
Bevölkerungsentwicklung 2001-2013
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Programmkommunen Ost 57  % 39 % 1 % 2 % -

Programmkommunen West 3 % 59 % 23 % 15 % -

Berlin X

Programmkommunen gesamt 30 % 49 % 12 % 8 % 0 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 36 % 52 % 4 % 6 % 2 %

nicht beteiligte Kommunen West 5 % 46 % 22 % 25 % 3 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 11 % 47 % 18 % 21 % 3 %

alle Kommunen Ost 40 % 50 % 4 % 5 % 1 %

alle Kommunen West 4 % 47 % 22 % 24 % 3 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 13 % 47 % 17 % 20 % 2 %

Abbildung 17: Bevölkerungsentwicklung in den Kommunen 2001 bis 2013

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Ost West Berlin gesamt

Programmkommunen
-449.979 -638.355 -12.397 -1.100.731

-5 % -3 % -3 %

nicht beteiligte Kommunen
-217.031 -710.002 -927.033

-4 % -2 % -2 %

alle Kommunen
-667.010 -1.348.357 -12.397 -2.027.764

-5 % -2 % -0,4 % -2,5 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Abbildung 18: Einwohnerentwicklung durch natürliche Entwicklung von 2001  
bis 2013
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vor allem in Nordrhein-Westfalen (66), Nie-
dersachsen (36), Baden-Württemberg (12) 
und Hessen (11). Die Zahl der Kleinstädte 
und Landgemeinden, die Einwohner verlo-
ren und nicht am Stadtumbau beteiligt sind, 
ist allerdings erheblich.33

Die 2011 bis 2013 im Vergleich zum Ge-
samtzeitraum positivere Bevölkerungsent-
wicklung veränderte auch die Proportionen 
zwischen wachsenden und schrumpfenden 
Kommunen, nur noch 40 % der Kommunen 
wiesen in diesem Zeitraum Bevölkerungs-
rückgänge auf. Die Abstände zwischen Ost 
(65  % der Kommunen mit Bevölkerungs-
rückgängen) und West (33  %) blieben je-
doch bestehen. Brisant blieb auch die Ent-
wicklung in vielen ostdeutschen Programm-
kommunen, die in großer Mehrheit (74 % 
der Programmkommunen mit Bevölke-
rungsrückgängen) nach wie vor an Einwoh-
nern verlieren. In Westdeutschland entwi-
ckelten sich die Programmkommunen (auch 
aufgrund ihrer spezifischen Zusammenset-
zung) dagegen besser als der Durchschnitt 
(nur 23 % mit abnehmender Bevölkerung).

Natürliche Entwicklung

Ohne Zuwanderung würde sich Deutsch-
lands Bevölkerung deutlich reduzieren, 
denn seit Anfang der 1970er Jahre star-
ben alljährlich mehr Menschen als gebo-
ren wurden. Allein zwischen 2001 und 2013 
hatte Deutschland so mehr als 2 Mio. Men-

schen und damit 3 % der Bevölkerung ver-
loren. Dieser negative Saldo vergrößer-
te sich durch abnehmende Geburten- und 
zunehmende Sterbezahlen in diesem Zeit-
raum überdies jährlich34 und war 2013 mit 
200.000 Menschen mehr als doppelt so 
hoch wie 2001 (94.000). Besonders in West-
deutschland hatten sich in diesem Zeitraum 
die negativen Entwicklungen verstärkt und 
glichen sich denen in ostdeutschen Kom-
munen an. Während beispielsweise in den 
nicht beteiligten Kommunen Westdeutsch-
lands 2001 die Geburten nur um rund 2.000 
Sterbefälle übertroffen wurden, lag der ne-
gative Saldo 2013 bereits bei fast 100.000. 

Obwohl in Deutschland die Geburtenzif-
fern35 und seit 2010 auch die Geburtenzah-
len wieder ansteigen36, blieben die negati-
ven natürlichen Salden bis 2013 aufgrund 
gleichzeitig steigender Sterbezahlen wei-
terhin groß bzw. vergrößerten sich. Ein-
zige Ausnahmen unter den Ländern bil-
deten bisher die Stadtstaaten Berlin und 
Hamburg mit seit 2007 bzw. 2010 nach und 
nach positiveren natürlichen Salden. Al-
les in allem verläuft die natürliche Entwick-
lung innerhalb der Bundesrepublik gleich-
mäßiger als die Bevölkerungsentwicklung 
insgesamt. So entfielen nur 30 % der natür-
lichen Verluste auf die ostdeutschen Län-
der, zwei Drittel davon auf die Programm-
kommunen, was in etwa den Proportionen 
der Bevölkerungsverteilung entspricht. In-
nerhalb der westdeutschen Länder lag der 
Anteil der Programmkommunen bei knapp 
50 %, es traf diese stärker als nicht beteilig-
te Kommunen. 

In den ostdeutschen Programmkommunen 
und im Land Berlin erhöhten sich die Ge-
burtenzahlen im Vergleich zu 2001, in west-
deutschen Kommunen (noch) nicht, obwohl 
sie sich auch hier in den letzten Jahren bis 
2013 langsam wieder erholten. Dieser Zu-
wachs an Geburten in den ostdeutschen 
Kommunen – von einem besonders nied-
rigen Niveau ausgehend – machte sich al-
lerdings aufgrund von im letzten Jahrzehnt 
auffällig steigenden Sterbezahlen bis 2013 
quantitativ noch nicht bemerkbar. 

Auf Ebene der Kommunen hat sich trotz der 
genannten generellen Entwicklungen und 
der positiven Geburtenentwicklungen der 
Prozess weiter differenziert und verstärkt. 
Während 2001 noch 44 % der Kommunen 
Geburtenüberschüsse aufwiesen, so waren 
es 2013 nur noch rund 24 %, was vor allem 
den Entwicklungen in westdeutschen Kom-
munen geschuldet war. Nach und nach hat-
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Programmkommunen Ost 90  % 10 % 93 % 7 %

Programmkommunen West 71 % 29 % 91 % 9 %

Berlin X     X

Programmkommunen gesamt 80 % 20 % 92 % 8 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 74 % 26 % 78 % 22 %

nicht beteiligte Kommunen West 49 % 51 % 73 % 27 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 54 % 46 % 74 % 26 %

alle Kommunen Ost 77 % 23 % 80 % 20 %

alle Kommunen West 50 % 50 % 74 % 26 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 56 % 44 % 76 % 24 %

Abbildung 19: Natürliche Bevölkerungsentwicklung in den Kommunen 2001 und 
2013 

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

33	  
Denkbar ist, dass diese Kommu-
nen – in Abhängigkeit von ihrem 
tatsächlichen Umbau- und Ent-
wicklungsbedarf – durch ande-
re Städtebauförderungs- oder 
Dorferneuerungsprogramme 
bzw. andere Förderungen er-
reicht werden. 

34	  
Rückgang an Geburten 2001-
2013: rund 50.000 weniger; An-
stieg der Sterbezahlen 2001-
2013: rund 65.000 mehr.

35	  	
Geburtenziffern: von 1,39 Kinder 
pro Frau im gebärfähigen Alter 
im Jahr 2001 auf 1,41 Kinder pro 
Frau 2013 (Statistisches Bundes-
amt 2015).

36	  	
Der Geburtenzuwachs in den 
ostdeutschen Ländern – und da 
vor allem in den Programmkom-
munen Brandenburgs, Sach- 
sens und Thüringens – sowie 
in Hamburg und Berlin hat 
2003/2004 eingesetzt. Aber auch 
in den ostdeutschen Ländern 
reicht er aufgrund der hohen 
und sich erhöhenden Sterbe-
zahlen nicht aus, die Entwick-
lung zu stoppen. Außerdem ist 
die Zahl der potenziellen Müt-
ter drastisch reduziert. Beim An-
wachsen der Geburtenzahlen in 
Ostdeutschland ist auch zu be-
rücksichtigen, dass Geburten-
zahlen und Geburtenziffern zu-
vor sehr niedrig waren. 
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ten sie sich der Situation in ostdeutschen 
Kommunen angenähert. Allerdings hatten 
Stadtumbaukommunen generell kaum noch 
Geburtenüberschüsse.

Wanderungsgeschehen

Die Bundesrepublik hat ihre Bevölkerungs-
zahlen insgesamt vorrangig durch Zuwan-
derungen stabilisiert. Dabei wechseln sich 
Phasen starker und rückläufiger Zuwande-
rungen ab. Die Jahre 2001 bis 2008 waren 
durch positive Wanderungssalden, die von 
Jahr zu Jahr geringer ausfielen, gekenn-
zeichnet. 2009 und 2010 kamen erstmals 
seit 1991 sogar weniger Menschen nach 
Deutschland als gegangen sind. Seit 2011 
steigen die Wanderungsgewinne, um 2013 
mit einem Plus von rund 430.000 und 2014 
von rund 580.000 das hohe Zuwanderungs-
niveau der frühen 1990er Jahre wieder zu 
erreichen. 2015 verdoppelte sich angesichts 
der starken Aufnahme von Flüchtlingen der 
Wanderungsgewinn mit dem Ausland na-
hezu und lag bei rund 1,1 Mio. Menschen.37 

Unterschiedliche „Verteilungen“ der Zu-
wanderungen und unterschiedliche Binnen-
wanderungsprozesse führen zu sehr diffe-
renzierten Entwicklungen in den bundes-
deutschen Kommunen und haben Prozes-
se von Wachstum und Schrumpfung weiter 
vertieft. Dabei unterschieden sich Ost- und 
Westdeutschland bisher auffällig. So ge-
wannen westdeutsche Kommunen im Be-
trachtungszeitraum bis 2013 rund 2,2 Mio. 
Menschen durch Zu- und Binnenwande-
rungen, wobei sowohl Programm- als auch 
nicht am Programm beteiligte Kommu-
nen profitierten. Auch das Land Berlin er-
lebt seit 2011 einen regelrechten Zuwande-
rungsboom. Ostdeutsche Kommunen ver-
loren dagegen bis auf wenige Ausnahmen 
bis 2013 an Bevölkerung, in der Summe 
fast eine halbe Million Menschen. Erst 2012 
war auch in Ostdeutschland insgesamt der 
Wanderungssaldo wieder positiv, begin-
nend 2011 in den ostdeutschen Programm- 
und 2013 dann auch in den nicht beteiligten 
Kommunen. Ursachen dafür waren hier al-
lerdings weniger die zunehmenden Zuwan-
derungen, sondern vorrangig teils auffällig 
geringere Abwanderungen.38 Aufgrund zu-
nehmender negativer natürlicher Salden 
machte sich das in den Kommunen ins-
gesamt jedoch bisher nicht bemerkbar. In 
den westdeutschen Kommunen, dabei vor 
allem in den Programmkommunen, und im 
Land Berlin hatte zur gleichen Zeit die Zahl 
der Fortzüge erhebliche Ausmaße erreicht. 

Da auch die Zuzüge außergewöhnlich stark 
zunahmen, blieben die Wanderungssalden 
insgesamt deutlich positiv.39

Die für Ost- oder Westdeutschland sowie 
Programm- oder nicht am Programm be-
teiligten Kommunen aggregierten gesam-
ten Einwohnerentwicklungen stellten sich 
auf der Gemeindeebene noch weitaus dif-
ferenzierter dar: zwischen 2001 und 2013 
hatte mehr als die Hälfte der bundesdeut-
schen Kommunen teils erheblich durch 
Wanderungen an Einwohnern verloren, in 
Ostdeutschland waren es 87  %, in West-
deutschland noch 50  % der Kommunen. 
Ostdeutsche Programmkommunen waren 
stärker betroffen (90  %) als westdeutsche 
(nur 40 %). 2011 bis 2013 waren die Wan-
derungssalden bundesweit anders verteilt. 
Auf diese kurze Etappe betrachtet profitier-
ten mehr Kommunen sowohl in West- als 
auch inzwischen in Ostdeutschland von 
Wanderungsgewinnen, wobei vor allem in 
den Kommunen beider Programme die Ent-
wicklung positiver verlief.

37	  
Statistisches Bundesamt, Pres-
semitteilung Nr. 105 vom 
21.03.2016.

38	 	
Programmkommunen Ost 
(Vergleich 2001 und 2013): Zu-
wachs an Zuzügen (+5  %) 
und Rückgang an Fortzügen  
(-19 %, in Relation zur Alterung 
der Bevölkerung Abnahme des  
Wanderungspotenzials).

39	  	
Programmkommunen West 
(gleicher Zeitraum): Zuwachs an 
Zuzügen (+18 %) und an Fortzü-
gen (+14 %); Berlin: Zuwachs an 
Zuzügen (+30 %) und an Fortzü-
gen (+11 %). 

Ost West Berlin gesamt

Programmkommunen
-294.342 +889.005 +219.473 +814.136

-3 % 4 % 6 % 1 %

nicht beteiligte Kommunen
-151.335 +1.339.266 +1.187.931

-3 % 3 % 3 %

alle Kommunen
-445.677 +2.228.271 +219.473 +2.002.067

-3 % 3 % 6 % 2 %

Anteile der Kommu-
nen nach Wande-

rungsgeschehen 2001

Anteile der Kommu-
nen nach Wande-

rungsgeschehen 2013

Wande-
rungs-

verluste

Wande-
rungs-

gewinne

Wande-
rungs-

verluste

Wande-
rungs-

gewinne

Programmkommunen Ost 81 % 19 % 59 % 41 %

Programmkommunen West 29 % 71 % 24 % 76 %

Berlin X X

Programmkommunen gesamt 55 % 45 % 41 % 59 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 61 % 39 % 64 % 36 %

nicht beteiligte Kommunen West 36 % 62 % 43 % 57 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 41 % 59 % 47 % 53 %

alle Kommunen Ost 65 % 35 % 63 % 37 %

alle Kommunen West 36 % 64 % 41 % 59 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 43 % 57 % 47 % 53 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Be-
rechnungen.

Abbildung 20: Einwohnerentwicklung durch Wanderungen von 2001 bis 2013

Abbildung 21: Wanderungsgeschehen in den Kommunen 2001 und 2013
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Altersstrukturen

Der demografische Wandel führt zu verän-
derten Altersstrukturen. Insgesamt ist die 
Bundesrepublik in den letzten Jahren „ge-
altert“. 2013 waren bundesweit nur noch 
16 % der Bevölkerung jünger als 18 und be-
reits 21 % 65 Jahre und älter. Damit gibt es 
inzwischen mehr ältere als jüngere Bevöl-
kerung, 2001 war das Verhältnis zwischen 
den Generationen noch umgekehrt.40 Die-
se Entwicklung hat inzwischen alle Länder 
erreicht, die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen nahm bis 2013 überall teils erheblich 
ab, beispielsweise in Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt um mehr 
als 25 %, am geringsten in den Stadtstaa-
ten. Die Zahl der älteren Einwohner war im 
gleichen Zeitraum dagegen in allen Län-
dern durchweg teils um 20 bis 30 % gestie-
gen, am stärksten in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-
Holstein. 

Die Entwicklung des Jugend- und Alten-
quotienten41 zwischen 2001 und 2013 unter-
streicht diesen Trend zurückgehender Kin-
der- und Jugendzahlen bei gleichzeitigem 
Anstieg an älterer Bevölkerung und rückläu-

figer Zahl an Erwerbsfähigen und sagt zu-
gleich etwas über das Tempo aus, in dem 
sich Entwicklungen vollziehen. Besonders 
hoch war es in Mecklenburg-Vorpommern, 
das 2001 noch einen der niedrigsten Alten- 
und gleichzeitig einen der höchsten Ju-
gendquotienten hatte, zwischen 2001 und 
2013 aber auffällige Veränderungen in bei-
den Altersgruppen hinnehmen musste. 

Der Westen ist im Vergleich zum Osten 
Deutschlands insgesamt „jünger“, hat also 
anteilig mehr Kinder und Jugendliche. Die-
ser Anteil war 2013 in den dortigen Pro-
grammkommunen geringer als in den 
nicht beteiligten Kommunen. Fast 90 % al-
ler Programmkommunen Ost hatten nur ei-
nen unterdurchschnittlichen Jugendquo-
tienten (bei gleichzeitig hohem Altenquo-
tient). Außerdem „altert“ Ostdeutschland, 
und dabei die Programmkommunen, in gro-
ßen Schritten auch durch die Überlagerung 
der Effekte, die sich durch Abwanderungen 
und Geburtenausfälle ergaben. 2001 wa-
ren viele Kommunen Ostdeutschlands im 
Schnitt jünger als westdeutsche Kommu-
nen. Inzwischen hat sich die Situation weit-
gehend verkehrt. Das insgesamt entstande-

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen Hamburg

Berlin

- 15 % bis -25 % Rückgang 
- 5 % bis - 15 % Rückgang

- 25 % Rückgang und mehr 

0 % bis - 5 % Rückgang
Zuwachs 

Saarland

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-
samt n=11.161), aggregiert auf Länderebene, eigene Berechnungen und Darstellungen.

Abbildung 22:  Bevölkerungsentwicklung (unter 
18-Jährige) zwischen 2001 und 2013

Abbildung 23: Bevölkerungsentwicklung (65 Jah-
re und älter) zwischen 2001 und 2013

40	  
2001: 19 % unter 18 Jahren; 17 % 
65 Jahre und älter.

41	  
Jugend- und Altenquotient stel-
len den Anteil der jeweiligen 
Altersgruppe an 100 Personen 
im erwerbsfähigen Alter dar. 
Es existieren unterschiedliche 
Möglichkeiten, den Jugend- und 
Altenquotienten zu berechnen, 
die Altersgrenzen werden teils 
bei unter 15, 18 oder 20 Jahren 
sowie ab 60 oder 65 Jahren ge-
setzt. Wir grenzen die Erwerbs-
fähigen auf die Altersgruppe der 
18- bis unter 65-Jährigen ein.

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Saarland

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen
Hamburg

Berlin

Rückgang 

ab 25 % Zuwachs 

unter 15 % Zuwachs
15 % bis 20 % Zuwachs 
20 % bis 25 % Zuwachs 
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ne Defizit an Kindern und Jugendlichen und 
damit nachwachsenden Haushaltsgründern 
wird die Entwicklung in vielen ostdeutschen 
Kommunen auch in den kommenden Jah-
ren nochmals verschärfen.

Insgesamt haben sich deutliche Unterschie-
de zwischen den Kommunen herausgebil-
det. Das wird sich auch auf die künftigen 

Bevölkerungsstrukturen auswirken. Mit 
welchen Entwicklungen in Programmkom-
munen und solchen, die noch nicht betei-
ligt sind, auch durch die steigende Zuwan-
derungen aus dem Ausland zu rechnen ist, 
wird im Rahmen der noch anstehenden Ab-
schätzung künftigen Stadtumbaubedarfs 
differenzierter betrachtet (siehe Kapitel 8.1).

Bundesland Entwicklung der unter  
18-Jährigen 2001-2013

Entwicklung der ab  
65-Jährigen 2001-2013

Brandenburg -21 % 32 %

Mecklenburg-Vorpommern -27 % 27 %

Sachsen -17 % 18 %

Sachsen-Anhalt -29 % 17 %

Thüringen -24 % 21 %

Ostdeutschland -22 % 22 %

Berlin -5 % 28 %

Baden-Württemberg -14 % 22 %

Bayern -13 % 23 %

Bremen -10 % 13 %

Hamburg <-1 % 12 %

Hessen -11 % 18 %

Niedersachsen -16 % 20 %

Nordrhein-Westfalen -16 % 15 %

Rheinland-Pfalz -18 % 14 %

Saarland -25 % 10 %

Schleswig-Holstein -13 % 30 %

Westdeutschland -14 % 19 %

gesamt -15 % 20 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-
samt n=11.161), aggregiert auf Länderebene, eigene Berechnungen und Darstellungen.

Abbildung 24: Bevölkerungsentwicklung der unter 18-Jährigen sowie der ab 65-Jährigen von 2001 bis 
2013
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42	  
Jugendquotient: unterdurch-
schnittlich = unter 25; durch-
schnittlich = 25 bis unter 30; hoch 
= ab 30.

43	  	
Altenquotient: unterdurch-
schnittlich = unter 30; durch-
schnittlich = 30 bis unter 35; 
überdurchschnittlich = ab 35. 

Jugend-
quotient

Anteile der Kommunen nach Höhe 
des Jugendquotienten42 2001

Anteile der Kommunen nach Höhe 
des Jugendquotienten 2013

 
2001 2013

unterdurch-
schnittlich 

durch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

unterdurch-
schnittlich 

durch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

Programmkommunen Ost 26,5 22,4 41 % 44 % 15 % 88 % 11 % 1 %

Programmkommunen West 31,2 26,3 5 % 35 % 60 % 28 % 66 % 6 %

Berlin 23,6 23,3 X X

Programmkommunen gesamt 28,8 24,4 23 % 40 % 37 % 59 % 38 % 4 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 28,4 23,1 21 % 47 % 31 % 72 % 23 % 5 %

nicht beteiligte Kommunen West 34,3 27,7 3 % 16 % 81 % 22 % 52 % 26 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 33,0 26,7 7 % 23 % 70 % 33 % 45 % 22 %

alle Kommunen Ost 28,1 23,0 25 % 47 % 28 % 74 % 21 % 4 %

alle Kommunen West 34,1 27,6 3 % 17 % 80 % 23 % 52 % 25 %

alle Kommunen gesamt,  
inkl. Berlin

32,7 26,5 9 % 24 % 67 % 35 % 45 % 20 %

Alten-
quotient

Anteile der Kommunen nach Höhe 
des Altenquotienten43 2001

Anteile der Kommunen nach Höhe 
des Altenquotienten 2013

 
2001 2013

unterdurch-
schnittlich 

durch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

unterdurch-
schnittlich 

durch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

Programmkommunen Ost 27,7 40,0 68 % 24 % 8 % 13 % 12 % 75 %

Programmkommunen West 28,6 34,7 66 % 27 % 6 % 16 % 41 % 43 %

Berlin 21,8 29,0 X X

Programmkommunen gesamt 28,1 37,4 67 % 25 % 8 % 14 % 26 % 59 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 25,7 33,7 79 % 16 % 5 % 32 % 27 % 41 %

nicht beteiligte Kommunen West 26,6 32,4 76 % 15 % 9 % 40 % 30 % 29 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 26,4 32,7 77 % 15 % 8 % 38 % 30 % 32 %

alle Kommunen Ost 26,0 34,8 77 % 17 % 6 % 28 % 24 % 47 %

alle Kommunen West 26,7 32,6 75 % 16 % 9 % 39 % 31 % 30 %

alle Kommunen gesamt,  
inkl. Berlin

26,6 33,1 76 % 16 % 8 % 36 % 29 % 35 %

Abbildung 25: Höhe des Jugend- und Altenquotienten in den Kommunen und die Verteilung der Kommunen hinsichtlich seiner  
Höhe 2001 und 2013

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt 
n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

Wirtschaftliche Entwicklung

Der wirtschaftliche Strukturwandel hat die 
Kommunen in der Bundesrepublik erheb-
lich verändert, jedoch in unterschiedlichem 
Ausmaß und in immer stärkerer regiona-
ler Differenzierung. Die aktuelle Konjunk-
turphase hat diese Prozesse nochmals ver-
stärkt und die Schere zwischen Regionen 
und Kommunen weiter geöffnet. 

Kommunen im Osten mussten sich seit den 
1990er Jahren fast durchweg mit gravieren-
den Umstrukturierungen und dem Nieder-
gang ihrer wirtschaftlichen Basis auseinan-
dersetzen. Hohe Arbeitslosigkeit und sin-
kende Steuerkraft waren die Folge ebenso 
wie Abwanderungen und enorme Nachfra-
gerückgänge für Wohnungen, Infrastruktur, 
Handel und Dienstleistungen, zusätzlich er-
schwert durch sich zunehmend ändernde 
Nachfragegewohnheiten. Erst sukzessive 
erholten sich Kommunen, jedoch bei wei-
tem nicht alle. Zahlreiche Kommunen, teils 
konzentriert in bestimmten Regionen, blie-

ben und bleiben abgehängt von wirtschaft-
licher Stabilisierung bzw. Entwicklung.

Die Folgen des Strukturwandels in den 
westdeutschen Ländern sind deutlich un-
terschiedlicher. Vielfach hat dort ein um-
fangreicher Wandel schon früher, aber 
auch „nicht flächendeckend zu einem Zeit-
punkt“ wie im Osten eingesetzt. Damit un-
terscheiden sich sowohl die Problemlagen 
als auch die räumlichen Verteilungen, wo-
bei ein starkes Nebeneinander von wach-
senden und schrumpfenden Regionen viel 
offensichtlicher ist.

Erwerbspersonenpotenzial und Beschäfti-
gung

Das Erwerbspersonenpotenzial (Bevölke-
rung im Alter von 18 bis unter 65 Jahre) 
in der Bundesrepublik von rund 51 Millio-
nen Menschen (Stand 2013) ist seit gerau-
mer Zeit rückläufig. Von 2001 bis 2013 hat-
te diese Altersgruppe um mehr als 2 Mio. 
Menschen (rund 4  %) abgenommen. Ost-
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deutschland – und dabei vor allem die Pro-
grammkommunen – erlebte sogar einen 
Rückgang von 14 %. Das durch Zuwande-
rung entstandene Bevölkerungswachstum 
zwischen 2011 und 2013 hat zumindest 
das Erwerbspersonenpotenzial bundes-
weit bereits erhöht (+250.000 Menschen), 
Ostdeutschland aber bisher nicht erreicht 
(weiterer Rückgang um 150.000 Menschen 
in dieser Altersgruppe). 

Die wirtschaftliche Entwicklung führte in 
der Bundesrepublik 2001 bis 2013 zu mehr 
Beschäftigung (+5 %).44 Das senkte die Ar-
beitslosigkeit im Lande deutlich (um rund 
23 %) und erhöhte die Beschäftigungsquo-
te45 in der Bevölkerung um fünf Prozent-
punkte. Ostdeutschland blieb von der Zu-
nahme der Beschäftigtenzahlen in diesem 
Gesamtzeitraum ausgenommen. Allerdings 
gibt die Entwicklung in den Jahren 2009 bis 
2013 Anlass für Optimismus: Es verzeichne-
ten nun auch die ostdeutschen Programm-
kommunen ein Beschäftigungswachstum 
von rund 5 %. 

Westdeutschland stellte 2013 mit fast 
24  Mio. das Gros der bundesdeutschen Be-
schäftigten (rund 80 %). Ihre Zahl stieg seit 
2001 um rund 1,5 Mio. Personen und da-
mit 7 % an. Auch die westdeutschen Pro-
grammkommunen vollzogen diese Entwick-
lung mit. Im Land Berlin setzte dieser Auf-
wind für mehr Beschäftigung mit Verzöge-
rung ein, bis 2009 gingen die Zahlen zurück, 
um dann allein bis 2011 mit 11 % Zuwachs 
umso deutlicher zuzulegen. Generell sind 
57  % der erwerbsfähigen Bevölkerung in 
Deutschland sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt.

Arbeitsplatzangebot in den Kommunen und 
Pendlerbewegungen

Die spezifische, sehr kleinteilige Siedlungs-
struktur Deutschlands führt dazu, dass die 
übergroße Mehrzahl der Kommunen (86 %) 
weniger Arbeitsplätze anbietet als sie Ein-
wohner hat, die einer Beschäftigung nach-
gehen. Da sich Arbeitsort und Wohnort ak-
tuell mehr und mehr entkoppeln und inzwi-
schen oft genug mehr als ein Haushaltsmit-
glied beschäftigt ist, verstärkt sich dieser 
Prozess. Unter den Programmkommunen, 
zu denen auch höhere Anteile größerer 
Städte gehören, sank der Anteil der Kom-
munen mit einem Defizit an Arbeitsplätzen 
zwischen 2001 und 2013 auf rund 60 %, wo-
bei sich die ost- und westdeutschen Kom-
munen kaum unterscheiden. 

Aufs Ganze gesehen war Ostdeutschland 
2013 ein „Auspendlerland“, die Zahl der 
Menschen, die einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nachgingen, war 
insgesamt höher als die Zahl der in den ost-
deutschen Kommunen angebotenen sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätze. An-
ders sah es in Westdeutschland und auch 
im Land Berlin aus, das wie viele große 
Städte viele Einwohner vor allem aus dem 
Umland mit Arbeitsplätzen versorgt. Die-
se Situation hatte sich 2013 im Vergleich 
zu 2001 gerade für Ostdeutschland weiter 
verschlechtert. Während in den westdeut-
schen Kommunen rund 1,5 Mio. sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze neu ent-
standen, reduzierte sich das Angebot im 
Osten um rund 125.000 Arbeitsplätze, be-
sonders tief waren die Einschnitte in Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 
(-6 %). Trotz der Verluste über den Gesamt-
zeitraum stoppte auch in Ostdeutschland 
dieser Rückgang von 2011 bis 2013. Trotz 
aller positiven Entwicklungen hatten den-
noch rund 50 % der Kommunen 2013 weni-
ger Arbeitsplätze als 2001, im Osten kletter-
te der Anteil auf fast 70 %, im Westen lag er 
bei rund 45 % – auch ein Indiz für stärkere 
Konzentration von Wirtschaftskraft auf we-
sentliche Kerne. Dass die ostdeutschen Pro-
grammkommunen weniger als die Nicht-
programmkommunen betroffen waren, hat 
mit der starken Programmpräsenz in nahe-
zu allen größeren ostdeutschen Städten zu 
tun. 

44	  
Aussagen beziehen sich hier 
ausschließlich auf Daten zu so-
zialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen. 

45	  	
Umfasst aufgrund der Datenlage 
allein den Anteil der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten 
an der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter.
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2013 2001 bis 2013 Rückgang Zuwachs

Programmkommunen Ost 59 % -5 % 90 % 10 %

Programmkommunen West 55 % +5 % 25 % 76 %

Berlin 49 % +3 % X

Programmkommunen gesamt 55 % +3 % 58 % 42 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 62 % >-1 % 72 % 28 %

nicht beteiligte Kommunen West 59 % +8 % 24 % 76 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 59 % +7 % 34 % 66 %

alle Kommunen Ost 60 % -3 % 75 % 25 %

alle Kommunen West 57 % +7 % 24 % 76 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 57 % +5 % 36 % 64 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Ge-
meindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Be-
rechnungen.

Abbildung 26: Beschäftigungsentwicklung in den Kommunen 2001 und 2013 
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Arbeitslosigkeit

2015 gab es in der Bundesrepublik rund 
2,8  Mio. Arbeitslose. Im Vergleich zu 2013 – 
das als Basisjahr für die differenzierte Struk-
turanalyse dieser Evaluierung dient – ist 
die Zahl erneut um mehr als 150.000 Men-
schen gesunken. 2013 hatte es noch knapp 
3 Mio. Arbeitslose46 gegeben, rund 75 % da-
von in Westdeutschland. Rund 60 % der Ar-
beitslosen lebten 2013 in den Programm-
kommunen. Ein deutlicheres Indiz für das 
Ausmaß an Arbeitslosigkeit ist allerdings 
der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter. Hierbei zeig-
ten sich auch 2013 noch deutliche Unter-
schiede zwischen Ost und West, aber auch 
zwischen Programmkommunen und nicht 
am Programm beteiligten Kommunen. Ge-
nerell herrschte 2013 in den ostdeutschen 
Ländern und im Land Berlin noch immer 
eine durchweg höhere Arbeitslosigkeit als 
in den westdeutschen, die wiederum ein 
Nord-Süd-Gefälle aufweisen. Die Arbeitslo-
sigkeit in Programmkommunen war insge-
samt doppelt so hoch wie die durchschnitt-
liche Quote und in den ostdeutschen noch-
mals höher. 

46	  
Stand Juni 2013.

Arbeitslosigkeit: als Anteil der Arbeitslosen an der erwerbsfähigen Bevölkerung

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS; Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-
samt n=11.161), aggregiert auf Länderebene, eigene Berechnungen und Darstellungen.

Abbildung 27: Arbeitslosigkeit 2001 Abbildung 28:  Arbeitslosigkeit 2013

Auch auf der Ebene der Kommunen war 
die Situation 2013 sehr differenziert. Vor 
allem in Ostdeutschland waren die Antei-
le an Kommunen mit geringer Arbeitslo-
sigkeit bis hin zu denen mit sehr hoher Ar-
beitslosigkeit nahezu gleich verteilt. Die-
ser Eindruck entsteht auch mit Blick auf die 
Programmkommunen insgesamt, nivelliert 
aber zugleich die großen Unterschiede zwi-
schen den Kommunen im Stadtumbau Ost 
und im Stadtumbau West. Nach wie vor 
war die Situation in den ostdeutschen Pro-
grammkommunen sehr angespannt. Mehr 
als 80 % von ihnen waren von hoher oder 
sehr hoher Arbeitslosigkeit betroffen, wo-
gegen es unter den westdeutschen Pro-
grammkommunen nur rund 15 % waren.

Generell hatte sich die Zahl der Arbeitslo-
sen 2001 bis 2013 jedoch deutlich verrin-
gert, im Schnitt war sie um 23 % gesunken, 
in den ostdeutschen Ländern um mehr als 
ein Drittel. Gründe für diese starken Rück-
gänge waren neben einer eingetretenen 
Entspannung auf dem Arbeitsmarkt insge-
samt aber auch die zunehmende Alterung 
der Bevölkerung sowie anhaltende Abwan-
derungen von Erwerbsfähigen. 
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Abbildung 29: Arbeitslosenquoten 2013 in den Ländern im Vergleich zu 2001

Abbildung 30: Arbeitslosigkeit in den Kommunen 2013

Diese Entwicklungen bergen das Risiko, 
dass mit einem geringer werdenden Er-
werbspotenzial künftig der Wirtschaft zu 
wenige Fachkräfte zur Verfügung stehen, 

was die vorhandenen Wirtschaftsstruktu-
ren weiter schwächen und sich auf neue 
Ansiedlungen negativ auswirken kann.

Bundesland Arbeitslosigkeit 2013 Arbeitslosigkeit 2001

Brandenburg 8,6 % 13,5 %

Mecklenburg-Vorpommern 9,8 % 14,3 %

Sachsen 9,5 % 14,0 %

Sachsen-Anhalt 8,1 % 15,6 %

Thüringen 7,1 % 7,3 %

Ostdeutschland 8,5 % 13,9 %

Berlin 9,4 % 11,7 %

Baden-Württemberg 3,5 % 3,9 %

Bayern 3,3 % 4,2 %

Bremen 8,9 % 9,3 %

Hamburg 6,3 % 6,1 %

Hessen 4,9 % 5,1 %

Niedersachsen 5,6 % 7,0 %

Nordrhein-Westfalen 6,9 % 6,7 %

Rheinland-Pfalz 4,6 % 5,3 %

Saarland 6,0 % 6,6 %

Schleswig-Holstein 5,9 % 6,5 %

Westdeutschland 5,1 % 5,6 %

gesamt 5,8 % 7,3 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS; Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-
samt n=11.161), aggregiert auf Länderebene, eigene Berechnungen.

Anteile der Kommunen nach Höhe der Arbeitslosigkeit47

geringe 
Arbeitslosig-

keit

durchschnittli-
che Arbeitslo-

sigkeit

hohe Arbeits-
losigkeit

sehr hohe 
Arbeitslosig-

keit

Programmkommunen Ost 4 % 14 % 35 % 47 %

Programmkommunen West 60 % 24 % 13 % 3 %

Berlin X

Programmkommunen gesamt 32  % 19 % 24 % 25 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 28 % 30 % 27 % 16 %

nicht beteiligte Kommunen West 87 % 10 % 3 % 0 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 74 % 14 % 8 % 4 %

alle Kommunen Ost 24 % 27 % 28 % 21 %

alle Kommunen West 86 % 11 % 3 % 0 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 71 % 15 % 9 % 6 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

47	  
Arbeitslosigkeit: gering = unter 
5 %; durchschnittlich = 5 % bis 
unter 7 %; hoch = 7 % bis unter 
10 %; sehr hoch = ab 10 %.
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Abbildung 31: Arbeitslosigkeit 2013 im Vergleich zu 2001

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), eigene Berechnungen.

Arbeitslosigkeit Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
2001 bis 2013

2001 2013 absolut in  %

Programmkommunen Ost 14,9 % 9,6 % -375.038 -45 %

Programmkommunen West 6,9 % 6,7 % -48.588 -4 %

Berlin 11,7 % 9,4 % -62.247 -23 %

Programmkommunen gesamt 9,2 % 7,6 % -423.626 -22 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 12,5 % 6,7 % -222.370 -52 %

nicht beteiligte Kommunen West 4,7 % 4,1 % -186.695 -15 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 5,6 % 4,4 % -409.065 - 25 %

alle Kommunen Ost 13,9 % 8,5 % -597.408 - 48 %

alle Kommunen West 5,6 % 5,1 % -235.283 - 10 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 7,3 % 5,8 % -894.938 - 23 %

48	  
Durchschnittswert für Bundesre-
publik = 100. 

Kaufkraft der Einwohner

Als Indikator für die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Bevölkerung gilt die 
Kaufkraft, die alljährlich von der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) pro Ge-
meinde sowohl auf Einwohner als auch 
auf Haushalte bezogen berechnet wird. Die 
durchschnittliche Kaufkraft pro Einwoh-
ner lag 2014 bei 21.200 Euro, die der Haus-

halte bei 43.300 Euro. In beiden Kategori-
en besteht nach wie vor ein deutliches Ge-
fälle zwischen Ost- und Westdeutschland 
und auch das Land Berlin ordnete sich 2014 
noch hinter allen westdeutschen Ländern 
ein. Rund 6.200 Euro pro Einwohner und 
Jahr trennten Sachsen-Anhalt von Ham-
burg, rund 15.600 Euro pro Haushalt Sach-
sen von Baden-Württemberg. 

Abbildung 32: Kaufkraft 2014 pro Haushalt 

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: GfK 2015 (alle Kommunen n=11.161), aggregiert, eigene Berech-
nungen und Darstellungen.

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Saarland

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen Hamburg

Berlin

deutlich unterdurchschnittlich: unter 80
weit unterdurchschnittlich: 80 bis unter 90
unterdurchschnittlich: 90 bis unter 100
überdurchschnittlich: 100 bis unter 110 
Index weit überdurchschnittlich: ab 110  

Bundesland Kaufkraft pro Haushalt 
in Euro Kaufkraftindex48

Brandenburg 37.300 86,3

Mecklenburg-Vorpommern 33.800 78,2

Sachsen 33.300 76,8

Sachsen-Anhalt 33.800 78,0

Thüringen 35.100 81,0

Ostdeutschland 34.500 79,7

Berlin 34.000 78,6

Baden-Württemberg 48.900 113,1

Bayern 48.800 112,7

Bremen 36.200 83,5

Hamburg 42.600 98,4

Hessen 47.100 108,8

Niedersachsen 42.800 99,0

Nordrhein-Westfalen 43.900 101,4

Rheinland-Pfalz 44.900 103,8

Saarland 41.300 95,4

Schleswig-Holstein 43.600 100,8

Westdeutschland 45.700 105,5

gesamt 43.300 100
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Ost West Berlin gesamt

Programmkommunen

Einwohner 17.500 Euro 21.300 Euro 19.400 Euro 20.300 Euro

Index 82,5 100,5 91,5 95,8

Haushalte 32.900 Euro 42.000 Euro 34.000 Euro 39.200 Euro

Index 76,0 97,0 78,6 90,5

nicht beteiligte 
Kommunen

Einwohner 18.200 Euro 22.200 Euro 21.800 Euro

Index 85,8 104,7 102,8

Haushalte 37.200 Euro 48.100 Euro 46.900 Euro

Index 85,9 111,1 108,3

alle Kommunen

Einwohner 17.700 Euro 21.900 Euro 19.400 Euro 21.200 Euro

Index 83,5 103,3 91,5 100

Haushalte 34.500 Euro 45.700 Euro 34.000 Euro 43.300 Euro

Index 79,7 105,5 78,6 100

  Anteile der Kommunen nach Höhe der Kaufkraft pro Einwohner (Index)49

weit überdurch-
schnittlich

leicht überdurch-
schnittlich

leicht unterdurch-
schnittlich

weit unterdurch-
schnittlich

deutlich unter-
durchschnittlich

Programmkommunen Ost - 1 % 3 % 37 % 60 %

Programmkommunen West 13 % 26 % 36 % 23 % 2 %

Berlin X

Programmkommunen gesamt 7 % 13 % 19 % 30 % 31 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 1 % 3 % 8 % 40 % 48 %

nicht beteiligte Kommunen West 18 % 22 % 35 % 20 % 5 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 14 % 18 % 29 % 24 % 15 %

alle Kommunen Ost 1 % 2 % 7 % 40 % 50 %

alle Kommunen West 17 % 23 % 35 % 20 % 5 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 13 % 18 % 28 % 25 % 16 %

Abbildung 33: Kaufkraft 2014

Abbildung 34: Kaufkraft pro Einwohner 2014 (Index)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: GfK 2015 (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggre-
giert, eigene Berechnungen.

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: GfK 2015 (Programmkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggre-
giert, eigene Berechnungen.

Angesichts der Kaufkraft wird die besonde-
re Brisanz der Situation in den Programm-
kommunen deutlich. Sowohl hinsichtlich 
der Pro-Kopf- als auch der Pro-Haushalt-
Kaufkraft unterscheiden sie sich jeweils 
prägnant von den nicht beteiligten Kom-
munen, ohne dass jedoch die Unterschie-
de zwischen Ost und West und auch zu Ber-
lin hin aufgehoben werden. Selbst die west-
deutschen Programmkommunen rangierten 
2014 vor den nicht beteiligten Kommunen 
des Ostens. 

Auf der Ebene der einzelnen Kommunen 
wird dieser Unterschied nochmals unter-
strichen. Kaum eine Kommune Ostdeutsch-
lands erreichte die bundesdurchschnittliche 
Kaufkraft von 21.200 Euro pro Einwohner 
(nur drei Programmkommunen, darunter 
Markkleeberg als Nachbarstadt von Leipzig, 
sowie 82 nicht beteiligte Kommunen, vor-
zugsweise Umlandgemeinden Berlins bzw. 
kleine Gemeinden in Thüringen und Meck-

9	  
weit überdurchschnittlich = In-
dex ab 110, leicht überdurch-
chnittlich = 100 bis unter 110; 
eicht unterdurchschnittlich = 90 
bis unter 100, weit unterdurch-
chnittlich = 80 bis unter 90, 

deutlich unterdurchschnittlich = 
unter 80. 

0	  
Die Realsteuer wird über die 
Anwendung einheitlicher fikti-
ver Hebesätze auf die jeweiligen 
Grundbeträge der Grundsteuer 
A, Grundsteuer B und Gewerbe-
teuer ermittelt. Die fiktiven He-

besätze sind dabei an die Steu-
erkraftzahlberechnung gemäß § 
8 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund 
und den Ländern angelehnt.

lenburg-Vorpommern), in Westdeutschland 
waren es immerhin 40 % der Kommunen, 
in denen die Kaufkraft der Einwohner den 
Durchschnitt überstieg.

Realsteuerkraft der Kommunen

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den Kommunen wurden Daten 
zur Realsteuerkraft hinzugezogen.50 Generell 
zeichnet sich ein deutlicher Anstieg der Re-
alsteuerkraft seit 2001 ab, der die konjunk-
turelle Entwicklung in der Bundesrepub-
lik nachzeichnet und sich im Vergleich zu 
den Krisenjahren 2008/2009 bis 2013 noch-
mals deutlich erhöht hatte. Die großen Un-
terschiede zwischen der Realsteuerkraft der 
Kommunen in Ost- und in Westdeutschland 
bestanden 2013 fort (Index: Ost 62,4 und 
West 108,6), auch wenn der Abstand ge-
ringfügig geschmolzen war (Index 2001: Ost 
51,0 und West 111,7). Je größer die Städte, 
um so höher fiel die Realsteuerkraft aus. 
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51	  	
Durchschnittswert für Bundesre-
publik = 100.

Abbildung 35: Realsteuerkraft pro Einwohner in den Kommunen 2013 (aggregiert auf Länderebene)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt 
n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen und Darstellungen.

Bundesland Realsteuerkraft pro  
Einwohner in Euro Index51

Brandenburg 297 72,4

Mecklenburg-Vorpommern 235 57,2

Sachsen 246 60,0

Sachsen-Anhalt 254 62,0

Thüringen 246 59,9

Ostdeutschland 256 62,4

Berlin 302 73,6

Baden-Württemberg 496 120,8

Bayern 509 124,0

Bremen 427 103,9

Hamburg 685 166,8

Hessen 498 121,3

Niedersachsen 395 96,2

Nordrhein-Westfalen 389 94,7

Rheinland-Pfalz 378 92,1

Saarland 307 74,7

Schleswig-Holstein 361 88,1

Westdeutschland 446 108,6

gesamt 410 100

Ost West Berlin gesamt

Programmkommunen
pro Einwohner 253 Euro 461 Euro 302 Euro 401 Euro

Index 61,1 112,4 73,6 97,7

nicht beteiligte Kommunen
pro Einwohner 262 Euro 436 Euro 418 Euro

Index 63,8 106,3 101,8

alle Kommunen
pro Einwohner 256 Euro 446 Euro 302 Euro 410 Euro

Index 62,4 108,6 73,6 100

Abbildung 36: Realsteuerkraft pro Einwohner in den Kommunen 2013

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

Daran hat sich 2013 im Vergleich zu 2001 
wenig geändert. 

Wenn die Realsteuerkraft als Indikator für 
die Wirtschaftskraft der Kommunen gilt, 
dann sind die ostdeutschen Programmkom-
munen am schlechtesten ausgestattet, ob-
wohl sich auch dieser Wert zwischen 2001 
und 2013 erhöhte. Die Wirtschaftskraft nicht 
beteiligter Kommunen, die 2001 noch hin-
ter der der Programmkommunen zurück-
gelegen hatte, war 2013 höher. Innerhalb 
Westdeutschlands stellt sich die Situation 
anders dar: Programmkommunen übertra-
fen im Schnitt die anderen Kommunen, al-
lerdings hatte sich der Abstand zwischen 
beiden Gruppen im Vergleich zu 2001 re-
duziert. 

Doch auch diese Entwicklung verlief nicht 
in allen Kommunen in gleicher Weise. Nur 
14 % der bundesdeutschen Kommunen ver-
fügten 2013 über eine überdurchschnittliche 
Realsteuerkraft, im Osten nicht einmal jede 
zehnte Kommune (ohne Unterschied hin-
sichtlich der Programmbeteiligung), wo-
bei die ostdeutschen Großstädte allerdings 
zu denen mit eher schlechterer Ausstat-
tung gehörten. Im Westen war der Anteil 
der Kommunen mit überdurchschnittlicher 
Steuerkraft doppelt so hoch.

Von anhaltend guter Konjunktur und ins-
gesamt höherer Realsteuerkraft profitier-
ten jedoch nicht alle Kommunen, so muss-
ten 13 % aller Kommunen Rückgänge in der 
Realsteuerkraft hinnehmen, vielfach Kom-
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52	  
überdurchschnittlich = Index 
von 100 und mehr; gering un-
terdurchschnittlich = 80 bis un-
ter 100; unterdurchschnittlich = 
60 bis unter 80; weit unterdurch-
schnittlich = 40 bis unter 60 und 
deutlich unterdurchschnittlich = 
Index unter 40.

53	  	
Mittelstädte mit mehr als 50.000 
Einwohnern, davon unter den 
Programmkommunen (Nord-
horn, Niedersachsen; Herten 
und Wesel in Nordrhein-Westfa-
len sowie Rüsselsheim in Hes-
sen und Bamberg in Bayern) 
sowie unter den nichtbeteilig-
ten Kommunen (Bergheim und 
Hürth in Nordrhein-Westfalen 
sowie Hanau in Hessen). 

54	  
Im gesamten Kapitel wird allein 
auf die Ergebnisse des Zensus 
2011 zurückgegriffen.

  Anteile der Kommunen nach Realsteuerkraft 
pro Einwohner (Index)52

üb
er

du
rc

h-
sc

hn
itt

lic
h

ge
ri

ng
 u

nt
er

-
du

rc
hs

ch
ni

tt
lic

h

un
te

rd
ur

ch
-

sc
hn

itt
lic

h

w
ei

t u
nt

er
-

du
rc

hs
ch

ni
tt

lic
h

de
ut

lic
h 

 
un

te
rd

ur
ch

-
sc

hn
itt

lic
h

Programmkommunen Ost 8 % 6 % 17 % 38 % 31 %

Programmkommunen West 31 % 19 % 22 % 18 % 9 %

Berlin X

Programmkommunen gesamt 19 % 13 % 19 % 28 % 20 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 8 % 5 % 9 % 19 % 60 %

nicht beteiligte Kommunen West 16 % 8 % 13 % 23 % 39 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 14 % 8 % 13 % 22 % 44 %

alle Kommunen Ost 8 % 5 % 11 % 22 % 55 %

alle Kommunen West 16 % 9 % 14 % 23 % 38 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 14 % 8 % 13 % 23 % 42 %

Abbildung 37: Realsteuerkraft in den Kommunen 2013

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Pro-
grammkommunen n=953, gesamt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

munen in Westdeutschland. Während in 
Ostdeutschland vorrangig nur kleine Klein-
städte und Landgemeinden betroffen sind, 
erreichte der Realsteuerrückgang in West-
deutschland auch größere Kommunen, so-
wohl unter den Programm- als auch unter 
den nicht am Programm beteiligten Kom-
munen.53

Wohnungsbestand, Baufertigstellungen 
und Wohnungsleerstand

Merkmale zu städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen und zum Wohnen, können – 
im Zusammenspiel mit demografischen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen – Auf-
schluss geben über Problemlagen in den 
Kommunen. Auf Gemeindeebene bietet 
inzwischen der mit dem Zensus 2011 er-
hobene Datenpool – trotz aller Einschrän-
kungen – die Möglichkeit, Strukturmerk-
male des Wohnungs- und Wohngebäude-
bestands und vor allem auch den Woh-
nungsleerstand auf Gemeindeebene grob 
zu erfassen, Kommunen miteinander zu 
vergleichen und sich darüber städtebauli-
chen Grundstrukturen der Kommunen zu 
nähern. Auch die Baufertigstellungen im 
Wohnungsbestand lassen sich bis auf die 
kommunale Ebene quantitativ auswerten. 
Generell ist die Situation auf dem Woh-
nungsmarkt aber nur ein Kriterium zur Be-
schreibung städtebaulicher Strukturen, Pro-
blemlagen und Stadtumbaubedarfe. Folgen 
des demografischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wandels führen darüber 
hinaus bzw. in manchen Kommunen durch-

aus auch ausschließlich zu weiteren Miss-
ständen, so zu untergenutzten oder leer ge-
fallenen gewerblichen, industriellen, militä-
rischen Stadtbereichen oder in ihren Funkti-
onen geschwächten Innenstädten, die teils 
erheblichen Stadtumbaubedarf bedeuten, 
der sich jedoch auf Ebene aller Gemeinden 
und damit in der Strukturanalyse nicht dar-
stellen lässt. 

Wohnungsbestand und Wohnungsmarkt-
strukturen

Laut Zensus54 gab es 2011 in Deutschland 
rund 40 Mio. Wohnungen, davon mehr als 
31 Mio. in Westdeutschland, knapp 7 Mio. 
in Ostdeutschland und 1,8 Mio. im Land 
Berlin. Die Strukturen der Wohnungsbe-
stände in Ost und West unterscheiden sich, 
wobei sich sowohl unterschiedliche Ent-
wicklungen nach 1945 als auch generel-
le siedlungsstrukturelle Unterschiede zwi-
schen Ost und West widerspiegeln. Das 
schlägt sich in teils unterschiedlichen bau-
lichen Strukturen und Quartierstypen mit 
verschiedenen Problemlagen und Stadtum-
baubedarfen nieder und beeinflusste letzt-
lich die jeweils spezifische Auswahl und da-
mit Zusammensetzung der Programmkom-
munen. 

�� Fast die Hälfte des Wohnungsbestandes 
Westdeutschlands entstand in den Jah-
ren 1949 bis 1979, bedingt durch den ho-
hen Bedarf, der sich durch umfangreiche 
Kriegszerstörungen, große Flüchtlings-
ströme, aber auch einen sich nach und 
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nach entwickelnden Wohlstand ergab. In 
Ostdeutschland ist es nur jede vierte, in 
Berlin jede dritte Wohnung.

�� In Ostdeutschland und in Berlin stammen 
rund 40 % der Wohnungen aus der Zeit 
vor 1949, in Westdeutschland ist der An-
teil dieser Wohnungen mit 20 % nur halb 
so groß. In Ostdeutschland sind 23  %, 
in Berlin 27  % der Wohnungen bereits 
vor mehr als 100 Jahren entstanden, in 
Westdeutschland liegt dieser Anteil nur 
bei 10 %.

Groß ist auch der Bestand an Wohnungen 
in Ost wie in West (rund 20  %), der nach 
1990 auf den Markt gekommen ist, im Os-
ten initiiert durch einen zum Ende der DDR 
hin noch vorhandenen Wohnungsengpass. 
Die Wohnraumversorgung verbesserte sich 
dadurch sowohl quantitativ als auch qua-
litativ, allerdings entstanden zunehmend 

55	  	
vor 1949: überdurchschnittlich = 
ab 35 %, unterdurchschnittlich = 
unter 15 %; 1949 bis 1990: über-
durchschnittlich= ab 70 %, unter-
durchschnittlich = unter 40 %

56	  
In die Auswertung der Zensus-
daten sind nur Gemeinden mit 
mindestens 100 Einwohnern 
einbezogen, wodurch sich die 
bisherige Grundgesamtheit 
(n=11.161) um 206 Gemeinden 
auf 10.955 reduziert.  

57	  	
sehr hoch = mehr als 75 %, hoch 
= 50 bis unter 75 %, durchschnitt-
lich = 25 bis unter 50 %, niedrig 
= 10 bis unter 25 %, sehr niedrig 
= unter 10 %.

auch Leerstände. Nur im Land Berlin bleibt 
der Anteil an Wohnungen dieses Baualters 
auf 10 % begrenzt. Nachfragerückgänge tra-
fen viele ostdeutsche Kommunen beson-
ders. Anpassungen des Wohnungsbestan-
des, vor allem in den Großsiedlungen, spie-
len daher innerhalb des Stadtumbaus Ost 
eine große Rolle.

Mehr als die Hälfte aller Wohnungen befin-
den sich im Mehrfamilienhausbestand, im 
Osten ist der Anteil mit 59  % geringfügig 
höher, unter den ostdeutschen Programm-
kommunen steigt er auf 73 %. Auf Ebene 
der Kommunen ist festzustellen, dass zwar 
insgesamt nur 9 % aller bundesdeutschen 
Kommunen einen hohen bzw. sehr hohen 
Mehrfamilienhausbestand aufweisen, aber 
es in Ostdeutschland 18 % der Kommunen 
und unter den Programmkommunen nahe-
zu 60 % sind.

Anteil der Kommunen55

 

vor 
1919

1919-
1948

1949-
1978

1979-
1990

ab 
1991

vor 1949 1949-1990

überdurch-
schnittlich

unterdurch-
schnittlich

überdurch-
schnittlich

unterdurch-
schnittlich

Programmkommunen Ost 22 % 18 % 30 % 15 % 16 % 65 % 3 % 2 % 42 %

Programmkommunen West 12 % 11 % 52 % 10 % 15 % 5 % 25 % 4 % -

Berlin 27 % 15 % 34 % 14 % 10 % X

Programmkommunen gesamt 16 % 13 % 45 % 12 % 14 % 36 % 14 % 3 % 21 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 26 % 18 % 19 % 11 % 26 % 80 % 2 % - 80 %

nicht beteiligte Kommunen West 10 % 7 % 45 % 15 % 23 % 12 % 30 % 4 % 10 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 11 % 9 % 42 % 14 % 24 % 27 % 24 % 3 % 26 %

alle Kommunen Ost 23 % 18 % 26 % 14 % 19 % 77 % 2 % <1 % 73 %

alle Kommunen West 11 % 9 % 48 % 13 % 20 % 12 % 30 % 4 % 10 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 13 % 11 % 43 % 13 % 19 % 28 % 23 % 3  % 25 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Auswertungen sowie eigene Berechnun-
gen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.95556), aggregiert.

Anteile der Kommunen nach Mehrfamilienhausbestand57

  Anteil sehr hoch hoch durchschnittlich niedrig sehr niedrig

Programmkommunen Ost 73 % 12 % 47 % 32 % 7 % 1 %

Programmkommunen West 66 % 5 % 28 % 45 % 18 % 3 %

Berlin 90 % X

Programmkommunen gesamt 70 % 9 % 38 % 39 % 13 % 2 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 34 % - 4 % 31 % 45 % 20 %

nicht beteiligte Kommunen West 39 % - 5 % 23 % 47 % 25 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 39 % - 5 % 25 % 46 % 24 %

alle Kommunen Ost 59 % 2 % 12 % 31 % 38 % 17 %

alle Kommunen West 50 % - 6 % 24 % 45 % 24 %

alle Kommunen gesamt 54 % 1 % 8 % 26 % 43 % 22 %

Abbildung 38: Wohnungsbestand nach Baualter 2011

Abbildung 39: Wohnungsbestand nach Anteil Mehrfamilienhausbestand 2011

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Auswertungen sowie eigene Berechnun-
gen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.
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Rund 80  % des Wohnungsbestandes in 
Deutschland sind im Besitz privater Ein-
zeleigentümer, knapp ein Fünftel der Woh-
nungen gehört institutionellen Wohnungs-
eigentümern.58 Während in Westdeutsch-
land fast 85  % der Wohnungen privaten 
Einzeleigentümern gehören, liegt der An-
teil in Ostdeutschland dagegen bei 65  %, 
in den ostdeutschen Programmkommunen 
nur noch bei 56 % oder – aus umgekehrter 
Perspektive gesprochen – 44  % der Woh-
nungen gehören dort institutionellen Woh-
nungseigentümern.59 

Nahezu die Hälfte der Wohnungen im pri-
vaten Eigentum wird vermietet, mehr als 
die Hälfte davon wird von den jeweiligen 
Eigentümern selbst bewohnt. Damit liegt 
die Quote selbstgenutzten Eigentums in 
Deutschland bei 44  %, in Ostdeutschland 
insgesamt bei 36 %, in Westdeutschland bei 
47 %. In westdeutschen Flächenländern und 
vor allem in kleinen Städten und ländlichen 
Regionen steigt der Anteil weit darüber hi-
naus, auch in Ostdeutschland. Dennoch ist 
in Ostdeutschland der Mietwohnungsmarkt 
ausgeprägter, selbst in Landgemeinden und 

   
Anteile der Kommunen nach Höhe selbstgenutzten 

Wohneigentums60

  Anteil
sehr 

niedrig
niedrig

durch-
schnittlich

hoch sehr hoch

Programmkommunen Ost 26 % 25 % 37 % 25 % 11 % 2 %

Programmkommunen West 36 % 6 % 22 % 45 % 25 % 1 %

Berlin 15 % X

Programmkommunen gesamt 31 % 16 % 30 % 35 % 18 % 2 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 56 % 1 % 4 % 23 % 48 % 25 %

nicht beteiligte Kommunen West 54 % - 3 % 23 % 58 % 15 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 54 % <1 % 4 % 23 % 56 % 17 %

alle Kommunen Ost 36 % 5 % 10 % 23 % 41 % 21 %

alle Kommunen West 47 % 1 % 4 % 25 % 56 % 14 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 44 % 2 % 6 % 24 % 53 % 16 %

  
Anteile der Kommunen nach Höhe vermieteten 

Einzeleigentums61

  Anteil
sehr 

niedrig
niedrig

durch-
schnittlich

hoch sehr hoch

Programmkommunen Ost 30 % 11 % 57 % 30 % 2 % -

Programmkommunen West 42 % - 14 % 72 % 13 % -

Berlin 35 % X -

Programmkommunen gesamt 38 % 5 % 36 % 51 % 8 % -

nicht beteiligte Kommunen Ost 28 % 11 % 64 % 22 % 2 % -

nicht beteiligte Kommunen West 38 % 2 % 38 % 54 % 6 % -

nicht beteiligte Kommunen gesamt 36 % 4 % 44 % 47 % 5 % -

alle Kommunen Ost 29 % 11 % 63 % 23 % 2 % -

alle Kommunen West 39 % 2 % 36 % 55 % 6 % -

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 37 % 4 % 43 % 48 % 5 % -

Anteile der Kommunen nach Höhe des Bestands der 
institutionellen Wohnungswirtschaft62

Anteil
kein 

Bestand
sehr 

niedrig
niedrig hoch sehr hoch 

Programmkommunen Ost 44 % 2 % 7 % 25 % 52 % 14 %

Programmkommunen West 22 % 1 % 56 % 34 % 10 % -

Berlin 50 % X

Programmkommunen gesamt 30 % 1 % 31 % 29 % 31 % 7 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 16 % 17 % 49 % 28 % 6 % 1 %

nicht beteiligte Kommunen West 8 % 30 % 64 % 5 % - -

nicht beteiligte Kommunen gesamt 9 % 27 % 61 % 10 % 2 % <1 %

alle Kommunen Ost 34 % 14 % 41 % 27 % 14 % 3 %

alle Kommunen West 14 % 29 % 64 % 7 % 1 % -

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 19 % 25 % 58 % 12 % 4 % 1 %

Abbildung 40: Eigentümerstrukturen im Wohnungsbestand 2011

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Aus-
wertungen sowie eigene Berechnungen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.

58	  	
Laut Zensus 2011 gehören dazu: 
Kommunen oder kommunale 
Wohnungsunternehmen, Woh-
nungsgenossenschaften, pri-
vatwirtschaftliche (Wohnungs-)
Unternehmen, Bund, Land, Or-
ganisationen ohne Erwerbs-
zweck (beispielsweise Kirchen).

59	  	
Neben kommunalen Wohnungs-
unternehmen und Wohnungs-
genossenschaften agieren hier 
seit den Privatisierungen im 
Zusammenhang mit dem Alt-
schuldenhilfegesetz und weite-
ren Verkäufen von Beständen 
inzwischen zahlreiche weitere 
Unternehmen und gewerbliche 
Einzeleigentümer.

60	  
sehr niedrig = unter 30 %, nied-
rig = 30 bis unter 45 %, durch-
schnittlich = 45 bis unter 60 %, 
hoch = 60 bis unter 75 %, sehr 
hoch = ab 75 %. 

61	  	
sehr niedrig = unter 15 %, nied-
rig = 15 bis unter 30 %, durch-
schnittlich = 30 bis unter 45 %, 
hoch = 45 bis unter 60 %, sehr 
hoch = ab 60 %.

62	  	
sehr niedrig = unter 10 %, niedrig 
= 10 bis unter 25 %, hoch = 25 bis 
unter 50 %, sehr hoch = ab 50 %. 
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63	  	
Daten auf Bundesebene ste-
hen für 2001 zur Verfügung, Ge-
meindedaten allerdings erst seit 
2003.

64	  
Statistik möglicherweise auch 
durch Neubau für als Ferien-
wohnungen genutzte Wohnun-
gen beeinflusst. 

Kleinstädten sind Mietwohnungen im Mehr-
familienhausbestand zu finden. In Kombina-
tion mit Wohnungsneubau und Eigentums-
bildung ab den 1990er Jahren und überla-
gert durch Abwanderungen aufgrund aus-
bleibender wirtschaftlicher Entwicklungen 
lassen sich so Probleme und Stadtumbau-
bedarf in einer ganzen Reihe auch recht 
kleiner ostdeutscher Kommunen erklären. 

Baufertigstellungen

Bundesweit sind 2014 rund 245.000 Woh-
nungen fertig gestellt worden, rund 30.000 
mehr als 2013 – dem maßgeblichen Jahr 
für die Strukturanalyse – und bereits rund 
85.000 mehr als 2009, als mit nur noch 
knapp 160.000 Fertigstellungen der Nega-
tivrekord der letzten 15 Jahre erreicht war. 
Seither steigen die Fertigstellungen zwar 
wieder an, aber auch 2014 waren die Ergeb-
nisse von 200163 mit damals 326.000 Woh-
nungen noch nicht erreicht. 

Die Situation in den einzelnen Bundeslän-
dern hatte sich bis 2013 angeglichen. Mehr 
als im Durchschnitt wurde 2013 allein in 
Hamburg und Bayern gebaut, wogegen in 

sechs Bundesländern nur noch niedrige 
Fertigstellungszahlen erreicht wurden, dazu 
gehörte auch 2013 noch – trotz allen Bevöl-
kerungswachstums – das Land Berlin. Un-
ter den ostdeutschen Ländern blieben die 
Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern eher 
hoch64, während in Sachsen die Wohnbau-
leistung schon früh zurückging. 

Vor allem Programmkommunen mit Bevöl-
kerungsrückgängen und wirtschaftlicher 
Strukturschwäche zeigten 2013 eine ge-
ringe oder ganz eingestellte Bautätigkeit. 
Für knapp 70 % aller Programmkommunen 
traf dies zu, im Stadtumbau Ost für inzwi-
schen 80 %, dort vor allem für Kleinstädte 
und Landgemeinden. In den ostdeutschen 
Großstädten im Programm und auch in ei-
nem Teil der Mittelstädte wurden allerdings 
durchaus Wohnungen in größerem oder 
doch zumindest dem Durchschnitt entspre-
chenden Umfang gebaut. 

Auch wenn in westdeutschen Kommu-
nen insgesamt noch deutlich mehr Woh-
nungen auf den Markt kamen, blieben die 
Fertigstellungen auch in westdeutschen 
Programmkommunen bislang darunter.  

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-
samt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen und Darstellungen.

Abbildung 41: Baufertigstellungen von Wohnun-
gen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) in Be-
zug zur Einwohnerzahl 2003

Abbildung 42: Baufertigstellungen von Wohnun-
gen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) in Be-
zug zur Einwohnerzahl 2013

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Saarland

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen Hamburg

Berlin

gering: 0 bis unter 2 WE/1.000 Einwohner
durchschnittlich: 2 bis unter 3 WE/1.000 Einwohner
überdurchschnittlich: 3 bis unter 4 WE/1.000 Einwohner 
Index weit überdurchschnittlich: ab 4 WE/1.000 Einwohner 

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Schleswig-
Holstein

Bayern

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Saarland

Niedersachsen

Baden-
Württemberg

Sachsen-
Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Bremen Hamburg

Berlin

gering: 0 bis unter 2 WE/1.000 Einwohner
durchschnittlich: 2 bis unter 3 WE/1.000 Einwohner
überdurchschnittlich: 3 bis unter 4 WE/1.000 Einwohner 
Index weit überdurchschnittlich: ab 4 WE/1.000 Einwohner 
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Angesichts der hohen Nachfrage lag in ei-
nem Teil der Programmkommunen (wie 
u.a. Hamburg und starken süddeutschen 
Städten) die Bautätigkeit bereits 2013 ganz 
erheblich über dem Durchschnitt. Generell 
korrelieren aber auch unter den westdeut-
schen Programmkommunen Bautätigkeit 
und Stadtgröße. 

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS; Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (Programmkommunen n=953, gesamt 
n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

65	   	
Baufertigstellungen: Anzahl 
fertiggestellter Wohnungen 
pro 1.000 Einwohner pro Jahr 
(WE/1.000 EW/Jahr).

66	  
Bautätigkeit: Anzahl fertigge-
stellter Wohnungen pro 1.000 
Einwohner pro Jahr (WE/1.000 
EW/Jahr).

67	  	
Informationen stehen erst ab 
2003 zur Verfügung.

68	  	
Eher geringe Bautätigkeit = ab 
0 bis unter 2 WE/1.000 EW/Jahr; 
eher hohe Bautätigkeit = ab 2 
WE/1.000 EW/Jahr.Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS; Datenbasis: Gemeindedaten BBSR (ge-

samt n=11.161), aggregiert, eigene Berechnungen.

Bundesland Bautätigkeit 2003 Bautätigkeit 2013

Brandenburg 3,9 2,0

Mecklenburg-Vorpommern 4,6 2,8

Sachsen 2,0 1,2

Sachsen-Anhalt 2,5 0,9

Thüringen 2,1 1,4

Ostdeutschland 3,1 1,8

Berlin 1,0 1,9

Baden-Württemberg 3,9 2,9

Bayern 4,8 3,1

Bremen 2,4 1,7

Hamburg 2,2 3,7

Hessen 2,7 1,6

Niedersachsen 5,0 2,7

Nordrhein-Westfalen 3,9 2,5

Rheinland-Pfalz 4,8 2,4

Saarland 3,0 2,6

Schleswig-Holstein 4,7 2,8

Westdeutschland 4,5 2,7

gesamt 4,2 2,5

Abbildung 43: Baufertigstellungen65 von Wohnungen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) in Bezug zur 
Einwohnerzahl 2003 und 2013 nach Ländern

Abbildung 44: Bautätigkeit66 und Baufertigstellungen Wohnungen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) 2003 und 201367

 Bautätigkeit Anteile der Kommunen nach Bau- 
fertigstellungen Wohnungen68 2003

Anteile der Kommunen nach Bau- 
fertigstellungen Wohnungen 2013

 2001 2013
keine  

Bautätig-
keit

eher 
geringe  

Bautätig-
keit 

eher hohe  
Bautätig-

keit

keine  
Bautätig-

keit

eher 
geringe  

Bautätig-
keit 

eher hohe  
Bautätig-

keit

Programmkommunen Ost 2,5 1,4 8 % 48 % 45 % 19 % 61 % 21 %

Programmkommunen West 3,1 2,3 1 % 32 % 66 % 4 % 54 % 42 %

Berlin 1,0 1,9   X     X   

Programmkommunen gesamt 2,8 1,8 4 % 40 % 56 % 12 % 57 % 31 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 3,2 1,9 24 % 25 % 51 % 39 % 32 % 29 %

nicht beteiligte Kommunen West 4,6 2,7 12 % 14 % 74 % 24 % 28 % 49 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 4,3 2,5 15 % 17 % 68 % 27 % 29 % 45 %

alle Kommunen Ost 3,1 1,8 21 % 29 % 50 % 36 % 37 % 27 %

alle Kommunen West 4,5 2,7 12 % 15 % 73 % 23 % 29 % 48 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 4,2 2,5 14 % 19 % 67 % 26 % 31 % 44 %
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Wohnungsleerstand

Laut Zensus standen in Deutschland 2011 
mehr als 1,8 Mio. Wohnungen leer, davon 
rund zwei Drittel in Westdeutschland. Die 
Leerstandsquote allerdings war in den ost-
deutschen Ländern mit 8,0 % nach wie vor 
doppelt so hoch wie in den westdeutschen 
Ländern mit 3,7 %, auch wenn die massiven 
Leerstände, die zur Auflage des Programms 
in Ostdeutschland führten, in diesem Aus-
maß 2011 nicht mehr vorhanden waren.69 
Zur Ermittlung des künftigen Stadtumbau-
bedarfs wurde im Rahmen der vorliegen-
den Evaluierung zusätzlich ein Sockelleer-
stand für 2014 auf der Basis der vorliegen-
den Zensusergebnisse ermittelt, um die 
Entwicklung seit 2011 umreißen zu kön-
nen. Demnach ist der Leerstand trotz zu-
nehmender Einwohner- und Haushaltszah-
len zwischen 2011 und 2014 aufgrund ei-
nes Wohnungszuwachses auf rund 2 Mio. 
Wohnungen sogar noch weiter angewach-
sen (siehe Kapitel 8.1). Damit hat sich die 
Leerstandssituation in weiten Teilen vor 
allem Ostdeutschlands mit anhaltendem 
Bevölkerungsrückgang sicher weiter ver-
schärft, zumal in Sachsen und Sachsen-An-
halt bereits 2011 nahezu jede zehnte Woh-
nung nicht bewohnt war. Angesichts der 
erwarteten Einwohner- und Haushaltsent-
wicklungen wird in den nächsten Jahren in 
zahlreichen Regionen mit weiteren erhebli-

chen Zunahmen zu rechnen sein (siehe Ka-
pitel 8.1). 

Basis für die nachfolgende Strukturanalyse 
bleiben an dieser Stelle jedoch die Zensus-
ergebnisse von 2011. Sie zeigen, dass der 
Leerstand 2011 nicht mehr allein auf Ost-
deutschland beschränkt blieb, auch wenn 
die Leerstandsquote dort im Durchschnitt 
insgesamt doppelt so hoch war. Insbeson-
dere im Saarland, in Teilen von Rheinland-
Pfalz, im Nordosten Bayerns, im östlichen 
Hessen und Niedersachsen sowie in zahlrei-
chen Kreisen Baden-Württembergs lag der 
Leerstand 2011 bei 5 % und darüber (weite-
re Details sowie Hinweise auf damit verbun-
dene Problemlagen und den Handlungsbe-
darf für den Stadtumbau siehe Kapitel 5.3). 

Der Wohnungsleerstand in den ostdeut-
schen Programmkommunen übertraf den 
Leerstand Ostdeutschlands zu diesem Zeit-
punkt sogar noch. 2011 stand hier fast jede 
zehnte Wohnung leer – im deutlichen Un-
terschied zu den nicht beteiligten ostdeut-
schen Kommunen, oder anders dargestellt: 
fast 90 % der Programmkommunen hatten 
einen hohen oder sehr hohen Leerstand 
von mehr als 5  %. In den westdeutschen 
Ländern unterschieden sich Programmkom-
munen und nicht beteiligte Kommunen da-
gegen generell kaum.

69	  	
In Ostdeutschland: Leerstand 
1998 rund 13 %, Leerstand 2006: 
rund 11 %, siehe BMVBS (2008): 
Evaluierung des Bund-Länder-
Programms Stadtumbau Ost, S. 
25 und 96.

Abbildung 45: Wohnungsleerstand nach Kreisen/kreisfreien Städten (Karte) sowie nach Ländern (Tabelle) 2011

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Auswertungen und Darstellungen sowie 
eigene Berechnungen (gesamt n=10.955), aggregiert.

Bundesland Wohnungsleerstand 2011

Brandenburg 5,6 %

Mecklenburg-Vorpommern 6,2 %

Sachsen-Anhalt 9,4 %

Sachsen 9,8 %

Thüringen 6,8 %

Ostdeutschland 8,0 %

Berlin 3,5 %

Baden-Württemberg 4,1 %

Bayern 3,7 %

Bremen 3,6 %

Hamburg 1,5 %

Hessen 3,7 %

Niedersachsen 3,6 %

Nordrhein-Westfalen 3,6 %

Rheinland-Pfalz 4,3 %

Saarland 5,7 %

Schleswig-Holstein 2,7 %

Westdeutschland 3,7 %

gesamt 4,4 %
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2014 
© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert)
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Sehr hoch = ab 10 %, hoch = 5 
bis unter 10 %, durchschnittlich 
= 2 bis unter 5 %, keiner oder 
geringer Leerstand = unter 2 %.

Anteile der Kommunen nach Höhe des Leerstandes70

  Quote sehr hoch hoch durchschnittlich gering

Programmkommunen Ost 9,2  % 38 % 50 % 11 % 1 %

Programmkommunen West 3,7 % 1 % 33 % 64 % 1 %

Berlin 3,5 % X

Programmkommunen gesamt 5,0 % 20 % 41 % 38 % 1 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 5,6 % 10 % 45 % 35 % 10 %

nicht beteiligte Kommunen West 3,6 % 2 % 27 % 58 % 13 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 3,8 % 4 % 31 % 53 % 13 %

alle Kommunen Ost 8,0 % 15 % 46 % 30 % 9 %

alle Kommunen West 3,7 % 2 % 27 % 58 % 13 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 4,4 % 5 % 32 % 52 % 12 %

Abbildung 46: Wohnungsleerstand in Deutschland 2011

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Aus-
wertungen sowie eigene Berechnungen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.

Anteil des Leerstandes in der Baualtersklasse am Gesamtleerstand

  vor 1919 1919-1948 1949-1978 1979-1990 ab 1991

Programmkommunen Ost 31 % 16  % 27 % 21 % 6 %

Programmkommunen West 19 % 15 % 53 % 6 % 7 %

Berlin 32 % 14 % 33 % 15 % 7 %

Programmkommunen gesamt 25 % 16 % 40 % 13 % 6 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 40 % 20 % 20 % 9 % 12 %

nicht beteiligte Kommunen West 18 % 11 % 49 % 11 % 11 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 21 % 12 % 45 % 10 % 11 %

alle Kommunen Ost 33 % 17 % 25 % 18 % 7 %

alle Kommunen West 18 % 13 % 51 % 9 % 9 %

alle Kommunen gesamt 23 % 14 % 42 % 12 % 9 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS; Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Aus-
wertungen sowie eigene Berechnungen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.

Abbildung 47: Wohnungsleerstand nach Baualter 2011

Der Leerstand – wie er im Zensus ermit-
telt wurde – ist in ostdeutschen Kommu-
nen nicht allein auf Großsiedlungen und 
Plattenbauten begrenzt, sondern umfasst 
auch den (unsanierten) Altbaubestand, da-
ran wird sich seither wenig geändert haben. 
In den ostdeutschen Programmkommunen 
machte er rund ein Drittel des Leerstandes 
aus bzw. – aus anderer Perspektive – rund 
13 % des gesamten Altbaubestandes stan-
den 2011 leer.

3.4 Zwischenfazit

�� Die Ergebnisse der Strukturanalyse – vor 
allem mit Blick auf die Entwicklungen zwi-
schen 2001 und 2013 – zeigen, dass der 
demografische und strukturelle Wandel 
die Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland nach wie vor bestimmt: Die 
Alterung der Gesellschaft hält an, lange 

Zeit gingen die Einwohnerzahlen bundes-
weit zurück und ohne Zuwanderung wür-
de die Bundesrepublik weiter „schrump-
fen“. Aktuell wächst die Bevölkerung je-
doch, die Wirtschaft boomt und die Zu-
wanderung nach Deutschland nimmt zu. 
Offen ist, inwieweit und wie lange diese 
Entwicklung anhalten wird. 

�� Ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands 
lebt zwar in den rund 80 Großstädten, 
doch strukturell geprägt ist die Bundesre-
publik auch durch eine Vielzahl an kleinen 
und kleinsten Kommunen, auch in ländli-
chen Regionen und peripherer Lage. Des-
wegen verlaufen die Entwicklungen nicht 
gleichmäßig, bestehende Strukturschwä-
chen überlagern und verstärken sich. Dis-
paritäten verfestigen sich, andernorts ent-
stehen kritische Situationen, aber durch-
aus auch positive Entwicklungsoptionen 
neu.
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�� Unterschiede vor allem zwischen Ost 
und West halten noch immer an. Zusätz-
lich zeichnet sich ab, dass Diskrepanzen 
zwischen ländlichen und städtischen Re-
gionen bzw. zwischen Kommunen in peri-
pherer oder zentraler Lage sowie vielfach 
zwischen kleinen Gemeinden und größe-
ren Städten zunehmen. Zuwanderungen 
und Binnenwanderungen gehen vorran-
gig in prosperierende Regionen, große 
Städte und deren weiteres Umland. Be-
völkerungsrückgänge treffen kleine Ge-
meinden, Gemeinden in ländlichen Regi-
onen überproportional. In größeren Städ-
ten selbst stehen sich gut entwickelnde 
und zurückbleibende Stadtteile gegen-
über. 

�� Die wirtschaftliche Entwicklung der letz-
ten Jahre hat das Beschäftigungsniveau 
in der Bundesrepublik erhöht und die 
Zahl der Arbeitslosen deutlich verringert, 
besonders in Ostdeutschland. Dennoch 
bleiben die Arbeitslosenanteile hier höher 
als im Westen. Nicht durchweg ist diese 
Entwicklung jedoch mit einer Aufwer-
tung der sozioökonomischen Rahmenbe-
dingungen für die Bevölkerung einherge-
gangen. Weniger der wirtschaftliche Auf-
schwung als vielmehr anhaltende Ab-
wanderungen, fehlende Zuwanderung 
und vor allem der Eintritt ins Rentenal-
ter haben die Arbeitslosenzahlen in Ost-
deutschland sinken lassen. Die Zahl der 
Beschäftigten ist nicht gestiegen und da-
mit die Schere zwischen prosperierenden 
Regionen und Kommunen und solchen, 
die nicht von Konjunktur und Wirtschafts-
entwicklung profitieren, weiter aufgegan-
gen. Die ländlich geprägte Struktur sowie 
die periphere Lage – und damit die Ent-
fernung zu Wirtschaftszentren und Ar-
beitsplätzen – zahlreicher Kommunen in 
Ostdeutschland wirken als Verstärker. Die 
finanziellen Rahmenbedingungen von 
Einwohnern und Kommunen Ostdeutsch-
lands bleiben hinter dem jeweiligen Bun-
desdurchschnitt zurück. 

�� Der Wohnungsleerstand ist in zahlrei-
chen Regionen Deutschlands ein ernst-
haftes Problem (Situation 2011 auf der 
Grundlage des Zensus), hat jedoch vor al-
lem in Ostdeutschland noch immer seine 
deutlichste Ausprägung (in Ost: 8,0 %, in 
West: 3,7 %). Die noch immer hohe Leer-
standsquote in den ostdeutschen Pro-
grammkommunen zeigt, wie hoch der 
Bedarf am Stadtumbauprogramm ins-
gesamt war, dass besonders betroffene 

Städte am Programm teilnehmen, aber 
auch dass nach wie vor große Heraus-
forderungen bestehen. Neben dem Leer-
stand in Plattenbauten und Großsiedlun-
gen ist vor allem der in Altbaubestän-
den problematisch, macht er doch rund 
ein Drittel des gesamten Wohnungsleer-
standes aus, vor allem auch in noch nicht 
am Programm beteiligten Kommunen. In 
Westdeutschland liegt der Schwerpunkt 
des Leerstandes vor allem im Nachkriegs-
bestand. Die Analyse zeigt, dass er dort 
jedoch – auch in den Programmkommu-
nen – eher weniger Stadtumbaubedarf 
begründet. 

�� Kommunen, die bisher in besonderem 
Maße vom demografischen und wirt-
schaftlichen Wandel betroffen sind, neh-
men tatsächlich auch an den Stadtum-
bauprogrammen teil und heben sich teil-
weise auffällig von denen ab, die nicht 
beteiligt sind. Die Unterschiede zwischen 
den Programmkommunen Ost und West 
spiegeln darüber hinaus die Unterschie-
de, die zwischen Ost und West generell 
bestehen, wider. Es ist anzunehmen, dass 
viele Kommunen weiterem erheblichen 
Strukturwandel ausgesetzt sein werden. 

�� In Ostdeutschland hat das Programm in 
seiner bisherigen Umsetzung (2002 bis 
2014) eine beachtliche Reichweite er-
reicht, was sich an den 480 Programm-
kommunen, zzgl. Berlin-Ost, zeigt. Und 
nicht nur das: Bis auf die im Berliner Um-
land gelegenen Brandenburger Kommu-
nen, inklusive Potsdam, und eine Dresde-
ner Nachbargemeinde waren bzw. sind 
alle Städte mit mehr als 20.000 Einwoh-
nern am Programm beteiligt. Dennoch 
ist zu erwarten, dass sich in dort bisher 
nicht einbezogenen Stadtteilen weite-
re Bedarfe ergeben. Ostdeutschland ist 
insgesamt noch kleinteiliger strukturiert 
als Deutschland insgesamt. Völlig ande-
re Wirtschaftsstrukturen (Industrialisie-
rung der Landwirtschaft und Aufbau zen-
traler Industriebereiche in ländlichen Re-
gionen), wie sie die DDR hervorgebracht 
hatte, bestimmten die Situation auch in 
kleineren Kommunen. Dementsprechend 
tiefgreifend waren auch die Folgen des 
wirtschaftlichen Wandels bis weit in klei-
ne Kommunen in ländlichen Regionen hi-
nein. Deswegen hat das Stadtumbaupro-
gramm auch dort seine Bedeutung. Vie-
le kleinere Städte und Gemeinden haben 
damit ihre Strukturen verändern bzw. an-
passen können. Die demografische und 
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71	  
Dem Programmstart 2004 war ab 
2002 das ExWoSt-Forschungs-
feld Stadtumbau West in 16 Pilot- 
städten vorausgegangen.

wirtschaftliche Situation auch unter den 
nicht beteiligten, oft kleineren Kommu-
nen in peripherer Lage stellt sich darüber 
hinaus weitgehend kritisch dar. 

�� In Westdeutschland hat das Stadtumbau-
programm zwei Jahre später begonnen.71 
Die siedlungsstrukturellen Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern, jeweils 
andere bzw. sich modifizierende struktu-
relle Rahmenbedingungen, die sich inner-
halb der einzelnen Länder durchaus je-
weils auch anders auswirken, und die sich 
daraus ergebenden Stadtumbaubedar-
fe haben zu ganz verschiedenen Schwer-
punkten der Umsetzung in den Ländern 
geführt. Insgesamt sind bis 2014 472 
Kommunen, zzgl. Berlin-West beteiligt. 
Nicht in allen lassen sich – auf Ebene der 
Strukturanalyse – kritische demografische 
und wirtschaftliche Entwicklungen erken-
nen, die im bisherigen Verständnis vor 
allem Stadtumbaubedarf begründen. Ein 
besonderes westdeutsches Phänomen 
sind zahlreiche Großstädte im Programm, 

die zum Teil ihre schweren Strukturkrisen 
mittlerweile erfolgreich überwunden ha-
ben und in die eine teils ausgeprägte Zu-
wanderung erfolgt. Die städtebaulichen 
Folgen der zurückliegenden Umbrüche 
sind aber nach wie vor von erheblicher 
Bedeutung. Andere Kommunen befinden 
sich dagegen immer noch in einer schwie-
rigen wirtschaftlichen und finanziellen Si-
tuation mit gravierenden, sich teils ver-
stärkenden Folgen für die Stadtbevölke-
rung, die Stadtstrukturen und die Stadt-
entwicklung. Diese Städte werden teils 
bereits im Programm gefördert, teils sind 
sie noch nicht im Programm. Dazu ge-
hören auch eine erhebliche Zahl größe-
rer Mittelstädte in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen; in anderen Bundes-
ländern – so in Bayern und Hessen – rü-
cken möglicherweise weitere kleine Kom-
munen in den Fokus. Anders als in Ost-
deutschland weisen die nicht beteiligten 
Kommunen jedoch eine große Spannbrei-
te in ihren Entwicklungen auf.
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4 Programmanalyse
Dieser Analyseschritt hat das Ziel, die bis­
herige Programmentwicklung, die Beteili­
gung der Länder sowie wesentliche Struk­
turmerkmale der Umsetzung der Program­
me Stadtumbau Ost und Stadtumbau West 
in den Ländern abzubilden. Dargestellt wird 
der Stand bis zum Jahr 2014, die Umset­
zung auf Länderebene sowie die im Verlauf 
erkennbaren Gemeinsamkeiten und Unter­
schiede beider Programme. In diesem Zu­
sammenhang werden auch erste Befunde 
zu einzelnen Handlungsfeldern benannt, 
die für das Verständnis der bisherigen Pro­
grammumsetzung in den Ländern relevant 
sind.

Methoden und Datengrundlagen der Pro­
grammanalyse

Die Analyse basiert vorrangig auf folgenden 
Daten- und Informationsquellen:

�� Verwaltungsvereinbarungen zur Gewäh­
rung von Finanzhilfen des Bundes an die 
Länder zu den Programmzielen und för­
derungsfähigen Maßnahmen,

�� Richtlinien der Länder zur Städtebauför­
derung sowie weiteren Dokumenten zur 
Umsetzung der Programme auf Länder-
ebene,

�� Städtebauförderungsdatenbank mit Infor­
mationen zu den Finanzhilfen des Bun­
des. 

Vertiefend wurden Expertengespräche mit 
Vertretungen der zuständigen Länderminis­
terien sowie der Wohnungs- und Immobi­
lienwirtschaft geführt, um zusätzliche, vor 
allem qualitative Erkenntnisse zum Pro­
grammverlauf zu erhalten. Als weitere 
Quellen wurden die Ergebnisse der Zwi­
schenevaluierungen sowie die Statusbe­
richte der Bundestransferstellen, der Bund-
Länder-Bericht zum Programm Stadtumbau 
Ost aus dem Jahr 2012 und der Bericht „10 
Jahre Stadtumbau West“ (2014) herange­
zogen.

4.1 Programmkonstruktion, Pro-
grammbereiche und Förder-
gegenstände

Die räumliche Planung und Steuerung in 
Deutschland war es lange Zeit gewohnt, 
sich mit Wachstumsprozessen auseinander­
zusetzen. Spätestens Ende der 1990er Jahre 
zeichnete sich jedoch ein notwendiger Para­

digmenwechsel ab. Die sich vollziehenden 
grundlegenden strukturellen Veränderun­
gen wurden nicht nur wahrnehmbarer, son­
dern begannen sich, zunächst vor allem im 
Osten, zunehmend aber auch in einzelnen 
Regionen im Westen Deutschlands, mas­
siv städtebaulich und wohnungswirtschaft­
lich auszuwirken. Diese Entwicklungen bes­
ser zu steuern und Stadtstrukturen so an­
zupassen, dass sie zukunftsfähig bleiben 
oder werden, ist deshalb unter dem Begriff 
Stadtumbau zu einer der zentralen Aufga­
ben der Stadtentwicklungspolitik geworden.

Ziele und Maßnahmen des Stadtumbaus

Stadtumbau ist seit 2002 fester Bestand­
teil der Städtebauförderung des Bundes, 
zunächst durch das Programm „Stadtum­
bau Ost – für lebenswerte Städte und at­
traktives Wohnen“ und dann 2004 erweitert 
durch das Programm „Stadtumbau West“. 
Seit 2004 ist der Stadtumbau im Baugesetz­
buch (BauGB §§ 171a-d) verankert. Im Jahr 
2011 gab es eine Novellierung des BauGB, 
mit der Maßnahmen zu Klimaschutz und 
Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
des Stadtumbaus aufgenommen wurden.

Im BauGB sind die Ziele von Stadtumbau­
maßnahmen wie folgt definiert:

„(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnah­
men, durch die in von erheblichen städte­
baulichen Funktionsverlusten betroffenen 
Gebieten Anpassungen zur Herstellung 
nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 
vorgenommen werden. Erhebliche städ­
tebauliche Funktionsverluste liegen insbe­
sondere vor, wenn ein dauerhaftes Überan­
gebot an baulichen Anlagen für bestimm­
te Nutzungen, namentlich für Wohnzwecke, 
besteht oder zu erwarten ist oder wenn die 
allgemeinen Anforderungen an den Klima­
schutz und die Klimaanpassung nicht erfüllt 
werden.

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem 
Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen insbe­
sondere dazu beitragen, dass

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen 
der Entwicklung von Bevölkerung und Wirt­
schaft sowie den allgemeinen Anforderun­
gen an den Klimaschutz und die Klimaan­
passung angepasst wird,

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie 
die Umwelt verbessert werden,
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3. innerstädtische Bereiche gestärkt wer­
den,

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche An­
lagen einer neuen Nutzung zugeführt wer­
den,

5. einer anderen Nutzung nicht zuführba­
re bauliche Anlagen zurückgebaut werden,

6. brachliegende oder freigelegte Flächen 
einer nachhaltigen, insbesondere dem Kli­
maschutz und der Klimaanpassung dienen­
den städtebaulichen Entwicklung oder einer 
mit dieser verträglichen Zwischennutzung 
zugeführt werden,

7. innerstädtische Altbaubestände nachhal­
tig erhalten werden.“72

Fördergegenstände des Stadtumbaus

Der Bund stellt den Ländern für den Stadt­
umbau im Rahmen der Städtebauförderung 
Finanzhilfen gemäß Artikel 104b Grundge­
setz bereit. Grundlage dafür bilden die jähr­
lichen Verwaltungsvereinbarungen Städte­
bauförderung über die Gewährung von Fi­
nanzhilfen des Bundes an die Länder (VV 
Städtebauförderung).

Seit 2008 beinhaltet die VV Städtebauförde­
rung einen gemeinsamen Abschnitt Stadt­
umbau für beide Programme, der 2015 in­
haltlich ergänzt wurde. Danach können 
Stadtumbaumittel „insbesondere einge­
setzt werden für:

�� die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 
wie Erarbeitung (Fortschreibung) der in­
tegrierten städtebaulichen Entwicklungs­
konzepte,

�� die städtebauliche Neuordnung sowie die 
Wieder- und Zwischennutzung von Indus­
trie-, Verkehrs- oder Militärbrachen,

�� die Verbesserung des öffentlichen 
Raums, des Wohnumfeldes und der pri­
vaten Freiflächen,

�� die Anpassung der städtischen Infrastruk­
tur einschließlich der Grundversorgung,

�� die Aufwertung und den Umbau des Ge­
bäudebestandes. Dazu gehört auch die 
Erhaltung von Gebäuden mit baukultu­
reller Bedeutung, wie z.B. die Instandset­
zung und Modernisierung von das Stadt­
bild prägenden Gebäuden,

�� die Wieder- und Zwischennutzung freige­
legter Flächen,

�� die Umsetzung von Grün- und Freiräu­

men sowie Maßnahmen der Barrierear­
mut bzw.  -freiheit,

�� sonstige Bau- und Ordnungsmaßnah­
men, die für den Stadtumbau erforder­
lich sind,

�� den Rückbau leerstehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude oder Ge­
bäudeteile oder der dazu gehörenden In­
frastruktur – für den Rückbau von Woh­
nungen in den neuen Ländern gilt zusätz­
lich Artikel 6 Absatz 2,

�� die Beteiligung und Mitwirkung von Bür­
gerinnen und Bürgern (auch „Tag der 
Städtebauförderung“), Leistungen von 
Beauftragten.“73

Neu ab 2015 ist, dass Maßnahmen zur Ge­
staltung von Grün- und Freiräumen explizit 
als Fördergegenstände ausgewiesen sind. 
Dies steht vor allem im Kontext mit den zu 
verstärkenden Anstrengungen der Kommu­
nen, Stadtumbau mit Maßnahmen zu Kli­
maschutz und vor allem Klimaanpassung 
zu verbinden. Zum erweiterten Förderspek­
trum gehört, auch durch Stadtumbaumaß­
nahmen zu mehr Barrierearmut oder -frei­
heit beizutragen. Angesichts der demogra­
fischen Entwicklungen ist dies bedeutsam 
und notwendig und bekommt nun auch im 
Stadtumbau noch mehr Gewicht. Gleich­
zeitig werden damit weitere Voraussetzun­
gen geschaffen, die Nutzungsvielfalt in den 
Stadtquartieren insgesamt und die infra­
strukturellen Angebote, insbesondere für 
Kinder, Familien und ältere Menschen, zu 
verbessern. Auch die Beteiligungs- und Mit­
wirkungsmöglichkeiten werden als Förder­
gegenstände herausgehoben. Damit wird 
der Stadtumbau nicht nur weitere Impulse 
erhalten, sondern es werden auch die häu­
fig sehr intensiven Beteiligungs- und Mit­
wirkungsverfahren noch stärker gefördert.74

Fördervoraussetzungen und Finanzierung 
des Stadtumbaus

Der Stadtumbau wird grundsätzlich als 
städtebauliche Gesamtmaßnahme geför­
dert. Voraussetzung dafür ist „ein unter 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
erstelltes integriertes städtebauliches Ent­
wicklungskonzept, in dem die Ziele und 
Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt 
sind (§ 171b BauGB). Sofern dieses Ent­
wicklungskonzept gesamtstädtische Be­
lange nicht beinhaltet, ist es in ein gegebe­
nenfalls bereits vorhandenes gesamtstädti­
sches Konzept einzubetten bzw. davon ab­

72	  
Vgl. § 171a Abs. 3 BauGB

73	 	
VV Städtebauförderung 2015 
vom 18.12.2014/18.04.2015, Ar­
tikel 5.

74	  	
Vgl. ebenda.
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zuleiten, die Aktualität des Konzeptes ist 
sicherzustellen.“75 Die Erarbeitung und Fort­
schreibung von städtebaulichen Entwick­
lungskonzepten als Fördertatbestände in 
Vorbereitung und Umsetzung von Gesamt­
maßnahmen sind förderfähig.76 

Zu den Fördervoraussetzungen gehört 
ebenfalls, dass ein Fördergebiet räumlich 
abzugrenzen ist. Diese räumliche Festle­
gung erfolgt als Stadtumbaugebiet nach 
§ 171b BauGB oder als Sanierungsgebiet 
nach § 142 BauGB, als städtebaulicher Ent­
wicklungsbereich nach § 165 BauGB bzw. 
als Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB.77

Grundsätzlich beteiligen sich Bund, Län­
der und Kommunen jeweils zu einem Drit­
tel an der Förderung, teilweise – je nach 
Haushaltslage der Kommunen – erhöhen 
oder verringern einige Länder die Anteile, 
die die beteiligten Kommunen aufzubringen 
haben. Im Falle besonderer Haushaltsnot­
lagen von Kommunen können im Einzelfall 
die durch „geförderte Eigentümer“ einge­
setzten Mittel als Eigenanteil der Kommu­
ne gewertet werden. Der von der Kommu­
ne selbst zu erbringende Eigenanteil muss 
aber mindestens 10  % der förderfähigen 
Kosten betragen.78 Hinsichtlich der Finanzie­
rungsbeteiligung des Bundes und der Län­
der können die Länder mit der VV Städte­
bauförderung 2015 „bei der Förderung von 
Maßnahmen in Gemeinden in Haushaltssi­
cherung bzw. Haushaltsnotlage bis zu 12,5 
v.H. ihrer Bundesfinanzhilfen zu einem je­
weiligen Bundes- und Landesanteil von bis 
zu 40 v.H. der förderfähigen Kosten einset­
zen. Der kommunale Eigenanteil kann in 
diesen Fällen auf bis zu 20 v.H. abgesenkt 
werden. Die Einstufung der Haushaltssiche­
rung bzw. Haushaltsnotlage erfolgt nach je­
weiligem Landesrecht.“79 

Überlagerungen und Mittelbündelungen

Zur länderspezifischen Fördersystema­
tik gehört u.a., ob die Überlagerung von 
Fördergebieten unterschiedlicher Städte­
bauförderungsprogramme möglich ist oder 
nicht. Eine Bündelung von Mitteln aus dem 
Stadtumbau mit Fördermitteln aus anderen 
Programmen wird in einigen Ländern prak­
tiziert, in anderen wiederum ausgeschlos­
sen. In manchen Ländern besteht eine be­
sonders ausgeprägte Verbindung von Städ­
tebauförderung und Wohnraumförderung. 
Teilweise gibt es spezielle Landesprogram­
me und Landesinitiativen, die in engem Zu­
sammenhang mit dem Stadtumbau stehen.

Monitoring und Wirkungsbeobachtung in 
den Stadtumbauprogrammen

In der überwiegenden bisherigen Laufzeit 
der Stadtumbau-Programme gab es kein 
einheitliches Monitoring-System auf Bun­
desebene, sodass die Länder und teils auch 
Kommunen Ansätze entwickelt haben, den 
Stadtumbau zu beobachten und Entwick­
lungen zu analysieren und zu bewerten. In­
zwischen hat der Bund aber 2014 nach ei­
ner Testphase das Elektronische Monitoring 
(eMo) für die Städtebauförderung einge­
führt, in das auch die beiden Stadtumbau­
programme einbezogen sind. Ziel des Mo­
nitorings auf Bundesebene sind „nicht Be­
wertungen einzelner städtebaulicher Ge­
samtmaßnahmen auf der kommunalen 
Ebene vor Ort, sondern allein Aussagen 
auf Programmebene“.80 Das BBSR wird die 
erhobenen Monitoring-Daten künftig jähr­
lich auswerten und den Landesministerien 
die Daten des jeweiligen Landes für eige­
ne Auswertungen zur Verfügung stellen.81

Begleitforschung zu den Stadtumbaupro­
grammen

Der Bund hat die Umsetzung der Stadtum­
bauprogramme von Beginn an begleitet. Im 
Jahr 2004 wurde die Bundestransferstelle 
Stadtumbau Ost und im Jahr 2008 die Bun­
destransferstelle Stadtumbau West einge­
richtet. 

Aufgabe der Bundestransferstellen ist es, 
Informationen und Wissen über die Umset­
zung der Programme zu sammeln, eigene 
Informationsunterlagen zu erarbeiten und 
für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Tätig­
keitsfelder der Bundestransferstellen sind 
die Bereitstellung eines Internetangebotes 
zur Programmumsetzung, die Herausgabe 
eines regelmäßig erscheinenden Newslet­
ters, die Konzipierung und Umsetzung von 
themenbezogenen Transferveranstaltungen 
sowie die Veröffentlichung von Forschungs­
berichten zu Stand und Bilanz der jeweili­
gen Programmumsetzungen, von Sonder­
berichten zu einzelnen Schwerpunktthe­
men und von kommunalen Stadtumbau­
erfahrungen als Praxisbeispiele.82 Seit 2009 
widmeten sich die Transferstellen – neben 
programmbezogenen Veranstaltungen – in 
inzwischen sechs gemeinsamen Transfer­
veranstaltungen verstärkt Fragestellungen 
und Themen, die durchaus für beide Pro­
gramme besondere Relevanz haben, so zu 
rechtlichen Aspekten, zu Großsiedlungen, 
zu Freiräumen, Mittelbündelungen, Im­
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pulsprojekten und dem Umbau sozialer In­
frastruktur. Ihre Kompetenzen hinsichtlich 
der Gestaltung und Umsetzung der Stadt­
umbauprogramme sind anerkannt. 

Das Programm Stadtumbau Ost

Wie insgesamt in Deutschland wurde auch 
in den ostdeutschen Bundesländern nach 
der Wiedervereinigung zunächst auf eine 
wachsende und veränderte Wohnungs­
nachfrage reagiert. Die Ausrichtung der 
Wohnungspolitik der DDR auf Neubau von 
Wohnungen in industriell gefertigter Plat­
tenbauweise bei gleichzeitiger Vernachläs­
sigung der Altbaubestände und der auch 
zum Ende der DDR noch vorhandene Woh­
nungsengpass hatten bis Anfang der 1990er 
Jahre dazu geführt, dass die Nachfrage das 
Angebot überstieg und gleichzeitig im Alt­
baubestand ein erheblicher Wohnungsleer­
stand in unbewohnbaren Gebäuden und 
Wohnungen herrschte. Mit verschiedenen 
Förderprogrammen und steuerlichen An­
reizen wurde seitens der Politik ein Inves­
titionsboom sowohl in Sanierung und Mo­
dernisierung der Bestände als auch im Neu­
bau ausgelöst. So entstanden in der Zeit 
von 1991 bis 1999 fast 700.000 Wohnun­
gen, davon rund 42 % in Ein- und Zweifa­
milienhäusern.83 Die Wohnraumversorgung 
verbesserte sich dadurch sowohl quantita­
tiv als auch qualitativ, allerdings entstan­
den zunehmend auch weitere Leerstände, 
die sich durch massive Abwanderungen 
verstärkten. Die Politik reagierte auf diese 
Entwicklungen 1998 mit der Einberufung ei­
ner Expertenkommission „Wohnungswirt­
schaftlicher Strukturwandel in den neu­
en Bundesländern“. Die Expertenkommis­
sion kam zu dem Schluss, dass es künftig 
wichtig wird, auch Schrumpfungsprozesse 
zu steuern, wofür die Städte und Gemein­
den jedoch die finanzielle und gesetzgeberi­
sche Unterstützung von Bund und Ländern 
benötigen.84

2001 wurde daraufhin das Programm Stadt­
umbau Ost beschlossen und in die Bund-
Länder-Städtebauförderung mit dem Ziel 
implementiert, eine nachhaltige Stadtent­
wicklung in den ostdeutschen Ländern zu 
initiieren, dabei Innenstädte zu revitalisie­
ren und Funktionsverlusten der Städte so­
wie einer Zersiedlung im Umland entge­
gen zu wirken. Dazu gehörte vor allem, ei­
nerseits den Angebotsüberhang an Wohn­
raum zurückzubauen und andererseits die 
Innenstädte und die vom Rückbau betrof­
fenen Stadtquartiere aufzuwerten. Städte­

bauliche und wohnungswirtschaftliche As­
pekte wurden eng miteinander verbunden, 
da der sich enorm ausbreitende Wohnungs­
leerstand bei einem großen Teil der kom­
munalen Wohnungsunternehmen wie auch 
bei Wohnungsgenossenschaften zu drama­
tischen Erlösausfällen führte, die sie – ver­
stärkt durch zu tilgende Altschulden – an 
den Rand ihrer Existenzfähigkeit brachten. 

Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage

Um Stadtumbaumaßnahmen in eine lang­
fristige und vor allem gesamtstädtische 
Strategie einzubinden, wurde mit dem Pro­
gramm Stadtumbau Ost erstmals die Erstel­
lung von Stadtentwicklungskonzepten als 
Voraussetzung für die Städtebauförderung 
definiert.85 Zur Erarbeitung dieser Konzepte 
– damals oft auch Stadtumbaukonzepte ge­
nannt – wurde ein Wettbewerb ausgelobt, 
an dem sich 259 ostdeutsche Kommunen 
und Berlin mit zehn Stadtteilen beteiligten.86 
Integrierte städtebauliche Entwicklungskon­
zepte sind seitdem zum festen Bestandteil 
der Städtebauförderung geworden.

Auswahl der Programmgemeinden

Mit Programmstart sollten „vorrangig Ge­
meinden berücksichtigt werden,

�� die ein mit den Wohnungseigentümern 
abgestimmtes integriertes Stadtentwick­
lungskonzept, namentlich zur Wohnungs­
bedarfsentwicklung, erstellt haben und 
sich zu dessen zügiger Umsetzung ver­
pflichten,

�� in denen sich Wohnungseigentümer im 
Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts 
auf ein Rückbaukonzept geeinigt haben 
und bereit sind, sich mit eigenen Mitteln 
an den Rückbaukosten zu beteiligen,

�� die, soweit sachlich geboten, mit ihren 
Umlandgemeinden ein abgestimmtes 
Baulandentwicklungs- und Rückbaukon­
zept erarbeitet haben.“87

Programmbereiche

Das Programm Stadtumbau Ost hatte zu­
nächst eine Laufzeit von 2002 bis 2009. 
Nach einer Zwischenevaluierung 2008 wur­
de beschlossen, es bis 2016 als eigenstän­
diges Städtebauförderungsprogramm fort­
zuführen.88 Vielfach wird dieser Zeitraum 
ab etwa 2009/2010 bis heute als die zwei­
te Phase des Programms bezeichnet. Von 
Beginn an war das Programm Stadtum­
bau Ost als „lernendes Programm“ an­
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gelegt, denn zur Steuerung so komple­
xer Schrumpfungsprozesse und zum Ab­
bau des sich ausweitenden Wohnungsleer­
stands gab es bis dato kaum Erfahrungen. 
So erfolgten innerhalb der ersten Pro­
grammphase mehrfach Anpassungen an 
veränderte Anforderungen.89

Zentrale Programmbereiche sind seit 2002 
die Aufwertung von Stadtquartieren sowie 
der Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht 
mehr benötigter Wohnungen und Gebäude. 
In den ersten Programmjahren wurde der 
Programmbereich Rückbau leerstehender 
Wohnungen von den Ländern stärker ge­
nutzt. Dennoch bildeten Aufwertungsmaß­
nahmen auch in diesen ersten Programm­
jahren einen wesentlichen Bestandteil des 
Stadtumbaus Ost. Der räumliche Schwer­
punkt lag bei den großen Wohnsiedlungen 
des DDR­Wohnungsbestandes (1950er bis 
1980er Jahre), dieser hatte im Jahr 1998 ei­
nen Anteil von immerhin einem Drittel am 
Gesamtwohnungsbestand in Ostdeutsch­
land90. 2002/2003 war außerdem ein fest­
gelegter Teil der bereitgestellten Finanzhil­
fen des Bundes für den Stadtumbau zudem 
für die Förderung von Instandsetzungs­ und 
Modernisierungsinvestitionen von neu er­
worbenem und selbst zu nutzendem Wohn­
eigentum in innerstädtischen Altbauquartie­
ren bestimmt.91

Spätestens ab 2005 setzte in den Ländern 
die stärkere Fokussierung auf die Umset­
zung von Aufwertungsmaßnahmen ein, 
um eine Stabilisierung der zu erhaltenden 
Stadtquartiere zu erreichen. Die Maßnah­
men konzentrierten sich vor allem auf die 
Aufwertung öffentlicher Räume, insbeson­
dere zentrale Plätze sowie Grün­ und Frei­
flächen.92 Gleichzeitig verlagerte sich der 
räumliche Fokus zunehmend auf innerstäd­
tische Altbauquartiere. 

Aufgrund des zunehmenden Leerstands in 
Altbauten wurde 2005 der Programmbe­
reich zur Sicherung von Altbauten einge­
führt und dieser 2010 mit der Möglichkeit 
der über die Sicherung hinausgehenden 
Sanierung sowie des Erwerbs von Altbau­
ten durch die Städte und Gemeinden zum 
Zweck der Sanierung und Sicherung (hier 
im Folgenden kurz Sanierung und Siche­
rung von Altbauten genannt) erweitert und 
so jene Instrumente und Anreize gestärkt, 
die darauf hinwirken, Wohnungsunterneh­
men und private Eigentümer in kleinteili­
gen Strukturen intensiver am Stadtumbau 
zu beteiligen.93 Die Kommunen und Eigen­
tümer wurden damit in die Lage versetzt, 

dem Verfall historisch wertvoller oder das 
Stadtbild prägender Altbauten (Baujahre bis 
1949) noch besser entgegenzuwirken. 

2006 folgte mit dem Programmbereich 
Rückführung der städtischen Infrastruktur 
eine weitere Ergänzung, denn die gravie­
renden Einwohnerverluste führten zu gerin­
geren Auslastungen der Infrastrukturen und 
erzeugten zusätzlichen Stadtumbaubedarf. 
Dieser war zunächst durch Nachfragerück­
gänge und steigenden Leerstand in den Ein­
richtungen für die Kinderbetreuung erkenn­
bar, was sich anschließend in den Schulen 
fortsetzte. Städtische Infrastrukturen anzu­
passen, bedeutete aber zugleich auch, die 
Angebotsstrukturen angesichts der demo­
grafischen Veränderungen bedarfsgerech­
ter zu gestalten und langfristige Standorte 
zu sichern. Parallel dazu war davon auszu­
gehen, dass auch die technischen und ver­
kehrlichen Infrastrukturen weniger ausge­
lastet sind, sodass sich für die vor allem 
leitungsgebundene technische Infrastruk­
tur ein Anpassungsbedarf abzeichnete.

Besondere Förderbestimmungen im Pro­
gramm Stadtumbau Ost

Den außerordentlichen Herausforderungen, 
die mit dem Stadtumbau in Ostdeutsch­
land verbunden sind, wurde im Programm­
verlauf durch besondere Förderregelun­
gen entsprochen. Dazu gehörte seit Pro­
grammstart die Förderung des Rückbaus 
von höchstens 50 % der förderfähigen Kos­
ten durch den Bund und zu gleichem Anteil 
durch das Land, sodass kein kommunaler 
Eigenanteil für den Rückbau zu erbringen 
war. Mindestens die Hälfte der Bundesmit­
tel sollte zunächst in die Leerstandsbeseiti­
gung, also den Rückbau von Wohnungen, 
fließen.94 Seit der VV Städtebauförderung 
2007 soll mindestens die Hälfte der Mittel 
für die Aufwertung genutzt werden. Die be­
sonderen Regelungen für den Stadtumbau 
Ost beinhalten genaue Vorgaben zum Ein­
satz von Mitteln des Rückbaus von Wohn­
gebäuden. Gefördert werden Aufwendun­
gen für die Freimachung von Wohnungen, 
die unmittelbaren Abrisskosten sowie die 
einfache Herrichtung des Grundstücks zur 
Wiedernutzung, insbesondere die Begrü­
nung der Abrissflächen. Für den Rückbau 
von Wohnungen wird ein Zuschuss ge­
währt, der sich nach Quadratmetern je rück­
gebauter Wohnfläche bemisst. Der Bund 
übernimmt dabei aktuell bis zu 35 Euro pro 
Quadratmeter.95 Ausdrücklich hervorgeho­
ben ist, dass der Rückbau von Vorderhäu­
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sern von vor 1919 errichteten Gebäuden 
oder anderen stadtbildprägenden Gebäu­
den nicht förderfähig ist. Ausgenommen 
hiervon können Gebäude sein, wenn auf 
der Grundlage eines „städtebaulichen Kon­
zeptes aus Aufwertungs- und Rückbaumaß­
nahmen ein Beitrag zur Stadterhaltung ge­
leistet wird.“96 Denkmalgeschützte Gebäu­
de sind grundsätzlich vom Rückbau ausge­
nommen.

Von großer Bedeutung für den erfolgrei­
chen Programmverlauf war, dass der Rück­
bau leerstehender Wohnungen im gleich­
namigen Programmbereich durch Woh­
nungsunternehmen, ganz überwiegend 
kommunale Wohnungsgesellschaften und 
Wohnungsgenossenschaften, verknüpft 
werden konnte mit einer Entlastung von 
Altschulden gemäß Härtefallreglung nach 
§ 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG), voraus­
gesetzt der Leerstand betrug mindestens 
15 %. Gewährt wurde eine Altschuldenhil­
fe bis zu 70 Euro pro Quadratmeter je abge­
rissener Wohnung. Diese mögliche Entlas­
tung war zuerst bis 2010 befristet, die Voll­
zugsfrist wurde nochmals bis 2013 verlän­
gert. Ein Großteil der Rückbauten erfolgte 
schon bis 2008, wobei insgesamt für über 
80  % der Wohnungsrückbauten eine Alt­
schuldenentlastung gewährt wurde.97 

Auch für den Programmbereich Sanierung 
und Sicherung von Altbauten gilt, dass der 
Bundesanteil höchstens 50  % des Förder­
aufwandes beträgt und sich die Länder in 
mindestens gleicher Höhe beteiligen, auch 
hier sind die Kommunen vom Eigenanteil 
befreit.98Ähnliches trifft für die Förderung 
im Programmbereich Rückführung städti­
scher Infrastruktur zu. Zu deren Förderung 
übernimmt der Bund maximal 50  % des 
Förderaufwandes; „der Bundesanteil am 
Zuschuss zu den Gesamtkosten der Vorha­
ben beträgt höchstens 25 v.H. Kosten des 
unvermeidbaren Rückbaus oder der Her­
richtung eines Gebäudes der sozialen In­
frastruktur für eine neue Nutzung können 
mit einem Bundesanteil an den Gesamtkos­
ten des Vorhabens von bis zu 45 v.H. geför­
dert werden.“99

An der Finanzierung von Maßnahmen im 
Programmbereich Aufwertung sind Bund, 
Land und Kommune in der Regel jeweils 
mit einem Drittel beteiligt. Generell ist auf 
Landesebene mindestens die Hälfte der 
Bundesfinanzhilfen zur Förderung der Auf­
wertung von Stadtquartieren einzusetzen. 
Dabei können die Länder Maßnahmen zur 

Sanierung und Sicherung von Altbauten 
und auch die Rückführung städtischer Inf­
rastruktur als Aufwertungsmaßnahmen an­
rechnen. 

Der Anteil eingesetzter Bundesmittel für 
Maßnahmen zur Sanierung und Sicherung 
von Altbauten und zur Rückführung der 
städtischen Infrastruktur darf insgesamt 
30 % der Bundesmittel nicht übersteigen. 

Die jeweiligen Landesprogramme müssen 
für die Gesamtmaßnahmen gesondert aus­
weisen, welche Bundesmittel für die Pro­
grammbereiche Aufwertung, Rückbau von 
Wohnungen, Rückführung städtischer Inf­
rastruktur sowie Sanierung und Sicherung 
von Altbauten eingesetzt werden.100

Monitoring des Programms Stadtumbau Ost

Fast alle ostdeutschen Länder verfügen 
über ein laufendes indikatorenbasiertes Be­
obachtungssystem. Ein landesweites Moni­
toring haben Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern 
entwickelt. In Sachsen – ohne landesweites 
Monitoring – erfolgt ein Wohnungsbaumo­
nitoring durch die Sächsische Aufbaubank. 

Das Programm Stadtumbau West

In den westdeutschen Ländern rückten 
Schrumpfungsprozesse erst zeitversetzt 
in den Blick der Stadtentwicklungspoli­
tik, obwohl der demografische Wandel 
sich schon seit den 1970er Jahren abzu- 
zeichnen begann101 und einige Regionen 
stark von wirtschaftlichem Strukturwandel 
und arbeitsmarktbedingten Wanderungs­
verlusten betroffen waren.102 Durch die Wie­
dervereinigung und die Öffnung der Gren­
zen nach Osteuropa profitierten viele Kom­
munen von Zuwanderung und wirtschaft-
lichem Aufschwung, sodass die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die damit verbundenen 
neuen Wachstumspotenziale gelenkt wur­
de.103

Während Schrumpfungsprozesse in Ost­
deutschland ein relativ flächendeckendes 
Problem darstellen, vollzieht sich die Ent­
wicklung in Westdeutschland räumlich stark 
differenziert. Wachsenden Metropolregi­
onen stehen stagnierende und schrump­
fende Städte und Gemeinden gegenüber. 
In den westdeutschen wie in den ostdeut­
schen Städten sind unterschiedlich aus­
geprägte städtebauliche Problemlagen als 
Folge von Funktionsverlusten und einer all­
gemeinen Investitionsschwäche entstan­
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den, denen man durch Stadtumbaumaß­
nahmen begegnet. Neben wohnungswirt­
schaftlichen Handlungsbedarfen ergeben 
sich weitere Herausforderungen, insbe­
sondere aus dem wirtschaftlichen Struk­
turwandel und dem Verlust von Arbeits­
plätzen. Diese betreffen zum einen den 
Umgang mit Brachflächen, die durch den 
wirtschaftlichen Strukturwandel, die Priva­
tisierung ehemaliger staatlicher Unterneh­
men sowie nach Abzug der alliierten Trup­
pen und der Schließung von Bundeswehr­
standorten entstanden sind. Zum anderen 
sind städtebauliche Funktionsverluste von 
Stadt(teil)zentren und Ortskernen als Folge 
von Schrumpfung und Umstrukturierun­
gen im Einzelhandel zu bewältigen.104 Eine 
erhebliche Bedeutung für das Programm 
Stadtumbau West haben auch städtebauli­
che Problemlagen als Folge zurückliegender 
städtebaulicher Überformungen, so u.a. un­
maßstäbliche Gebäude, Straßenräume und 
Plätze sowie nicht mehr zeitgemäß gestal­
tete öffentliche Räume. Die besonders stark 
betroffenen Städte zeigten hier offensicht­
liche städtebauliche Problemlagen, die ins­
gesamt zu einer Destabilisierung der Stadt­
struktur – zumindest in räumlichen Teilbe­
reichen – führen. Mit dem Programm Stadt­
umbau West galt es, diesen städtebaulichen 
Missständen zu begegnen und damit auch 
das jeweilige städtische Gefüge wieder zu 
stabilisieren.

Vor diesem Hintergrund wurde 2002 zu­
nächst ein ExWoSt-Forschungsfeld zum 
Stadtumbau in den westdeutschen Ländern 
und Berlin West ins Leben gerufen. Die da­
bei in den 16 Pilotstädten gewonnenen Er­
fahrungen trugen wesentlich zur Ausgestal­
tung des 2004 aufgelegten Städtebauför­
derungsprogramms Stadtumbau West bei, 
das dem differenzierten Handlungsbedarf 
in westdeutschen Kommunen Rechnung 
trägt.105

Vielfalt an Zielen und Handlungsfeldern 

Ziele des Programms Stadtumbau West 
sind, die Siedlungsstrukturen an die Er­
fordernisse der Entwicklung von Bevölke­
rung und Wirtschaft anzupassen, die Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie die Umwelt 
zu verbessern, innerstädtische Bereiche zu 
stärken, nicht mehr bedarfsgerechte bau­
liche Anlagen einer neuen Nutzung zuzu­
führen oder rückzubauen und freigeleg­
te Flächen in eine nachhaltige städtebauli­
che Entwicklung zu überführen sowie inner- 

städtische Altbaubestände zu erhalten.106 
Wie bei allen Städtebauförderungspro­
grammen sind auch im Stadtumbau West 
geplante Gesamtmaßnahmen auf Grundla­
ge eines städtebaulichen Entwicklungskon­
zepts förderfähig.

Seit seinem Start zielt das Programm durch 
eine enge Wechselwirkung von Aufwer­
tungs- und notwendigen Rückbau- bzw. 
Anpassungsmaßnahmen darauf, durch öf­
fentliche und private Investitionen nachhal­
tige städtebauliche Strukturen zu schaffen. 
Als wesentliche Handlungsfelder erwiesen 
sich im Programmverlauf die Revitalisie­
rung von Brachen, die funktionale Stärkung 
von Innenstädten und Ortskernen sowie die 
bedarfsgerechte Anpassung von Wohn­
quartieren.107 Die Umsetzung in den ein­
zelnen Handlungsfeldern umfasst das brei­
te Spektrum im Rahmen von Maßnahmen 
der Städtebauförderung. Neben der Umnut­
zung und Qualifizierung nicht mehr bedarfs­
gerechter baulicher Anlagen unterschiedli­
cher Maßstabsebenen werden zahlreiche 
Einzelvorhaben zur Aufwertung des öffent­
lichen Raums und der Infrastruktur geför­
dert. Der Rückbau von Wohngebäuden kon­
zentriert sich vor allem auf Großsiedlungen, 
sonstige bedeutsame Wohnstandorte oder 
städtebauliche und wohnungswirtschaftlich 
problematische Gebäude in verschiedenen 
Quartierszusammenhängen. Die Aufwer­
tung der Wohnsiedlungen und innerstäd­
tischen Quartiere erfolgt mit unterschiedli­
chen Instrumenten, vor allem durch die Ver­
besserung des Wohnumfeldes in den Quar­
tieren, aber auch durch direkte Zuschüsse, 
z.B. an Einzeleigentümer im Rahmen von 
Anreizprogrammen. Mit Blick auf die För­
dergegenstände ist festzustellen, dass das 
Programm Stadtumbau West in seinem in­
haltlichen Profil seit seinem Start 2004 mit 
den festgelegten Förderbereichen nahezu 
unverändert blieb. 

Im Vergleich zum Stadtumbau Ost hat 
Stadtumbau West eine stärker präventi­
ve Funktion und soll es den Kommunen 
ermöglichen, sich frühzeitig und strate­
gisch dem Strukturwandel zu stellen. Die­
se präventive Zielrichtung wurde erstmals 
im Stadtumbau West formuliert, gilt je­
doch inzwischen für den gesamten Stadt­
umbau. 2012 wurde eine Zwischenevaluie­
rung des Programms durchgeführt. Als Er­
gebnis konnte dem Programm große Wirk­
samkeit attestiert werden, die auch daraus 
resultiert, dass es aufgrund seiner Konst­

104	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 60ff.

105	  	
Vgl. BMVBS/BBR (2008): Stadt­
umbau in 16 Pilotstädten – Bi­
lanz im ExWoSt-Forschungsfeld 
Stadtumbau West.

106	  	
Verwaltungsvereinbarung zur 
Ergänzung der VV Städtebauför­
derung 2004 vom 21. Juni 2004/ 
26. August 2004 [Ergänzungs-
VV Städtebauförderung 2004] 
vom 15. Juli 2004/15. Septem­
ber 2004.

107	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms; BMUB 
(2014): 10 Jahre Stadtumbau 
West. 
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108	   	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtum­
bau West – Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms.

109	  	
BMUB (2014): 10 Jahre Stadtum­
bau West, S. 11.

ruktion eine hohe Flexibilität aufweist und 
so den unterschiedlichen Problemlagen und 
Herausforderungen auf kommunaler Ebene 
gerecht wird.108

Auch vom Stadtumbau West gingen wichti­
ge strategische und instrumentelle Impulse 
für die Stadtentwicklung aus. Dazu gehört, 
dass aufgrund der Erfahrungen aus der Pro­
grammumsetzung auf Initiative von Bremen 
und Nordrhein-Westfalen eine Novellierung 
des Rückbaugebotes im BauGB (§ 179) er­
folgte. „Außerdem erfolgte eine Erleichte­
rung der Ausübung des Vorkaufsrechtes, in­
dem das gesetzliche Vorkaufsrecht der Ge­
meinde zugunsten Dritter erweitert wurde 
(§ 27a Abs. 1 Nr. 1 BauGB).“109

Monitoring im Stadtumbau West

Nur einzelne Länder haben ein landeswei­
tes Stadtumbau-Monitoring durchgeführt 
oder Programmwirkungen übergreifend 
ausgewertet, dazu gehören Hamburg, Hes­
sen und Bayern. In Bremen erfolgt eine Be­
obachtung vor allem mit wohnungswirt­
schaftlicher Schwerpunktsetzung. In einem 
Teil der Länder wird ein Monitoring der ein­
zelnen Programmkommunen gefördert und 
unterstützt bzw. empfohlen, es aufzubauen, 
so in Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein. Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
die bislang keine eigene Evaluierung durch­
führten, wollen künftig das Bundessystem 
nutzen. 

Abbildung 48: Ministerien, Förderrichtlinien und Arbeitshilfen auf Länderebene

Bundesland Zuständiges 
Landesministerium

Städtebauförderungsrichtlinie
Ergänzende Dokumente/Arbeitshilfen

Branden­
burg

Ministerium für Infrastruk­
tur und Landesplanung

Städtebauförderungsrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft Brandenburg: StBauFR 2009 – Fortschreibung 2012, 
Amtsblatt Brandenburg Nr. 42 vom 24.10.2012
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Brandenburg: Dyna­
mische Arbeitshilfe zur Städtebauförderungsrichtlinie des StBauFR 
2009 – Fortschreibung 2012

Mecklen­
burg- 
Vorpom­
mern

Ministerium für Wirtschaft, 
Bau und Tourismus

Städtebauförderrichtlinien des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(StBauFR), Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr, Bau 
und Landesentwicklung vom 20. Oktober 2011 – VIII 320 - 513.1.08 – 
VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 213 – 8
Rückbaurichtlinien-Stadtumbau Ost – RückbauRL M-V, Verwaltungs­
vorschrift des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
vom 23. August 2011 – VIII 330 - 514.2.13 (AmtsBl. M-V 2011 S. 561)

Sachsen Sächsisches Staatsministeri­
um des Innern

Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung vom 20. August 
2009 (SächsABl. S. 1467), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvor­
schrift vom 1. Dezember 2015 (SächsABl.SDr. S. S 348)
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern für 
die Programmjahre der Städtebauförderung – Programmjahr 2015, 
vom 11. November 2014

Sachsen- 
Anhalt

Ministerium für Landesent­
wicklung und Verkehr

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung in Sachsen-Anhalt 
(Städtebauförderungsrichtlinien – StäBauFRL) RdErl. des MLV vom 
25.11.2014 

Thüringen Ministerium für Infrastruk­
tur und Landwirtschaft

Richtlinie zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Thüringer 
Städtebauförderungsrichtlinie-ThStBauFR) vom 17. Dezember 2015, 
Thüringer Staatsanzeiger Nr. 03/2016 vom 18. Januar 2016

Berlin Senatsverwaltung für Stadt­
entwicklung und Umwelt

Verwaltungsvorschrift „Zukunftsinitiative Stadtteil II EFRE“ (VV ZIS II 
EFRE 2014) vom 22. Mai 2014
Ausführungsvorschriften über die Finanzierung der Vorbereitung, 
Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen 
(AV-Stadterneuerung 2014)

Baden- 
Württem­
berg

Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 
über die Förderung städtebaulicher Erneuerungs- und Entwicklungs­
maßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien – StBauFR) vom 23. 
September 2013

Bayern Bayerisches Staatsministe­
rium des Innern, Oberste 
Baubehörde

Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen 
(Städtebauförderungsrichtlinien – StBauFR 2007) vom 8. Dezember 
2006, geänd. durch Bek. vom 22. Oktober 2010
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 
(Hrsg.) (2007): Stadtumbau West Hinweise zur Programmdurchfüh­
rung. Städtebauförderung in Bayern, Arbeitsblatt 6, München

Bremen Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr

Landesprogramm Städtebauförderung 2014
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Bundesland Zuständiges 
Landesministerium

Städtebauförderungsrichtlinie
Ergänzende Dokumente/Arbeitshilfen

Hamburg Behörde für Stadtentwick­
lung und Umwelt

Förderrichtlinien für Maßnahmen im Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung vom 1. Februar 2013
Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (2012): Globalrichtlinie Rahmenprogramm Integrierte Stadt­
teilentwicklung (RISE), Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (Hg.) (2013): Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwick­
lung RISE. Leitfaden für die Praxis, Hamburg

Hessen Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Land­
wirtschaft und Verbraucher­
schutz

Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadt­
entwicklung – RiLiSE vom 1. Juli 2008
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick­
lung (Hrsg.) (2009): Stadtumbau in Hessen. Leitlinien zum Förderpro­
gramm vom Oktober 2009, Wiesbaden

Nieder- 
sachsen

Niedersächsisches Ministe­
rium für Soziales, Gesund­
heit und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsricht­
linie - R-StBauF) vom 17. November 2015

Nordrhein-
Westfalen

Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förder­
richtlinien Stadterneuerung 2008) vom 22. Oktober 2008
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.) (2007): Stadtumbau in Nordrhein-Westfalen. Projekte, Ansät­
ze, Erfahrungen, Düsseldorf

Rheinland-
Pfalz

Ministerium des Innern, für 
Sport und Infrastruktur des 
Landes Rheinland-Pfalz

Förderung der Städtebaulichen Erneuerung (VV-STBauE) vom 22. 
März 2011

Saarland Ministerium für Inneres und 
Sport

Städtebauförderungsverwaltungsvorschrift (StBauFVwV) vom 25. Ja­
nuar 2005, Änderung der Städtebauförderungsverwaltungsvorschrift 
vom 30. Oktober 2012, Bekanntmachung von Grundsätzen zur Finan­
zierung des kommunalen Eigenanteils vom 3. August 2009
Ministerium für Umwelt im Saarland (o.J.): Stadterneuerung im Saar­
land, Saarbrücken
Ministerium für Umwelt und Ministerium für Inneres und Sport im 
Saarland (Hrsg.) (2008): Integrierte Gemeindeentwicklungskonzepte. 
Leitfaden für Städte und Gemeinden im Saarland, Saarbrücken

Schleswig-
Holstein

Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten

Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein 
StBauFR SH 2015 vom 1. Januar 2015
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2004): Merkblatt 
zum Programm Stadtumbau West 2004 des Landes Schleswig-Hol­
stein, Kiel

Fortsetzung Abbildung 48

4.2 Länderspezifische Handhabung 
bei der Umsetzung der Pro-
gramme

An den Stadtumbauprogrammen beteili­
gen sich seit 2008 alle Länder. Es gibt län­
derspezifische Merkmale in der Program­
mumsetzung, die wesentlich aus den teils 
unterschiedlichen Problemlagen resultie­
ren, sich aber auch aus den Förderstrate­
gien sowie den jeweiligen Schwerpunkten 
der Stadtentwicklungspolitik ergeben und 
sich in deren Fördersystematik und den je­
weiligen Förderrichtlinien niederschlagen.

Die Zuständigkeit für den Stadtumbau liegt 
in den Ländern bei unterschiedlichen Minis­
terien. Sie geben die Städtebauförderungs­
richtlinien heraus sowie gegebenenfalls 
weitere Arbeitshilfen für die Programm­
umsetzung.

Das Programm Stadtumbau Ost in den Län-
dern

Alle ostdeutschen Länder hatten sich zum 
Programmstart mit hohem und wachsen­
dem Wohnungsleerstand auseinanderzuset­
zen, der – bezogen auf seinen Umfang und 
die räumliche Verteilung – jedoch unter­
schiedlich ausgeprägt war. Dennoch über­
wogen zu Beginn des Programms die Rück­
bauaktivitäten in allen Ländern, um Woh­
nungsleerstand abzubauen und Wohn­
quartiere zu stabilisieren. Seit etwa 2005 
verlagerte sich die Programmumsetzung 
stärker hin zu innerstädtischen Aufwertun­
gen. Für die Umsetzung der Maßnahmen 
gelten die Förderregelungen zu den einzel­
nen Programmbereichen (siehe Kapitel 4.1). 
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Brandenburg

Programmschwerpunkte: Seit Programm­
beginn hat das Land die Mittel in den Pro­
grammbereichen Aufwertung und Rück­
bau ausgeglichen eingesetzt. Im Bereich 
Aufwertung lag der Förderschwerpunkt in 
den Programmjahren bis etwa 2007 bei ge­
bäudebezogenen Maßnahmen. Bei einem 
landesweiten Ausgangsleerstand von 13 % 
und  14 % in den Programmkommunen im 
Jahr 2001110 konzentrierten sich die Rück­
bauaktivitäten überwiegend in den Platten­
bausiedlungen. Mit der zweiten Programm­
phase seit 2009/2010 wurde die strategische 
Schwerpunktsetzung auf die Innenstäd­
te verstärkt. Dazu gehörte auch, dass die 
Kommunen für eine Fortsetzung oder Neu­
aufnahme ihre Stadtumbaustrategien über­
prüfen, fortschreiben oder bei Neuaufnah­
men schlüssig darstellen mussten. Der Pro­
grammbereich Sicherung wurde zunächst 
nicht genutzt. Ab 2010 wurde dafür der 
dann erweiterte Programmbereich Sanie­
rung und Sicherung von Altbauten verstärkt 
eingesetzt. Voraussetzung dafür ist eine von 
den Kommunen zu entwickelnde Altbauakti­
vierungsstrategie mit entsprechend auszu­
weisenden Prioritäten. In den Fokus rücken 
dabei in jüngster Zeit die „Wohngebiete im 
Wandel“, die wichtige Funktionen bei der 
Wohnraumversorgung erfüllen, aber erhöh­
ten Handlungsbedarf aufweisen. In diesen 
Quartieren sollen vor allem die innerstädti­
schen Infrastrukturen und der Einzelhandel 
gestärkt werden.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Zu Be­
ginn war es im Land Brandenburg Ziel, „die 
Fördermittel dort zu konzentrieren, wo die 
Probleme am größten und hohe quantitati­
ve Effekte zu erzielen waren.“111 Daher wur­
den anfangs vergleichsweise wenige Kom­
munen mit höherem Mitteleinsatz geför­
dert. Diese Kommunen liegen vorrangig in 
den Regionen außerhalb des engeren Ver­
flechtungsraums mit Berlin und erfüllen 
mehrheitlich eine zentralörtliche Funktion 
als Mittel- oder Oberzentrum. Insgesamt 
wurde das Programm bis einschließlich 
2014 in 51 Kommunen eingesetzt.

Besonderheiten:

�� In Brandenburg wird pro Programmkom­
mune nur eine Gesamtmaßnahme umge­
setzt, selbst wenn dazu mehrere Förder­
gebiete gehören. 

�� Das Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung startete 2013 modellhaft 

eine Initiative zum Abschluss von Koope­
rationsvereinbarungen mit Programm­
kommunen und den dortigen Wohnungs­
unternehmen. Sie sollen dazu dienen, 
längerfristige Strategien für den Stadtum­
bau verlässlich abzustimmen und umzu­
setzen. Dafür stellt das Land bis 2018 34 
Mio. Euro aus der Städtebauförderung 
sowie 42 Mio. Euro aus der Wohnraum­
förderung bereit. Erste Vereinbarungen 
wurden Anfang 2015 mit Eisenhütten­
stadt, Frankfurt/Oder, Wittenberge und 
Wittstock geschlossen (siehe Kapitel 5). 

�� In Brandenburg wurden 2014 zeitlich be­
fristet Klein- und Mittelstädte aufgenom­
men, die bisher nicht am Programm 
Stadtumbau Ost beteiligt waren, um auch 
dort Rückbauvorhaben zur Leerstandsbe­
seitigung zu fördern. Dabei war als Mini­
mum ein Rückbau von mindestens 100 
leerstehenden Wohnungen gesetzt. 

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist möglich.

Monitoring: Das landesübergreifende Mo­
nitoring wird jährlich durch das Landesamt 
für Bauen und Verkehr durchgeführt. Es 
umfasst eine räumlich differenzierte Woh­
nungsmarktbeobachtung auf der Basis de­
mografischer Entwicklungen. Monitoring 
und Wirkungskontrolle sind in den Förder­
richtlinien verankert.

Unterstützt wurden und werden die Kom­
munen durch Strategieentwicklungsbera­
tungen seitens des Landes. Seit 2010 füh­
ren Land, Kommunen, Wohnungswirt­
schaft und Planer gemeinsam einen „Dia­
log Stadtumbau“ zu den Strategien sowie 
räumlichen und inhaltlichen Schwerpunk­
ten der aktuellen und künftigen Programm- 
umsetzung.

Dem Informations- und Erfahrungsaus­
tausch sowie der kommunalen Interessen­
vertretung dient der „Städtekranz Berlin-
Brandenburg“ als ein Zusammenschluss 
von sechs Brandenburger Stadtumbaukom­
munen.

Mecklenburg-Vorpommern

Programmschwerpunkte: Verglichen mit 
den anderen ostdeutschen Ländern wies 
Mecklenburg-Vorpommern zu Programm­
beginn 2002 landesweit mit insgesamt 
12  %112 einen vergleichsweise geringeren 
Wohnungsleerstand auf. Daher standen 
zunächst verstärkt Aufwertungsprozesse 

110	   	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be­
richt zum Programm Stadtum­
bau Ost. S. 41.

111	  	
Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung Branden­
burg (MIL) (2009): Dialog Stadt­
umbau. Bilanz-Herausforderun­
gen-Ausblick, S. 6. 

112	   	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be­
richt zum Programm Stadtum­
bau Ost, S. 44.
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vor allem auch in den Plattenbausiedlun­
gen auf der Agenda, denn sie machten ei­
nen großen Anteil am Gesamtwohnungsbe­
stand aus. Zugleich konzentrierte sich der 
Leerstand vor allem in diesen Siedlungen, 
sodass Rückbau im gesamten Programm­
verlauf auch vorrangig dort stattfand. Mit­
tel im Bereich Aufwertung wurden vor al­
lem in Mittel- und Oberzentren eingesetzt. 
Aufgrund des wachsenden Leerstands in 
den Innenstädten und Ortszentren leite­
te das Land ab 2004 mit der „Initiative In­
nenstadt“ einen Strategiewechsel ein.113 Im 
Mittelpunkt der Förderung zur Rückführung 
städtischer Infrastruktur standen Einrich­
tungen wie Kindertagesstätten und Schu­
len, vorrangig in den Siedlungen des DDR-
Wohnungsbaus.114

Beteiligte Regionen und Kommunen: Räum­
liche Schwerpunkte sind zentrale Orte nach 
dem Landesentwicklungsprogramm, die 
überörtliche Bündelungsfunktionen haben 
(Ober-, Mittel- und Grundzentren). Mit den 
Programmbereichen Rückführung städti­
scher Infrastruktur und Rückbau sind auch 
kleine Gemeinden im Stadtumbau. Insge­
samt wurden bis einschließlich 2014 Maß­
nahmen in 151 Kommunen umgesetzt.

Besonderheiten:

�� Die Förderung des Rückbaus ist in den 
Rückbaurichtlinien für den Stadtumbau 
Ost gesondert geregelt.115

�� Mecklenburg-Vorpommern hat bislang 
auf den Einsatz von Fördermitteln aus 
dem Programmbereich Sanierung und 
Sicherung von Altbauten verzichtet. Vor­
haben zur Sicherung und Sanierung von 
Altbauten werden jedoch mit kommuna­
lem Eigenanteil im Rahmen der Gesamt­
maßnahme gefördert. 

Eine Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung in einer städtebauli­
chen Gesamtmaßnahme ist möglich. Das 
bedeutet, dass für die konkrete Umset­
zung die verfügbaren Mittel aus dem Stadt­
umbauprogramm mit anderen Mitteln der 
Städtebauförderung in die Finanzierung 
von Gesamtmaßnahmen eingehen. 

Monitoring: In Mecklenburg-Vorpommern 
liefern die Kommunen in der Regel alle drei 
Jahre Daten, die dann durch das Land auf­
bereitet werden. Monitoring und Wirkungs­
kontrolle sind in den Förderrichtlinien ver­
ankert. 

Sachsen

Programmschwerpunkte: 1998 hatte Sach­
sen mit 2,238 Mio. Wohnungen den größ­
ten Wohnungsbestand und im Jahr 2002 
mit landesweit fast 18 %116 zugleich auch die 
höchste Leerstandsquote der ostdeutschen 
Länder.117 Während daher der Rückbau zur 
Beseitigung des Wohnungsleerstands in 
den ersten Programmjahren dominierte, 
verstärkten sich ab 2008 die Aufwertungs­
aktivitäten. Mittel zur Aufwertung erhiel­
ten vor allem jene Kommunen, die aktiv 
am Rückbau beteiligt waren. Auch Sachsen  
partizipiert an der verbesserten Altbau- 
förderung im Programmverlauf und nimmt 
seit 2005 bzw. 2010 Mittel aus dem Pro­
grammbereich Sanierung und Sicherung 
von Altbauten in Anspruch.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Ziel 
war es, möglichst viele sächsische Kom­
munen in das Programm aufzunehmen, 
bis 2006 mehrheitlich kleine und mittlere 
Städte und Gemeinden mit besonders ho­
hem Wohnungsleerstand, ab 2007 Kom­
munen mit einem Leerstand ab 6 %.118 Für 
die dann anstehende „dritte Phase“ des 
Stadtumbaus werden neue Auswahlkriteri­
en gelten. Künftig sollen zudem ein Leer­
stand von 8 %, deutliche Bevölkerungsver­
luste und ein erhöhtes Durchschnittsalter 
der Bevölkerung ausschlaggebend für eine 
Programmaufnahme sein. Seit 2009 ist die 
Raumordnungszentralität wichtiges För­
derkriterium, das beibehalten wird. Bis ein­
schließlich 2014 waren 134 Kommunen be­
teiligt. 

Besonderheiten:

�� Der Freistaat Sachsen unterstützt den Ab­
riss durch zusätzliche Programme: Von 
2000 bis 2003 gab es ein eigenes Landes­
rückbauprogramm, das Wohnungsunter­
nehmen den Abriss sowohl von Platten- 
als auch von Altbauten ermöglichte. 2009, 
2010 und 2012 wurden „Modellprojek­
te im Stadtumbau“ gefördert und Kom­
munen außerhalb festgelegter Förderge­
bietskulissen Abrissmittel zur Verfügung 
gestellt. 2013 wurde daraus das Landes­
programm „Rückbau Wohngebäude“.119 
Ergänzend dazu wurde 2009 das Landes­
programm zur Revitalisierung von Brach­
flächen aufgelegt, das Stadtumbaugebie­
te einschließt, jedoch nicht allein auf die­
se beschränkt ist.120 

113	  	
Vgl. ebenda.

114	  	
Vgl. ebenda, S. 45.

115	  	
Richtlinien für die Gewährung 
von Zuwendungen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zur 
Wohnungsmarktstabilisierung 
durch Rückbau in räumlich fest­
gelegten Fördergebieten (Rück­
baurichtlinien-Stadtumbau Ost 
– RückbauRL M-V)Verwaltungs­
vorschrift des Ministeriums für 
Verkehr, Bau und Landesent­
wicklung vom 23. August 2011 – 
VIII 330 - 514.2.13 (AmtsBl. M-V 
2011 S. 561).

116	   	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län­
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 47.

117	  	
Vgl. BMVBW (2000): Wohnungs­
wirtschaftlicher Strukturwandel 
in den neuen Bundesländern, 
Bericht der Kommission, S. 18.

118	  	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län­
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 38.

119	  	
Vgl. Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeri­
ums des Innern zur Förderung 
des Rückbaus von Wohngebäu­
den (VwV-RückbauWohngebäu­
de) vom 25. Juni 2013.

120	  	
Verwaltungsvorschrift des Säch­
sischen Staatsministeriums des 
Innern zur Revitalisierung von 
Brachflächen (VwV Brachflä­
chenrevitalisierung) vom 10. Fe­
bruar 2009.



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West50

�� Der Programmbereich Rückführung städ­
tischer Infrastruktur wurde in Sachsen 
seit dem Programmstart vorrangig ge­
nutzt, um die leitungsgebundene Infra­
struktur anzupassen. Die soziale Infra­
struktur wurde – anders als in den übri­
gen ostdeutschen Ländern – meist mit 
Mitteln aus dem Aufwertungsbereich ge­
fördert.121

Eine Überlagerung von städtebaulichen Ge­
samtmaßnahmen ist nicht möglich.

Monitoring: Sachsen hat kein landesweites 
Monitoring, die Sächsische Aufbaubank 
führt jedoch ein regelmäßiges Wohnungs­
baumonitoring durch. Einzelne sächsische 
Kommunen, wie z.B. Leipzig, haben ein ei­
genes Monitoring aufgebaut. 

Sachsen-Anhalt

Programmschwerpunkte: Der Leerstand 
hatte 2001/2002 in Sachsen-Anhalt mit ei­
ner Quote von 17 %122 ähnlich wie in Sach­
sen ein dramatisches Ausmaß erreicht. In 
den ersten fünf Jahren dominierten im Um­
setzungsprozess daher Rückbaumaßnah­
men leerstehender Wohnungen, Schwer­
punkte waren auch dort zunächst die DDR-
Wohnungsbestände. Ab 2006/2007 kamen 
verstärkt Aufwertungsmittel in innerstäd­
tischen Altbauquartieren zum Einsatz, um 
Investitionsanreize für die innerstädtische 
Entwicklung zu geben. Sachsen-Anhalt hat 
von Beginn an auch Mittel aus dem Pro­
grammbereich Sanierung und Sicherung 
von Altbauten dafür eingesetzt. Mit Mitteln 
zur Rückführung städtischer Infrastrukturen 
wurden sowohl Schulen und Kindergärten 
wie auch verkehrliche und technische, ins­
besondere leitungsgebundene Infrastruktu­
ren angepasst bzw. rückgebaut.123

Beteiligte Regionen und Kommunen: Die 
Landesstrategie konzentrierte sich bei der 
Auswahl von Programmkommunen zum 
Programmstart auf jene Kommunen, die 
zentralörtliche Funktionen erfüllen. Bis ein­
schließlich 2014 wurden Maßnahmen in 65 
Kommunen gefördert. 

Besonderheiten:

�� Als Zuschuss für die Rückbauförderung 
gewährt Sachsen-Anhalt aktuell 60 Euro 
pro Quadratmeter und bleibt damit un­
ter dem möglichen Förderungssatz von 
70 Euro, um insgesamt mehr Wohnungs­
abrisse fördern zu können. Ähnlich wie 
in Thüringen können die Wohnungsun­
ternehmen einen Pool bilden, um einge­

sparte Mittel beim Komplettabriss für auf­
wändigere Teilrückbauten zu nutzen.

�� Besondere Impulse für den Stadtumbau 
gingen von der Internationalen Bauaus­
stellung 2010 aus, in deren Rahmen 19 
Programmkommunen ihre Strategien zu 
ausgewählten Schwerpunkten des Stadt­
umbaus profilierten.

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist möglich.

Monitoring: Die Programmumsetzung wird 
extern wissenschaftlich begleitet. Dazu ge­
hört auch die Durchführung des Monito­
rings, für das jährlich Daten von den Kom­
munen erhoben werden. In das Monitoring 
sind 42 Stadtumbaukommunen einbezo­
gen. Darüber hinaus finden Stadtumbau­
konferenzen sowie jährlich mehrere Work­
shops statt, die dem Informations- und Er­
fahrungsaustausch dienen. Monitoring und 
Wirkungskontrolle sind in den Förderricht­
linien verankert. Zudem gibt es ein Kompe­
tenzzentrum Stadtumbau.

Thüringen

Programmschwerpunkte: Ende der 1990er 
Jahre zeichnete sich auch in Thüringen auf­
grund der Bevölkerungsverluste ein wach­
sendes Leerstandsproblem ab. Darauf re­
agierte die Landespolitik 2001 – ähnlich wie 
in Sachsen – mit einem Wohnungsmarkt­
stabilisierungsprogramm. Die Leerstands­
quote lag landesweit 2002 bei rund 10  % 
und 2001 bei rund 17 % in den Programm­
kommunen.124 Auch in Thüringen bildeten 
die Gebiete des DDR-Wohnungsbaus im 
bisherigen Programmverlauf einen zentra­
len Rückbauschwerpunkt. Dabei wird nicht 
nur auf flächigen Komplettabriss von Ge­
bäuden gesetzt, sondern auch auf deren 
Teilrückbau. Der Schwerpunkt des Mittel-
einsatzes für die Aufwertung liegt bei den 
innerstädtischen Quartieren, für den Be­
reich Sanierung und Sicherung von Altbau­
ten sind es die historischen Altstädte. Die 
Rückführung städtischer Infrastruktur er­
folgte vorrangig in den DDR-Wohnsiedlun­
gen und dort schwerpunktmäßig bei Kin­
derbetreuungseinrichtungen und Schulen.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Im 
Freistaat Thüringen beteiligten sich bis 2014 
79 Städte und Gemeinden, davon 42 Kom­
munen von Beginn an. 

Besonderheiten:

�� Um vor allem den Teilrückbau zu finan­
zieren, konnten die Kommunen einen 

121	  	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län­
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 47.

122	   	
Vgl. ebenda, S. 51.

123	  	
Vgl. ebenda, S. 51f.

124	   	
Vgl. ebenda, S. 54.
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sogenannten „Abrisspool“ bilden. Ein­
sparungen bei kostengünstigeren Kom­
plettabrissen konnten für Teilrückbau 
eingesetzt werden, um mit diesen an­
spruchsvolleren Vorhaben vor allem die 
Kernbereiche in Großsiedlungen zu sta­
bilisieren. 

�� Flankiert wurde bzw. wird der Stadtum­
bau durch Landesprogramme zur Wohn­
umfeldverbesserung (bis 2010), „Städte­
bauliche Sanierungsmaßnahmen“ sowie 
„Anpassung an die besonders schwieri­
gen Prozesse des demografischen Wan­
dels im ländlichen Raum“ (seit 2011). 
Darüber hinaus gibt es im Rahmen des 
Stadtumbaus die Landesinitiative „Geni­
al zentral“ zur Revitalisierung innerstäd­
tischer Brachflächen, die „Thüringer In­
nenstadtinitiative“ und die „Förderinitia­
tive Kirchen“.125 

�� Die Förderungen der Landesinitiativen 
erfolgten durch die laufenden Program­
me. Allerdings kann, z.B. bei der Förde­
rung von Leitprojekten im Rahmen der 
Innenstadtinitiative, der kommunale Mit­
leistungsanteil in Stadtumbau- oder Sa­
nierungsgebieten durch den Einsatz des 
Landessanierungsprogramms reduziert 
werden.

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist möglich.

Monitoring: Alle zwei Jahre werden in Thü­
ringen Daten zur Programmumsetzung von 
Kommunen abgefordert. Seit Programmbe­
ginn gibt es eine wissenschaftliche Beglei­
tung, die das Monitoring durchführt und 
den Erfahrungsaustausch im Rahmen von 
jährlichen Stadtumbaukonferenzen unter­
stützt. Monitoring und Wirkungskontrolle 
sind in den Förderrichtlinien verankert. 

Die Stadtumbauprogramme Ost und West 
in Berlin

Der besonderen Ausgangssituation in Ber­
lin entsprechend werden dort beide Stadt­
umbauprogramme eingesetzt. 

Programmschwerpunkte im Stadtumbau 
Ost: Die Rahmenbedingungen im Ostteil 
Berlins unterschieden sich zu Programm­
beginn von denen der übrigen ostdeut­
schen Länder. Die Großsiedlungen stan­
den zwar auch in Berlin im Fokus, aber die 
Stadtumbaumaßnahmen zielten vorran­
gig auf Anpassungen sozialer Infrastruktu­
ren, weil aufgrund zugespitzter demografi­

scher Entwicklungen nach der Wende vor 
allem Betreuungs- und Bildungseinrichtun­
gen deutliche Nachfragerückgänge hatten. 
Deren Abrisse oder Umnutzungen gehörten 
deshalb in der Anfangszeit zu den Stadtum­
bauschwerpunkten. Dennoch gab es 2004 
auch in Berlin-Marzahn ein großes Projekt 
zur Qualifizierung des Wohnungsbestandes 
mit einem Rückbauvolumen von rund 4.000 
Wohnungen. Nur vereinzelt standen Grün­
derzeitquartiere im Stadtumbaufokus, wenn 
dann auch, um soziale Infrastrukturen den 
veränderten Anforderungen entsprechend 
anzupassen.126 

Beteiligte Stadtteile in Berlin Ost: Im Ostteil 
der Stadt wurden bis 2014 Maßnahmen in 
insgesamt zwölf Fördergebieten, vor allem 
in den Großsiedlungen, umgesetzt.

Besonderheiten: 

�� Schon vor Auflage des Programmbe­
reichs Rückbau städtischer Infrastruktur 
flossen Rückbaumittel in den Abriss von 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. 
Generell wurden nur vergleichsweise we­
nige Wohnungen zurück gebaut.

�� Mittel aus dem Programmbereich Sanie­
rung und Sicherung von Altbauten wer­
den in Berlin nicht eingesetzt. 

Programmschwerpunkte im Stadtumbau 
West: Die Um- und Wiedernutzung von Ge­
werbe- und Bahnbrachen bildet den Stadt­
umbauschwerpunkt im Berliner Westen. 
Hierzu gehören vor allem die im ehemali­
gen Grenzbereich zwischen Ost und West 
zentral gelegenen gewerblich genutzten Ge­
biete und Verkehrsinfrastrukturflächen, die 
aufgrund des wirtschaftlichen Wandels, 
aber auch in Folge der politischen Teilung 
der Stadt Leerstände aufweisen oder brach­
liegen. Wesentliches Ziel war und ist es, die 
Freiraumpotenziale als Erholungsräume 
zu qualifizieren und sie mit vorhandenen 
Strukturen zu verbinden. Außerdem gehö­
ren mit dem Falkenhagener Feld und dem 
Märkischen Viertel zwei Großsiedlungen zur 
Förderkulisse. Der Schwerpunkt liegt dort 
auf der energetischen Bestandsanpassung 
und Aufwertung von Wohngebäuden und 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur so­
wie der Gestaltung des Wohnumfelds.

Beteiligte Stadtteile in Berlin West: Im 
Westteil wurden bis 2014 Maßnahmen in 
sechs Fördergebieten, vorrangig in inner­
städtischen Lagen sowie in zwei Großsied­
lungen, umgesetzt.

125	  	
Richtlinien zur Förderung städte­
baulicher Maßnahmen (Thürin­
ger Städtebauförderrichtlinie 
ThStBauFR) 2013, Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 3, S. 76.

126	  	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be­
richt zum Programm Stadtum­
bau Ost, S. 40.
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Kommunaler Eigenanteil: Stadtumbau­
maßnahmen werden – die Programmbe­
reiche ohne kommunale Förderung aus­
genommen – zu einem Drittel durch Bun­
des- und zu zwei Dritteln durch Landes- 
mittel finanziert. Die Antragsteller, meist die 
Bezirke, werden jedoch aufgefordert, einen 
10 %-igen Eigenanteil aufzubringen.

Die Stadtumbauprogramme in Berlin sind 
seit 2007 in die „Zukunftsinitiative Stadt­
teil“ (ZIS) eingebunden, an der sich der Eu­
ropäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) beteiligt. Das Programm Stadtum­
bau wird in der laufenden Strukturfondsför­
derperiode bis 2020 im Rahmen der „Zu­
kunftsinitiative Stadtteil II“ (ZIS II) fortge­
führt.127 

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung war bisher im Einzugs­
bereich beider Programme möglich, soll 
künftig jedoch vermieden werden. 

Monitoring: Ein Monitoringbericht zum 
Stadtumbau erschien 2011 und bezog die 
Stadtumbaugebiete in Ost und West ein. 
Er umfasst eine Darstellung der jeweiligen 
Gebietsentwicklung, den Einsatz von Pro­
jekt- und Fördermitteln sowie zahlreiche 
Beispielprojekte.128 Berlin verfügt bereits 
über verschiedene gesamtstädtische Moni­
toringsysteme (Wohnungsmarktbeobach­
tung, Monitoring Soziale Stadtentwicklung, 
Gesundheits- und Sozialberichterstattung). 

Perspektive: Gegenwärtig wird eine intensi­
ve Strategiediskussion zur künftigen Stadt­
entwicklung geführt, die wesentlich da­
durch geprägt ist, dass die Einwohnerzah­
len sehr stark steigen und vor allem sozialer 
Wohnungsneubau forciert wird. Das Stadt­
umbauprogramm soll als Demografiean­
passungsprogramm einen erheblichen Bei­
trag leisten, die damit verbundenen Heraus­
forderungen zu bewältigen. 

Das Programm Stadtumbau West in den 
Ländern

Wirtschaftliche Umstrukturierungen, De­
industrialisierung und der Verlust von Ar­
beitsplätzen schlagen sich in den westli­
chen Ländern vor allem in Gewerbe-, In­
dustrie-, Verkehrs- und Militärbrachen so­
wie Leerständen bei innerstädtischen 
Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien 
nieder. Vielerorts überlagern sich verschie­
dene demografische, wirtschaftliche und 
städtebauliche Problemlagen und führen 
zu einer Gefährdung der gesamten Stand­
ortqualität. Die Wohnungsnachfrage ist in 

den stark schrumpfenden Städten gesun­
ken, hinzukommen erhebliche Akzeptanz­
probleme verschiedener Wohnungsbestän­
de in benachteiligten Quartieren. Im Ergeb­
nis zeigen sich kleinräumig entsprechende 
Leerstände. Da sich diese Prozesse regio­
nal sehr differenziert vollziehen, erzeugen 
sie in den Ländern, Städten und Gemein­
den einen unterschiedlichen Anpassungs- 
und Aufwertungsbedarf.

Baden-Württemberg

Programmschwerpunkte: Baden-Württem­
berg ist eines der wirtschaftsstärksten Län­
der, es gibt vergleichsweise wenige Städ­
te oder Regionen, die von Strukturwandel 
und demografischen Veränderungen stark 
betroffen sind. Allerdings ist die Betroffen­
heit von strukturellen Umbrüchen in eini­
gen Kommunen durchaus erheblich. Das 
Programm wird vorrangig zur Revitalisie­
rung von Brachen sowie für die Aufwer­
tung der Innenstädte bzw. Ortskerne einge­
setzt. Zu den Brachen gehören aufgegebe­
ne Gewerbe- bzw. Industriestandorte meist 
mittelständischer Betriebe mit Industrie­
denkmalen, außerdem Bahnbrachen und 
militärische Konversionsflächen, die sich 
durch den Abzug der vor allem amerikani­
schen Streitkräfte besonders aus der Rhein-
Neckar-Region als Programmschwerpunkt 
entwickelt haben. Die Aufwertung von In­
nenstädten und Ortskernen zielt auf die 
Kompensation von Funktionsverlusten bei 
Wohnen, Nahversorgung und Kultur und 
schließt die Aufwertung öffentlicher Räume 
ein. Aktuell sind große innerstädtische Are­
ale im Programm, bei denen frühere Fehl­
entwicklungen, z.B. verkehrliche Lösungen, 
korrigiert werden.

Beteiligte Regionen und Kommunen: An­
fangs waren mehr größere Kommunen im 
Programm, zwischenzeitlich sind auch klei­
ne Gemeinden, zum Teil mit weniger als 
2.000 Einwohnern, dabei. Bis einschließ­
lich 2016 wurden 88 Städte und Gemein­
den gefördert.

Besonderheiten:

�� Die Kommunen bewerben sich für das 
Programm zur städtebaulichen Erneue­
rung und Entwicklung, das das Landes­
sanierungsprogramm und alle Bund-Län­
der-Programme umfasst. Es wird jährlich 
als Ganzes ausgeschrieben. 

�� Es wird ein Fördervorrang „für die Kon­
version bisher militärisch genutzter Flä­
chen sowie für Kommunen gewährt, de­

127	   	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be­
richt zum Programm Stadtum­
bau Ost, S. 40.

128	  	
Senatsverwaltung für Stadtent­
wicklung Berlin (2011): Stadtum­
bau in Berlin, Monitoringbericht 
2010.
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ren Handlungsfelder aus einer kommu­
nalen Energiekonzeption abgeleitet sind, 
soweit diese ein Bestandteil eines in­
tegrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
ist“.129 Dieser gilt schon seit mehreren 
Jahren und wurde 2014 und aktuell 2016 
vom Ministerrat bekräftigt.

�� Die Förderung wird für Gesamtmaßnah­
men bewilligt, wobei die Kommunen die 
Mittel im Förderzeitraum, der in der Re­
gel bei acht Jahren liegt, entsprechend 
dem Umsetzungsstand variabel abrufen 
können.

Kommunaler Eigenanteil: Der von Bund 
und Land bereitgestellte Fördersatz beträgt 
60 %, 40 % müssen die Kommunen aufbrin­
gen. Finanzschwache Kommunen können 
über einen  „Ausgleichstock“, der aus dem 
kommunalen Investitionsfonds gespeist 
wird, Mittel beantragen. Damit erfolgt eine 
Anhebung des Fördersatzes bis 75  %, in 
Ausnahmefällen gegebenenfalls bis 85 %. 

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist nicht möglich.

Monitoring: In Baden-Württemberg findet 
das Monitoring in Form von Sachstandsbe­
richten statt. Diese müssen die Kommunen 
jährlich nach einer vorgegebenen Gliede­
rungsstruktur erstellen. 

Bayern

Programmschwerpunkte: Im großen Flä­
chenstaat Bayern finden parallel unter­
schiedliche Entwicklungen statt. Während 
Bayern insgesamt in einer Vielzahl von 
ökonomisch starken Regionen vor allem in 
Oberbayern sowie in den Großstadtregio­
nen wächst, wovon weite Einzugsgebiete 
profitieren, stellt sich die Situation in ande­
ren Landesteilen und Stadttypen sehr dif­
ferenziert dar. Sowohl in Teilen von Ober­
franken, als auch in den anderen Regionen 
gibt es ein deutliches Nebeneinander von 
prosperierenden Kommunen und Kommu­
nen mit erheblichen strukturellen und städ­
tebaulichen Problemen. Im Stadtumbau 
sind Innenstädte und Ortskerne mit Funk­
tionsverlusten, Militärkonversionen sowie 
Brachflächen mit stadtstrukturellen Aus­
wirkungen die drei Programmschwerpunk­
te. Zum Programmstart 2004 standen Mili­
tärkonversionen und die Folgen der Dein­
dustrialisierung in Nordbayern im Mittel­
punkt. Jetzt geht der Trend im Stadtumbau 
zu Kommunen, die vom demografischen 
Wandel betroffen sind. Außerdem spielen 
Bahnbrachen zunehmend eine Rolle, an­

sonsten werden weitere Militärbrachen er­
wartet. Querschnittsthemen für alle Städte­
bauförderungsprogramme sind u.a. Ener­
gie, Barrierefreiheit und Baukultur. Strate­
gisch gilt, dass eine enge interkommunale 
Kooperation anzustreben ist.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Stadt­
umbaukommunen liegen schwerpunktmä­
ßig in den Regionen zu Ostdeutschland 
und Tschechien, wo Arbeitsplatzverluste 
und Abwanderungen Folge der Deindust­
rialisierung sind. Bei kleineren Gemeinden 
spielt auch die Sicherung der Daseinsvor­
sorge eine Rolle. Es werden jedoch auch 
Kommunen ausgewählt, in denen es punk­
tuelle Probleme gibt, so z.B. einzelne gro­
ße Brachflächen. Bis 2014 waren insgesamt 
127 Kommunen beteiligt.

Besonderheiten:

�� Das durch Bevölkerungsrückgang punktu­
ell bestehende Überangebot an Wohnun­
gen im Geschosswohnungsbau und des­
sen Beseitigung ist nicht Schwerpunkt im 
Stadtumbau, sondern im Programm So­
ziale Stadt.

�� Landesprogramme und Modellvorha- 
ben, so „Ort schafft Mitte“ (2010) oder 
kommunales Geschäftsflächenprogramm 
(2014), ergänzen das Stadtumbaupro­
gramm. 

Kommunaler Eigenanteil: Er beträgt grund­
sätzlich 40  %. Eine Erhöhung des Förder­
niveaus für Einzelprojekte auf bis zu 80 % 
war bis Mitte 2010 lokal begrenzt im Nor­
den und Nordosten Bayerns möglich, seit­
her gilt dies unter bestimmten Vorausset­
zungen landesweit.

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist nicht möglich.

Monitoring: 2007 erfolgte eine Wirkungs­
analyse zur Städtebauförderung anhand 
von Fallstudien.130 2013 hat der Arbeitskreis 
von Oberster Baubehörde und Bezirksregie­
rungen außerdem für die ersten zehn Pro­
grammjahre eine Zwischenbilanz gezogen. 
Generell wird den Städten und Gemeinden 
bislang empfohlen, ein Monitoring und Ver­
fahren zur Erfolgskontrolle aufzubauen.

Bremen

Programmschwerpunkte: Aufgrund von Be­
völkerungsverlusten und daraus resultie­
rendem Leerstand setzte das Land Bremen 
seinen Schwerpunkt – wie kein anderes 
westliches Bundesland – im wohnungswirt­

129	   	
Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg 
(2014): Ausschreibung des im 
Jahr 2015 vorgesehenen Pro­
gramms für die städtebauliche 
Erneuerung und Entwicklung, 
vom 1. August 2014, Az.: 6-2521-
15/1. S. 4.

130	  	
Oberste Baubehörde im Baye­
rischen Staatsministerium des 
Innern (2007): Städtebauförde­
rung in Bayern, Wirkungsanaly­
se in Fallstudien – Auszug.
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schaftlichen Bereich. Anfangs dominierten 
die Bestandsanpassungen in den Großsied­
lungen in den Randbereichen Bremens und 
Bremerhavens, seit 2008 werden verstärkt 
die Zentren der Städte und Stadtteile mit 
kleinteiligem Gebäudebestand in den Stadt­
umbau einbezogen. Die Handlungsschwer­
punkte lagen auf dem Rückbau und der Auf­
wertung von Wohnsiedlungen und liegen 
mittlerweile, aufgrund der Wohnungsnach­
frage in der Stadtgemeinde Bremen auf der 
Stärkung innenstadtnaher Quartiere. Aktu­
ell hat der Rückbau in der Stadt Bremen kei­
ne Bedeutung, wird aber in Bremerhaven 
bei leerstehenden innerstädtischen Immo­
bilien ein Thema bleiben. Als besondere 
Schwerpunkte haben sich im Land Bremen 
der Umgang mit Schrottimmobilien und Bil­
dungseinrichtungen herausgebildet. Der Fo­
kus liegt auch auf Beteiligung und Koopera­
tion, u.a. vor allem mit der Wohnungswirt­
schaft.

Beteiligte Städte und Stadtteile: Die Stadt 
Bremen ist bis einschließlich 2014 mit vier, 
Bremerhaven mit fünf Maßnahmen betei­
ligt. Zu den neun Stadtumbaugebieten bei­
der Städte gehören fünf Großsiedlungen.

Überlagerung von Förderkulissen der Städ­
tebauförderung ist möglich. 

Besonderheit: Die Überlagerung und Ver­
knüpfung von Programmen – darunter auch 
mit dem kommunalen Programm Wohnen 
in Nachbarschaften (WiN, seit 1998) – ist er­
wünscht und wird oft praktiziert, um eine 
effiziente Kombination von investiver und 
nichtinvestiver Förderung zu ermöglichen. 

Kommunaler Eigenanteil: Stadtumbau­
maßnahmen werden zu einem Drittel durch 
Bundes- und zu zwei Dritteln durch kom­
munale Mittel finanziert. „Für die Vertei­
lung der Mittel … bleibt es, wie in den ver­
gangenen Jahren, wegen des besonderen 
Bedarfs in Bremerhaven bei dem Schlüs­
sel 50:50.“131 Damit erhält Bremerhaven be­
zogen auf seine Einwohnerzahl einen über­
durchschnittlich hohen Anteil der Förder­
mittel.

Monitoring: Im Land Bremen werden die 
Entwicklungen einzelner Schwerpunkte be­
obachtet. Im Kontext der wohnungswirt­
schaftlichen Fokussierung wurden Monito­
ringsysteme aufgebaut, mit denen insbe­
sondere die Leerstandsentwicklung beob­
achtet wird.

Hamburg

Programmschwerpunkte: Der überwie­
gend von Wachstum geprägte Stadtstaat 
Hamburg differenziert sich in Teilräumen 
deutlich zwischen wirtschaftlich und sozi­
alstrukturell stabilen und benachteiligten 
Gebieten und Wohnquartieren aus. Hand­
lungsschwerpunkte des Stadtumbaus bil­
den bislang vor allem die bedarfsgerech­
te Anpassung der Wohnungsbestände 
und des dazugehörigen Wohnumfelds so­
wie die Schaffung neuer Wohnformen, die 
Wiederherstellung der Zentrums- und Ver­
sorgungsfunktionen und die Anpassung der 
sozialen Infrastruktur. Seit 2010 kommt als 
weiterer Schwerpunkt die Aktivierung un­
tergenutzter Hafenflächen für kerngebietsty­
pische Nutzungen und Freizeitaktivitäten 
hinzu.

Beteiligte Stadtteile: Hamburg ist insgesamt 
bis 2014 mit acht Maßnahmen in drei Bezir­
ken beteiligt. 

Besonderheit: Mit dem „Rahmenprogramm 
Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE)132, 
der Globalrichtlinie133, den Förderrichtlini­
en134 und einem Leitfaden135 hat Hamburg 
ein detailliertes Regelwerk, das auch für 
den Stadtumbau gilt.

Kommunaler Eigenanteil: Stadtumbau­
maßnahmen werden zu einem Drittel durch 
Bundes- und zu zwei Dritteln durch Landes­
mittel finanziert. 

Die Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist möglich.

Monitoring: Hamburg schreibt seit 2009 
in seinem Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung ein Sozialmonitoring, 
Evaluierungen und ein Controlling vor, wo­
bei die Elemente und inhaltlichen Schwer­
punkte dort vorstrukturiert sind.

Hessen

Programmschwerpunkte: Hessen ist von re­
gionalen und lokalen Disparitäten gekenn­
zeichnet. Während im Ballungsraum Rhein-
Main und in einzelnen Städten eine stabile 
oder wachsende Bevölkerung zu verzeich­
nen ist, verlieren insbesondere ländlich-pe­
riphere Räume Einwohner. Allen Räumen 
gemeinsam ist – in unterschiedlicher Aus­
prägung – die Alterung der Bevölkerung. 
Beim „Stadtumbau in Hessen“ – so die Pro­
grammbezeichnung auf Landesebene – lag 

131	  	
Der Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr, Bremen (2014): 
Landesprogramm Städtebauför­
derung 2014. Bericht der Verwal­
tung für die Sitzung der Depu­
tation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung und Energie 
(L) am 04.12.2014.

132	  	
Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg (2009): 
Rahmenprogramm Integrier­
te Stadtteilentwicklung (RISE), 
Drucksache 19/3652, 21.7.2009.

133	  	
Freie und Hansestadt Hamburg, 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (2012): Global­
richtlinie Rahmenprogramm In­
tegrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE).

134	  	
Freie und Hansestadt Hamburg, 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (2013): Förder­
richtlinien für Maßnahmen im 
Rahmenprogramm Integrier­
te Stadtteilentwicklung, Gel­
tungsdauer vom 01.02.2013 bis 
31.12.2017.

135	  	
Freie und Hansestadt Hamburg, 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (Hrsg.) (2013): 
Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung RISE, Leit­
faden für die Praxis.
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ein Schwerpunkt bislang auf der Stärkung 
interkommunaler Zusammenarbeit vor al­
lem kleinerer Kommunen. Strategisch ziel­
ten diese Interkommunalen Kooperationen 
auf die Sicherung der kommunalen Infra­
struktur, die Stärkung von Innenstädten und 
Ortskernen sowie die Revitalisierung von 
Industrie- und Gewerbebrachen. Die Aus­
einandersetzung mit dem Strukturwandel 
erfolgt in Hessen in erster Linie durch Im­
pulsprojekte, die Wirkung auf das gesam­
te Stadtumbaugebiet entfalten. Von beson­
derer Bedeutung ist dabei auch die Koope­
ration mit Privatinvestoren. So wurden u.a. 
auch kommunale Anreizprogramme für die­
se Zielgruppe aufgelegt, die nach Maßga­
be der Richtlinien des Landes für die Städ­
tebauförderung als Plafond beantragt und 
umgesetzt werden können.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Räum­
liche Schwerpunkte sind Nord- und Mittel­
hessen. Der Großteil der Stadtumbaukom­
munen wurde 2005 aufgenommen und be­
findet sich nach 10-jähriger Förderung in 
der Zielphase. Bislang waren 94 Kommu­
nen, teils in Interkommunalen Kooperatio­
nen, am Stadtumbauprogramm beteiligt. 

Besonderheit: Der formale Zusammen­
schluss der zumeist kleineren Städte und 
Gemeinden zu interkommunalen Koopera­
tionen zählte zu den spezifischen Besonder­
heiten im Programm Stadtumbau West ins­
gesamt. Die Kooperationen haben ein ge­
meinsames integriertes Handlungskonzept, 
stellen zusammen die Jahresanträge, erhal­
ten gemeinsame Förderbescheide und ha­
ben, bis auf eine Ausnahme, einen gemein­
samen Stadtumbaumanager.

Überlagerung von Förderkulissen der Städ­
tebauförderung ist nicht möglich.

Kommunaler Eigenanteil: Der kommuna­
le Eigenanteil von einem Drittel der förder­
fähigen Kosten wird nach der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde und ihrer 
Stellung im Finanz- und Lastenausgleich 
nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG) er­
höht oder vermindert136. Dies bedeutet, dass 
die Förderquoten die finanzielle Leistungs­
fähigkeit der geförderten Kommunen reflek­
tieren. 

Monitoring: In Hessen ist gemäß Richtli­
nien des Landes (RiLiSE) fünf Jahre nach 
Programmaufnahme eine Selbstevaluati­
on der Programmkommunen des Stadt­
umbaus durchzuführen. Zur Unterstüt­
zung der Kommunen hat das Kompetenz­
zentrum Stadtumbau Hessen dafür bei der 

Hessen Agentur einen Fragebogen entwi­
ckelt. Die zusammenfassende Auswertung 
aller Fragebögen durch die Hessen Agen­
tur war Grundlage für die „Zwischenevalu­
ation 2010“ des Stadtumbaus in Hessen.137 
2015 erfolge eine weitere Selbstevaluation 
(Schlussevaluation) der Programmkommu­
nen auf Basis von landesseitig vorstruktu­
rierten Reflexionsberichten. 

Perspektive: Für die Ausschreibung 2016 
wurden die bisherigen Programmschwer­
punkte um die Handlungsfelder Klimaan­
passung und Klimaschutz ergänzt, eine be­
sondere Rolle spielt grüne und blaue Inf­
rastruktur. Interkommunale Anträge sind 
weiter möglich, jedoch kein expliziter 
Schwerpunkt mehr.138

Niedersachsen

Programmschwerpunkte: Ein Schwerpunkt 
liegt in der Nachnutzung von Militär-, In­
dustrie- und Gewerbebrachen, dabei ist 
die Aufwertung des angrenzenden Wohn­
umfelds eingeschlossen. Der zweite ist die 
Entwicklung von Innenstadtbereichen und 
Ortskernen, in denen städtebauliche Funkti­
onsverluste zu kompensieren sind und vor­
handene Leerstände und städtebauliche 
Missstände beseitigt werden sollen. Da Nie­
dersachsen vom Abzug alliierter – britischer 
– Streitkräfte besonders betroffen ist, wird 
in Militärkonversionen ein Förderschwer­
punkt auch für die nächsten Jahre gesehen. 
Im Zusammenhang mit diesen Konversio­
nen steht eine Diskussion über eine Förde­
rung des Abrisses von Wohngebäuden.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Ein 
räumlicher Schwerpunkt in Niedersachsen 
ist der Südosten des Landes, wo etwa die 
Hälfte der Maßnahmen umgesetzt wird. Bis 
einschließlich 2014 waren 35 Kommunen 
am Stadtumbau beteiligt. 

Besonderheiten:

�� Niedersachsen ist aufgrund eines stren­
gen Haushaltskonsolidierungskurses erst 
2008 in eine Förderung des Programms 
Stadtumbau West eingestiegen, nur die 
Stadt Hannover ist schon seit 2007 Pro­
grammkommune.

�� Die Ersterstellung des integrierten städte­
baulichen Entwicklungskonzeptes ist För­
dervoraussetzung139 für die Programmauf­
nahme, jedoch nicht förderfähig, geför­
dert wird nur deren Fortschreibung. 

�� Es gibt eine 6 %-ige Kappungsgrenze für 
die externe Begleitung von Maßnahmen.

136	  	
Richtlinien des Landes Hessen 
zur Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung - RiLiSE vom 
1. Juli 2008 (6), S. 6.

137	  	
Hessisches Ministerium für Wirt­
schaft, Verkehr und Landesent­
wicklung (2011): Stadtumbau 
in Hessen. Zwischenevaluation 
2010, Report Nr. 811.

138	   	
Hessisches Ministerium für Um­
welt, Klimaschutz, Landwirt­
schaft und Verbraucherschutz, 
Programminformation zur Neu­
auflage des Bund-Länder-Pro­
gramms „Stadtumbau in Hes­
sen“. Juli 2015

139	  	
Niedersächsisches Ministerial­
blatt (2015): Anmeldung städ­
tebaulicher Erneuerungsmaß­
nahmen i. S. des BauGB zur 
Aufnahme in das Städtebauför­
derungsprogramm des Landes 
– Programmjahr 2016. Nds. MBL 
Nr. 7/2015 vom 18.2.2015.
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Überlagerung von Förderkulissen der Städ­
tebauförderung ist nicht möglich.

Kommunaler Eigenanteil: Die Förderung 
erfolgt in der üblichen Drittelung zwischen 
Bund, Land und Kommunen.

Monitoring: Den Städten und Gemeinden 
wird empfohlen, Verfahren zur Erfolgskon­
trolle aufzubauen. Niedersachsen, das bis­
lang kein eigenes Monitoring umgesetzt 
hat, erwartet Ergebnisse durch das inzwi­
schen begonnene Bundessystem.

Nordrhein-Westfalen

Programmschwerpunkte: Der Stadtumbau 
in Nordrhein-Westfalen ist sowohl auf die 
Revitalisierung von Industrie- und Militär­
brachen, die Funktionsstärkung der Innen­
städte und Zentren als auch auf umfassen­
de Anpassungen der Wohnsiedlungen, ins­
besondere in den Wohngebieten der 1960er 
bis 1980er Jahre, konzentriert. In jüngster 
Zeit erweist sich die Sicherung und Weiter­
qualifizierung von Gemeinbedarfseinrich­
tungen zunehmend als neuer Schwerpunkt. 
Schrumpfungsgebiete, in denen qualitati­
ve Umstrukturierungen auch in Form von 
Rückbaumaßnahmen durchgeführt werden, 
werden schwerpunktmäßig ausgewählt.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Das 
vom Wirtschaftsstrukturwandel besonders 
betroffene Ruhrgebiet bildet den räumli­
chen Schwerpunkt der Programmumset­
zung. Jedoch werden auch Städte und Ge­
meinden in Ostwestfalen und Teilbereiche 
des Sauer- und Siegerlandes von den Aus­
wirkungen des Wandels erfasst. Bis 2014 
sind 91 und damit fast ein Viertel aller nord­
rhein-westfälischen Kommunen am Stadt­
umbau West beteiligt. 

Besonderheit: In Nordrhein-Westfalen gibt 
es traditionell eine besonders starke Verbin­
dung von Städtebauförderung und Wohn­
raumförderung. Ziel der 2010 modifizierten 
Wohnraumförderung ist es, Bestandsan­
passungen von Wohngebäuden und Sied­
lungen noch effizienter an den veränder­
ten Anforderungen des Struktur- und Kli­
mawandels auszurichten. Konkret werden 
Rückbaumaßnahmen durch die Eigentü­
mer selbst und ergänzende Aufwertungs­
maßnahmen und Modernisierungsinvesti­
tionen an den Gebäuden durch die Wohn­
raumförderung unterstützt; dabei können 
auch gezielt und ergänzend Städtebauför­
dermittel zum Einsatz kommen.

Die Überlagerung von Förderkulissen  der 
Städtebauförderung findet in der Regel 
nicht statt; ein Gebiet wird einem Pro­
gramm zugeordnet – je nach zentralem Auf­
gabenschwerpunkt. 

Kommunaler Eigenanteil: Der Regelförder­
satz beträgt 60 % und wird mit Zu- und Ab­
schlägen von je 10 % zum Strukturausgleich 
für die Arbeitslosigkeit und für die finanzi­
elle Leistungsfähigkeit der Gemeinden ver­
bunden.140 Der Höchstfördersatz liegt bei 
80 %. Finanzschwache Kommunen können 
durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ 
Konsolidierungshilfen vom Land erhalten.

Monitoring: Es werden neben dem Moni­
toring-Verfahren des Bundes derzeit keine 
eigenen Evaluierungen durchgeführt. Ein 
künftiger Zugriff auf dessen Daten wird als 
wünschenswert erachtet, um Ergebnisse für 
Nordrhein-Westfalen generieren zu können. 
Prinzipiell wird ein eigenes Evaluationsver­
fahren nicht ausgeschlossen, ohne jedoch 
die Kommunen mit zusätzlichen Aufga­
ben zu belasten. Gute Stadtumbaubeispie­
le wurden 2014 im Rahmen eines Auszeich­
nungswettbewerbs „10 Jahre Stadtumbau 
in Nordrhein-Westfalen“ ermittelt und do­
kumentiert. Die Programmumsetzung wur­
de von Beginn an durch die Innovations­
agentur Stadtumbau West begleitet, inzwi­
schen ist daraus ein freiwilliger Austausch 
zwischen Stadtumbaukommunen entstan­
den.

Rheinland-Pfalz

Programmschwerpunkte: In Rheinland-Pfalz 
ist insbesondere die Westpfalz vom Rück­
zug der amerikanischen Streitkräfte stark 
betroffen, was mit dem Verlust militärischer 
wie ziviler Arbeitsplätze einhergeht. Zentra­
ler Handlungsschwerpunkt im Stadtumbau 
West in Rheinland-Pfalz ist die Umnutzung 
von Brachflächen, wobei zunächst die mili­
tärische Konversion (Militärbrachen) im Fo­
kus stand, zunehmend jedoch auch die zivi­
le Konversion (Gewerbe- und Bahnbrachen, 
Krankenhäuser). Die Stärkung der Innen­
städte und Ortskerne ist ein weiterer Hand­
lungsschwerpunkt. 

Beteiligte Regionen und Kommunen: An­
fangs waren die Programmkommunen vor 
allem größere Städte, in den letzten Jahren 
sind vermehrt auch kleinere Städte am Pro­
gramm beteiligt. Es werden (Ober-, Mittel-, 
Grund-)Zentren gefördert. Durch die Stär­

140	  	
Ministerium für Bauen und Ver­
kehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (2008): Richtlinien 
über die Gewährung von Zu­
wendungen zur Förderung von 
Maßnahmen zur Stadtentwick­
lung und Stadterneuerung (För­
derrichtlinien Stadterneuerung 
2008) (Runderlass des Minis­
teriums für Bauen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfa­
len vom 22.10.2008 - V.5 – 40.01-).
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kung des zentralen Ortes profitiert die ge­
samte Umgebung. Bis einschließlich 2014 
wurden 23 Kommunen, davon 17 in Haus­
haltsnotlage, gefördert.

Besonderheiten:

�� Der hohe Anteil von ca. 70  % an Haus­
haltsnotgemeinden in Rheinland-Pfalz 
wirkt sich auf das Auswahl- und Förder­
verfahren aus. Dem eigentlichen Antrags­
verfahren ist ein Bewerbungsschreiben 
vorgeschaltet, das vor Ort geprüft und auf 
dessen Basis entschieden wird.

�� In Rheinland-Pfalz sind reine Wohnsied­
lungen im Programm Soziale Stadt ver­
ankert.

Überlagerung von Förderkulissen der Städ-
tebauförderung ist nicht möglich.

Kommunaler Eigenanteil: Aufgrund der 
Haushaltssituation der Stadtumbaukommu­
nen muss häufig von der üblichen Drittelfi­
nanzierung abgewichen werden. Das För­
derniveau liegt bei durchschnittlich 79  % 
und wird eher noch steigen, in den Groß­
städten liegt es bereits bei 90 % (1/3 Bund, 
57 % Land). Nur durch diese hohe Förde­
rung ist die Umsetzung der Maßnahmen 
möglich.

Monitoring: Für Rheinland-Pfalz soll das 
Monitoring über das inzwischen angelau­
fene Bundesmonitoring erfolgen, obwohl 
es für kleine Kommunen weniger geeignet 
scheint. Großstädte geben darüber hinaus 
eigene Berichte zur Stadtentwicklung her­
aus.

Saarland

Programmschwerpunkte: In den westlichen 
Bundesländern leidet vor allem das Saar­
land besonders stark unter dem demogra­
fischen Wandel. Der Stadtumbau hat ver­
schiedene Handlungsbereiche, die sich aus 
dem wirtschaftsstrukturellen und demogra­
fischen Wandel ergeben. Der ursprüngliche 
Schwerpunkt lag in Innenstädten und zent­
ralen Lagen von Ortsteilen, in denen es er­
hebliche Funktionsverluste gegeben hat. 
Dabei geht es um die Aufwertung des öf­
fentlichen Raums sowie den Rückbau von 
Wohn- und Geschäftsgebäuden, einschließ­
lich der „Schrottimmobilien“. Der Rückbau 
wird vielfach als Strategie zur Verbesse­
rung der Freiraumqualitäten eingesetzt. In­
zwischen verschiebt sich der Programm­
schwerpunkt verstärkt Richtung Brachen. 
Dies sind zum einen Brachflächen, die 
durch die Aufgabe von Standorten und Be­

triebsschließungen in der Montanindustrie 
entstanden sind – 2012 wurde der Bergbau 
im Saarland eingestellt. Zum anderen sind 
es Industrie­ und Gewerbebrachen in Innen­
stadt­ und zentralen Lagen.

Beteiligte Regionen und Kommunen: Bis 
2014 waren acht Kommunen am Stadtum­
bau beteiligt, sieben davon im südlichen 
Saarland.

Besonderheit: Da ungefähr zwei Drittel der 
Kommunen des Landes in Haushaltsnotla­
ge oder in schwieriger Haushaltslage sind 
und sich auch das Land in Haushaltsnotla­
ge befindet, ist es problematisch, die Ko­
finanzierung für Stadtumbauvorhaben be­
reitzustellen.

Überlagerung von Förderkulissen der Städ­
te bauförderung ist nicht (mehr) möglich.

Kommunaler Eigenanteil: Für die Förde­
rung gilt die übliche Drittelung der Anteile 
von Bund, Land und Kommune. Für Einzel­
maßnahmen kann der kommunale Eigen­
anteil nach Entscheidung des Ministeriums 
zum Teil durch den geförderten Eigentümer 
ersetzt werden, muss jedoch mindestens 
10 % der förderfähigen Kosten betragen.141

Monitoring: Das Saarland, das bislang kei­
ne eigene Evaluierung durchgeführt hat, 
will jetzt auf das Bundessystem zurückgrei­
fen. Sachberichte der Kommunen sowie der 
Erfahrungsaustausch zwischen den Kom­
munen, organisiert durch die externe Pro­
grammbegleitung, bieten eine gute Über­
sicht über die Programmumsetzung in den 
vergleichsweise wenigen Stadtumbaukom­
munen. 

Schleswig­Holstein

Programmschwerpunkte: Die Entwicklun­
gen der überwiegend kleineren Städte und 
Gemeinden im ländlich geprägten Schles­
wig­Holstein verlaufen regional und struk­
turell gegenläufig. Es gibt einerseits Kom­
munen mit starken städtebaulichen Funkti­
onsverlusten und Schrumpfungstendenzen 
und andererseits – vor allem an Hamburg 
angrenzende – Kommunen mit einer ver­
gleichsweise prosperierenden Ausgangs­
lage. Priorität haben die Revitalisierung mi­
litärischer oder gewerblicher Brachen so­
wie die Anpassung von Wohnstandorten. 
Die funktionale Stärkung von Innenstadtbe­
reichen und die bauliche Anpassung kom­
munaler Versorgungseinrichtungen bilden 
weitere Handlungsfelder. Das ursprünglich 
befürchtete Überangebot von Wohnungen 

141	  	
Ministerium für Inneres und 
Sport des Saarlandes (2009): Be­
kanntmachung von Grundsätzen 
zur Finanzierung des kommuna­
len Eigenanteils gem. Artikel 2 
letzter Absatz Verwaltungsver­
einbarung (VV) Städtebauförde­
rung 2009 sowie Artikel 6 Abs. 2 
VV Investitionspakt 2009.
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relativiert sich aufgrund der aktuell hohen 
Zuwanderungen.

Beteiligte Regionen und Kommunen: 
Schleswig-Holstein fördert nur wenige, da­
für aber relativ große Maßnahmen. Das 
Programm wurde bislang gezielt zur Stabi­
lisierung und Stärkung von Ober- und Mit­
telzentren eingesetzt. Bisher waren 14 Kom­
munen beteiligt. Zukünftig ist eine Öffnung 
für alle Konversions-Problemgebiete auch 
kleinerer Gemeinden in der Diskussion, die 
damit ihre meist großen ehemaligen Kaser­
nenflächen umstrukturieren können.

Besonderheit: Die Stadtumbauförderung 
konzentriert sich auf relativ wenige Maß­
nahmen, die dafür jedoch recht umfang­
reich gefördert werden. 

Überlagerung von Förderkulissen der 
Städtebauförderung ist nicht möglich.

Kommunaler Eigenanteil: Die Förderung 
erfolgt in der üblichen Drittelung zwischen 
Bund, Land und Kommunen.

Monitoring: Schleswig-Holstein setzt kein 
eigenes Landesmonitoring um, erhofft sich 
jedoch ebenso landesspezifische Auswer­
tungen aus dem angelaufenen Bundesmo­
nitoring. Um den Aufbau eines Monitorings 
in den Kommunen befördern zu können, 
wurden verschiedene Arbeitshilfen heraus­
gegeben. Mit der Richtlinie 2015 ist nun ein 
kommunales Monitoring vorgeschrieben.142 

142	  	
Städtebauförderungsrichtlinien 
des Landes Schleswig-Holstein 
StBauFR SH 2015 vom 1. Januar 
2015, Teil A, 5.6.4, Absatz 1.

143	  	
Für Berlin wird damit der Beginn 
des Stadtumbaus in der Kom­
mune auf 2002 festgelegt und 
Berlin als Stadtumbaukommu­
ne somit nur einmal gezählt. 

Abbildung 49: Programmkommunen im Stadtumbau Ost und Stadtumbau West bis 2014 (kumulativ)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Förderdaten Stadtumbau Ost und West 2002/2004 bis 2014, 
Programmkommunen Stadtumbau Ost (n=480) und Stadtumbau West (n=472, inklusive aller Mitgliedskommunen der Interkommunalen Kooperationen 
in Hessen), zzgl. Berlin. 

4.3 Programmbeteiligung und fi- 
nan zielle Ausstattung der Pro-
gramme 

Beteiligung an den Stadtumbauprogram-
men

Das Programm Stadtumbau Ost startete 
2002 in 190 Kommunen aller fünf ostdeut­
schen Flächenländer und in Berlin Ost.143 
Stadtumbau West begann 2004 mit 80 
Kommunen der westlichen Länder – außer 
Niedersachsen – und in Berlin West. 

Im Stadtumbau Ost waren in den ersten 
vier Jahren bereits 70  % aller Programm­
kommunen vertreten. Jährlich wurden neue 
Kommunen aufgenommen, die Anzahl der 
Neuaufnahmen ging jedoch bis 2009 suk­
zessive zurück, bevor sie ab 2010 (außer 
2013) wieder anstiegen und dann weitere 
81 Kommunen neu ins Programm kamen. 

�� Es waren vor allem Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Sachsen, die sich bereits sehr 
früh auf ihre wesentlichen Programm­
kommunen festgelegt hatten. So sind in 
Thüringen bereits seit 2005 fast 90 %, in 
Sachsen-Anhalt 85 %, in Sachsen 75 % al­
ler Programmkommunen dabei.

�� Brandenburg ist 2002 mit nahezu der 
Hälfte seiner Stadtumbaukommunen ge­
startet und hat dann erst wieder 2014 
eine große Zahl weiterer Kommunen ein­
bezogen.
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� Mecklenburg­Vorpommern hat zwar 
ebenfalls bereits frühzeitig mit zahlrei­
chen Kommunen begonnen, doch im Un­
terschied zu den anderen Ländern alljähr­
lich und besonders 2013/2014 zahlreiche 
weitere Kommunen aufgenommen. Das 
Land hat bundesweit den höchsten An­
teil an Fördermaßnahmen mit sehr kur­
zen Laufzeiten und eher geringem Förder­
mittelbedarf, was Auswirkungen auf die 
Menge an Maßnahmen zu haben scheint.

Die Neuaufnahmen ins Programm Stadt­
umbau West sind insgesamt ausgegliche­
ner verlaufen, besonders markant ist aller­
dings das zweite Programmjahr 2005, als 
117 Kommunen neu einstiegen. Grund für 
diesen deutlichen Zuwachs war die Auf­
nahme von 14 Interkommunalen Koope­
rationen (IK) in Hessen, in denen sich bis 
zu acht Kommunen in einer Maßnahme zu­
sammengeschlossen hatten. Ab 2008 nahm 
auch Niedersachsen am Programm teil. Bis 
2009 wuchs die Programmaufnahme nahe­
zu gleichmäßig, 2010 bis 2012 gab es nur 
wenige, 2013 und 2014 dagegen zahlreiche 
Neuaufnahmen in nahezu allen Bundeslän­
dern. Dieser Verlauf entspricht wesentlich 
auch dem Verlauf in den einzelnen Ländern. 
Nur Schleswig­Holstein und das Saarland 
haben das Programm nach 2008 kaum noch 
auf andere Kommunen ausgeweitet.

Einsatz von Bundesfinanzhilfen in den Pro-
grammen 

Um die für den Stadtumbau erforderlichen 
Maßnahmen in den Kommunen umsetzen 
zu können, hat der Bund seit Beginn der 
Stadtumbauprogramme 2002 bzw. 2004 bis 

einschließlich 2014 mehr als 2,2 Mrd. Euro 
an Finanzhilfen bereitgestellt, fast 1,5 Mrd. 
Euro für Stadtumbau Ost und fast 750 Mio. 
Euro für Stadtumbau West.144 Diese Mit­
tel werden durch die Länder und Kommu­
nen entsprechend der geltenden Regelun­
gen kofinanziert, sodass der Gesamtfinan­
zierungsrahmen für den Stadtumbau in den 
Kommunen diese Summen weitaus über­
steigt. Auch unabhängig von der längeren 
Laufzeit des Programms ist der Stadtumbau 
Ost damit erheblich umfangreicher ausge­
stattet als der Stadtumbau West. 

Die verfügbaren Bundesfinanzhilfen für 
Stadtumbau Ost waren in den Jahren bis 
2005 und auch 2009 erheblich, sanken an­
schließend deutlich und stiegen erst 2014 
wieder an, ohne jedoch die Größenordnun­
gen bis 2005 und von 2009 zu erreichen. 
Generell wurden 2014 die Bundesfinanzhil­
fen für die Städtebauförderung spürbar er­
höht, wovon auch beide Stadtumbaupro­
gramme profitierten und zahlreiche Neu­
aufnahmen erfolgten. In den westdeutschen 
Ländern bedeuten die Bundesfinanzhilfen 
2014 und 2015 die bisher höchste Bundes­
förderung in diesem Programm seit seinem 
Bestehen. 

Im Folgenden ist die Verteilung der Bun­
desfinanzhilfen nach Ländern und Jahren 
dargestellt. Basis hierfür sind – im Gegen­
satz zur vorhergehenden Grafik – die ab­
gerufenen Mittel der Länder, wie sie in der 
Städtebauförderungsdatenbank des Bundes 
dokumentiert sind. Differenzen zu den be­
reitgestellten Bundesmitteln je Programm 
ergeben sich teils aus den in der VV Städte­
bauförderung eingeräumten Umschich­

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: VV Städtebauförderung 2002 bis 2015. 

Abbildung 50: Bundesfinanzhilfen Stadtumbau Ost und West bis 2015 (absolut)
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144	  	
Der Bund nimmt einen Teil (bis 
2013 von 0,2 v.H. ab 2014 0,5 
v.H.) seiner Finanzhilfen für For­
schungsvorhaben in Anspruch. 
Nach Abzug der Forschungsmit­
tel verteilen sich die Finanzhil­
fen des Bundes auf die Länder, 
sodass sich Differenzen zu dann 
ermittelten Gesamtsummen 
ergeben. 
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Förderdaten Stadtumbau Ost und West 2002/2004 bis 2014.

Abbildung 51: Eingesetzte Bundesfinanzhilfen bis 2014 nach Ländern (absolut)

Bundesfinanzhilfen Stadtumbau Ost und West 2002/2004 bis 2014 (in Euro)

2002 bis 
2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014
gesamt bis 

2014

Berlin Ost 71.665.000 7.848.000 6.971.000 5.657.000 6.700.000 7.033.000 8.433.000 114.307.000

Brandenburg 153.348.492 21.074.000 15.849.000 14.526.000 14.375.000 14.152.000 18.344.000 251.668.495

Mecklenburg-Vorpommern 104.765.250 14.550.000 11.385.000 9.926.000 9.788.000 8.590.000 12.307.000 171.311.252

Sachsen 281.336.894 35.722.000 27.268.000 24.553.000 24.297.000 26.698.000 33.950.000 454.201.819

Sachsen-Anhalt 149.822.395 22.272.000 18.106.880 15.210.000 15.206.000 15.959.000 19.772.000 256.326.724

Thüringen 142.551.335 18.931.001 15.312.000 14.008.000 13.980.000 13.724.000 17.172.000 235.676.438

Stadtumbau Ost 903.489.366 120.397.001 94.891.880 83.880.000 84.346.000 86.156.000 109.978.000 1.483.491.728

2004 bis 
2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014
gesamt bis 

2014

Baden-Württemberg 39.078.667 11.306.000 9.788.395 12.547.000 10.987.000 9.238.000 17.268.000 109.685.658

Bayern 36.824.000 13.698.000 12.453.200 11.855.000 11.624.000 13.185.000 20.511.000 120.150.000

Berlin West 8.651.000 3.195.000 4.067.000 4.166.000 4.500.000 4.666.000 4.667.000 33.912.000

Bremen 9.265.000 1.100.000 1.113.000 1.738.000 1.693.000 1.916.000 2.078.000 19.064.284

Hamburg 5.009.000 2.160.000 1.901.000 1.671.000 1.189.000 1.868.000 1.831.000 15.585.000

Hessen 21.600.000 8.376.000 4.377.500 3.408.000 3.541.000 5.760.000 9.516.000 56.578.500

Niedersachsen 6.096.000 10.275.280 6.743.000 8.359.000 9.386.000 10.193.000 1.555.000 52.612.433

Nordrhein-Westfalen 76.439.000 28.346.000 25.739.000 22.186.000 20.943.000 24.519.000 30.500.000 233.928.000

Rheinland-Pfalz 15.811.500 4.899.000 5.563.000 4.597.000 4.631.000 4.348.000 5.602.300 45.808.180

Saarland 6.372.000 1.912.000 1.391.000 1.038.000 1.358.000 1.732.000 2.004.000 15.982.000

Schleswig-Holstein 15.101.000 4.155.000 4.389.000 5.854.000 2.840.000 3.309.000 3.270.000 39.133.610

Stadtumbau West 240.247.167 89.422.280 77.525.095 77.419.000 72.692.000 80.734.000 98.802.300 742.439.665

tungsmöglichkeiten, teils aus der Verwen-
dung von Finanzhilfen für Forschungsvor-
haben, die vor Verteilung an die Länder ab-
gezogen werden. 

Programmbereiche im Stadtumbau Ost

Der Stadtumbau Ost unterscheidet vier 
Programmbereiche (siehe Kapitel 4.1), um 
die spezifischen Problemlagen des Stadt-
umbaus in den ostdeutschen Kommunen 
zielgerichtet angehen zu können. In dieser 
Hinsicht wurden die Bundesfinanzhilfen im 
Stadtumbau Ost bis einschließlich 2014 wie 
folgt in Anspruch genommen:

�� Die Hälfte der bis 2014 eingesetzten Bun-
desfinanzhilfen (rund 740 Mio. Euro) wur-
de genutzt, um städtische Bereiche auf-
zuwerten. 

�� 39 % gingen in den Rückbau von Wohn-
gebäuden (rund 580 Mio. Euro),

�� 6  % in Maßnahmen zur Rückführung 
städtischer Infrastruktur (89 Mio.  Euro) 
sowie

�� 5 % zur Sanierung und Sicherung von Alt-
bauten (74 Mio. Euro).

Da im Stadtumbau Ost Maßnahmen zur 
Rückführung städtischer Infrastruktur sowie 
zur Sanierung und Sicherung als Aufwer-
tungsmaßnahmen gewertet werden kön-
nen, erhöht sich der Anteil für Aufwertun-
gen damit auf ca. 60 %. 

Die einzelnen Länder haben dabei durch-
aus verschiedene Akzente gesetzt: Meck-
lenburg-Vorpommern und Berlin haben ihre 
Mittel weitgehend für die Aufwertung ein-
gesetzt. In Sachsen-Anhalt floss die Hälfte 
der Mittel in den Rückbau, auch in Branden-
burg ist dieser Anteil mit 44 % vergleichs-
weise hoch. Brandenburg hat außerdem 
umfangreiche Mittel für die Rückführung 
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städtischer Infrastruktur in den Kommu­
nen genutzt. Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg lenkten erhebliche Mittel 
in die Sicherung wertvoller Altbaubestän­
de, dagegen nutzen Mecklenburg-Vorpom­
mern und Berlin Ost diesen Programmbe­
reich bislang nicht, sondern setzen entspre­
chende Vorhaben im Rahmen der Aufwer­
tung um.145

Die Inanspruchnahme der Bundesfinanz­
hilfen in den einzelnen Programmberei­
chen hat sich im Verlauf des Stadtumbaus 
Ost verändert. Bis 2007 stand der Rückbau 
von Wohnungsbestand nahezu uneinge­
schränkt im Vordergrund, bis 2005 wurden 
mehr als 60 % der Finanzhilfen dafür ver­
wendet, 2006 und 2007 ebenfalls noch mehr 
als 50 %. 2008 markiert eine Wende.146 Seit­
her überwiegt der Einsatz von Mitteln für 
die Aufwertung. 2012 zog das Rückbauge­
schehen vorübergehend wieder an. Maß­
nahmen zur Rückführung städtischer Inf­
rastrukturen (aufgelegt seit 2006) konzen­
trierten sich in den Jahren 2006 bis 2009, 
in abgeschwächter Weise auch 2012/2013. 
Sicherungsmaßnahmen für Altbaubestän­
de werden vor allem seit 2010, dem Start 
zur Förderung des Erwerbs von Altbauten, 
in gleichbleibendem Maße in Anspruch ge­
nommen.

Abbildung 52: Programmbereiche Stadtumbau Ost, Bundesfinanzhilfen bis 2014, nach Ländern
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145	  	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be­
richt zum Programm Stadtum­
bau Ost, S. 22.

146	   	
Änderung mit der VV Städte­
bauförderung 2007, wonach 
mindestens die Hälfte der För­
dermittel der Aufwertung dienen 
soll (siehe Kapitel 4.1).

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Förderdaten Stadtumbau Ost 2002 bis 2014, Fördermaß­
nahmen Stadtumbau Ost (n=1.153, inkl. Berlin Ost).

Mittelbündelungen und Mitfinanzierung 
durch Dritte

Die Finanzierung von Stadtumbaumaß­
nahmen in den Fördergebieten erfolgt sehr 
häufig durch den gebündelten Einsatz von 
Mitteln, teilweise auch aus anderen Bund-
Länder-Städtebauförderungsprogrammen, 
eigenen Förderprogrammen der Länder 
und der Kommunen oder auch mit Struk­
turfondsmitteln der EU, sodass sich der  
Mitteleinsatz für Stadtumbaumaßnahmen 
insgesamt noch weiter erhöht. Dazu gehö­
ren u.a.:

�� Städtebauförderung, vor allem Soziale 
Stadt, Städtebaulicher Denkmalschutz, 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren,

�� EU-Mittel, zum Beispiel EFRE, LEADER, 
EU-Ziel 2, EU-Strukturförderung,

�� Wohnraumförderung der Länder und an­
dere Landesprogramme,

�� Bundesmittel in anderen (Förder-)Zusam­
menhängen (z.B. Mittel des Gemeinde­
verkehrsfinanzierungsgesetzes, Konjunk­
turprogramme, Programme der KfW),

�� sonstige Förderungen, zum Beispiel 
Sportförderung bzw. anderer Ressorts.



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West62

Abbildung 53: Programmbereiche Stadtumbau Ost, Bundesfinanzhilfen bis 2014, nach Jahren/Zeiträumen
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Neben den Kommunen leisten generell die 
privaten Akteure einen zentralen Beitrag 
bei der Umsetzung von Stadtumbaumaß­
nahmen. Grundprinzip der Städtebauförde­
rung ist die subsidiäre Unterstützung von 
Investitionen der Kommunen und priva­
ter Akteure. Dazu gehören die Eigentümer, 
vor allem die organisierte Wohnungswirt­
schaft im Stadtumbau Ost und West, aber 
auch private Investoren, letztere vor allem 
im Stadtumbau West, z.B. bei der Revitali­
sierung und Umnutzung von Brachen oder 
innerhalb der Zentrenentwicklung.

4.4 Zwischenfazit

�� Übergreifendes Programmziel für den 
Stadtumbau Ost und West ist, dass von 
Strukturwandel und städtebaulichen 
Funktionsverlusten betroffene Kommu­
nen frühzeitig in die Lage versetzt wer­
den, sich darauf einzustellen und ge­
eignete Handlungsstrategien dafür zu 
entwickeln. Erste Weichen für ein ge­
meinsames Programm stellte die Ver­
waltungsvereinbarung Städtebauförde­
rung von 2008. In ihr wurde erstmals im 
Artikel 9 ein gemeinsamer Abschnitt zum 
Stadtumbau formuliert. Der Stadtum­
bau konzentriert sich darauf, sowohl vor­
handene städtebauliche Missstände oder 
Funktionsverluste zu beseitigen als auch 
diesen Defiziten durch präventives Han­
deln vorzubeugen.

�� Während das Programm Stadtumbau Ost 
mehrfach angepasst wurde und sich der­
zeit in vier Programmbereiche gliedert, 
weist der Stadtumbau West formal ge­
sehen einen kontinuierlichen Programm­
verlauf auf, wobei auch hier Veränderun­
gen in der materiellen Ausgestaltung, in 
der Nutzung des Programms sowie in der 
Schwerpunktsetzung bei den Ländern 
stattfanden. Von Berlin Ost und Meck­
lenburg-Vorpommern (beide ohne Inan­
spruchnahme des Programmbereichs 
Sanierung und Sicherung von Altbauten) 
abgesehen nutzen die ostdeutschen Län­
der alle Programmbereiche.

�� Integrierte städtebauliche Entwicklungs­
konzepte sind nach der VV Städtebauför­
derung Fördervoraussetzung. Sie wer­
den in den Ländern jedoch häufig un­
terschiedlich bezeichnet. Im Osten wer­
den sie entsprechend gefördert, sind in 
der Regel von Beginn an gesamtstädtisch 
ausgerichtet und durch Stadtteil- oder 
Fördergebietskonzepte vertieft. Städte­
bauliche Entwicklungskonzepte sind auch 
die strategische Grundlage im Stadtum­
bau West, haben ihren Fokus zwar stär­
ker auf dem Fördergebiet, sind aber oft 
in gesamtstädtische Zusammenhänge 
eingebunden. Entsprechend der Schwer­
punkte sind städtebauliche Entwicklungs­
konzepte im Osten häufig mit Konzepten 
zur Wohnungsmarktentwicklung und zur 
Demografie verbunden (siehe Kapitel 5).

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Förderdaten Stadtumbau Ost 2002 bis 2014, Fördermaß­
nahmen Stadtumbau Ost (n=1.153, inkl. Berlin Ost).
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�� Mit Ausnahme von Niedersachsen (ab 
2008) sind alle Bundesländer seit Beginn 
der Stadtumbauprogramme beteiligt. Bei­
de Programme sind fest etabliert und ha­
ben eine hohe Programmbeteiligung, die 
sich sukzessive erhöht hat. Beide Pro­
gramme verzeichneten 2013 und 2014 ei­
nen weiteren Zuwachs an Programmkom­
munen. 2014 sind die Bundesfinanzhilfen 
für den Stadtumbau auch spürbar erhöht 
worden.

�� Die Bereitstellung von Bundesfinanzhilfen 
erfolgt für den Stadtumbau West vorran­
gig als gängige Drittelfinanzierung von 
Bund, Land und Kommune, wobei ein­
zelne Länder aufgrund der unterschiedli­
chen finanziellen Situationen ihrer Kom­
munen davon – nach oben oder unten – 
abweichen. Im Stadtumbau Ost gilt diese 
Drittelfinanzierung für den Aufwertungs­
bereich, in den drei anderen Programm­
bereichen gelten gesonderte Regelun­
gen zur Förderung. Die VV Städtebauför­
derung 2015 enthält einen neuen Passus, 
der es den Ländern ermöglicht, den kom­
munalen Eigenanteil von Kommunen in 
Haushaltsnotlage zu senken.

�� Die jeweiligen Förderrichtlinien der Län­
der regeln die Umsetzung der Stadt­
umbauprogramme. Diese werden häu­
fig durch Arbeitshilfen und Merkblätter 
ergänzt. Auf Landesebene erfolgen die 
strategischen Weichenstellungen und 
Schwerpunktsetzungen sowie die Festle­
gungen von Auswahlkriterien für die Pro­
grammaufnahme. Die Analyse weist zahl­
reiche Spezifika bei der Umsetzung in den 
Ländern aus. 

�� Mehrheitlich angestrebt und oft auch not­
wendig ist die Bündelung von Mitteln, 
sehr häufig erfolgt diese mit anderen 
Städtebauförderungsprogrammen, aber 
auch mit EU-Programmen, anderen Lan­
desprogrammen sowie mit Mitteln von 
Eigentümern und privaten Investoren. 

�� Besondere Bedeutung – zumindest strate­
gisch konzeptionell – kommt in einer Rei­
he von Ländern der engen Verknüpfung 
von Städtebauförderung mit der Wohn­
raumförderung zu.

�� Während eine Bündelung von unter­
schiedlichen Fördermitteln und Mit­
teln Privater von allen Ländern sehr un­
terstützt wird, war bzw. ist eine Überla­

gerung von Fördergebieten nicht über­
all möglich bzw. wird aktuell nicht mehr 
praktiziert. War in Bayern, Hessen, Nie­
dersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg eine Überlagerung schon 
immer ausgeschlossen, ist dies im Saar­
land – schon seit längerem –, in Sachsen 
und künftig auch in Berlin keine Option 
mehr. 

�� Alle Länder begleiten und beraten die 
Programmkommunen im Umsetzungs­
prozess. Dazu wurden sehr verschiedene 
Instrumente eingesetzt. Sie umfassen z.B. 
Strategieberatungen (Brandenburg), Be­
gleitagenturen, Kompetenzzentren (Nord­
rhein-Westfalen, Hessen, Saarland) sowie 
wissenschaftliche Begleitungen (Sachsen-
Anhalt, Thüringen). In diesem Zusam­
menhang hat auch die Wirkungskontrol­
le einen wichtigen Stellenwert. So gab es 
im Programmverlauf verschiedene Zwi­
schenevaluierungen auf Landesebene, 
wie in Bayern, Berlin und Hessen.

�� Alle ostdeutschen Länder haben im Rah­
men der Programmumsetzung inzwi­
schen teils recht komplexe Monitoring­
systeme installiert und führen in regel­
mäßigem Rhythmus Monitorings durch. 
Sie unterscheiden sich bezogen auf den 
Umfang, das inhaltliche Spektrum sowie 
den Turnus der Berichterstattung.

�� Insgesamt zeigt die Programmanalyse, 
dass nach langjähriger Laufzeit beider 
Programme durchaus zahlreiche Stadt­
umbaumaßnahmen bereits umgesetzt 
wurden bzw. sich ihrem Abschluss nä­
hern. Deren Ergebnisse und die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse sowie zusätz­
liche neue oder veränderte Herausforde­
rungen, inhaltliche Problemlagen und de­
ren räumliche Schwerpunkte haben in ei­
nigen Ländern dazu geführt, Zwischenbi­
lanz zu ziehen und die Strategien für den 
Stadtumbau zu überprüfen oder pers­
pektivisch neu auszurichten, sowohl hin­
sichtlich der räumlichen und inhaltlichen 
Schwerpunkte als auch der Auswahlkrite­
rien bei Neuaufnahmen in die Program­
me. Eine Fortführung der Förderung 
von Stadtumbau im Rahmen der Städte­
bauförderung des Bundes wird dabei von 
allen Ländern in Ost und West als zentra­
le und unverzichtbare Voraussetzung ge­
sehen. 
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5 Ergebnisse und Wirkungen der Stadtum-
bauprogramme 

Welche Ergebnisse in den Stadtumbaupro-
grammen Ost und West bisher zu bilanzie-
ren sind und welche Programmwirkungen 
hinsichtlich der Programmziele schon er-
zielt werden konnten, ist von großem Inter-
esse für die zukünftige Förderung und Aus-
gestaltung des Stadtumbaus. 

Im Folgenden wird untersucht, inwieweit 
Stadtumbaumaßnahmen dazu beitragen,

�� Siedlungsstrukturen den Erfordernissen 
der demografischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen,

�� Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Umwelt zu verbessern,

�� innerstädtische Bereiche zu stärken, da-
bei insbesondere innerstädtische Altbau-
bestände zu erhalten,

�� nicht mehr bedarfsgerechte bauliche An-
lagen umzunutzen,

�� nicht umnutzbare bauliche Anlagen zu-
rückzubauen,

�� freigelegte Flächen einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung oder einer 
verträglichen Zwischennutzung zu zufüh-
ren.

Diese Programmziele bilden die Grundla-
ge für die Bewertung von Ergebnissen und 
Wirkungen der Programme. Sie sind viel-
schichtig, komplex und häufig aufeinander 
bezogen. Die Ergebnis- und Wirkungsana-

lyse orientiert sich deshalb ganz wesentlich 
darauf, welche Problemlagen sowie städte-
baulichen und funktionalen Defizite in den 
Kommunen Stadtumbaubedarf begründen, 
welche Strategien und Gesamtmaßnahmen 
zu deren Bewältigung entwickelt und um-
gesetzt und welche förderfähigen Maß-
nahmen (Fördertatbestände) der Program-
me dabei im Einzelnen eingesetzt wurden. 
Strukturierend sind dafür die drei zentralen 
Handlungsbereiche im Stadtumbau:

�� Innenstädte und Ortskerne, 

�� Wohnquartiere und Wohnsiedlungen so-
wie

�� Brachen.

Räumlich wie nutzungsstrukturell lassen 
sich mit dieser Auswahl für beide Stadt-
umbauprogramme die relevanten Förder-
gebiete gut darstellen. Als Quellen werden 
die von den beiden Bundestransferstellen 
erarbeiteten 33 Fallstudien, die bisherigen 
Bilanzierungen und Zwischenevaluierun-
gen zu den beiden Stadtumbauprogram-
men sowie die Städtebauförderdatenbank, 
die elektronischen Begleitinformationen zu 
den Programmen sowie erste Ergebnisse 
des E-Monitorings herangezogen. 

Problemlagenbeschreibung sowie Ergeb-
nis- und Wirkungsanalyse sind ebenso wie 
die schon vorangegangenen Analyseschrit-
te programmvergleichend angelegt.

Abbildung 54: Schematische Darstellung der Ergebnis- und Wirkungsanalyse
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.
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147	  
Mit Ausnahme des Landes 
Brandenburg, in dem jede 
Stadtumbaustadt trotz mehre-
rer Stadtumbaugebiete nur als 
jeweils eine Gesamtmaßnahme 
angemeldet ist.

5.1 Fördermaßnahmen und Hand-
lungsräume im Stadtumbau

Bis einschließlich 2014 umfassen die bei-
den Stadtumbauprogramme 1.708 För-
dermaßnahmen. In der Regel handelt 
es sich dabei um städtebauliche Ge-
samtmaßnahmen, sie können jedoch 
nicht generell mit räumlich abgegrenz-
ten und förmlich festgelegten Förder-
gebieten gleichgesetzt werden. Es sind 
ganz unterschiedliche Maßnahmentypen/ 
-zuschnitte vertreten, wobei sich hier 
auch die Besonderheiten der Programm- 
umsetzungen der einzelnen Länder wider-
spiegeln:

�� Gesamtmaßnahmen, die sich ausschließ-
lich auf ein festgelegtes Gebiet beziehen 
(bei umfangreichem Stadtumbaubedarf 
in den Kommunen werden daher meh-
rere Gesamtmaßnahmen beantragt und 
umgesetzt),

�� Gesamtmaßnahmen, die teils mehrere 
Vorhaben in räumlich getrennten Teilbe-
reichen (teils förmlich festgelegte Stadt-
umbaugebiete) einer Kommune zusam-
menfassen (so das Verfahren im Land 
Brandenburg),

�� Gesamtmaßnahmen, die teils mehrere 
Maßnahmen und Projekte in unterschied-

lichen Kommunen umsetzen (so der Fall 
bei den Interkommunalen Kooperationen 
in Hessen),

�� Maßnahmen in einem Gebiet mit unter-
schiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten 
(beispielsweise Rückbaumaßnahmen und 
Aufwertungsmaßnahmen als jeweils se-
parate Fördermaßnahme im Stadtumbau 
Ost),

�� Maßnahmen in nur einem Stadtumbau-
gebiet, die in aufeinander folgenden Etap-
pen umgesetzt werden und als jeweils se-
parate Fördermaßnahme geführt werden, 

�� Teilmaßnahmen einer Gebietsentwick-
lung, die aus unterschiedlichen Förder-
programmen finanziert werden (so bei-
spielsweise in Mecklenburg-Vorpom-
mern),

�� Konzeptentwicklungen im Vorfeld von 
Gebietsfestlegungen und -entwicklun-
gen (vor allem Sachsen, aber auch ande-
re Bundesländer).

Im Stadtumbau Ost wurden bzw. wer-
den bisher 1.153, im Stadtumbau West 
555 Maßnahmen gefördert. Die hohe Zahl 
an Fördermaßnahmen im Stadtumbau 
Ost zeigt, dass die 480 ostdeutschen Pro-
grammkommunen147 in großem Maße meh-
rere Fördermaßnahmen umsetzen (durch-
schnittlich rund 2,5 Maßnahmen pro Kom-
mune). Trotzdem setzen bzw. setzten in Ost-
deutschland immerhin noch rund 50 % der 
Programmkommunen nur eine Maßnahme 
um, knapp 40 % zwei bis vier Maßnahmen 
und mehr als 10 % mindestens fünf Maß-
nahmen (61 Kommunen, darunter Magde-
burg und Zwickau mit zwölf und Freital mit 
elf Maßnahmen).

Im Stadtumbau West ist es eher die Re-
gel, sich auf eine Maßnahme zu konzent-
rieren. 70 % der Kommunen agieren so, so-
dass auf eine Kommune durchschnittlich 
rund 1,1 Maßnahmen entfallen. Anders als 
im Stadtumbau Ost gibt es in Westdeutsch-
land nur acht Kommunen (die Stadtstaaten 
ausgenommen), die mehr als vier Maßnah-
men im Programm haben (darunter Duis-
burg mit acht, Wuppertal und Bochum mit 
jeweils sechs Maßnahmen). 

Auf Länderebene sind es in Ostdeutsch-
land vor allem Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, in denen Kommunen (rund 
85 %) mehrheitlich mehr als eine Maßnah-
me umsetzen, wobei Sachsen mit 384 För-
dermaßnahmen in 134 Kommunen an der 
Spitze liegt. In Westdeutschland steigen die 

Abbildung 55: Fördermaßnahmen im Stadtumbau Ost und Stadtumbau West 2014
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Anteile von Kommunen mit mehr als einer 
Maßnahme allein in Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg auf rund 50  %, 
wogegen sich in Bayern nahezu jede Stadt 
auf nur eine Maßnahme konzentriert.

Bedeutung der Handlungsräume in den 
Stadtumbauprogrammen

Die bisherige Umsetzung des Stadtumbaus 
in Ost und West richtet sich vorrangig da-
rauf, die Innenentwicklung der Städte vor-
anzubringen. Das Leitbild der Innenentwick-
lung hat sich als Planungsgrundsatz weit-
gehend durchgesetzt und im Zusammen-
hang mit der Diskussion um Klimaschutz 
und Klimaanpassung und mit dem verant-
wortungsbewussten Ressourceneinsatz von 
Kommunen weiter verstärkt. Viele Kommu-
nen agieren in ihrer Stadtentwicklung un-
ter dem Paradigma „Innen- vor Außenent-
wicklung“ bzw. müssen angesichts bereits 
länger anhaltender Schrumpfungsprozes-
se den geordneten Rückzug aus der Fläche 
gestalten. Sie nehmen ihre zentralen Berei-
che, deren städtebaulichen Wert und funkti-
onale Belebung wieder verstärkt wahr. Dar-
über hinaus sind genau diese Stadtbereiche 
oft Aushängeschild einer Kommune, haben 
Schlüsselfunktionen für Stadt und Region 
und sind Kristallisationspunkte des gesell-
schaftlichen Lebens.148 Nicht zuletzt beein-
flussen sie die Stellung einer Kommune im 
Wettbewerb um Bevölkerung, Unterneh-
men und Investitionen, gerade in Regionen 
mit schwierigen demografischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungsbedingungen. Da-
mit wird eine erfolgreiche Innenentwicklung 
zum Standortfaktor.

Die instrumentellen Voraussetzungen für 
die Innenentwicklung sind bereits durch 
die BauGB-Novelle 2007149 weiter gestärkt 
worden, in deren Zusammenhang das be-
schleunigte Verfahren für Bebauungsplä-
ne der Innenentwicklung sowie erweiterte 
Steuerungsinstrumente zur Erhaltung und 
Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che sowie zur Sicherung der Versorgung 
eingeführt wurden. Damit hat der Gesetz-
geber ein eindeutiges Signal und den Kom-
munen entsprechende planungsrechtliche 
Instrumente an die Hand gegeben, ihre In-
nenentwicklung weiter zu forcieren.150 Aus-
schlaggebend für die Novellierung des Ge-
setzes war das Ziel, die Innenentwicklung 
der Städte und Gemeinden gegenüber ei-
ner offensichtlich „ungebremsten“ Au-
ßenentwicklung zu stärken.151 Die Rege-
lungen der BauGB-Novelle 2013 verstär-

ken die Ausrichtung auf die Innenentwick-
lung nochmals, indem Gesetzesänderungen 
beschlossen wurden, die einerseits auf die 
Schonung des Außenbereichs, andererseits 
auf die Stärkung der Attraktivität vorhande-
ner Siedlungsbereiche abzielen.152

Es ist ein Grundanliegen der Städtebauför-
derung, Städte und Gemeinden bei ihrer In-
nenentwicklung zu unterstützen.153 Dazu ge-
hört es, funktionierende Stadtquartiere im 
bestehenden Siedlungskontext herzustellen 
sowie mit Ressourcen verantwortungsvoll 
umzugehen. Insofern zielen auch die Stadt-
umbauvorhaben in Ost und West in den 
aufgeführten Handlungsräumen auf die In-
nenentwicklung und nachhaltige Struktu-
ren, wie dem bereits zitierten § 171a Abs. 3 
BauGB zu entnehmen ist.

Räumliche Schwerpunkte im Stadtumbau

Anhand der Lage der Gebiete im städti-
schen Kontext und ihrer nutzungsstruktu-
rellen Ausgangssituation lässt sich able-
sen, wo die jeweiligen kommunalen, ins-
besondere aber auch länderspezifischen 
Aufgabenbereiche im Stadtumbau liegen. 
Entsprechend den Programmzielen haben 
zwei Drittel der Fördergebiete generell ei-
nen innerstädtischen Bezug, es sind inner-
städtische Gebiete oder sie liegen innen-
stadtnah. Dies unterstreicht die Bedeutung 
zentraler innerstädtischer Bereiche und an-
grenzender Innenstadtquartiere für die Sta-
bilität und Attraktivität von Städten und 
Stadtteilen.

Die Innenstadt spielt sowohl in den west-
deutschen – wo der Handlungsraum von 
Anfang an einen Schwerpunkt bildete – als 
auch inzwischen in den ostdeutschen Pro-
grammkommunen eine bedeutende Rolle. 
Allein auf den Innenstadt- bzw. Ortskern-
bereich entfallen 43 % der Fördermaßnah-
men West, weitere 27 % auf angrenzende 
innerstädtische Bereiche. In den Programm-
kommunen Ost sind Innenstädte und innen-
stadtnahe Gebiete mit jeweils rund 30  % 
der Fördermaßnahmen einbezogen. Hinzu 
kommen zusätzlich Zentren einzelner Orts- 
oder – in größeren Städten – Stadtteile. Im 
Vordergrund stehen dort Aktivitäten in allen 
drei Handlungsräumen, so die Entwicklung 
der Altstadt bzw. innerstädtischer Berei-
che als Versorgungszentrum, aber auch als 
Wohn- und Infrastrukturstandort sowie die 
Umstrukturierung innerstädtischer Brach-
flächen oder Bahnareale. Mit gut 80 % der 
Fördermaßnahmen haben Baden-Württem-

148	  	
Vgl. DSSW-Plattform, vgl. Hut-
tenloher (2014): Wie wirken sich 
Einkaufszentren auf die Innen-
stadt aus?, in: Ernst & Sohn 
Special 2014 Einkaufszentren, 
S. 8-11.

149	  	
Vgl. Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte 
vom 21.12.2006.

150	  	
Vgl. BMVBS (2011): Weißbuch 
Innenstadt, S. 26.

151	  	
Vgl. Battis, Krautzberger, Löhr 
(2007): Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für 
die Innenentwicklung der Städ-
te („BauGB 2007“), in: NVwZ 
2007 Heft 2, S. 121-128.

152	  	
Krautzberger, Stüer (2013): 
BauGB-Novelle 2013. Gesetz zur 
Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung 
des Städtebaurechts, in: Deut-
sches Verwaltungsblatt DVBl, 
Heft 13/2013,  128. Jahrgang, S. 
805-872.

153	  	
Vgl. BMVBS (2011): 40 Jahre 
Städtebauförderung. 
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Abbildung 56: Lage der Fördergebiete in der Stadt

berg, Schleswig-Holstein und Rheinland-
Pfalz, mit 70 % Niedersachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Sachsen hohe Anteile 
an innerstädtischen Fördergebieten. 

15  % der Fördergebiete liegen am Stadt-
rand. Das sind insbesondere baustruktu-
rell zusammenhängende Wohnquartiere 
und -siedlungen in meist größeren Städ-
ten, die zur Aufrechterhaltung ihrer für die 
Gesamtstadt bedeutsamen Wohnfunktion 
angepasst und aufgewertet werden, sowie 
randstädtische Gewerbe- oder Militärbra-
chen vorrangig in westdeutschen Kommu-
nen. Insgesamt ist der Anteil derartiger För-
dermaßnahmen in den ostdeutschen Pro-
grammkommunen mit 18  % nahezu dop-
pelt so hoch wie in den westdeutschen. 
Dabei spiegelt sich nochmals die beson-
dere Bedeutung ostdeutscher Wohnsied-
lungen im Stadtumbau wider. In Sachsen-
Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thü-
ringen, aber auch Bremen steigt der Anteil 
der Stadtumbaugebiete am Stadtrand auf 
über 20 %. 

Fördermaßnahmen können sich darüber 
hinaus über mehrere Stadtgebiete und da-

mit über unterschiedliche Lagen erstrecken, 
was für jede achte Maßnahme zutrifft.154 
Aufgrund der besonderen Fördersystema-
tik des Landes Brandenburg ist der Anteil 
dort mit rund 70 % der Maßnahmen beson-
ders hoch. 

Nutzungsstrukturelle Ausgangssituation 
und städtebauliche Missstände

Über die Hälfte aller Fördermaßnahmen 
wird bzw. wurde in Gebieten mit überwie-
gender Wohnnutzung umgesetzt, mehr als 
ein Drittel sind mischgenutzte Gebiete155, 
weniger als 10  % Fördergebiete mit Bra-
chen, wobei ehemalige Militärareale gro-
ßen Anteil haben. Groß sind die Unterschie-
de zwischen den Programmen Stadtumbau 
Ost und West hinsichtlich der genannten 
Gebietstypen: Die besondere Bedeutung 
des Stadtumbaus in Wohnsiedlungen und 
Wohnquartieren in ostdeutschen Kommu-
nen bleibt weiter erkennbar, weil drei von 
vier Gebieten überwiegend zum Wohnen 
genutzt werden. In westdeutschen Kommu-
nen ist es nur eins von vier, während hier 
dagegen alle anderen Gebietskulissen, also 
Mischgebiete, Brachen und Gewerbearea-
le dominieren, wobei vor allem letztere im 
Stadtumbau Ost nur eine recht geringe Rol-
le spielen. 

Die Unterschiede in den Gebietskulissen 
zwischen Ost und West spiegeln sich auch 
auf der Länderebene wider: 

� Alle ostdeutschen Länder haben hohe An-
teile an Wohnquartieren im Programm, 
besonders hoch in Mecklenburg-Vor-
pommern (91  %), Brandenburg (81  %), 
Sachsen-Anhalt (78 %). Auch Berlin (rund 
70 %) und die Länder Bremen und Ham-
burg (jeweils rund 60  %) sowie Schles-
wig-Holstein (55  %) legen ihren Fokus 
durchaus auf Wohnquartiere, erreichen 
jedoch in keinem Fall die Anteile ostdeut-
scher Länder.

� Brachen, vor allem Bahn- und Militärflä-
chen, sind eher in den westdeutschen 
Ländern Kulissen für den Stadtumbau. 
Hervorzuheben sind Rheinland-Pfalz 
(25 % der Maßnahmen) und Niedersach-
sen (rund 20 %). 
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Begleitinformationen Stadtumbau Ost und West 2014, n=1.131.

154	  	
Stadtumbaukommunen in Bran- 
denburg werden – trotz meh-
rerer Fördergebiete – als eine 
Gesamtmaßnahme erfasst, die 
sich dann über unterschiedli-
che Lagen erstreckt. Der Anteil 
dieser entsprechend charakte-
risierten Maßnahmen ist da-
her mit 70  % besonders hoch. 
Auch in Hessen ist der Anteil 
mit 56 % hoch, was an der Spe-
zifik Interkommunaler Koopera-
tionen liegt.  

155	  	
Bei 14 Fördermaßnahmen wur-
den für die frühere Nutzung 
mehrere Nutzungstypen an-
gegeben. Typische Kombinati-
onen waren Wohnen und Ge-
werbe, Bahn und Gewerbe. In 
der Auswertung wurden die-
se, sofern sie nicht bereits als 
Mischnutzungsgebiet gekenn-
zeichnet waren, in dieser Grup-
pe erfasst.
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Die Fördergebiete haben – so die Brachen 
– ihre bisherigen Nutzungen gänzlich verlo-
ren, in Mischgebieten ist ein Mix aus Funk-
tionsverlusten möglich, Wohnquartiere lei-
den vorrangig unter mangelnder Nach-
frage und Leerstand. Die bisherigen Nut-
zungsstrukturen bestimmen demnach auch 
Struktur und Verteilung von Funktionsver-
lusten und städtebaulichen Missständen. 
Hier zeigen sich schon die deutlichen Un-
terschiede in den Programmumsetzungen, 
die sich anschließend durch die gesam-
te Ergebnis- und Wirkungsanalyse ziehen 
werden. 

Maßnahmen im Stadtumbau Ost sind nach 
wie vor in großem Maße durch Funktions-
verluste beim Wohnen dominiert, zwei von 
drei Maßnahmen sind daraus entstanden, 
während sich nur 15 % der Maßnahmen im 
Stadtumbau West darauf beziehen und wo 
ansonsten ein breites Spektrum an Funkti-
onsverlusten, die nicht mit dem Wohnen 
verbunden sind, den Stadtumbaubedarf be-
gründet: Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen, Verkehr, Militär, Infrastruktur bzw. 
auch als Mix aus mehreren. Dieser Mix ist 
in der nebenstehenden Grafik unter der Ka-
tegorie „unterschiedliche Verluste – ohne 
Wohnen“ dargestellt. 

Funktionsverluste beim Wohnen werden in 
ostdeutschen Quartieren vor allem durch 
Wohnungsleerstand dominiert, wie die 
Übersicht über die städtebaulichen Miss-
stände in den beiden Programmen zeigt, 
gefolgt von unzureichendem Wohnumfeld 
und öffentlichem Raum, was sowohl Wohn-
quartiere als auch Innenstädte und Ortsker-
ne kennzeichnet. Im Stadtumbau West sind 
dagegen unattraktive öffentliche Räume, 
Leerstände bei Einzelhandel und Gewer-
be sowie die Brachflächen die städtebauli-
chen Missstände, auf die die meisten Maß-
nahmen konkret reagieren, wobei auch an-
dere Defizite wichtig bleiben. Generell zeigt 
sich, dass die Stadtumbauprogramme in ih-
ren Handlungsfeldern eine Vielzahl städte-
baulicher Missstände angehen. 
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Abbildung 57: Frühere bzw. vorwiegende Nutzung im Maßnahmengebiet

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Begleitinformationen Stadtumbau Ost und West 2014, n=1.120.

Abbildung 58: Funktionsverluste in den Fördergebieten
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156	    	
Für manche Gebiete sind meh-
rere Gebietsfestlegungen – teils 
aus der Vergangenheit – mit Be-
schlüssen hinterlegt. Nicht im-
mer deutlich ist, welche Gebiets-
festlegungen für das eigentliche 
Stadtumbaugebiet aktuell wirk-
sam sind, da nicht gekennzeich-
net ist, ob diese aufgehoben 
wurden. 

Abbildung 59: Städtebauliche Missstände in den Fördergebieten 
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Begleitinformationen 
Stadtumbau Ost und West 2014, n=1.120.

Festlegung der Fördergebiete und Gebiets-
kulissen

Für eine Förderung als Stadtumbaumaß-
nahme ist eine Festlegung räumlich abge-
grenzter Fördergebiete nach dem Besonde-
ren Städtebaurecht notwendig. Dies kann, 
je nach städtebaulichen Gegebenheiten, al-
ternativ erfolgen als

�� Stadtumbaugebiet durch Beschluss 
nach § 171b BauGB, 

�� Sanierungsgebiet durch Satzung nach 
§ 142 BauGB, 

�� städtebaulichen Entwicklungsbereich 
durch Satzung nach § 165 BauGB oder

�� Erhaltungsgebiet durch Satzung nach 
§ 172 BauGB.

Die Auswertung der Begleitinformationen156 
hat ergeben, dass über die Hälfte aller För-
dergebiete alleinig als Stadtumbaugebiet 
gemäß §  171b BauGB, in wenigen Fällen 
ergänzt durch eine Erhaltungssatzung, fest-
gelegt ist. Hier zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den Stadtumbauprogram-
men, in Ost sind gut zwei Drittel der Gebie-
te Stadtumbaugebiete, in West nur etwas 
mehr als ein Drittel. 

Insgesamt wurden 23  % der Fördergebie-
te als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB 
festgelegt. Im Stadtumbau West überwie-
gen mit 43 % diese Festlegungen als Sanie-

rungsgebiet. Mit nur 10 % ist diese Festle-
gung im Stadtumbau Ost eher selten. 

Eine Kombination aus Stadtumbau- und 
Sanierungsgebiet, teilweise ergänzt durch 
Erhaltungssatzungen, konnte für 12 % der 
Fördergebiete ausgemacht werden. Darü-
ber hinaus gibt es weitere Kombinationen 
verschiedener Festlegungen, so z.B. Stadt-
umbaugebiet mit Soziale Stadt-Gebiet oder 
bei Sanierungsgebiet teils auch Ersatz- und 
Ergänzungsgebiete. 

Festlegungen als städtebaulicher Entwick-
lungsbereich nach §  165 BauGB oder als 
Gebiete der Sozialen Stadt nach §  171e 
BauGB spielen eine untergeordnete Rolle.

Dass für die Stadtumbaukulisse oftmals 
mehrere Satzungen und Beschlüsse in 
den Begleitinformationen aufgeführt sind, 
ist auf räumliche Überlagerungen unter-
schiedlicher Gebietsfestlegungen wie zeit-
licher Verschneidungen von Geltungsdau-
er und Beschlussfassungen zurückzuführen. 
Die Begleitinformationen geben im Prinzip 
wieder, welche Formen der Festlegungen 
jemals im Gebiet erfolgten. Da die Festle-
gung als Stadtumbaugebiet nach den Re-
gelungen der §§ 171a-d BauGB erst mit der 
BauGB-Novelle 2004 möglich wurde, wur-
den Fördergebiete in den ostdeutschen 
Kommunen anfänglich auch per kommuna-
lem Beschluss bzw. Ratsbeschluss gefasst. 
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In elf Ländern überwiegen die Festlegungen 
als Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB, 
dazu gehören alle ostdeutschen Länder so-
wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Bremen, das Saarland und Rheinland-Pfalz. 
In Baden-Württemberg, Bayern und Ham-
burg werden die Gebiete mehrheitlich als 
Sanierungsgebiete nach § 142 BauGB fest-
gelegt. In Niedersachsen erfolgen Festle-
gungen als Stadtumbaugebiet und Sanie-
rungsgebiet zu gleichen Anteilen, in Schles-
wig-Holstein ist das mehrheitlich der Fall. 
Eine Kombination aus Stadtumbau- und Sa-
nierungsgebiet, teilweise ergänzt durch Er-
haltungssatzungen, ist darüber hinaus vor 
allem im Saarland und Bayern für jeweils 
rund ein Viertel aller Gebiete relevant. 
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Dauer und Finanzierung von Maßnahmen

Alljährlich werden neue Maßnahmen in die 
Programme aufgenommen und gefördert, 
andere dagegen beendet. Die Förderdaten-
bank des Bundes zu den Stadtumbaupro-
grammen enthält Informationen über Be-
ginn und (vorgesehenes) Ende der Förde-
rung, woraus sich durchaus Hinweise auf 
Laufzeiten sowie Abschlüsse von Maß-
nahmen ergeben.157 Diesen Angaben ent-
sprechend ist fast die Hälfte der bisheri-
gen 1.708 Fördermaßnahmen voraussicht-
lich vor 2015 beendet worden. Unter den 
ostdeutschen Maßnahmen steigt der Anteil 
auf 55 % und ist besonders in Mecklenburg-
Vorpommern mit mehr als 70 % der dorti-
gen Maßnahmen sehr hoch. Das korrespon-
diert mit dem früheren Beginn des Stadt-
umbaus Ost sowie mit der in Teilen ver-
breiteten Kleinteiligkeit, Kurzfristigkeit oder 
zeitlichen Abfolge mehrerer Maßnahmen in 
einem Fördergebiet.158 Im Stadtumbau West 
betrifft es ein Viertel der Maßnahmen. Das 
korrespondiert auch mit der angegebe-
nen Dauer für die Maßnahmen: Für fast 
die Hälfte aller ostdeutschen, aber nur ein 
Viertel der westdeutschen Fördermaßnah-
men wird eine Laufzeit von maximal fünf 
Jahren angegeben. Maßnahmen mit kur-
zer Dauer sind vielfach separate Förderun-
gen für Stadtentwicklungskonzepte sowie 
eher kleine Rückbaumaßnahmen in kleinen 
Kommunen im ländlichen Raum, beson-
ders in Mecklenburg-Vorpommern in den 
ersten Jahren des Stadtumbaus. In Kombi-
nation mit den oft sehr kleinen Kommunen 
wird ein eher kleinteiliger und weit verbrei-
teter Umbaubedarf deutlich, an dem sich 
die Strategie des Landes ausgerichtet hat. 

Andererseits haben 13 Jahre Stadtumbau 
Ost auch dazu geführt, umfangreiche Ge-
bietsentwicklungen voranzutreiben und 
zum Abschluss zu bringen, alles in allem 
rund 50 Maßnahmen mit einer Laufzeit von 
mehr als zehn Jahren sowie mehr als 120 
Maßnahmen mit Laufzeiten zwischen sechs 
und zehn Jahren. Trotz der insgesamt kür-
zeren Programmlaufzeit von Stadtumbau 
West gelten auch hier bereits fünf Maßnah-
men mit einer Laufzeit von mehr als zehn 
Jahren als beendet, ebenso wie rund 40 
Maßnahmen mit Laufzeiten zwischen sechs 
und zehn Jahren. 

Abbildung 60: Städtebaurechtliche Festlegung der Fördergebiete

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Förderdaten Stadtumbau Ost und West 2002/2004 bis 2014. Fördermaßnahmen Stadtumbau 
Ost (n=1.153, inkl. Berlin Ost) und West (n=555, inkl. Berlin West). 

Abbildung 61: Dauer der Förderung nach Programmen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Begleitinformationen Stadtumbau Ost und West 2014, n=1.018

157	  	
Der in der Förderdatenbank an-
gegebene Status bezieht sich 
eher auf den Mittelfluss des 
Bundes. „abgerechnet“ und 
„ausfinanziert“ wird nur für 
sehr wenige Fördermaßnah-
men angegeben (Ost: 20 abge-
rechnet, 1 ausfinanziert; West: 
14 abgerechnet, 19 ausfinan-
ziert). Auch der Status „ruhend“ 
ermöglicht keine eindeutige 
Aussage zum Ablauf der Maß-
nahmen, was auch durch die 
Differenz zwischen laufenden 
Maßnahmen (insgesamt 674) 
und Maßnahmen, deren Lauf-
zeit über 2014 hinausgeht (930), 
unterstrichen wird. 

158	   	
Siehe Struktur und Charakter 
von Fördermaßnahmen in Ka-
pitel 5.1.
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Abbildung 62: Durchschnittlich eingesetzte Bundesfinanzhilfen pro Kommune 
bzw. Maßnahme bis 2014 nach Ländern

*ohne Maßnahmen in Berlin Ost; **ohne Maßnahmen in Berlin West/Hamburg und Bremen 
mit Bremerhaven. Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, 
Datenbasis: BBSR, Förderdaten Stadtumbau Ost und West 2002/2004 bis 2014. 

Durchschnittliche Bundesfinanzhilfen (in Euro)

pro Kommune bis 2014 pro Maßnahme bis 2014

Berlin Ost - 7.620.467 

Brandenburg 4.934.676 4.934.676

Mecklenburg-Vorpommern 1.134.512 641.615 

Sachsen 3.389.566 1.182.817 

Sachsen-Anhalt 3.943.488 1.393.080 

Thüringen 2.983.246 935.224 

Stadtumbau Ost 3.090.608* 1.286.636 

Baden-Württemberg 1.424.489 997.142

Bayern 946.063 877.007

Berlin West - 4.844.571

Bremen - 2.118.254

Hamburg - 1.948.125

Hessen 601.899 1.450.731

Niedersachsen 1.503.212 1.195.737

Nordrhein-Westfalen 2.570.637 1.624.500

Rheinland-Pfalz 1.991.660 1.477.683

Saarland 1.997.750 1.452.909

Schleswig-Holstein 2.795.258 2.608.907

Stadtumbau West 1.583.027** 1.337.729

Umfang der Bundesfinanzhilfen in den För-
dermaßnahmen

In die einzelnen Fördermaßnahmen flossen 
bzw. fließen Bundesfinanzhilfen in unter-
schiedlichem Umfang. Dabei sind die kon-
kreten Problemlagen, die Größe der För-
dergebiete, die Dauer und der Umfang an 
Maßnahmen in den Stadtumbaukommunen 
ebenso zu berücksichtigen wie die spezifi-
sche Handhabung der Programme in Län-
dern und Kommunen. In ostdeutsche Pro-
grammkommunen sind im Durchschnitt 
bisher deutlich mehr Fördergelder geflos-
sen als in westdeutsche. Die durchschnittli-
chen Fördermittel pro Maßnahme dort rei-
chen jedoch nicht ganz an die westdeut-
scher Maßnahmen heran, was oft jedoch 
durch eine Vielzahl an Maßnahmen inner-
halb einzelner ostdeutscher Programm-
kommunen durchaus wieder kompensiert 
wird. Westdeutsche Städte haben sich von 
vornherein eher auf ein umfangreiches 
Stadtumbauproblem auch mit finanziellem 
Nachdruck konzentriert, beispielsweise die 
Entwicklung großer Brachen, wohingegen 
ostdeutsche Kommunen oft mehrere Prob-
lemlagen gleichzeitig behandeln mussten, 

teilweise mit eher kleinen Maßnahmen be-
gonnen bzw. Maßnahmen gesplittet haben 
oder auch kleinteilige Rückbaubedarfe kurz-
fristig realisierten. Auch zahlreiche Stadt-
entwicklungskonzepte wurden teils einzeln 
gefördert. 

Programmüberlagerungen und Mittelbün-
delungen in den Fördermaßnahmen

Die Stadtumbauprogramme entfalten ihre 
Wirkung vor allem, wenn es gelingt weite-
re Förderungen und private Finanzierungen 
einzubeziehen, erst so kann das Gesamtziel 
der Maßnahmen häufig erreicht werden. Im 
Rahmen der Zwischenevaluierung Stadtum-
bau West wurde ermittelt, dass im Durch-
schnitt der Maßnahmen nochmals Mittel in 
nahezu der gleichen Höhe nötig sind, um 
die Stadtumbaumaßnahmen insgesamt 
umzusetzen bzw. abzurunden, wobei sich 
die Differenz aus nicht förderfähigen Kos-
ten bzw. aus Kosten für weitere ergänzen-
de Vorhaben im Stadtumbaugebiet ablei-
tet.159 Dafür greifen die Kommunen neben 
den Mitteln aus den Stadtumbauprogram-
men auf weitere öffentliche Förderungen 
zurück und können gegebenenfalls auch 
private Mittel einbinden. 

Eine Auswertung des E-Monitorings 2013 
erbrachte, dass generell für ein Drittel der 
Maßnahmen keine Überlagerung oder Bün-
delung mit anderen Mitteln erfolgte, wo-
bei der Anteil in ostdeutschen Kommu-
nen höher, der in westdeutschen niedriger 
ist. Überlagerungen und Mittelbündelun-
gen hängen jedoch auch sehr stark von der 
konkreten Maßnahme in einem bestimmten 
Handlungsraum ab, worauf in den anschlie-
ßenden Kapiteln nochmals detaillierter ein-
gegangen wird. Die folgenden Informati-
onen zur Überlagerung und Mittelbünde-
lung sind ebenfalls dem E-Monitoring 2013 
entnommen, womit allerdings nur ein gro-
ber Eindruck von den sehr differenzierten 
Finanzierungsstrategien innerhalb der Ge-
samtmaßnahmen möglich ist.

Überlagerung von Städtebauförderpro-
grammen: Die Programmanalyse erbrach-
te, dass die Länder sehr unterschiedlich da-
mit umgehen. Sie sind vor allem in ostdeut-
schen Fördergebieten möglich, während sie 
im Stadtumbau West eher die Ausnahme 
sind. Daher überrascht nicht, dass zwar in 
48 % (207 von 431) der ostdeutschen För-
dergebiete, für die ein E-Monitoring-Daten-
satz vorliegt, jedoch nur in 13  % (44 von 
346) der westdeutschen Stadtumbaugebie-
te Städtebauförderungsprogramme über-

159	  	
BMVBS (2011): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 208.
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Abbildung 63: Überlagerungen und Mittelbündelung in den Fördermaßnahmen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, E-Monitoring 2013 (n=777), Auswertung der Angaben zur 
Bedeutung von Bündelungen in Fördergebieten Stadtumbau Ost (n=431, inkl. Berlin Ost) und West (n=346, inkl. Berlin West). 

lagert werden.160 Dabei wird in Ostdeutsch-
land das Stadtumbauprogramm nach wie 
vor am ehesten mit dem Städtebauförde-
rungsprogramm „Städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ – 
trotz seines Auslaufens – umgesetzt bzw. 
folgt diesem zeitlich nach (gilt für 126 die-
ser Fördergebiete). Auch das Zusammen-
spiel mit dem Städtebaulichen Denkmal-
schutz, den Aktiven Stadt- und Ortsteilzen-
tren sowie der Sozialen Stadt wird prakti-
ziert (jeweils in rund 50 Gebieten). In den 
wenigen westdeutschen Fördergebieten, in 
denen Überlagerungen zugelassen werden, 
hat dann die Soziale Stadt die größte Be-
deutung (22 Gebiete). Überlagerungen mit 
anderen Programmen sind eher marginal.

Einsatz von KfW-Mitteln: Für jede zehnte 
Maßnahme wird angegeben, dass in die 
Maßnahmen – weitgehend in Gebäude-
sanierungen – zusätzlich Mittel aus unter-
schiedlichen KfW-Programmen geflossen 
sind. Der Anteil ist vor allem innerhalb der 
Stadtumbau-West-Maßnahmen wesentlich 
geringer. 

Einsatz von EU-Mitteln: In rund 25  % der 
Fördermaßnahmen wird die Stadtum-
bauförderung mit EU-Mitteln (vorrangig 

die europäischen Programme EFRE; in viel 
geringerem Umfang auch ESF, ELER bzw. 
mit EU-Mitteln finanziertes GRW für struk-
turschwache Regionen161, wobei weite Tei-
le der Bundesrepublik kein Zielgebiet dafür 
sind) kombiniert, in 30 % der ostdeutschen 
und in 21 % der westdeutschen Fördermaß-
nahmen.162

Mittel aus Landesprogrammen: In west-
deutschen Maßnahmen ist der Einsatz wei-
terer Landesmittel (GVFG163 und Wohn-
raumförderung164) vor allem zur Gestaltung 
öffentlicher Räume in Verbindung mit ver-
kehrlichen Maßnahmen und Wohnungs-
baumaßnahmen höher als in denen ost-
deutscher Länder. 

Weitere kommunale Mittel (ohne Eigenan-
teile für die Stadtumbauförderung) werden 
in westdeutschen Maßnahmen zur Gesamt-
finanzierung der Vorhaben deutlich öfter 
herangezogen als in ostdeutschen. 

Bei der Hinzuziehung privater Mittel un-
terscheiden sich ost- und westdeutsche 
Maßnahmen dagegen nur geringfügig, 
sie fließen in mehr als jede dritte Maßnah-
me sowohl in Ost als auch in West, wobei 
zwischen Privatpersonen und privaten Un-

160	  	
BBSR, E-Monitoring, 2013 
(n=777), Auswertung der An-
gaben zu Bündelungen in För-
dergebieten Stadtumbau Ost 
(n=431, inkl. Berlin Ost) und 
West (n=346, inkl. Berlin West). 

161	  	
EFRE (Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung),  
ESF (Europäischer Sozial-
fonds), ELER (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums), GRW (Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“.

162	  	
BBSR, E-Monitoring 2013 
(n=777), Auswertung der An-
gaben zu Bündelungen in För-
dergebieten Stadtumbau Ost 
(n=431, inkl. Berlin Ost) und 
West (n=346, inkl. Berlin West).  

163	  	
GVFG: Mittel nach Entflech-
tungsgesetz zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden – Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz.

164	   	
In die Wohnraumförderung der 
Länder fließen auch Kompen-
sationsmittel des Bundes, die 
durch eigene Mittel der Länder 
– in unterschiedlicher Höhe – er-
gänzt werden. 
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keine gering hoch sehr hoch

ternehmen unterschieden wird165. Zwar ist 
über die Höhe der Mittelflüsse im Monito-
ring 2013 nichts ausgesagt, aber die Zahl 
der Maßnahmen, in die finanzielle Mittel 
von Privatpersonen fließen, ist insgesamt 
sogar höher als die, an der sich Privatunter-
nehmen beteiligen. 

Hoch ist die Bedeutung, die die Kommu-
nen den Mittelbündelungen für die Durch-
führung der Gesamtmaßnahme beimessen. 
Bei knapp der Hälfte aller Maßnahmen wird 
sie hoch bzw. sogar sehr hoch eingeschätzt, 
bei 15 % eher gering. Ost und West unter-
scheiden sich hinsichtlich der positiven Be-
wertung der Mittelbündelung für die Maß-
nahmen kaum. 

Abbildung 64: Bedeutung der erzielten Mittelbündelung für die Durchführung der 
Gesamtmaßnahme aus Sicht der Kommunen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
E-Monitoring 2013 (n=780), Auswertung der Angaben zur Bedeutung von Bündelungen in 
Fördergebieten Stadtumbau Ost (n=381, inkl. Berlin Ost) und West (n=331, inkl. Berlin West). 

Ergebnisse der Kurzbefragung zur Wirkung 
der Programme

Teil der Evaluierung war es, an den Stadt-
umbauprogrammen beteiligte Kommunen 
nach ihren Eindrücken und Wahrnehmun-
gen zu den Ergebnissen und Wirkungen zu 
befragen. Die Ergebnisse der Kurzbefra-
gung im Sommer 2015, die sich an die kom-
munalen Verwaltungen ausgewählter Stadt-
umbaukommunen wendete und an der sich 
61 Kommunen, inkl. Berlin, beteiligten, bie-
ten einen ersten zusammenfassenden Über-
blick über bisherige Wirkungen zum Pro-
grammverlauf, zu den Maßnahmen und 
auch zu Unterschieden zwischen den bei-
den Programmen, die in den folgenden Ka-
piteln vertieft werden. 

�� Die Stadtumbaumaßnahmen bewirken 
sowohl in Ost als auch in West und in 
Berlin in erster Linie eine sichtbare Auf-
wertung der Maßnahmengebiete. Damit 
gehen deren städtebaulicher Qualitäts-
gewinn und verbesserte Wohnqualitäten 
einher. 

�� Die Befragung zeigt die besondere Be-
deutung des Stadtumbaus West für öf-
fentliche Räume, Freiflächen und Wohn-
umfeld; 87 % der beteiligten Kommunen 
gehen darauf ein, innerhalb der ostdeut-
schen Kommunen bleibt die Einschätzung 
moderater.

�� Im Stadtumbau Ost werden dagegen die 
Wirkung, die der Rückbau für die Leer-
standsreduzierung hatte, sowie die Wir-
kung, die von der Sicherung von Altbau-
ten und damit für den Erhalt des Stadt-
bilds ausging, besonders wertgeschätzt. 
Es wird auch positiv registriert, dass mit 
dem Stadtumbau Ost Leerstände in Infra-
struktureinrichtungen verringert werden 
konnten. Unter den westdeutschen Kom-
munen spielen diese Aspekte eine unter-
geordnete Rolle. 

165	   	
Das E-Monitoring, aus dem die-
se Ergebnisse generiert werden, 
bietet Unterscheidungen zwi-
schen Privatpersonen (= priva-
ten Einzeleigentümern) und Pri-
vatunternehmen an.
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trifft voll zu teilweise zu nicht zu kann noch nicht eingeschätzt werden

�� Die Reduzierung von Brachen – im Stadt-
umbau ein vorrangig westdeutsches 
Handlungsfeld – wird daher erwartungs-
gemäß von westdeutschen Kommunen, 
die diese Revitalisierungen im Stadtum-
bau angehen, für wesentlich gehalten.

�� Die Maßnahmen haben das Image der 
Gebiete – bei innerstädtischen Maßnah-
men eher kleiner Städte – auch das der 
Gesamtstadt positiv beeinflusst. Das 
Maßnahmenspektrum in den westdeut-
schen Kommunen mit der besonderen 
Betonung von in dieser Hinsicht hoch-
wirksamen Maßnahmen ist dabei durch-
aus spürbar. 

Abbildung 65: Wirkungen realisierter Stadtumbaumaßnahmen auf Fördergebietsebene (1)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung von Kommunen (gesamt n=61). Anteil bezogen 
auf die an der Befragung beteiligten Kommunen.

� Stadtumbaumaßnahmen wirken auch un-
mittelbar in den Programmgebieten und 
werden von der dortigen Bevölkerung 
positiv aufgenommen, auch hier sind es 
höhere Anteile unter den westdeutschen 
Kommunen.

� Gravierende Bedeutung für ostdeutsche 
Kommunen haben dafür die Strategie- 
und Leitbilddiskussionen, die mit den 
Stadtumbauprozessen ausgelöst wur-
den, die westdeutschen Kommunen fal-
len hierbei deutlich zurück.

� Auch die verbesserte Handlungsfähigkeit 
der Wohnungseigentümer ist eine Wir-
kung, die erwartungsgemäß vorrangig in 
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Abbildung 66: Wirkungen realisierter Stadtumbaumaßnahmen auf Fördergebietsebene (2)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung von Kommunen (gesamt n=61). Anteil bezogen 
auf die an der Befragung beteiligten Kommunen.

ostdeutschen Kommunen eingetreten ist 
bzw. gesehen wurde.

�� Darin, integriertes Verwaltungshandeln 
ausgelöst zu haben, sind sich ost- und 
westdeutsche Kommunen nahezu einig, 
für jeweils rund 40 % trifft diese Aussa-
ge voll, für weitere jeweils rund 40 % teil-
weise zu.

�� Anstöße für weitere Investitionen wurden 
innerhalb der Stadtumbaumaßnahmen 

gegeben und verstärken die Wirkungen, 
die durch Stadtumbauförderung ausge-
löst werden, teils erheblich. Im Vergleich 
zu den Vorbefragungen 2008 (Kommu-
nalbefragung von Programmkommunen 
West) und 2012 (Zwischenevaluierung 
Stadtumbau West) hat sich diese Ein-
schätzung innerhalb der westdeutschen 
Kommunen maßgeblich verbessert, von 
knapp 40 % 2008 und 40 % 2012 auf er-
heblich mehr als 50 % im Jahr 2015.
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trifft voll zu teilweise zu nicht zu kann noch nicht eingeschätzt werden
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Zwischenfazit

�� Die Umsetzung beider Programme richtet 
sich auf die Innenentwicklung der Kom-
munen. Bis 2014 waren insgesamt rund 
zwei Drittel aller Fördermaßnahmen in 
der Innenstadt oder innenstadtnah ange-
siedelt. Die Förderung konzentriert sich 
dabei auf die Stärkung der Innenstäd-
te und Ortskerne, die Qualifizierung von 
Wohnquartieren und Wohnsiedlungen 
und die Brachenrevitalisierung. Im Stadt-
umbau West lag der Fokus von Beginn an 
darauf, im Stadtumbau Ost verstärkt seit 
der zweiten Programmphase. 

�� Vorhaben in den Innenstädten gelten ih-
rer funktionalen Stärkung und der Besei-
tigung städtebaulicher Missstände. Die 
Maßnahmen konzentrieren sich in beiden 
Programmen auf die Aufwertung öffentli-
cher Räume und des Wohnumfeldes, den 
Erhalt und die Sanierung von Altbaube-
ständen und die Anpassung und Qualifi-
zierung städtischer, vor allem sozialer In-
frastrukturen. 

�� Die Beseitigung von dauerhaftem Woh-
nungsleerstand ist hinsichtlich des enor-
men Umfangs ein fast ausschließliches 
Thema im Stadtumbau Ost, spielt aber 
auch im Stadtumbau West eine Rolle, 
hier jedoch stärker im Kontext von not-
wendigen Bestandsqualifizierungen so-
wohl in großen Wohnsiedlungen als auch 
im Altbau. 

�� Die Revitalisierung von Brachen ist zent-
raler Schwerpunkt im Stadtumbau West, 
wird im Stadtumbau Ost jedoch kaum 
einbezogen, obwohl es auch in den ost-
deutschen Kommunen zahlreiche Bra-
chen gibt. Deren Revitalisierungen erfolg-
ten bisher vorrangig aus EU-Programmen 
oder zusätzlichen Landesprogrammen. 

�� Seit einigen Jahren gewinnen Maßnah-
men zu Klimaschutz und Klimaanpas-
sung in beiden Programmen an Bedeu-
tung (siehe Ergänzungsgutachten zu Kli-
maschutz und Klimaanpassung im Kapi-
tel 6). 

�� In beiden Programmen konzentrieren sich 
die Maßnahmen in innerstädtischen bzw. 
innenstadtnahen Lagen oder in Ortsker-
nen. Im Stadtumbau Ost ist der Anteil je-
ner in randstädtischen Lagen etwas hö-
her, was mit der Bedeutung der Wohn-
siedlungen und -quartiere im Programm 
(73 % aller Gebiete in Ost) korrespondiert. 
Im Stadtumbau West macht dieser Hand-

lungsraum nur ein knappes Viertel der 
Gebiete aus. Dort wiederum überwiegen 
mischgenutzte Gebiete und Brachflächen. 

�� Insgesamt streut das Spektrum an Funk-
tionsverlusten und städtebaulichen Miss-
ständen, denen mit Stadtumbauvorhaben 
begegnet wird, in westdeutschen Kom-
munen mehr, wogegen der Stadtumbau 
Ost sehr stark auf Funktionsverluste beim 
Wohnen und den Wohnungsleerstand fo-
kussiert ist. Beide Programme sind flexi-
bel genug, um auf differenzierte Heraus-
forderungen reagieren zu können. 

�� Bis 2014 wurden mit beiden Program-
men insgesamt 1.708 Maßnahmen, da-
von 1.153 in Ost und 555 in West geför-
dert. Die ostdeutschen Kommunen set-
zen mehrheitlich mehr als eine Maßnah-
me um, während 70 % der westdeutschen 
Kommunen sich auf eine meist größere 
Maßnahme konzentrieren. Für knapp die 
Hälfte der Maßnahmen wird angegeben, 
dass sie bereits vor 2015 zu Ende waren, 
die Mehrzahl davon in Ost. 

�� Bei der Fördergebietsfestlegung zeigen 
sich deutliche Programmunterschiede, 
auch aufgrund der jeweiligen Anforde-
rungen der Länder. Während die Gebie-
te im Stadtumbau Ost mehrheitlich als 
Stadtumbaugebiete festgelegt sind, über-
wiegen im Stadtumbau West Festlegun-
gen als Sanierungsgebiet. 

�� In ostdeutsche Programmkommunen ist 
bisher deutlich mehr Bundesförderung 
geflossen als in westdeutsche, was durch 
die längere Laufzeit und die umfängliche-
re finanzielle Programmausstattung be-
gründet ist. Die durchschnittlichen För-
dermittel pro Maßnahme sind in west-
deutschen Kommunen allerdings höher. 
Diese konzentrieren sich mit Nachdruck 
meist auf eine große Problemlage, wo-
hingegen ostdeutsche Kommunen oft 
mehrere städtebauliche Problemlagen in 
einigen Gebieten gleichzeitig angehen.

�� Zahlreiche Stadtumbaumaßnahmen sind 
dann besonders wirksam, wenn weitere 
Förderungen und Finanzierungen sowie 
weitere Investitionen Privater einbezogen 
werden. Rund ein Drittel aller Maßnah-
men kommt allerdings ohne Bündelung 
aus. Für rund die Hälfte der Maßnahmen 
ist die Bündelung für die Durchführung 
der Gesamtmaßnahme von großer bzw. 
sehr großer Bedeutung. Häufig wird die 
Stadtumbauförderung auch als Impuls 
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für eine umfangreiche weitergehende 
Entwicklung verstanden und eingesetzt. 
Dazu können weitere Mittel des Bundes, 
der Länder, der EU, aber auch der Kom-
munen selbst und von Privaten einbezo-
gen werden, wobei Überlagerungen un-
terschiedlicher Städtebaukulissen nicht in 
allen Ländern möglich sind. 

5.2 Stadtumbau in Innenstädten, 
Zentren und Ortskernen

Innenstädte, Zentren und Ortskerne sind 
ein zentraler Handlungsraum der Stadtent-
wicklung. Seit jeher bilden sich auch hier 
die Folgen des demografischen und wirt-
schaftsstrukturellen Wandels ab und führen 
zu städtebaulichen Missständen und Funkti-
onsverlusten. Mit den Stadtumbauprogram-
men soll vornehmlich auch ein Beitrag dazu 
geleistet werden, innerstädtische Bereiche 
zu stärken und innerstädtische Altbaube-
stände zu erhalten. 

Innenstadt als Handlungsraum in den Stadt-
umbauprogrammen

Der Handlungsraum Innenstadt bzw. Orts-
kern, in größeren Städten auch Stadtteil-
zentren, ist sowohl im Stadtumbau Ost als 
auch West bedeutsam. Innenstädte und In-
nenstadtrandlagen166, in denen zahlreiche 
städtebauliche Problemlagen kumulieren, 
stehen (mittlerweile) im Mittelpunkt beider 
Stadtumbauprogramme: 

�� Mit dem Programm Stadtumbau Ost ver-
binden viele den Rückbau von Wohnge-
bäuden, dabei steht „Im Mittelpunkt des 
Programms […] die gezielte Aufwertung 
von Innenstädten“.167 Bereits die Evaluie-
rung 2008 konstatierte nur wenige Jahre 
nach Programmstart, dass die Stärkung 
der Innenstädte einen außerordentlichen 
Stellenwert in den Programmkommu-
nen einnimmt und sich der Stadtumbau 
zunehmend auf die Innenstädte konzen-
triert.168 Das Programm Stadtumbau Ost 
hat hier bereits in der ersten Programm-
phase gemeinsam mit anderen Förder-
programmen durch die Aufwertung öf-
fentlicher Räume und Gebäude sowie 
privater Altbauten zentrale Impulse zur 
städtebaulichen Stabilisierung der In-
nenstädte gegeben. Zur Stärkung inner-
städtischer Gebiete wurde zudem der 
Programmbereich Sicherung 2010 erwei-
tert, um eine Sanierung von Altbauten so-
wie den Erwerb von Altbauten durch die 
Kommune ohne kommunalen Eigenan-

teil zu ermöglichen. Die Altstadtkerne und 
hochwertigen Gründerzeitquartiere wa-
ren Gegenstand umfangreicher Aufwer-
tungsmaßnahmen. Für Nebenlagen der 
Altstädte werden weiterhin noch meist 
erhebliche Handlungsbedarfe konsta-
tiert: „Sie sind vielfach durch überdurch-
schnittliche Leerstände, Funktionsverlus-
te sowie durch einen hohen Sanierungs-
bedarf gekennzeichnet. Ihre Ausstattung 
mit kommunalen Infrastruktur- und Ver-
sorgungseinrichtungen ist häufig defizitär 
und eine positive Entwicklung wird dar-
über hinaus durch oftmals hohe Laden-
leerstände und hohe Verkehrsbelastun-
gen beeinträchtigt.“169  

�� In der Programmatik des Stadtumbaus 
West ist der Innenstadtschwerpunkt 
ebenso verankert und stellt neben den 
Brachen und Wohnquartieren einen von 
drei Handlungsräumen dar.170 Ein beson-
derer Schwerpunkt wird in Innenstädten 
von Strukturkrisestädten gesehen, weil 
hier die städtebaulichen Probleme kumu-
lieren: „Modernisierungsstau von Wohn- 
und Geschäftshäusern, hoher Leerstand 
von Wohn- und Geschäftsräumen, hohe 
bauliche Dichte, Freiraumdefizite und 
Konzentration von sozial benachteiligten 
Bewohnergruppen schüren in Kombinati-
on mit zersplitterten Eigentumsverhältnis-
sen und geringer Investitionsbereitschaft 
ein von der Kommune nur schwer steuer-
bares Problem.“171 

Struktur und Ausgangssituation der be-
trachteten Fallstudien

Für die Analyse wurden die Fallstudien he-
rangezogen, die eine Entwicklung der In-
nenstädte bzw. der Ortskerne172 zum Ge-
genstand haben und sich räumlich auf Zen-
trumsbereiche und innerstädtische Lagen 
konzentrieren. Ergänzt werden die Ausfüh-
rungen durch Daten der Begleitinformatio-
nen 2014 sowie der Städtebauförderungs-
datenbank. 

Die betrachteten Kommunen und die in-
nerstädtischen Stadtumbaugebiete weisen 
ein breites strukturelles Spektrum auf. Es 
sind alle Stadtgrößen, von Großstadt bis 
Kleinstadt, gemessen an der Einwohner-
zahl, vertreten, darunter Kommunen mit 
unterschiedlichen (übergeordneten) Ver-
sorgungsfunktionen und unterschiedlicher 
Zentralität entsprechend der jeweiligen Lan-
desplanung. Unter den Fallstudiengebieten 
befinden sich Stadtteilzentren von Groß- 
und Mittelstädten, Kernbereiche von Groß- 

166	  	
Vorwiegend durch Wohnfunk-
tionen geprägte innenstadtna-
he bzw. am Innenstadtrand ge-
legene Gebiete, werden in der 
Betrachtung hinsichtlich ihrer 
Problemlagen im Kapitel 5.3 er-
örtert. Dies trifft u.a. auf die im 
Stadtumbau Ost als Handlungs-
raum „Gründerzeit“ bezeich-
neten Fallstudien zu, wenn-
gleich auch Aussagen dazu in 
den Abschnitt zur Innenstadt-
entwicklung geflossen sind. Ei-
ne trennscharfe Abgrenzung ist 
aufgrund enger stadträumlicher 
und nutzungsbezogener Ver-
flechtungen oft nicht möglich.

167	  	
BMUB: Städtebauförderung 
Stadtumbau Ost und West 
(URL: hwww.bmub.bund.de/
themen/stadtwohnen /staed-
tebaufoerderung/stadtumbau-
ost-und-west/, 5.6.2015); vgl. 
Ergebnispapier „Profilierung 
des Programms Stadtumbau 
Ost ab 2010“, Ergebnisse der 
Workshopreihe.

168	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 270.

169	  	
BMUB: Programm Stadtumbau 
Ost, Handlungsfelder, (URL: 
www.staedtebaufoerderung.in-
fo/StBauF/DE/Programm/ Stadt-
umbauOst/stadtumbauOst_no-
de.html, 6.5.2015).

170	  	
Vgl. BMUB (2014): 10 Jahre 
Stadtumbau West, S. 37ff.

171	  	
BMUB: Programm Stadtumbau 
West, Handlungsfelder (URL 
www.staedtebaufoerderung.
info/StBauF/DE/Programm/ 
StadtumbauWest/Programm/
Handlungsfelder/handlungsfel-
der_node.html, 6.5.2015).

172	  	
Wenn nachfolgend von Innen-
städten die Rede ist, sind darun-
ter auch die verschiedenen Vari-
anten wie Zentren,  Kernstädte, 
Altstädte, Ortskerne oder Stadt-
teilzentren gefasst. 
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und Mittelzentren (oft mit überörtlicher Be-
deutung und Wohnfunktion) sowie Ortsker-
ne kleinerer Städte. Sie haben Flächengrö-
ßen von ca. 10 bis ca. 235 ha und umfassen 
mitunter ganze Stadtteile wie in Bottrop. 
Sie repräsentieren zugleich ein breites 
Spektrum baulich-räumlicher Strukturen:

�� historischer Stadtkern, bauhistorisch 
wertvolle Gebäudesubstanz und stadt-
bildprägende Einzelbauten (Freyung, 
Neustadt/Orla, Neustadt/Weinstraße, 
Homberg/Efze, Altena, Wittstock/Dosse)

�� gründerzeitliche Stadterweiterungen 
(Neustadt/Orla, Hamburg-Altona)

�� Geschosswohnungsbau der 1950er bis 
1980er Jahre, auch als Überformung his-
torischer Strukturen (Pasewalk, Homburg)

�� großmaßstäbliche Handels-Gebäude-
strukturen aus den 1960er und 1970er 
Jahren und große Kaufhausstandorte 
(Neustadt/Weinstraße, Bottrop)

�� kleinteilige Bebauung durch Ein- und 
Zweifamilienhäuser (Homburg, Wittstock/
Dosse)

�� prägende Plätze (Neustadt/Orla, Bern-
burg) 

�� insgesamt heterogene Baustruktur (Bern-
burg)

Die Fallstudienkommunen und viele För-
dergebiete waren zu Beginn des Stadtum-
bauprozesses zum Teil von erheblichen 
Einwohnerverlusten und rückläufigen Ent-
wicklungen gekennzeichnet. Überdurch-
schnittliche Geburtenrückgänge, Sterbe-
überschüsse, Abwanderung vor allem jün-
gerer Bewohner, zunehmendes Durch-
schnittsalter, Verlust von Arbeitsplätzen 
durch Standortaufgaben sind u.a. Gründe 
dafür. Insbesondere in den westdeutschen 
Fallstudien verweisen hohe Anteile auslän-
discher Bewohner und sozial benachteilig-
ter Gruppen, insgesamt eine hohe Arbeits-
losenquote und ein Rückgang der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten zusätzlich 
auch auf schwierige soziale Situationen. 
Zum Teil scheint das ebenfalls eine Ursa-
che zu sein, weshalb Gebäudeeigentümer – 
neben insgesamt schlechter Marktlage und 
schlechten Mieterwartungen – kein Interes-
se an Investitionen in ihre Bestände zeigen. 

Abbildung 67: Stadtumbaugebiete – Innenstadt-/Ortskernentwicklung (Vertiefungsgebiete Fallstudien)173

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.

173	  	
Ausgewertet sind die inner-
städtischen Stadtumbaugebie-
te, in denen es explizit um funk-
tionale Herausforderungen geht 
und die von den Bundestrans-
ferstellen Ost und West als In-
nenstadt bzw. Kernstadt cha-
rakterisiert wurden. Hinweise 
anderer Fallstudien, die sich 
auch auf innerstädtische Lagen 
beziehen sind ebenfalls berück-
sichtigt, in den Tabellen jedoch 
nicht aufgeführt. Es handelt sich 
dabei oft um innenstadtnah ge-
legene Stadterweiterungsgebie-
te mit vorwiegender Wohnnut-
zung wie in Brandenburg/Havel, 
Greiz, Görlitz oder Halle/Saale.  

Kommune und Stadtumbaugebiet (seit) Bundesland Stadttyp Zentrenfunktion Gebietsgröße

Stadtumbau Ost

Bernburg Talstadt (2002) Sachsen-Anhalt Mittelstadt Mittelzentrum 47 ha

Halberstadt Nordring/Innenstadt (2002) Sachsen-Anhalt Mittelstadt
Mittelzentrum mit Teilfunk-
tion eines Oberzentrums

130 ha

Neustadt/Orla Historische Altstadt (2002) Thüringen Kleinstadt Grundzentrum 24 ha

Pasewalk Altstadt (2002) Mecklenburg-Vorpommern Kleinstadt Mittelzentrum 55 ha

Wittstock/Dosse Altstadt (2002) Brandenburg Kleinstadt Mittelzentrum 28 ha

Stadtumbau West

Altena Innenstadt (2008) Nordrhein-Westfalen Kleinstadt Mittelzentrum 234 ha

Bottrop Innenstadt (2004) (+ InnovationCity-Bereich) Nordrhein-Westfalen Großstadt Mittelzentrum 2.464 ha

Freyung Altstadt (2004) Bayern Kleinstadt Mittelzentrum 70 ha

Hamburg-Altona Altona-Altstadt – Große Berg- 
straße (2004)

Hamburg Großstadt Oberzentrum 28 ha

Homberg/Efze Altstadt um den Marktplatz (2005) Hessen Kleinstadt Mittelzentrum 10 ha

Homburg Erbach (2004) Saarland Mittelstadt Mittelzentrum 235 ha 

Neustadt/Weinstraße Innenstadt (2008) Rheinland-Pfalz Mittelstadt Mittelzentrum 63 ha

Ausgangssituation und Problem lagen 

Als Innenstadt wird in beiden Stadtumbau-
programmen die räumliche, funktionale 
und kommunikative sowie kulturelle Mitte 
der Städte definiert. Dazu gehören auch die 
daran anschließenden Stadterweiterungen 
unterschiedlicher Phasen sowie die Stadt- 
und Ortsteilzentren. Dieser Umgriff umfasst 



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West80

damit auch weitere baulich überformte Be-
reiche sowohl im Zentrum als auch in an-
deren Lagen. 

In der Analyse zur Innenstadt steht der 
funktionale Begriff im Vordergrund: Innen-
städte und Ortskerne sind durch vielfälti-
ge Nutzungen und Funktionen und damit 
auch unterschiedliche Interessen gekenn-
zeichnet. Dabei ist die Nutzungsvielfalt Stär-
ke und Herausforderung zugleich. Private 
wie öffentliche Versorgungsangebote sind 
hier gebündelt, es konzentrieren sich Han-
del und Gewerbe sowie Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen. Vor allem in den Zentren 
größerer Städte gibt es Hochschulen, haben 
(größere) Unternehmen ihren Sitz oder lie-
gen die Standorte öffentlicher Verwaltung, 
die alle von der oft guten Anbindung der In-
nenstädte mit zentraler Verkehrsinfrastruk-
tur profitieren. Wohngebäude und Gemein-
weseneinrichtungen ergänzen das Ange-
bot und machen Innenstädte lebenswert. 
Aus ihrer heutigen Mitte heraus haben sich 
Städte und Gemeinden entwickelt, deswe-
gen finden sich hier oft zahlreiche bauhis-
torisch wichtige Gebäude und -ensemb-
les. Die Innenstädte prägen meist das ge-
samtstädtische Image und leisten einen Bei-
trag für die Identität der Bewohner mit ihrer 
Stadt.174 Zudem sind sie „ein sehr wichtiger 
Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit von Kom-
munen“, das „Aushängeschild jeder Kom-
mune“175 und somit wichtiger Standortfak-
tor im Städtewettbewerb. 

Insgesamt müssen die Kommunen auf ganz 
verschiedene Entwicklungen reagieren. Es 
gilt Bevölkerungsrückgang, ungünstige 
Wachstumsbedingungen und wirtschaftli-
che Stagnation, verbunden mit Standort-
aufgaben und Arbeitsplatzabbau, zu bewäl-
tigen – oft vor dem Hintergrund schwieriger 
kommunaler Finanzlagen, die sie zwingen, 
ihre Investitionen in stadtstrukturell bedeut-
samen Quartieren einzusetzen. Sie stehen 
vor der Frage, wie eine adäquate Versor-
gung aufrechterhalten werden kann. 

Darüber hinaus können auch an wirtschaft-
lich stark prosperierenden Standorten wie 
in Neustadt/Weinstraße oder in Hamburg 
erhebliche städtebauliche Problemlagen in 
einzelnen Quartieren und Handlungsräu-
men, oft als Folge zurückliegender struktu-
reller Umbrüche, für den Stadtumbau hand-
lungsrelevant sein.

Ursachen von Funktionsverlusten in Innen-
städten

Die Herausforderungen durch (gesamtstäd-
tische) veränderte demografische wie wirt-
schaftsstrukturelle Rahmenbedingungen 
in vielen Städten und Gemeinden bestehen 
auch für deren innerstädtische Bereiche. 
Als Auslöser von Funktionsverlusten und 
für die Entstehung städtebaulicher Defizi-
te ist ein Bündel von Entwicklungen in den 
Kommunen und teilweise auch in den Regi-
onen verantwortlich. Es ist ein Zusammen-
spiel von Nachfrageverlusten einerseits und 
Veränderungen in der Versorgungsstruktur 
andererseits – vor allem im Bereich des Ein-
zelhandels. 

�� Einwohnerverluste und Veränderungen 
in der Einwohnerstruktur haben negati-
ve Auswirkungen auf die Nachfrage nach 
Wohnraum, Handel und Dienstleistungen 
sowie Angebote sozialer und verkehrli-
cher Infrastruktur – sowohl quantitativ 
als auch qualitativ. Betrifft der demogra-
fische Wandel darüber hinaus die umlie-
genden Kommunen eines Versorgungs-
zentrums und hat die Stadt einen regi-
onalen Einzugsbereich, verstärken sich 
Nachfrageverluste weiter. 

�� Eine insgesamt geringe Kaufkraft bzw. 
Kaufkraftverluste durch eine schlechtere 
Arbeitsmarktsituation, Bevölkerungsver-
luste und veränderte Konsumgewohn-
heiten176 reduzieren die Nachfrage nach 
Gütern. Das spüren insbesondere Kom-
munen, deren Innenstädte und Ortsker-
ne stark durch Einzelhandels-, Gewerbe- 
und Dienstleistungsangebote charakteri-
siert sind. 

�� Gleichzeitig wirken im Sinne von Stand-
ortkonkurrenzen Entwicklungen von 
Wohn- und Einzelhandelsstandorten auf 
der „grünen Wiese“, die wiederum die 
Nachfrage in Innenstädten verringern. 

Daneben ist ein genereller Strukturwandel 
im Einzelhandel mit Folgen für die Attrakti-
vität von Innenstädten zu beobachten und 
für Funktionsverluste verantwortlich. 

�� Der Rückzug des Einzelhandels aus der 
Innenstadt (Freyung) und die Schlie-
ßung von Kauf- und Warenhäusern (Her-
tie-Kaufhaus in Neustadt/Weinstraße, 
Karstadt in Hamburg-Altona-Altstadt) 
führen zu verschlechterter Angebotsqua-

174	  	
Vgl. BMUB (2014): Kommuna-
le Weißbücher – Zukunft Innen-
stadt gestalten, S. 14ff.

175	  	
BMUB (2015): Innenstadt ver-
handeln, Dokumentation der 
Abschlusskonferenz zum Ex-
WoSt-Forschungsfeld „Innova-
tionen für Innenstädte“.

176	  	
Diese entstehen durch Änderun-
gen von Kundeninteressen auf-
grund von Altersverschiebun-
gen oder durch die Zunahme 
des Online-Handels (ein For-
schungsvorhaben des BMUB 
2015 zum „Online-Handel“ un-
tersucht und analysiert Auswir-
kungen auf Innenstädte, Stadt-
teil- und Ortszentren).
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lität und den damit verbundenen Trading-
Down-Effekten mit einem zunehmend un-
ausgewogenen Versorgungsmix (Frey-
ung). 

�� Umsatzverlagerungen vom stationären 
zum Online-Handel wirken auf das Stand-
ortgefüge und verstärken schon beste-
hende Versorgungslücken. Davon sind 
jedoch nicht alle Kommunen gleicherma-
ßen betroffen. Nach aktuellen Ergebnis-
sen aus der Handelsforschung werden 
die „größeren Verluste an stationären 
Geschäften auf dem Land bzw. in kleine-
ren Städten ... auftreten“.177 Eine unter-
schiedliche Betroffenheit wird in diesem 
Zusammenhang auch für Mittelzentren 
und Großstädte konstatiert.

�� Von der Ausdünnung des Geschäftsbe-
satzes sind insbesondere (historische) 
Ortskerne mit kleinteiligen Gewerbe- und 
Einzelhandelsstrukturen und häufig nicht 
mehr marktgängigen Flächen betroffen. 
Die vorhandenen eher kleinteiligen Flä-
chen entsprechen nicht mehr dem Bedarf 
(Homberg/Efze, Neustadt/Weinstraße). 

�� Das Wegbrechen der Einzelhandelsver-
sorgung in den Innenstädten hat dabei 
negative Auswirkungen auf andere Funk-
tionen. So sinkt auch die Attraktivität von 
Wohnungen über leerstehenden Laden-
lokalen. 

Neben den bereits beschriebenen Standort-
aufgaben im Einzelhandel wirken sich auch 
Auslagerungen von Verwaltungsfunktio-
nen und Schließungen öffentlicher Einrich-
tungen (Aufgabe des Verwaltungssitzes in 
Homberg/Efze, des Finanzamtes in Ham-
burg-Altona) negativ auf die Versorgungs-
qualitäten von Innenstädten aus und hinter-
lassen mitunter große leerstehende Struk-
turen. 

Ein weiterer Auslöser für städtebauliche 
Missstände sind ausbleibende Investitio-
nen in den Gebäudebestand, die vor al-
lem vor dem Hintergrund eines fehlen-
den bzw. nachfragegeschwächten Mark-
tes für die Vermietung von Gewerbe- und 
Wohnflächen sowie der teils schwierigen 
finanziellen Lage der Eigentümer nicht  
getätigt werden (Freyung, Neustadt/Wein-
straße). Gleichzeitig sind die Eigentümer 
verhalten in ihren Investitionen, wenn es 
um die Sanierung von historischen Altbau-
ten mit Denkmalwert (Homberg/Efze, Neu-
stadt/Orla) geht. In den betrachteten Fall-
studien sind vor allem die unsanierten Alt-
baubestände178 im Eigentum vieler privater 

Einzeleigentümer. Diese Eigentümergrup-
pe in den Stadtumbau einzubinden, wur-
de sowohl von den ostdeutschen als auch 
den westdeutschen Kommunen (Bernburg, 
Homberg/Efze, Neustadt/Orla, Neustadt/
Weinstraße, Pasewalk, Wittstock/Dosse) 
benannt. 

Auch bereits zurückliegende Strukturkrisen 
und Bevölkerungsverluste sowie die Kumu-
lation negativer Effekte aus früheren städ-
tebaulichen Umgestaltungen können ur-
sächlich für „nachlaufende“ Stadtumbau-
aufgaben sein. Damit schränken selbst bei 
aktuell positiven demografischen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen negative 
Standortmerkmale wie unattraktive öffent-
liche Räume und Gebäudestrukturen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Innenstädte und 
Zentren ein.

Städtebauliche Funktionsverluste und Pro-
blemlagen in Innenstädten

Die städtebaulichen Problemlagen, die sich 
aus den beschriebenen Ursachen für Innen-
städte und Ortskerne ergeben (können), 
sind insgesamt vielschichtig und resultieren 
aus unterschiedlichen Funktionsverlusten. 
Wesentliche funktionale und städtebauliche 
Defizite werden im Leerstand von Einzel-
handel und Gewerbe sowie im öffentlichen 
Raum gesehen, gefolgt von Wohnungsleer-
stand und Problemen mit dem Wohnum-
feld. Die unterschiedliche Bewertung funk-
tionaler Defizite in den beiden Stadtumbau-
programmen spiegelt damit auch struktu-
relle Unterschiede wider: 

�� So spielen städtebauliche Defizite des öf-
fentlichen Raums, der Leerstand von Ein-
zelhandel und Gewerbe sowie Probleme 
beim fließenden und ruhenden Verkehr in 
den westdeutschen Fördergebieten eine 
größere Rolle.

�� In den ostdeutschen Kommunen werden 
zwar auch der Leerstand von Einzelhandel 
und Gewerbe hoch eingeschätzt, aber be-
deutsamer sind hier Defizite durch Woh-
nungsleerstand und bei historischer Bau-
substanz.

Auch in den Fallstudiengebieten zeigt sich 
ein breites Spektrum funktionaler und in 
der Folge auch städtebaulicher Defizite, die 
sich u.a. äußern in: 

�� leerstehenden kleinteiligen wie großen 
(Einzel-)Handelsflächen; Einzelhandels-
standorte, die als Frequenzbringer und 
Magneten für die Nachfrage in Innen-

177	  	
Vgl. BMWi, Workshop-Reihen 
der Dialogplattform Einzelhan-
del (URL: www.bmwi.de/DE/
Themen/Mittelstand/ Mittel-
standspolitik/Dialogplattform-
Einzelhandel/workshop-reihen.
html, 6.6.2015).

178	  	
Hier wirken in Ostdeutschland 
teilweise die Folgen vernachläs-
sigter Innenstadterneuerungen 
und ungeklärter Eigentumsver-
hältnisse aus DDR-Zeiten nach, 
während die privaten Einzelei-
gentümer in westdeutschen 
Städten ihre Bestände in Zeiten 
anhaltender Nachfrage weitge-
hend bewirtschaftet haben. 
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städten verantwortlich waren und auch 
Publikum aus anderen Regionen anzo-
gen, hinterlassen nach ihrer Aufgabe 
oftmals große Gebäudestrukturen ohne 
Nachnutzungsperspektive, 

�� Leerständen von Handels-, Büro- und 
Dienstleistungsflächen (in Hamburg-Alto-
na standen zu Programmbeginn die Hälf-
te der Verkaufs- und gut zwei Drittel der 
Büroflächen leer); sie entstehen aufgrund 
von Standortaufgaben, sofern keine 
Nachnutzung erfolgt bzw. die Nachnut-
zung dauerhaft ausbleibt, 

�� Überangeboten von innerstädtischen In-
dustrie- und Gewerbebauten mit der Fol-
ge von Leerständen und Brachen (Dort-
mund, Neustadt/Weinstraße, Altena, Gör-
litz, Wittstock/Dosse), 

�� Wohnungsleerständen, u.a. verstärkt im 
unsanierten Altbau und an stark belaste-
ten Verkehrsachsen, in Beständen vieler 
privater Einzeleigentümer, in Häusern mit 
ungünstigen Grundrissen und schlechtem 
Modernisierungsgrad, durch Konzentrati-
on sozial schwieriger Bevölkerungsgrup-
pen in den defizitären Gebäuden (Hom-
burg),

�� baulichen Überformungen der 1960er/ 
70er Jahre (Bottrop, Hamburg-Altona),

�� unsanierten, teils ruinösen Gebäudebe-
ständen, die historisch wertvoll und stadt-
bildprägend sind sowie im Verfall histori-
scher und typischer Stadtstrukturen auf-
grund mangelnder Nachnutzungspers-
pektiven (Halberstadt, Homberg/Efze),

�� Sanierungsstaus bei Infrastruktur- und 
Verwaltungsbauten sowie Leerständen 
und Versorgungsdefiziten bei der sozia-
len Infrastruktur, bei Kultur- und Freizeit-
angeboten u.a. aufgrund von Unteraus-
lastung der Gemeinbedarfseinrichtun-
gen (z.B. Schließung der Landesaufnah-
mestelle in Homburg), 

�� vernachlässigtem direkten und erweiter-
ten Wohnumfeld und mangelndem Ange-
bot wohnungsnaher Freiflächen (Bottrop, 
Halberstadt, Homburg, Pasewalk),

�� fehlenden Identifikationspunkten wie 
Märkten und Plätzen bzw. schlecht ge-
stalteter und ausgestatteter Stadtplätze 
(Bottrop, Nordhausen, Pasewalk),

�� Defiziten im öffentlichen Freiraum mit 
verringerter Aufenthaltsqualität (Altena, 
Bernburg, Freyung, Görlitz, Halberstadt, 
Pasewalk), 

�� Mängeln bei verkehrlicher und anderer 
technischer Erschließung, beispielswei-
se aufgrund unzureichender Anbindung 
der Innenstadt an den Bahnhof (Neustadt/
Weinstraße, Altena), durch insgesamt 
überdimensionierte Straßenräume und 
unzeitgemäße Straßengestaltung (Ham-
burg-Altona), in Verkehrsbelastungen 
sowie defizitären Fuß- und Radwegever-
bindungen (Bottrop, Homburg, Neustadt/
Weinstraße).

Die Innenstädte sind darüber hinaus vieler-
orts durch die Folgen der Kriegszerstörun-
gen, frühere planerische Umgestaltungen 
unter einem anderen Leitbild und Struktur-
brüche in der Nutzung belastet. Insbeson-
dere in den Randbereichen der Geschäfts-
zentren und in den Übergangsbereichen zu 
den angrenzenden Wohnquartieren besteht 
der Bedarf, städtebauliche Fehlentwicklun-
gen mit gravierenden Auswirkungen auf die 
Standortqualität zu korrigieren und die ent-
sprechenden Anlagen umzustrukturieren 
und umzubauen. Dazu gehören Verkehrs-
anlagen mit massiver Barrierewirkung für 
Fußgänger und Radfahrer, die funktional 
gestörte oder nicht mehr akzeptierte bau-
liche Gestaltung von Verkehrsflächen und 
öffentlichen Räumen sowie unmaßstäbliche 
oder mit negativer Ausstrahlung versehene 
öffentliche und private Gebäude ohne Nut-
zung (Parkhäuser, Bahnhofsumfeld, zentrale 
Plätze mit Funktions- und Gestaltungsmän-
geln, Parkanlagen und Grünräume). 

Abbildung 68: Städtebauliche Missstände in innerstädtischen Fördergebieten

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Begleitinformationen Stadtumbau Ost und West 2014, n=399 innerstädtische Stadtumbau-
gebiete.

Stadtumbau 
Ost

Stadtumbau 
West Gesamt

Leerstand Einzelhandel/Gewerbe 41 % 58 % 49 %

öffentlicher Raum 34 % 64 % 49 %

Wohnungsleerstand 41 % 34 % 37 %

Wohnumfeld 30 % 40 % 35 %

historische Bausubstanz 35 % 31 % 33 %

fließender/ruhender Verkehr 21 % 43 % 32 %

erheblicher Sanierungsrückstau 30 % 33 % 31 %

Brachfläche 21 % 40 % 30 %

technische Infrastruktur 13 % 6 % 10 %

soziale Infrastruktur 7 % 11 % 9 %

sozialer Entwicklungsbedarf 4 % 5 % 5 %
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Insgesamt zeichnen sich die innerstäd- 
tischen Stadtumbaugebiete in Ost und West 
durch ähnliche Problemlagen aus: eine feh-
lende identitätsstiftende Mitte sowie bauli-
che und gestalterische Mängel in Substanz 
und Funktion. Insofern gibt es weniger Un-
terschiede zwischen den Stadtumbaupro-
grammkommunen Ost und West als zwi-
schen Innenstädten bestimmter Stadtstruk-
turen und Größenordnungen beispielswei-
se Zentren großer Städte mit vorwiegender 
Nachkriegsarchitektur, Ortskerne kleiner 
Gemeinden mit großem Anteil historischer 
Bebauung oder Großstrukturen im Handel 
und Wohnen in Kommunen mit oberzent-
raler Funktion. 

Strategien und Maßnahmen

Die dem Stadtumbau in Innenstädten zu-
grunde liegenden Entwicklungsstrategien 
zielen auf deren attraktive baulich-räumli-
che Gestaltung und eine Stärkung inner-
städtischer Funktionen vor allem im Kon-
text mit gesamtstädtischen Entwicklungen. 
Oftmals eingebettet in ein gesamtstädti-
sches Stadtentwicklungsziel von „außen 
nach innen“ konzentrieren sich die Kom-
munen auf ihre innerstädtischen Bereiche 
sowohl durch Rückbau am Stadtrand als 
auch durch Eindämmung von Suburbani-
sierungstendenzen.

Die übergeordneten Entwicklungsstrategien 
in Ost und West unterscheiden sich hierbei 
kaum: Über allen strategischen Ansätzen 
steht das städtebauliche, wirtschaftsstruk-
turelle und gesellschaftspolitische Ziel, le-
bendige Innenstädte und Ortskerne durch 
strukturelle Anpassung und bauliche Qua-
lifizierung zu gestalten und zu stabilisieren. 
Gleichwohl setzen die Kommunen mit ihren 
Innenstadtansätzen darauf, die Identität der 
Bewohner mit ihrer Stadt zu stärken und die 
Bindung an den Wohnstandort zu erhöhen.

Die Entwicklungsziele umfassen funktiona-
le wie nutzungsbezogene Aspekte: Revitali-
sierung der historischen Innenstadt, Siche-
rung und Qualifizierung der Versorgungs-
zentren, Stabilisierung als Einzelhandels- 
standort, Erhalt wichtiger Schlüsselstandor-
te der Daseinsvorsorge (auch für die regi-
onale Versorgung) sowie Ausbau von Kul-
tur-, Tourismus- und Freizeitstandorten in 
der Innenstadt. Im Mittelpunkt der Stadt-
umbauaktivitäten stehen Maßnahmen zur 
Aufwertung des öffentlichen Raums, zum 
Umgang mit Gebäudebeständen und -leer-
ständen, zur Ergänzung der öffentlichen In-

frastruktur, zur Stärkung der Wohnnutzung 
und insgesamt zur funktionalen Stärkung 
der innerstädtischen Handlungsräume. Die 
Fallstudien verdeutlichen, dass es dafür 
mehrerer miteinander gekoppelter Entwick-
lungsstrategien und Maßnahmen bedarf:

Handlungsfeld: Steigerung der Aufenthalts-
qualität und Aufwertung des Stadtbilds

Mit der Qualifizierung und Schaffung von 
öffentlichen Räumen, Grünanlagen und pri-
vaten Freiflächen zielen die Kommunen da-
rauf, die Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt zu stärken bzw. zu erhöhen. Gleich-
zeitig soll dadurch ein Anreiz für (private) 
Einzeleigentümer geschaffen werden, in 
ihre Bestände zu investieren. Das Umfeld 
vor allem schwieriger Gebäudebestände 
soll durch eine Vielzahl von Aufwertungs-
maßnahmen im öffentlichen Raum attrak-
tiver gestaltet werden. 

�� Markante und für die Stadtidentität wich-
tige Bereiche wie Kirch- und Marktplät-
ze oder Stadt- und Ortseingänge wurden 
mit Stadtumbaumitteln aufgewertet und 
attraktiver gestaltet (Bernburg, Freyung, 
Homberg/Efze, Pasewalk), auch um histo-
rische Qualitäten wieder erlebbar zu ma-
chen und zur Identitätsbildung beizutra-
gen. 

�� Neugestaltungen von Parks und Instand-
setzung von Park-Teilbereichen (Umfas-
sungsmauer am Kurpark Bernburg) wur-
den durchgeführt. In Neustadt/Weinstra-
ße wurde der Bereich um die Festwiese 
neu geordnet, gestaltet und begrünt. An-
gelegt wurden Fuß- und Radwege, Spiel- 
und Aufenthaltsbereiche und Sportanla-
gen. Das sind auch Maßnahmen, die in 
Bottrop bei der Umgestaltung des Ehren-
parks zu einem Mehrgenerationenpark er-
folgten. Uferbereiche und -promenaden 
wurden neu gestaltet (Altena, Neustadt/
Orla). Die Gestaltung eines Grünzuges zur 
Freiraumaufwertung und zur Anbindung 
der Innenstadt ist in Neustadt/Weinstra-
ße vorgesehen. Auf Grundlage eines Kon-
zeptes für den öffentlichen Raum wurde 
dort die Fußgängerzone umgestaltet. Auf-
enthaltsqualitäten und Wegebeziehungen 
konnten damit verbessert werden.

�� Als kleinteilige Maßnahmen auf öffentli-
chen Plätzen erfolgten neue Pflasterun-
gen, neue Pflanzungen oder neue Kenn-
zeichnungen von Parkflächen. Teilwei-
se unter Einsatz bürgerschaftlichen En-
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gagements wie in Altena, wo ein Platz in 
der Innenstadt durch Bürger und Gewer-
betreibende neu gestaltet wurde und die 
Stadt dafür nur die Sachkosten übernom-
men hat. Die Gestaltung von Fußgän-
gerzonen und Straßenräumen umfasst 
neue Möblierungen, Aufwertungen der 
Wegeverbindungen oder Maßnahmen 
zur Oberflächengestaltung von Straßen 
(Bernburg, Homberg/Efze). 

�� Eine städtebauliche Aufwertung und 
eine bessere Integration in das Umfeld 
waren ausschlaggebend für den grund-
legenden Umbau eines Stadtplatzes in 
Bottrop. Stadtumbaumittel wurden für 
den Rückbau einer Unterführung und für 
die Umgestaltung der Platzfläche einge-
setzt. Durch diese Maßnahme haben sich 
auch wieder Handels- und Dienstleistun-
gen angesiedelt. Die Kommunen erhof-
fen sich, dass die Aufwertung des öffent-
lichen Raums auch Eigentümer animiert, 
in ihre Bestände zu investieren. 

�� Grundstücke werden von nicht nachnutz-
barer Bausubstanz bereinigt und an-
schließend für eine öffentliche Freiraum- 
oder Wohnumfeldgestaltung neu geord-
net. Auf bisher unter- oder fehlgenutzten 
Flächen entstanden neue Freiflächen und 
Plätze (Homburg). Zur Beräumung bauli-
cher Anlagen wurden Stadtumbaumittel 
eingesetzt (Freyung). In Homburg wurde 
ein leerstehender Einzelhandelsmarkt von 
der Stadt gekauft und zurückgebaut, um 
im Anschluss einen öffentlichen Platz zu 
gestalten. Dort erfolgte auch der Rückbau 
einer Schule und einer maroden Sport-
halle mit anschließender Aufwertung der 
Flächen als Grünflächen. Nach Gebäude-
abriss wurden auch in Neustadt/Orla Plät-
ze und Grünanlagen hergestellt. 

�� Der Rückbau baulicher Anlagen dient  
neben der Aufwertung auch zur Besei-
tigung von Leerstand, einerseits durch 
Teilrückbau industriell errichteter Wohn-
gebäude wie in Pasewalk, andererseits 
durch Komplettabrisse von Hofgebäu-
den und Hinterhäusern oder Entkernun-
gen von Blockinnenbereichen wie in Neu-
stadt/Orla, wie in Altena durch den Rück-
bau von Anbauten am Empfangsgebäude 
des Bahnhofs mit anschließenden Auf-
wertungsmaßnahmen oder in Wittstock/
Dosse durch Wohnungsrückbau. 

Handlungsfeld: Bündelung und Verbesse-
rung öffentlicher Versorgungsangebote 

Mit der Verlagerung sozialer Infrastruktur- 
und öffentlicher Verwaltungseinrichtungen 
und deren Konzentration in die Innenstadt 
zielen die Kommunen auf eine zentrale Bün-
delung von Angeboten. Damit sollen wich-
tige Schlüsselstandorte der Daseinsvorsor-
ge sowie innerstädtische Versorgungsfunk-
tionen aufrechterhalten und verbessert wer-
den. Gleichzeitig dienen sie dazu, weitere 
Nutzer in die Innenstadt zu holen und in-
nerstädtische Bereiche stärker zu beleben. 
Mit Investitionen in besonders stadtbildprä-
gende Bauten soll darüber hinaus die städ-
tebauliche Struktur gesichert und die Iden-
tität mit der Stadt gestärkt werden. Für das 
Wohnen in der Innenstadt sollen Anreize 
geschaffen werden.

�� Altstadtimmobilien mit dringendem Sa-
nierungsbedarf wurden instandgesetzt 
und durch öffentliche Funktionen nach-
genutzt, um das innerstädtische Angebot 
auszubauen. Eine bewusste Ansiedlung 
von sozialen Infrastrukturen für Kinder 
und Jugendliche, auch mit übergemeind-
lichem Einzugsgebiet, wird beispielswei-
se in Bernburg betrieben. Ein leerste-
hender denkmalgeschützter Altbau wur-
de durch einen modernen Anbau ergänzt 
und als Ganztagssekundarschulzentrum 
„Campus Technicus“ ausgebaut. 

�� Mit Komplettmodernisierungen, Fas-
saden- und Schulhofgestaltungen wur-
den vorhandene Infrastrukturstandorte  
baulich qualifiziert. Mit Mitteln aus dem 
Programmbereich Aufwertung wurden 
in ostdeutschen Stadtumbaukommunen 
Kindertageseinrichtungen und Sporthal-
len saniert, modernisiert sowie um- und 
ausgebaut (Görlitz, Nordhausen). In Neu-
stadt/Orla erfolgten Umbau und Sanie-
rung einer Schule in der Altstadt eben-
falls aus Aufwertungsmitteln, anschlie-
ßend wurde die Regelschule im angren-
zenden Gebiet zurückgebaut. 

�� Mit dem Umbau und der Nachnutzung 
von Gebäudebeständen sollen Angebote 
verbessert, erweitert und somit die Innen-
stadt funktional gestärkt werden. In Hom-
berg/Efze wurde das ehemalige Amtsge-
richt zu einem Ärztehaus umgebaut und 
damit die Altstadt und die Region durch 
medizinische Versorgungsangebote funk-
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tional bereichert. Die Verlagerung der 
Stadtverwaltung und der Stadtbibliothek 
in die ehemalige Tuchfabrik erfolgte in 
Wittstock/Dosse gezielt unter dem Kon-
zentrationsansatz. Ähnliches gilt für die 
Ansiedlung der Bürgerverwaltung und 
von Teilen des Stadtmuseums in Pase-
walk, von der sich die Stadt eine höhere 
Besucherfrequenz erhofft. In der Nördli-
chen Innenstadt Halles erfolgten der Um-
bau und die Erweiterung einer Schule zu 
einer Jugendherberge. Durch den Neu-
bau des Bürgerhauses konnte in Görlitz 
eine seit 70 Jahren bestehende Brachflä-
che (Kriegslücke) in unmittelbarer Nach-
barschaft des Rathauses durch ein öf-
fentliches Gebäude geschlossen werden. 
Das Gebäude beherbergt nun die zentrale 
Stadtbibliothek und den neuen Ratssaal, 
mehrere Veranstaltungsräume und ein 
Café sowie eine zweigeschossige Tiefga-
rage. In Greiz wurde eine Multifunktions-
halle neu gebaut, die als zentraler städ-
tischer Kulturstandort die Innenstadt be-
reichern soll. 

Handlungsfeld: Erhalt wertvoller Bausub-
stanz und Umgang mit Baustrukturen

Im Umgang mit vorhandener, oft histori-
scher Bausubstanz in Innenstädten sollen 
insbesondere stadtbildprägende Bauten 
und Strukturen erhalten, gesichert, aufge-
wertet oder ergänzt werden. Investitionen 
erfolgen, um den Verfall von Gebäuden auf-
zuhalten und sie für spätere Nutzungen her-
zurichten. Damit sollen einerseits ein direk-
ter Beitrag zur Funktionsstärkung und ande-
rerseits ein Anreiz für Folgeinvestitionen in 
den Bestand geleistet werden. Gleichzeitig 
ist dabei ein Beitrag zu Identität und Image 
der Innenstadt und der Stadt insgesamt be-
absichtigt. Die Profilierung besonderer städ-
tebaulicher Qualitäten, um die Anziehungs-
kraft des Zentrums zu stärken, steht dabei 
oft im Vordergrund.

�� Zum Umgang mit (unsanierter) Altbau-
substanz wurden von den Kommunen 
spezifische Strategien entwickelt (Witt-
stock/Dosse: Altbaumobilisierungsstra-
tegie und/oder Rückbaustrategie, auch 
Aktivierung „Dicker Brocken“179). Es ge-
lang unsanierte und meist komplett leer-
stehende Gebäude mit erheblichem In-
standsetzungsbedarf wieder in Wert zu 
setzen (Görlitz, Halberstadt, Halle/Saale, 
Wittstock/Dosse) und auch typische Be-
bauungsstrukturen der Altstadtkerne wie-
der herzustellen (Pasewalk).

�� Investitionen in den Altbaubestand kon-
zentrierten sich auf Instandsetzungs- und 
Sanierungsmaßnahmen der äußeren 
Hülle (Fassade, Dach, Fenster, Eingangs-
bereiche) städtebaulich und funktionell 
wichtiger Gebäude (Bernburg, Pasewalk). 
Im Hinblick auf eine öffentliche Nutzung 
wurde in Greiz das Schloss saniert (Mu-
seum und Stadtarchiv), in Homberg/Efze 
ein prägendes Gebäude von der Stadt ge-
kauft, saniert und als Touristeninformati-
on nachgenutzt. In Pasewalk hat ein pri-
vater Investor die ehemalige Post zu be-
treutem Wohnen umgebaut, mit Auf-
wertungsmitteln wurde der Umbau des 
Anbaus unterstützt. In Altena erwarben 
Private das Empfangsgebäude der Bahn, 
dessen Aufwertung und Umnutzung zu 
Gastronomie und Kiosk mit Stadtumbau-
mitteln bezuschusst wurde. In Freyung 
wurde ein ehemaliges Wohnhaus mit 
Arztpraxis aus den 1960er Jahren zum 
Mehrgenerationenhaus umgebaut. 

�� Die Wiederbelebung seit langem leer-
stehender Objekte setzt auch auf Zwi-
schennutzungen wie in Hamburg-Altona, 
wo die ehemalige Karstadt-Filiale durch 
Künstler temporär genutzt wurde. Die-
se Objekte erfordern oftmals umfang-
reiche Unterstützungen privater Eigen-
tümer auch bei der wieder dauerhaften 
Nutzung. 

�� Durch Teilrückbau von Plattenbauten in 
der Innenstadt auf das frühere Höhen-
maß erfolgte in Pasewalk die Anpassung 
an historische Baustrukturen. In vor al-
lem westdeutschen Innenstädten, die 
stark von Nachkriegsarchitektur und sol-
cher aus den 1960er und 1970er Jahren 
geprägt sind, umfassen die Maßnahmen 
oft einen „Komplettrückbau alter Bausub-
stanz mit anschließendem Neubau – bei 
geeigneter Altbausubstanz auch die In-
tegration städtebaulich prominenter Ge-
bäude im Sinne einer Bestandsstrate-
gie“.180 Damit verbunden sind in Bottrop 
auch konzeptionelle Verknüpfungen von 
Klimaschutz und Stadterneuerung.

�� Für den Erhalt von Gebäuden stehen im 
Stadtumbau Ost aus dem Programmbe-
reich Sanierung und Sicherung von Alt-
bauten besondere Förderkonditionen zur 
Verfügung. Sie wurden eingesetzt, um im 
Eigentum der Stadt befindliche (bzw. er-
worbene) Wohn- (und Geschäfts-)häuser 
verkaufsfähig oder generell nutzbar zu 
machen (Bernburg, Neustadt/Orla, Hal-

179	  	
Im Land Brandenburg ist die 
Vorlage einer abgestimmten 
Altbaustrategie Voraussetzung 
für den Einsatz von Mitteln aus 
dem Programmbereich Sanie-
rung, Sicherung und Erwerb.

180	  	
BMUB (2014): 10 Jahre Stadt-
umbau West, S. 19 und S. 40.
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le/Saale). Mehrfach wurde darauf ver-
wiesen, dass mit diesen Mitteln zur Alt-
baumobilisierung beigetragen wurde. 
Auch private Investoren konnten damit 
unterstützt werden (Bernburg, Görlitz, 
Halberstadt), oftmals als Ergebnis inten-
siver Eigentümerberatungen. 

Handlungsfeld: Stärkung von Nutzungsviel-
falt und Angeboten 

Die Innenstadt soll als Einzelhandels-, 
Dienstleistungs- und Gewerbestandort auf-
gewertet und stabilisiert werden. Die Kom-
munen beabsichtigen die Stärkung und 
Qualifizierung von (Versorgungs-)Funktio-
nen durch Neuansiedlung und Konzentra-
tion von Nutzungen sowie Neuausrichtung 
der Angebotsstruktur. Im Vordergrund ste-
hen dabei, eine lebendige Nutzungsmi-
schung zu erhalten bzw. zu schaffen, die 
Anziehungskraft des Zentrums zu stärken, 
die Innenstädte durch kulturelle Angebo-
te zu beleben und für Einwohner und auch 
Touristen attraktiv zu gestalten. 

Ankermieter und Frequenzbringer können 
positive Entwicklungen in Innenstädten an-
stoßen, wie die Beispiele aus Hamburg-Al-
tona und Freyung zeigen, wo gezielt größe-
re Einzelhandelsunternehmen angesiedelt 
wurden. Mit Mitteln des Stadtumbaus wur-
den Häuser in sehr schlechtem Zustand, je-
doch in guter Lage, von der Stadt angekauft 
und dann zurückgebaut, um damit den Bau 
eines Dienstleistungszentrums durch einen 
privaten Investor zu ermöglichen (Bottrop). 
In Vorbereitung für den Neubau eines in-
nerstädtischen Einkaufszentrums wurden 
in Nordhausen mit Fördermitteln aus dem 
Programmbereich Rückbau die auf der Bau-
fläche befindlichen Wohngebäude abgeris-
sen. Im Zuge der Errichtung eines Einzel-
handelszentrums wurden in Freyung Stell-
plätze geschaffen. Dort hat ein Einzelhänd-
ler auch zwei Ladenlokale erworben, um sie 
anschließend umzugestalten und die Fas-
sade zu erneuern. Die Stadt unterstützt mit 
Stadtumbaumitteln Vorhaben an „beson-
deren“ Orten zur Aufwertung als touristi-
schen Standort. Ordnungs- und Aufwer-
tungsmaßnahmen wurden in Altena beim 
Bau des Torgebäudes für den Burgaufzug 
durchgeführt.

Handlungsfeld: Anbindung und Vernetzung 
der Innenstadt

Die Zugänglichkeit und verkehrliche Anbin-
dung der Innenstadt sollen gefördert wer-
den mit dem Ziel, eine bessere Erreichbar-

keit innerstädtischer Stadtbereiche und eine 
bessere Verzahnung mit anderen Stadtge-
bieten sicherzustellen bei gleichzeitiger 
Minderung von Verkehrsbelastungen in in-
nerstädtischen Gebieten. 

�� Insgesamt erfolgten mehrere Straßen-
raumaufwertungen im Stadtumbau, die 
jedoch weniger in die infrastrukturelle 
Anlage von Straßen und Wegen eingrif-
fen, als vielmehr den Bereich gestalte-
risch aufwerteten. Die Umgestaltung und 
Erneuerung verkehrlicher Knotenpunkte 
(Busumsteigeplatz und Kreisverkehrsplatz 
in Altena, Dach des Omnibusbahnhofs in 
Bottrop) wurden mit Stadtumbaumaß-
nahmen unterstützt, ergänzend kamen 
Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz zum Einsatz. 

�� Fuß- und Radwege wurden angelegt oder 
auch Maßnahmen zur Wiederherstellung 
historischer Verbindungen in die Innen-
stadt (in Halberstadt in Verbindung mit 
EFRE-Mitteln) umgesetzt. In Homburg 
wurden zur Erschließung der Innenstadt 
Wege zum Bahnhof sowie das Umfeld er-
neuert. Gleichzeitig konnte durch den Bau 
von Fußgängerüberwegen und die Tren-
nung der Fahrbahn durch Grünstreifen 
eine Verlangsamung des Verkehrs und 
damit mehr Sicherheit für Fußgänger er-
reicht werden. 

�� Nach einer Beräumung von Grundstü-
cken oder bei der Neugestaltung von Blo-
ckinnenbereichen wurden Stellplätze an-
gelegt (Altena, Freyung, Neustadt/Orla). 
Vor allem in dicht besiedelten Innenstadt-
quartieren hat das zur Entlastung beige-
tragen.

�� In Hamburg ermöglichten Maßnahmen 
zur verkehrlichen Neuordnung der Berg-
straße durch Öffnung für ÖPNV und Ta-
xen eine bessere Erschließung, ohne das 
Gebiet übermäßig mit Individualverkehr 
zu belasten. Die Neuordnung der Bundes-
straßendurchfahrt in Neustadt/Weinstra-
ße, womit für die Innenstadt ein wesent-
licher Impuls verbunden wäre, ist bisher 
nicht umgesetzt worden. Neustart ist mit 
einem Verkehrsgutachten geplant.

Handlungsfeld: Stärkung innerstädtischen 
Wohnens

Mit der Belebung zentraler Bereiche und 
der Beseitigung von Wohnungsleerständen 
zielen die Kommunen auch auf eine Stär-
kung der Innenstadt als Wohnort. Langfris-
tig verbinden sie damit das Ziel, neue In-
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teressensgruppen für den innerstädtischen 
Standort zu gewinnen und so zu einer Sta-
bilisierung bzw. Erhöhung der Einwohner-
zahlen beizutragen. Darüber hinaus sollen 
Maßnahmen Nachfolgeinvestitionen für 
Wohnnutzungen anstoßen, auch um neue 
familien- und altersgerechte Wohnformen 
anzubieten.

�� Alle zuvor aufgeführten Handlungsfelder 
und darin umgesetzten Maßnahmen die-
nen auch der Innenstadt als Wohnstand-
ort. Weiter erfolgen in den Kommunen 
die Stärkung der Versorgungsfunktionen 
(durch die Sanierung von Kindertages-
stätten und Schulen) und die konzeptio-
nelle Unterstützung des Wohnungsbaus, 
beispielsweise auf innerstädtischen Bra-
chen wie in Bernburg. 

�� Zu Maßnahmen des Stadtumbaus zählen 
Wohnumfeldaufwertungen, wie sie durch 
die Gestaltung von Wohnhöfen (Pase-
walk) oder den Abriss von Neben- und 
Hintergebäuden mit anschließender Her-
richtung für wohnungsbezogene Freiräu-
me (Neustadt/Orla, Halle/Saale) erfolgten. 

�� Durchgeführt werden Maßnahmen, die 
die Investitionen von Wohnungseigentü-
mern in ihre Bestände und bei der Ent-
wicklung neuer Wohnungsmarktsegmen-
te unterstützen: z.B. Beratungsangebote 
oder kommunale Programme zur finan-
ziellen Unterstützung bei Sanierung und 
Modernisierung. Dort, wo die Wohnungs-
nachfrage mittlerweile wieder zunimmt, 
wird beobachtet, dass private Investiti-
onen auch ohne Inanspruchnahme von 
Fördergeldern rentierlich sind (Branden-
burg/Havel). 

Maßnahmenspektrum in den Fallstudien

Die verschiedenen Entwicklungsstrategien 
und dazugehörigen Maßnahmen werden 
bei der Innenstadt- und Zentrenentwick-
lung im Stadtumbau Ost wie West gebün-
delt verfolgt. Sie dienen insgesamt dazu, 
den Einwohnern, Gästen, Unternehmen 
und Eigentümern Anreize zu schaffen, in 
die Innenstadt zu kommen, hier zu investie-
ren und somit für eine Belebung dieser Be-
reiche zu sorgen. Vielfältige konzeptionelle 
und kooperative Maßnahmen sowie unter-
schiedliche Formen der Planungs- und Be-
teiligungskultur begleiten dabei die Stadt-
umbauvorhaben in den Innenstädten. 

Das Spektrum der Maßnahmen zur Behe-
bung städtebaulicher Missstände schlägt 
sich in vielfältigen konkreten Ansätzen nie-
der und reicht von Bemühungen zur Einbin-
dung der Eigentümer bis hin zu umfangrei-
chen baulichen Maßnahmen. Die Gesamt-
maßnahmen umfassen je nach Maßnah-
menschwerpunkt sehr häufig ein Bündel 
unterschiedlicher Fördergegenstände. Die 
nachfolgende Übersicht zeigt, dass für die 
Innenstadtentwicklung alle Fördertatbe-
stände genutzt und abhängig von den Zie-
len, kommunalen Problemlagen und Hand-
lungsbedarfen als Gesamtmaßnahmen um-
gesetzt werden. Dabei unterscheiden sich 
die untersuchten Fallstudien in den Pro-
grammen Ost und West kaum. 



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West88
Q

ua
lifi

zi
er

un
g 

öf
fe

nt
li-

ch
er

 R
au

m
, W

oh
nu

m
fe

ld
, 

pr
iv

at
e 

Fr
ei

flä
ch

en

A
np

as
su

ng
 s

tä
dt

is
ch

er
 

In
fr

as
tr

uk
tu

r 

A
np

as
su

ng
 G

eb
äu

de
-

be
st

an
d,

 S
an

ie
ru

ng
/ 

M
od

er
ni

si
er

un
g 

N
ac

h-
 u

nd
 Z

w
is

ch
en

-
nu

tz
un

g 
B

ra
ch

flä
ch

en
, 

fr
ei

ge
le

gt
er

 F
lä

ch
en

ve
rk

eh
rl

ic
he

 
Er

sc
hl

ie
ß

un
g

R
üc

kb
au

 n
ic

ht
 m

eh
r 

be
nö

ti
gt

er
 G

eb
äu

de
 

od
er

 -t
ei

le

Fördermittel verwendet beispielsweise für:

Stadtumbau Ost

B
er

nb
ur

g

x x x x

•	 Instandsetzung Umfassungsmauer Kurpark
•	 Neugestaltung öffentlicher Raum an Marienkirche
•	 Sicherung und Umbau der Feierhalle am Jüdischen Friedhof 
•	 Renovierung des leerstehenden denkmalgeschützten Altbaus zur Nachnutzung als  

Schule, zzgl. Ergänzungsbau 
•	 Sicherungsmaßnahmen und Beseitigung Feuchteschäden an repräsentativem Altbau
•	 Kooperationsvereinbarung von Hochschule Anhalt und Stadt zum Thema Jugend- 

beteiligungskultur
•	 SEK 2001, Fortschreibung SEK 2009, aktuelles ISEK 2013

H
al

be
rs

ta
dt

x x x x

•	 landschaftsarchitektonische Neugestaltung des Domhangs
•	 Sicherung von acht stadtbildprägenden Gebäuden
•	 Rückbau von Wohnungen im Innenstadtquartier mit Plattenbauten 
•	 Präsentationen zur Internationalen Bauausstellung (IBA) 
•	 Eigentümerberatung Altbaubestand 
•	 Erstellung und Fortschreibung ISEK

N
eu

st
ad

t/O
rl

a

x x x x x

•	 Neugestaltung Uferbereich
•	 Grünraumgestaltung nach Gebäuderückbau und Beräumung der Grundstücke,  

Entkernung Blockinnenbereiche, Aufwertung Wohnumfeld
•	 Erwerb eines Plattenbaus zum Abriss; Rückbau von 14 Wohneinheiten 
•	 Sicherung von 17 Gebäuden, weitere Sicherungen geplant
•	 Umbau und Sanierung leerstehenden Schulgebäudes 
•	 Eigentümerberatung in Altbaugebieten
•	 SEKo und ISEK 2012, Gutachterverfahren für die „Neue Mitte Süd“, Beteiligungs- 

verfahren sowie Öffentlichkeitsarbeit SEKo 

Pa
se

w
al

k

x x x x

•	 Neugestaltung von Straßenräumen, der Stadtmauer und angrenzendem Grünraum,  
Anlage Rundweg um Stadtmauer

•	 Abbruch nicht sanierungsfähiger Altbauten, Kino, Nebengebäude, Anbauten in  
Hofbereichen

•	 Sicherung städtischer Gebäude
•	 Sanierung der Grundschule
•	 Teilrückbau und Grundrissänderungen industriell errichteter Gebäude, Gestaltung von 

Wohnhöfen
•	 Brache der ehemaligen Wurstfabrik am Altstadtrand (Entwicklung geplant) sowie für  

Areal Alte Mühle im Nordosten 
•	 Umbau ehemaliger Post durch privaten Träger zu betreutem Wohnen, Zuschuss für  

Anbau 
•	 Gestaltungswettbewerb für den Marktplatz 

W
itt

st
oc

k/
D

os
se

x x x

•	 Nachnutzung Altstadtimmobilien durch öffentliche Funktionen
•	 Sicherung, Instandsetzung und Wiedernutzung von besonders stadtbildprägenden  

Gebäuden
•	 denkmalgerechte Altbausanierung Paulsche Tuchfabrik, Wohn- und Fabrikgebäude,  

Verlagerung der Stadtverwaltung 
•	 Sanierung des Ensembles Königsstraße 30/32 durch GWV und Wohnungsgenossen-

schaft 
•	 Initiative lokaler Akteure außerhalb der Verwaltung für regelmäßigen Gesprächskreis zu 

Architektur und Stadtgestaltung 
•	 Eigentümerberatung

Stadtumbau West

A
lte

na

x x

•	 Umgestaltung Markaner-Platz zum Busumsteigeplatz und als Aufenthalts-, Einkaufs- und 
Gastronomiestandort 

•	 Umbau Lenneufer zur Promenade, zwei Terrassen im Fluss 
•	 Wettbewerb und Umsetzung Fußgängerbrücke über Lenne 
•	 Grunderwerb zur Anlage Lennepark, Ordnungsmaßnahmen bei Rückbau von Gleisanla-

gen und Oberleitungen 
•	 Erwerb von Torgebäude für den Burg-Aufzug, Ordnungs- und Aufwertungsmaßnahmen 
•	 Unterstützung Privater bei Aufwertung des Bahnhofsgebäudes 
•	 Stadtumbaubüro „Altena 2015“

B
ot

tr
op

x x x x

•	 Umgestaltung Berliner Platz, Rückbau Tiefgarage
•	 Dachgestaltung des zentralen Busbahnhofs (ZOB), neue Straßenoberfläche, verbesserte 

Anordnung der Bussteige 
•	 Umgestaltung des sogenannten Trapez´ (zentraler Bereich), geplant
•	 Umgestaltung des Ehrenparks zu einem Mehrgenerationenpark
•	 Erwerb von zwei Häusern für Rückbau 
•	 energetische Modernisierungsmaßnahmen oder Abbau von Barrieren
•	 Stadtumbaumanagement 

Abbildung 69: Maßnahmenpakete zur Aufwertung von Innenstädten, Zentren und Ortskernen (Fallstudien)
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Fördermittel verwendet beispielsweise für:

Fr
ey

un
g

x x x x

•	 Entwicklung parzellenscharfer Konzepte mit den Eigentümern 
•	 Herrichtung von 171 Tiefgaragenparkplätzen und 108 Stellplätzen 
•	 Umbau eines ehemaligen Wohnhauses mit Arztpraxis aus den 1960er Jahren zum Mehr-

generationenhaus 
•	 Erwerb leerstehendes Gasthaus, Sanierung mit Nutzung Fassadenprogramm
•	 Ideen- und Realisierungswettbewerb für Brachfläche Froschau
•	 intensive Pressearbeit, Dokumentation der Freyunger Erfolge, Herausgabe des „Frey-

blick“ in zweimonatigem Rhythmus
•	 Stadtumbau-Manager

H
am

bu
rg

x x x

•	 Umgestaltung und Neuanlage öffentlicher Räume (Bruno-Tesch-Platz)
•	 stadtteiloffener Schulhof eines neuen Grundschulstandortes
•	 Neuordnung und bessere Anbindung der Fußgängerzone durch Öffnung für ÖPNV und 

Taxen
•	 Herausgabe Stadtteilzeitung für das Sanierungs- und Stadtumbaugebiet (3x/Jahr), News-

letter (9x/Jahr), inzwischen innerhalb der Stadtteilzeitung „eins A“ für das Soziale Stadt-
Gebiet

H
om

be
rg

/E
fz

e

x x x

•	 Umbau von Markt- und Kirchplatz sowie barrierefreie Umgestaltung von Plätzen
•	 Umnutzung des ehemaligen Amtsgerichtes zu einem Ärztehaus
•	 Ankauf und Sanierung prägender Gebäude am Marktplatz, Nachnutzung als Touristenin-

formation
•	 Sanierung Zehntscheune zum Jugendgästehaus
•	 interkommunales Beteiligungsverfahren bei Erarbeitung des Integrierten Handlungskon-

zeptes 

H
om

bu
rg

x x x x

•	 Neugestaltung Plätze/Gehwege, neue Pflanzungen, Möblierung 
•	 Herrichtung Fußgängerüberwege und Trennung der Fahrbahn durch Grünstreifen
•	 Nachnutzung ehemaliger Landesaufnahmestelle z.B. als Musikschule, teils Rückbau leer-

stehender Gebäude geplant
•	 Erwerb zwecks Rückbau von ehemaligem LIDL-Markt 
•	 Umbau von Bestandsgebäuden für Projekt „Netzwerk Kreativität“, Gestaltung der Außen-

anlagen 
•	 Rückbau Pestalozzi-Schule und Abriss maroder Sporthalle, Herrichtung einfacher Grün-

fläche
•	 Vorbereitung für Entwicklung Mischgebiet
•	 Stadtteilbüro und Stadtteilmanagerin
•	 (Stadtumbaumaßnahme Homburg-Erbach: Ende 2015 vorgesehen)

N
eu

st
ad

t/W
ei

ns
tr

aß
e

x x x x

•	 naturnahe Gestaltung der Uferzonen Speyerbach und Floßbach 
•	 Neugestaltung von Straßen
•	 Festwiese: Fuß- und Radwege, Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Wasserspielplatz, Kom-

bispielfeld für Schulsport, Rollschuhbahn Gastronomiebereich, Stellflächen, Öffnung 
Schulhöfe und Schulgelände für angrenzende Quartiere

•	 Entwicklung Bahnhofsplatz als Eingangstür der Innenstadt, barrierefreier Übergang
•	 Sanierung Gebäude in Fußgängerzone
•	 Innenstadtoffensive im Ergebnis breit angelegten Bürgerdialogs
•	 Innenstadtagentur 
•	 (Umbau weitgehend zum Erliegen gekommen, Neuordnung des Verkehrsbereiches 

konnte im Ergebnis eines Bürgerentscheids nicht umgesetzt werden)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.

Fortsetzung Abbildung 69

Mitteleinsatz in innerstädtischen Stadtum-
baugebieten

Entsprechend dem Anteil innerstädtischer 
Gebiete über beide Programme von gut ei-
nem Drittel ist auch ein Drittel der Bundes-
finanzhilfen in diese Bereiche geflossen, in 
Verbindung mit innenstadtnahen Maßnah-
men sogar die Hälfte.181 Auch programmbe-
zogen flossen anteilig die meisten Bundes- 
finanzmittel in die Innenstädte bzw. innen-
stadtnahe Gebiete: im Stadtumbau Os-
trund 30  % bzw. 20  % und in West 40  % 
bzw. 30 %. Dies verdeutlicht nochmals über  

beide Programme hinweg die Schwer-
punktsetzung auf zentrale Stadtbereiche. 
Am Stadtrand wurden dagegen insgesamt 
15 % der Bundesfinanzhilfen eingesetzt, im 
Westen mit 7 % deutlich weniger als im Os-
ten mit 18 %. 

Fördermitteleinsatz im Stadtumbau Ost 
nach Programmbereichen 

Bedeutsam für den innerstädtischen Stadt-
umbau sind nach Angaben aus den Fallstu-
dien vor allem die Programmbereiche Auf-
wertung und Sanierung und Sicherung von 

181	  	
Für die Auswertung des Einsat-
zes von Fördermitteln in inner-
städtischen Gebieten wurden 
auf der Basis der Städtebauför-
derdatenbank und der elektro-
nischen Begleitinformationen 
kumulierte Bundesfinanzhilfen 
bis einschließlich Programm-
jahr 2014 und die Differenzie-
rung der Fördergebiete hin-
sichtlich ihrer Lage einbezogen. 
Insgesamt konnten somit Aus-
sagen zu 1.131 Stadtumbauge-
bieten in die Analyse einfließen. 
Knapp 60  % der Gebiete sind 
im Stadtumbau Ost, die ande-
ren 40  % im Programm Stadt-
umbau West. 
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Altbauten. Ein Großteil der Mittel aus die-
sen Programmbereichen wird in den In-
nenstädten verwendet. In den Kommunen 
mit Plattenbaubeständen in der Innenstadt 
kommen mitunter auch Mittel aus dem 
Programmbereich Rückbau zum Einsatz, 
der Programmbereich Rückführung städti-
scher Infrastruktur wird dagegen kaum an-
gewendet. 

In den innerstädtischen Gebieten geht es 
vorwiegend um den Erhalt und die Quali-
fizierung von Beständen, Rückbau soll vor-
zugsweise in den Wohnquartieren mit An-
gebotsüberhängen erfolgen. In vielen Fäl-
len ist außerdem von vornherein festge-
legt, welche Gebiete Aufwertungs- oder 
Rückbaumittel erhalten. Wenn Abriss in 
Innenstädten stattfindet, dann in Vorbe-
reitung auf Stadtumbaumaßnahmen und 
zum Großteil auch aus dem Programmbe-
reich Aufwertung. Nebengebäude oder ru-
inöse Gebäude werden abgerissen, um an 
der gleichen Stelle beispielsweise Freiräu-
me oder Durchwegungen zu schaffen. So 
werden unterschiedliche Maßnahmen mit-
einander strategisch kombiniert, um Grund-
stücke von nicht nachnutzbarer Bausub- 
stanz zu bereinigen und anschließend für 
die öffentliche Freiraum- oder Wohnumfeld-
gestaltung neu zu ordnen. 

Wie die Mittel verwendet werden können, 
unterliegt auch Vorgaben der Länder. So 
war der Einsatz von Aufwertungsmitteln in 
den Brandenburger Kommunen lange Zeit 
ausschließlich in Innenstädten möglich. Je-
doch ist in den letzten Jahren eine gewis-
se Aufweitung erfolgt, sodass auch innen-
stadtnahe Wohnstandorte in die Aufwer-
tungsförderung einbezogen werden kön-
nen (Frankfurt/Oder). In Thüringen werden 
die Mittel aus dem Programmbereich Auf-
wertung ganz überwiegend im innerstädti-
schen Bereich eingesetzt. Aufwertungsmit-
tel in nicht innerstädtisch gelegenen Wohn-
siedlungen waren dagegen bisher eine Aus-
nahme. Die Sicherung von Altbauten wird 
im Land Sachsen-Anhalt bereits seit 2006 
gefördert. Seit Einführung des Programm-
bereichs Sanierung und Sicherung von Alt-
bauten werden besonders viele Fördergel-
der ausgereicht. In Mecklenburg-Vorpom-
mern kam dieser Programmbereich bislang 
nicht zur Anwendung. 

Überlagerung mit Städtebauförderung und 
Einsatz anderer Mittel aus EU-, Bundes- 
oder Landesprogrammen

Der Einsatz von Städtebauförderungsmit-
teln zur Aufwertung und Stabilisierung von 
Innenstädten, Ortskernen und Zentren hat 
lange Tradition und sichtbare Ergebnisse 
hervorgebracht. Es ist vor allem für inner-
städtische und zentrale Lagen im Stadtum-
bau Ost kennzeichnend, dass dort verschie-
dene Förderprogramme eingesetzt werden. 
Sofern es in westdeutschen Kommunen 
nicht ausgeschlossen ist, Städtebauförde-
rungsgebiete zu überlagern, trifft dies dort 
auch zu. Die Gebiete überschneiden sich in 
der Kulisse teilweise oder vollständig mit 
dem Stadtumbaugebiet. 

Viele der betrachteten innerstädtischen  
Fördergebiete sind nicht erst seit den 
Stadtumbauprogrammen Gegenstand der 
Städtebauförderung. Vielfach kamen be-
reits zuvor andere Städtebauförderungs-
programme zum Einsatz – das gilt für die 
Stadtumbaukommunen Ost wie West glei-
chermaßen. Mitunter schloss das Stadtum-
bauprogramm nahezu nahtlos an vorherige 
Förderungen an. 

�� Insbesondere mit den bis (Programmjahr) 
2012 zur Verfügung stehenden Bundesfi-
nanzhilfen des Programms „Städtebauli-
che Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahme“ wurden in den Kommunen oft-
mals langjährig Stadterneuerungspro-
zesse unterstützt. Das Programm gab es 
in den jetzigen innerstädtischen Stadt-
umbaugebieten in Neustadt/Weinstraße, 
Homburg-Erbach und Bottrop bereits seit 
Anfang der 1970er Jahre. In den Stadt-
umbau-Ost-Beispielen (Bernburg, Halber-
stadt, Neustadt/Orla, Pasewalk, Wittstock/
Dosse) seit Beginn der 1990er Jahre. 

�� Überlagerungen mit dem Programm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ sind 
vor allem typisch für ostdeutsche Stadt-
umbaukommunen (Bernburg, Neustadt/
Orla, Halberstadt, Wittstock/Dosse). Für 
den Erhalt und die Entwicklung ostdeut-
scher historischer Stadtkerne wurde das 
Programm 1991 aufgelegt. Maßnahmen 
des Städtebaulichen Denkmalschutzes 
waren in den westdeutschen Ländern 
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bereits seit 1971 Bestandteil der klas-
sischen Städtebauförderung. Seit 2009 
gibt es auch dort „Städtebaulichen Denk-
malschutz“ als gesondertes Förderpro-
gramm. 

�� Hinweise auf eine Überlagerung mit dem 
Programm „Kleine Städte und Gemein-
den“ gibt es in Wittstock/Dosse, wo die 
Sanierung des Eingangsbereichs der 
Schwimmhalle und die Nachnutzungs-
konzeption des Bahnhofs aus diesem Pro-
gramm gefördert wurden. In Bottrop und 
Neustadt/Orla wurden Mittel aus dem 
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ u.a. für die Sicherung von Ge-
bäuden eingesetzt. 

�� Eher selten kommt ein ergänzender Mit-
teleinsatz aus dem Städtebauförderungs-
programm „Soziale Stadt“ zur Anwen-
dung. Unter den Fallstudien traf dies für 
Hamburg-Altona und für die Bergstadt in 
Bernburg zu.

Neben den Bund-Länder-Programmen kom-
men ergänzend auch Förderungen aus an-
deren Programmen auf EU-, Bundes- oder 
Landesebene zur Behebung städtebauli-
cher und funktionaler Missstände in Innen
städten zum Einsatz. Meist werden die 
Programme ganz bewusst gebündelt, um 
Maßnahmen als Ganzes umsetzen zu kön-
nen und ihre Wirkungen zu verstärken, bei-
spielsweise in Bottrop unter dem Dach der 
„InnovationCity“ (Mittel der Städtebauför-
derung, Mittel der EU-Förderung, Landes-
wohnraumprogramm und andere Landes-
förderungen, Mittel der NRW.Bank, der 
KfW sowie Mittel der Forschungsinitiative 
EnEff:Stadt). Auch die Aufwertung der Witt-
stocker Altstadt profitierte von der Überla-
gerung der Förderkulissen Stadtumbau Ost 
und Städtebaulicher Denkmalschutz sowie 
von der engen Verzahnung mit der Wohn-
raumförderung. Ergebnisse und Wirkungen 
lassen sich damit jedoch nicht mehr kon-
kret auf ein Förderprogramm zurückführen.

Städtebauliche 
Sanierungs- und 
Entwicklungs-

maßnahme

Städtebaulicher 
Denkmalschutz Soziale Stadt Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren
Kleine Städte und 

Gemeinden

Stadtumbau Ost

Bernburg 
Stadtumbaugebiete 
Berg- und Talstadt

 1995-2011 1991- 2012 2007-2009 2008-2012

Halberstadt
Nordring/Innenstadt

1995-2011 
Teilbereich

 seit 1996 
Teilbereich

Neustadt/Orla
Historische Altstadt

1992-2011 1991-2006, 2010 2010-2013

Pasewalk
Altstadt

1992-2012

Wittstock/Dosse
Altstadt

1994 seit 1991

Stadtumbau West

Altena
Innenstadt

überörtliche 
Konzeptentwicklung

Bottrop
Innenstadt/InnovationCity

Teilbereiche
(ruhend/

abgeschlossen)
ruhend

Freyung
Altstadt

keine Überlagerung

Hamburg-Altona
Altona-Altstadt – Große Berg-
straße/Nobistor

bis 2012 
Teilbereiche

bis 2013

Homberg/Efze
Altstadt um den Marktplatz

1973-2009

Homburg
Stadtteil Erbach

seit 1976
Verknüpfung mit so-
zialen Maßnahmen

Neustadt/Weinstraße
Innenstadt

seit 1972 
(abgeschlossen)

Abbildung 70: Überlagerung von Stadtumbauförderung mit anderen Bund-Länder-Programmen in innerstädtischen  
Fördergebieten der Fallstudien

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.
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Aus den EU-Programmen sind es insbe-
sondere EFRE-Mittel, die ergänzend einge-
setzt werden. Zum Teil wird eine Umset-
zung sehr kostenintensiver und umfangrei-
cher Maßnahmen dadurch überhaupt erst 
ermöglicht. 

�� In den betrachteten Fallstudien wurden 
EFRE-Mittel zur Kofinanzierung von Pro-
jekten und Einzelmaßnahmen eingesetzt, 
beispielsweise in Bernburg bei der Lan-
desinitiative URBAN 21, der Programme 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen und Städtebaulicher 
Denkmalschutz (Ersatzneubau Kinderta-
gesstätte, Neubau Parkhäuser, Gestal-
tung öffentlicher Räume) oder in Halle/
Saale im Rahmen der IBA Stadtumbau. 

�� Für die Neugestaltung eines Teilab-
schnitts der Ringstraße in der Altstadt 
Pasewalks wurden EFRE-Mittel für die In-
standsetzung der Stadtmauer und in Al-
tena für den Erlebnisaufzug zur Burg als 
Schlüsselprojekt der Innenstadtentwick-
lung eingesetzt.

�� Das Land Rheinland-Pfalz bündelt konse-
quent die Städtebauförderung mit dem 
EFRE-Fonds. Diese Bündelung verschaff-
te Neustadt/Weinstraße die Möglichkeit 
einer 80  %-igen Förderung von großen 
Teilen des Grünzugs Speyerbach.

�� ELER-Förderung und Wohnraumförde-
rung wurden in Neustadt/Orla kombi-
niert und in Homberg/Efze kamen Mit-
tel aus dem JESSICA-Fonds beim Projekt 
Ärztehaus und bei der Umnutzung leer-
stehender Gebäude zu Ferienwohnungen 
zum Einsatz.

Aus den Fallstudien gibt es auch Hinweise 
auf den Einsatz von Bundesprogrammen 
in innerstädtischen Stadtumbaugebieten. 
In Wittstock/Dosse erfolgte aus dem Kon-
junkturpaket II die Sanierung eines leerste-
henden Einzeldenkmals in der Altstadt mit 
der Nachnutzung als Familienzentrum. In 
Homburg flossen bei der Neugestaltung 
der Dürerstraße auch Mittel gemäß Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz für den 
Fahrbahnbelag ein und das Haus der Be-
gegnung ist im Rahmen des Aktionspro-
gramms des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren und Jugend als Mehrgenerati-
onenhaus anerkannt und gefördert worden.

Der Einsatz von Mitteln aus Landespro-
grammen ergänzt das Förderspektrum in 
den Innenstädten. Vor allem Landesinitia-
tiven zum konzentrierten Einsatz von För-

dermitteln haben in den Fallstudien zu gu-
ten Ergebnissen geführt. Dazu können bei-
spielsweise die IBA Stadtumbau 2010 als 
Initiative für den Stadtumbau in Sachsen-
Anhalt, als auch die „Thüringer Innenstadt-
initiative (ISI)“ seit 1996 sowie seit 2010 das 
Landesprogramm „Genial Zentral“ (Teilpro-
gramm der ISI) gezählt werden. Ergänzende 
Landesförderungen werden auch gewährt 
im Zusammenhang mit einmaligen Großer-
eignissen wie Gartenschauen. In Nordhau-
sen wurden so aus dem Landesprogramm 
„Strukturwirksame Städtebauliche Maßnah-
men“ im Fördergebiet Innenstadt Großpro-
jekte (Landesgartenschau, Bürgerhaus, Ein-
kaufszentrum) ergänzt gefördert.

Durch Überlagerungen unterschiedlicher 
Städtebauförderungsprogramme und durch 
Bündelung von Fördermitteln erzielen die 
Kommunen weitreichende Effekte bei der 
Strukturanpassung in den Innenstädten. Die 
umgesetzten Maßnahmen waren oft Ergeb-
nis einer engen Verzahnung unterschiedli-
cher Förderungsprogramme.

Ergebnisse und Wirkungen

Mit vielfältigen Strategien und Maßnah-
men leisten die Kommunen durch den Ein-
satz von Stadtumbaumitteln und mit eige-
nen Mitteln in den Innenstädten einen Bei-
trag zur Stabilisierung und Neuorientierung 
– teilweise der gesamten Stadt. Stadtum-
baumaßnahmen tragen zur Stärkung und 
Attraktivitätssteigerung von Innenstädten 
und Ortskernen bei, teilweise über die Alt-
stadt hinaus. Sie entfalten ihre Wirkungen 
jedoch meist erst im Zusammenspiel mit 
weiteren öffentlich geförderten Maßnah-
men und Vorhaben sowie dem Engage-
ment privater Eigentümer und Investoren. 
Vielfach wirken Stadtumbaumaßnahmen 
als Impulsgeber für Stadterneuerung zent-
raler Lagen und damit für weitere Entwick-
lungen. Mit Maßnahmen zum Umbau und 
zur Anpassung städtebaulicher Strukturen 
lassen sich Funktionsverluste ausgleichen 
bzw. aufheben, auch wenn diese Prozesse 
bei weitem noch nicht abgeschlossen sind. 

Qualifizierung öffentlicher Räume und Frei-
flächen

Die Qualifizierung öffentlicher Räume ist 
ein zentraler Maßnahmenschwerpunkt des 
Stadtumbaus, in dessen Ergebnis zahlrei-
che zentrale Plätze und Straßenräume um-
gestaltet wurden. Die Maßnahmen haben 
durch neue oder umgestaltete Grün- und 
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Freiflächen die Aufenthaltsqualitäten er-
höht und waren oft mit besseren oder auch 
neuen Wegebeziehungen verbunden. Durch 
eine Kombination von Abriss und Neuge-
staltung konnten öffentliche Plätze vor al-
lem in Innenstädten mit baulich sehr dich-
ten Strukturen einen Beitrag zur Aufent-
haltsqualität leisten. 

Attraktivere öffentliche Räume wirken an-
ziehend und beleben die Innenstädte. Zu-
gleich können sie, wie die Fallstudien bele-
gen, auf das unmittelbare Umfeld ausstrah-
len und auch einen Beitrag dazu leisten 
Leerstände zu reduzieren. So ist es in meh-
reren Fallstudien-Kommunen gelungen, pri-
vate Eigentümer zu motivieren, in ihre Be-
stände zu investieren. Ein weiterer Effekt ist, 
dass sich die Standortqualität noch leerste-
hender Altbauten durch die Lagegunst er-
höht hat und für Investoren interessanter 
geworden ist. 

Steigerung städtebaulicher Attraktivität

Mit Investitionen in den innerstädtischen, 
vor allem historischen, teils ungenutzten 
Gebäudebestand und mit der Beseitigung 
städtebaulicher Missstände erzielen Kom-
munen weiterreichende Effekte. Vor allem 
werden durch öffentliche Investitionen in 
den Gebäudebestand und in die öffentli-
chen Räume Impulse gegeben. Diese Maß-
nahmen stoßen Investitionen privater Drit-
ter an. Sie leisten damit einen Beitrag zur 
Aufwertung der Innenstadt und profitie-
ren gleichzeitig von den Effekten für den 
eigenen Bestand. Die von den Kommunen 
als Anreize umgesetzten Maßnahmen und 
Strategien, wie der Ankauf und die Herrich-
tung von Gebäuden und Flächen als Vor-
leistung, oder auch die Aussicht auf Sanie-
rungszuschüsse für private Investoren ent-
falten ihre Effekte vor allem dort, wo eine 
rentierliche Investition in den Bestand so-
wie gute Mieteinnahmen oder Verkaufser-
löse erwartet werden. Bestände in unattrak-
tiven Innenstadtlagen haben es jedoch nach 
wie vor schwer. Deren Revitalisierung ge-
rät mitunter ins Stocken, weil die Nachfra-
ge fehlt oder die Eigentümer wirtschaftlich 
nicht in der Lage sind, erforderliche Maß-
nahmen umzusetzen.

Stadtumbaumaßnahmen leisten einen 
wichtigen Beitrag für die gestalterische Auf-
wertung der innerstädtischen Gebiete in ei-
ner oft sehr hohen städtebaulichen Quali-
tät und unterstützen die Image- und Identi-
tätsbildung. Vor allem im Stadtumbau Ost 

konnten stadtbildprägende Bauten erhalten, 
modernisiert und wieder in Nutzung ge-
bracht werden. Insbesondere an den Objek-
ten, die erheblichen Instandsetzungsbedarf 
haben oder nur schwer vermarktbar sind, 
ist diese Wirkung ablesbar. Gerade bei den 
sogenannten Sonderimmobilien, wie das 
historische Post- oder das innerstädtische 
Fabrikgebäude, zeigen die Investitionen ihre 
positiven Wirkungen, indem öffentliche An-
gebote dort untergebracht werden. 

Gleichzeitig ist dieses Nachnutzungspoten-
zial begrenzt, denn nicht alle vorhandenen 
„schwierigen“ Objekte können mit öffentli-
chen Nutzungen gefüllt werden. Nichtsdes-
totrotz konnten durch Leistungen der Kom-
munen, wie durch den Ankauf und die Her-
richtung von Grundstücken oder Gebäuden 
sowie durch unterstützende Maßnahmen 
an Außenbereichen, auch private Dritte und 
Wohnungsunternehmen für Investitionen 
in den Bestand gewonnen werden, oftmals 
wenn es sich um innerstädtische Wohnge-
bäude oder Umbauten mit anschließender 
Wohnnutzung handelte. Insofern sind damit 
auch Effekte für die Aufwertung der Innen-
stadt als Wohnort verbunden. Gleichzeitig 
kann auch der Rückbau von Gebäuden und 
Gebäudeteilen zur Attraktivität der Innen-
städte beitragen und weitere Investitionen 
eröffnen. Vor allem in zentralen innerstäd-
tischen Bereichen einiger westdeutscher 
Kommunen führen bauliche Umstrukturie-
rungen zu den notwendigen neuen Quali-
täten. 

Gleichwohl bleibt in vielen Kommunen die 
Herausforderung bestehen, Lösungen zu 
finden, wie der im Altbaubestand oft not-
wendige hohe Investitionsbedarf auch bei 
begrenzten finanziellen Möglichkeiten ge-
lingen kann. Die im Rahmen der Kurzbefra-
gung angesprochenen Stadtumbaukommu-
nen bestätigen zumindest, dass der Stadt-
umbau dazu einen Beitrag leisten kann: 
jede zweite Kommune im Stadtumbau Ost 
gab an, dass die Maßnahmen zur Siche-
rung von Altbauten und so zum Erhalt des 
Stadtbilds beigetragen haben. Im Stadtum-
bau West traf dies nur auf jede siebte Kom-
mune zu. Zwei wesentliche Hintergründe 
dürften dazu geführt haben. Einerseits liegt 
der Anteil der vor 1919 gebauten Wohn-
gebäude in den ostdeutschen Ländern mit 
rund 25 % mehr als doppelt so hoch wie in 
den westdeutschen (jeweils ohne Berlin), 
andererseits stehen im Stadtumbau Ost 
mit dem Programmbereich Sanierung und  
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Sicherung von Altbauten Sonderkonditi-
onen, d.h. Förderung ohne kommunalen  
Eigenanteil, zur Verfügung.

Verbesserung der Daseinsvorsorge durch 
Infrastrukturangebote

Die Anpassung sozialer Infrastrukturen 
in den Innenstädten und die Verlagerung 
der Einrichtungen und Standorte in inner-
städtische Bereiche hatten zur Folge, dass 
in den Kommunen die Versorgungsfunk-
tion und damit auch die Attraktivität ge-
stärkt werden konnte. Hervorzuheben ist, 
dass stadtbildprägende, denkmalgeschütz-
te Bauten erhalten blieben, was so auch zur 
Identitätsstiftung der Innen-, aber auch der 
Gesamtstadt beigetragen hat, dass Leer-
stand abgebaut und das Infrastrukturan-
gebot erweitert wurde und teils Neubau-
ten auf Brachflächen entstanden. Insofern 
hat die Anpassung städtischer Infrastruktu-
ren einen hohen Stellenwert bei der Inwert-
setzung innerstädtischer und zentraler Be-
reiche, einerseits bei der Belebung von in-
nerstädtischen Stadtgebieten und anderer-
seits für die (städte-)bauliche Aufwertung. 
Die Strategie, Infrastruktureinrichtungen in 
den innerstädtischen Gebieten zu bündeln, 
bewirkt darüber hinaus, dass die Kommu-
ne ihre Mittel zur Aufrechterhaltung der Da-
seinsvorsorge konzentriert einsetzt. 

Stärkung der Einzelhandels- und Gewerbe-
strukturen

Maßnahmen, die die Ansiedlung bzw. das 
Verbleiben von Einzelhandels- und Gewer-
bestrukturen stärken, spielen in Kommu-
nen eine wichtige Rolle bei der innerstäd-
tischen Aufwertung. Mit Maßnahmen des 
Stadtumbaus kann zwar nicht direkt auf die 
Ansiedlung von Einzelhandel und Gewerbe 
eingewirkt werden, jedoch kann ein guter 
Investitionsrahmen geschaffen werden. In-
sofern haben beispielsweise Maßnahmen 
zur Grundstücksaufbereitung, zur Aufwer-
tung von Außenanlagen oder zur Bereit-
stellung von Stellplätzen positiven Einfluss 
auf die Entscheidung von Einzelhandels-
unternehmen für einen Standort sowie auf 
die Aufenthaltsqualität für Konsumenten, 
so beispielweise in Fußgängerzonen der 
1960er/1970er Jahre, die oft durch städte-
bauliche Überformungen und eine gewisse 
Großmaßstäblichkeit gekennzeichnet sind. 

Konzepte für leerstehende Ladenlokale und 
temporäre Nutzungen können darüber hi-
naus zunächst einmal die Aufmerksamkeit 
auf diese Bestände lenken, wenngleich vor 

allem Geschäfte in historischem Bestand 
hinsichtlich ihrer Vermarktung schwierig 
sind. Sie entsprechen, was beispielswei-
se die Flächengrößen anbetrifft, nicht den 
heutigen Anforderungen. Jedoch zeigen ei-
nige Beispiele, dass sie so verändert wer-
den können, dass sie wieder für Einzelhan-
delsstrukturen interessant werden. Inwie-
fern mit unterstützenden Maßnahmen in 
die Einzelhandels- und Gewerbestruktur tat-
sächlich Auswirkungen auf innerstädtische 
Kaufkraftströme verbunden sind, hängt 
auch von anderen Einzelhandelsstrukturen 
und -angeboten in der Stadt und im Um-
land ab, die ihrerseits mit den Angeboten 
vor Ort konkurrieren. 

Die Entscheidung, imageträchtige und pro-
filgebende Standorte und Attraktionen in In-
nenstädten auszubauen, zieht unterschiedli-
che Wirkungen nach sich. Sofern die Kom-
munen beispielsweise historische Objekte 
in ihrer Innenstadt haben, ist die Strategie, 
dort mit Stadtumbaumaßnahmen anzuset-
zen, durchaus geeignet, die Attraktivität der 
Innenstadt zu stärken. Im Zusammenspiel 
mit der Aufwertung von Freiräumen, Plät-
zen und anderen Grünflächen können Wir-
kungen für weitere innerstädtische Nach-
fragen nach Bedarfen und Dienstleistungen 
beobachtet werden. Mitentscheidend dafür 
sind eine gute Anbindung innerstädtischer 
Bereiche sowie eine gute Lösung im Um-
gang mit dem dadurch entstehenden Ver-
kehrsaufkommen. 

Neuausrichtung der Versorgungsfunktion 

Durch mehr Aufenthaltsqualitäten im öf-
fentlichen Raum und durch funktionale Er-
gänzungen der Kultur-, Gastronomie- und 
Freizeitangebote erfahren die Innenstäd-
te und Ortskerne eine Neuausrichtung hin-
sichtlich ihrer Angebotsstruktur. Bedeuten-
de Wirkungen haben Infrastruktureinrich-
tungen, die dazu beitragen die Innenstadt 
als Wohnstandort zu beleben. Veränderte 
bzw. zurückgehende Kaufkraftströme und 
Nachfragesituationen, konkurrierende An-
gebote und veränderte Konsumgewohnhei-
ten beeinflussen die Attraktivität der Innen-
städte. Eine Kompensation bisheriger Ver-
sorgungsstrukturen kann daher auch als 
Chance gesehen werden, eine funktionale 
Neuausrichtung vorzunehmen, was jedoch 
individuelle Lösungen erfordert. Dabei kann 
für die Kommune selbst ein Beitrag geleis-
tet werden und bei überörtlichen Versor-
gungsaufgaben auch das Umland bzw. die 
Region eine Stärkung erfahren.
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Verringerung von Leerständen

Mit Maßnahmen zur Aufwertung und An-
passung von Gebäudebeständen, zur Qua-
lifizierung öffentlicher Räume und privater 
Freiflächen sowie auch zum Rückbau von 
Wohnungen sind positive Effekte für eine 
Leerstandsreduzierung verbunden, so-
wohl im Wohn- als auch gewerblichen Sek-
tor. Konzepte zur Wiedernutzbarmachung 
oder Zwischennutzung von Ladenlokalen 
und Gewerbeeinheiten können bei gleich-
zeitiger baulicher Anpassung Leerstän-
de verringern. Dies wiederum hat Auswir-
kungen auf die Attraktivität der Innenstäd-
te und angrenzender Bereiche. Einige der 
betrachteten ostdeutschen Kommunen hat-
ten beispielsweise zu Beginn des Stadtum-
baus erhebliche Wohnungsleerstände in 
den Altstädten, teilweise höher als in den 
Großsiedlungen am Stadtrand. Sie berich-
ten davon, dass durch eine Konzentration 
des Stadtumbaus auf die Innenstädte und 
Ortskerne ein wesentlicher Beitrag geleistet 
werden konnte, diese Leerstände abzubau-
en. Mittlerweile verzeichnen Kommunen, 
deren Wohnungsmarkt durch eine zuneh-
mende positive Eigendynamik gekennzeich-
net ist, eine verstärkte Wohnungsnachfrage 
mit der Folge, dass Investitionen in Objek-
te inzwischen auch ohne Inanspruchnahme 
von Fördermitteln erfolgen. 

Stabilisierung bzw. Erhöhung von Einwoh-
nerzahlen 

Eine Wirkung, die auf das Zusammenspiel 
mehrerer Handlungsfelder und Strategien 
zurückzuführen ist, besteht darin, dass zen-
trale Bereiche wieder eine positive Einwoh-
nerentwicklung verzeichnen. In einigen der 
betrachteten ostdeutschen Kommunen ha-
ben sich die Einwohnerzahlen in den Innen-
städten stabilisiert oder sind gewachsen. 
Oftmals hatten diese Innenstädte zu Be-
ginn des Stadtumbaus negativere Bevölke-
rungsentwicklungen zu verzeichnen als an-
dere Gebiete in der Stadt. 

Mitunter steht jedoch die Stärkung der in-
nerstädtischen Wohnfunktion in Konkurrenz 
zu anderen Stadtbereichen. Vor allem in 
Kommunen, die von Abwanderung betrof-
fen sind und auch perspektivisch keine Be-
völkerungszunahme erwarten, geht die Ent-
scheidung für die Stärkung der Innenstäd-
te zuweilen zu Lasten anderer Stadtgebiete. 
Das erfordert eine entsprechende kommu-
nale Strategie und eine Abwägung des Ein-
satzes von Ressourcen und Mitteln in aus-
gewählten Stadtbereichen. 

Zwischenfazit

�� Die größten Herausforderungen inner-
städtischer Bereiche ergeben sich aus 
Funktionsverlusten des öffentlichen 
Raums und im Gebäudebestand. Der Ab-
zug von Kaufkraft und verringerte Woh-
nungsnachfrage wirken sich nachteilig 
auf die Standortgunst der Innenstädte 
aus. Die Schließung von Einzelhandels- 
und Gewerbestandorten, die Auslage-
rung von Verwaltungsstrukturen und un-
terlassene Investitionen in den Gebäude-
bestand erzeugen städtebauliche Defizite 
und beeinträchtigen das Image. Umfas-
sende Leerstände im Wohnsektor, bei Bü-
ros und Geschäften, sanierungsbedürfti-
ger Gebäudebestand, Grünraumdefizite 
und mangelhafter Besatz an Einzelhan-
del und Dienstleistungen kennzeichnen 
viele Innenstädte.

�� Die Stadtumbauprogramme funktionieren 
für die jeweiligen Herausforderungen in 
den Innenstädten, Zentren und Ortsker-
nen sowohl in Ost und West, als auch in 
kleineren und größeren Städten und ha-
ben bereits eingetretene bzw. drohende 
Funktionsverluste abwenden können. In 
den ostdeutschen Städten hat das Pro-
gramm dazu beigetragen, Innenstädte 
wieder als Wohn-, Handels- und Dienst-
leistungsstandorte und als identitätsstif-
tende Mitte erlebbar zu machen. Vor al-
lem Investitionen in die sozialen Infra-
struktureinrichtungen sowie Verlagerun-
gen kommunaler Verwaltungsstandorte 
und wichtiger bildungsbezogener Infra-
strukturen stärkten und revitalisierten die 
Innenstädte.

�� Die Stadtumbauförderung unterstützt die 
Kommunen bei der städtebaulichen und 
gestalterischen Aufwertung und teilweise 
bei der Neupositionierung der Innenstäd-
te mit deutlichem Qualitätsgewinn. Ins-
besondere Maßnahmen im öffentlichen 
(Straßen-) Raum, die bauliche Aufwer-
tung sozialer und kultureller Infrastruk-
tureinrichtungen und notwendige Rück-
baumaßnahmen machten die Innenstädte  
attraktiver und hatten auch Auswirkungen 
auf ihr Image. Die Bandbreite möglicher 
Fördergegenstände ist in beiden Stadt-
umbauprogrammen angemessen, um auf 
die Herausforderungen, die mit dem Er-
halt bzw. mit der Wiederherstellung von 
Nutzungsmischung und Nutzungsvielfalt 
von Innenstädten verbunden sind, zu re-
agieren. 
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�� Der Stadtumbau initiiert mit Impulspro-
jekten weitere öffentliche und private In-
vestitionen. Häufig geht die Kommune 
mit sichtbaren Veränderungen in Vorleis-
tung.

�� Im Altbaubestand konnten durch den 
Einsatz von Stadtumbaumitteln punktu-
ell wichtige Impulse gesetzt und in eini-
gen Kommunen dazu beigetragen wer-
den, typische Bebauungsstrukturen zu er-
halten oder sich gezielt „Dicken Brocken“ 
zuzuwenden, im Stadtumbau Ost vor al-
lem durch die Sonderkonditionen im Pro-
grammbereich Sanierung und Sicherung 
von Altbauten sowie Erwerb von Altbau-
ten durch Städte und Gemeinden. Damit 
konnten kleinteilige Sicherungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen im historischen 
Bestand privater Einzeleigentümer unter-
stützt werden – oftmals im Ergebnis um-
fangreicher Informations- und Beratungs-
aktivitäten.

�� Die Bündelung von Mitteln und die Über-
lagerung von Städtebauförderungs- und 
Landesprogrammen haben die ostdeut-
schen Kommunen bei der Bewältigung 
der städtebaulichen Herausforderungen 
in den innerstädtischen Quartieren un-
terstützt.

�� In Kernbereichen von Groß- und Mittel-
städten konnten sich Einzelhandelsstand-
orte auch aufgrund eines besseren Er-
scheinungsbilds wieder etablieren und so 
zu einer besseren Versorgung der Kom-
munen beitragen. Dennoch sind oft wei-
tere Anstrengungen nötig, um die noch 
verbliebenen Funktionsverluste im öffent-
lichen Raum oder beim Einzelhandel be-
heben zu können. In kleinen Städten und 
Gemeinden gelingt es mit Stadtumbau-
mitteln, markante öffentliche Räume und 
Plätze wieder in Wert zu setzen. 

�� Stadtumbaumaßnahmen führen wesent-
lich dazu, dass die innerstädtischen Be-
reiche als Wohnstandort wiederentdeckt 
werden. 

5.3 Stadtumbau in Wohnquartie-
ren und Wohnsiedlungen

Für die Stadtentwicklung hat die städte-
bauliche Situation in Wohnquartieren und 
Wohnsiedlungen eine große Bedeutung. 
Da demografische, soziale und wirtschaft-
liche Prozesse unmittelbaren Einfluss auf 
Wohnnutzungen haben, wirken sich Verän-

derungen dort besonders aus und können 
zu städtebaulichen Funktionsverlusten füh-
ren. Neben den Innenstädten und Ortszent-
ren sowie den Brachen sind Wohnquartiere 
und -siedlungen daher ein zentraler Hand-
lungsraum in beiden Stadtumbauprogram-
men.

Wohngebiete unterscheiden sich in ihrer 
städtebaulichen Struktur, ihrer Lage im 
Stadtraum sowie hinsichtlich ihrer Eigen-
tümerkonstellationen und Einwohnerstruk-
turen. Innerstädtische Altstadtkerne, Grün-
derzeitquartiere und Wiederaufbaugebiete 
prägen neben den (großen) Wohnsiedlun-
gen der 1970er/1980er Jahre den Hand-
lungsraum im Stadtumbau Ost. Förderge-
biete im Stadtumbau West sind die dicht 
bebauten innerstädtischen bzw. innenstadt-
nahen Gründerzeitquartiere bis hin zu Sied-
lungen der 1950er, 1960er und 1970er Jah-
re.182 Gerade in den innerstädtischen Lagen 
und Ortskernen kulminieren in beiden Pro-
grammen oft städtebaulich-funktionale Pro-
blemlagen und Funktionsverluste, können 
sich gegenseitig verstärken und beeinflus-
sen so auch die Qualität und Attraktivität 
der dortigen Wohnquartiere.

Bedeutung der Wohnquartiere und Wohn-
siedlungen in beiden Stadtumbauprogram-
men 

Angesichts der massiven Wohnungsleer-
stände zu Beginn des Stadtumbaus Ost do-
minieren Wohnquartiere und Wohnsied-
lungen als Handlungsraum im Stadtumbau 
Ost (73 %).183 Die meisten (61 %) sind inner-
städtisch oder innenstadtnah gelegen, 23 % 
weisen Altbaubestand auf, der vor 1918 er-
richtet wurde. Es überwiegen Fördergebie-
te mit Wohnungsbeständen aus den 1970er 
und 1980er Jahren (40 %). Dabei handelt es 
sich um klassische Großsiedlungen, von de-
nen knapp die Hälfte (46 %) am Stadtrand, 
gut ein Drittel (37 %) in innenstadtnahen La-
gen errichtet wurden. 

Im Stadtumbau West ist jedes fünfte För-
dergebiet (21 %) vorrangig durch Wohnnut-
zung gekennzeichnet. Wie in Ostdeutsch-
land liegen die meisten Stadtumbaugebie-
te mit hauptsächlicher Wohnnutzung inner-
städtisch oder innenstadtnah (62 %). Rund 
ein Viertel (27 %) der Wohnquartiere sind 
Altbauquartiere mit einem überwiegend 
vor 1918 errichteten Bestand. 23  % der  
Wohnquartiere entstanden als größere 
Siedlungen in den 1950er bis 1970er Jah-
ren, knapp die Hälfte davon am Stadtrand. 
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Am häufigsten (37  %) wurden die Woh-
nungsbestände in den Fördergebieten in 
verschiedenen Zeitepochen (wieder auf)ge-
baut, baulich ergänzt und erweitert.184 

Struktur und Ausgangssituation der be-
trachteten Fallstudien 

Für die Analyse des Handlungsraums 
Wohnquartiere und Wohnsiedlungen wur-
den 16 Fallstudien herangezogen, 11 aus 
dem Stadtumbau Ost und 5 aus dem Stadt-
umbau West. Ergänzt werden sie durch Er-
gebnisse des Zensus 2011, der Begleitinfor-
mationen Stadtumbau Ost und West 2014, 
der Städtebauförderungsdatenbank und der 
Kurzbefragung ausgewählter Stadtumbau-
kommunen. Die in den Fallstudien vorge-
stellten Wohngebiete repräsentieren un-
terschiedliche Quartierstypen, sind in ver-
schiedene kommunale Konstellationen 
eingebunden und verdeutlichen charakte-

ristische Problemlagen und Herausforde-
rungen. 

Hinsichtlich der Einwohnerzahl der Städte 
sind alle Stadtgrößen vertreten, auch die 
Größe der Wohnquartiere und -siedlungen 
widerspiegelt das breite Spektrum: Darun-
ter Großsiedlungen wie das Falkenhagener 
Feld in Berlin-Spandau mit 220 ha und rund 
10.000 Wohnungen oder Marzahn-Hellers-
dorf/Mitte mit 435 ha und mehr als 20.000 
Wohnungen. Wesentlich überschaubarer 
sind kleinere Wohnsiedlungen wie das in 
den Nachkriegsjahren in Flensburg mit 870 
Wohnungen auf 20 ha entstandene Fru-
erlund-Süd oder das Gründerzeitquartier 
„Stadtteilgebiet“ in Flöha mit rund 1.500 
Wohnungen auf 55 ha Fläche. Die unter-
schiedlichen Größen der Gebiete und die 
Baualtersstrukturen weisen bereits auf viel-
schichtige und komplexe Problemlagen für 
den Stadtumbau hin. 

Abbildung 71: Fallstudienstädte mit ausgewählten Wohnsiedlungen im Überblick

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien. 

Kommune und 
Stadtumbaugebiet Bundesland Stadttyp

Ge-
biets-
größe

Relevante Baualtersklassen

Vor 
1918

1920-
1949

1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

Stadtumbau Ost

Berlin Marzahn-Hellersdorf Mitte Berlin Großstadt 435 ha x x x x

Brandenburg/Havel Ring Brandenburg Mittelstadt 700 ha x x x x

Flöha Stadtteilgebiet Sachsen Kleinstadt 55 ha x x

Frankfurt/Oder Neuberesinchen Brandenburg Mittelstadt 130 ha x x

Görlitz Erhaltungsgebiet Innenstadt Sachsen Mittelstadt 115 ha x

Greiz Pohlitz-Zaschberg Thüringen Mittelstadt 66 ha x x x

Halberstadt Nordring/Innenstadt Sachsen-Anhalt Mittelstadt 133 ha x x x

Halle/Saale südliche Innenstadt Sachsen-Anhalt Großstadt 360 ha x x x

Nordhausen Nordhausen-Ost Thüringen Mittelstadt 22 ha x x

Schwerin Mueßer Holz
Mecklenburg-
Vorpommern

Mittelstadt 118 ha x

Zwickau Eckersbach Sachsen Mittelstadt 219 ha x x x

Stadtumbau West

Berlin Spandau Falkenhagener Feld Berlin Großstadt 220 ha x

Bremen Huckelriede/Sielhof/ 
Scharnhorstkaserne

Bremen Großstadt 147 ha x

Dortmund Rheinische Straße
Nordrhein-
Westfalen

Großstadt 155 ha x x

Flensburg Fruerlund-Süd
Schleswig-

Holstein
Mittelstadt 20 ha x

Husum Hockensbüll/Obere  
Neustadt/GEWOBA-Siedlung

Schleswig-
Holstein

Mittelstadt 9 ha x

184	  	
Vgl. ebenda.
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Vgl. BMVBS (2008): Evaluierung 
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186	  	
BMVBW (2000): Wohnungswirt-
schaftlicher Strukturwandel in 
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richt der Kommission, S. 2.

187	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 326.

Ausgangssituation und Problem lagen

Die Qualifizierung von Wohnquartieren 
und -siedlungen zielt auf die Stärkung ih-
rer Funktionen, die neben dem reinen Woh-
nen zumeist auch wichtige Bereiche der Da-
seinsvorsorge wie Bildung, Nahversorgung, 
Handel und Gewerbe sowie die Stabilisie-
rung von Nachbarschaften, Netzwerken und 
Gemeinwesen umfassten. Veränderungen 
in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen 
auch in den Wohnquartieren Spuren, rufen 
Funktionsverluste und städtebauliche De-
fizite hervor, stellen neue Herausforderun-
gen dar und erfordern teils umfangreiche 
Anpassungsprozesse. 

Ursachen von Funktionsverlusten in Wohn-
quartieren und Wohnsiedlungen

Zumeist ist ein Bündel an Entwicklungen für 
die entstandenen städtebaulichen Problem-
lagen in den Wohnquartieren ausschlagge-
bend. Maßgebliche Auslöser sind jedoch 
demografische Veränderungen und Ver-
luste an Kaufkraft der privaten Haushalte, 
wie sie bereits in der Strukturanalyse (siehe 
Kapital 3) beschrieben wurden und an die-
ser Stelle nur kursorisch aufgeführt werden:

�� Ein Rückgang der Zahl privater Haushal-
te, meist als Folge von Bevölkerungsver-
lusten, führt zur verminderten Nachfra-
ge nach Wohnungen, nach Einzelhandel 
und Dienstleistungen und nachfolgend zu 
dauerhaften Leerständen. Auch eine Un-
terauslastung gemeinbedarfsorientierter 
und technischer Infrastrukturen bis hin zu 
dauerhaftem Leerstand von sozialen und 
Bildungseinrichtungen sind die Folge. 

�� Geringe Kaufkraft infolge einer schwie-
rigen Arbeitsmarktsituation vermindert 
die Zahlungsfähigkeit für Wohnraum und  
andere Güter und schränkt die finanzi-
ellen Spielräume für notwendige Woh-
nungsmodernisierungen und -sanierun-
gen (stark) ein. 

�� Kaufkraftverluste, veränderte Konsumge-
wohnheiten und damit ein Rückzug des 
Einzelhandels aus kleinen Stadtteilen be-
fördern einen Niedergang von Grundver-
sorgungsschwerpunkten in den Wohn-
quartieren. 

�� Ein Wandel der Altersstrukturen der Be-
wohnerschaft (beispielsweise Zunahme 
älterer Bewohner) verändert die Bedar-
fe nach kommunalen Infrastrukturen hin-
sichtlich Art und Umfang der Angebote 
(Schulschließungen, Ausbau Senioren-

zentren usw.). Er erzeugt einerseits neue 
Ansprüche an die Gestaltung und Nutz-
barkeit des öffentlichen Raums, beispiels-
weise mehr Barrierefreiheit, kann ande-
rerseits aber auch zu Unterauslastung 
und Leerstand bei bestehenden Infra-
strukturen führen. 

� Altersstrukturelle Veränderungen, aber 
auch sich verändernde Wohntrends brin-
gen neue Anforderungen an Größe und 
Ausstattung von Wohnraum und das 
nachbarschaftliche Miteinander mit sich. 

In vielen der genannten Situationen bleiben 
Investitionen in einen sanierungsbedürfti-
gen Wohnungsbestand aus und führen zu 
weiteren Funktionsverlusten und städtebau-
lichen Missständen oder verschärfen diese 
zusätzlich. Häufig gehen sie mit fehlenden 
finanziellen Rücklagen bzw. unzureichen-
der Investitionskraft der (Einzel-)Eigentü-
mer einher. In Einzelfällen sind sie auf spe-
zielle Bewirtschaftungsstrategien von Pri-
vat Equity-dominierten Wohnungsunterneh-
men oder Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
zurückzuführen.

Ausmaß des Wohnungsleerstands in Ost 
und West laut Zensus

Ostdeutschland stand anfangs angesichts 
von rund einer Million leerstehender Woh-
nungen185 und nicht mehr genutzter öffentli-
cher Infrastrukturen vor gewaltigen Heraus-
forderungen, die nicht nur die Wohnquali-
tät in den Wohnsiedlungen und -quartieren 
erheblich beeinträchtigten. Maßgebliche 
Probleme waren der hohe Leerstand im 
Altbau, das Anwachsen des Leerstands 
im Nachkriegsbestand sowie kleinräumi-
ge, sehr hohe Leerstandskonzentrationen 
(bis zu 30 %) in manchen Siedlungen des  
DDR-Wohnungsbaus.186 Die Wohnungsun-
ternehmen in Ostdeutschland waren in-
folge der Leerstände in ihrer Existenz be-
droht.187 Trotz des Bevölkerungsrückgangs 
blieb die Zahl der Haushalte in den meis-
ten westdeutschen Stadtumbaukommunen 
noch stabil oder wuchs an – von Ausnah-
men wie z.B. Bremen-Osterholz-Tenever ab-
gesehen. Leerstandsrisiken entstanden hier 
u.a., weil Wohnungen durch Sanierungs-
stau, zu geringe Wohnungsgrößen oder un-
vorteilhafter Wohnlage nicht mehr konkur-
renzfähig waren.

Bereits die Strukturanalyse in Kapitel 3 
zeigt, dass die Leerstandsquote in den ost-
deutschen Ländern mit durchschnittlich 8 % 
(Zensus 2011) nach wie vor doppelt so hoch 
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Abbildung 74: Leerstandsquoten in Mehrfamilienhäusern nach Baujahr (Zensus-Klassen)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Auswertungen sowie eigene Berechnun-
gen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.

Abbildung 72: Städte ab 50.000 Einwohnern in Ost und West mit den höchsten Leerstandsquoten im Mehrfamilienhausbestand

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, eigene Berechnungen.

Abbildung 73: Leerstandsquoten in unterschiedlichen Stadttypen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Zensus 2011, verfügbare Auswertungen sowie eigene Berechnun-
gen (Programmkommunen n=953, gesamt n=10.955), aggregiert.

188	   	
Weitere Informationen zur 
Struktur der Wohnungsleer-
stände in den Kommunen des 
Stadtumbaus Ost und West sind 
dem Kapitel 3.3 zu entnehmen. 

Gemeinden Ost Leerstand 
MFH

Leerstand 
MFH vor 1918 Gemeinden West Leerstand 

MFH
Leerstand 

MFH vor 1918

Dessau-Roßlau 18,5 % 14,4 % Salzgitter 13,8 % 14,9 %

Plauen 16,9 % 24,6 % Hagen 8,0 % 12,0 %

Chemnitz 15,4 % 21,1 % Neumünster 7,7 % 10,7 %

Gera 13,8 % 18,9 % Bremerhaven 7,7 % 16,9 %

Leipzig 13,1 % 17,5 % Remscheid 7,7 % 10,1 %

Zwickau 12,8 % 15,5 % Gelsenkirchen 7,4 % 12,0 %

Halle/Saale 12,7 % 13,1 % Wilhelmshaven 7,2 % 12,6 %

Brandenburg/Havel 11,1 % 11,8 % Duisburg 6,2 % 10,7 %

Magdeburg 10,9 % 10,4 % Herne 6,0 % 10,6 %

Cottbus 6,0 % 11,0 % Velbert 5,2 % 10,0 %

Stadttyp Großstädte Mittelstädte größere 
Kleinstädte

kleinere 
Kleinstädte Landgemeinden gesamt

Programmkommunen Ost 8,6 % 9,5 % 9,5 % 9,3 % 9,5 % 9,2 %

Programmkommunen West 3,4 % 4,0 % 4,6 % 5,2 % 6,2 % 3,7 %

  Leerstands-
quote

Altbau  
bis 1918

Altbau  
1919 bis 1948

Nachkriegsbau  
1949 bis 1978

Wohnungsbau 
1979 bis 1990 ab 1991

Programmkommunen Ost 11,2 % 15,9 % 11,5 % 8,9 % 14,6 % 4,5 %

Programmkommunen West 4,0 % 6,1 % 5,6 % 4,0 % 2,4 % 2,2 %

Berlin 3,6 % 4,0 % 3,2 % 3,3 % 4,0 % 2,8 %

Programmkommunen gesamt 5,7 % 8,6 % 7,1 % 4,8 % 7,2 % 2,8 %

nicht beteiligte Kommunen Ost 8,7 % 14,5 % 10,8 % 7,2 % 8,3 % 4,3 %

nicht beteiligte Kommunen West 4,1 % 7,6 % 6,4 % 4,3 % 3,1 % 2,4 %

nicht beteiligte Kommunen gesamt 4,5 % 9,1 % 7,2 % 4,5 % 3,7 % 2,6 %

alle Kommunen Ost 10,7 % 15,7 % 11,4 % 8,6 % 15,7 % 4,4 %

alle Kommunen West 4,1 % 6,6 % 5,9 % 4,1 % 6,6 % 2,3 %

alle Kommunen gesamt, inkl. Berlin 5,3 % 8,7 % 7,1 % 4,7 % 8,7 % 2,7 %

ist wie im Westen. Sie wird noch übertrof-
fen von dem durchschnittlichen Leerstand 
in den ostdeutschen Programmkommunen 
(rund 9 %). Wohnungsleerstände haben in-
zwischen auch einige eher strukturschwa-
che Regionen in den westlichen Bundeslän-
dern erfasst.188

Ein Vergleich der zehn Städte in Ost und 
West (ab 50.000 Einwohnern) mit den 
höchsten Leerstandsquoten im Altbau vor 
1918 (Mehrfamilienhäuser, MFH) offenbart 
weitere Disparitäten. Am Beispiel der Alt-
bauquartiere in den ausgewählten Städten 
wird deutlich, dass auch in westdeutschen 

Kommunen – unter bestimmten ungünsti-
gen Voraussetzungen – eine ähnlich hohe 
Problemintensität erreicht wird. Allerdings 
ist deren Mietwohnungsmarkt insgesamt 
stabiler, denn die Leerstandssituation im 
gesamten Geschosswohnungsbestand ist 
mit überwiegend (höheren) einstelligen Ra-
ten noch deutlich positiver zu bewerten als 
in den ostdeutschen Städten. 

Insgesamt entfällt das Gros der Wohnungs-
leerstände auf private Einzel- und Kleinei-
gentümer (Ost 41  %, West 72  %, Berlin 
45 %), die die klassische Eigentümergrup-
pe in Altbauquartieren und in vielen inner-
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städtischen gemischten Quartieren bzw. 
Wiederaufbauquartieren darstellen.189

Die flächige Leerstandsproblematik im Os-
ten trifft von den Landgemeinden bis zu 
den Mittelstädten alle Stadttypen im Stadt-
umbauprogramm gleichermaßen. Nur die 
Großstädte profitieren von den Wande-
rungsbewegungen, ihre Leerstandsquote 
ist leicht unterdurchschnittlich. In den Pro-
grammkommunen der westdeutschen Län-
der wächst der Leerstand mit abnehmender 
Gemeindegröße. 

Leerstandssituation in einzelnen Quartiers-
typen 

Die Leerstandserhebungen des Zensus 
2011 zeigen, dass – mit Ausnahme des 
DDR-Wohnungsbaus der 1980er Jahre – 
das Leerstandsproblem in Ost wie West 
mit zunehmendem Baualter an Intensität 
zunimmt. Schon in der Zwischenevaluie-
rung des Stadtumbaus Ost wurde darauf 
hingewiesen, dass der Sanierungsbedarf 
ein maßgeblicher Auslöser für Leerstand 
ist.190 Einige Fallstudien verdeutlichen dies: 
Beispielsweise sind in Görlitz mit 90 %, in 
Greiz mit 87 % und in Brandenburg/Havel 
mit 44  % erhebliche Anteile unsanierter 
(Altbau-)Bestände ungenutzt. Die Ergebnis-
se werden in den nachfolgenden Abschnit-
ten zu den Problemlagen in verschiedenen 
Quartierstypen noch vertieft. 

Städtebauliche Funktionsverluste und Prob-
lemlagen in den Wohnquartieren und -sied-
lungen im Stadtumbau Ost

Derzeit konzentrieren sich die Handlungs-
bedarfe in gründerzeitlich geprägten Wohn-
quartieren auf die „Nebenlagen der Altstäd-
te“ sowie „einfache Gründerzeitquartiere“, 
die teilweise auch von belastenden Ver-
kehrsadern durchzogen werden. Städtebau-
liche Problemlagen äußern sich in partiell 
erheblichen Sanierungsbedarfen,191 einer 
Unterversorgung mit Gemeinbedarfsein-
richtungen, Mängeln im Wohnumfeld sowie 
sehr heterogenen städtebaulichen und Nut-
zungsstrukturen.192 Entlang der Verkehrs-
adern können die Beeinträchtigungen so 
groß werden, dass sie Aufwertungsprozes-
se nachhaltig behindern. Mit einem Woh-
nungsleerstand in Höhe von 15,9 % weisen 
die Altbauten vor 1918 in den ostdeutschen 
Programmkommunen eine hohe Problem-
intensität auf. Aufgrund fehlender Renta-
bilität und zu geringer Nachfragepotenzi-
ale in manchen Quartieren wird ein „lan-
ger Atem“ in der Entwicklung von Altbau-

quartieren und ihren Wohnungsbeständen 
ebenso erforderlich wie für die Aktivierung 
der Eigentümer.193

Die Ausgangssituation in den 1920er und 
1930er Jahren entstandenen Siedlungen 
(z.B. bei den Fallstudien Brandenburg/Ha-
vel und Halle/Saale) ist hinsichtlich teils er-
heblicher Sanierungsbedarfe und erhöh-
tem Wohnungsleerstand194 vergleichbar, 
differiert jedoch je nach Lagegunst und 
Freiraumqualitäten. Bei vorteilhafter Wohn-
lage und städtebaulichen Qualitäten weisen 
sie trotz Bevölkerungsverlusten in der Ge-
samtstadt gute Entwicklungsperspektiven 
auf. Gleiches gilt für die Nachkriegsbauten 
in traditioneller Bauweise, die jedoch deut-
lich weniger Funktionsverluste durch Woh-
nungsleerstand aufweisen.195

Für die zahlreichen Großsiedlungen in 
schrumpfenden Städten und Wohnungs-
märkten im Stadtumbauprogramm stehen 
Neuberesinchen in Frankfurt/Oder, Mueßer 
Holz in Schwerin, Eckersbach in Zwickau, 
Nordring in Halberstadt, Pohlitz-Zaschberg 
in Greiz sowie Nordhausen-Ost. Im Unter-
schied zur Gesamtstadt Berlin kennzeichne-
ten deutliche Bevölkerungsrückgänge die 
Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf noch bis 
zum Jahr 2005. Seit 2010 wächst auch hier 
die Wohnungsnachfrage wieder. Die in den 
Fallstudien dokumentierten Großsiedlun-
gen weisen bzw. wiesen ein breites Spek-
trum an Funktionsverlusten infolge der de-
mografischen Entwicklung und städtebauli-
cher Problemlagen auf:

�� hohe Bevölkerungsverluste infolge von 
Abwanderung vor allem in den 1990er 
Jahren (alle Gebiete), aber auch in den 
Folgejahren; bei positiver gesamtstäd- 
tischer Entwicklung konnten einige Sied-
lungen ihre Einwohnerzahlen jedoch in-
zwischen stabilisieren bzw. steigern (Ber-
lin Marzahn-Hellersdorf, Nordhausen),

�� Alterungsprozesse der Bevölkerung in 
zahlreichen Siedlungen, teilweise Über-
alterung in Folge der Abwanderung jün-
gerer Haushalte und Familien, vor allem 
in der Nachwendezeit (Greiz, Halberstadt, 
Nordhausen),

�� gestiegener Anteil einkommens- 
schwacher Haushalte und soziale Ent-
mischungstendenzen (Frankfurt/Oder, 
Schwerin, Zwickau),

�� überdurchschnittliche Wohnungsleerstän-
de, die je nach Wohnungs- und Gebäude-
zustand, Eigentümer und bereits erfolg-

189	  	
Vgl. Zensus 2011, eigene Be- 
rechnungen.

190	  	
Die Ergebnisse der Zwischene-
valuierung des Bund-Länder-
Programms Stadtumbau Ost 
2008 zeigten, dass 78  % der 
nicht bzw. geringfügig moder-
nisierten bzw. sanierten Woh-
nungen ungenutzt waren.

191	   	
Im Fördergebiet Südliche Innen-
stadt von Halle/Saale waren rd. 
15 %, in Greiz, im Erhaltungsge-
biet Innenstadt in Görlitz oder 
im Ring in Brandenburg/Ha-
vel rund 20 % aller Wohnungen 
bzw. aller Altbaubestände unsa-
niert, vgl. entsprechende Fall-
studien aus Stadtumbau Ost.  

192	   	
Vgl. hierzu auch die detaillierte-
re Bestandsaufnahme der Prob-
lemlagen im Kapitel 5.2.

193	  	
Ergebnispapier „Profilierung 
des Programms Stadtumbau 
Ost ab 2010“. Ergebnisse der 
Workshopreihe. 

194	   	
Vgl. Abbildung 74. 

195	   	
Vgl. ebenda.
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tem Rückbau differieren, in den Fallstu-
diengebieten zwischen 20 % und 42 % zu 
Beginn des Stadtumbaus Ost und zwi-
schen 6 % und 19 % in den Jahren 2011 
bis 2013. Der Zensus 2011 wies für die 
Baualtersklasse 1979 bis 1990 (Mehrfa-
milienhäuser) eine überdurchschnittliche 
Leerstandsquote von 14,6  % auf. In der 
Baualtersklasse 1949 bis 1978, in der auch 
etliche, allerdings stadträumlich zentraler 
gelegene Großsiedlungen entstanden, 
beträgt die Quote nur 8,9 %,

�� vergleichsweise homogene Wohnungs-
angebote mit nur wenigen Wohnungs-
größenklassen, teils kleinen Wohnflächen 
(Frankfurt/Oder, Greiz, Schwerin), unzu-
reichenden Angeboten altersgerechter 
Wohnformen,

�� teilweise hohe, auch energetische Sanie-
rungsbedarfe im Wohnungsbestand, da-
durch wenig diversifiziertes Angebot im 
Hinblick auf unterschiedliche und nach-
fragegerechte Wohnqualitäten; im Zeit-
verlauf wurden unterschiedliche Sanie-
rungsstandards – auch innerhalb einzel-
ner Siedlungen – und Rückbauvorhaben 
realisiert,

�� hohe städtebauliche Dichte (in Greiz, 
Nordhausen sowie Teilbereichen von Ber-
lin Marzahn-Hellersdorf),

�� Defizite im öffentlichen Raum durch feh-
lende oder wenig attraktive Identifika-
tions- und Aufenthaltsbereiche, Stadt-
plätze, Grün- und Freiflächen (Frankfurt/
Oder, Schwerin, teilweise in Berlin Mar-
zahn-Hellersdorf),

�� unzureichend nachfragegerechte gemein-
bedarfsorientierte Infrastruktur (z.B. Mue-
ßer Holz in Schwerin) sowie unterausge-
lastete und leerstehende Infrastrukturein-
richtungen (alle o.g. Fallstudien). 

Im Kontext von Schrumpfung differenziert 
sich die Zukunftsfähigkeit der in Plattenbau-
weise errichteten Siedlungen aufgrund un-
terschiedlicher Sanierungsstandards, Leer-
standsquoten, Bewohnerstrukturen und Be-
liebtheitsgrade zunehmend aus. In der Dis-
kussion um die Profilierung des Programms 
Stadtumbau Ost ab 2010 wurde festge-
stellt, dass das Nebeneinander von „sta-
bilen, funktionsfähigen Siedlungskernen“ 
und „langfristig nicht entwicklungsfähi-
ger Bestände“ eine frühzeitige strategische 
Entscheidung der verantwortlichen Akteu-
re erfordere.196 Die besonderen Herausfor-
derungen im Stadtumbau werden in „der 

sozialen Stabilisierung (…), im Vollzug ei-
nes „Generationswechsels“ in Siedlungen 
mit überdurchschnittlich hohem Durch-
schnittsalter der Bevölkerung, (…) in der so-
zial, stadträumlich und wirtschaftlich trag-
fähigen Fortsetzung des Abbaus von Woh-
nungsüberhängen“ sowie in der Einbin-
dung der Wohnungseigentümer gesehen.197

Städtebauliche Funktionsverluste und Prob-
lemlagen in den Wohnquartieren und -sied-
lungen im Stadtumbau West

Charakteristische Problemlagen in den 
gründerzeitlich geprägten und gemischt be-
bauten Wohnquartieren (wie in den Fallstu-
dienstädten Bremen oder Dortmund) sind 
Sanierungsbedarfe im Wohnungsbestand 
und bei Gebäuden der öffentlichen Infra-
struktur, städtebauliche Funktionsverluste 
durch ungenutzte Wohnungen und Laden-
lokale sowie Gewerbebrachen. In den meist 
hochverdichteten Quartieren fehlen aus-
reichend Frei- und Erholungsflächen, das 
Wohnumfeld ist beeinträchtigt (Lärm, Ge-
werbe usw.) und es mangelt an Kommuni-
kations- und Begegnungsorten. Diese Rah-
menbedingungen belasten das Quartiers- 
image und prägen eine eher einfache 
Wohnlage mit kleinräumiger Konzentrati-
on sozial benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen, für die die soziale Infrastruktur nicht 
hinreichend ausgebaut ist. Die Problem- 
lagen treten besonders entlang der Haupt-
verkehrsachsen auf. In solchen gemischt 
bebauten innerstädtischen Wiederaufbau-
quartieren und den Altbauquartieren des 
Stadtumbaus West werden aufgrund die-
ser Defizite höhere Leerstandsquoten (Zen-
sus 2011) im Vergleich zu anderen Quartier-
stypen erreicht.198 

Die Siedlungen der 1920er und 1930er Jah-
re und die nach dem Zweiten Weltkrieg zü-
gig errichteten Wohnsiedlungen der 1950er 
Jahre (Flensburg, Husum) bieten bzw. bo-
ten zu Beginn des Stadtumbauvorhabens 
häufig ein monostrukturiertes Angebot mit 
kleinen Wohnungen und einfacher Ausstat-
tung, das nicht mehr heutigen Wohnstan-
dards entspricht und hohe (energetische) 
Sanierungsbedarfe aufweist. Das Wohn-
umfeld (Straßenquerschnitte, Parkraum) 
ist heutigen Anforderungen anzupassen. Im 
Zuge des Generationswechsels in den Sied-
lungen der 1950er Jahre droht mitunter auf-
grund des einseitigen Wohnungsangebotes 
und selektiver Zuzüge eine soziale Schief-
lage zu entstehen, der es vorzubeugen gilt. 

196	  	
Ergebnispapier „Profilierung 
des Programms Stadtumbau 
Ost ab 2010“. Ergebnisse der 
Workshopreihe.

197	  	
BMUB: Programm Stadtum-
bau Ost, Handlungsfelder,  
www.staedtebaufoerderung.in-
fo. Vgl. zu den Entwicklungsper-
spektiven und Herausforderun-
gen bei der Weiterentwicklung  
von Großsiedlungen: Difu/Kom-
petenzzentrum Großsiedlungen 
e.V. (2015): Weiterentwicklung 
großer Wohnsiedlungen.

198	  	
Vgl. Abbildung 74.
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199	    	
Vgl. Abbildung 74. 

In den Großsiedlungen der 1960er/1970er 
Jahre (Berlin-Spandau) vollziehen sich de-
mografischer Wandel und soziale Entmi-
schungstendenzen vor dem Hintergrund 
städtebaulicher Strukturen und Gebäudebe-
stände, die oft nicht mehr heutigen Vorstel-
lungen vom Wohnen entsprechen. Mit der 
Alterung und einem steigenden Armuts-
risiko der Bevölkerung umzugehen, sind 
ebenso drängende Themen wie die (ener-
getische) Qualifizierung des Wohnungsbe-
standes und des Wohnumfeldes sowie die 
Schaffung von Begegnungs- und Identifi-
kationsmöglichkeiten. Die Leerstandsquo-
te für diese Baualtersklasse im Stadtumbau 
West liegt bei rund 4 % und entspricht da-
mit dem Durchschnitt aller Programmkom-
munen.199 Leerstandsprobleme beschränken 
sich meist auf einzelne Wohngebäude mit 
Sanierungsstau, hoher baulicher Dichte und 
sozialen Konflikten, die negativ in die Um-
gebung ausstrahlen (Problemimmobilien). 
Nur in unvorteilhaften Wohnlagen struktur-
schwacher Kommunen können solche Prob-
lemlagen bei einzelnen Wohngebäuden zu 
einem Leerstandsrisiko für eine ganze Sied-
lung werden.

Es gibt Ausgangssituationen in den Wohn-
quartieren und -siedlungen, die sich un-
abhängig vom Quartierstyp vor allem hin-
sichtlich Ost und West unterscheiden: Dies 
betrifft zum einen die unterschiedliche 
Höhe des Leerstandes, zum anderen die 
Frage der Zukunftsfähigkeit einiger Wohn-
siedlungen, die sich angesichts auch künf-
tig zu erwartender Bevölkerungs- und Nach-
fragerückgänge im Osten ganz anders stellt 
als in westdeutschen Kommunen. Dane-
ben gibt es eine Reihe von Gemeinsam-
keiten: Dazu gehören die baulichen, ge-
stalterischen und funktionalen Mängel, die 
Belastungen durch Kriegszerstörungen, 
städtebauliche Überformungen und Struk-
turbrüche (siehe Kapitel 5.2), die Anpas-
sungsbedarfe bei den sozialen Infrastruk-
turen (generationenübergreifend, altersge-
recht, integrativ) vor dem Hintergrund sich 
verändernder Bevölkerungsstrukturen, die 
Gewinnung von Wohnungsunternehmen 
als Partner und die Einbindung und Akti-
vierung von Einzeleigentümern. 

Übergeordnete Strategien zur Qualifizie-
rung von Wohnquartieren und -siedlungen

Die Innenentwicklung ist zentrales Leitbild 
der Stadtentwicklung. Die Stärkung der 
Stadtstruktur durch die Neuordnung und 
Qualifizierung besonders wichtiger Quartie-

re und Standorte im Stadtumbau folgt pro-
grammatisch diesem Leitbild. Für Kommu-
nen, die Schrumpfung gestalten und dem-
zufolge städtische Strukturen neu ordnen 
müssen, hat die Stabilisierung ihrer Innen-
städte und innenstadtnahen Wohngebiete 
hohe Priorität. Der Vorrang der Innenent-
wicklung bedeutet zugleich den Rückzug 
aus der Fläche, die Schrumpfung von au-
ßen nach innen. Um den Abbau von lang-
fristig nicht mehr benötigten Wohnungen 
und städtischen Infrastrukturen, wie er in 
großem Maß im Stadtumbau Ost bisher 
notwendig war, gemäß dem Leitbild gezielt 
zu steuern, wird der Rückbau vornehmlich 
in den peripheren Stadtlagen angestrebt. 

Zur Leitstrategie des Stadtumbaus ge-
hört programmübergreifend, Wohnquar-
tiere und -siedlungen durch Aufwertungs- 
und Anpassungsmaßnahmen zu stabilisie-
ren und zukunftsfähig zu machen und da-
bei die Qualifizierung und Anpassung von 
Wohnungsbeständen mit der Aufwertung 
des Wohnumfeldes und der bedarfsgerech-
ten Anpassung städtischer Infrastrukturen 
zu verknüpfen. 

Angesichts der massiven Wohnungsleer-
stände in Ostdeutschland waren und sind 
Wohnquartiere und -siedlungen nur in en-
ger Wechselwirkung von Aufwertung und 
notwendigem Rückbau leerstehender Woh-
nungen sowie Anpassungen untergenutzter 
Infrastrukturen zu stabilisieren. 

Aufwertung von Wohnquartieren und 
Wohnsiedlungen in Ost und West

Ein wichtiges Ziel beider Stadtumbaupro-
gramme ist es, Wohn- und Stadtquartiere 
durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen zu 
stärken. Die strategischen Ansätze für die 
Wohnquartiere und -siedlungen richten sich 
deshalb vor allem auf die

�� Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 
des städtebaulichen Erscheinungsbilds,

�� Anpassung und Erweiterung gemeinbe-
darfsorientierter Infrastrukturen,

�� Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten 
und Stärkung der Identifikation,

�� Aktivierung unsanierter Altbausubstanz 
und Stärkung von Altbauquartieren,

�� Vermittlung von Impulsen und Anreize 
für Eigentümer zur Modernisierung und 
Anpassung ihrer Wohnungsbestände, 

�� Qualifizierung und Anpassung von Groß-
siedlungen. 
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Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 
des städtebaulichen Erscheinungsbilds

Durch die Qualifizierung bestehender und 
die Schaffung zusätzlicher öffentlicher und 
privater Frei- und Grünflächen soll ihre Auf-
enthaltsqualität für die Bewohner gesteigert 
werden. Gleichzeitig sollen dadurch wichti-
ge Impulse für Investitionen in die Sanie-
rung von Beständen durch Privateigentü-
mer und Wohnungsunternehmen ausge-
hen. Daran knüpft sich auch die Erwartung, 
durch die umfassende Attraktivitätssteige-
rung und ein verbessertes Wohnungsan-
gebot mehr Zuzug zu generieren bzw. auch 
einkommensstärkere Bevölkerungsgrup-
pen zu einem Zuzug ins Quartier bewegen 
zu können. 

�� Bestehende öffentliche Plätze, Wege-
verbindungen und Straßenräume wur-
den mit Stadtumbaumitteln neu gestaltet 
und aufgewertet. Sie erhielten neue Be-
läge und Möblierungen, nach Möglich-
keit wurde Barrierearmut oder auch Bar-
rierefreiheit geschaffen. In Brandenburg/
Havel wurden beispielsweise die Brüs-
seler Promenade, der Südaufgang zum 
Marienberg und das Umfeld des Nico-
laiplatzes neu gestaltet, in Flöha ein Fuß-
weg zur neu errichteten Bahnsteigunter-
führung angelegt und die Parkanlage am 
Bahnhof aufgewertet. Durch neu entste-
hende Fußgänger- und Radwegverbin-
dungen gilt es, Stadträume und Freiflä-
chen besser miteinander zu verknüpfen. 
Bestehende Freiräume werden nutzerspe-
zifisch gestaltet und aufgewertet, teilwei-
se auch neuen Nutzergruppen zugänglich 
gemacht (in Pasewalk wurde eine Grün-
fläche im Umfeld einer Seniorenwohnan-
lage, in Brandenburg ein Park in Schulnä-
he gestaltet). 

�� Dort, wo auf Rückbauflächen neue Grün- 
und Freiflächen angelegt werden, soll die 
Freiraumgestaltung Struktur bildend und 
Image fördernd sein („Quartier im Grü-
nen“). Quartiersplätze wurden dort neu 
angelegt, wo sich durch Abriss von Ge-
bäuden eine Chance bot (Frankfurt/Oder). 
Ähnlich verhielt es sich auch mit der An-
lage neuer Grünflächen, zum Beispiel als 
Nachnutzung der Fläche einer abgerisse-
nen Schule in Halberstadt. 

�� Wo entsprechende Defizite vorhanden 
waren, wurden neue Spielplätze ange-
legt, so etwa im Spektegrünzug in Berlin-
Spandau. Zur Gestaltung und Aufwer-
tung privater Freiflächen wurden in meh- 

reren Fördergebieten Hofflächenpro
gramme aufgelegt, so etwa in Bottrop, 
Dortmund und Hamburg-Altona. 

�� Neben Maßnahmen im öffentlichen 
Raum verändern vor allem Eingriffe in 
den Gebäudebestand das Stadtbild we-
sentlich, so beispielsweise durch Her-
abzonieren von Gebäuden (Halle/Saa-
le, Pasewalk, Schwerin, Wittstock/Dosse, 
Zwickau), was gleichzeitig Wohnungs-
leerstand minimiert, oder – in innerstäd-
tischen Wohnquartieren – durch die Ent-
kernung von Hinterhöfen und Blockinnen-
bereichen. 

Anpassung und Erweiterung gemeinbe-
darfsorientierter Infrastrukturen 

Durch den Aus- und Umbau von sozialen 
und bildungsbezogenen Infrastrukturen, 
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung 
und Nahverkehrsangeboten gilt es, das An-
gebot bedarfsgerecht und nutzerfreundli-
cher zu gestalten und an den – auch demo-
grafisch veränderten – Nachfragestrukturen 
auszurichten. Dazu zählt, die Versorgungs- 
und Infrastrukturfunktionen zu erhalten 
bzw. zu stärken, um so insgesamt die At-
traktivität des Quartiers als Wohnstandort 
und damit auch sein Image zu verbessern. 

�� Zu den umgesetzten Maßnahmen in den 
Fallstudien zählen der Neubau und die Er-
weiterung sozialer und familienorientier-
ter Einrichtungen; die Errichtung einer 
Sport- und Begegnungsstätte in Berlin-
Spandau, der neu geschaffene „Kinder-
campus Fruerlund“ in Flensburg, der eine 
Kita und eine Grundschule neu vernetzt. 

�� Darüber hinaus werden Einrichtungen 
durch Ausbau oder Umbau, ggf. auch 
durch Neubau geschaffen, die als sozia-
le Quartiersmitte fungieren und Angebo-
te für zahlreiche Bewohnergruppen be-
reithalten. In Berlin-Spandau wurde die 
Erweiterung eines Gemeindehauses zu 
einem Mehrgenerationenhaus gefördert 
und die Quartiersmitte Westerwaldstra-
ße aufgewertet. In Flensburg ist die Er-
richtung eines neuen Quartierszentrums 
mit Gemeinschaftshaus geplant. In Alte-
na wurde in Kombination mit Mitteln aus 
dem ExWoSt-Programm „Jugend belebt 
Leerstand“ ein Schülerladen eröffnet. 

�� Zugleich werden mithilfe des Stadtum-
baus auch der Umbau und die Sanierung 
von ehemals leerstehenden Gebäuden 
unterstützt, in denen sich gemeinwesen-
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orientierte Einrichtungen und Nahversor-
gungsangebote ansiedeln. Beispiele hier-
für sind die Eröffnung einer Kita in der 
historischen Shedhalle der „Alten Baum-
wolle“ in Flöha, der Umbau einer ehe-
maligen Kita in Nordhausen und die Her-
richtung eines Kontorgebäudes einer al-
ten Tuchfabrik für die städtische Biblio-
thek in Wittstock/Dosse.

�� Darüber hinaus wurde vor allem im 
Stadtumbau Ost in Kombination mit an-
deren Förderprogrammen (Soziale Stadt, 
Programme anderer Ressorts) eine Viel-
zahl an sozialen und bildungsbezogenen 
Infrastrukturen errichtet, aus- und um-
gebaut, passende, leerstehende Gebäu-
de für diese Zwecke umgenutzt oder be-
stehende Einrichtungen saniert und auf-
gewertet. Das Maßnahmenspektrum um- 
fasste zum einen die Sanierung und Er-
weiterung von Schulgebäuden und die 
Aufwertung der dazugehörigen Freiflä-
chen (Bernburg, Bremen, Flöha, Frank-
furt/Oder, Görlitz, Nordhausen, Pasewalk, 
Schwerin, Zwickau), zum anderen den 
Neubau von Schulen und dazugehörigen 
Sportanlagen (Berlin Marzahn-Hellers-
dorf, Halle/Saale, Schwerin, Zwickau). In 
Zwickau wird auf der Fläche der teilwei-
se zurückgebauten Wohnsiedlung Eckers-
bach ein großes Sportstadion errichtet. 
Neben der Sanierung und Aufwertung be-
stehender Einrichtungen und dem Neubau 
von Bildungseinrichtungen wurden auch 
leerstehende Gebäude einbezogen und 
nach Umbau und Sanierung für Gemein-
bedarfszwecke umgenutzt, so in Flöha, 
Frankfurt/Oder, Görlitz, Neustadt/Orla. 

�� Für stadtbildprägende leerstehende so-
ziale und Bildungseinrichtungen wur-
den Nachnutzungsperspektiven gesucht. 
In Neustadt/Orla und Schwerin wurden 
leerstehende Schulen nach der Sanie-
rung weiter als Bildungseinrichtungen 
(anderer  Art) genutzt. In mehreren Fall-
studienstädten wurden Schulen oder Ki-
tas dagegen anderen Gemeinbedarfsnut-
zungen zugeführt: so als Bürgerhaus in 
Brandenburg/Havel oder als Jugendher-
berge in Halle/Saale.

Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten 
und Stärkung der Identifikation

Ein wichtiger strategischer Ansatz ist die 
Verknüpfung von baulichen Maßnahmen 
mit sozial-integrativen Handlungsansätzen, 
um das Zusammenleben der Bewohner, die 
Integration neuer Bewohnergruppen und 

eine stärkere Identifikation mit dem Quar-
tier insgesamt zu fördern. Gleichzeitig sol-
len so zusätzliche Anreize für private Eigen-
tümer geschaffen werden, ihre Wohnungen 
anzupassen und so auch neue Zielgruppen 
für das Wohngebiet zu gewinnen. 

�� Die Quartiersplätze (Drescher Markt 
Schwerin, Willi-Sanders-Platz in Flens-
burg) und Freiflächen (Spektepark in Ber-
lin-Spandau) sowie die Quartierszentren, 
Mehrgenerationenhäuser (Freyung), Ge-
meinschaftshäuser (Bremen) oder Stadt-
teilschulen (Berlin-Spandau) stehen dafür 
beispielhaft, indem sie neue Räume für 
Begegnung und Kommunikation bieten. 

�� Bewohner und Bewohnerinnen werden 
dabei sehr häufig an der Planung von 
Außenbereichen und Gemeinbedarfsein-
richtungen beteiligt und wirken teils auch 
an der Umsetzung der Planung mit. Ex-
emplarisch steht dafür die Einbeziehung 
Kinder und Jugendlicher bei der Planung 
und Umsetzung von Spielplätzen (z.B. 
Spektepark in Berlin-Spandau, Westpark 
in Dortmund-Rheinische Straße) oder 
der Schulhofgestaltung (Berlin-Spandau) 
oder die Beteiligung von Bewohnern bei 
Gestaltungsmaßnahmen (z.B. Umgestal-
tung Ehrenpark zum Mehrgenerationen-
park in Bottrop).200

Aktivierung unsanierter Altbausubstanz 

Leerstehenden Wohnraum in innerstäd
tischen Altbauquartieren durch Sanierungs-
maßnahmen wieder einer Wohnnutzung zu-
zuführen, ist ein entscheidender Beitrag zur 
Stärkung der Innenentwicklung. Auch die 
Sanierung und Modernisierung bewohnter 
Gebäude und die Aufwertung des Wohn-
umfeldes tragen zur Verbesserung des 
Stadtbilds bei. Die Stärkung der Infrastruk-
tur und der aktive Umgang mit Problemim-
mobilien – Sanierung oder Beseitigung – 
sind wichtige Aktivitäten in diesem Hand-
lungsraum. 

Wichtige strategische Ansätze in den Kom-
munen zur Aktivierung unsanierter Altbau-
substanz wurden bereits in Kapitel 5.2 dar-
gestellt. 

�� In Görlitz werden die Aufwertungsmit-
tel mittlerweile dazu eingesetzt, den bis 
1918 errichteten Stadtbereich als Ganzes 
zu entwickeln: Aufwertung öffentlicher 
Räume, Sicherung und Aufwertung von 
Gemeinbedarfseinrichtungen, Instandset-
zung der äußeren Hülle privater Wohnge-
bäude und Gestaltung ihrer Außenanla-

200	  	
Vgl. z.B. zusätzlich die Fallstu-
dien zu Marzahn-Hellersdorf 
in Berlin, wo mit Einwohner-
versammlungen, Stadtteilforen 
und Einzelveranstaltungen Bür-
gerbeteiligung besonders be-
tont wird sowie zu Dortmund/
Rheinische Straße, wo ein Be-
wohnerbeirat über den Quar-
tiersfonds verfügen kann und 
damit „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
ermöglicht.
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gen. Demgegenüber standen in den ers-
ten Programmjahren gebäudebezogene 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen 
in der historischen Kernstadt im Vorder-
grund.

�� Auch der punktuelle Rückbau (z.B. zwei 
Schrottimmobilien in Bottrop) oder die 
Verringerung der Gebäudehöhe durch 
Teilrückbau von Plattenbauten in Alt-
bauquartieren (Pasewalk) dient der Auf-
wertung, dem Abbau von Entwick-
lungshemmnissen und setzt Anreize für 
Folgeinvestitionen in den Wohnungsbe-
stand. 

Im Stadtumbau Ost werden Fördermittel 
aus dem Programmbereich Sanierung und 
Sicherung von Altbauten in zahlreichen För-
dergebieten eingesetzt. Die Mittel dienen 
vor allem

�� der Herrichtung von Schlüsselimmobili-
en (z.B. Sicherung historischer Altbauten 
in Bernburg und Pasewalk) 

�� und zur Unterstützung privater Investoren 
bei der Sicherung und Sanierung (Bran-
denburg/Havel, Flöha, Frankfurt/Oder, 
Görlitz, Greiz, Halberstadt, Halle/Saale, 
Neustadt/Orla, Pasewalk, Schwerin, Witt-
stock/Dosse, Zwickau). 

Die Förderung von Sicherungs-, Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
soll – flankiert durch Beratungsangebote 
– Wohnungseigentümern einen Anreiz ge-
ben, ihre Gebäude und Wohnungen zu sa-
nieren, das Wohnungsangebot zu diversifi-
zieren und damit auch neue Nutzergruppen 
anzusprechen, sodass die Gebiete wieder 
an Einwohnern und insgesamt an Qualität 
gewinnen. Besonderes Gewicht wird dabei 
der Herrichtung von Schlüsselimmobilien 
beigemessen, die einen wichtigen Anstoß 
für weitere Aufwertungen geben können. 

Bei der Aufwertung von Altbauquartieren 
ergänzen sich im Stadtumbau die Investi-
tionen in den öffentlichen Raum und die 
Infrastruktur mit Investitionen in Gebäude 
und Wohnungen. Daher werden die meist 
kommunalen Investitionen in den öffentli-
chen Raum und die Infrastruktur als auch 
die überwiegend privaten wohnungswirt-
schaftlichen Investitionen mit Zuschüssen 
gefördert. Zwei Fallstudien zeigen beispiel-
haft die Vielfältigkeit der Impulse für priva-
te Eigentümer:

�� Im Fördergebiet Dortmund Rheinische 
Straße verfolgt die Kommune eine viel-

seitige Strategie, um private Investitionen 
anzuregen. Sie beinhaltet die Aufwertung 
der Hauptverkehrsstraße, Platzgestaltun-
gen und die Qualifizierung öffentlicher 
Grünflächen. Eine Kreativszene wurde ge-
zielt als neue Nutzergruppe mit diversen 
Angeboten angesiedelt. Ein Haus- und 
Hofflächenprogramm und ein umfang-
reiches Beratungsangebot unterstützen 
die Eigentümer zusätzlich. 

�� Im Fördergebiet Innenstadt in Branden-
burg an der Havel wurden diverse Frei-
flächen (u.a. Uferpark) neu gestaltet, Stra-
ßen saniert und öffentliche Räume auf-
gewertet. Eigentümer erhielten Zuschüs-
se für die Sanierung von Gebäudehüllen 
städtebaulich und/oder funktionell wich-
tiger Gebäude. Eine Detailuntersuchung 
zur Aktivierbarkeit von Altbaubeständen 
im Fördergebiet Ring war u.a. Grundla-
ge für die gezielte Gebäudesicherung. Der 
Einsatz eines Altbauaktivierungsmanage-
ments setzte weitere Impulse für die Un-
terstützung von Eigentümern. 

Anpassung und Qualifizierung von Groß-
siedlungen 

Zur Qualifizierung von zukunftsfähigen 
Großwohnsiedlungen und Siedlungs
kernen201 im Stadtumbau Ost wie West 
dient ein vielfältiges Spektrum an Maßnah-
men, auch zur Unterstützung kooperieren-
der Wohnungsunternehmen und als Anreiz-
wirkung für private Investitionen:

�� Viele dieser Wohnsiedlungen haben eine 
langfristige Entwicklungsperspektive und 
sollen u.a. als „Quartiere im Grünen“ ge-
stärkt werden. Deshalb wurden vor allem 
öffentliche Frei- und Grünflächen aufge-
wertet (Berlin Spandau, Berlin Marzahn-
Hellersdorf, Brandenburg/Havel, Flöha, 
Frankfurt/Oder, Nordhausen, Schwerin, 
Zwickau). In Schwerin-Mueßer Holz wur-
de beispielsweise eine „Waldbrücke“ auf 
Rückbauflächen geschaffen sowie Fuß- 
und Radwegeverbindungen ergänzt, um 
das Quartier noch besser mit übrigen 
Stadtquartieren zu verbinden. 

�� Oft wurden die Stadtteilzentren sowohl 
in städtebaulicher wie auch in funktiona-
ler Hinsicht aufgewertet und insbesonde-
re durch bedarfsgerechte Infrastruktur-
angebote ergänzt. So wurde in Branden-
burg/Havel ein Gesundheitszentrum und 
ein „Regenerationshaus“ auf Rückbau-
flächen errichtet und in Nordhausen-Ost 

201	   	
Großsiedlungen sind wesentli-
cher Handlungsraum auch für 
Rückbaustrategien, um Leer-
stand zu beseitigen und die 
Siedlungen zu stabilisieren. 
Darauf wird allerdings erst im 
nachfolgenden Absatz ab S. 110  
eingegangen. Im Absatz hier 
wird hingegen auf Maßnah-
men eingegangen, die zur wei-
teren Aufwertung dieser Sied-
lungsteile beitragen.  
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die Quartiersmitte durch eine Promenade 
und die Neunutzung eines leerstehenden 
Einkaufszentrums aufgewertet. 

�� In den nach Wohnungsrückbau verblei-
benden Siedlungskernen wurden soziale 
und bildungsbezogene Infrastrukturein-
richtungen, die weiterhin benötigt wer-
den, konzentriert. Es wurde entweder neu 
gebaut oder bisher leerstehende Gebäu-
de für diese Zwecke umgenutzt und um-
gebaut. Für geschlossene Schulstandor-
te in den verbleibenden Siedlungskernen 
wurden neue Nutzungen oder Zwischen-
nutzungen gesucht (z.B. in Greiz).

�� Fördermaßnahmen im Gebäudebestand 
konzentrierten sich auf die äußere Hül-
le. Investitionsbereite Eigentümer rich-
teten ihre Sanierungsmaßnahmen, auch 
in Kombination mit energetischen Maß-
nahmen, vielfach danach aus, das bis da-
hin meist homogene Wohnungsangebot 
zu verändern, die eigene Mieterschaft 
mit bedarfsgerechteren Wohnungen zu 
versorgen und neue Zielgruppen anzu-
sprechen. Durch Bestandsumbau und 
punktuellen Neubau schufen die Eigen-
tümer barrierefreie und energieeffizien-
te Wohnungen, zudem familiengerech-
te Wohnungen (Flensburg), Senioren-
wohnungen (Berlin Marzahn-Hellersdorf, 
Zwickau), Demenzwohngemeinschaften 
(Berlin Marzahn-Hellersdorf), Einfamili-
enhäuser (Berlin Marzahn-Hellersdorf, 
Flöha) und generationenübergreifendes 
Wohnen (Zwickau). 

Synergetische Verknüpfung mit weiteren 
Förderprogrammen

Typisch für den Handlungsraum Wohnsied-
lungen und -quartiere ist der kombinierte 
Einsatz verschiedener Förderprogramme. 
Altbaugeprägte Wohnquartiere, die in Ge-
bieten des Programms „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ liegen, werden zum Teil 
mit diesem Programm unterstützt. Die Pro-
gramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
und „Kleine Städte und Gemeinden“ sind 
vor allem in den innerstädtischen Wohn-
quartieren eingesetzt worden, die auch 
Versorgungsfunktion mit übernehmen. 
In mehreren ostdeutschen Wohnquartie-
ren ist das Programm „Soziale Stadt“, teil-
weise zeitgleich zum Stadtumbau, im Ein-
satz. Es ergänzt den Stadtumbau in Gebie-
ten mit schwierigen sozialen Problemla-
gen, indem Teilhabe, Integration, Bildung, 
Beschäftigung und Zusammenleben geför-
dert werden. In nahezu allen Fördergebie-

ten ostdeutscher Fallstudienstädte mit her-
ausragender Wohnfunktion kam, zeitgleich 
oder zumindest nacheinander, zum Stadt-
umbau ein weiteres Städtebauförderungs-
programm zum Einsatz. In den westdeut-
schen Ländern sind Überlagerungen von 
Städtebauförderungsprogrammen nur be-
grenzt möglich, was sich auch in den dorti-
gen Fallstudienstädten widerspiegelt. 

Parallel zur Stadtumbauförderung wurden 
auch Mittel aus Landes-, Bundes- und EU-
Programmen eingesetzt. Bei den Landes-
programmen handelte es sich oft um die 
Wohnraumförderung, die die Eigentümer in 
ihren Sanierungsaktivitäten, im ergänzen-
den Wohnungsneubau oder – wie in Nord-
rhein-Westfalen – auch im Rückbau von 
Wohngebäuden unterstützte. Eingesetzt 
wurden aber auch Landesprogramme wie 
„Wohnen in Nachbarschaften“ in Bremen. 
Neben der Wohnraumförderung richteten 
sich die Programme der KfW „Energieef-
fizient Bauen und Sanieren“ und „Energe-
tische Stadtsanierung“ an private Eigentü-
mer und leisteten ihren Beitrag zum Klima-
schutz. Es wurden auch Mittel aus modell-
haften Vorhaben der ExWoSt-Förderung 
eingesetzt, beispielsweise „Jugend belebt 
Leerstand“ (Dortmund, Halle/Saale), „Ei-
gentümerstandortgemeinschaften im Stadt-
umbau“ (Halle/Saale) oder „Stadtquartiere 
im Umbruch“ (Schwerin). Bedeutsam war 
auch die EU-Förderung, insbesondere der 
Einsatz von EFRE-Mitteln, der Initialwirkung 
haben konnte. 

Aufgrund der Überlagerung von Förderpro-
grammen und der Bündelung von Förder-
mitteln ergaben sich besondere Chancen 
und vielfache Synergieeffekte der Stabili-
sierung und Qualifizierung der Wohnquar-
tiere und Wohnsiedlungen. Allerdings er-
schweren die Überlagerungen in methodi-
scher Hinsicht eine eindeutige Zuordnung 
von umgesetzten Maßnahmen und erzielten 
Wirkungen in Wohnquartieren und Wohn-
siedlungen im Verhältnis zu den eingesetz-
ten Stadtumbaumitteln. 

Ergebnisse und Wirkungen

Es sind vielfältige Strategien und Maßnah-
men entwickelt und umgesetzt worden, mit 
denen die Kommunen durch den Einsatz 
von Stadtumbaumitteln und eigenen Mit-
teln einen maßgeblichen Beitrag zur Auf-
wertung und Neuordnung von Wohnquar-
tieren und Wohnsiedlungen geleistet ha-
ben und leisten, häufig im Zusammenspiel 
mit Eigentümern und weiteren oft privaten 
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Akteuren. Im Ergebnis von Umbau und An-
passung, aber auch durch Rückbau, konn-
ten Funktionsverluste abgebaut und neue 
Qualitäten als tragfähige Grundlagen für 
zukunftsfähige Wohnquartiere geschaffen 
werden – auch durch die Bündelung unter-
schiedlicher Förderprogramme und Anstoß-
wirkungen auf private Investitionen. 

Die erzielten Wirkungen in der Qualifizie-
rung und Stabilisierung von Wohnquartie-
ren und -siedlungen zeigen, dass nur inte-
grative Handlungsansätze dazu beitragen, 
die Stadtumbauziele zu erreichen. Hervor-
zuheben sind vor allem zwei integrierte 
Handlungsstrategien: 

�� Zum einen hat sich in vielen Großsied-
lungen der Rückbau in Verbindung mit 
der Aufwertung des verbleibenden Sied-
lungskernes als zielführend erwiesen, 
wie dies in Ostdeutschland zu beobach-

ten war. Die Aufwertung umfasste so-
wohl Maßnahmen im Wohnumfeld als 
auch Anpassungen bei der städtischen 
Infrastruktur und bei bedarfsgerechtem, 
ergänzendem Neubau von Infrastrukturen 
und Wohngebäuden.

�� Zum anderen war in Gebieten, in denen 
Anstöße für eine soziale Stabilisierung 
erfolgen sollten, eine Verknüpfung von 
städtebaulichen, baulichen, wohnungs-
wirtschaftlichen und sozial-integrativen 
Maßnahmen richtungsweisend.

Wirkungen durch die Qualifizierung öffentli-
cher Räume und privater Freiflächen

Die Qualifizierung öffentlicher Räume ist ein 
wichtiger Maßnahmenbereich in der Quali-
fizierung von Wohnquartieren im Rahmen 
des Stadtumbaus. Mit zahlreichen Maßnah-
men wurden zentrale Plätze und Straßen-

Städtebauliche
Sanierungs- 

und
Entwicklungs-

maßnahme

Städtebau- 
licher

Denkmal-
schutz

Soziale 
Stadt

Aktive 
Stadt- und

Ortsteilzentren

Kleine 
Städte

und 
Gemeinden

Sonstige Städte-
bauförderung

Stadtumbau Ost

Berlin Marzahn-Hellersdorf 
Mitte

- -

1999-2010
in unter-

schiedlichen 
Teilbereichen

seit 2008
Teilbereich

-

Städtebauliche 
Weiterentwicklung 
großer Neubauge-
biete:1993-2005 in

Teilbereichen

Flöha
Stadtteilgebiet Flöha

1994-2010 
(im Vorläufer-

gebiet* bis 2012)
- -

2009-2013 
(im Vorläuferge-
biet* bis 2012)

- -

Frankfurt/Oder
Neuberesinchen

- -
seit 2007

Teilbereich
- - -

Görlitz
Erhaltungsgebiet Innenstadt

bis 2010
Teilbereich

bis 2013
Teilbereich

- - - -

Halberstadt
Nordring/Innenstadt

1995-2011
Teilbereich

seit 1996
Teilbereich

- - - -

Halle/Saale
Südliche Innenstadt

2002-2011
Teilbereich

1991-2011
kleiner 

Teilbereich
-

2013
Teilbereich

- -

Schwerin
Mueßer Holz

- -
1999-2007
Teilbereich

- - -

Zwickau
Eckersbach

- - seit 1999 - - -

Stadtumbau West

Berlin-Spandau
Falkenhagener Feld - - seit 2005 - - -

Bremen
Huckelriede/Sielhof - - seit 2007 - - -

Dortmund
Rheinische Straße - - - - - -

Flensburg
Fruerlund-Süd - - - - - -

Husum
GEWOBA-Siedlung/
Hockensbüll -

- - - - -

Abbildung 75: Räumliche und zeitliche Überlagerung von Stadtumbauförderung mit anderen Programmen der Städtebauförderung in 
Fördergebieten der Fallstudien (Wohnquartiere/-siedlungen)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien. *In Flöha ist das Fördergebiet für Stadtumbaumaß-
nahmen 2012 angepasst worden. Das Stadtteilgebiet Flöha ist kleiner angelegt als das Vorläufergebiet, das im Jahr 2002 als „Stadtumbaugebiet Flöha“ 
festgelegt wurde. Die Überlagerung der Städtebauförderprogramme bezieht sich auf den alten Umgriff des Vorläufergebietes von 2002.
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räume in den Wohngebieten neu gestaltet, 
neue Grünflächen und Quartiersplätze an-
gelegt, Wegeverbindungen neu geschaffen 
oder verbessert. Insgesamt erhöhten sich 
damit Gebrauchs- und Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum. Die Umgestaltung 
hat zur Wohnzufriedenheit beigetragen und 
– vor allem in Innenstädten und Stadtteil-
zentren – eine stabilisierende Wirkung auf 
das ansässige Gewerbe erzielt. Attraktiv 
gestaltete öffentliche Räume steigern das 
Image einer Siedlung, beleben das Quartier 
und erhöhen die Anziehungskraft für Woh-
nungssuchende und Investoren. Zudem zei-
gen die Fallstudien, dass Eigentümer damit 
motiviert wurden, in ihre Bestände zu in-
vestieren, Wohnungen zu sanieren, Fassa-
den zu erneuern und Ladenlokale neu her-
zurichten. Die Schaffung neuer privater und 
öffentlicher Grünflächen wirkt sich ebenso 
wie Entsiegelungsmaßnahmen auf öffentli-
chen Flächen und privaten Innenhöfen po-
sitiv auf das Stadtklima aus. 

Wirkungen durch höhere städtebauliche At-
traktivität 

Stadtumbaumaßnahmen haben maßgeb-
lich zur Stärkung und städtebaulichen Auf-
wertung von Wohnquartieren und Wohn-
siedlungen beigetragen. Mit öffentlichen 
Investitionen in den Gebäudebestand und 
in die Außenräume wurden wichtige Im-
pulse ausgelöst. Die Stadtumbaumaßnah-
men führten zu Investitionen durch priva-
te Dritte und zur Aktivierung leerstehender 
Wohnbauten. Die durch Stadtumbaumaß-
nahmen vermittelten Anreize für private In-
vestitionen entfalteten aber vor allem dort 
ihre Wirkung, wo mittel- bis langfristig gute 
Aussichten auf eine Rentierlichkeit des pri-
vaten Engagements bestanden. 

In vielen Altbauquartieren und inner- 
städtischen Bereichen ist ein bemerkens-
werter Sanierungsfortschritt erzielt wor-
den, wozu Information, Beratung und Ver-
netzung, Aufwertungen im öffentlichen 
Raum und in der Infrastruktur, weitere ima-
gestärkende Maßnahmen sowie – unter-
stützt durch Stadtumbaumittel – die Sanie-
rung vieler Gebäude durch die Eigentümer 
beigetragen haben. Dafür haben kommuna-
le Gesamtstrategien für die Altbauaktivie-
rung besondere Bedeutung. Indes zeigen 
die Erfahrungen auch, dass (noch) nicht 
überall solche Strategien gelingen. Der Ab-
bau von Sockelleerständen im Altbau und 
die Weiterentwicklung der Aktivierungsstra-
tegien stellt daher eine besondere Heraus-

forderung im Stadtumbau Ost, aber auch in 
westdeutschen Fördergebieten dar.202

Die Qualifizierung der altbaugeprägten und 
innenstadtnahen Wohnquartiere und -sied-
lungen ist ein unmittelbarer und zentraler 
Beitrag zur Stärkung der Innenentwicklung. 
In Verbindung mit der Sanierung bisher un-
genutzter Altbauten werden in Ost wie West 
die innerstädtischen Strukturen somit vor 
weiterem Verfall bewahrt und gestärkt. 

Zukunftsfähige (Groß)Wohnsiedlungen  und 
solche, deren Siedlungskernen eine hinrei-
chende Zukunftsfähigkeit zugesprochen 
wurde, sind durch Rückbau sowie die Len-
kung von Stadtumbaumitteln in den Ge-
bäudebestand, das Wohnumfeld und den 
öffentlichen Raum sowie durch Sanierung 
und Anpassung öffentlicher Infrastrukturen 
als Wohnstandorte aufgewertet worden. 
Zugleich erfuhren verbleibende Siedlungs-
kerne durch die räumliche Konzentration 
bedarfsgerechter Infrastrukturen, die dorti-
ge punktuelle Nachnutzung von Rückbau-
flächen für Ergänzungsbauten sowie weite-
re Anpassungs- und Umgestaltungsmaß-
nahmen eine städtebauliche Neuordnung – 
verbunden mit modernisierten Wohnungen 
und neuen Wohnformen, verringerter bau-
licher Dichte, attraktiven Frei- und Grünflä-
chen, verbesserten Wegeverbindungen so-
wie einem passgenauen Infrastrukturange-
bot. 

Voraussetzungen für eine zielgerichtete 
städtebauliche Neuordnung und Aufwer-
tung war die Verständigung aller relevan-
ten Akteure über ein gemeinsames Entwick-
lungskonzept, dessen konsequente Umset-
zung sowie verlässliche gesamtstädtische 
Rahmenbedingungen. Bei der Konzepterar-
beitung wie auch in der Umsetzung zeigte 
sich mitunter, dass zwischen einer aus städ-
tebaulicher Sicht erstrebenswerten Gesamt-
konzeption einerseits und der Investitions-/
Kooperationsbereitschaft von Wohnungsei-
gentümern andererseits Kompromisse ge-
macht werden mussten. Aus städtebauli-
cher Sicht sind diese Kompromisse und die 
in diesen Siedlungen erzielten Baustruktu-
ren nicht überall befriedigend. Die städte-
bauliche Neuordnung und auch der Rück-
bau (siehe ab S. 110) sind in diesen Sied-
lungen längst noch nicht abgeschlossen. 

Lernender Umgang mit Problemimmobilien

Im Stadtumbau wurden zudem wirksame 
Strategien und Instrumente im Umgang 
mit Eigentümern von verwahrlosten Immo-

202	  	
Vgl. IfS (2014): Jahresbericht 
2013 der Begleitforschung 
Stadtumbau Ost Land Sachsen-
Anhalt, S. 7f., sowie Fallstudien 
Stadtumbau Ost und West.
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bilien entwickelt, wodurch in der Regel ein 
wichtiger Beitrag zur Beseitigung städte-
baulicher Missstände geleistet wurde. Bei-
spielsweise durch die Anwendung mögli-
cher Rechtsinstrumente. Allerdings erweist 
sich ihr Einsatz für die Kommunen sowohl 
zeit- als auch personalaufwändig. Unterstüt-
zend für die Kommunen wirkten der initiier-
te Erfahrungsaustausch zum Einsatz geeig-
neter Rechtsinstrumente203 sowie die dies-
bezüglichen Anpassungen des BauGB in 
den Jahren 2012/2013204 einschließlich der 
Verbesserung von Bestimmungen im Woh-
nungsaufsichtsrecht der Länder (Beispiel 
Nordrhein-Westfalen). 

Verbesserung der Daseinsvorsorge durch 
Neuausrichtung der Infrastrukturangebote

Die Anpassung gemeinbedarfsorientier-
ter Infrastrukturen an sich verändernde Be-
darfe und ihre Sanierung hat die Quartie-
re und Siedlungen in ihrer Funktionalität 
und im Städtebau gestärkt, sie für Bewoh-
ner attraktiver gemacht und – durch ergän-
zende Angebote – für neue Zielgruppen 
erschlossen. Dies trifft auch auf die zu er-
haltenden Siedlungskerne zu, in die Infra-
strukturen aus Rückbaugebieten verlagert 
und dort gebündelt wurden. Vielfach wur-
den leerstehende Objekte umgebaut und 
wieder neu genutzt, sodass auch ein Bei-
trag zum Leerstandsabbau geleistet wurde 
und dabei manches stadtbildprägende Ge-
bäude erhalten werden konnte. Der Neubau 
auf Rückbauflächen ist ein Beitrag zur Res-
sourcenschonung. 

Beitrag zur sozialen Stabilisierung und zur 
Stärkung der Identifikation der Bewohner 
mit dem Quartier 

Um soziale Stabilisierungsprozesse in 
Wohnquartieren anzustoßen, wurden inei-
nandergreifende städtebauliche, bauliche 
und sozial-integrative Maßnahmen umge-
setzt. Die Qualifizierung öffentlicher Räu-
me und privater Freiflächen, die Eindäm-
mung von Immissionen durch Gewerbe 
und Verkehr, die Sanierung von Gebäuden 
und Wohnungen und die Beseitigung von 
städtebaulichen Missständen, etwa durch 
Problemimmobilien hervorgerufen, bilde-
ten die städtebaulich-baulichen Grundlagen 
für diese Prozesse. Ebenso waren in sozial-
integrativer Hinsicht die Stärkung sozialer 
Infrastrukturen, die Bürgerbeteiligung und 
„Mitmachaktionen“, der Aufbau von un-
terstützenden Netzwerken, die Schaffung 

von Begegnungsmöglichkeiten und identi-
tätsstärkender Orte sowie weitere „weiche 
Maßnahmen“, teilweise in Kombination 
mit Maßnahmen aus der „Sozialen Stadt“, 
wichtig und erfolgreich, um aufkeimenden 
sozialen Problemlagen entgegenzutreten 
und die Identifikation der Bewohner mit ih-
rem Quartier zu stärken. Eine meist wich-
tige Flankierung stellte die Schaffung mo-
derner Wohnungen – durch Sanierung oder 
Neubau – und die Ergänzung durch neue 
Wohnformen dar, mit der neue Bewohner-
gruppen im Sinne einer stärkeren sozialen 
Durchmischung geworben werden konnten. 

Bildung nachhaltiger Kooperationsstruktu-
ren mit beteiligten Wohnungsunternehmen 

Die kommunalen Wohnungsunternehmen 
und die Wohnungsgenossenschaften wa-
ren von Beginn an die maßgeblichen Part-
ner der Kommunen in der Qualifizierung 
von Wohnsiedlungen und Wohnquartieren 
im Stadtumbau Ost und West. Ihre Einbin-
dung hat sich als ein wesentliches Erfolgs-
kriterium für die Umsetzung von Rückbau-
vorhaben und Aufwertungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen erwiesen. Durch den 
hohen Problemdruck infolge von Woh-
nungsleerstand waren die Wohnungsun-
ternehmen in Ostdeutschland Mitinitiato-
ren in der Programmbeteiligung. Aber auch 
in den westdeutschen Kommunen erwiesen 
sie sich in den meisten Fällen als zuverlässi-
ge Partner sowohl in Fragen der Zielformu-
lierung und Strategieentwicklung wie auch 
in der Maßnahmenentwicklung und -um-
setzung. Im Zusammenhang mit der Erstel-
lung von Entwicklungs- und Rückbaukon-
zepten, der Gründung von Runden Tischen 
mit allen am Stadtumbau maßgeblich be-
teiligten Akteuren und in der operationel-
len Abstimmung zwischen Verwaltung und 
Wohnungsunternehmen haben sich Koope-
rationsstrukturen herausgebildet, die nicht 
selten über den Abschluss der Gesamtmaß-
nahme hinaus wirken und sich auch auf an-
dere Handlungsfelder erstrecken können. 

Die Fallstudien enthalten aber auch Bei-
spiele, wie die Umsetzung von Strategien 
zur Neuordnung von großen Wohnsiedlun-
gen an nicht oder zu wenig mitwirkungs-
bereiten Wohnungseigentümern scheitern 
(beispielsweise Fondsgesellschaften). Der 
Stadtumbau steht in diesen Fällen vor der 
großen Herausforderung, diese Wohnungs-
eigentümer stärker einzubeziehen. 

203	  	
Vgl. hierzu BMUB (2014): Ver-
wahrloste Immobilien. Leitfa-
den zum Einsatz von Rechtsin-
strumenten beim Umgang mit 
verwahrlosten Immobilien  – 
„Schrottimmobilien“.

204	  	
„Das Rückbaugebot ist nicht 
mehr nur an einen Bebauungs-
plan gebunden (§  179 Abs. 
1 BauGB) und vor allem für 
Schrottimmobilien mit einer 
moderaten Beteiligung des Ei-
gentümers erweitert worden 
(§  179 Abs. 4 BauGB).“ (Quel-
le: Krautzberger, Stüer (2013): 
BauGB-Novelle 2013. Gesetz zur 
Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung 
des Städtebaurechts, In: Deut-
sches Verwaltungsblatt DVBl, 
Heft 13/2013, 128. Jahrgang, S. 
805-872.).
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Stabilisierung bzw. Erhöhung der Einwoh-
nerzahlen 

Das Zusammenspiel von Stadtumbaumaß-
nahmen und durch diese mit ausgelösten 
privaten Investitionen werteten Wohnstand-
orte in einer Weise auf, dass sich vielfach 
auch die dortigen Einwohnerzahlen stabili-
sierten oder sogar wieder anwuchsen. Dies 
trifft besonders auf die innenstadtnah und 
innerstädtisch gelegenen Quartiere zu.205 
Die damit gestiegene Wohnungsnachfrage 
wirkt sich wiederum positiv auf die Markt-
situation aus und erhöht die Rentierlich-
keit privater Sanierungsmaßnahmen, auch 
ohne den Einsatz von Fördermitteln. Dem 
Effekt stabiler oder steigender Einwohner-
zahlen sind jedoch dort Grenzen gesetzt, 
wo aufgrund gesamtstädtischer Schrump-
fungstendenzen alle Wohnstandorte der 
Kommune in Konkurrenz miteinander ste-
hen. Hier ist eine Prioritätensetzung im Sin-
ne eines abgewogenen Einsatzes von Res-
sourcen erforderlich.

Rückbau von Wohnraum und Rückführung 
städtischer Infrastruktur

Im Stadtumbau Ost verfolgten Kommunen 
wie Wohnungsunternehmen mit der Leer-
standsreduzierung durch Rückbau das Ziel, 
strukturellen Leerstand abzubauen und 
gleichzeitig die Funktionalität und städte-
bauliche Attraktivität bestehender Quar-
tiers- und Siedlungsstrukturen zu stärken. 
Das schloss bei flächenhaftem Abriss teils 
auch eine Rückführung städtischer Infra-
strukturen ein. Der Stadtumbau West ziel-
te mit seinem präventiven Ansatz vor al-
lem darauf, konzentriertem Leerstand durch 
eine baulich-räumliche Aufwertung entge-
genzuwirken. 

Strategien, Maßnahmen und Ergebnisse im 
Rückbau von Wohnraum

Die Fallstudien belegen, dass unterschied-
liche, miteinander verknüpfte Handlungs-
strategien und Maßnahmen dazu beitru-
gen, Funktionsverluste durch Wohnungs-
leerstand in Wohnquartieren und Wohn-
siedlungen mittels Rückbau abzubauen. 

Rückbau als Strategie zur Qualifizierung 
von Wohnquartieren und -siedlungen und 
Stärkung der Innenentwicklung im Stadt-
umbau Ost

Die Schwerpunkte des Wohnungsrück-
baus im Stadtumbau Ost bildeten die DDR-
Wohnsiedlungen. Ausschlaggebend für die 
hohen Rückbauleistungen war die weitge-

hend hohe Kooperationsbereitschaft der 
kommunalen Wohnungsunternehmen und 
zahlreicher Wohnungsgenossenschaften. 
Sie waren und sind durch den hohen Leer-
stand in ihren Beständen auch besonders 
betroffen (gewesen). Insgesamt wurden je 
nach Ausgangssituation unterschiedliche 
Rückbaustrategien entwickelt und umge-
setzt, um die gesetzten Rückbauziele zu er-
reichen. Dazu zählen: 

�� Punktueller Abriss von Einzelgebäuden 
wie z.B. Punkthochhäusern oder Gebäu-
deriegeln oder konzentriert auf Gebäude 
mit den höchsten Leerständen. Ergebnis 
war zugleich eine zielgerichtete bewusst 
herbeigeführte Auflockerung oft hoch 
verdichteter Siedlungsstruktur (wie z.B. 
in den Fallstudien Berlin Marzahn-Hellers-
dorf und Zwickau). Diese Abrisse sind in 
allen Fallstudienstädten umgesetzt wor-
den oder in Planung. 

�� Der flächenhafte Abriss von ganzen Teil-
bereichen. In ca. 80  % der Fallstudien 
wurde so großer struktureller Leerstand 
beseitigt. Dieses Herangehen erfordert 
eine umfassende Steuerung seitens der 
Eigentümer vor allem durch ein strate-
gisches Umzugsmanagement und setzt 
weitgehende Übereinstimmung zwi-
schen Wohnungswirtschaft und Kommu-
ne zu den Entwicklungsstrategien und 
den räumlichen Maßnahmenschwerpunk-
ten voraus. 

�� Ein Teilrückbau durch horizontale oder 
vertikale Herausnahme von Segmenten 
wurde in mehr als der Hälfte der Fall-
studien vollzogen (Berlin Marzahn-Hel-
lersdorf, Görlitz, Halle/Saale, Pasewalk, 
Schwerin, Wittstock/Dosse, Zwickau). 
Dieser Teilrückbau war meist mit einer 
Qualifizierung übriger Gebäudeteile und 
Wohnungen verbunden. Die dabei erziel-
ten Ergebnisse haben wesentlich zur Auf-
wertung der Quartiere beigetragen. Teil-
weise waren diese Maßnahmen in Mo-
dellvorhaben eingebunden und trugen 
selbst Modellcharakter (Schwerin). Es 
gab jedoch auch Teilrückbau ohne weite-
re private Aufwertungsinvestitionen, wie 
z.B. in Görlitz.

Rückbau und Neubau als Impuls zur Stär-
kung von Wohnquartieren und -siedlungen 
im Stadtumbau West

Der Rückbau von Wohnungen war und ist 
in den westdeutschen Programmkommu-
nen aufgrund des deutlich geringeren Leer-

205	  	
So verzeichnet beispielsweise 
das Monitoring der Stadtum-
baustädte in Sachsen-Anhalt 
im Durchschnitt aller innerstäd-
tischen bzw. Altbauquartiere 
eine stabile Bevölkerungsent-
wicklung aufgrund eines positi-
ven Wanderungssaldos. Vgl. IfS 
(2014): Jahresbericht 2013 der 
Begleitforschung Stadtumbau 
Ost Land Sachsen-Anhalt, S. 4.
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standes nur in vergleichsweise wenigen 
Fördergebieten notwendiges Handlungs-
erfordernis. Wenn Rückbau dort erfolgte, 
dann weil eine mangelnde Nachfrage durch 
eine unzureichende Bausubstanz die Ver-
mietung zunehmend erschwerte. Rückbau 
war dann vorrangig mit der Qualifizierung 
des verbleibenden Wohnungsbestandes 
und/oder mit Wohnungsneubau verbun-
den.206 Auch in stabilen Wohnungsmärkten 
entstehen kleinräumige Leerstandskonzen-
trationen vor allem dann, wenn Wohnun-
gen erhebliche Ausstattungsdefizite haben, 
der Standort Nachteile aufweist, sich sozi-
ale Problemlagen konzentrieren und durch 
selektive Abwanderung die Wohnungs-
nachfrage zurückgeht. Um einer drohen-
den Abwärtsspirale entgegenzuwirken und 
das Quartier durch einen Aufwertungsim-
puls wieder zu stabilisieren, wurde nach er-
folgtem Rückbau durch öffentliche und pri-
vate Investitionen der Bestand aufgewertet 
und/oder Neubau realisiert, um neue Qua-
litäten anbieten und damit zusätzliche Ziel-
gruppen für das Quartier gewinnen zu kön-
nen (Flensburg, Husum).

Rückbau als gezielter Einsatz zur Aufwer-
tung von Altbauquartieren und gemischt 
bebauten Innenstadtquartieren

Auch in den innerstädtischen und innen-
stadtnahen Wohnquartieren, unabhängig 
vom Baualter, wurde Wohnungsrückbau 
betrieben und als Strategie in der Aufwer-
tung der Quartiere eingesetzt: 

�� Abriss einer nicht zu sanierenden Prob-
lemimmobilie (Bottrop),

�� Herabzonierung von hochgeschossigen 
Gebäuden, was die Maßstäblichkeit des 
Umgebungsquartiers respektiert (Pase-
walk),

�� Abbruch leerstehender, nicht erhaltens-
werter Gebäude zur Schaffung dringend 
benötigten Freiraums in einem hoch ver-
dichteten Quartier, etwa durch Abbruch 
von Hinterhäusern in Blockinnenberei-
chen (Brandenburg/Havel, Halle/Saale),

�� Entfernung industriell errichteter Wohn-
komplexe in der Innenstadt (Pasewalk, 
Greiz).

Dialog und Entwicklungskonzepte als Grund-
lage für den Rückbauprozess

Die Kommunen standen vor der Heraus-
forderung, die relevanten wohnungswirt-
schaftlichen Akteure in die Entwicklung von 

gemeinsamen Zielvorstellungen und Hand-
lungsstrategien auf der Basis von Entwick-
lungs- oder Rückbaukonzepten einzubin-
den, sofern der Anstoß nicht von betroffe-
nen Wohnungsunternehmen selbst erfolg-
te. Mitunter gelang es erst schrittweise, 
einen Dialog zu etablieren. Dieser war zu-
meist geprägt durch einen intensiven Aus-
handlungsprozess zwischen wirtschaftli-
chen Handlungsspielräumen und betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten seitens 
der Wohnungswirtschaft und städtebauli-
chen Idealvorstellungen sowie verfügba-
ren finanziellen Ressourcen der planenden 
Verwaltung. Im Ergebnis kam es darauf an, 
Kompromisse in der Festlegung einer ge-
meinsamen Rückbaustrategie zu finden, die 
auch die künftige Wohnungsnachfrageent-
wicklung in der Kommune sowie das Leit-
bild der Innenentwicklung berücksichtigten. 

Ergebnisse des Rückbaus im Stadtumbau 
Ost 

Im Zusammenhang mit der Einführung des 
Programms Stadtumbau Ost wurde der Ab-
riss von mindestens 300.000 Wohnungen 
in den ostdeutschen Kommunen im Zeit-
raum von zehn Jahren empfohlen.207 Da-
mit sollten rund ein Drittel der damaligen 
Wohnungsleerstände beseitigt werden.208 
Dieses Ziel gilt angesichts der zwischen-
zeitlich erzielten Rückbauzahlen in Höhe 
von 299.765 Wohneinheiten bis Ende des 
Jahres 2011 als erreicht.209 Davon wurden 
275.356 Wohneinheiten (ca. 92 %) im Rah-
men des Programms Stadtumbau Ost und 
die übrigen Wohnungen in Landesprogram-
men oder anderen Förderprogrammen ab-
gerissen.

Die Evaluierung des Programms Stadtum-
bau Ost aus dem Jahr 2008 wies aber auf 
einen über das Jahr 2010 hinausreichenden 
Handlungsbedarf hin.210 Nunmehr sollte für 
den gesamten Zeitraum bis 2016 ein Abriss-
volumen in Höhe von mindestens 500.000 
Wohnungen erzielt werden. Bis zum Ende 
des Jahres 2014 wurden rund 340.000 Woh-
nungen zurückgebaut, davon rund 313.000 
(93 %) im Programm Stadtumbau Ost ge-
fördert.

Das formulierte Rückbauziel für 2016 er-
scheint derzeit aufgrund des stagnieren-
den und niedrigen Rückbauvolumens nicht 
mehr erreichbar. Während im Zeitraum 
2002 bis 2011 jährlich fast 28.000 Wohnein-
heiten abgerissen wurden, hat sich dieser 
Umfang im Zeitraum 2012 bis 2014 mehr 

206	   	
Vgl. BMUB (2012): Stadtumbau 
West -  Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 127ff.

207	   	
Vgl. BMVBW (2000): Wohnungs-
wirtschaftlicher Strukturwandel 
in den neuen Bundesländern, 
Bericht der Kommission, S. 184.

208	   	
Der Leerstand auf Grundlage 
des Mikrozensus 1998  betrug 
rund 1 Mio. Wohnungen.

209	  	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län-
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 24.

210	  	
Vgl. BMVBS (2012): 10 Jahre 
Stadtumbau Ost – Berichte aus 
der Praxis, S. 8.
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211	  	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län-
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 47ff.

212	  	
Vgl. ebenda. S. 24. 

213	  	
Vgl. hierzu BBSR (2014): Anreiz-
instrumente für Investitionen im 
Stadtumbau Ost – Alternativen 
zur Altschuldenhilfe?

als halbiert. Hemmend wirken sich disper-
ser Leerstand und ein daher notwendiges, 
aufwändiges Umzugsmanagement aus.211 
Im Jahr 2014 wirkt sich außerdem der 
Wegfall der Altschuldenhilferegelung aus, 
die ein wichtiges Instrument war, um Rück-
bau zu ermöglichen. Auch die Heterogenität 
der Bedarfslagen im Hinblick auf den Woh-
nungsrückbau in Ostdeutschland hat zuge-
nommen. 

Altschuldenentlastung als wichtige Flankie-
rung in der Förderung des Rückbaus

In Anbetracht der hohen Ziele im Woh-
nungsrückbau zu Beginn des Stadtumbaus 
Ost setzte die Bundesregierung bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt flankierende Inst-
rumente ein. Die Entlastung nach § 6a Alt-
schuldenhilfegesetz (AHG) war nicht das 
einzige, aber ein zentrales Anreizinstrument 
für die Beteiligung von Wohnungsunterneh-
men am Rückbau. Bis Ende 2011 wurde für 
über 80 % der im Rahmen des Stadtumbaus 
Ost durchgeführten Wohnungsrückbauten 
zugleich eine Altschuldenentlastung ge-
währt, wobei die meisten gemäß AHG be-

rechtigten Abrisse bereits vor dem Jahr 
2008 durchgeführt wurden.212

Die im Rahmen des Stadtumbaus erzielten 
Effekte in der Reduzierung des Wohnungs-
leerstands und in der Konsolidierung etli-
cher Unternehmen der organisierten Woh-
nungswirtschaft sind wesentlich auf das 
enge Zusammenwirkung von Fördermitteln 
für den Rückbau und der Härtefallregelung 
des § 6a AHG zurückzuführen. Beide Kom-
ponenten haben zu einem hohen Zielerrei-
chungsgrad beigetragen. Allerdings verän-
derten sich mit der Zeit auch andere woh-
nungswirtschaftlich bedeutsame Rahmen-
bedingungen, wie stark gesunkene Zinsen, 
erhebliche betriebswirtschaftliche Kosten-
senkungen und Verkäufe von (Altbau-)Be-
ständen. Die eigentliche Belastung aus den 
Altschulden ist zwar immer noch nicht voll-
ständig abgebaut, mittlerweile aber durch 
die Rückzahlung und Entwertung der ent-
sprechenden Kredite stark zurückgegan-
gen. Im Einzelfall kann es aber zu erhebli-
chen betriebswirtschaftlichen Problemla-
gen kommen.213

Rückbau per 31.12.2014 in Wohneinheiten (WE) mit Mitteln aus Programm Stadtumbau Ost

Bundesland Landes-
programme*

Programm 
Stadtumbau Ost Gesamt Abrisse p.a. 

2002 bis 2011
Abrisse p.a. 

2012 bis 2014

Berlin (Gesamtstadt) 4.446 4.446 445 0

Brandenburg 5.313 58.313 63.626 5.112 2.398

Mecklenburg-Vorpommern** 29.734 29.734 2.450 1.495

Sachsen 15.413 97.492 112.905 8.769 3.269

Sachsen-Anhalt 74.066 74.066 6.441 3.218

Thüringen 4.328 49.149 53.477 4.464 1.504

Gesamt 25.054 313.200 338.254 27.680 12.133

Abbildung 76: Rückbau von Wohnungen per 31.12.2014 im Rahmen des Stadtumbaus Ost

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Angaben der Länder und der 
Monitoringberichte der Länder; *Wohnungsabrisse gefördert durch Rückbauprogramme der Länder sowie andere 
Programme, **für Mecklenburg-Vorpommern geben die ausgewiesenen Zahlen abweichend den Stand 30.06.2015 
wieder; eigene Berechnungen. 

Bundesland Entwicklung des Wohnungsleerstands 
in den Programmkommunen

Entwicklung des Wohnungsleerstands  
landesweit*

Berlin (Gesamtstadt) 5,0 % (2003) 5,0 % (2010)

Brandenburg 14,2 % (2001) 9,5 % (2013)*** 13,0 % (2002) 10,6 % (2010)

Mecklenburg-Vorpommern 13,6 % (2006) 11,3 % (2010) 12,1 % (2002) 10,9 % (2010)

Sachsen 13,4 % (2000) 12,7 % (2010) 17,7 % (2002) 14,0 % (2010)

Sachsen-Anhalt 16,5 % (2001/02) 13,6 % (2012)** 17,0 % (2002) 15,3 % (2010)

Thüringen 16,8 % (2001) 9,7 % (2011)**** 9,7 % (2002) 10,7 % (2010)

Abbildung 77: Entwicklung des Wohnungsleerstands in den ostdeutschen Bundesländern und Programmkommunen

*Sonderauswertung Mikrozensus 2002 bis 2010 (ungewichtet/BBSR), **Monitoringbericht Sachsen-Anhalt: aufgrund unvollständiger Angaben konnte nur 
für 25 der 42 Stadtumbaustädte eine Auswertung erfolgen, ***Monitoringbericht Brandenburg, ****Monitoringbericht 2013 der Begleitforschung Thürin-
gen. Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Bund-Länder-Bericht zum Programm Stadtumbau Ost, Mo-
nitoringberichte der Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BMVBS/BBR (2008): Evaluierung des Bund-Länder-Programms 
Stadtumbau Ost, Berlin, S. 203; Zensus 2011, eigene Berechnungen und Darstellungen. 

Wirkungen des Rückbaus von Wohnraum

Die Stadtumbaukommunen und die koope-
rierenden Wohnungsunternehmen konn-
ten durch den Einsatz von Stadtumbau- und 
flankierenden Mitteln einen maßgeblichen 
Beitrag zum Abbau von Funktionsverlusten 
durch ungenutzten Wohnraum leisten. 

Leerstandssituation in den ostdeutschen 
Ländern

Vor allem der Wohnungsrückbau, flankiert 
durch die Sanierung ehemals leerstehender 
Altbauwohnungen, führte dazu, dass alle 
ostdeutschen Bundesländer in ihren Pro-
grammkommunen den Leerstand innerhalb 
der Programmlaufzeit zum Teil erheblich re-
duzieren konnten: Brandenburg und Thü-
ringen erreichen in den Programmkommu-
nen inzwischen durchschnittlich einstellige 
Leerstandsquoten. Zudem hat der Rückbau 
einen hohen Beitrag zur Angleichung der 
Leerstandssituation innerhalb der ostdeut-
schen Länder erzielt. Besonders die Länder 
Sachsen und Sachsen-Anhalt mit vormals 
hohen Leerstandsniveaus betrieben um-
fangreichen Rückbau. 

Erheblicher Abbau von Leerstand in den ost-
deutschen Programmkommunen 

Der Wohnungsrückbau in den Programm-
kommunen des Stadtumbaus Ost trug maß-
geblich zu einer erheblichen Reduzierung 

des Wohnungsleerstands von 16,0  % im 
Jahr 2002 auf 9,2 % im Jahr 2011 bei.214

Die höchsten Rückgänge erzielten Stadtum-
baukommunen in Brandenburg, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt, die mit einem hohen 
Leerstandssockel in den Stadtumbau star-
teten. Für Brandenburg wirkte sich zusätz-
lich zum Rückbau auch der Bevölkerungs-
zuwachs im Berliner Umland begünstigend 
aus. Einen unterdurchschnittlichen Leer-
standsabbau verzeichnen Mecklenburg-Vor-
pommern und Thüringen, allerdings von ei-
nem unterdurchschnittlichen Sockel an un-
genutztem Wohnraum ausgehend. Auch im 
Land Berlin reduzierten Einwohnerzuwäch-
se den Leerstand zum Zeitpunkt des Zensus 
auf nur noch 3,5 %. Infolge anhaltender Zu-
wanderungen und vorherrschendem Woh-
nungsmangels dürfte kein vermietungsbe-
dingter Leerstand mehr existieren, Woh-
nungsrückbau hat in Berlin generell nur 
eine begrenzte Rolle gespielt. 

Mit Leerstandsniveaus von 3,7 % in west-
deutschen gegenüber 9,2  % in ostdeut-
schen Programmkommunen215 wird deut-
lich, dass im Stadtumbau West nur punktu-
ell, bzw. auf bestimmte Regionen begrenzt, 
Mengeneffekte im Rückbau von Wohnraum 
erforderlich waren.

Unabhängig von unterschiedlichen Rück-
bauvolumina haben zwei Drittel der Fall-
studienkommunen die in den Konzepten 

214	  	
Für die vergleichende Analy-
se des Leerstands in den Län-
dern, den Kommunen und den 
Fallstudienstädten wurden je 
nach Tiefenschärfe und Verfüg-
barkeit unterschiedliche Daten- 
quellen verwendet. Für die nicht 
am Programm beteiligten Kom-
munen wurden die flächende-
ckend vorliegenden Angaben 
des Zensus 2011 verwendet. 
Die Beschreibungen zu den ost-
deutschen Fallstudienstädten 
enthielten Leerstandsangaben 
aus den ISEKs, die, sofern kein 
aktuellerer Wert aus den ISEKs 
vorlag, durch Zensuszahlen er-
gänzt wurden. 

215	   	
Vgl. hierzu Kapitel 3.3 zum Leer-
stand in der Bundesrepublik auf 
Basis Zensus 2011. 

Abbildung 78: Entwicklung der Wohnungsleerstände in den Stadtumbaukommunen Ost und Berlin 2002, 2005 und 2011 nach Ländern 
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gesetzten Rückbauziele nach eigenen An-
gaben erreicht. Lediglich zwei Fallstudien 
geben an, ihre Ziele nicht (in Gänze) umge-
setzt zu haben. 

Bei den erfolgreichen Kommunen wurden 
im Schnitt zwischen 70 % bis 80 % der seit 
Programmstart geplanten Abrisse reali-
siert. Sie erzielten damit eine Reduzierung 
der gesamtstädtischen Leerstandsquote 
(Bernburg, Brandenburg/Havel, Halle/Saa-
le, Frankfurt/Oder, Nordhausen, Pasewalk, 
Schwerin, Wittstock/Dosse, Zwickau,) oder 
hielten (zum Beispiel Flöha) den Leerstand 
auf einem stabilen, niedrigen Ausgangsni-
veau. 

Die ostdeutschen Fallstudien dokumentie-
ren aber auch, dass sich nicht in allen För-
dergebieten mit DDR-Siedlungsbeständen 
die anvisierten Erfolge (vollständig) einstell-
ten (Görlitz: u.a. zu geringes Rückbautem-
po, Greiz: u.a. keine Einigung auf gemein-
same Ziele für Rückbaubereiche zwischen 
Stadt und Wohnungsunternehmen, Bran-
denburg/Havel: u.a. kein strategisch ge-
steuerter Rückbau). Der Umbauprozess 
muss daher dort weiter fortgesetzt wer-
den. Einige Fallstudien wie Ländermonito-
rings216 weisen zudem darauf hin, dass der 
Leerstand im Altbau zwar zurückgegangen 
ist, jedoch nicht immer im gleichen Maße 
wie in den DDR-Wohnsiedlungen. Dies un-
terstreicht den Bedarf, begonnene Altbau-
aufwertungsstrategien zielgerichtet weiter-
zuführen und zu intensivieren. 

Stabilisierung von DDR-Wohnsiedlungen 
und gesamtstädtischen Strukturen

In einigen Fallstudienstädten konnte der 
bisher vollzogene Rückbau dazu genutzt 
werden, das städtebauliche Erscheinungs-
bild der funktionsfähigen Siedlungskerne in 
den Siedlungen deutlich zu verbessern. Die 
zeitliche und teils räumliche Überlagerung 
städtebaulich und stadtstrukturell bedeutsa-
mer Fördermaßen in unterschiedlichen Ge-
bietstypen hat in manchen Kommunen eine 
Stabilisierung der Gesamtstadt bewirkt. Al-
lerdings zeigten einige Fallbeispiele auch, 
dass die Strategien dort – Rückbau kombi-
niert mit Sanierungen und Aufwertungen – 
angesichts hoher gesamtstädtischer Leer-
stände und weiter erwarteter Nachfrage-
rückgänge für die Innenentwicklung der Ge-
samtstadt kontraproduktiv waren.

Schon heute ist der Rückbau in den gro-
ßen Wohnsiedlungen schwieriger gewor-
den, denn viele Bestände, die unter städte- 

baulichen und stadtentwicklungspolitischen 
Gesichtspunkten für einen Rückbau in Fra-
ge kämen, sind saniert. Auch sind die Leer-
stände disperser geworden, sodass ein 
aufwändiges Umzugsmanagement einge-
setzt werden muss, wofür wiederum ad-
äquate Umsetzwohnungen fehlen. Teilwei-
se gelingt wegen nicht kooperationsberei-
ter, privater Eigentümer kein weiterer Rück-
bau. Dennoch steht die Stadtentwicklung 
vor der Herausforderung, den Rückbau wei-
ter zu forcieren und zu konzentrieren, auch 
um perforierte städtebauliche Strukturen 
zu verhindern. Der Umbauprozess muss in 
zahlreichen Stadtumbaukommunen in je-
dem Falle weiter fortgesetzt werden. 

Zahlreiche Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft stabilisiert 

Aktiv haben sich am Rückbau fast aus-
schließlich die großen Wohnungsunter-
nehmen beteiligt, die zudem in erheblichem 
Umfang im Rahmen der Altschuldenhil-
fe entlastet wurden. Zumeist waren neben 
dem kommunalen Wohnungsunternehmen 
auch die großen Genossenschaften in den 
Siedlungen beteiligt. 

Der sich fortsetzende Rückbau hat in den 
Beständen der organisierten Wohnungs-
wirtschaft in den ostdeutschen Flächen-
ländern die Wohnungsleerstände von 
16,2 % im Jahr 2002 auf 9,1 % im Jahr 2013 
schrumpfen lassen. Damit ist der durch-
schnittliche Leerstand unterhalb der Grenz-
werte gesunken, die der GdW als bestands-
gefährdend (15 %) oder entwicklungsbeein-
trächtigend (10 %) bezeichnet.217 Ende 2013 
waren noch 167.689 Wohnungen in den 
Verbandsbeständen ungenutzt.218

Der Leerstandsabbau hat zudem zu einer 
fortschreitenden wirtschaftlichen Konsoli-
dierung zahlreicher Unternehmen der or-
ganisierten Wohnungswirtschaft in den ost-
deutschen Bundesländern beigetragen. In-
folge der gesunkenen Wohnungsleerstän-
de ist die Gefahr massenhafter Insolvenzen, 
die noch zu Beginn des Stadtumbaus droh-
ten, abgewendet worden. Allerdings befin-
den sich Unternehmen in kleineren und mit-
telgroßen Städten strukturschwacher Re-
gionen nach wie vor in einer schwierigen 
Lage.

Einen systematischen Überblick über den 
Beitrag der GdW-Unternehmen an der Ver-
minderung des Leerstands hat der Bund-
Länder-Bericht zum Programm Stadt-
umbau Ost gegeben.219 Für die einzelnen  

216	  	
Vgl. LBV (2015): Stadtumbau-
monitoring im Land Branden-
burg, Berichtsjahr 2013, S. 21 
und 47; vgl. Monitoring Stadt-
entwicklung Mecklenburg-Vor-
pommern 2014, S. 14.

217	  	
Der Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (GdW) hat Grenz-
werte für eine kritische Höhe 
des Leerstands in den Woh-
nungsunternehmen festgelegt: 
Demnach kann ab einer Leer-
standsquote von 10 % von einer 
Entwicklungsbeeinträchtigung 
und von 15  % von einer Be-
standsgefährdung eines Unter- 
nehmens ausgegangen werden.

218	  	
GdW (2014): Wohnungswirt-
schaftliche Daten und Trends 
2014/2015. Zahlen und Analy-
sen aus der Jahresstatistik des 
GdW, S. 28.

219	  	
Vgl. BMVBS (2012): Bund-Län-
der-Bericht zum Programm 
Stadtumbau Ost, S. 43ff.
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Abbildung 79: Rückbauaktivitäten, Fördervolumen und Leerstandsentwicklung in den ostdeutschen Fallstudienkommunen

Bundesländer können folgende Ergebnisse 
dargestellt werden: 

�� In Brandenburg wurde der Rückbau fast 
vollständig durch Wohnungsgesellschaf-
ten und -genossenschaften durchgeführt. 

�� In Mecklenburg-Vorpommern wurden 
rund 80 % aller Abrisse von der organi-
sierten Wohnungswirtschaft getätigt. 

�� In Sachsen konzentrierten sich ca. 85 % 
der Rückbauten auf Bestände der orga-
nisierten Wohnungswirtschaft (Zeitraum 
2003 bis 2007). Der Wohnungsleerstand 
in den Unternehmen verminderte sich da-
durch von 19,2 % in 2002 auf 11,2 % in 
2010.

�� In Sachsen-Anhalt wurden immerhin 
94  % der Wohnungsabrisse von den 
Wohnungsgesellschaften und -genossen-
schaften vorgenommen. 

�� In Thüringen erfolgten die Abrisse eben-
falls überwiegend durch die organisierte 
Wohnungswirtschaft. Dadurch reduzierte 
sich der Wohnungsleerstand in den Pro-
grammkommunen von 16,8  % im Jahr 
2001 auf 9,7 % im Jahr 2011. 

Für die Zukunft besteht die Gefahr wie-
der wachsender Leerstände in den struk-
turschwachen, besonders vom demogra-
fischen Wandel betroffenen Regionen Ost-
deutschlands. So verzeichnen 31 % der im 
GdW organisierten Wohnungsunternehmen 
wieder steigende Leerstände.220 Bei 6 % der 
Unternehmen ist der Leerstand von 2006 
bis 2013 sogar um 5 Prozentpunkte gestie-
gen. Es betrifft vor allem strukturschwache 
Regionen im östlichen (Grenzregionen) 
und westlichen Brandenburg, im südlichen 
Sachsen sowie in weiten Teilen Sachsen-
Anhalts.

Kommune

Anzahl der 
Abrisse in 
WE seit  

Programm-
start 

2002/2003

Erreichter 
Anteil an  

allen geplan-
ten Abrissen

Anteil
abgerissene 
WE am ge-
samten WE-
Bestand in 

2003

Verausgab-
tes Volumen 
der Bundes-
finanzhilfen 
im Rückbau 

in Euro

Anteil an 
allen 

Bundes-
finanz-
hilfen

Aktueller 
Leerstand

Anvisierte 
Ziele im 

Abbau von 
Leerstand 
erreicht?

Berlin  
Marzahn-Hellersdorf

4.200 n.n. 4,1  % 20.123.753 41,5 % ca. 2,1 % n.n.

Bernburg
Sachsen-Anhalt

1.186 71 % 6,3 % 2.150.349 42,6 % 9,6 % erreicht

Brandenburg/Havel  
Brandenburg

3.103 >50 % 6,7 % 6.270.510 46,3 % 12,3 % tw. erreicht

Flöha
Sachsen

382 88 % 6,4 % 633.113 12,8 % 11,0 % erreicht

Frankfurt/Oder
Brandenburg

8.930 86 % 21,9 % 15.700.925 62,6 % 9,3 % erreicht

Görlitz
Sachsen

3.060 47 % 7,7 % 5.467.490 37,2 % 19,7 % nicht erreicht

Greiz
Thüringen

1.259 n.n. 8,1 % 2.312.725 23,8 % 12,1 % nicht erreicht

Halberstadt  
Sachsen-Anhalt

2.278 n.n. 10,1 % 4.388.894 58,4 % 14,5 % erreicht

Halle/Saale  
Sachsen-Anhalt

13.876 74 % 9,2 % 22.864.791 60,1 % 10,5 % erreicht

Neustadt/Orla
Thüringen

205 n.n. 4,2 % 478.467 15,4 % 11,1 % n.n.

Nordhausen 
Thüringen

1.631 n.n. 7,1 % 1.773.000 22,5 % 3,6 % erreicht

Pasewalk
Mecklenburg-Vorpommern

274 75 % 4,7 % 468.374 9,5 % 7,3 % erreicht

Schwerin 
Mecklenburg-Vorpommern

4.874 152 % 8,1 % 7.923.411 41,4 % 10,1 % erreicht

Wittstock/Dosse  
Brandenburg

696 63 % 8,4 % 1.196.655 20,4 % 7,3 % erreicht

Zwickau
Sachsen

8.611 ca. 80 % 13,6 % 10.835.404 49,9 % 11,2 % erreicht

Summe 54.565 102.587.861 44,7 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien Stadtumbau Ost.

220	  	
GdW (2014): Wohnungswirt-
schaftliche Daten und Trends 
2014/2015. Zahlen und Analy-
sen aus der Jahresstatistik des 
GdW, S. 28.
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Rückbau im Stadtumbau West nur punktu-
ell erfolgt und erforderlich

Im Stadtumbau West fokussierte sich der 
Rückbau erfolgreich und überwiegend auf 
Einzelobjekte in Gebieten mit besonderen 
städtebaulichen und wohnungswirtschaftli-
chen Problemlagen. So wurde der Rückbau 
von einzelnen Mehrfamilienhäusern (Flens-
burg) bis zu kleineren Siedlungen (Husum 
Hockersbüll, 300 WE), die sich im Eigen-
tum institutioneller und kooperierender Ei-
gentümer befanden, zielgerichtet vollzo-
gen. Dies geschah vorzugsweise, um neue 
Wohnqualitäten im Neubau realisieren zu 
können und damit städtebauliche Missstän-
de und kleinräumige Leerstandskonzentra-
tionen zu beseitigen. Auch gelang mitunter 
der Abriss von einzelnen Problemimmobi-
lien (Bottrop). Der punktuelle Rückbau ent-
sprach damit dem Handlungsbedarf in den 
meisten westdeutschen Programmkommu-
nen.221 Die Fallstudie Altena steht demge-
genüber für den eher geringen Anteil west-
deutscher Kommunen mit sehr hohem ge-
samtstädtischen Wohnungsleerstand (11 %, 
Zensus 2011) und hoher Leerstandsrate im 
Fördergebiet (23 %). Die Vorhaben sind al-
lerdings noch nicht durchgängig umge-
setzt, sodass noch aussteht, welche Wirkun-
gen erreicht werden konnten. Anzunehmen 
ist, dass die Befunde aus den ostdeutschen 
Programmkommunen auch auf westdeut-
sche Kommunen mit dispersen und hohen 
Wohnungsleerständen übertragbar sind. 

Strategien, Ergebnisse und Wirkungen in 
der Rückführung städtischer Infrastruktur

Die Notwendigkeit zur Rückführung städti-
scher Infrastruktur ist eine Folge von Ein-
wohnerverlusten, Unterauslastung und 
Funktionsverlusten durch Leerstand. Häu-
fig folgt dem Wohnungsrückbau auch die 
Rückführung nicht mehr benötigter ge-
meinbedarfsorientierter und technischer 
Infrastrukturen, was vor allem in den ost-
deutschen Ländern besonderen Stellenwert 
hatte, sodass dafür auch ein eigener Pro-
grammbereich aufgelegt wurde. 

Stadtumbau Ost

Der Programmbereich Rückführung städti-
scher Infrastruktur im Stadtumbau Ost wur-
de für ein breites Maßnahmenspektrum ge-
nutzt, das nicht nur den Rückbau, sondern 
mitunter auch Umbau-/Umnutzungsmaß-
nahmen beinhaltete. Hierbei wurden in 
den betreffenden Stadtumbaukommunen 
folgende Schwerpunkte gesetzt:

�� Abriss von Einrichtungen der sozialen 
und bildungsbezogenen Infrastruktur in 
DDR-Wohnsiedlungen bzw. randstädti-
schen Fördergebieten (Schwerin, Zwi-
ckau),

�� Umnutzung sozialer und bildungsbezoge-
ner Infrastrukturen (Berlin Marzahn-Hel-
lersdorf, Brandenburg/Havel, Frankfurt/
Oder, Nordhausen),

�� Rückbau und Anpassung von Einrichtun-
gen der Versorgungsinfrastruktur,

�� Rückbau technischer Infrastrukturen (Gör-
litz, Halberstadt, Zwickau). 

Aktivitäten in der Rückführung von Gemein-
bedarfseinrichtungen: 

Stark rückläufige Bevölkerungszahlen und 
stark gealterte Bevölkerung machten vie-
lerorts Einrichtungen der Bildungs- und Ju-
gendinfrastruktur überflüssig, während die 
Bedarfe in der Altenhilfe und -pflege wuch-
sen. Im Zuge des flächenhaften Rückbaus 
in Großsiedlungen oder Teilbereichen der 
Siedlungen war es häufig nötig gewor-
den, dauerhaft nicht mehr genutzte Schu-
len, Kindertagesstätten, Sporthallen, Ju-
gendclubs und Mensagebäude zurückzu-
bauen. Der Umfang dessen, was innerhalb 
des Stadtumbauprogramms Ost umgenutzt 
und auch abgerissen wurde, ist erheblich, 
wie die nachfolgenden nicht ganz vollstän-
digen Angaben belegen: 

�� In 42 Programmkommunen in Thüringen 
wurden insgesamt 16 Schulgebäude und 
18 Kindertagesstätten und eine Turnhalle 
rückgebaut, davon 11 Vorhaben mit Mit-
teln aus dem Programmbereich Rückfüh-
rung städtischer Infrastruktur. 38 weitere 
Gebäude wurde umgenutzt, darunter 12 
Kitas.222

�� In Mecklenburg-Vorpommern wurden 
bis Ende 2014 insgesamt 30 Schulen, 18 
Kitas, 3 Turnhallen und 16 sonstige Ein-
richtungen abgerissen, davon 9 Schulen, 
3 Kitas, eine Turnhalle und neun sonsti-
ge Einrichtungen mit Mitteln aus dem Be-
reich Rückführung städtischer Infrastruk-
tur.223 

�� In Berlin, wo es eine Sonderregelung zum 
Bereich Rückbau gab, wurden von 2002 
bis 2006 in den Großsiedlungen in Ber-
lin-Marzahn und Lichtenberg insgesamt 
169 Infrastrukturgebäude zurückgebaut, 
darunter u.a. 37 Schulen, 44 Kitas und 4 
Turnhallen in Berlin-Marzahn.224 

221	   	
Vgl. hierzu Kapitel 3: rund zwei 
Drittel der westdeutschen Pro-
grammkommunen weisen ei-
nen nur geringen bis durch-
schnittlichen Leerstand von 
max. 5 % auf.

222	   	
Thüringer Ministerium für Infra
struktur und Landwirtschaft 
(2015): Monitoringbericht der 
Begleitforschung 2013, S. 95ff.

223	   	
Daten des Ministeriums für 
Wirtschaft, Bau und Tou-
rismus des Landes Meck- 
lenburg-Vorpommern.

224	   	
Daten der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin.
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Auch die Auswertung der Maßnahmen in 
den Fallstudienkommunen zeigt, dass dem 
Rückbau und der Anpassung un- oder un-
tergenutzter sozialer Einrichtungen bei 
den meisten Programmstädten (80 %) die 
höchste Relevanz in dem Programmbereich 
zukommt. 

Aktivitäten in der Rückführung technischer 
Infrastrukturen: 

Die Rückführung der technischen Infra-
struktur umfasst Um- und Neuverlegungen, 
Komplettrückbau oder „Liegenlassen“. Wel-
che der drei Strategien gewählt wurde, rich-
tete sich danach, 

�� ob damit die Funktionsfähigkeit städti-
scher Ver- und Entsorgungsnetze insge-
samt erhalten werden konnte und 

�� ob bereits eine konkrete Nachnutzungs-
perspektive für die Fläche existierte. 

Das „Liegenlassen“ erfolgte vor allem dort, 
wo keine konkrete Nachnutzungsperspekti-
ve für die durch Rückbau entstandene Flä-
che bestand. Trotzdem mussten auch dann 
die Funktionsfähigkeit des verbleibenden 
Leitungsnetzes gewährleistet, die Leitungs-
wege außer Betrieb genommen und Trans-
formatorenstationen zurückgebaut werden. 
Der Umfang der dafür notwendigen Auf-
wendungen war vergleichsweise begrenzt. 

Auch bei punktuellem Rückbau in einer 
Großsiedlung blieb der Umfang der Rück-
führungsmaßnahmen gering. Hierzu zähl-
ten beispielsweise die Umverlegung von 
Heiztrassen, der Rückbau einer Parkplatz-
fläche oder der Rückbau einer Trafostation. 
Da der Leitungsbestand in DDR-Wohnsied-
lungen mitunter in Leitungsgängen der Kel-
lergeschosse von Wohngebäuden verläuft, 
mussten Leitungen im Zuge des Rückbaus 
der Wohnungen verlegt werden (z.B. wur-
den in der Fallstudie Halle-Neustadt die 
neuen Trinkwasserleitungen außerhalb der 
Gebäude geführt). 

Komplexer gestalteten sich die Maßnah-
men bei umfangreicheren Abrissen gro-
ßer Teile ganzer Siedlungen, vor allem 
dann, wenn sie einer konkreten Nachnut-
zung Platz machen sollten. Im Rahmen des 
flächenhaften Rückbaus bestanden Hand-
lungserfordernisse hinsichtlich der Rück-
führung technischer Einrichtungen wie 
Fernwärmetrassen und Übergabestatio-
nen. Auch der Abriss der Wege und Stra-
ßen stellt mitunter Herausforderungen dar, 
da die dort verbauten Materialien in Einzel-
fällen stark umweltbelastend waren (Frank-

furt/Oder, Halberstadt, Zwickau). Seltener 
wurde die Anpassung bzw. Rückführung 
von Wasser- und Abwasserleitungen in den 
Fallstudienkommunen thematisiert. In ein-
zelnen Städten, in denen in großem Um-
fang Wohnungsrückbau betrieben wurde 
bzw. wird, stehen noch weitere Systeman-
passungen im Bereich Leitungen und Net-
ze (Halle/Saale) an.

In einigen ostdeutschen Programmgebie-
ten erfolgte die Förderung der Rückfüh-
rung technischer Infrastrukturen auch in 
anderen Programmbereichen, so zum Bei-
spiel im Programmbereich Rückbau, wobei 
die Rückführung von Gehwegen, Parkplät-
zen und teilweise auch Versorgungsleitun-
gen durchaus direkt durch die Eigentümer 
vorgenommen wurden (Greiz). Auch wur-
de in Einzelfällen das noch bis vor weni-
gen Jahren existierende KfW-Wohnraum-
Modernisierungsprogramm genutzt, um – 
im Rahmen der förderfähigen Herrichtung 
von Grundstücken zur Wiedernutzung – die 
nach einem erfolgtem Rückbau verbliebe-
nen technischen Infrastrukturen zurückzu-
führen. Somit können die erfolgten Maß-
nahmen in der Rückführung der techni-
schen Infrastrukturen nicht immer eindeutig 
dem Programm Stadtumbau Ost zugeord-
net werden. 

Maßnahmen zum Rückbau technischer, 
meist leitungsgebundener Infrastruktur er-
langen vor allem bei erheblichen Nachfra-
gerückgängen stärkeres Gewicht, hängen 
aber auch von der jeweiligen Siedlungs-
struktur ab. Bereits die Evaluierung zum 
Programm Stadtumbau Ost aus dem Jahr 
2008 wies darauf hin, dass die Erfordernis-
se in der Anpassung der technischen Inf-
rastruktur angesichts der deutlich rückläu-
figen Auslastung der Versorgungsnetze 
zunehmend erkannt und bei vier von fünf 
Kommunen als dringendes Problem an-
gesehen wurde.225 Allerdings zeigte sich in 
den damaligen Fallstudienstädten, dass An-
passungsmaßnahmen gegenüber anderen 
Zielsetzungen keine besondere Dringlichkeit 
aufwiesen. Auch die vorliegenden Fallstu-
dien scheinen diesen Befund zu erhärten. 

Die Informationen aus dem E-Monitoring 
zum Programm Stadtumbau Ost enthalten 
für den aktuellen Förderzeitraum 2013 In-
formationen über realisierte Rückbaumaß-
nahmen. Demnach wurden in jeweils rund 
7 % aller Fördergebiete ein Rückbau sozia-
ler Infrastruktur und/oder technischer Infra-
struktur betrieben. Dies steht nicht im Wi-
derspruch zu den vorangegangenen Aussa-

225	  	
Vgl. BMVBS (2008): Evaluierung 
des Bund-Länder-Programms 
Stadtumbau Ost, S. 277.
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gen, weil eine Vielzahl von Infrastrukturan-
passungen, vor allem Abrisse, bis 2011 
vollzogen war. 

Stadtumbau West

In den meisten westdeutschen Programm-
kommunen bleibt aufgrund der günstigeren 
Bevölkerungsentwicklung eine Perspektive 
auf eine Nachnutzung nicht mehr benötig-
ter Infrastrukturen bestehen, sodass weni-
ger abgerissen, als für andere, meist ge-
meinbedarfsorientierte Zwecke umgenutzt 
und umgebaut wird. 

Der Bedarf an Rückführung technischer In-
frastrukturen ist im Stadtumbau West auf-
grund geringeren Gebäuderückbaus we-
sentlich weniger ausgeprägt als im Stadt-
umbau Ost. Wie auch die Fallstudien 
dokumentieren, überwiegen kleinere Teil-
rückbauten im Zuge der Neuordnung von 
Erschließungswegen und Straßen (Flens-
burg) oder bei nicht mehr benötigten Inf-
rastrukturen (ehemalige Straßenbahnwen-
deschleife in Bremen-Huckelriede, Unter-
führung ZOB in Bottrop-Innenstadt). Für 
diese Maßnahmen werden mitunter ande-

Aktivitäten
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Δ = Maßnahmen in Umsetzung 

O = Maßnahmen in Planung  
Ø = keine Maßnahmen

------------------------------------
Bemerkungen

Marzahn-Hellersdorf 
Berlin Δ Ø Ø Ø Ø Rückbau von über 20 sozialen Infrastruktureinrichtungen 

(Schulen, Kitas) 

Bernburg
Sachsen-Anhalt Ø Ø Ø Ø Ø technische Infrastruktur da, wo nötig, von Versorgern selbst 

rückgebaut

Brandenburg/Havel 
Brandenburg Δ Δ Δ Ø Ø Abriss von Freizeitzentrum und Schulen, Umlegung leitungs-

gebundener Infrastruktur

Flöha 
Sachsen Ø Ø Δ Ø Ø Umverlegung Heiztrasse, Rückbau Fernwärmeleitung,  

Teilrückbau Parkplatz

Frankfurt/Oder 
Brandenburg Δ O  Δ Δ Δ 

Rückbau, tw. Umnutzung von zu Wohnkomplex zugehöriger 
sozialer Infrastruktur (Schule/Kita/Turnhalle), Anpassung und 
Rückbau technischer Infrastrukturen

Görlitz 
Sachsen Ø Ø Δ Δ Ø Rückbau technischer und Anpassung sozialer Infrastruktur

Greiz 
Thüringen O Ø O Ø Ø Erfordernis der Rückführung sozialer Infrastruktur und  

überdimensionierter Straßen und Erschließungsanlagen

Halberstadt  
Sachsen-Anhalt Ø Ø Δ Ø O Verlegung von Fernwärme-, Wasser- und Abwasserleitungen

Halle/Saale  
Sachsen-Anhalt Δ Δ Δ Ø Ø

Umlegungen von Leitungen aus Kellergängen, Rückbau von 
Trafostationen; Abriss von Schulen, Kitas, Gaststätten,  
Freizeiteinrichtungen

Neustadt/Orla 
Thüringen Δ Δ Ø Ø Ø Rückbau Schule, Turnhalle, Außensportanlage, Kaufhalle

Nordhausen  
Thüringen Ø Δ Ø Δ Ø Umbau früherer Kita zu multifunktionaler Kindereinrichtung 

und Stadtteiltreffpunkt; Umnutzung ehemaliger Kaufhalle 

Pasewalk
Mecklenburg-Vorpommern Δ Ø Ø Ø Ø Rückbau Kitas, Anpassung technischer Infrastruktur wird von 

Versorger finanziert

Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern Δ Δ Δ Ø Ø

Rückbau von 7 Schulgebäuden, Kitas, Mensa und Jugend-
club im Rahmen des flächenhaften Rückbaus, Abriss  
ehemaliger Poliklinik und leitungsgebundener Infrastruktur

Wittstock/Dosse
Brandenburg Δ Δ Ø Ø Ø Rückbau sozialer Infrastruktur, Nachnutzung bedeutender 

Leerstandsobjekte für öffentliche Funktionen

Zwickau 
Sachsen Δ Δ Δ Ø Ø

Rückführung von technischer Infrastruktur, Bildungseinrich-
tungen, Kaufhalle/Post sowie Straßen und Wege im Rahmen 
des flächenhaften Rückbaus

Kommunen mit Maßnah-
men in Umsetzung oder 
Planung – Gesamt

10 8 9 3 2

Abbildung 80: Rückführung städtischer Infrastruktur im Stadtumbau Ost (Auswertung der Fallstudien)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien. *Anmerkung: hierzu gehört auch die Versorgungs- 
infrastruktur wie Kaufhallen, Einkaufszentrum, Hallenbad usw.
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re Finanzierungsquellen hinzugezogen und 
in eine Stadtumbaustrategie eingebettet. 
Nicht mehr genutzte Gemeinbedarfsein-
richtungen werden eher um- als rückgebaut 
(Ausnahme: Rückbau Hallenbad in Bottrop).

Nachnutzung von durch Rückbau frei ge-
wordenen Flächen 

Vor allem in den Gebieten des Stadtum-
baus Ost entstanden durch den Rückbau 
Flächen, für die es geeignete Nach- oder 
Zwischennutzungen zu entwickeln galt. Je 
nach Lage und Größe wurden diese Flächen 
vor allem in den randstädtischen Großsied-
lungen genutzt, um neue Wegebeziehun-
gen zu schaffen oder vorhandene besser 
miteinander zu verbinden sowie das vor-
handene Angebot an Spiel-, Sport- und Er-
holungsmöglichkeiten zielgerichtet aufzu-
werten oder neue zu schaffen. Zentral ge-
legen, wurden diese Flächen als neue Be-
gegnungsräume oder als Quartiersplätze 
qualifiziert. Oder aber sie wurden für den 
punktuellen Neubau von Bürogebäuden 
oder dringend benötigter Infrastrukturein-
richtungen vor allem für ältere Menschen 
genutzt. In Einzelfällen wurden auch groß-
flächige Nutzungen realisiert, so etwa für 
den Stadionbau in Zwickau-Eckersbach. Die 
qualitätsvolle Nachnutzung der Rückbau-
fläche entlang der Bedarfslagen im Quar-
tier hat vielfach einen wichtigen Beitrag zur 
Anpassung und Revitalisierung von Wohn-
siedlungen und Wohnquartieren geleistet 
und die Wohnqualität für die dort lebende 
Bevölkerung erhöht. 

In den westdeutschen Fördergebieten wur-
den die entstandenen Freiflächen, dort wo 
Rückbau stattfand, vorwiegend für Woh-
nungsneubau, aber auch für die Schaf-
fung kleinerer Grünflächen oder Nah-
versorgungsangebote genutzt (Bremen, 
Flensburg, Husum). Durch die Ersatz- bzw. 
Neubauten wurde den sich wandelnden 
Wohnbedürfnissen und Infrastrukturbedar-
fen in den Wohnsiedlungen und -quartieren 
sowie sich verändernden Anforderungen 
an die Arbeitswelt Rechnung getragen. Die 
Wohnungen verbreitern in der Regel das 
Spektrum an Wohnungsgrößen und Aus-
stattungsmerkmalen, etwa im Hinblick auf 
die Barrierefreiheit. Damit gelingt es, neue 
Bevölkerungsgruppen für einen Zuzug zu 
gewinnen und die soziale Stabilisierung zu 
unterstützen. Die Neubauten entsprechen 
zudem heutigen energetischen Standards 
und dienen somit dem Klimaschutz. Her-
vorzuheben ist, dass der Neubau mitunter 

auch mit Konzepten und Programmen zur 
energetischen Quartierssanierung verknüpft 
wird, um klimaneutrale und energieeffizien-
te Ersatzbauten zu schaffen und zu fördern 
(Bottrop, Dortmund, Flensburg, Husum).

Zwischenfazit 

�� 	Die Qualifizierung von Wohnquartieren 
und Wohnsiedlungen hat einen hohen 
Stellenwert in beiden Stadtumbaupro-
grammen. Ihre Zukunftsfähigkeit hängt 
im entscheidenden Maße von der Anpas-
sung ihrer baulichen Strukturen an sich 
verändernde demografische wie wirt-
schaftsstrukturelle Rahmenbedingungen 
ab. 

�� 	Im Stadtumbau Ost liegt ein Schwer-
punkt, bedingt durch die Notwendigkeit 
des Rückbaus von leerstehenden Woh-
nungen zur Konsolidierung der Wohn-
quartiere, auf den großen, häufig peri-
pher gelegenen Wohnsiedlungen der 
1970er und 1980er Baujahre. In einem 
durch Schrumpfung geprägten Markt-
umfeld boten sie zumeist Potenziale für 
einen gesteuerten Rückbau der Städte in 
der Peripherie bei gleichzeitiger Stärkung 
innerstädtischer Standorte. Die dort agie-
renden kommunalen Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften ließen 
sich zudem besser in gesamtstädtische 
Strategien einbinden als eine kleinteilige 
Eigentümerstruktur. 

�� 	In den westdeutschen Ländern sind die 
jüngeren Großsiedlungen bisher nur be-
grenzt im Stadtumbau angekommen, 
wenngleich auch sie eine wichtige Teil-
gruppe sind. Der Rückbau beschränkt sich 
– von Ausnahmen wie Bremen Osterholz-
Tenever abgesehen – zumeist auf den Ab-
riss einzelner problembeladener Häuser, 
um vor allem städtebauliche Missstände 
in einem leicht schrumpfenden Marktum-
feld beseitigen zu können. 

�� 	Die Strategien zur Aufwertung der gro-
ßen Siedlungen mit ihren homogenen 
Beständen aus den 1960er und 1970er 
Jahren in Westdeutschland und den 
1970er bis 1990er Jahren in Ostdeutsch-
land ähneln sich jedoch. Sofern kein 
Komplettabriss vorgenommen wird, ist 
der Teilrückbau häufig mit einer Aufwer-
tung des Wohnumfeldes, der sozialen In-
frastrukturen und der öffentlichen Räume 
in den verbleibenden Bereichen verbun-
den, um die Siedlungen damit nachhaltig 
zu stabilisieren. 
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�� 	Ausgangspunkt für Aufwertungen im Alt-
baubestand sind häufig Funktionsverlus-
te aufgrund von nicht mehr zeitgemäßen 
Nutzungs- und Angebotsstrukturen, die 
Leerstände, Defizite im Wohnumfeld und 
bei der Infrastruktur sowie soziale Proble-
me hervorrufen. Umfangreiche und weit-
gehende Sanierungsdefizite in ostdeut-
schen Altbaubeständen weisen – anders 
als bei westdeutschen Beständen und 
trotz des Programmbereichs „Sanierung 
und Sicherung von Altbauten“ – noch im-
mer auf einen hohen und flächendecken-
den Modernisierungsbedarf hin. 

�� 	Der Umgang mit „Schrott- oder Problem- 
immobilien“ stellt eine besondere Her- 
ausforderung im Stadtumbau Ost wie 
West dar, da diese Immobilien eine zu-
kunftsfähige Entwicklung ihres städtebau-
lichen Umfeldes nachhaltig beeinträchti-
gen oder gar verhindern können. Unter-
schiede bestehen jedoch hinsichtlich ihrer 
Verbreitung wie auch in den Handlungs-
ansätzen. 

�� 	Allerdings gibt es auch Ähnlichkeiten in 
den Herausforderungen von Altbauquar-
tieren in Ost und West. Als innerstädti-
sche Wohnstandorte mit unvorteilhaften 
Standortbedingungen partizipieren sie 
nicht in gleichem Maße wie andere in-
nerstädtische oder innenstadtnahe Quar-
tiere von der Beliebtheit für urban orien-
tierte Zielgruppen. Dagegen zeigen die im 
Stadtumbau aufgewerteten Quartiere mit 
sanierten Altbauten und einem gestalte-
tem Wohnumfeld, dass diese Quartiere 
auch Zuzüge verbuchen können. Funkti-
onsverluste bei Wohnraum, Geschäfts-
nutzungen und Gewerbe sollen in diesen 
Quartieren daher durch private Investiti-
onen anregende und ergänzende Maß-
nahmen im öffentlichen Raum, im priva-
ten Wohnumfeld und in der öffentlichen 
Infrastruktur abgemildert oder behoben 
werden. 

�� 	Ost- wie westdeutsche Quartiere können 
aufgrund unzeitgemäßer Wohnsubstanz, 
die zwar Einkommensschwächeren preis-
werte Versorgungsmöglichkeiten bietet, 
aber für andere Nachfragegruppen un-
attraktiv geworden ist, einseitige Bele-
gungsstrukturen und Stigmatisierungen 
zeigen. Für ihre Weiterentwicklung sind 
daher integrierte Herangehensweisen 
notwendig, indem baulich-städtebauli-
che mit sozial integrativen und Bewoh-
ner aktivierenden Maßnahmen zu einem 
ganzheitlichen Vorgehen verknüpft wer-

den. Dabei wird, wenn dies erforderlich 
und möglich ist, auch eine Kombination 
geeigneter Förderprogramme angestrebt.

�� 	Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich 
darin, dass für die Qualifizierung von Alt-
bauquartieren häufig die starken woh-
nungswirtschaftlichen Partner fehlen. 
Die Herausforderung besteht in der Akti-
vierung und Einbindung einer vielfältigen 
und kleinteiligen Eigentümerstruktur, die 
den Aufbau von Organisationsstrukturen 
für deren Aktivierung und Einbindung er-
fordert. 

�� 	Funktionsverluste und städtebauliche De-
fizite, die durch Wohnungsleerstand her-
vorgerufen werden, sind in Ostdeutsch-
land, abgesehen von den meisten Groß- 
und wenigen Mittelstädten, ein flächen-
deckendes Problem. Zwischen Ost und 
West bestehen sowohl im Verbreitungs-
grad als auch in der Problemintensität 
doch gravierende Unterschiede. Von die-
ser Ungleichheit abgesehen ist festzuhal-
ten, dass mittlerweile auch Kommunen 
besonders strukturschwacher Regionen 
im Westen ähnliche Problemlagen und 
-intensitäten aufweisen, die sich in eher 
sozial instabilen Quartieren konzentrie-
ren. 

�� 	Flächenhafte Schrumpfungsprozesse und 
vielfach alarmierende Wohnungsleer-
standsquoten machten in Ostdeutsch-
land erhebliche Mengeneffekte im Rück-
bau erforderlich, die im Rahmen der Pro-
grammförderung auch erzielt wurden. 
Insgesamt wurden bis Ende 2014 mehr 
als 300.000 Wohnungen im Stadtum-
bau Ost, flankiert durch Landesprogram-
me, zurückgebaut. Die Programmbe-
reiche „Rückbau“ sowie „Rückführung  
städtischer Infrastrukturen“ leisteten hier-
bei einen entscheidenden Beitrag zum 
Abbau von Funktionsverlusten in Wohn-
gebäuden und städtischen Infrastruktu-
ren, vornehmlich in den DDR-Wohnsied-
lungen. Da der ostdeutsche Wohnungs-
bestand durch einen hohen Anteil insti-
tutioneller Wohnungseigentümer geprägt 
ist, bestanden in den Fördergebieten – 
abgesehen von neuen Eigentümern, die 
im Rahmen der Privatisierung hinzuka-
men – vorteilhafte Ausgangsvorausset-
zungen, um Schrumpfungsprozesse und 
insbesondere den Rückbau gemeinsam 
aktiv zu gestalten. Damit konnte die Leer-
standsquote in den ostdeutschen Pro-
grammkommunen spürbar reduziert wer-
den. In den ostdeutschen Unternehmen 
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des GdW verringerte sich der Leerstand 
von rund 16 % im Jahr 2002 auf 9 % im 
Jahr 2013. Die bisher erzielten Erfolge bei 
der Verringerung des Leerstandes dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass an-
gesichts der demografischen und wirt-
schaftlichen Situation vieler Regionen 
in Ostdeutschland wieder eine Zunah-
me leerstehender Wohnungen zu beob-
achten ist, die sich auch in Zukunft fort-
setzen wird und durch die sich weiterer 
Rückbaubedarf abzeichnet. 

�� 	Von erheblicher Bedeutung beim Leer-
standsabbau war die gleichzeitig mög-
liche Entlastung nach § 6a AHG, die bei 
über 80  % der Abrisse von Wohnungs-
unternehmen genutzt werden konnte 
und die ein wichtiges Anreizinstrument 
für Wohnungsunternehmen darstellte, 
sich am Rückbau zu beteiligen. Der Weg-
fall dieser Möglichkeit ist eine wesentli-
che Ursache dafür, dass sich die Zahl zu-
rückgebauter Wohnungen verringert hat. 
Der Leerstandsabbau hat zudem zu einer 
fortschreitenden wirtschaftlichen Stabi-
lisierung der Unternehmen der organi-
sierten Wohnungswirtschaft in den ost-
deutschen Bundesländern beigetragen. 
Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage der Wohnungsunternehmen darf 
nicht außer Acht gelassen werden, dass 
sich die Situation in den letzten Jahren 
u.a. durch günstige Finanzierungsbedin-
gungen auf den Kapitalmärkten spürbar 
verbessert hat. Insgesamt erweist sich die 
organisierte Wohnungswirtschaft als zu-
verlässiger Partner innerhalb nachhalti-
ger Kooperationen im Stadtumbau. Ihre 
Einbindung in den Stadtumbauprozess – 
bereits beginnend mit der gemeinsamen 
Erarbeitung von städtebaulichen Entwick-
lungs- und Rückbaukonzepten – war ein 
entscheidendes Erfolgskriterium für die 
Umsetzung der Stadtumbauziele. 

�� 	In den westdeutschen Programmkommu-
nen war in der Regel nur ein punktueller 
Rückbau erforderlich, der in den über-
wiegenden Fällen auch umgesetzt wer-
den konnte. Eine große Herausforderung 
im Stadtumbau in Ost und West ist der 
Leerstandsabbau in den altbaugeprägten 
Wohnquartieren. Instandsetzung und Sa-

nierung unzureichender Altbausubstanz, 
begleitet durch Aufwertungen im Wohn-
umfeld, bleibt daher in beiden Program-
men die Hauptstrategie, weiteren Funkti-
onsverlusten vorzubeugen und innerstäd-
tische Wohnlagen zu stärken. 

�� 	Da der Wohnungsrückbau im Stadtum-
bau West vorzugsweise der Schaffung 
neuer Wohn- und städtebaulicher Quali-
täten diente, wurden die durch Rückbau 
frei gewordenen Flächen für Funktions-
stärkungen und städtebauliche Aufwer-
tungen genutzt, z.B. für ergänzende Inf-
rastruktureinrichtungen und Wohngebäu-
de mit neuen Qualitäten. Vielfach gelang 
es, neue Bevölkerungsgruppen anzuspre-
chen und damit die soziale Stabilisierung 
zu unterstützen. Im Stadtumbau Ost er-
folgte aufgrund des Umfangs der durch 
Rückbau frei gewordenen Flächen über-
wiegend eine Wiedernutzung als Grünflä-
chen, teilweise eingebunden in Strategien 
der Aufwertung als „durchgrünte Wohn-
quartiere“. 

�� 	Die Kombination von Rückbau und geziel-
ter Aufwertung trug maßgeblich zu einem 
Abbau städtebaulicher Problemlagen in 
den großen Wohnsiedlungen und in an-
deren, gemischt genutzten Wohnquartie-
ren bei, steigerte die städtebauliche At-
traktivität und schuf neue Wohn- und Le-
bensqualitäten. Der integrative Hand-
lungsansatz hat sich somit als zielführend 
erwiesen. Der Rückbau wie auch die städ-
tebauliche Neuordnung sind jedoch noch 
nicht in allen Siedlungen abgeschlossen. 

�� 	Um die Innenentwicklung zu stärken, war 
die Strategie einer geordneten Schrump-
fung von „außen nach innen“ – mit Un-
terstützung durch die Rückbauförderung 
– die Leitstrategie für den Rückbau von 
Wohnungen und städtischer Infrastruktur 
im Stadtumbau Ost. Die damit verbunde-
ne Leerstandsreduzierung vornehmlich 
an den Siedlungsrändern der Städte war 
neben der Altbausanierung eine zentra-
le Voraussetzung für erfolgreiche, geziel-
te Aufwertungsimpulse in den innerstäd-
tischen und innenstadtnahen Wohnquar-
tieren. 
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5.4 Stadtumbau auf Brachen 

Revitalisierung und Nachnutzung brachge-
fallener Flächen als Folge des wirtschafts-
strukturellen Wandels bzw. der Aufgabe mi-
litärischer Standorte und des Abzuges alli-
ierter Truppen aus Deutschland sind eine 
Herausforderung für Städte und Gemein-
den in Ost und West. 

Ausgangssituation und Problem lagen

Ursachen für die Entstehung von Brachen 

Durch die Deindustrialisierung sowie die 
wirtschaftliche Globalisierung erfuhren 
viele traditionelle Industriestandorte ei-
nen ökonomischen Niedergang, der mit 
Betriebsstilllegungen, Umstrukturierungen 
oder Verlagerungen von Unternehmen 
einhergeht. Schon seit den 1970er Jahren 
vollzog sich in Westdeutschland ein dyna-
mischer Umstrukturierungsprozess. Zu be-
obachten war ein genereller Bedeutungs-
verlust von Schwerindustrie, Bergbau und 
Schiffbau besonders in monostrukturell ge-
prägten Regionen wie dem Saarland, dem 
Ruhrgebiet und in Bremen/Bremerhaven. 
Nach den gesellschaftlichen Systemverän-
derungen in Osteuropa erfasste er zuneh-
mend auch Regionen in ehemaligen Grenz-
gebieten in Bayern oder Hessen. Hier fie-
len nicht nur besondere wirtschaftliche För-
derungen weg, sondern der Strukturwandel 
erreichte dort vor allem die Porzellan- und 
Textilindustrie.226

Besonders betroffen waren auch die Städte 
und Gemeinden im Osten Deutschlands, wo 
nach der Wiedervereinigung zeitgleich ein 
alle Länder erfassender tiefgreifender wirt-
schaftlicher Strukturwandel eingesetzt hat-
te. Er traf die industriellen Kerne besonders 
hart und hatte vor allem in den Städten, die 
infolge von Industrieansiedlungen große 
Stadterweiterungen erfuhren, zu industriel-
len Brachen in erheblichen Größenordnun-
gen geführt. Aber auch an vielen kleineren 
Standorten wurde die Produktion vor allem 
von Konsumgütern und in der Leichtindust-
rie eingestellt, was inmitten zahlreicher ost-
deutscher Städte ungenutzte und nach und 
nach brachfallende Standorte und Gebäu-
de hinterließ. 

Die sich seit den 1990er Jahren grundle-
gend verändernden politischen Rahmenbe-
dingungen stellten auch neue Weichen in 
der Militärpolitik und führten zu zahlreichen 
Militärkonversionen. Die alliierten Truppen 
zogen sukzessive aus Westdeutschland 

ab, die sowjetischen Streitkräfte verließen 
Ostdeutschland, Standorte der Nationalen 
Volksarmee (NVA) wurden geschlossen. Die 
Reformen der Bundeswehr führten in den 
letzten Jahren in der gesamten Bundesre-
publik darüber hinaus zu weiteren Verlage-
rungen, Verkleinerungen und Schließungen 
von Standorten. 

Mit der Bahnreform sowie dem Zusammen-
bruch des Güterverkehrs in Ostdeutschland 
und in den Montanregionen entstanden vie-
lerorts nicht mehr benötigte Bahnanlagen 
und -gebäude. 

Dieser anhaltende Strukturwandel und die 
demografische Entwicklung stehen oft in 
enger Wechselwirkung. Aufgegebene In-
dustrie- und Gewerbestandorte schwä-
chen die Wirtschaftskraft der Städte und 
Gemeinden, führen zu meist erheblichen 
Arbeitsplatzverlusten und verstärken Ab-
wanderungstendenzen, vor allem dort, 
wo die Wirtschaftsstruktur der Gemein-
den oder Regionen ohnehin schon ge-
schwächt ist. Der dadurch ausgelöste mas-
sive Wohnungsleerstand, vor allem im Os-
ten Deutschlands, und die folgenden teils 
umfangreichen Abrisse von Wohngebäu-
den und Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur in zahlreichen Quartieren haben ih-
rerseits viele neue Brachflächen erzeugt. 

Brachenrevitalisierung als Thema der Stadt-
entwicklung

All diese Entwicklungen erzeugten städte-
bauliche Missstände, führten zu erhebli-
chen Funktionsverlusten und beeinflussten 
je nach Lage und Größe so auch das Image 
und die Attraktivität der betroffenen Städte 
und Gemeinden. Sie ergaben einen wach-
senden Handlungsbedarf, dem die betrof-
fenen Kommunen oft aus eigener finanziel-
ler und personeller Kraft nicht gewachsen 
waren. Deswegen benötigten sie Unterstüt-
zung durch Bund, Länder und EU und sind 
darauf auch nach wie vor angewiesen, da 
bei weitem noch nicht alle Hinterlassen-
schaften des Strukturwandels in den Kom-
munen beseitigt sind und außerdem vieler-
orts weitere neu entstehen. Dabei ist die Re-
vitalisierung von Brachflächen kein neues 
Thema in der Stadtentwicklung. 

Aktuell sind es innerhalb der Bund-Länder-
Städtebauförderung die Stadtumbaupro-
gramme, die es den Kommunen ermögli-
chen, sich diesen Problemlagen aktiv zu-
zuwenden, und dafür entsprechende Fi-
nanzhilfen bereitstellen. So können „die 

226	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtum-
bau West – Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms.
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Fördermittel des Stadtumbaus insbesonde-
re (auch) eingesetzt werden für: …die städ-
tebauliche Neuordnung sowie die Wieder- 
und Zwischennutzung von Industrie-, Ver-
kehrs- oder Militärbrachen.“227

Wie groß die Probleme mit Brachflächen al-
ler Art und der daraus resultierende Hand-
lungsdruck sind, zeigen Ergebnisse von Be-
fragungen unter den Stadtumbaukommu-
nen in Ost und West: 

�� 	Mehr als jede zweite ostdeutsche Pro-
grammkommune hatte bereits 2007 dar-
auf verwiesen, dass es die Brachen sind, 
die sie – neben dem Wohnungsleerstand 
– am meisten belasten.228

�� 	Im Stadtumbau West benannten 2009 so-
gar rund 90 % der Programmkommunen, 
dass Brachflächen ein großes städtebau-
liches Problem darstellen.229

�� 	Und auch 2011 blieb noch für rund 90 % 
der im Rahmen der Zwischenevaluierung 
befragten westdeutschen Programmkom-
munen die Revitalisierung von Brachflä-
chen wesentliches Handlungsfeld, ver-
knüpft mit dem Rückbau baulicher Anla-
gen sowie der notwendigen Nachnutzung 
von Flächen und Gebäuden.230

Brachen zu beseitigen und neue Nutzungen 
zu entwickeln, bleibt den Kommunen in Ost 
und in West für die weitere Stadtentwick-
lung, vor allem auch in innerstädtischen Be-
reichen, demnach wichtig. Dennoch werden 
beide Programme bisher jedoch sehr unter-
schiedlich dafür genutzt. 

Im Stadtumbau West ist die Revitalisierung 
von Brachen zentraler Handlungsschwer-
punkt und eigenständiges Handlungsfeld 
und hat vor allem auch für die Konversion 
militärischer Bereiche besondere Bedeu-
tung erlangt.231 Die Nachnutzung von Bra-
chen ist ein Schwerpunkt in Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-West-
falen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dort 
vor allem in Mittelstädten, aber auch Klein-
städten. Im Westteil Berlins ist die Revita-
lisierung von häufig in ehemaligen inner-
städtischen Grenzbereichen liegenden Bra-
chen ebenfalls ein Stadtumbauthema. 

Im Stadtumbau Ost bildet die Revitalisie-
rung großflächiger Brachen dagegen keinen 
zentralen Schwerpunkt, was nicht bedeutet, 
dass das Thema im Osten Deutschlands kei-
ne Rolle spielt. Im Gegenteil – aufgrund der 
beschriebenen Rahmenbedingungen ist es 
in vielen Kommunen evident. Um die gra-
vierenden wirtschaftlichen und strukturel-

len Umbrüche zu bewältigen und zahlrei-
che Brachen zu revitalisieren, setzten die 
Kommunen vielmehr europäische Struk-
turfondsmittel bzw. spezifische Landes-
programme232  ein. Im Stadtumbaukontext 
kommt eher der Neuordnung und Nachnut-
zung kleinteiliger Brachflächen und aufge-
lassener Gewerbe- oder Infrastrukturstand-
orte gerade bei der Aufwertung innerstädti-
scher Quartiere eine Rolle zu. Dieser Bedarf 
führte in Thüringen zur schon beschriebe-
nen Landesinitiative „Genial zentral“. Auch 
andere ostdeutsche Länder haben Initia-
tiven ergriffen, in ganz unterschiedlicher 
Weise Stadtentwicklungsaktivitäten auf 
innerstädtische Gebäude, Baulücken und 
Brachflächen zu lenken233, wobei ein Zusam-
menhang zum Stadtumbauprogramm und 
dessen Förderung nicht zwingend ist. Ein 
noch weitgehend spezifisch ostdeutsches 
Thema sind Brachflächen, die durch einen 
flächenhaften Abriss von Wohngebäuden 
oder sozialen Infrastruktureinrichtungen 
entstanden und ebenfalls Anpassungs- und 
Förderbedarf haben. 

Anhand von Fallstudien wird analysiert, 
welche Problemlagen den Stadtumbaube-
darf ausgelöst haben, welche neuen Nut-
zungen entwickelt wurden, welche Stra-
tegien diesen zugrunde lagen, welche In-
strumente zum Einsatz kamen, um diese 
mehrheitlich sehr umfangreichen Gesamt-
maßnahmen im Stadtumbau zu realisieren, 
und welche Ergebnisse und Wirkungen da-
mit verbunden sind. Die Analyse wird er-
gänzt durch auswertbare Informationen 
aus der Städtebauförderdatenbank (Stand 
2014), den elektronischen Begleitinformati-
onen (Stand 2012 bis 2014), dem E-Monito-
ring (Berichtsjahr 2013) sowie Ergebnissen 
der Begleitforschung. 

Im Handlungsschwerpunkt Brachen stehen 
vorrangig Fallbeispiele aus dem Stadtum-
bau West zur Verfügung, was dessen Be-
deutung in diesem Programm widerspie-
gelt.

Ergänzt wird die Analyse durch Informa-
tionen aus weiteren Fallstudien, die sich 
in Teilbereichen mit der Neuordnung von 
Brachflächen innerhalb ihrer Stadtumbau-
kulissen auseinandersetzen. Dafür bieten 
sich unter den ostdeutschen Fallstudien234 
an: Flöha – Stadtteilgebiet, inklusive „Alte 
Baumwolle“ (Sachsen); Greiz – August-Be-
bel-Straße, inklusive Greika-Areal (Thürin-
gen); Halberstadt – Ebereschenhof/Werni-
geröder Straße (Sachsen-Anhalt); Schwe-
rin – Hafenkante/Ziegelsee (Mecklenburg-

227	  	
Im Stadtumbau West von Be-
ginn an explizit als Förderge-
genstand aufgeführt (siehe VV 
Städtebauförderung zum Stadt-
umbau West 2004 – Ergänzung 
– bis 2007, sowie ab 2008 durch 
den gemeinsamen Artikel zum 
Stadtumbau auch im Stadtum-
bau Ost angekommen; noch 
2002 war die „Wiedernutzung 
von Flächen, insbesondere der 
in Innenstädten brachliegenden 
Industrie-, Konversions- oder Ei-
senbahnflächen, zur Errichtung 
von Wohn- und Arbeitsstätten, 
Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen ...“ als eins von 
vier Einsatzgebieten der Städ-
tebauförderung in der Präam-
bel der VV Städtebauförderung 
enthalten.

228	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 286/287.

229	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 218f.

230	  	
Ebenda, S. 262.

231	  	
Ebenda, S. 112ff.

232	  	
So beispielsweise Brachflächen-
revitalisierung (Landesbrachen-
programm, LBP) in Sachsen.

233	  	
Hinweise auch auf Innenstadt-
initiativen in allen anderen ost-
deutschen Ländern. 

234	  	
Dabei liegen allerdings nur 
die „Alte Baumwolle“ in Flöha 
sowie die Gewerbebrachen 
und Fabrikgebäude in der Alt-
stadt von Wittstock/Dosse in 
den Vertiefungsgebieten der 
Fallstudien.
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Abbildung 81: Städtebauliche und demografische Merkmale von Brachen als Gesamtmaßnahmen (Fallstudien, nur Stadtumbau West) 

Vorpommern); Wittstock/Dosse – Altstadt, 
inklusive Gewerbebrachen und Fabrikge-
bäude (Brandenburg). Außerdem werden 
Informationen aus dem Praxisbeispiel Ver-
packungsmittelwerk Saalfeld (Thüringen)235 
herangezogen – eine der wenigen Revita-
lisierungen großer Brachen innerhalb des 
Stadtumbaus Ost. 

Zusätzliche Hinweise liefern gegebenenfalls 
alle weiteren westdeutschen Fallstudien, da 
es fast in jedem Stadtumbaugebiet Brach-
flächen gibt, so beispielsweise der Bahn-
hofsbereich in Altena oder die Kasernen-
areale im Mischgebiet Bremen-Neustadt/
Huckelriede, auch die Rheinische Straße in 
Dortmund ist ein gutes Beispiel für die ge-
meinsame Entwicklung eines Wohn- bzw. 
Mischquartiers und eines großen Gewerbe-
areals (ehemalige Brauerei). Brachflächen, 
die erst durch Abriss von Wohngebäuden in 
nahezu allen ostdeutschen Fallstudienkom-
munen entstanden sind, werden hier dage-
gen nicht einbezogen. 

Die Beseitigung von Brachen und damit 
verknüpften zahlreichen städtebaulichen 
Missständen fordert die Kommunen in viel-
facher Weise heraus. Zugleich sehen viele 
in der Revitalisierung dieser Brachflächen 
auch eine große Chance für die Stadtent-
wicklung und einen nachhaltigen Flächen-
verbrauch, da sich dann für neue Nutzun-
gen meist Flächenpotenziale in guten inner-
städtischen Lagen ergeben können. Auch 
durch den Einsatz der Stadtumbauprogram-
me sind die Kommunen nun in die Lage 
versetzt, sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Stadt und 
Fördergebiet

vorrangige  
bisherige Nutzung

Lage in der 
Stadt Größe Gebietsausweisung Stadttyp Regions-

typ

Konstanz  
Bahnhof Petershausen 
Baden-Württemberg

Bahn innenstadtnah 12,9 ha
Sanierungsgebiet § 142 BauGB

seit 2006
Mittelstadt
81.000 EW

verstädtert

Lüneburg 
Schlieffenkaserne –  
Standortverwaltung 
Niedersachsen

Militär innenstadtnah 9,0 ha
Sanierungsgebiet § 142 BauGB

seit 2008
Mittelstadt
73.000 EW

ländlich

Mössingen  
Pausa-Gelände
Baden-Württemberg

Industrie innenstadtnah 3,5 ha
Sanierungsgebiet § 142 BauGB

seit 2006
Kleinstadt
19.500 EW

verstädtert

Offenbach  
MAN-Gelände
Hessen

Industrie Innenstadt 70,0 ha
Stadtumbaugebiet § 171b BauGB

seit 2008
Großstadt
119.000 EW

städtisch

Osnabrück  
Winkelhausenkaserne 
Niedersachsen

Militär Stadtrand 58,5 ha
Stadtumbaugebiet § 171b BauGB

seit 2010
Großstadt
156.000 EW

verstädtert

Schwabach  
O‘Brien- Kaserne
Bayern

Militär innenstadtnah 12,9 ha
Sanierungsgebiet § 142 BauGB

seit 2006
Mittelstadt
40.000 EW

städtisch

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.

„Städtebauliche Bedeutsamkeit“ von Bra-
chen 

Brachen bilden deutlich sichtbare städte-
bauliche Missstände, die die Attraktivität 
der Innenstädte und angrenzender Berei-
che beeinträchtigen. Trotz der oft zentra-
len Lage sind Brachen entsprechend ihrer 
früheren Nutzung meist städtebaulich und 
funktional vom übrigen städtischen Raum 
abgekoppelt. Als besonders problematisch 
erweisen sich Brachflächen dann, wenn es 
sich um relativ große Flächen im Vergleich 
zur Gesamtgröße der (Innen)Stadt handelt. 
Als ein Beispiel sei hier das Steinmüllerge-
lände in Gummersbach erwähnt, das nahe-
zu ebenso groß ist wie die eigentliche Stadt 
selbst.

Besonders herausgefordert sind außerdem 
die Kommunen, die sich nicht nur mit ei-
ner Brache auseinandersetzen müssen, 
sondern gleich mehrere Brachflächen ent-
wickeln mussten bzw. noch müssen. Dafür 
steht beispielsweise Lüneburg, einst nach 
Hamburg und Lübeck der drittgrößte Mili-
tärstandort im Norden Deutschlands, wo 
seit den 1990er Jahren inzwischen drei gro-
ße Militärareale geschlossen wurden. Glei-
ches trifft für Osnabrück mit vier Stand-
orten auf 160 ha oder auch Augsburg mit 
neun auf mehr als 300 ha zu. Im mit weni-
ger als 20.000 Einwohnern vergleichsweise 
kleinen Mössingen, einem ehemals wichti-
gen Standort der Textilindustrie in Baden-
Württemberg, fielen nach Werkschließun-
gen zwei große Industrieareale brach, das 
Pausa-Gelände (Fallstudie) und das Merz-

235	  	
Praxisbeispiel der Begleitfor-
schung Stadtumbau Ost, Infos 
unter www.staedtebaufoerde-
rung.info.
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Gelände. Auch viele weitgehend kleinere 
bayrische Städte, die beispielsweise durch 
die bereits genannte Porzellanindustrie ge-
prägt waren, müssen sich meist mit meh-
reren Fabrikstandorten auseinandersetzen 
(so Selb). Ähnlich sieht es in ostdeutschen 
Kommunen aus, so beispielsweise im bran-
denburgischen Wittstock/Dosse mit einigen 
alten Tuchfabriken. 

Größe und Lage von Brachen

Ein entscheidendes Merkmal vor allem mit 
Blick auf die künftigen Nutzungsmöglich-
keiten ist die Größe der zu revitalisieren-
den Brachflächen. Sie differiert erheblich 
und korreliert oft mit der früheren Nutzung. 
Im Stadtumbau West insgesamt reicht das 
Spektrum dabei von 1  ha bis 400  ha Flä-
che.236 Auch in den aktuellen Fallstudien 
spiegelt sich dieses Spektrum wider, wo-
bei das ehemals industriell geprägte Pau-
sa-Gelände in Mössingen mit 3,5 ha die 
kleinste und das Gelände der ehemaligen 
MAN-Druckmaschinenfabrik in Offenbach 
mit 70 ha die größte industrielle Brache ist. 
Sehr großflächig sind auch Militärbrachen, 
so in der aktuellen Fallstudie Osnabrück 
die Winkelhausenkaserne mit fast 60 ha so-
wie in Lüneburg die Schlieffenkaserne mit 
rund 100 ha, wobei jedoch nur die Stand-
ortverwaltung mit einem Teilgelände von 
9 ha als Stadtumbaugebiet ausgewiesen ist. 
Die O’Brien-Kaserne in Schwabach hat eine 
Größe von fast 13 ha. Das teils untergenutz-
te und brachliegende Bahn- und Gewerbe-
gelände in Konstanz umfasst ebenfalls eine 
Fläche von fast 13 ha, wobei zu entwickeln-
de Bahnflächen durchaus auch noch größer 
sein können. 

Die Revitalisierung von Brachen im Stadt-
umbau konzentriert sich vor allem auf in-
nerstädtische bzw. innenstadtnahe Area-
le, 84 % dieser Fördergebiete liegen dort.237 
In überwiegend innerstädtischer Lage be-
finden sich häufig Industrie- und Gewerbe-
brachen sowie ungenutzte Bahnflächen. Mi-
litärbrachen liegen dagegen eher am Stadt-
rand oder innenstadtnah.238 Alle kleinteili-
gen altindustriellen Brachflächen innerhalb 
der Stadtumbaugebiete ostdeutscher Fall-
studienkommunen sind ebenfalls vorrangig 
Teile der Innenstädte, oft ihrer Gründerzeit-
viertel. 

Frühere Nutzungen

Entsprechend ihrer ursprünglichen Nutzung 
lassen sich im Stadtumbau folgende Typen 
von Brachen unterscheiden: Industrie- und 
Gewerbebrachen, zu letzteren gehören auch 
großflächige Handelseinrichtungen, Bahn-
brachen und Militärbrachen.239 Gerade diese 
früheren Nutzungen, deren Rahmenbedin-
gungen und Hinterlassenschaften hinsicht-
lich Bebauungen, Altlasten, Eigentümer-
strukturen, aber auch Größen und Standor-
ten sowie des Ausmaßes an Funktionsver-
lusten für die Stadt können teils erhebliche 
Restriktionen für den weiteren Umgang mit 
den Flächen, vor allem auch im Hinblick auf 
potenzielle Nachnutzungen darstellen. Ge-
nerell gilt jedoch, dass darüber hinaus eher 
die aktuelle Nachfrage nach neuen Nutzun-
gen als Entwicklungsanstoß oder -hemm-
nis anzusehen ist. 

�� 	Militärbrachen (Fallbeispiele Lüneburg, 
Osnabrück und Schwabach): Schon die 
Kurzbefragung im Rahmen der Zwischen-
evaluierung Stadtumbau West 2011 hatte 
erbracht, dass sich die Kommunen gera-
de von den dadurch ausgelösten Folgen 
überfordert fühlen.240 Neben den Brachen 
und einer Vielzahl leer gefallener kom-
pakter Bebauungen ganz unterschiedli-
cher Nutzungen sind es in starkem Maße 
die Funktionsverluste, die sich durch den 
Wegzug der Stationierten und ihrer Fami-
lien für Kommunen und ihre öffentliche 
Infrastruktur, für die Nachfrage und damit 
für Handel, Dienstleistung und Gewerbe 
ergeben. Bisheriger Eigentümer ist je-
weils der Bund, der durch die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA) ver-
treten wird und mit der hinsichtlich wei-
terer Perspektiven verhandelt wird. 

�� 	Bahnflächen (Fallbeispiel Konstanz) sind 
meist die Innenstädte deutlich trennende 
Barrieren zwischen benachbarten Stadt-
teilen, sie sind oft hoch belastet, vor al-
lem wenn sie über viele Jahrzehnte für 
Güterumschlag und -verkehr genutzt wur-
den. Früher repräsentative, jetzt aufgege-
bene und oft verwahrloste Bahnhofsge-
bäude beeinträchtigen die Attraktivität 
der Städte meist erheblich und sind deut-
lich sichtbares Symbol für Funktionsver-
luste und einen Niedergang in der Kom-
mune. Ihre Nachnutzung ist aufgrund des 

236	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 113. Da 
im Stadtumbau Ost keine Bra-
chen als einzelne Stadtumbau-
gebiete ausgewiesen sind, sind 
dazu keine Angaben möglich.

237	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 113.

238	  	
Bei Militärflächen interessieren 
allerdings nur städtebaulich re-
levante Flächen, die innerhalb 
der Militärkonversionsflächen 
nur einen Bruchteil ausmachen. 

239	  	
Brachen, die durch den Abriss 
von Wohngebäuden und sozia-
ler Infrastruktur entstehen, sind 
ebenfalls zunehmend von Be-
deutung, vor allem im Stadtum-
bau Ost, werden an dieser Stel-
le der Evaluierung jedoch nicht 
vertieft.

240	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 263.
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oft beibehaltenen Bahnverkehrs und der 
damit verbundenen Lärmbelastungen 
eher kompliziert. Die Eigentümerstruktu-
ren sind im Ergebnis der Reformen bei 
der Bahn oft vielfältig und wenig über-
schaubar. 

�� 	Industrieflächen (Fallbeispiele Mössingen 
und Offenbach): Wegzug oder Wegfall 
oft jahrzehntelanger Ansiedlungen hin-
terlassen großflächige Brachen, ähnlich 
gravierend ist der Verlust an Wirtschafts-
kraft mit allen die Kommunen schwer be-
lastenden Folgewirkungen. Die Standorte 
verfügen häufig über baukulturell bedeut-
same und denkmalgeschützte Gebäude 
und Hallen, haben in Abhängigkeit von 
Art der Produktion vielfach ein Altlasten-
problem. Eine Besonderheit können Was-
serlagen sein. 

�� 	Einzelhandel, Infrastruktur und Büroim-
mobilien: Zum Problem werden hier 
vor allem Trading-Down-Effekte, die mit 
Leerständen meist großer, oft historisch 
wertvoller, zumindest jedoch stadtbild-
prägender Immobilien (innerstädtische 
Kaufhäuser, Schulgebäude, Firmen- oder 
Verwaltungssitze) und damit Verluste be-
deutender Ankernutzungen in zentralen 
Lagen und Ortszentren beginnen (Kapi-
tel 5.2). 

Vorhandene bauliche Anlagen und Denk-
malschutz 

Je nach vorheriger Nutzung weisen Bra-
chen im Stadtumbau – hier anhand der Fall-
studien dargestellt – sehr unterschiedliche 
Bebauungen auf, wobei es vielfach ähnli-
che Ausgangslagen gibt. Sehr typisch da-
bei sind:

�� 	großflächig versiegelte (Beton)Flächen 
und leerstehende, teils mehrgeschossi-
ge Gebäude, wie Mannschaftsunterkünf-
te, Verwaltungsgebäude oder Lagerhallen 
vor allem bei Militärbrachen (z.B. Schwa-
bach, Lüneburg, Osnabrück), 

�� 	gewerblich-industriell untergenutzte oder 
leerstehende Produktionshallen, Lager- 
und Verwaltungsgebäude bzw. Fabrikge-
bäude (z.B. Mössingen, Offenbach, Witt-
stock/Dosse, Flöha, Greiz, auch Saalfeld),

�� 	diverse Verkehrs- und Erschließungsflä-
chen, auch Hafenbereiche (z.B. in Kons-
tanz, aber auch in Altena, in Osnabrück 
und in Schwerin).

Besondere Herausforderungen bei der 
Nach- oder Umnutzung dieser Hinterlassen-

schaften stellen die vorhandenen denkmal-
geschützten oder ortsbildprägenden Gebäu-
de dar. Das ist ein sehr wichtiges Thema 
vor allem, weil die technischen und ener-
getischen Standards sowie die modernen 
Nutzungsanforderungen in Einklang mit 
dem Denkmalschutz gebracht werden müs-
sen bzw. Nachnutzungen teilweise im Wege 
stehen bzw. damit die Entwicklung verhin-
dern können: 

�� 	So stehen in Mössingen die meisten der 
in den 1950er Jahren vom Bauhaus-Schü-
ler Manfred Lehmbruck entworfenen Ge-
bäude der ehemaligen Textilfirma Pau-
sa AG seit 2005 in ihrer Sachgesamtheit 
unter Denkmalschutz. Dazu gehören das 
ehemalige Verwaltungsgebäude, die Bo-
genhalle, das Kesselhaus mit der ehema-
ligen Kantine und die Tonnenhalle. Die 
bereits vor dem Krieg errichtete Shedhal-
le wurde als ortsbildprägend eingestuft. 
Eine Nachnutzung des Verwaltungsge-
bäudes, beispielsweise zum Wohnen, ist 
aufgrund der Denkmalschutzbelange bis 
zum jetzigen Zeitpunkt ausgeblieben.

�� 	Bereits seit 1986 gelten einzelne markante 
Gebäude des ehemaligen Roland-Druck-
maschinenwerkes Offenbach als Einzel- 
oder technisches Kulturdenkmal. 2007 
stufte das Landesamt für Denkmalpflege 
das MAN-Roland-Werk als „örtlich bedeu-
tendstes Fabrikgebäude der Nachkriegs-
zeit“ ein.

�� 	Auf dem ehemaligen Militärgelände in 
Schwabach befinden sich denkmalge-
schützte Gebäude, wie ehemalige Stal-
lungen und das Kasino. Unter Denkmal-
schutz steht ebenso die Flugzeugbau-
montagehalle der Winkelhausenkaserne 
in Osnabrück. 

�� 	Alte, oft in Teilen auch denkmalgeschütz-
te, zumindest aber baukulturell wertvol-
le Fabrikgebäude beispielsweise in Witt-
stock/Dosse, aber auch in Greiz oder in 
Werdau (Praxisbeispiel Stadtumbau Ost) 
prägen die sie umgebenden Stadtumbau-
gebiete, sodass Erhalt und Wiedernut-
zung oft über die Aufwertung der Gebie-
te entscheiden und für die Städte eine er-
hebliche Herausforderung darstellen. 

Altlasten und Immission

Vor allem brachgefallene Industrie- und Ge-
werbeareale – in Abhängigkeit ihrer frühe-
ren Nutzung – sowie Bahnflächen sind häu-
fig, städtebaulich relevante Bereiche militä-
rischer Flächen eher seltener kontaminiert. 
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Ob und inwieweit künftige Nutzungen da-
durch ausgeschlossen bzw. welche Maß-
nahmen zu deren Beseitigung nötig sind, 
ist oft im Vorfeld nicht abzuschätzen und 
kann erst im Rahmen von umfangreichen 
Gutachten ermittelt werden. Sowohl das 
Stadtumbauvorhaben in Offenbach, bei 
dem eine umfangreiche Altlastenerkun-
dung nötig wurde, sich die Entwicklung da-
durch verzögerte sowie ein erhaltenswertes 
Gebäude aufgrund von Altlasten im Unter-
grund abgerissen werden musste, als auch 
das Vorhaben in Konstanz hatten sich damit 
auseinanderzusetzen. Je nach Lage und ur-
sprünglicher Nutzung beeinflussen die Ent-
wicklungsoptionen von Brachflächen auch 
Immissionen von Bahnverkehr oder viel be-
fahrenen Verkehrswegen. 

Eigentümerstrukturen und -erwartungen

Auch die teils sehr vielfältigen Mieter- und 
Eigentümerstrukturen und deren teils un-
realistischen Erlösvorstellungen sind ent-
scheidend, wenn es Brachflächen im Stadt-
umbau zu entwickeln gilt. 

�� 	In Konstanz befanden sich einige „Grund-
stücke im Einzelbesitz der ansässigen 
Firmen oder gehörten anderen privaten 
oder öffentlichen Eigentümern (wie dem 
Bundesvermögensamt, heute BImA). Die 
Deutsche Bahn AG stellte dabei teils fünf 
verschiedene Eigentümer und Ansprech-
partner.

�� 	In Offenbach mussten die Erwartungen 
der Alteigentümer hinsichtlich des Ver-
kaufserlöses und die Renditeerwartun-
gen der Käufer und Investoren mit den 
Interessen des Denkmalschutzes in Ein-
klang gebracht werden. Das hat den Pro-
zess erheblich verzögert und erste Inves-
toren wieder abspringen lassen.

Insgesamt erweist sich die Entwicklung 
brachliegender Flächen als ein mit vielfäl-
tigen Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen verbundener Prozess. Zugleich ist 
er aber auch für viele Kommunen eine gro-
ße Chance, durch neue Nutzungen gera-
de innerstädtische Bereiche zu entwickeln 
und deren Anziehungskraft zu stärken. Aber 
nicht nur die bereits genannten Rahmenbe-
dingungen, die die Brachen und die damit 
verbundenen Funktionsverluste selbst aus-
lösen, erweisen sich bei der Um-, Nach- 
oder Wiedernutzung von Brachen als prob-
lematisch. Neue Nutzungen zu generieren, 
ist besonders für jene Kommunen schwie-

rig, die sich insgesamt mit sinkenden Nach-
fragen aufgrund der Bevölkerungsentwick-
lung oder wirtschaftlicher Strukturschwä-
che auseinandersetzen müssen241 oder die 
Brachflächenpotenziale schlicht zu groß für 
die Kommunen sind. Damit ist die Gefahr 
real, dass Brachflächen und Baulücken mit-
tel-, langfristig oder auch dauerhaft beste-
hen bleiben, weil sinnvolle Nachnutzungen 
und/oder Investoren fehlen.242

Strategien und Maßnahmen 

Brachen zu revitalisieren, ist als Ziel im 
Stadtumbau West von Beginn an veran-
kert, wogegen es im Stadtumbau Ost nicht 
ausdrücklich formuliert wurde – auch weil 
dort ganz andere Problemlagen den Stadt-
umbau ausgelöst hatten. Mit dem gemein-
samen Artikel zum Stadtumbau seit 2008 
kommt „... die städtebauliche Neuord-
nung sowie die Wieder- und Zwischennut-
zung von Industrie-, Verkehrs- oder Militär-
brachen“243 dann zumindest programma-
tisch auch im Stadtumbau Ost an, konzent-
riert sich dort auf die schon beschriebenen 
Handlungsräume (viele kleinteilige Brachen 
als Flächenpotenziale in Innenstädten und 
Abrissbrachen in Wohnsiedlungen, meist 
ohne Nutzungsperspektive).244 Notwendige 
Handlungserfordernisse besonders für die 
Innenstädte ergeben sich, weil „verwahr-
loste Brachen Aufwertungseffekte bremsen, 
wogegen eine Nachnutzung städtebauliche 
Missstände beseitigt und die Nutzungsviel-
falt steigert.“245

Eine integrative Stadtentwicklung voranzu-
bringen und städtebauliche Strukturen so 
anzupassen, dass sie zu nachhaltigen Flä-
chenentwicklungen führen, gehört zu den 
zentralen Leitlinien auch bei der Nachnut-
zung von Brachen im Stadtumbau. Sie zu 
entwickeln, ist nur im gesamtstädtischen 
Kontext möglich: Sie müssen zugänglich 
gemacht und mit den umgebenden Quar-
tieren neu vernetzt werden, sie können 
auch für Nachbarquartiere wichtige Nutzun-
gen anbieten, beispielsweise Infrastruktur-
einrichtungen oder Freiräume. Es werden 
Wohnquartiere entwickelt, die neue Qua-
litäten bieten, neue Zielgruppen anlocken, 
Wegzüge von Einwohnern bremsen und 
Kommunen damit durchaus stabilisieren. 
Wesentlich ist jedoch auch, auf den Bra-
chen weggefallene Wirtschaftskraft zu kom-
pensieren und gegebenenfalls auch neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

241	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtum-
bau West – Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms.

242	  	
Vgl. BMVBS (2008): Evaluierung 
des Bund-Länder-Programms 
Stadtumbau Ost.

243	  	
VV Städtebauförderung 2008, 
Artikel 5.

244	  	
Transferveranstaltung der Bun-
destransferstelle Stadtumbau 
Ost „Umgang mit Brachflächen 
im Stadtumbau“, Dokumentati-
on und Beiträge der Veranstal-
tung 09/2012, Hoyerswerda.

245	  	
Transferveranstaltung der Bun-
destransferstelle Stadtumbau 
Ost „Umgang mit Brachflächen 
im Stadtumbau“, Dokumentati-
on und Beiträge der Veranstal-
tung 09/2012, Hoyerswerda.
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Abbildung 82: Bedeutung der Revitalisierung von Brachen in den beiden Stadtumbauprogrammen

Bedeutung der Brachenrevitalisierung in-
nerhalb der Stadtumbauprogramme 

Die Stadtumbauprogramme bieten Förder-
möglichkeiten, um große Brachflächen zu 
entwickeln bzw. deren Entwicklung zu un-
terstützen. Ergriffen werden diese vorran-
gig von westdeutschen Kommunen, wie 
die Auswertung von Begleitinformationen, 
Monitoring und Begleitforschungen zei-
gen. In den Stadtumbauprogrammen ma-
chen Brachen und Gewerbeareale rund je-
des zehnte Fördergebiet aus, innerhalb von 
Stadtumbau West liegt ihr Anteil bei rund 
25  %, innerhalb von Stadtumbau Ost nur 
bei 2 %. Besonders vertreten waren inner-
halb westdeutscher Programmkommunen 
von Beginn an ehemals militärische Berei-
che. Nicht zuletzt aufgrund der zeitgleich 
bekanntgewordenen Bundeswehrreform 
von 2004 sahen zahlreiche Kommunen die 
Chancen, die sich durch eine Aufnahme in 
das Programm ergeben könnten. 

Damit wird deutlich, welche Relevanz das 
Brachenthema im Stadtumbau insgesamt 
hat, aber auch erneut, dass die beiden Pro-
gramme insgesamt ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte akzentuieren.

Entwicklungsstrategien und -ziele 

Die für die Revitalisierung und Nachnut-
zung von Brachen festgelegten Ziele und 
Nutzungsschwerpunkte sind aus den je-
weiligen Stadtentwicklungsstrategien ab-
geleitet und auch abhängig von der Lage, 
Größe, Bebauung und den bisherigen Nut-
zungen. Alle einbezogenen großflächigen 
Brachen in den untersuchten Fallstudien 
werden weitgehend als gemischt genutzte 
Gebiete entwickelt, vielfach als neue urba-
ne Wohnquartiere, die um weitere Nutzun-
gen (Infrastruktur, Versorgung, wohnver-
trägliches Gewerbe) ergänzt werden (Ab-
bildung 83). 

 
Stadtumbau Ost Stadtumbau West

Brachen mit beson-
derer Bedeutung im 
Programm

•	 teils großflächige Abrissbrachen in 
Wohnsiedlungen in Folge des Stadt-
umbaus

•	 kleinere innerstädtische Brachen und 
Baulücken verschiedener Ursachen, 
auch in Folge wirtschaftlichen Struk-
turwandels 

•	 sog. „Dicke Brocken“246 (Standorte 
mit großen stadtbildprägenden Nicht-
wohngebäuden)

•	 großflächige Industrie-, Gewerbe-, Militär- 
und Bahnbrachen 

•	 kleinere innerstädtische Brachen verschiede-
ner Ursachen

•	 sog. Problemimmobilien (Standorte mit gro-
ßen stadtbildprägenden Nichtwohngebäuden, 
auch großflächige Handelseinrichtungen)

Brachen ohne be-
sondere Bedeutung 
im Programm

•	 großflächige Industrie-, Gewerbe-, Mi-
litär- und Bahnbrachen 

Gründe: 
•	 Revitalisierung und Nachnutzung vor-

rangig mit anderen Programmen/
Förderungen bereits seit Anfang der 
1990er Jahre (EU-Strukturförderung 
sowie spezifische Landesprogramme) 

•	 Abrissbrachen in Wohnsiedlungen und Quar-
tieren in Folge des Stadtumbaus247

Gründe: 
•	 eher geringe bzw. selten großflächige Abris-

se von Wohngebäuden in relevanter bzw. mit 
dem Stadtumbau Ost vergleichbarer Größen-
ordnung

Brachen als Stadt-
umbaugebiete in 
den Programmen 

•	 großflächige Brachen bilden (bisher) 
kaum eigenständige Stadtumbauge-
biete und sind daher auch unter den 
aktuellen Fallstudien Stadtumbau Ost 
nicht vertreten 

•	 Brachflächen werden fast ausschließ-
lich als Teilbereiche in umfassendere 
Stadtumbaugebiete, meist die Innen-
städte und Stadtkerne, eingebunden 

•	 große Brachen werden als eigenständige 
Stadtumbaugebiete ausgewiesen 

•	 große Brachen werden zusammen mit Nach-
barstadtteil als Stadtumbaugebiete ausge-
wiesen 

•	 kleinteiligere Brachflächen werden in Stadt-
umbaugebiete (meist Innenstädte/Stadtker-
ne) eingebunden bzw. sind Teile gesamtstädti-
scher Stadtumbaugebiete

Bedeutung der Re-
vitalisierung von 
Brachen in den Pro-
grammen 

•	 Revitalisierung von Brachflächen (bis-
her) keine spezifische Schwerpunktset-
zung im Programm

•	 Brachflächenentwicklung vor allem im 
Zusammenhang mit Entwicklung his-
torischer Altstadtkerne und Ortszen-
tren

•	 Gewerbe-, Industrie- und Bahnbra-
chen durchaus als besonders proble-
matisch248 und künftig wichtiger Hand-
lungsschwerpunkt249 angesehen 

•	 gegebenenfalls Schwerpunkte in Sach-
sen, Thüringen, südlichem Sachsen-
Anhalt aufgrund traditionell stärkerer 
Industrialisierung auch in Innenstädten

•	 Revitalisierung von Brachen als wesentliches 
Ziel der grundlegenden städtebaulichen Neu-
ordnung im Stadtumbau West 

•	 Stadtumbauprogramm hat Alleinstellungs-
merkmal für Revitalisierung von Brachen, dar-
unter auch die Konversion von Militärbrachen 

•	 wird auch künftig als Handlungsschwerpunkt 
angesehen250

•	 Revitalisierung von Brachen als programmati-
scher Schwerpunkt in nahezu allen westdeut-
schen Ländern (Hamburg und Bremen ausge-
nommen) und Berlin-West

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

246	  	
siehe u.a. in BMUB (2014): 
Chancen für den Altbau - Gute 
Beispiele im Stadtumbau Ost.

247	  	
Obwohl sich auch innerhalb 
westdeutscher Programmkom-
munen entsprechende Vorha-
ben – wenn auch vor anderem 
Hintergrund – identifizieren las-
sen: So entstand auf Abrissflä-
chen in Flensburg Fruerlund 
ein neuer Stadtteilpark. Eben-
so wurden jedoch auch neue 
Wohngebäude errichtet. Das 
gesamte Projekt diente daher 
weniger der Reduzierung, als 
vielmehr der Qualifizierung der 
Wohnungsbestände und des 
Quartiers.

248	  	
BMVBS/BBR (2008): Evaluie-
rung des Bund-Länder-Pro-
gramms Stadtumbau Ost.

249	  	
Evaluierung Stadtumbau Ost 
und West, Weeber+Partner mit 
InWIS, 2015, Datenbasis: Kurz-
befragung 2015.

250	  	
Ebenda. 
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Abbildung 83: Entwicklungsziele für die Nachnutzung in den Fallstudien (Brachen)251

251	   	
Kennzeichnungen: x = entspre-
chende Nutzung auf dieser  
Brache vorgesehen/umgesetzt; 
X = als Hauptnutzung vorge-
sehen/umgesetzt; (X) = als ei-
ne Hauptnutzung zwar vor-
gesehen, aktuell jedoch ohne 
Realisierungsoption.

252	  	
Alle Informationen sind den 
Fallstudien, verfasst von den 
Bundestransferstellen Ost und 
West entnommen.

Fallstudie Neues
Wohnen

Neue
Infrastruktur

Neues
Gewerbe

Neue
Freiraumqualität

Konstanz  
Bahnhof Petershausen 

X x x x

Lüneburg  
Schlieffenkaserne

x X X x

Offenbach  
MAN-Gelände

X X x x

Schwabach  
O‘Brien-Kaserne

X X x x

Mössingen  
Pausa-Gelände

(X) X X x

Osnabrück  
Winkelhausenkaserne 

X x

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung, Datenbasis: Fallstu-
dien Stadtumbau West. 

Entwicklungsstrategie Fallstudie252 Konstanz:

Die Stadtumbaumaßnahme zur Revitali-
sierung der brachgefallenen Bahnfläche in 
Konstanz zielt auf die Stärkung des zentra-
len Stadtteils Petershausen West. Im Mittel-
punkt steht ein innenstadtnaher Wohnungs-
neubau mit stadtteilzentralen Funktionen 
rund um den Bahnhaltepunkt sowie eine 
verbesserte Einbindung in das Stadtgefüge. 

Ergebnis: Es wurden rund 700 Wohnungen, 
inkl. preisgebundenen (109) und studenti-
schen Wohnens (für 145 Studenten), durch 
unterschiedliche Investoren, u.a. auch das 
städtische Wohnungsunternehmen rea-
lisiert. Es entstand auch eine neue Schu-
le. Durch neue Fuß- und Radwege und die 
Überbrückung der Bahngleise wurde das 
Quartier in das städtische Wegenetz einge-
bunden. Neue Freiflächen und öffentliche 
Plätze schufen neue Aufenthaltsqualitäten. 
Die dafür notwendigen Ordnungsmaßnah-
men, inkl. des Grunderwerbs von Teilflä-
chen für öffentliche Nutzungen, hatte die 
Stadt zuvor realisiert und damit die Voraus-
setzungen für diese Entwicklung geschaf-
fen. Das Vorhaben ist nahezu abgeschlos-
sen, die Förderdauer lag bei acht Jahren. 

Entwicklungsstrategie Fallstudie Lüneburg:

Der große Teilbereich der ehemaligen 
Standortverwaltung auf dem Gelände der 
Schlieffenkaserne in Lüneburg wird – unter 
Nutzung bestehender Gebäudesubstanz 
– zu einem nutzungsgemischten Standort 
mit Gemeinbedarfseinrichtungen, Dienst-
leistungen und Wohnen in zentraler bahn-
hofsnaher Lage entwickelt. Das Gebiet hat 
zusätzlich eine wichtige Brückenfunktion 
zum geplanten neuen Wohngebiet „Hanse-
viertel“, das auf dem angrenzenden 40 ha 

großen weiteren Teilbereich der ehemali-
gen Schlieffenkaserne entsteht. 

Ergebnis: Es wurden 151 Wohnungen durch 
Umbau von zwei und den Neubau von fünf 
Gebäuden für unterschiedliche Zielgruppen 
und in unterschiedlichen Marktsegmenten 
realisiert, ergänzt um Flächen für Dienst-
leistungsangebote und Gewerbeeinheiten 
in den Wohngebäuden sowie eine Schule 
und einen Gewerbebetrieb. Durch Sanie-
rung, Umbau und Umnutzung der ehema-
ligen Heeresbäckerei entstand ein kulturel-
les Quartierszentrum. Interne Erschließun-
gen und öffentliche Grünflächen runden 
die Entwicklung ab. Die Kommune hat mit 
Ordnungsmaßnahmen und dem Zwischen-
erwerb des gesamten Standortes die Vor-
aussetzungen für eine schnelle Realisierung 
des Vorhabens geschaffen, dabei konnten 
allerdings nicht alle Gebäude erhalten wer-
den. Die Maßnahme wurde nach insgesamt 
sechs Jahren abgeschlossen.

Entwicklungsstrategie Fallstudie Mössingen:

Die Umnutzung und Nachnutzung des Pau-
sa-Geländes in Mössingen hat das Ziel, un-
ter Beibehaltung der denkmalgeschützten 
Bausubstanz durch verschiedene Nutzun-
gen wie soziale Infrastrukturen, Einzelhan-
del, Wohnen, Arbeiten, Gastronomie die in-
nerstädtischen Funktionen zu stärken, zu er-
weitern und mit den angrenzenden Stadttei-
len räumlich gut zu verbinden. 

Ergebnis: Der Umbau der Tonnenhalle ist 
abgeschlossen, die Stadtbücherei und der 
Regionalverband sind eingezogen. Auf 
beräumten Flächen hat sich ein kleines 
Fachmarktzentrum angesiedelt. Eine öf-
fentliche Grünfläche wurde gestaltet. Die 
Stadt hatte das Areal erworben und durch 
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den Rückbau nicht nutzbarer baulicher An-
lagen die weitere Entwicklung vorbereitet. 
Öffnung des Geländes, Einbindung in das 
Stadtgefüge und vor allem der Einzug der 
Stadtbücherei haben einen Beitrag zur Stär-
kung der Innenstadt geleistet. Ansonsten 
stockt die Entwicklung, bisher konnte erst 
rund die Hälfte der Substanz einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. Die Etablierung 
von Wohnen in den Bestandsgebäuden ist 
bisher am Denkmalschutz gescheitert. An 
weitergehenden Konzepten arbeitet die 
Stadt. Die Entwicklung ist nicht abgeschlos-
sen, die Förderung wird 2016 auslaufen.

Entwicklungsstrategie Fallstudie Offenbach: 

In Offenbach dient die Stadtumbaumaß-
nahme dazu, das Gelände des ehemaligen 
MAN-Roland-Druckmaschinenwerks in das 
umliegende Gründerzeitquartier zu integrie-
ren, wobei neue Wohnnutzungen verbun-
den mit entsprechenden sozialen Infrastruk-
turen und Versorgungsangeboten eben-
so wie qualifizierte Grün- und Freiräume 
auch für das dicht bewohnte Nachbarquar-
tier geschaffen werden sollen. Die denkmal-
geschützte Substanz soll in die Entwicklung 
einbezogen werden.

Ergebnis: Die Vorbereitungsmaßnahmen 
für den Wohnungsbau sind abgeschlos-
sen, es werden 170 Wohnungen, teils als 
geförderter Mietwohnungsbau, in Koope-
ration mit der Nachbarstadt Frankfurt/Main 
entstehen. Ergänzt wird der Wohnungsbau 
durch Versorgungseinrichtungen, die in die 
denkmalgeschützte ehemalige Produktions-
halle einziehen, und einen Kitaneubau. Auf 
einer weiteren Teilfläche wird die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben forciert. Der öf-
fentliche Freiraum verbindet das Areal mit 
dem Quartier. Die Stadt hat die Entwick-
lung durch kommunalen Grunderwerb von 
Teilflächen für die öffentlichen Grünräume, 
durch Abbrucharbeiten nicht nutzbarer, da-
runter allerdings auch denkmalgeschützter 
Substanz, durch Beiträge zu Erschließungs-
maßnahmen und durch großes Engage-
ment in der Moderation zwischen Akteuren 
vorangetrieben. Aufgrund von unvorher-
sehbaren Altlastenfunden und hohen Denk-
malschutzauflagen hat sich der Prozess er-
heblich verzögert. 

Entwicklungsstrategie Fallstudie Osnabrück: 

Unter dem Titel „Konversion Hafen“ entwi-
ckelt die Stadt Osnabrück das Gelände der 
Winkelhausenkaserne, wobei die Ansied-

lung von Gewerbe, Industrie und Dienstleis-
tungen in sensibler Nachbarschaft zu einem 
Wohnstandort wesentliche Nachnutzungs-
schwerpunkte bilden. Dabei soll das Quar-
tier auch durch Freiräume in das Stadtgefü-
ge eingebunden werden. 

Ergebnis: Die Entwicklung des Standor-
tes ist abgeschlossen. Die Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben und öffentlichen Ver-
waltungen in umgebauter Substanz oder 
durch Neubau ist vollzogen. Ende 2014 wa-
ren bis auf wenige Restflächen alle Grund-
stücke zur weiteren planvollen Entwick-
lung verkauft. Der Erwerb des Grundstücks 
durch die Stadtwerke und das Land sowie 
Erschließungsmaßnahmen und die Gestal-
tung durchgehender Grünzüge unter Beibe-
haltung der bisherigen Raumstrukturen ha-
ben das Vorhaben vorbereitet bzw. unter-
stützt. Entgegen ursprünglicher Planungen 
konnten jedoch nicht alle Gebäude erhalten 
werden. Die Maßnahme wurde nach insge-
samt sechs Jahren, vor allem aufgrund des 
konzeptionellen Vorlaufs durch die Stadt, 
abgeschlossen.

Entwicklungsstrategie Fallstudie Schwabach:

In Schwabach soll das Kasernengelände 
zum „O’Brien-Park Süd“ entwickelt wer-
den. Ziel ist es, die Innenstadtfunktion ein-
schließlich der Funktion der benachbarten 
Altstadt als Wohn- und Handelsstandort zu 
erhalten und zu stärken. Durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher innerstädtischer Wohnfor-
men sollen unterschiedliche Bevölkerungs-
kreise angesprochen werden.

Ergebnis: Es entstanden rund 200 Woh-
nungen durch Umbau bestehender Gebäu-
de und durch Neubau, teils gefördert, teils 
frei finanziert, für rund 500 Bewohner meist 
im Zuzug nach Schwabach. Das Stadtmuse-
um wurde erweitert, Quartiersplatz und Mu-
seumspark gestaltet, Schule und Kita sowie 
ein Seniorenzentrum errichtet, die Erschlie-
ßung und die Anbindung des Stadtteils op-
timiert. Damit wurde die seit langem be-
gonnene Entwicklung des Stadtteils abge-
rundet. Die lange Entwicklungszeit hat sich 
im Nachgang positiv auf die Qualität des 
neuen Stadtteils ausgewirkt. 

Im Stadtumbau ist eine Vielzahl an Entwick-
lungsstrategien umgesetzt worden, um Bra-
chen wieder zu nutzen: Bei großen Brachen 
wurden meist Mischnutzungen von Woh-
nen in Verbindung mit Infrastruktureinrich-
tungen oder Gewerbe-, Handel- und Dienst-
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leistungsangeboten sowie gestalteten Frei-
räumen realisiert. Auch bei kleinteiligen 
Brachen und größeren Immobilienstand-
orten wurden sehr verschiedene Nachnut-
zungen entwickelt, neben neuen und spe-
zifischen Angeboten für das Wohnen sind 
es in den innerstädtischen Lagen vor allem 
ganz verschiedene Infrastruktur- und Ver-

waltungseinrichtungen. Generell werden 
Dauernutzungen angestrebt, aber auch Zwi-
schennutzungen können ein Weg sein, Ent-
wicklungshemmnisse zu überbrücken. Re-
naturierungen sind dagegen für die meist 
innerstädtischen und damit städtebaulich 
integrierten Lagen eher keine Option.

Nachnutzungen Stadtumbau Ost Stadtumbau West

Neues Wohnen •	 durch Neuordnung und Nachnutzung von 
kleineren Brachflächen und Baulücken so-
wie die Umnutzung städtebaulich rele-
vanter Nichtwohngebäude als Beitrag 
zur Stärkung der Innenstädte/Altstadtker-
ne, eher kleinteilige Projekte – insgesamt 
in geringer Größenordnung, keine Beiträ-
ge zur quantitativen Bedarfsdeckung am 
Wohnungsmarkt

•	 Wohnungsneubau bzw. Umnutzung/Um-
bau zu Wohnungen vor allem zur Bedarfs-
deckung für ausgewählte Marktsegmente 
und Nachfragegruppen, besondere Bedeu-
tung für altersgerechte, teils serviceorien-
tierte Angebote, aber auch für Familien

•	 zzgl. Freiflächen- und Wohnumfeldgestal-
tung, aber auch Integration kleinteiliger 
Nichtwohnnutzungen

•	 auf Abrissbrachen: durchaus Beispiele für 
Neubauaktivitäten, insbesondere Eigen-
heime (Hoyerswerda, Halberstadt)

•	 „Genial zentral“ in Thüringen als beispiel-
hafte Initiative mit bisher 79 innerstädti-
schen Vorhaben in 43 Kommunen weitge-
hend mit Schwerpunkt Wohnen

•	 besonderer Stellenwert für die Nachnut-
zung von Brachen253, in 4 der 6 Fallstudien 
sind mehr als 1.200 Wohnungen im Neu-
bau, aber auch durch Umbau bestehender 
Substanz (Lüneburg) entstanden, wobei 
Denkmalschutzbelange (Mössingen) den 
wirtschaftlichen Umbau bremsen können

•	 Entwicklung innerstädtischer/innenstadt-
naher Quartiere mit neuen Qualitäten, teils 
mit neuen Wohnformen

•	 erzeugt neue Nachfrage auch bei anderen 
Zielgruppen, was zur Stabilisierung der 
Kommunen (Schwabach) bzw. Aufwertung 
benachbarter Stadtteile (Offenbach, Kons-
tanz) beiträgt

•	 zur quantitativen Bedarfsdeckung bei gro-
ßer Nachfrage (altersgerechtes Wohnen, 
für Familien, für Studenten, preiswertes 
Segment)

•	 vorzugsweise als private Nachfolgeinves-
titionen, teilweise durch Wohnraumförde-
rung gestützt (Offenbach)

•	 immer kombiniert mit Aufwertung und Ge-
staltung des öffentlichen Raums, teils mit 
neuen Freiraumqualitäten, so beispiels-
weise Wohnen am Wasser (Bremen: Woh-
nen am Werdersee)

•	 häufig in Nutzungsmischung mit Infra-
struktur, Versorgung und Dienstleistung

Neues Gewerbe •	 Einbeziehung in Neuordnung und 
Nachnutzung von kleineren Brachflächen, 
Baulücken und städtebaulich relevanter 
Nichtwohnimmobilien als Beitrag zur Auf-
wertung, Stärkung und Konzentration von 
Funktionen in Innenstädten/Altstadtkernen 
(Verwaltungsstandort Wittstock/Dosse, Ein-
kaufsstandort Nordhausen, Ärztehaus Hal-
berstadt)

•	 Qualifizierung alter Gewerbeareale für Ge-
werbe, Büro- und Verwaltungsansiedlun-
gen (Greiz)

•	 auf Abrissbrachen: Ansiedlung wohnver-
träglichen Gewerbes (Cottbus)

•	 verbreitete Strategie zur Kompensation 
von Verlusten an Wirtschaftskraft, Arbeits-
plätzen, Nachfrage, allerdings in sehr un-
terschiedlichen Quantitäten 

•	 in allen aktuellen Fallstudien im Nachnut-
zungskonzept, Bedeutung in Osnabrück, 
Mössingen, Schwabach, ansonsten eher 
sehr kleinteilig254 

•	 teils in Nutzung bestehender Substanz, 
teils als Neubau, durchaus mit hohen städ-
tebaulichen Qualitäten (Osnabrück, Bahn-
hofsviertel Hamm255)

Neue Infrastruktur •	 weit verbreitete Strategie in ostdeutschen 
Kommunen zur Wiedernutzung städtebau-
lich relevanter Baulücken und meist stadt-
bildprägender, auch denkmalgeschützter 
Nichtwohnimmobilien sowie zur gleichzei-
tigen Etablierung einer Funktionsvielfalt in 
den Innenstädten/Altstadtkernen, Beitrag 
zu Aufwertung und besserem Image

•	 mit Schwerpunkt: öffentliche Infrastruktur-
einrichtungen (Schloss Greiz – Museum/
Stadtarchiv; Bahnhof Lübbenau – Freizeit-
angebot; Wittstock/Dosse: Schule – Kita, 
Kontorgebäude – Bücherei)  

•	 hoher Stellenwert (in 5 der 6 Fallstudien) 
für Ansiedlung sozialer Infrastruktur, Ge-
meinbedarf, Kultur und Bildung bei der 
Nachnutzung von Brachen (Entwicklungs-
motor)256 

•	 tragendes Konzept für Nachnutzung der 
Brache (Mössingen) oder weitgehend als 
begleitende Infrastrukturversorgung für 
neue Wohnquartiere oder zur (Mit)Versor-
gung benachbarter Stadteile257

•	 neben Neuschaffung (hier vor allem Kitas 
und Schulen, so Offenbach, Schwabach) 
vielfach Verlagerungen in wichtige städ-
tische Bereiche, (ehemalige Brachen) bei 
gleichzeitiger Erweiterung und neuen Qua-
litäten (Stadtbücherei Mössingen, Kultur-
bäckerei Lüneburg), 

•	 teils als Neubau, teils durch Umnutzung 
wesentlicher, vor allem denkmalgeschütz-
ter Gebäude 

Abbildung 84: Übersicht über Bedeutung von Nachnutzungsstrategien im Stadtumbau

253	  	
Dieser besondere Stellenwert 
wurde auch schon in der Zwi-
schenevaluierung zum Stadt-
umbau West dargestellt, vgl. 
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 116ff.

254	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 119ff; sie-
ben der elf Fallstudien mit An-
geboten an Gewerbe (ganz oder 
teilweise).

255	  	
Fallstudie Zwischenevaluierung 
Stadtumbau West (2012).

256	  	
Kultur/Bildung/Freizeit gelten 
gar als Entwicklungsmotoren 
für die Stadtentwicklung und 
genießen entsprechenden Stel-
lenwert unter den Vorhaben, 
siehe BMUB (2014): 10 Jahre 
Stadtumbau West – Programm-
profil und Praxis, Berlin, S. 20, 
sowie BMVBS (2012): Stadt-
umbau West – Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms, S. 
121ff., neue Angebote im Be-
reich Infrastruktur in acht von 
elf Gebieten.

257	  	
Entsprechende Angebote prä-
gen die gesamte Standortent-
wicklung und tragen zur ge-
mischten künftigen Nutzung 
und zur Attraktivität bei.
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung, Datenbasis: Fallstudi-
en und andere von den Transferstellen dokumentierte Praxisbeispiele.

Nachnutzungen Stadtumbau Ost Stadtumbau West

Neue Freiraum-
qualitäten

•	 hoher Stellenwert für Freiraumentwicklun-
gen: zur Lockerung dichter Bebauung (in 
Gründerzeitviertel Halle-Glaucha), Erhö-
hung Wohnqualitäten, auch für Stellplätze, 
eher kleinteilig, eher Baulücken, Effekte für 
Stadtklima, Freizeit, Erholung, Nachbar-
schaften, Kommunikation

•	 zur Vernetzung von Stadtteilen (Grünes 
Band Halle/Saale), 

•	 Entwicklung großer Parklandschaften, 
auch Landesgartenschauen (Saalfeld)

•	 auf Abrissbrachen: oft einzige Nachnut-
zungsoption in unterschiedlicher Gestal-
tungsqualität realisiert (einfache Rasen-
einsaat, Aufforstungen, Gärten, gestaltete 
Parks), Beispiele: abgestuftes Freiraum-
konzept Hoyerswerda, Berlin-Marzahn 

•	 Bestandteil jeder Nachnutzung im öffentli-
chen Raum und/oder als Wohnumfeld mit 
meist hoher Gestaltungsqualität, Beitrag 
zur Attraktivität aller anderen Nutzungen, 
Imagebeitrag für neue Stadtteile, erzeugt 
Öffentlichkeit

•	 Sicherung öffentlicher Durchwegung, 
Schaffung von Verbindungen zwischen 
bisher getrennten Stadtbereichen (sehr 
häufig bei großen Brachen), Freiraum 
für angrenzende, meist hoch verdichtete 
Stadtteile (Offenbach), Zugänge zum Was-
ser (Bad Essen, Bingen258)

•	 Plätze und Parks mit hoher Qualität für un-
terschiedliche Nutzer als (einzige) neue 
Nutzung (Sheridan-Park Augsburg259, für 
Landesgartenschauen, so Hemer, Bingen) 

Zwischen
nutzungen und  
Renaturierungen

•	 weil aktuell kaum/keine Nachnutzungsop-
tionen sind Zwischennutzungen sinnvoll, 
beziehen sich im Stadtumbau Ost jedoch 
vorrangig auf Abrissbrachen in Wohnsied-
lungen: Landwirtschaft/Energiegewinnung 
(Solaranlagen/Energiepflanzen Hoyerswer-
da)/temporäre Gärten (Cottbus), Urbane 
Landwirtschaft (Berlin-Marzahn), Auffors-
tungen/ Naturerfahrungsraum (Magde-
burg) 

•	 nicht-bauliche Nachnutzung eingeschränkt 
durch stillgelegte Versorgungsnetze, Stra-
ßen und Wege, nur in Einzelfällen durch 
Kooperation mit Privaten (Ausgleichsmaß-
nahme) zurückgebaut

•	 Zwischennutzungen wegen umfassen-
der Leerstände und Brachflächen werden 
als wichtiges Thema benannt, aber sind 
in kommunaler Praxis aus verschiedenen 
Gründen weniger verbreitet als erwartet260

•	 temporäre Nutzungen als „Vorbereiter/Pio-
niere“ für dauerhafte Nachnutzungen (In-
teresse wecken, auf Orte aufmerksam ma-
chen,…), manchmal aber auch die einzige 
Nutzungsoption

•	 wenn Zwischennutzungen realisiert wer-
den, dann fast ausschließlich im Freiraum, 
wenige andere Beispiele, meist als tem-
poräre Nutzungen bestehender Gebäu-
de (Konzerte Mössingen, Theater Heiden-
heim, Vereine und Initiativen in Kasernen 
Osnabrück)

•	 kaum Renaturierungen (im Stadtum-
bau) aufgrund der exponierten meist 
innerstädtischen Lagen

Fortsetzung Abbildung 84

258	  	
Fallstudie Zwischenevaluierung 
Stadtumbau West (2012).

259	  	
Ebenda.

260	  	
BMUB (2014): 10 Jahre Stadt-
umbau West – Programmprofil 
und Praxis, S. 95.

261	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 124.

262	  	
Ebenda.

263	  	
Ausgenommen ist die Fallstudie 
Schwabach: Hier ist der Stadt-
umbau in einen laufenden  
Konversionsprozess eingestie-
gen, sodass die Fördermittel 
nicht für Ordnungsmaßnah-
men, sondern wesentlich in 
die Gestaltung öffentlicher Nut-
zungen flossen (Park und Plät-
ze, für unrentierliche Kosten bei 
Gebäudeaufwertung und er-
gänzendem Neubau). Generell 
blieb die Höhe der eingesetzten 
Stadtumbaumittel unter der an-
derer Brachenbeispiele. 

Maßnahmenpakete bei der Brachenrevita-
lisierung

Schon die Zwischenevaluierung hat ge-
zeigt, dass „...unabhängig von den kon-
kreten Schwerpunkten der Brachenrevita-
lisierung im Mittelpunkt des Einsatzes der 
Städtebauförderung vorrangig Maßnahmen 
(stehen), die die weitere Entwicklung auf 
den Brachen vorbereiten bzw. diese über-
haupt erst ermöglichen.“261 Rund 40 % der 
Fördermittel entfielen bei den in die Zwi-
schenevaluierung einbezogenen Fallstudi-
en auf entsprechende Ordnungsmaßnah-
men und dabei vor allem auf Maßnahmen 
zur verkehrlichen Erschließung sowie für 
den Grund- oder Zwischenerwerb.262 Die-
ser Befund behält weitgehend Gültigkeit263: 
Stadtumbaumittel konzentrieren sich nach 
wie vor auf Ordnungsmaßnahmen, darun-
ter den Grund- und Zwischenerwerb, auf 
das Freiräumen der Flächen und den Rück-
bau baulicher Anlagen, auf Altlastenerkun-
dung und zahlreiche Erschließungsmaß-
nahmen, um die Areale wieder mit den 
umliegenden Stadtteilen zu verbinden so-

wie auf die Bildung von Grundstücken zur 
weiteren Entwicklung. In Abhängigkeit von 
der Nachnutzung fließen Stadtumbaumit-
tel auch in den Umgang mit der bestehen-
den Gebäudesubstanz (Sicherung, teilwei-
se Sanierung) und in die Aufwertung und 
Gestaltung von Grün- und Freiräumen. Ho-
hen Stellenwert haben auch vorbereiten-
de, vor allem konzeptionelle Schritte, nicht 
zuletzt die Einbindung in gesamtstädtische 
Planungen, um die angestrebte Entwick-
lung der meist großflächigen Stadtquartie-
re in den gesamtstädtischen Kontext einzu-
betten und aus den Bedarfen und Entwick-
lungsoptionen der Gesamtstadt heraus die 
spezifischen Entwicklungsziele für die je-
weilige Brache abzuleiten. Davor liegen 
meist schon umfangreiche Abstimmungs-
prozesse mit Flächeneigentümern, im po-
litischen Prozess der Gemeinden u.ä., um 
die Entwicklungschancen der Areale, die 
die Ressourcen der Gemeinden sehr inten-
siv und über einen längeren Zeitraum hin-
weg binden, abzuklären und vorzubereiten.
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Im Stadtumbauprozess stehen vor allem 
die Brachen zur Entwicklung an, deren 
Nachnutzung kein Selbstläufer ist, sodass 
hier größeres Engagement der Kommunen 
– unterstützt durch Förderungen – notwen-
dig wird. Besondere Bedeutung gewinnen 
daher die Möglichkeiten des Grund- oder 
auch Zwischenerwerbs der Areale bzw. von 
Teilflächen durch die Kommune, in Abhän-
gigkeit vom Planungsziel und den kommu-
nalen Interessen. 

Gerade beim Zwischenerwerb geht die 
Kommune damit dennoch in Vorleistung 
und auch ein hohes Entwicklungsrisiko ein, 
vor allem dann wenn zwischen Neuordnen 
der Flächen und Nachnutzen und damit Ver-
werten eine lange Phase entsteht. Kommu-
nen in schwierigen Haushaltslagen haben 

aufgrund des auch bei Förderung notwen-
digen Eigenanteils geringere Möglichkei-
ten, Flächen tatsächlich auch zu erwerben. 
Sie konzentrieren sich auf Teilflächen, die 
sie unbedingt zur Gewährleistung öffentli-
cher Nutzungen auf den Arealen benötigen. 
Umso größer ist ihr Engagement, zwischen 
bisherigen Eigentümern und potenziellen 
Investoren zu moderieren, um so einen di-
rekten Eigentumsübergang zu organisieren 
(Beispiel Offenbach). 

Für die Realisierung der eigentlichen 
Nachnutzungen sind weitere umfangreiche 
private oder auch öffentliche Finanzierun-
gen nötig. Entsprechend ist die Wirkung auf 
das weitere Investitionsgeschehen, die der 
Stadtumbau initiiert, bei der Revitalisierung 
von Brachen besonders hoch. 

Abbildung 85: Übersicht über Maßnahmenpakete bei der Entwicklung von Brachen
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Konstanz  
Bahnhof 
Petershau-
sen

Bahn  
zu 
Wohnen/ 
Gewerbe 

X X (X)265 X X (X)

•	 Ordnungsmaßnahmen
•	 Ankäufe der für öffentli-

che Nutzungen vorgesehe-
nen Flächen (z.B. Fuß- und 
Radweg, Brückenplätze)

•	 Rückbau der entwidme-
ten Gleise

Lüneburg  
Schlieffen-
kaserne
Standort-
verwaltung

Militär  
zu
Wohnen 
mit
Infra-
struktur/
Gewerbe

X X X X X X

•	 Investitionsvorbereitung: 
Bodenuntersuchungen, 
vertiefende Untersuchung 
zur Gebäudesubstanz, Sa-
nierungsträger

•	 Ordnungsmaßnahmen: 
Rückbau, Erschließung 
(inkl. Grünflächen/Spiel-
platz), Ankauf von Klein-
gartengrundstücken

•	 Baumaßnahmen: Sanie-
rung und Umbau der Ge-
meinbedarfseinrichtungen 

Mössingen  
Pausa-
Gelände

Industrie 
zu
Infra-
struktur/ 
Gewerbe/  
Handel

X X X X (X)

•	 Grundstücksankauf
•	 Rückbau- und Ordnungs-

maßnahmen
•	 Sanierung denkmalge-

schütztes Gebäude im Vor-
feld infrastruktureller Nut-
zung 

•	 Herrichtung des öffentli-
chen Platzes 

Offenbach  
MAN-
Gelände

Industrie 
zu
Wohnen 
mit
Infra-
struktur/
Handel

X (X) X (X) X (X) (X)

•	 Grunderwerb für Teilflä-
chen 

•	 Gestaltung der öffentli-
chen Räume

•	 Finanzierung der Mehrkos-
ten für Denkmalschutz und 
öffentliche Zugänglichkeit

•	 Konzepterarbeitung für 
umliegendes Fördergebiet 

264	  	
Geschieht vor allem mit dem 
Ziel, Infrastruktur zu etablieren 
(ist eher ein Nachnutzungs- als 
ein Maßnahmenthema), alle 
fünf Maßnahmen nutzen vor-
handene Flächen und Gebäu-
de, um bisher ungedeckte bzw. 
bisher unzureichend gedeckte 
und realisierte Infrastrukturbe-
darfe anzubieten/einzurichten. 

265	   	
Kennzeichnung: X = Maßnah-
menpaket wurde umgesetzt; 
(X) = Maßnahmenpaket wur-
de umgesetzt, allerdings offen-
sichtlich nicht mit Stadtumbau-
mitteln finanziert. 
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266	  	
Bezieht sich nicht auf den Ein-
satz von Stadtumbaumitteln in-
nerhalb der Gesamtmaßnahme.
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Osnabrück  
Konversion 
Hafen
Winkelhau-
senkaserne

Militär  
zu
Gewerbe

(X) X (X) X X

•	 Städtebauliches Entwick-
lungskonzept sowie kon-
zeptionelle Entwicklung 
für Nutzung Quartier und 
Gebäude 

•	 Teile der Abrissmaßnah-
men

•	 Bau des Grünzuges
•	 innere/äußere Gebietser-

schließung
•	 Begrünung von 2 Groß-

stellplätzen

Schwabach  
O‘Brien-
Kaserne

Militär  
zu
Wohnen 
mit
Infrastruk-
tur
Gewerbe

X X X X (X)

•	 Sanierung und Erweite-
rung Stadtmuseum, inkl. 
Wettbewerb; Dokumen-
tation

•	 Planung/Umsetzung Mu-
seumspark, auch Rückbau-
maßnahmen

•	 Kreisverkehr (Restfinanzie-
rung Freiflächen); kleinere 
Straßenumbauten

•	 Quartiersplatz und des-
sen Zwischennutzung als 
Bolzplatz

Altena
Bahnhof 
und Bahn-
flächen

Bahnge-
lände zu 
Freiraum

X X X X

•	 Grunderwerb Flächen 
•	 Rückbau Gleisanlagen, 

Oberleitungen 
•	 Gestaltung Park (vorge-

sehen) 
•	 Zuschüsse für Aufwertun-

gen und Umnutzungen 
Bahnhofsgebäude (Erwerb 
privat)

Bremen-
Neustadt/ 
Huckelriede
Scharn-
horstka-
serne

Militär  
zu  
Wohnen

•	 bisher nur vorbereitende 
Maßnahmen für Entwick-
lung Wohngebiet 

Dortmund-
Rheinische 
Straße, inkl. 
Brauereige-
lände

Industrie  
zu  
Gewerbe/  
Infra-
struktur

X

•	 im Bereich der ehemaligen 
Brauerei ausschließlich für 
Neugestaltung öffentlicher 
Plätze266

Flöha
Alte Baum-
wolle

Gewerbe  
zu Infra-
struktur/
Gewerbe

•	 von zentraler Bedeutung 
für Quartiersentwicklung, 
Einsatz Stadtumbaumittel 
zur Ko-Finanzierung der 
EU-Mittel

Saalfeld
Verpa-
ckungs-
mittelwerk

Industrie 
zu  
Wohnen 
mit  
Freiraum 

X X X

•	 externer Berater (für Pro-
jekt-, Fördermanagement 
und Vermarktung), Durch-
führung Wettbewerbsver-
fahren

•	 Erschließung, Stadtplatz 
und Freiraum

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung, Datenbasis: Fallstu-
dien und andere von den Transferstellen dokumentierte Praxisbeispiele.

Fortsetzung Abbildung 85
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Was für den Stadtumbau West gilt, gilt für 
Brachflächen im Osten Deutschlands we-
niger. Nicht zuletzt aufgrund anderer För-
dermöglichkeiten außerhalb des Stadtum-
bauprogramms treten Brachflächen – wenn 
überhaupt – dort erst nach ihrer Freilegung 
und Neuordnung in den Stadtumbaupro-
zess ein, um im Paket mit den umgeben-
den Stadtteilen entwickelt zu werden. Für 
die Nachnutzung gelten dann jedoch die 
gleichen Prinzipien wie beim Stadtumbau 
West, Fördermittel (ausschließlich Auf-
wertungsmittel) werden nur für öffentliche 
Maßnahmen eingesetzt, weitgehend für die 
Aufwertung und Gestaltung von Frei- und 
Grünflächen, für öffentliche Erschließungen 
und in Teilen für die Umwandlung beste-
hender Gebäudesubstanz zur öffentlichen 
Nutzung. Der Einsatz von Rückbauförde-
rung ist nicht möglich. Eine weitere Beson-
derheit ist, dass die Programmarchitektur 
des Stadtumbaus Ost mit dem Programm-
bereich Sanierung und Sicherung von Alt-
bauten zusätzliche Förderkonditionen be-
reit hält, meist stadtbildprägende Immobi-
lien auf disponiblen Standorten und Brach-
flächen zumindest zu sichern. 

Das E-Monitoring 2013 bietet die Möglich-
keit, die in den jeweiligen Fördergebie-
ten eingesetzten Fördermaßnahmen zu er-
mitteln. Demnach wird in 30  % aller ost-
deutschen Gebiete Rückbau von Wohnun-
gen betrieben. In westdeutschen Gebieten 
haben Ordnungsmaßnahmen und auch 
Grund- und Zwischenerwerb hohen Stellen-
wert, was die Befunde aus der Zwischene-
valuierung weiter stützt und wozu die große 
Zahl an Brachenentwicklungen sicher eben-
falls beiträgt.

Die folgende Übersicht fasst – aus der Pers-
pektive der Fallstudien – diesen Stellenwert 
der einzelnen Fördertatbestände für die Re-
vitalisierung von Brachen zusammen.

Entsprechend lässt sich die besondere Be-
deutung der Stadtumbauprogramme für 
die Brachenrevitalisierung zusammenfas-
sen: Zum einen werden die Aufwendungen 
übernommen, die nötig sind, Flächen oder 

Abbildung 86: Relevante Maßnahmen in Fördergebieten des Stadtumbaus

Gebäude für eine weitere Nutzung herzu-
richten und die dafür notwendigen Entwick-
lungs- und unrentierlichen Kosten – auch 
für die künftigen Interessenten und Inves-
toren – zu übernehmen. Der Einsatz dieser 
Förderungen verschafft den „kritischen Im-
mobilien und Gebäuden“, vor allem dort, 
wo wenig Nachfrage und viele Flächenpo-
tenziale vorhanden sind, überhaupt erst 
Entwicklungschancen für Sanierung oder 
Revitalisierung und Nachfolgenutzungen. 
Zum anderen setzen Kommunen Fördermit-
tel ein, um öffentliche Interessen auf den 
neu gewonnenen Flächen umsetzen zu kön-
nen, dazu gehören Investitionen in öffentli-
che Räume, in Maßnahmen, die Areale wie-
der mit der Gesamtstadt zu verbinden, so-
wie in Nachnutzungen als kommunale In-
frastruktureinrichtungen. Stadtumbau auf 
Brachen bietet vorrangig Entwicklungs- 
impulse.

31%

5%

9%

12%

13%

8%

4%
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12%

20%

2%

5%

5%

3%

5%

12%

29%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

Ordnungsmaßnahmen

Altlastensanierungen

Entsiegelungen

Neuanlegen von Flächen

Grunderwerb

Reaktivierung Gebäude/
Brachen für Infrastruktur

Sicherung von Gebäuden

Rückbau Wohnungen

Rückbau Gewerbe

Stadtumbau Ost Stadtumbau West

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
E-Monitoring 2013 (n=780).
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Abbildung 87: Übersicht zum Stellenwert der Fördertatbestände in den Stadtumbauprogrammen (Brachen)

Stadtumbau Ost Stadtumbau West

Grunderwerb und 
weitere Ordnungs-
maßnahmen

•	 kaum Förderung von Ordnungsmaßnahmen und Erwerb 
aus Stadtumbau, eher im Rahmen anderer Förderung (mit 
besseren Förderkonditionen), keine Hinweise aus Fallstu-
dien

•	 wesentlichster Fördertatbestand bei der Revitalisierung 
von Brachen

•	 Grunderwerb für Flächen öffentlicher Nutzung
•	 Zwischenerwerb für Gewährleistung Abriss, Grundstücks-

entwicklung und Vorbereitung auf neue Nutzungen – zum 
Weiterverkauf

•	 hohes Maß an Ordnungsmaßnahmen für Herrichtung/Frei-
legen der Fläche

Rückbau Gebäude/  
bauliche Anlagen

•	 keine Hinweise auf Förderung aus Stadtumbaumitteln, 
eher im Rahmen anderer Förderung (mit besseren Förder-
konditionen), keine Hinweise aus Fallstudien, kein Einsatz 
von Rückbauförderung

•	 Rückbau nicht mehr benötigter baulicher Anlagen von 
hoher Relevanz als Vorbereitung der Neuordnung und 
Nachnutzung von Brachen nach Abwägung der Weiterver-
wendung von Gebäuden

•	 Abriss aller Arten baulicher Anlagen: Lagerhallen, Werk-
stätten, Neben-, Kasernen- und Bürogebäude, Rampen,…

•	 Rückbau obliegt meist der Kommune nach (Zwischen)Er-
werb der Flächen

Altlastensanierung bzw. 
deren Vorbereitung

•	 keine Hinweise aus Fallstudien •	 umfangreiche Altlastenerkundungen, keine Hinweise auf 
Altlastenbeseitigung

Sicherung, Aufwertung 
und Umbau der 
Gebäude

•	 zahlreiche Hinweise auf Sicherung von bedeutsamen Ge-
bäuden an brach gefallenen Standorten/Arealen mit Mit-
teln aus Programmbereich Sanierung und Sicherung von 
Altbauten 

•	 teils denkmalgeschützte Sanierungen an den Standorten in 
Vorbereitung auf öffentliche Nutzung, teils auch in Vorleis-
tung auf private Nutzungen

•	 wenn möglich großes Engagement der Kommunen bei oft 
lange leerstehenden Gebäuden, Etablierung wesentlicher 
öffentlicher Infrastruktur

•	 Beitrag zur Erhaltung stadtbildprägender Gebäude, zur 
Baukultur

•	 Aufwertung und Umnutzung von Gebäuden ohne Nutzung 
(Gewerbegebäude, Kasernen, Bahnhöfe, Schulen, Gemein-
schafts- und Handelseinrichtungen) als wesentliche Strate-
gie im Stadtumbau

•	 geschieht allerdings nur begrenzt mit Fördermitteln, aber 
immer im Zusammenhang mit Stadtumbaumaßnahme 
und -ziel, meist in Kombination mit anderen Förderungen 
oder als Investitionen der Nachnutzer

•	 großes Engagement der Kommunen bei oft lange leerste-
henden Gebäuden, Etablierung wesentlicher öffentlicher 
Infrastruktur

•	 Beitrag zur Erhaltung stadtbildprägender Gebäude, zur 
Baukultur

•	 denkmalrelevanter Mehraufwand, unrentierliche Kosten

Neubau •	 Beispiele auf innerstädtischen Baulücken und Brachflä-
chen, teils aus Stadtumbau gefördert bei öffentlichen  
Nutzungen

•	 generell nur in begründeten Ausnahmefällen förderfähig

Anlage und Gestaltung 
öffentlicher Raum, Frei-
flächen 

•	 wesentlichster Fördertatbestand bei Entwicklung von 
Brachflächen aus Stadtumbaumitteln, für Teilbereiche bzw. 
größere Parks und Plätze, teils auch in Ermangelung ande-
rer Nutzungsoptionen

•	 nach Ordnungsmaßnahmen wesentlicher Fördertatbe-
stand bei der Revitalisierung von Brachen

•	 alle neuen Nutzungen mit neuen Freiraumqualitäten ge-
koppelt, u.a. zunehmende Erschließung von Wasserlagen 

•	 teils aber auch Freiraum überhaupt als wesentliche neue 
Nutzung (beispielsweise Parks), besonderer Stellenwert 
für Stadtteile, Umgebung und für das Stadtklima

verkehrliche 
Erschließung

•	 keine Hinweise aus Fallstudien •	 von besonderer Bedeutung bei Brachenentwicklung, inne-
re und äußere Anbindung (vielfach zu Ordnungsmaßnah-
men bzw. auch zu Maßnahmen im öffentlichen Raum ge-
zählt)

•	 zielen auch auf Integration der Flächen in das Stadtgefüge

Anpassung städtischer 
Infrastruktur

von besonderer Relevanz bei Flächen/Gebäuden, für deren 
Nachnutzung ansonsten kein Interesse besteht (nur öffentli-
ches Interesse)
zahlreiche Beispiele:
•	 Sanierung und Umnutzung für neue Infrastruktur
•	 Neubau für Infrastruktur auf Brachflächen/Baulücken

•	 relevant vorrangig bei Flächen/Gebäude, für deren 
Nachnutzung nur öffentliches Interesse besteht bzw. wenn 
Anpassungs- und Optimierungsprozesse im Bereich von 
Infrastrukturen ohnehin anstehen 

•	 Finanzierung unter Verwendung von Fachprogrammen, ei-
gener Finanzierungsbeiträge, Eigenleistungen bisheriger 
und künftiger Nutzer, hohes Maß an Mittelbündelung, so-
gar Mischfinanzierungen innerhalb einzelner Gebäude

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung, Datenbasis: Fallstudien.

Ergebnisse und Wirkungen 

Für die Revitalisierung von Brachen ste-
hen in Ost- wie in Westdeutschland Mit-
tel aus den Stadtumbauprogrammen zur 
Verfügung, die vielfach durch weitere öf-
fentliche und private Investitionen ergänzt 
werden. Im Stadtumbau Ost muss bei der 
Brachflächenentwicklung – wenn über-
haupt Stadtumbaumittel eingesetzt wer-
den – weitgehend auf den Programmbe-
reich Aufwertung zurückgegriffen werden. 
Teilweise werden in Vorbereitung auf eine 

künftige Nachnutzung wertvollen Gebäude-
bestands auf Brachflächen Mittel aus dem 
Programmbereich Sanierung und Siche-
rung von Altbauten eingesetzt. 

Einsatz von Fördermitteln bei der Revitali-
sierung von Brachflächen

In Auswertung von Begleitinformationen 
und Städtebauförderdatenbank wird deut-
lich, dass insbesondere im Stadtumbau 
West erhebliche Bundesfinanzhilfen fließen, 
um Gebiete, die überwiegend städtebauli-
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che Brachen sind bzw. durch überwiegen-
de (aufgegebene) Gewerbenutzung charak-
terisiert sind, zu erneuern. In diese Gebiete 
ist bis 2014 ein Viertel der Bundesfinanzhil-
fen im Stadtumbau West geflossen, wäh-
rend dieser Aufwand im Stadtumbau Ost 
mit weniger als 2 % sehr gering ist. Klein-
teilige Brachflächen sind zudem in Gebie-
ten mit Mischnutzung zu erwarten, die es 
im Stadtumbau West häufiger gibt als in-
nerhalb von Stadtumbau Ost, wo Gebiete 
mit überwiegender Wohnnutzung weit do-
minieren. 

Die aktuellen Fallstudien bieten nur be-
grenzt Informationen darüber, für welche 
Fördertatbestände in welcher Höhe Förder-
mittel im Stadtumbau eingesetzt wurden. 
Im Rahmen der Zwischenevaluierung zum 
Stadtumbau West 2011 wurde herausgear-
beitet, dass in Gebieten, in denen Brachen 
revitalisiert wurden, Ordnungsmaßnah-
men, inklusive Aufwendungen für Grund- 
oder Zwischenerwerb und Erschließungen, 
knapp 40 % aller Fördermittel ausmachten 
– deutlich mehr als in Wohnquartieren oder 
Innenstädten (mit 10 % bis 20 %). Hoch war 
zu diesem Zeitpunkt auch der Aufwand für 
Aufwertungen des Gebäudebestands (rund 
20 %) sowie zur Verbesserung des öffent-
lichen Raums (knapp 20  %), wobei letzte-
re im Unterschied zu Wohnquartieren und 
Innenstädten (jeweils rund 30 %) geringer 
ausfielen.267 Außerdem wurde herausgear-
beitet und bestätigt sich auch in den aktuel-
len Fallstudien Stadtumbau West, dass für 
die eigentliche Nachnutzung weitgehend 
zusätzliche Mittel eingesetzt werden, viel-
fach private Investitionen im Zusammen-
hang mit Wohnungsneubau, Gewerbe, Han-
del (z.B. Schwabach, Konstanz, Osnabrück) 
oder Förderungen anderer Ressorts, vor al-
lem dann, wenn öffentliche Infrastruktur 
entsteht (z.B. Mössingen, Lüneburg). 

In den Fallstudien im Stadtumbau Ost sind 
dagegen selbst für Ordnungsmaßnahmen 
in die in den Stadtumbaugebieten und im 

Stadtumbauprozess verankerten Brachen 
keine Stadtumbaumittel geflossen, sondern 
es wurden hierfür vor allem EU-Strukturför-
derungen und Landesprogramme, auch aus 
dem Wirtschaftsressort, in Anspruch ge-
nommen:

�� 	So hat die „Alte Baumwolle“ in Flöha 
zwar zentrale Bedeutung für den Stadt-
umbau im Gebiet, weil sie zum Quartiers-
mittelpunkt entwickelt werden soll, Mit-
tel aus dem Stadtumbauprogramm selbst 
fließen jedoch kaum.268

�� 	Im Fördergebiet Ziegelsee/Hafenkante 
in Schwerin wurden Ordnungsmaßnah-
men mit EU-Mitteln, die Gestaltung der 
Promenade mit Stadtumbaumitteln finan-
ziert. Auch auf dem ehemaligen Fische-
reigelände in Brandenburg/Havel sowie 
auf den ehemaligen Bahnflächen in Hal-
le/Saale – südliche Innenstadt erfolgten 
die Freiflächengestaltungen nach dem 
Freiräumen mit Aufwertungsmitteln aus 
dem Stadtumbau. 

�� 	Geht es eher um die Nachnutzung brach 
gefallenen Gebäudebestands, so wie am 
Beispiel Kasernengebäude in Halberstadt, 
werden durchaus die Möglichkeiten ge-
nutzt, die der Programmbereich Sanie-
rung und Sicherung von Altbauten im 
Stadtumbau Ost bietet. Damit wurde das 
Gebäude auf eine neue Nutzung vorbe-
reitet, die eigentliche Umnutzung zum 
Indoorspielplatz erfolgte in diesem Fal-
le durch private Investitionen des städti-
schen Wohnungsunternehmens. 

�� 	Ähnlich ging die Stadt Greiz im Falle des 
Greika-Areals vor, nur dass bisher keine 
Nachnutzungen für die gesicherten Ge-
bäude gefunden werden konnten. Auch 
hier war das Freiräumen mit EU-Förde-
rung erfolgt. 

�� 	Teilweise dienen Stadtumbaumittel der 
Kofinanzierung von EU-Förderung, so in 
Flöha, wo eine weitere Brache zu 75  % 

267	  	
Außerdem: jeweils unter 10  % 
für investitionsvorbereitende 
und -begleitende Maßnahmen, 
Rückbau baulicher Anlagen, 
Anpassungen städtischer Infra-
struktur; für Altlastenerkundung 
und -sanierung wurden nur 2 % 
verwendet. 

268	  	
Vgl. Bundestransferstelle Stadt-
umbau Ost/IRS Erkner (2014): 
Fallstudie Flöha, September 
2014.

Abbildung 88: Anteil der Fördermittel an allen Fördermitteln (inkl. aller Programmbereiche im Stadtum-
bau Ost), der in Gebiete mit folgenden Nutzungen fließt:

Gebiete mit Stadtumbau Ost Stadtumbau  West Gesamt

überwiegender städtebaulicher Brache 1 % 16 % 7 %

überwiegender Gewerbenutzung < 1 % 10 % 3 %

überwiegender Mischnutzung 28 % 54 % 37 %

überwiegender Wohnnutzung 70 % 20 % 53 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR; Begleitinformationen 
Stadtumbau Ost und West 2012-2014 (n=1.031). 
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269	  	
BMUB (2014): 10 Jahre Stadt-
umbau West – Programmprofil 
und Praxis, S. 24. 

270	  	
BMVBS/BBSR (2011): Wachs-
tums- und Beschäftigungswir-
kungen des Investitionspaktes 
im Vergleich zur Städtebauför-
derung, BMVBS online-Publi-
kation, Nr. 13/2011, S. 42.

271	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 212.

272	  	
Ebenda, S. 213.

273	  	
Ebenda, S. 334-355. Einzige 
Ausnahme stellte damals die 
Fallstudie Augsburg Pfersee/
Sheridan-Kaserne dar, in der 
die Brache im Zusammenhang 
mit dem umliegenden Stadtteil 
entwickelt wurde. In die städte-
bauliche Entwicklungsmaßnah-
me Nachnutzung der Kaserne 
flossen zugleich Mittel aus dem 
Städtebauförderungsprogramm 
„Sanierung und Entwicklung“. 

274	  	
Bundestransferstelle Stadtum
bau Ost/IRS Erkner (2014): Fallstu-
diendokumentation Halberstadt.

mit EU-Mitteln revitalisiert wurde, die 
mit weiteren 15 % aus dem Stadtumbau 
– Aufwertung – kofinanziert wurden. Für 
andere Standorte wurde auf das sächsi-
sche Brachenprogramm mit Zuschüssen 
in Höhe von 90 % zurückgegriffen.

Mittelbündelungen und Nachfolgeinvesti-
tionen

Bisher wurden in den sechs herangezoge-
nen Fallstudien (Brachen) Bundesfinanz-
hilfen in Höhe von rund 13 Mio. Euro ein-
gesetzt, wobei die Spanne bei einzelnen 
Revitalisierungen zwischen 1,3 Mio. und 
3,4 Mio. Euro reicht. Rund 40 Mio. Euro För-
dermittel, inkl. des Anteils der Länder und 
Kommunen, sind so bisher in der Städte-
bauförderung eingesetzt worden. Eine prä-
zise Übersicht ist jedoch nicht möglich, 
da die Maßnahmen teils noch nicht abge-
schlossen sind und somit weitere Förder-
mittel fließen werden. Die zur Revitalisie-
rung von Brachen eingesetzten Fördermittel 
sind meist erheblich, erheblich sind aller-
dings auch die damit angestoßenen Nach-
folgeinvestitionen. 

In der Bilanzierung des Programms Stadt-
umbaus West nach zehn Jahren wurde aus-
drücklich auf „…die höchsten Anstoßeffek-
te von privaten Investitionen im Stadtum-
bau West im Handlungsraum Brachen“ 
verwiesen.269 Genauere Effekte lassen sich 
auch aus einer Studie von BMVBS/BBSR 
ableiten, die vor allem für den Stadtum-
bau West (Faktor 9,8) im Vergleich zu ande-
ren Programmen der Städtebauförderung 
und auch im Vergleich zum Stadtumbau 
Ost (Faktor 7,9) höhere Anstöße für öffent-
liche und private Investitionen ausweist und 
betont, „dass vor allem die Stadtumbau 
West-Handlungsschwerpunkte Brachenre-
vitalisierung und Anpassung von Wohn- 
standorten unter günstigen Voraussetzun-
gen sehr gut zur Aktivierung von privatem 
Kapital geeignet sind.“270 In der Zwischene-
valuierung zum Stadtumbau West 2011 lie-
ßen sich ebenfalls ähnlich hohe Anstoßwir-
kungen vor allem auch bei der Revitalisie-
rung von Brachflächen erkennen, obwohl 
die Maßnahmen in den Fallstudien zu die-
sem Zeitpunkt meist noch nicht abgeschlos-
sen waren. 

Brachflächen werden mit Stadtumbaumit-
teln meist für eine weitere Entwicklung vor-
bereitet, Nachfolgeinvestitionen fließen an-
schließend und meist vorrangig in Immobi-
lienbestände. „So sind alle Wohnungsbau-
vorhaben (auf früheren Brachen) aufgrund 

der geplanten Bauvolumina mit erheblichen 
Investitionen verbunden.“271 Und auch „in 
gewerblichen oder infrastrukturellen Ent-
wicklungsbereichen, vorrangig auf bishe-
rigen Brachen oder ungenutzten Flächen, 
wird erheblich investiert…“.272 Anstoßwir-
kungen blieben – so die damaligen Befun-
de – geringer, wenn sich keine privaten 
Nachnutzungen generieren lassen, so bei 
Nutzung und Gestaltung als Freiräume oder 
für weitgehend kommunale Infrastruktur. 

Bei Stadtumbaumaßnahmen zur Revitali-
sierung großflächiger Brachen werden kei-
ne Städtebauförderungsprogramme überla-
gert, es lassen sich weder unter den aktu-
ellen Fallstudien noch unter denen aus der 
Zwischenevaluierung Stadtumbau West 
Hinweise darauf finden.273 Bei jedem einzel-
nen Vorhaben fließen jedoch weitere öffent-
liche oder private Mittel in meist nicht be-
zifferter Höhe. Vielfach lassen sich die Bra-
chen nur revitalisieren und nachnutzen, 
wenn sich mehrere Partner engagieren, was 
zumindest am breiten Spektrum eingesetz-
ter Finanzierungen und Förderungen deut-
lich wird. 

Hinsichtlich möglicher Programmüberla-
gerungen stellt sich das Bild anders dar. 
Werden Brachflächen als Teilbereiche in-
nerhalb größerer Stadtumbaugebiete ent-
wickelt, dann wird – vor allem in ostdeut-
schen Programmkommunen – umfassend 
überlagert. Ganz wesentliche Förderkulisse 
bei den vorrangig innerstädtischen Stadt-
umbaugebieten, zu denen die Brachflächen 
zählen, ist der „Städtebauliche Denkmal-
schutz“, ein Programm mit dem seit 1991 
rund 240 Maßnahmen in 200 ostdeutschen 
Städten gefördert wurden (so beispielswei-
se auch in Wittstock/Dosse und Schwerin), 
sowie die „Städtebauliche Sanierung und 
Entwicklung“, auch das ein Städtebauför-
derungsprogramm, das mit der Wiederver-
einigung in zahlreiche ostdeutsche Städ-
te übertragen wurde (so beispielsweise in 
Flöha, Halle/Saale), inzwischen jedoch aus-
gelaufen ist. Stadtumbaumittel werden als 
wesentlicher punktueller Impuls für die 
Stadtentwicklung verstanden, erfolgreich 
ist diese jedoch nur im Zusammenspiel mit 
anderen Programmen und Förderungen.274 
„Soziale Stadt – Investitionen ins Quartier“ 
spielt in ostdeutschen Innenstädten eine ge-
ringere, in ostdeutschen Kleinstädten nahe-
zu keine Rolle. In den ostdeutschen Fallbei-
spielen, die hier im Rahmen der Brachflä-
chenentwicklung einbezogen sind, gibt es 
keine Überlagerungen mit diesem Städte-
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275	  	
Kurzbefragung im Rahmen 
der Evaluierung Stadtum-
bau Ost und West 2015 (n=61 
Stadtumbaukommunen). 

276	  	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 229.

Abbildung 89: Übersicht zu Überlagerungen, Mittelbündelungen und Folgeinvestitionen in den Fallstudien

Fallstudie Überlagerung 
Städtebauförderung Mittelbündelungen und Folgeinvestitionen

Konstanz

keine Überlagerung
jedoch ab 2013 Überfüh-
rung in „Aktive Stadt-  
und Ortsteilzentren“ 

Höhe nicht beziffert, weitere öffentliche und private Investitionen, u.a. Finanzen Schulamt für Neubau Ge-
meinschaftsschule; Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) für Fuß- und Radwege-
brücken, gegebenenfalls Mittel Landkreis für potenzielle Erweiterung der Zeppelin-Gewerbeschule; priva-
te Mittel für alle Einzelmaßnahmen, darunter auch komm. Wohnungsunternehmen; Anstoßwirkung: bis 
zu 8 Euro auf 1 Euro erwartet

Lüneburg keine Überlagerung

keine weiteren öffentlichen Investitionen außerhalb vom Stadtumbau; 
private Investitionen für Neubau Orthopädiebetrieb, Neubau private Schule, Wohnungsneubau, Gewer-
beansiedlung; Mittel der Sparkassenstiftung für Ausstattung und Betrieb der Kulturbäckerei (einmalig 
150.000 Euro, zzgl. 100.000 Euro pro Jahr)

Mössingen keine Überlagerung

rund 2,5 Mio. Euro vorrangig öffentliche Investitionen aus Landessanierungsprogramm; Investitionspakt 
2008 zur energetischen Sanierung der Tonnenhalle und Zuschuss für die Stadtbücherei; kommunaler Aus-
gleichsstock für Investitionshilfe für kommunale Einrichtungen/hier Stadtbücherei; Bundeskulturstiftung, 
Denkmalpflege, zzgl. Mittel Wüstenrot-Stiftung in unbekannter Höhe, zzgl. private Investitionen für Reali-
sierung Fachmarktzentrum

Offenbach

keine Überlagerung
jedoch ab 2014 Aufnahme 
des umgebenden Quar-
tiers in „Soziale Stadt -  
Investitionen ins Quartier“ 

weitere öffentliche Investitionen in nicht bezifferter Höhe für Öffnungen des Areals, aus Wohnraumförde-
rung des Landes zzgl. kommunale Mittel für geförderten Wohnungsbau; rund 37 Mio. Euro privates In-
vestitionsvolumen für Wohnungsbau und Kita, zzgl. Investitionen für Nahversorgungszentrum in unbe-
kannter Höhe; zzgl. Leistungen Privater im Rahmen städtebaulicher Verträge, altlastenfreie Übergabe des 
Grundstücks sowie des Grunderwerbs

Osnabrück keine Überlagerung

Höhe nicht beziffert, weitere öffentliche und private Investitionen, u.a. für Ankauf der Flächen von der 
BImA durch Land Niedersachsen für Unterbringung landeseigener Dienststellen; durch Stadtwerke und 
deren Tochter als Zwischenerwerb für Weiterverkauf; zzgl. Leistungen der BImA zur Verfahrensbeteiligung 
und bei Grundstücksverkäufen 

Schwabach keine Überlagerung
Höhe nicht beziffert, weitere öffentliche und private Investitionen, u.a. Mittel aus GVFG, 40 % kommunale 
Eigenmittel; Finanzmittel aus anderen Quellen für weitere (soziale) Förderprojekte, private Mittel aus Er-
schließungsbeiträgen, für Wohnungsbau

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien (Brachen).

bauförderungsprogramm. Mit Sozialer Stadt 
überlagert ist jedoch die Stadtumbaukulisse 
in Bremen Neustadt/Huckelriede, einem ge-
mischt genutzten Gebiet, zu dem auch Ka-
sernenareale gehören.

Wirkungen durch die Stadtumbauprogram-
me

Viele Kommunen müssen sich mit den Hin-
terlassenschaften des schon beschriebenen 
strukturellen Wandels und auch der verän-
derten Militärpolitik mit nicht mehr funkti-
onsgerechten baulichen Anlagen, mit Leer-
ständen und Brachflächen auseinander-
setzen. Der Bedarf, neue Nutzungen für 
Brachflächen und ungenutzte Immobilien-
standorte zu entwickeln, ist immens. Auf 
diese Problemlagen zielen Programmatik 
und Fördertatbestände der beiden Stadt-
umbauprogramme. Eine Förderung ist in 
beiden Programmen möglich, doch wird 
sie bisher vorrangig innerhalb des Stadt-
umbaus West zielgenau eingesetzt. Da, wo 
sie eingesetzt wurde, hat sie ihre Wirkun-
gen auch entfaltet, hat Städte und Stadtteile 
in ihren Funktionen gestärkt, weiteren Ver-
fall und Funktionsverluste gestoppt, Stadt-
bereiche neuen Nutzungen zugeführt und 
die Innenentwicklung forciert. Das bestäti-
gen auch die Ergebnisse der Kurzbefragung 
vom Sommer 2015, wonach insgesamt jede 

vierte Kommune, im Stadtumbau West  
nahezu jede zweite Kommune der Aussa-
ge voll zustimmte, dass der Stadtumbau-
prozess in den Kommunen Brachen redu-
ziert hat.275  

In besonderer Weise haben die Stadtum-
bauprogramme, vorrangig jedoch in West, 
Impulse gegeben, Stadtentwicklungspro-
zesse auf Brachen zu beginnen, bereits be-
gonnene neu zu beleben sowie die Förde-
rung in Revitalisierungsprozesse genau für 
die Maßnahmen einzubringen, die im Rah-
men der Vorhaben nötig und effektiv sind. 

Stadtumbau als Impulsgeber für die Revita-
lisierung großer Brachen 

Die Revitalisierung der vor allem großen 
Brachen erzeugt umfassende Wirkungen 
in den betreffenden Kommunen. Vor al-
lem „das Programm Stadtumbau West er-
weist sich bei der Revitalisierung von Indus-
trie-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Bahn- und 
Militärbrachen als wirkungsvoll: Die einge-
setzten Stadtumbaumittel haben den Revi-
talisierungsprozess ermöglicht und ange-
stoßen.“276 Die Ziele dieser Entwicklungen 
gingen meist von Beginn an weit über das 
hinaus, was mit Mitteln aus den Stadtum-
bauprogrammen geleistet werden konn-
te. Sie setzten damit von vornherein weite-
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re Finanzierungen und Förderungen sowie 
private und öffentliche Investitionen vor-
aus, um die Gesamtmaßnahmen zu reali-
sieren. Das schlägt sich auch in den Wir-
kungen nieder. Dennoch: der Stadtumbau-
diskurs hat diese Prozesse vielfach erst in-
itiiert und die Stadtumbaumittel haben die 
eigentlichen Entwicklungen angestoßen. 
Für die Entwicklungen auf den großen Bra-
chen wurden meist keine weiteren Städte-
bauförderungsprogramme einbezogen. 

In ostdeutschen Programmkommunen, in 
denen Brachflächen und Baulücken im Rah-
men der Innenstadtentwicklungen neu ge-
ordnet und für eine Nachnutzung vorberei-
tet werden, sind Stadtumbaumittel dann 
weniger Initiator der Entwicklung als viel-
mehr Teil eines Finanzierungskanons zur 
Aufwertung der Flächen. Programmüberla-
gerungen sind in Innenstädten, vor allem 
ostdeutscher Programmkommunen, durch-
aus üblich. 

Revitalisierung großer Brachen ist „Stadt-
umbau im Ganzen“

Im Unterschied zu Entwicklungen in vor-
handenen Wohnsiedlungen und Innenstäd-
ten, die selbst bei deutlichen Funktionsver-
lusten nie ihren Charakter als Wohnquartier 
oder Ortszentrum verlieren, bedeutet die 
Revitalisierung vor allem großer Brachen, 
die durch den Verlust ihrer Ursprungsnut-
zung entstanden sind, einen kompletten 
Umstrukturierungs- und Neuentwicklungs-
prozess: völlig neue Nutzungen sind zu ent-
wickeln und Flächen und Gebäudesubstanz 
darauf vorzubereiten und herzurichten. Dar-
aus resultieren die großen Chancen, etwas 
Neues beginnen zu können, aber auch die 
großen Risiken für die Kommunen, trotz 
enormer finanzieller und personeller An-
strengungen diese Entwicklungszeit nicht 
durchzuhalten. Sich dafür zu entscheiden 
und sich darauf zu konzentrieren, setzt po-
litischen Konsens, die Gewissheit auf Er-
folg, einen langen Atem und anhaltendes 
finanzielles Engagement in den Kommu-
nen voraus. 

Entwicklung auf Brachen ist nur im ge-
samtstädtischen Kontext möglich

Eine erfolgreiche Entwicklung auf Bra-
chen hat nur Chancen, wenn ihre Entwick-
lungsstrategien in den gesamtstädtischen  
Kontext – sowohl strukturell als auch funk-
tional – eingebunden werden. Gesamtstäd-
tisches Herangehen, wie es in den beiden 

Stadtumbauprogrammen allgemeingültige 
Praxis geworden ist, stellt sich (inzwischen) 
auch bei der Entwicklung der Brachen als 
alternativlos heraus, vor allem mit Blick auf 
erfolgreiche Nachnutzungsoptionen. Ge-
samtstädtische – teils auch regionale – Ana-
lysen und Bedarfsermittlungen gehen ein 
in Strategien und Konzepte für den Stand-
ort, beeinflussen die Erfolgsaussichten und 
auch umgekehrt muss der Stellenwert der 
Flächen in gesamtstädtische Strategien ein-
bezogen und abgewogen werden. Die Ent-
wicklung großer Brachen braucht ohne Fra-
ge gesamtstädtische Ansätze, um aus der 
Analyse gesamtstädtischen, teils auch re-
gionalen, Bestands und Bedarfs adäquate 
und erfolgreiche Nutzungen zu generieren 
und Strategien abzuleiten.

Revitalisierung großer Brachen im Stadt
umbau als bisher vorrangig westdeutsches 
Thema

Der Stadtumbau zielt als einziges Pro-
gramm der aktuellen Städtebauförderung 
auf die Revitalisierung großer Brachen. 
Dieses Ziel war von Beginn an im Stadt-
umbau West verankert und ist dafür auch 
umfassend genutzt worden. Gewiss hat 
die zeitgleich mit dem Programm Stadtum-
bau West veröffentlichte Strukturreform 
der Bundeswehr 2004 diesen Prozess be-
fördert, sodass der Stadtumbau West zum 
entscheidenden Forum für die Revitalisie-
rung und Konversion militärischer, gewerb-
licher und industrieller Areale geworden ist. 
Zahlreiche Revitalisierungsvorhaben in na-
hezu allen westlichen Bundesländern unter-
streichen das.

Im Stadtumbau Ost werden andere Schwer-
punkte gesetzt, großflächige Brachen sind 
kaum in den Stadtumbauprozess einbezo-
gen, auch wenn die Zwischenevaluierung 
zum Programm Stadtumbau Ost 2008 hier 
perspektivisch eine besondere Herausforde-
rung gesehen hatte. Der Brachenrevitalisie-
rung westdeutscher Kommunen vergleich-
bare Vorhaben und Maßnahmen werden 
nach wie vor selten realisiert und teils sogar 
als eher untypisch für die Stadtumbaupro-
zesse in Ostdeutschland beschrieben. Inner-
halb des Stadtumbauprogramms Ost liegt 
der Fokus auf eher kleineren Brachflächen, 
Baulücken und ungenutzten großen Nicht-
wohnimmobilien und -standorten, die die 
Strukturen der Innenstädte und dabei vor 
allem auch der gründerzeitlichen Stadter-
weiterungen mit ihrer oft vielfältigen indus-
triellen und gewerblichen Vergangenheit 
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teils erheblich perforieren. „Trotz Städte
bauförderung im Kern der Stadt herrscht 
neben kleinen sanierten Bereichen ein Bild 
von unsanierter Bausubstanz, Leerständen 
und Brachen vor.“277 Ein weiteres und zu-
nehmendes Handlungsfeld sind Brachen, 
die in Folge des Stadtumbaus durch Rück-
bau von Wohngebäuden und Infrastruktur-
einrichtungen in Wohnquartieren entstan-
den sind.278

Leerstände und Brachflächen in innerstäd-
tischen Quartieren

Kleinere Brachflächen, Baulücken und zahl-
reiche ungenutzte Standorte von Nicht-
wohnimmobilien finden sich durchaus auch 
in Ortskernen und Stadtzentren westdeut-
scher Stadtumbaugebiete, weil der struktu-
relle und gesellschaftliche Wandel der letz-
ten Jahre auch hier seine Spuren hinterlässt 
und zu vielfältigen Funktionsverlusten führt. 
Allerdings ist die städtebauliche Struktur – 
wenn auch inzwischen teils un- oder unter-
genutzt – noch weitgehend erhalten, wäh-
rend die Strukturen in manchen innerstäd-
tischen ostdeutschen Quartieren aufgrund 
von seit dem Krieg anhaltenden Baulücken, 
jahrzehntelangen Verfalls an Substanz und 
fehlender Nutzungen in den letzten 25 Jah-
ren inzwischen bröckeln. Diese Quartiere in 
Ost wie in West werden wesentliche Hand-
lungsräume für den Stadtumbau bleiben. 
Schon jetzt setzen die neuen Länder mit 
ihren Innenstadtinitiativen außerdem hier 
ganz entscheidende Akzente. 

Programmatische Breite, Flexibilität und 
präventives Herangehen 

Die Stadtumbauprogramme wurden auf-
gelegt, um Kommunen zu befähigen, die 
Folgen des demografischen, wirtschaftli-
chen und strukturellen Wandels anzuge-
hen. Diese Folgen schlagen sich innerhalb 
einzelner Kommunen in ganz unterschied-
lichen Kulissen nieder, oft genug an vielen 
Orten gleichzeitig. Aufgrund der program-
matischen Breite des Programms können 
die Kommunen selbst aushandeln, welche 
Problemlagen am meisten drängen und wo 
sie mit dem Einsatz auch eigener finanziel-
ler Ressourcen die größtmöglichen Effekte 
für die Stadtentwicklung erzielen können. 
Für zahlreiche Kommunen sind es die Bra-
chen, wo sie für sich den größten Bedarf, 
aber auch gute Erfolgsaussichten sehen. 

Gefördert werden können Maßnahmen, die 
dazu beitragen, die Ziele des Stadtumbaus 

umzusetzen.279 Innerhalb der Vorhaben und 
Handlungsräume werden die Maßnahmen 
„genutzt“, die der Problemlage und dem 
Entwicklungsansatz entsprechen sowie an-
derweitig nicht finanziert werden können. 
Damit sind Stadtumbaumittel sehr flexibel 
und zielgenau einsetzbar. Für die Revitali-
sierung der großen Brachen in den west-
deutschen Programmgebieten haben sich 
– eine gesamtstädtische Konzeptentwick-
lung vorausgesetzt – vor allem Ordnungs-
maßnahmen, inklusive Freiräumen und Er-
schließen der Flächen, teils das Beseitigen 
baulicher Anlagen sowie Möglichkeiten für 
Erwerb und Zwischenerwerb als wesent-
lich erwiesen. Andere Maßnahmen variie-
ren in Abhängigkeit von der angestrebten 
Nachnutzung der Flächen und Gebäude. 
Dieser Aspekt, alles in allem wiederverwend-
bare, nachnutzungsfähige Grundstücke her-
zustellen, fällt im Einzugsbereich von Stadt-
umbau Ost dagegen kaum ins Gewicht. Hier 
besteht eine große Leistung darin, mit Mit-
teln aus dem Programmbereich Sanierung 
und Sicherung von Altbauten sich durchaus 
auch auf große Nichtwohnimmobilien und 
ihre Standorte zu fokussieren. 

Die Chance, im Rahmen von Stadtumbau 
präventiv vorzugehen, bekommt gerade 
auch für die Brachenrevitalisierung beson-
dere Bedeutung. Die großen Konversions-
prozesse vor allem im militärischen Be-
reich, aber auch Rückzug oder Aufgabe in 
industriellen und gewerblichen Bereichen 
sowie Veräußerungsabsichten für Bahn-
gelände werden durchaus angekündigt, 
sodass die Kommunen frühzeitig in den 
Denk- und Strategieprozess einsteigen und 
am Ende möglicherweise die konkrete Ent-
wicklungs- und Realisierungszeit verkürzen 
können.

Zeichen für Aufbruch setzen

Nicht zu unterschätzen sind auch Wirkun-
gen, die stark auf Wahrnehmung und da-
mit die Stimmung in den Kommunen zie-
len. Mit den leerstehenden und schwinden-
den Strukturen, die Wirtschaft und Leben in 
den Kommunen lange beeinflussten, mehr-
ten sich die Zeichen von Niedergang und 
Identitätsverlusten. Sich der Entwicklung 
großer Brachen zu stellen, sie anzufassen, 
zu beräumen und über deren Perspektiven 
öffentlich zu diskutieren, ist somit ein Sig-
nal für Aufbruch, vor allem an die Stadtbe-
völkerung. Jede Maßnahme trägt dazu bei, 
die Gebiete aufzuwerten, was auf die Um-

277	  	
Vgl. BMVBS (2012): 10 Jahre 
Stadtumbau Ost - Berichte aus 
der Praxis, S. 73.

278	  	
Transferveranstaltung der Bun-
destransferstelle Stadtumbau 
Ost „Umgang mit Brachflächen 
im Stadtumbau“, Dokumentati-
on und Beiträge der Veranstal-
tung 09/2012, Hoyerswerda.

279	  	
Siehe VV Städtebauförderung 
2008, Artikel 9. 
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gebung und – in Abhängigkeit von der Grö-
ße – auch die Gesamtstadt ausstrahlt und 
Effekte für weiteres Interesse oder Folgein-
vestitionen an den Flächen erzeugen kann. 

Städtebauliche Wirkungen durch die Ent-
wicklung auf Brachflächen 

Meist seit Jahren vorhandene Brachen (un-
zugänglich, verwahrlost, mit ruinöser Sub-
stanz, ungeordnetem Erscheinungsbild...) 
wurden beseitigt, geräumt, arrondiert, wie-
der bebaut bzw. deren vorhandene Anla-
gen saniert und umgebaut, einer neuen 
Nutzung zugeführt bzw. zumindest auf eine 
neue Nutzung vorbereitet. Wirkungen sind:

�� 	Impulsgeber für die Innenstadt durch Si-
gnale und Entwicklungen auf Brachen im 
Einzugsbereich der Innenstädte, 

�� 	Zugewinn an Stadt durch Schaffung von 
Stadtbereichen mit neuen städtebaulich-
baulichen Qualitäten für unterschiedliche 
Nutzungen, beispielsweise Wohngebäu-
detypen bzw. Wohnlagen (am Wasser), 
die es in Städten bis dato so nicht gab, 

�� 	Qualitätsgewinn durch realisierte Stadt-
umbaumaßnahmen auf Brachen, sowohl 
durch Neubau von Wohnungen, Gewer-
be, Infrastruktur, im Freiraum als auch 
durch Erhaltung und Sanierung bedeut-
samer denkmalgeschützter oder in inner-
städtischen Bereichen stadtbildprägender 
Strukturen und des Charakters der Orte; 
vor allem der durch die Kommune ge-
steuerte Stadtumbauprozess bietet Chan-
cen, Wettbewerbe umzusetzen und Quali-
täten einzufordern280, 

�� 	Wiedergewinnen von Stadt, weil Stadt-
bereiche wieder aktiviert, städtebauliche 
Missstände entschärft, städtische Struktu-
ren wieder geschlossen, bedeutsame Ge-
bäude erhalten wurden sowie Gebiete mit 
neuen Nutzungen und hoher Aufenthalts-
qualität entstanden,

�� 	Lückenschließungen, weil Areale wieder 
mit der Stadt verbunden, erneut für alle 
zugänglich, durchlässig und an überge-
ordnete Straßen-, Rad-, Fußwege- und 
Grünraumsysteme angeschlossen sind.

Neue Funktionen stärken die Stadt 

Die Revitalisierungen von Brachen und vor 
allem ihre Nachnutzungen ergänzen bzw. 
vervielfachen bisherige Angebote in den 
Kommunen, stärken bzw. erzeugen Funkti-
onsvielfalt in den Innenstädten, vermeiden 

weiteren Flächenverbrauch an den Stadt-
rändern, insbesondere wenn neue Woh-
nungen, aber auch verträgliche Gewerbe-
gebiete oder Infrastrukturstandorte ent-
stehen. Teilweise entwickeln sich auf den 
Brachen aber auch Mittelpunkte für die die 
bisherigen Brachen umgebenden Stadtteile, 
werten diese dadurch mit auf, bieten Funk-
tionen und Räume an, die diesen Stadttei-
len bisher fehlten (beispielsweise Freiräume 
für hoch verdichtete Stadtviertel, Deckung 
bisher nicht ausreichend verfügbarer Infra-
strukturbedarfe, neue Aufenthaltsqualität 
durch Gestaltung und Anlage öffentlicher 
Räume). Wirkungen im Detail sind:

�� 	Beitrag zur Funktionsstärkung der Innen-
stadt durch neue meist gemischte Nut-
zungsangebote und Ansprache neuer 
Zielgruppen in innerstädtischen oder in-
nenstadtnahen Lagen,

�� 	„Erfolgsmodell“ Brache, weil der Stadt-
umbau inzwischen sehr verschiedene 
Nachnutzungsvorhaben und die Entwick-
lung neuer Stadtbereiche angestoßen 
und umgesetzt hat, die auch zeigen, wel-
che Entwicklungen in Kommunen mög-
lich sind.281

�� 	Funktionsgewinn durch neue Nutzungen 
mit besonderer Schwerpunktsetzung 
Wohnen, aber auch Angebote für Kultur, 
Bildung, Freizeit gelten als Entwicklungs-
motoren282 für Flächen und umzunutzen-
de Immobilien; Ansiedlung öffentlicher 
Infrastruktur und Verwaltung, um an den 
Standorten teils lange notwendige An-
passungen, teils auch Erweiterungen um-
zusetzen;283 Gewerbe, Handel, Dienstleis-
tungsangebote als eigenständige Nutzun-
gen oder in Mischung mit Wohnen, vor 
allem auf großen Brachen; neue Freiräu-
me sind nahezu obligatorisch. 

�� 	Neue Nutzungen oder wesentliche Ver-
lagerungen von Nutzungen auf die bis-
herigen Brachflächen oder ungenutz-
ten Immobilienstandorte bedeuten je-
doch insgesamt nur dann eine funktiona-
le Stärkung, wenn sie keine Konkurrenzen 
auslösen und in anderen Stadtbereichen 
wiederum „Löcher reißen“. Das macht 
noch einmal die besondere Bedeutung 
gesamtstädtischer Entwicklungsstrategi-
en deutlich. Bei einem Überangebot an 
Flächenpotenzialen – gerade in schrump-
fenden Kommunen – sind echte Nachfol-
genutzungen daher von vornherein stark 
beschnitten.
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Ökonomische Effekte durch Wiedernutzun-
gen

Gelingt es, Brachen wieder zu nutzen, bei-
spielswiese durch neue Wohnangebote, 
und damit neue Einwohner zu gewinnen 
bzw. überhaupt auch in der Kommune zu 
halten, dann ergeben sich zahlreiche positi-
ve Folgewirkungen und durchaus auch öko-
nomische Effekte, die sich möglicherweise 
an stabilen oder wachsenden kommunalen 
Einnahmen, an einer besseren Auslastung 
vorhandener Infrastrukturen und an einer 
Stabilisierung der lokalen Wirtschaft able-
sen lassen. Letztlich ähnliche Effekte erge-
ben sich, wenn sich Gewerbe oder Dienst-
leistungen am Standort ansiedeln. 

Investitionsmotor Brachenrevitalisierung

Die Revitalisierung von Brachen hat sich da, 
wo es gelang, Nachnutzungen zu konzipie-
ren und umzusetzen, als Investitionsmotor 
erwiesen und erhebliche Nachfolgeinvesti-
tionen eingebunden und teils über die ei-
gentliche Gesamtmaßnahme hinaus er-
zeugt. Damit hat sich Stadtumbau als „die 
Hilfestellung erwiesen, die Brachflächen 
benötigen, um Rentabilität ihrer Entwick-
lungen für private Investoren aufgrund der 
Marktschieflage abschätzbar zu machen“.284

Brachenrevitalisierung als Beitrag zur Nach-
haltigkeit

Nicht zuletzt bedeutet jede erfolgreiche 
Wiedernutzung von Brachen – und teils 
werden Flächen sogar intensiver genutzt als 
zuvor, dass andernorts weniger Siedlungs-
flächen ausgewiesen werden, und ist somit 
ein kleiner Beitrag zur Erreichung der bun-
desdeutschen Nachhaltigkeitsziele. Nach-
haltig ist es auch, erschlossene Flächen und 
vorhandene Gebäudesubstanzen zu nutzen. 
Deswegen waren alle Vorhaben auch dar-
auf angelegt, Nachnutzungen für den vor-
handenen Gebäudebestand im Einklang mit 
dem Denkmalschutz zu finden. Die bisheri-
gen Nutzungen auf den Brachen haben häu-
fig dazu beigetragen, den Kommunen einen 
besonderen Stempel zu verleihen. Beson-
dere Wirkung im Zuge des Stadtumbaus ist 
es daher, wenn es gelingt, die Erinnerun-
gen an diese Etappen in die jetzt anstehen-
de Stadtentwicklungsphase mitzunehmen 
und zu bewahren. 

Zwischenfazit

�� 	Die Revitalisierung von Brachen ist we-
sentliches Handlungsfeld im Stadtum-
bau West, rund jede vierte Maßnahme 
konzentriert sich hier auf die Entwick-
lung von Brachen mit industrieller, ver-
kehrlicher oder militärischer Vornutzung. 
Im Stadtumbau Ost sind Brachen bisher 
nicht „angekommen“, obwohl sie vor-
handen sind, aber im Rahmen anderer, 
meist EU-Förderung, revitalisiert oder 
aufgrund drängender Problemlagen an-
dernorts nicht einbezogen wurden. Be-
deutung haben sie hier allein vorrangig 
innerhalb der innerstädtischen Quartiere 
(Altbaukerne, Gründerzeitviertel, Ortszen-
tren) – als Baulücken und kleine Brachen, 
große leerstehende Standorte von Nicht-
wohnimmobilien – bzw. als Brachen infol-
ge des Rückbaus.

�� 	Brachenrevitalisierungen führen im Stadt-
umbau West häufig zur Entwicklung ganz 
neuer Stadtbereiche meist als mischge-
nutzte Gebiete, vielfach als neue urba-
ne Wohnquartiere, die aber auch für ihre 
umgebenden Quartiere zahlreiche Funkti-
onen übernehmen und damit gleichzeitig 
deren Standortqualität erhöhen. Werden 
Brachflächen und Baulücken im Rahmen 
von Stadtumbau Ost entwickelt, dann die-
nen diese Maßnahmen dazu, die Innen-
stadtentwicklung zu flankieren. Große 
Immobilienstandorte werden meist für 
öffentliche Nachnutzungen entwickelt, 
gegebenenfalls werden Baulücken neu 
bebaut oder Freiflächen gestaltet. 

�� 	Damit sind die Maßnahmen vorgezeich-
net, die mit Stadtumbaumitteln vor allem 
umgesetzt werden. Im Stadtumbau West 
sind sie vorrangig auf die Herrichtung der 
Grundstücke und die Vorbereitung auf 
eine sich anschließende Nachnutzung, 
auf verkehrliche Erschließungen und die 
Verknüpfung mit der umgebenden Stadt, 
auf die Gestaltung öffentlicher Freiräu-
me und die Inwertsetzung oft denkmal-
geschützter Gebäudesubstanz für öffentli-
che Nutzungen ausgerichtet. Im Stadtum-
bau Ost wurden kaum Maßnahmen zur 
Herrichtung und Neuordnung der Grund-
stücke umgesetzt. Wenn Brachen hier ein-
bezogen werden, dann konzentriert sich 
die Förderung auf die Aufwertung und 

284	  	
BMUB (2014): 10 Jahre Stadt-
umbau West – Programmprofil 
und Praxis, S. 75.
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Gestaltung der Flächen und möglicher 
Gebäude, meist für öffentliche Nutzun-
gen. Der Stadtumbau ist hier damit eher 
Teil einer Entwicklung, während er bei 
der Brachenrevitalisierung in westdeut-
schen Kommunen uneingeschränkter Im-
pulsgeber und Anstoß für umfangreiche 
Nachfolgeinvestitionen ist.

�� 	Wenn es gelingt, Nachfolgenutzungen zu 
entwickeln, dann geht von den neu ge-
wonnenen Stadtbereichen meist eine 
Vielzahl an städtebaulichen, funktionalen 
und durchaus auch ökonomischen Wir-
kungen aus. Größtes Hemmnis für die 
Brachenrevitalisierung ist ein Mangel an 
Nachnutzungsoptionen. Gerade in Kom-
munen mit geringer Nachfrage und au-
ßerdem meist einem Übermaß an Flä-
chenpotenzialen gestalten sich diese Pro-
zesse besonders schwierig und es besteht 
die Gefahr, dass Flächen auf längere Zeit 
ungenutzt bleiben. 

�� 	Die Entwicklung von Nachnutzungen setzt 
im gleichen Maße gesamtstädtische, teils 
sogar regionale Strategien, Konzepte und 
Abstimmungen voraus wie die Entwick-
lung anderer Stadtbereiche auch, um ei-
nerseits Konkurrenzen und damit den Ab-
zug von Nutzungen aus anderen Stadt-
teilen zu vermeiden und andererseits – 
gerade unter den Rahmenbedingungen 
wachsender Städte – die noch vorhande-
nen Flächenpotenziale effektiv und abge-
stimmt zu entwickeln. Für diese Vorha-
ben, die sich meist über Jahre erstrecken, 
ist ein langer Atem nötig, der anhalten-
des finanzielles Engagement und den po-
litischen Konsens in den Kommunen ein-
schließt.

�� 	Der präventive Charakter des Stadtum-
bauprogramms bekommt gerade für die 
Revitalisierung von Brachen besondere 
Bedeutung, weil sich Entwicklungen, die 
Brachen verursachen, häufig schon län-
ger abzeichnen, sodass Kommunen früh-
zeitig Entscheidungen treffen können, ob 
und wie sie diese Potenziale in ihre Stadt-
entwicklung einbeziehen wollen. 

5.5 Prozesssteuerung, Mitwirkung 
und Instrumente

Die Komplexität der analysierten Hand-
lungsfelder im Stadtumbau erfordert qua-
lifizierte und integrierte strategische Kon-

zepte sowie adäquate Steuerungs- und 
Beteiligungsverfahren. Die Ergebnis- und 
Wirkungsanalyse zur Umsetzung beider 
Stadtumbauprogramme untersucht den 
Output auf dieser strategisch-instrumentel-
len Ebene vor allem hinsichtlich folgender 
Fragen:

�� 	Inwiefern sind die Ziele des Stadtumbaus 
in eine gesamtstädtische integrierte Stra-
tegie eingebunden,

�� 	inwieweit trägt der Stadtumbau dazu bei, 
dass auch integriert gehandelt wird bzw. 
ressortübergreifende wie auch interkom-
munale Kooperationen entwickelt wur-
den, 

�� 	welche Wirkungen hat der Stadtumbau 
für Planungs- und Beteiligungsprozesse 
und wie ist die Mitwirkung relevanter Ak-
teure zu bewerten,

�� 	welche Rolle spielen verschiedene For-
men der Bürgerbeteiligung und Mitwir-
kung sowie die Öffentlichkeitsarbeit beim 
Stadtumbau, 

�� 	wie haben sich informelle und formelle 
Planungsinstrumente bewährt?

Integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte

In Anbetracht der komplexen Problem-
lagen stehen viele Kommunen vor einer 
grundsätzlichen Neupositionierung ihrer 
Stadtentwicklungsperspektiven. Immer 
wichtiger ist deshalb die Erarbeitung ei-
ner abgestimmten stadtentwicklungspoliti-
schen Gesamtstrategie, aus der sich dann 
teilräumlich Gesamtmaßnahmen für den 
Stadtumbau herleiten lassen. Dies gilt ins-
besondere für Städte und Gemeinden, in 
denen der Strukturwandel bereits deutli-
che Spuren hinterlassen hat. Immer be-
deutsamer ist es jedoch insgesamt für die 
Stadtentwicklung, dass sich die Kommu-
nen rechtzeitig auf mögliche Auswirkun-
gen einstellen können, also sich präventiv 
mit dem Strukturwandel auseinanderset-
zen. Eine aktuelle Herausforderung stellt 
auch die Gleichzeitigkeit von Wachstum 
und nach wie vor bestehenden Stadtum-
baubedarfen in größeren Kommunen dar, 
die konzeptionell bewältigt werden sollten. 
Dafür bilden integrierte städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte die strategische Grund-
lage und das programmatische Kerninstru-
ment des Stadtumbaus. 
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Integrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte – Strategisches Kerninstrument und 
Grundlage für den Stadtumbau

Begleitend zum Start beider Programme 
gaben sowohl der „Wettbewerb Stadtum-
bau Ost“ zur Erarbeitung von städtebauli-
chen Konzepten als auch das ExWoSt-For-
schungsfeld Stadtumbau West sowie der 
Leitfaden zum Stadtumbau West einer Ar-
beitsgruppe der Fachkommission Städte-
bau wichtige Orientierungen zu den Zielen 
und Funktionen wie auch den inhaltlichen 
Strukturen von integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzepten. Instrumentell im-
pulsgebend für Stadtumbau insgesamt 
war der Wettbewerb im Stadtumbau Ost 
mit der Vorgabe, sowohl ein Konzept für 
die Gesamtstadt als auch bis zu zwei Stadt-
teilkonzepte mit entsprechenden Ziel- und 
Maßnahmenplanungen zu erarbeiten. Auf 
dieser Grundlage waren die konkreten Zie-
le und Schwerpunkte sowie daraus abgelei-
tete Stadtumbaumaßnahmen und deren Fi-
nanzierungen darzustellen. Städtische Teil-
räume waren nach Handlungsbedarf in drei 
Gebietstypen zu klassifizieren: umzustruk-
turierende Stadtteile mit vorrangiger Prio-
rität, umzustrukturierende Stadtteile ohne 
Priorität, konsolidierte Stadtteile. Der Pla-
nungshorizont sollte etwa acht Jahre um-
fassen. Die Konzepterarbeitung wurde je 
nach Stadtgröße mit bis zu 125.000 Euro 
gefördert.285 Inzwischen sind integrierte 
städtebauliche Entwicklungskonzepte nicht 
nur wichtige Grundlage für die Stadtum-
bauprogramme, sondern haben insgesamt 
Eingang in die Städtebauförderung des 
Bundes gefunden. Der 2015 veröffentlichte 
Leitfaden ist dafür eine Richtschnur.286 Dies 
kann als eine nachhaltige Programmwir-
kung des Stadtumbaus bewertet werden. 

In fast allen Ländern werden integrier-
te städtebauliche Entwicklungskonzepte 
und deren Fortschreibung im Rahmen des 
Stadtumbauprogramms gefördert (Kapitel 
4.1), ausgenommen hiervon ist das Land 
Niedersachen, wo nur die Fortschreibung 
der Konzepte förderfähig ist. Im Programm-
verlauf stellten mehrere Länder Leitfäden 
und Arbeitshilfen bereit, um die Kommu-
nen bei der konzeptionellen Vorbereitung 
von Gesamtmaßnahmen zu unterstützen. 
Mit der Förderung, aber auch den inhaltli-
chen Vorgaben zur Erarbeitung von integ-
rierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zepten werden somit bereits auf Ebene der 
Länder wesentliche Weichen gestellt, die 

die Reichweite wie auch die Qualität dieser 
Konzepte beeinflussen. 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte in 
Ost und West mehrheitlich erarbeitet 

Sowohl die Zwischenevaluierungen beider 
Programme als auch die jeweiligen Bilan-
zierungen nach zehnjähriger Programmlauf-
zeit haben den hohen strategischen Stellen-
wert integrierter städtebaulicher Entwick-
lungskonzepte in den Kommunen bestätigt. 

Zur Ergebnisbilanz bis 2012 zählte, dass 

�� 	für alle Programmkommunen im Stadt-
umbau Ost städtebauliche Entwicklungs-
konzepte vorlagen,287

�� 	82 % der Programmkommunen im Stadt-
umbau West ihre städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte fertig gestellt hatten, 
in den übrigen die Erarbeitung noch nicht 
abgeschlossen war.288

Die Auswertung der Begleitinformationen 
des Bundes für das Jahr 2014 zu beiden 
Stadtumbauprogrammen zeigt folgendes 
Ergebnis:289

�� 	für 588 Maßnahmen (88 %) liegen städ-
tebauliche Entwicklungskonzepte vor, 
davon für 322 Maßnahmen in Ost (94 %) 
und für 266 Maßnahmen (82 %) in West,

�� 	für 58 Maßnahmen (9  %) befinden sie 
sich in Bearbeitung, davon für 50 Maß-
nahmen in West und 8 in Ost,

�� 	für die übrigen 18 Maßnahmen (3 %) lie-
gen keine städtebaulichen Konzepte vor; 
dies betrifft 10 Maßnahmen in Ost und 8 
in West, allerdings verfügt die Hälfte da-
von über andere Planungsgrundlagen, 
wie regionale Entwicklungskonzepte oder 
städtebauliche Rahmenpläne, aus denen 
sich die Stadtumbaumaßnahmen ablei-
ten.

Auch in den untersuchten Fallstudien bei-
der Programme wird auf der Grundlage ak-
tueller städtebaulicher Entwicklungskon-
zepte gearbeitet. Ausgenommen hiervon 
ist Offenbach, dort ist ein gesamtstädtischer 
Masterplan mit dem Schwerpunkt Wohnen 
und Gewerbe in Arbeit. 

Wenngleich die Programmkommunen ins-
gesamt konzeptionell gut vorbereitet in den 
Stadtumbauprozess starten konnten, zei-
gen sich spezifische Unterschiede: Wäh-
rend in Ostdeutschland mehr als die Hälfte 
aller Programmkommunen (260) durch den 
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Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West146

Wettbewerb bereits zu Beginn städtebauli-
che Entwicklungskonzepte erarbeitet hatte, 
wurden diese in den Kommunen des Stadt-
umbaus West meist erst im Programmver-
lauf vorgelegt oder bildeten als vorberei-
tende Maßnahme einen ersten Baustein 
der Gesamtmaßnahme. Im Vergleich zum 
Stadtumbau Ost dauerte die Erarbeitungs-
phase dieser Konzepte in zahlreichen west-
deutschen Programmkommunen deutlich 
länger. So bilanzierte die Kommunalbefra-
gung 2009: „Jede dritte Kommune, die 2004 
ins Programm gekommen ist, und fast jede 
zweite von 2005, haben ihre Entwicklungs-
konzepte nach wie vor erst in Arbeit, was 
sie kaum von denen, die in den Jahren da-
nach aufgenommen wurden, unterschei-
det. Eher in anderer Hinsicht interessant ist, 
dass Kommunen, die erst 2006 oder 2007 
ins Programm aufgenommen wurden, öf-
ter bereits in „Vorleistung“ gegangen wa-
ren, d.h. bereits bei ihrer Aufnahme ins 
Programm ein fertiges Konzept vorweisen 
konnten oder auch mussten.“290

Programmübergreifend ist festzustellen, 
dass die Konzeptqualitäten bezogen auf die 
inhaltliche Tiefe, ihren integrativen Charak-
ter sowie die konkreten Zielbestimmungen 
differenziert zu bewerten sind. Vor allem 
dort, wo seitens der Länder Orientierungs-
hilfen gegeben oder auch konkrete Anfor-
derungen damit verbunden sind, oder wenn 
Kommunen bereits Erfahrungen bei der in-
tegrierten Planung, z.B. im Programm So-
ziale Stadt, gesammelt haben, scheint sich 
dies positiv auf die Konzeptqualität auszu-
wirken. 

Gesamtstädtische Ziele als strategische Ori-
entierung des Stadtumbaus 

Die Programmkommunen im Stadtumbau 
Ost und mehrheitlich auch jene im Stadt-
umbau West ordnen die Ziele ihrer Gesamt-
maßnahmen für den Stadtumbau verstärkt 
in eine gesamtstädtische Strategie für die 
Stadtentwicklung ein. Vielfach gaben die 
Programme aber auch den entscheidenden 
Impuls, eine solche gesamtstädtische, re-
gionale oder interkommunale Strategie zu 
entwickeln.291 

Von den 664 Gesamtmaßnahmen, die An-
gaben zum städtebaulichen Entwicklungs-
konzept machten, waren 540 Maßnahmen 
(81 %) auch Bestandteil eines gesamtstäd-
tischen Entwicklungskonzeptes (316 und da-
mit 93 % in Ost sowie 224 und damit 69 % 
in West). Über die Hälfte dieser Stadt- bzw. 
Gemeindeentwicklungskonzepte beinhalte-

te zudem teilräumliche, auf die Förderge-
biete bezogene Konzepte oder diese waren 
in Arbeit.292

Stadtumbau Ost 

In allen Programmkommunen liegen integ-
rierte städtebauliche Entwicklungskonzep-
te mit einem gesamtstädtischen Bezug vor 
und sind – soweit dies aus den vorliegen-
den Daten ersichtlich ist – auch mit Stadt-
umbauförderungsmitteln finanziert wor-
den.293 Viele Kommunen hatten die Maß-
nahmenplanung von Beginn an in eine 
Gesamtstrategie für den Stadtumbau integ-
riert, daraus räumliche Schwerpunkte abge-
leitet, Fördergebiete festgelegt und für die-
se Teilräume städtebauliche Entwicklungs-
konzepte mit entsprechenden Maßnahme- 
und Finanzierungsplanungen erarbeitet. 

Zur Beseitigung des strukturellen Woh-
nungsleerstands als einem zentralen Pro-
grammziel sind Analysen und Konzepte zur 
Entwicklung des lokalen Wohnungsmark-
tes als Teil der integrierten Entwicklungs-
konzepte unverzichtbar gewesen. Auf die-
ser Basis wurden sowohl der Rückbau- und 
Qualifizierungsbedarf als auch der Inter-
ventionsbedarf ermittelt und als Gesamt-
maßnahmen konzipiert und umgesetzt. In 
fast allen untersuchten Fallstudien wur-
de ein Wohnungsmarktkonzept erarbeitet, 
das mehrheitlich Bestandteil des integrier-
ten städtebaulichen Konzeptes ist oder ge-
sondert vorliegt. 

Der Programmverlauf zeigt, dass Strategien 
für den Stadtumbau immer stärker zu einer 
umfassenden stadtentwicklungspolitischen 
Gesamtstrategie weiterentwickelt worden 
sind. Stadtumbau wird dabei strategisch 
nicht mehr „nur“ auf das Programm bezo-
gen, sondern als „Stadtumbau im weiteren 
Sinn“ verstanden, dessen integrierte Hand-
lungsstrategien auf eine Neupositionierung 
und Umstrukturierung im demografischen 
und wirtschaftlichen Strukturwandel zielen. 
Die Einbeziehung wichtiger Themenberei-
che wie Bildung, soziale Infrastruktur, Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt, Handel und Gewerbe, 
Mobilität, Kultur, Tourismus und Klimabe-
lange sind auch in den Fallstudien vielfach 
zu Bestandteilen von integrierten Stadtent-
wicklungskonzepten geworden, ergänzen 
sie durch Masterpläne sowie entsprechende 
Fachkonzepte (z.B. Brandenburg/Havel, Hal-
le/Saale, Görlitz) oder spiegeln sich in Leit-
bildern wider (z.B. Halle/Saale, Halberstadt, 
Schwerin). Für Teilräume, insbesondere für 
die Stadtumbaugebiete, werden daraus ge-
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sonderte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte mit entsprechenden Maßnahmenpla-
nungen abgeleitet. 

Die auffällig zahlreichen Bezeichnungen 
städtebaulicher Konzepte (z.B. STUK, IN-
SEK, IHEK) für Integrierte Stadtentwick-
lungskonzepte und Fördergebiets- oder 
Stadtteilentwicklungskonzepte (SEKO, SeKo) 
sind deshalb nicht nur der Programmgene-
se oder der Bezeichnung in Förderrichtlini-
en der Länder geschuldet. Vielmehr spie-
geln sie auch einen kontinuierlichen und 
differenzierten Qualifizierungsprozess der 
planerisch-strategischen Grundlagen wi-
der, was als eine wichtige Programmwir-
kung zu werten ist. 

Stadtumbau West

Nach den Ergebnissen der Zwischenevalu-
ierung des Programms haben über die Hälf-
te (57 %) der Programmkommunen städte-
bauliche Entwicklungskonzepte mit einem 
gesamtstädtischen Bezug bzw. im Rah-
men von interkommunalen Kooperationen 
Entwicklungskonzepte mit einem regiona-
len Bezug.294 In der Regel sind dies kleinere 
und mittlere Städte, die ihre Entwicklungs-
konzepte im Rahmen der Stadtumbauför-
derung erarbeitet haben. Ähnlich wie im 
Stadtumbau Ost weisen diese Konzepte Zie-
le für eine langfristige Stadt- oder Gemein-
deentwicklung aus. Zu wichtigen Themen 
gehören auch hier Infrastruktur, Verkehr, 
Bildung, Einzelhandel und Gewerbe sowie 
Kultur, Tourismus und Klima (z.B. Altena, 
Freyung, Mössingen).

Wenn aufgrund der Problemlagen kleinere 
Städte und Gemeinden im ländlichen Raum 
besonders im Fokus stehen, sind Entwick-
lungskonzepte mit einem interkommuna-
len Bezug von besonderer Bedeutung, so 
vor allem in Hessen und in Bayern. In Hes-
sen bildeten die Interkommunalen Koope-
rationen einen wesentlichen Schwerpunkt 
der Programmumsetzung. Stadtumbau-
maßnahmen waren dort aus einem gemein-
sam von allen beteiligten Gemeinden zu er-
arbeitenden Entwicklungskonzept abzulei-
ten (z.B. IK Schwalm-Eder-Mitte mit Hom-
berg/Efze). Die Erarbeitungsphase war mit 
einem vielschichtigen Planungs-, Aushand-
lungs- und Abstimmungsverfahren verbun-
den und beanspruchte einen längeren Erar-
beitungszeitraum als ursprünglich geplant. 
Insgesamt erwiesen sich diese Interkommu-
nalen Konzepte als tragfähige strategische 

Grundlage für den Stadtumbau im ländlich 
geprägten Raum.295

Abhängig von den jeweiligen Problemla-
gen kann auch die Wohnungsmarktent-
wicklung und die Qualifizierung der Woh-
nungsbestände in den Entwicklungskon-
zepten der westdeutschen Kommunen und 
Fördergebiete (z.B. Berlin, Bremen, Hu-
sum, Konstanz, Offenbach und Osnabrück) 
eine wichtige Rolle spielen. Impulsgebend 
wurde 2004 beispielweise in Flensburg ein 
Wohnraumversorgungskonzept erarbeitet, 
das sich sowohl auf die Gesamtstadt als 
auch auf 13 Stadtteile detailliert bezieht. 
Ein gesamtstädtisches Entwicklungskon-
zept schloss sich daran 2005 an. Flensburg 
war damit „Pilot“ in Schleswig-Holstein 
und folgte der Empfehlung des Landes zur 
Erstellung von Wohnraumversorgungs-
konzepten. Finanziert wurde dies durch die 
Wohnungsunternehmen. 

Stadtentwicklungskonzepte nach Stadtgröße

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu 
Stadtumbau Ost oder West ist festzustellen, 
dass in großen Städten und den Stadtstaa-
ten integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte hinsichtlich ihrer Ziele und Maß-
nahmenschwerpunkte häufiger auf das För-
dergebiet des Stadtumbaus allein konzen-
triert sind. Die Ziele und Maßnahmen für 
diese Gebiete sind jedoch häufig aus ge-
samtstädtischen Leitlinien abgeleitet, die 
in Stadtentwicklungs- oder Masterplänen 
(z.B. Berlin, Bremen, Halle/Saale, Hamburg, 
Dortmund) formuliert sind. Dafür sprechen 
auch die ausgewerteten Daten aus den Be-
gleitinformationen 2014: 85 % der Stadtum-
baumaßnahmen sind aus einem vorliegen-
den oder gerade erarbeiteten gesamtstäd-
tischen Entwicklungskonzept abgeleitet. In 
den Großstädten ist dies für 80 % der Fall.296 

Wichtige Datengrundlagen für Strategieent-
wicklung und Erfolgskontrolle 

Zu den Ergebnissen des integrierten Pla-
nungsprozesses zählt programmübergrei-
fend eine inzwischen deutlich verbesserte 
Datengrundlage als Voraussetzung für die 
Maßnahmenplanungen, das Monitoring und 
die Erfolgskontrolle. 

Insbesondere die Bereitstellung von Daten 
zu Bevölkerungs-, Haushalts- und Arbeits-
marktstrukturen forderte alle, vor allem klei-
nere Kommunen in besonderem Maß heraus. 

294	   	
BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 148.  

295	  	
Hessisches Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Land-
wirtschaft (2011): Stadtumbau 
in Hessen, Zwischenevaluation 
2010, S. 28f.

296	  	
Elektronische Begleitinforma
tionen Stadtumbau  Ost   und 
West  2014  (n=444 Stadt- 
umbaukommunen).
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Als schwierig erwies sich die Datenbeschaf-
fung auf kleinräumiger, fördergebietsbezo-
gener Ebene. Oftmals war es für die Kom-
munen auch sehr aufwändig und teilweise 
mit Kosten verbunden, solche Daten bei-
spielsweise von der Agentur für Arbeit zu 
erhalten. Hier haben vielfach die kommu-
nalen Statistikstellen in den größeren Städ-
ten wie auch die Statistischen Landesäm-
ter oder die Ministerien Hilfe geleistet. Um 
die Gesamtmaßnahmen im Stadtumbau 
zielgerichtet und mit einem längeren Pla-
nungshorizont zu konzipieren, spielten vor 
allem erarbeitete Prognosen und Szenari-
en zu Bevölkerungs- und Haushaltsentwick-
lungen eine herausragende Rolle, die inzwi-
schen integrale Bestandteile der städtebau-
lichen Konzepte sind. 

Eine tragfähige Planungsgrundlage für den 
Stadtumbau zu schaffen, machte es unver-
zichtbar, sich ressortübergreifend auf ge-
meinsame Betrachtungsräume und Pla-
nungshorizonte zu verständigen. Dieser 
Prozess war mit intensiven fachinhaltlichen 
Diskussionen über gemeinsame Strategien 
und Ziele verbunden und hat in vielen Kom-
munen ein deutlich stärkeres ressortüber-
greifendes Verwaltungsdenken und auch 
-handeln bewirkt. 

Die Erarbeitung der städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte haben die Kommunen 
vielfach extern beauftragt, das war und ist 
in beiden Programmen förderfähig. Diese 
Leistungen haben nicht nur ganz wesent-
lich zur guten Konzeptqualität beigetragen. 
Vielfach war dies für viele vor allem kleine 
Städte und Gemeinden, die weder über die 
personellen noch fachlichen Ressourcen da-
für verfügen, unverzichtbare Notwendigkeit. 

Strategieanpassungen und mehrfache Fort-
schreibung der Konzepte 

Sowohl Programmkommunen in Ost als 
auch in West haben ihre städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte im Programmverlauf 
fortgeschrieben. Allerdings erfolgte dies in 
unterschiedlichem Maß und Umfang. 

Stadtumbau Ost

Die meisten Kommunen haben ihre Kon-
zepte im Programmverlauf aktualisiert.297 
Etwa die Hälfte der Programmkommu-
nen hatte bereits 2007 das Konzept von 
2001/2002 fortgeschrieben. Eine weitere 
Fortschreibung erfolgte vielfach im Zeit-
raum 2008 bis 2010, mit Beginn der zwei-
ten Phase des Stadtumbaus Ost. 

Die außerordentliche Dynamik vor allem 
der demografischen Entwicklungen, aber 
auch der Umsetzungsstand von Aufwer-
tungs- und Rückbaumaßnahmen haben 
dazu geführt, dass erreichte Ziele überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden 
mussten. Zudem hatten zahlreiche Kom-
munen in ihren Konzepten die Überprüfung 
und Fortschreibung selbst als wichtiges Kri-
terium der Erfolgskontrolle verankert. Auch 
die im Verlauf des Bund-Länder-Programms 
vorgenommenen Anpassungen, insbeson-
dere die Einführung von neuen Programm-
bereichen, wie Rückführung städtischer In-
frastruktur sowie Sanierung und Sicherung 
von Altbauten, wirkten sich auf die Strate-
gieentwicklung aus. Dazu gehört vor allem 
seit 2008 die Vorgabe, die Hälfte der Städte- 
bauförderungsmittel für den Bereich Auf-
wertung einzusetzen. In diesem Kontext 
wurde auch seitens einzelner Länder eine 
Überprüfung bisheriger Strategien, stadt-
räumlicher Schwerpunkte und erreichter 
Ziele gefordert und eine weitere Förderung 
davon abhängig gemacht (z.B. Land Bran-
denburg). Ein Ergebnis war, dass innerstäd-
tische Bereiche in den Stadtumbaustrate-
gien bei räumlichen Schwerpunkten und 
nicht zuletzt bei der Planung von Gesamt-
maßnahmen einen deutlich höheren Stel-
lenwert erhielten. 

Die Fallstudien widerspiegeln das ebenfalls. 
Alle haben ihre Stadtentwicklungskonzepte 
inzwischen mindestens einmal aktualisiert. 
Die Mehrzahl hat die Konzepte mehrfach in 
größeren zeitlichen Abständen fortgeschrie-
ben (z.B. Brandenburg/Havel, Frankfurt/
Oder, Greiz, Halle/Saale, Nordhausen, Pase-
walk, Wittstock/Dosse und Zwickau). Dabei 
zielten die Fortschreibungen vor allem dar-
auf, die bisher erreichten Stadtumbauziele 
bezogen auf den Stand umgesetzter Stadt-
umbaumaßnahmen zu überprüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen, die planerischen 
Grundlagen, insbesondere für die Teilgebie-
te, weiter zu fundieren und zu qualifizieren, 
neue Fördergebiete auszuweisen oder vor-
handene anzupassen und die stadtentwick-
lungspolitischen Strategien weiter auszuar-
beiten. Dafür wurden

�� 	die zugrundeliegenden Daten und Prog-
nosen aktualisiert, vor allem zur Bevöl-
kerungsentwicklung und zur Entwicklung 
privater Haushalte sowie hinsichtlich der 
Entwicklung des Wohnungsmarktes, ins-
besondere des Leerstands, 

�� 	zusätzliche Fachplanungen, Konzepte und 
Gutachten zur Vertiefung ausgewählter 

297	  	
BMVBS (2012): Bund-Länder-Be-
richt zum Programm Stadtum-
bau Ost, S. 30.
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Themen (wie Verkehr, soziale und tech-
nische Infrastruktur,…) erarbeitet, 

�  teilräumliche Strategien – wo nötig – an-
gepasst oder inhaltlich vertieft, dies war 
vor allem im Kontext mit neuen Gebiets-
festlegungen oder bei Veränderungen der 
bisherigen Gebietskulisse erforderlich.

Stadtumbau West

Nach den Ergebnissen der Kommunalbefra-
gung von 2009 hatten rund 10 % der Pro-
grammkommunen ihr städtebauliches Ent-
wicklungskonzept bereits fortgeschrieben, 
bei 19  % war eine solche Fortschreibung 
in Arbeit und 8 % planten sie. Überdurch-
schnittlich häufig war das in Großstäd-
ten der Fall. Zu erkennen war auch ein Zu-
sammenhang zum Aufnahmejahr ins Pro-
gramm: Drei Viertel der Kommunen, die ihr 
Konzept bereits fortgeschrieben haben, und 
rund 60 % derjenigen, die sich in der Fort-
schreibung befanden, sind seit 2004 im Pro-
gramm.298 Die vorliegenden Fallstudien deu-
ten darauf hin, dass sich dieser Fortschrei-
bungsprozess intensiviert hat. In neun der 
18 Fallstudien wurden die städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte inzwischen fortge-
schrieben, davon in drei Großstädten (Ber-
lin, Dortmund, Hamburg).

Dass die städtebaulichen Entwicklungskon-
zepte in den Programmkommunen West 
nicht so häufig fortgeschrieben werden wie 
die im Stadtumbau Ost, resultiert wesent-
lich aus der hohen Dynamik der Struktur-
veränderungen im Osten Deutschlands. Es 
erklärt sich aber auch daraus, dass die Erar-
beitung der Konzepte im Stadtumbau West 
als vorbereitende Maßnahme des Stadtum-
baus teils umfassender war und deutlich 
länger dauerte als die Erarbeitungsphase 

der „Konzepte der ersten Generation“ im 
Rahmen des Wettbewerbs Stadtumbau Ost, 
die nach ca. sechs Monaten abgeschlossen 
sein musste.

Stadtentwicklungspolitische Verankerung 
durch Beschluss der Gemeinde

Ein weiteres wesentliches Ergebnis ist, dass 
die integrierten städtebaulichen Konzepte 
durch entsprechende Ratsbeschlüsse auch 
in der Stadtpolitik verankert sind. Alle un-
tersuchten Fallstudien setzen ihre Konzep-
te mit den Fördergebietsausweisungen und 
Maßnahmen auf der Basis von Beschlussla-
gen ihrer kommunalen Parlamente um. Da-
mit wurden wichtige Voraussetzungen ge-
schaffen, um die Planungssicherheit für den 
Stadtumbauprozess zu erhöhen. Ganz ent-
scheidend wirken sich diese Beschlusslagen 
aber auf die Bereitstellung der kommunalen 
(Mit)Leistungen zur Finanzierung der Stadt-
umbaumaßnahmen aus. 

Angesichts der notwendigen, teils gravie-
renden Eingriffe in städtebauliche, bauli-
che und wohnungswirtschaftliche Struk-
turen war die Herbeiführung dieser Be-
schlusslagen vor allem in Programmkom-
munen des Stadtumbaus Ost vielfach auch 
sehr emotions- und konfliktgeladen. In ein-
zelnen Fällen fanden die erstellten Konzep-
te keine Zustimmung, mussten überarbei-
tet oder hinsichtlich ausgewählter (Rück-
bau)Ziele angepasst werden, was teilweise 
auch Verzögerungen im Programmverlauf 
zur Folge hatte. Ebenso – das belegen vor 
allem die Fallstudien – können sich verän-
dernde politische Mehrheiten sowohl för-
dernd als auch hemmend auf die bis dahin 
abgestimmten Strategien und Schwerpunk-
te im Stadtumbau auswirken. 

298	  	
Vgl. BMVBS (2009): Stadtum-
bau West. Befragung von Kom-
munen, S. 34.



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West150

Abbildung 90: Auswertung der Fallstudien – Städtebauliche Entwicklungskonzepte Stadtumbau Ost

Fallstudie
Städtebauliches 
Entwicklungs-

konzept
Fortschreibung

Räumlicher Bezug
Wohnraum- 

entwicklungs- 
konzept

Weitere  
(Fach)Konzeptegesamt-

städtisch

teilräumlich
(Förder- 
gebiete)

Berlin-Marzahn 
Berlin

2001 
(IHEK)

2007, 2011/2012 
(INSEK) 

X
X 

(gesondertes 
Konzept)

Integrierte Handlungskon-
zepte Soziale Stadt, Konzept 
Aktive Zentren ISEK Aktions-
raum plus

Bernburg 
Sachsen-Anhalt

2001 
(SEK)

2009, 2013 X X
X 

(Bestandteil SEK)
Rahmenplan

Brandenburg/ 
Havel
Brandenburg

2001 
(STUK)

2006, 2009, 2011 
(INSEK)

X X
X 

(Bestandteil STUK)
Masterplan

Flöha  
Sachsen

2003 
(INSEK)

2007, 2008 (SEKO) X X
Fachkonzept
Umweltschutz (Bestandteil 
des INSEK)

Frankfurt/Oder 
Brandenburg

2002 
(STUK)

2004, 2007 (IN-
SEK),  

2009, 2014
X X

X 
(gesondertes 

Konzept)

Görlitz 
Sachsen

2001 
(ISUK)

2012 (INSEK) X X
X 

(Bestandteil ISUK)
9 Fachkonzepte

Greiz  
Thüringen

2003 
(STEK)

2006, 2008, 2010, 
2013

X X
X 

(Bestandteil STEK)

Halle/Saale 
Sachsen-Anhalt

2001
(SEKW)

2006 (ISEK), 2007, 
2012 Leitbild, 2013

X X
X 

(Bestandteil SEKW 
u.w.)

Strategiepapier
„Vernetzte Vielfalt“ 
(Infrastrukturplanung)

Halberstadt 
Sachsen-Anhalt

2001 
(SEK)

2009 (Leitbild), 
2013 (ISEK)

X X
X 

(Bestandteil ISEK)

Neustadt/Orla 
Thüringen

2002 
(ISEK)

2008 (SEKo), 2012 
(ISEK)

X X
X 

(Bestandteil ISEK)

Nordhausen 
Thüringen

2002 
(SEP)

2004,  
2008 (ISEK),  

2014 (in Bearb.)
X X

X 
(Bestandteil ISEK)

Pasewalk 
Mecklenburg-
Vorpommern

2002 
(ISEK)

2004, 2008, 2014 
(in Bearb.)

X X
X 

(Bestandteil ISEK)

Städtebauliche Rahmen-
pläne, Aktionsplan Pase-
walk 2012

Schwerin 
Mecklenburg-
Vorpommern

2002 
(ISEK)

2005, 2008 X X
X 

(Bestandteil ISEK)
Leitbild für 2020

Wittstock/Dosse
Brandenburg

2002 
(STUK)

2007 (INSEK), 
2007,

2009 Stadtum-
baustrategie, 2014 

(INSEK) 

X X
X 

(Bestandteil INSEK)

Standortentwicklungskon-
zept Region. Wachstumskern 
(2006); Altbaumobilisie-
rungsstrategie 2013

Zwickau
Sachsen 

2001 (INSEK)
2002, 2005 

(SEKO), 2006, 
2013

X X
X 

(Bestandteil SEKO)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.
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Abbildung 91: Auswertung der Fallstudien – Städtebauliche Entwicklungskonzepte Stadtumbau West

Fallstudie

Städtebau-
liches Ent-
wicklungs-

konzept

Fort-
schrei-
bung

Räumlicher Bezug

Weitere 
(Fach)Konzepte

Gesamt-
städ-
tisch

teilräum-
lich

(Förder-
gebiete)

Altena 
Nordrhein-Westfalen

2008
(EHK)

X X
Konzept Lenneschiene, Tourismuskonzept; Vorbereitung Gestaltungs-
satzung, Gestaltungshandbuch

Berlin-Spandau
Berlin

2010
(IHEK)

2012 X X
Energetisches Quartierskonzept (2013), Integrierte Handlungskonzepte 
Soziale Stadt und ISEK Aktionsraum

Bottrop 
Nordrhein-Westfalen

2012 
(IEK)

X Masterplan Klimagerechter Stadtumbau

Bremen
2011
(IHK)

X
Leitbild Stadtentwicklung 2009, VU § 141 BauGB 2006; Bürgergutach-
ten, 3 Städtebauliche Konzepte für zentralen Bereich, Rahmenplan mit 
Gestaltungsplan, Maßnahmenplan, Nutzungskonzept, Verkehrskonzept 

Dortmund  
Nordrhein-Westfalen

2006 
(IHEK)

2014 
(in Bear-
beitung)

X
Quartiersanalysen (2007, 2010): Erhebung von Strukturdaten, SWOT-
Analyse, Szenarien

Flensburg  
Schleswig-Holstein

2005 
(SEK)

X X 

Wohnraumversorgungskonzept (Juni 2004) mit gesamtstädtischem 
Teil und Steckbriefen für die 13 Stadtteile; Zielgruppenorientierte Woh-
nungsmarktanalyse (2008); Integriertes Klimaschutzkonzept für Flens-
burg (2011)

Freyung  
Bayern

2008
(ISEK)

X X
„Entwicklungskonzept Innenstadt 2011; Bestandsanalyse für das teilräu-
mliche Entwicklungskonzept; Rahmenpläne; Kommunales Klimaschutz-
konzept (2011) 

Hamburg-Altona
Hamburg

2009 
(Integrierte 
Stadtteilent-

wicklung)

2012 
X X

Leitbild „Wachsen mit Weitsicht“ (2010), Fortschreibung des Leitbilds 
„Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ (2003)

Homberg/Efze 
Hessen

2008 
(ISEK In-
terkomm. 
Zweckver-

band)

2009 X X
Energiekonzept für die Fachwerkinnenstadt Homberg; Einzelhandels-
konzept für die Stadt (2011); Städtebauliche Konzepte für Einzelprojekte 
Bausteine für die Revitalisierung der Innenstadt (2011, 2012)

Homburg  
Saarland

2007 
(ISEK)

2013 X X Handbuch zur Stadtentwicklungsstrategie 

Husum  
Schleswig-Holstein

2006 
(ISEK)

2014 X X
Stadtentwicklungskonzept mit Schwerpunkt auf „Wohnraumversor-
gung“ und „Stadt-Umland-Beziehung“ (2006); Vorbereitende Untersu-
chungen (VU)

Konstanz  
Baden-Württemberg

2006 
(VU)

X

Stadtentwicklungsprogramm (2008), Mobilitäts- und Verkehrsplanung 
2020, ZukunftsWerkStadt – Konstanzer schaffen Klima; Handlungspro-
gramm Wohnen, Rahmenplanung „Quartier Bahnhof Petershausen“ 
2006 

Lüneburg  
Niedersachsen

2007 
(ISEK)

2012 X
Rahmenplan Stadtumbaugebiet West Lüneburg „Ehemaliges StOVGe-
lände“ (2009)

Mössingen  
Baden-Württemberg

2005 
(ISEK)

2012 X
Vorbereitende Untersuchungen (VU mit städtebaulichem Konzept und 
Maßnahmenkonzept; Markt- und Standortanalyse 

Neustadt/Weinstraße
Rheinland-Pfalz

2009 
(INSEK)

X Vorbereitende Untersuchungen (2008), Innenentwicklungskonzept 

Offenbach 
Hessen

in Bearbei-
tung

X X
Masterplan Stadtentwicklung Offenbach mit Schwerpunkt Wohnen und 
Gewerbe

Osnabrück  
Niedersachsen

2004 
(ISEK)

2010 X X
Wohnungswirtschaftliches und städtebauliches Handlungskonzept für 
aufgelassene Wohnstandorte 

Schwabach 
Bayern

2003 
(VU)

X Städtebaulicher Rahmenplan (2003)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.
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Einsatz und Anwendung pla nungsrecht-
licher Instrumente

Ein breites Spektrum unterschiedlicher 
städtebaulicher Ziele und Maßnahmen 
kennzeichnet die Umsetzung der Stadtum-
bauprogramme in den Kommunen. Neben 
geeigneten Prozesssteuerungs- und Organi-
sationsformen und der Sicherstellung aus-
reichender Förderungs- und Finanzierungs-
möglichkeiten sind auch rechtliche Instru-
mente dafür notwendig. Für die Umsetzung 
und Sicherung von Stadtumbaumaßnah-
men stehen den Kommunen die Instrumen-
te des Allgemeinen sowie des Besonderen 
Städtebaurechts zur Verfügung. Insbeson-
dere, um Maßnahmen auch bei fehlender 
Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft 
von Akteuren notfalls hoheitlich umsetzen 
zu können, bedarf es städtebaurechtlicher 
Festlegungen. 

Bestandteil der vorangegangenen Evaluie-
rungen beider Stadtumbauprogramme wa-
ren jeweils auch Analysen der eingesetzten 
städtebaurechtlichen Instrumente. Aktuell 
wurden die Fallstudien vor allem dahinge-
hend untersucht, welche städtebaurechtli-
chen Instrumente angewendet, wie die För-
dergebiete ausgewiesen und welche Grün-
de dafür herangezogen wurden. Die Fallstu-
dien bieten dafür einen groben Überblick, 
weitere Datenbasis sind die Begleitinforma-
tionen 2014 des Bundes. 

Gebietsfestlegung nach dem Besonderen 
Städtebaurecht

Eine Grundvoraussetzung für die Inan-
spruchnahme von Fördermitteln im Stadt-
umbau Ost und West ist die Festlegung der 
städtebaulichen Gesamtmaßnahme nach 
dem Besonderen Städtebaurecht (Kapi-
tel 5.1). Die gängigsten Verfahren, ein Ge-
biet für die Förderung in den Stadtumbau-
programmen festzulegen, ist der Beschluss 
als Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB 
oder die Festlegung als Sanierungsgebiet 
nach §  142 BauGB. Zum Teil werden bei-
de Instrumente miteinander kombiniert und 
auch durch andere Instrumente und Verfah-
ren ergänzt. Zudem gibt es die Möglichkei-
ten der Festlegung als Städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich nach § 165 BauGB oder 
des Beschlusses einer Erhaltungssatzung 
nach §  172 BauGB, letzteres vor allem, 
wenn die Schwerpunkte auf Aufwertung 
und Sicherung liegen. Die Kommunen kön-
nen jedoch nicht beliebig zwischen den vier 
Möglichkeiten der Gebietsfestlegung wäh-

len, zu beachten sind die im BauGB gere-
gelten Voraussetzungen für deren Anwen-
dung. 

Der Stadtumbau ist seit der BauGB-Novel-
le 2004 mit eigenen Regelungen (§ 171a-d 
BauGB) dort verankert. Eingeführt wurden 
diese, um den Kommunen ein auf Koopera-
tion ausgerichtetes Instrument für den Aus-
handlungsprozess mit verschiedenen Ak-
teuren an die Hand zu geben, da „das Ver-
ständnis zugrunde [liegt], dass Stadtumbau 
in der Regel durch konsensuales Handeln 
öffentlicher und privater Akteure realisiert 
werden kann.“299 Die Regelungen sehen 
deshalb auch explizit den Einsatz städtebau-
licher Verträge (Stadtumbauvertrag, § 171c 
BauGB) vor. Zur Durchführungssicherung 
kann die Kommune ergänzend eine Stadt-
umbausatzung nach §  171d BauGB erlas-
sen. Mit den Stadtumbauregelungen soll-
te ein einfacher Maßnahmengebietstyp ge-
schaffen werden, der nur geringe rechtli-
che Formalisierung benötigt. Im Vergleich 
zu Sanierungsvorhaben, die per Satzung 
beschlossen werden und an noch weiter-
gehende rechtliche Voraussetzungen ge-
bunden sind, reicht ein kommunaler Be-
schluss für die Festlegung als Stadtumbau-
gebiet aus.300

Die Instrumente des Besonderen Städte-
baurechts bieten unterschiedlich umfang-
reiche (hoheitliche) Eingriffsmöglichkei-
ten. Die Festlegung nach §  171b BauGB 
als Stadtumbaugebiet ist dabei die mit den 
wenigsten Möglichkeiten zum Einsatz von 
Kontroll- und Zwangsinstrumenten. 

Fast alle betrachteten Fallstudien wenden 
das Instrument des Stadtumbaugebietes 
nach § 171b BauGB an. Es gibt darüber hi-
naus mehrere Beispiele für die Kombinati-
on mit dem Sanierungsrecht sowie teilwei-
se auch Überlagerungen mit Erhaltungssat-
zungen oder der Festlegung von Teilberei-
chen als Soziale Stadt-Gebiet. Nirgendwo 
erfolgte die Festlegung als städtebaulicher 
Entwicklungsbereich. Dieses Bild verab-
schiedeter Satzungen und Beschlüsse zur 
Gesamtmaßnahme entspricht auch weitest-
gehend den Auswertungen der Begleitinfor-
mationen (siehe Kapitel 5.1). 

Auswahl der Gebietsfestlegung 

Die Entscheidung über die Gebietsfestle-
gung ist abhängig von den jeweiligen Pro-
blemstellungen, den Planungszielen, der 
rechtlichen Ausgangssituation, den Ver-

299	  	
Bundestransferstelle Stadtum-
bau West (2009): Rechtliche As-
pekte des Stadtumbaus in Ost 
und West. Dokumentation der 3. 
Transferwerkstatt 15.09.2009.

300	  	
BMVBS (2012): Evaluierung 
Stadtumbau West, S. 196.
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Abbildung 92: Gebietsfestlegung nach BauGB in den Vertiefungsgebieten der Fallstudien

Stadt und Fördergebiet Stadtumbau-
gebiet § 171b

Sanierungs-
gebiet § 142

Sonstige 
Festlegungen

Stadtumbau Ost

Kernstadt/Zentrum

Bernburg Talstadt x

Pasewalk Altstadt x
Ersatz-/ 
Ergänzungsgebiet

Halberstadt Nordring/Innenstadt x

Neustadt/Orla Historische Altstadt x x Erhaltungssatzung

Wittstock/Dosse Altstadt x x Erhaltungssatzung

Gründerzeit

Brandenburg/Havel Ring, Teil Kernstadt-Nord x

Flöha Stadtteilgebiet x

Görlitz Aufwertungsgebiet/Erhaltungsgebiet Innenstadt x

Halle/Saale Südliche Innenstadt x x

Wohnsiedlung/-quartier

Berlin Marzahn-Mitte x Soziale Stadt

Frankfurt/Oder Neuberesinchen x

Greiz Pohlitz-Zaschberg x

Nordhausen Nordhausen-Ost x

Schwerin Mueßer Holz x

Zwickau Eckersbach x x Soziale Stadt

Stadtumbau West

(Ortsteil-)Zentren

Bottrop Innenstadt x

Homberg/Efze Altstadt x

Homburg Homburg-Erbach x

Freyung Altstadt x

Altena Innenstadt x x

Hamburg Altona-Große Bergstraße x x

Neustadt/Weinstraße Innenstadt x x

Wohnsiedlung/-quartier

Berlin Spandau x Soziale Stadt

Dortmund Rheinische Straße x

Bremen Huckelriede x
x 

(vereinfacht)
Soziale Stadt

Flensburg Fruerlund-Süd x x

Husum Obere Neustadt/Stettiner Str./GEWOBA- 
Siedlung

x
x 

(umfassend)

Brachen

Offenbach MAN-Gelände x

Osnabrück Konversion Hafen x

Konstanz Quartier Bahnhof Petershausen x

Lüneburg Schlieffenkaserne x

Mössingen Pausa-Areal x

Schwabach O´Brien-Kaserne x

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost, Bundestransferstelle Stadtumbau West (2014/2015): Fallstudien.
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Der Einsatz des Städtebaurechts 
bei der Revitalisierung von Mi-
litär-und Gewerbebrachen, Vor-
trag bei der Projektwerkstatt 
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cken 16.03.2007, ExWoSt-For-
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302	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 143; BMVBS 
(2012): Stadtumbau West – Eva-
luierung des Bund-Länder-Pro-
gramms, S. 196.

303	  	
Bericht der 9. Projektwerk-
statt im ExWoSt-Forschungs-
feld Stadtumbau West am 
15./16.03.07 in Wildflecken.

marktungsstrategien, den Projektträgern 
bzw. beteiligten Akteuren, insbesondere 
den Eigentümern, sowie von der finanziel-
len Leistungsfähigkeit der Kommune. Die 
Abwägung und Prüfung, welche Festlegung 
für die gesetzten Ziele und die Umsetzung 
der Stadtumbaumaßnahmen am geeignets-
ten ist, sollte auch Gegenstand des Entwick-
lungskonzeptes sein oder im Rahmen Vor-
bereitender Untersuchungen (VU) ermittelt 
werden.301

Festlegung als Stadtumbaugebiet nach 
§ 171b BauGB

Etwas mehr als die Hälfte der Förderge-
biete sind alleinig als Stadtumbaugebiet 
nach §  171b BauGB festgelegt. Im Stadt-
umbau Ost sogar zwei Drittel der Gebie-
te und im Stadtumbau West etwas über 
ein Drittel. Ein ähnliches Bild geben die  
Fallstudien wieder. In allen Handlungsräu-
men – Innenstädte, Wohnsiedlungen, Bra-
chen – kommt § 171b zur Anwendung. Inso-
fern erscheint das Instrument für die Aufga-
ben und Vorgehensweisen im Stadtumbau 
Ost wie West praktikabel. Damit bestätigen 
die Fallstudien auch die Erkenntnisse vor-
angegangener Programmevaluierungen. 
Wenngleich auch auf einige nicht unerheb-
liche Einschränkungen bei der Anwendung 
hingewiesen wurde, so entspricht diese 
Festlegung dem kooperativen Ansatz des 
Stadtumbaus. Ein Beschluss nach §  171b 
BauGB scheint insgesamt weniger aufwän-
dig, die verfahrenstechnischen Hürden rela-
tiv niedrig und in der Regel vergleichswei-
se vorzugswürdiger als der Einsatz hoheit-
licher Instrumente.302 Die Kommunen haben 
die Erfahrung gemacht, dass sich die Festle-
gung des Stadtumbaugebietes nach § 171b 
BauGB dann als geeignet erweist, wenn:

�� 	in der Gebietskulisse vor allem koopera-
tive und kooperationsfähige Eigentümer 
sowie Akteure mit einer hohen Mitwir-
kungsbereitschaft vertreten sind und das 
Verfahren auf enge Zusammenarbeit und 
auf Kooperation ausgelegt ist, 

�� 	sich die Kommune mit Vertragsverhand-
lungen nur mit einem oder wenigen Ei-
gentümern auseinanderzusetzen hat und 
es insgesamt wenig Eingriffsbedarfe gibt, 
weil der Eigentümer mitwirkungsbereit 
und -fähig ist, 

�� 	die mit anderen Verfahren zur Verfügung 
stehenden Genehmigungsvorbehalte und 
Rechtsvorgänge nach §  144 BauGB für 

nicht erforderlich erachtet werden, weil 
beispielsweise Immobilieneigentümer mit 
kooperativen Verfahren und Verträgen 
am Stadtumbau beteiligt werden können, 

�� 	bei den Akteuren Konsens über Stadtum-
bauziele und beabsichtigte Maßnahmen 
besteht oder es keinen bzw. nur wenig 
Sanierungs- oder Eingriffsbedarf gibt,

�� 	die Kommune Eigentümerin der von 
Stadtumbaumaßnahmen betroffenen 
Flächen ist oder die Maßnahmen weit-
gehend im öffentlichen Bestand erfolgen 
bzw. in der öffentlichen Verantwortung 
liegen (Anpassung sozialer Infrastruktur-
einrichtungen/Bildungsinfrastruktur, Sa-
nierung öffentlicher Gebäude, Maßnah-
men im öffentlichen Raum, auf Grün- und 
Freiflächen, bei Wegen und Straßenräu-
men).

Das Stadtumbaurecht scheint darüber hi-
naus besonders in jenen Gebieten geeig-
net, wo Stadtumbaubedarfe großflächig 
auftreten.303 In Bottrop wurde dies auch ex-
plizit als Argument für die Festlegung nach 
§ 171b BauGB angeführt. Bei einer Fläche 
von 240 ha, sehr heterogenen und räum-
lich verteilten städtebaulichen Problemen 
bot das Instrument eine ganzheitliche Be-
trachtung und Herangehensweise, ohne 
das schärfere Sanierungsrecht anwenden 
zu müssen. Für Teilbereiche hält sich die 
Kommune jedoch offen, auch das Sanie-
rungsrecht anzuwenden, insbesondere um 
kommunalen Einfluss auf die Verkäufe von 
Wohnungsbeständen ausüben zu können. 

Der Stadtumbau mittels kooperativer An-
sätze stößt allerdings dort an seine Gren-
zen, wo die Eigentümer nicht für eine Mit-
wirkung gewonnen werden können und sie 
für kooperatives Handeln nicht bereit oder 
fähig sind. Die Zahl der Eigentümer ist da-
bei eher unerheblich. Unterschiedliche 
Verwertungs- und Nutzungsinteressen er-
schweren die Prozessgestaltung, was sich 
bei vielen unterschiedlichen Eigentümern 
allerdings nochmals schwieriger darstellt. 
Auch Gesprächsangebote und bestehende 
Fördermittelanreize reichen mitunter nicht 
aus, um Eigentümer zur Mitwirkung zu be-
wegen. Andererseits wirken die Anreize des 
Sanierungsrechts in vor allem durch groß-
flächigen Rückbau gekennzeichneten Gebie-
ten, insbesondere im Stadtumbau Ost, wohl 
kaum, da in der Regel nicht mit Bodenwert-
steigerungen zu rechnen ist. 
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Vor allem in innerstädtischen Gebieten 
(mit hohem sanierungsbedürftigen Altbau-
bestand), in denen es viele unterschiedli-
che Eigentümer gibt, werden ergänzend 
zur Festlegung als Stadtumbaugebiet nach 
§  171b BauGB andere (informelle) Instru-
mente hinzugezogen und wird an die Ei-
gentümer offensiv herangetreten. Das kann 
eine Mischung aus diskursivem Verfahren, 
öffentlichem und privatem Engagement 
sein oder mit nicht-investiven Maßnahmen 
wie Eigentümerberatung und -moderation 
erfolgen. Auch bewertende und strategi-
sche Instrumente zum Umgang mit Altbau-
beständen (Altbauaktivierungsstrategie) er-
gänzen das Methodenspektrum. 

Erhöhte steuerliche Abschreibungen von 
Aufwendungen für Modernisierung und In-
standsetzung können in Stadtumbaugebie-
ten nicht geltend gemacht werden.304 Vor al-
lem westdeutsche Fallstudien (Dortmund, 
Berlin-Spandau, Homburg), die im Nachhi-
nein eher ein Sanierungsgebiet festgelegt 
hätten, verwiesen auf die steuerlichen Er-
leichterungen und die damit möglicherwei-
se verbundene größere Bereitschaft der Ei-
gentümer.  

Es ist möglich, und bei Arealen mit sehr 
unterschiedlichen städtebaulichen Struktu-
ren und Problemlagen auch nötig, für Teil-
bereiche des Stadtumbaugebietes ein Sa-
nierungs- oder ein Erhaltungsgebiet festzu-
legen. Gleiches gilt für den Fall, dass Ein-
griffe in die Eigentumsrechte bzw. erhöhte 
Steuererleichterungen bei Investitionen 
nicht zwingend flächendeckend erforderlich 
sind. Darauf verwies bereits die Evaluierung 
Stadtumbau Ost 2008, wonach konsensua-
le Strategien durch hoheitliche Instrumente 
flankiert werden sollen und als ergänzendes 
Instrument die Festlegung als Sanierungs-
gebiet im Stadtumbau als unverzichtbar be-
schrieben wurde.305

Festlegung als Sanierungsgebiet nach 
§ 142 BauGB

In fast jedem fünften Fördergebiet wird das 
Sanierungsverfahren angewendet; mit 45 % 
jedoch weit häufiger in den Gebieten des 
Stadtumbaus West. In ostdeutschen För-
dergebieten beträgt der Anteil 8 %. Mit der 
Festlegung als Sanierungsgebiet stehen 
den Kommunen verschiedene Eingriffsop-
tionen zur Verfügung, die sich vor allem bei 
unterschiedlichen Eigentümerstrukturen be-
währt haben. Im Vergleich zum „jüngeren“ 
Stadtumbaurecht wird davon ausgegangen, 

dass es sich um ein eingeübtes Verfahren 
handelt, das einfach zu handhaben ist.306

Für die Festlegung der Gesamtmaßnahme 
als Sanierungsgebiet nach §  142 BauGB 
sprechen aus kommunaler Sicht mehrere 
Gründe. Nach den Erfahrungen der vorwie-
gend westdeutschen Fallstudien eignet sich 
das Instrument, wenn: 

�� 	Eigentümer die Möglichkeit haben sol-
len, erhöhte steuerliche Abschreibungen 
nach § 7h sowie nach § 10f Einkommens-
steuergesetz (EStG) wahrnehmen zu kön-
nen, vor allem um dadurch einen Anreiz 
für private Investitionen im Bestand zu 
schaffen. Einige Bundesländer (z.B. Ba-
den-Württemberg, Bayern) empfehlen ih-
ren Kommunen generell die Festlegung 
als Sanierungsgebiet,307 

�� 	es sich um eher kleinere Stadtumbau-
Areale handelt, in dem die Sanierungs-
ziele abgrenzbar sind und in denen es ko-
operative Eigentümer gibt,308

�� 	bodenrechtliche Eingriffe für das Stadt-
umbauziel nötig werden (Grunderwerbe, 
Grundstücksneuordnungen, Ordnungs-
maßnahmen) oder auch mit Bodenwert-
steigerungen gerechnet werden kann, 

�� 	von der Abschöpfungsmöglichkeit zur Re-
finanzierung der Maßnahmen Gebrauch 
gemacht werden soll bzw. absehbar ist, 
dass zur Refinanzierung der öffentlichen 
Vorleistungen Wertsteigerungen der 
Grundstücke abgeschöpft werden kön-
nen (Husum), was im umfassenden Sa-
nierungsverfahren durch die zu entrich-
tenden Ausgleichsbeträge der Eigentü-
mer möglich ist,

�� 	spekulative Verkäufe verhindert wer-
den sollen, was im umfassenden Verfah-
ren möglich ist, weil die Anwendung der 
§§ 152 bis 156 BauGB Veräußerungen der 
Grundstücke nur zum sanierungsunbeein-
flussten Ausgangswert zulässt, 

�� 	die Kommune Maßnahmen, die nicht den 
Zielen des Stadtumbaus entsprechen, mit 
entsprechenden Genehmigungsvorbehal-
ten versagen möchten.

Für die Fallstudie Berlin-Spandau, Falken-
hagener Feld, wurde konstatiert, dass es 
im Nachhinein wohl besser gewesen wäre, 
Verkäufe von Wohnungsbeständen geneh-
migungspflichtig zu machen und den Aus-
gangswert festzulegen. Steuerliche Ab-
schreibungen hätten darüber hinaus Sanie-
rungen für Eigentümer wohl möglicherwei-
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se attraktiver gemacht, vor allem für solche, 
die sich bisher eher zurückhaltend gezeigt 
haben, in den Bestand zu investieren.

Von den nur als Sanierungsgebiet ausge-
wiesenen Stadtumbaugebieten werden 
68  % im vereinfachten Verfahren (§  142 
Abs. 4 BauGB) durchgeführt. Ob das För-
dergebiet im umfassenden oder im ver-
einfachten Sanierungsverfahren festgelegt 
wird, hängt von den benötigten Eingriffs-
möglichkeiten ab. So zielten die Maßnah-
men in Mössingen im Verlauf des Stadtum-
bauprozesses stärker auf öffentliche Vorha-
ben, was den Einsatz des Sanierungsrechts 
im umfassenden Verfahren in diesem Ge-
biet nicht erforderlich gemacht hätte, vor al-
lem, weil die Stadt größtenteils selber als 
Entwicklerin auftrat. Für einen Teilbereich 
machte es jedoch durchaus Sinn, weil die 
Eigentümerstruktur dort vor allem kleintei-
lig und schwierig war. Gegen die Festle-
gung als Sanierungsgebiet sprach in eini-
gen Fallstudien auch der damit verbunde-
ne hohe Aufwand bei einem nicht abschätz-
baren Nutzen.

Die Durchführung im vereinfachten Verfah-
ren, wobei auf die Anwendung der beson-
deren Sanierungsrechtlichen Vorschriften 
der §§ 152-156 BauGB und auf die Geneh-
migungspflicht nach §§ 144 und 145 BauGB 
verzichtet wird, wurde beispielweise dort 
angestrebt, wo nicht mit Bodenwertsteige-
rungen zu rechnen war, weil beispielswei-
se die Werte lage- und nutzungsbedingt be-
reits sehr hoch waren. Gegenüber der Fest-
legung als Stadtumbaugebiet nach § 171b 
BauGB bleibt dann lediglich die steuerliche 
Absetzbarkeit von Aufwendungen als einzi-
ger Vorteil erhalten.309 In der Fallstudie Lü-
neburg-Schlieffenkaserne (Standortverwal-
tung) hat sich die Durchführung des einfa-
chen Verfahrens durchaus bewährt, da die 
Aufgabenstellung insgesamt vergleichswei-
se wenig komplex war und bei der Umset-
zung keine Konflikte mit Akteuren auftra-
ten. Außerdem erleichterten Steuervortei-
le für Private bei Gebäudesanierungen die 
Nachnutzung einer Brache. 

Vorwiegend in Innenstädten mit (histori-
schem) Altbaubestand wurde auf bereits 
bestehende Sanierungssatzungen aufge-
baut. Mitunter ist das Stadtumbaugebiet 
deckungsgleich mit einem zuvor festgeleg-
ten Sanierungsgebiet. Es wurde als Sanie-
rungsgebiet belassen, um bei einer hete-
rogenen Eigentümerstruktur ein handhab-
bares Instrument zu haben. Gleichzeitig 
konnte von bereits geschaffenen Struktu-

ren (Einsatz eines Sanierungsträgers) pro-
fitiert werden. 

Festlegung als städtebaulicher Entwicklungs-
bereich nach § 165 BauGB 

In den Fallstudien gibt es keine Hinweise 
darauf, dass eine Festlegung als Städte-
baulicher Entwicklungsbereich nach § 165 
BauGB erfolgte. Auch in den Begleitinfor-
mationen wurde dies lediglich für 15 För-
dergebiete, etwa hälftig Stadtumbau Ost 
und West, angegeben. In fast allen Fällen 
wurde dies zudem kombiniert mit Festle-
gungen als Sanierungs- und/oder Stadt-
umbaugebiet. In den Jahren zuvor wurde 
das Instrument häufig bei der Wiedernut-
zung brachliegender Flächen und der Kon-
version militärischer Liegenschaften be-
nutzt.310 Gründe für eine Festlegung nach 
§  165 BauGB sind gegeben, wenn Stadt-
gebiete eine besondere Bedeutung für die 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung 
der Kommune haben und es einer Neuord-
nung bedarf. Die Voraussetzungen sind ins-
gesamt sehr hoch und in der Regel soll die 
Kommune alle zu entwickelnden Flächen 
vorab erwerben.

Einige, vor allem westdeutsche Kommu-
nen hatten zwar die Festlegung als Entwick-
lungsbereich in Erwägung gezogen, insbe-
sondere um die preisdämpfende Wirkung 
zu nutzen. Oftmals konnte jedoch eine Eini-
gung zwischen Kommune und Eigentümer 
über den Erwerb der Flächen zum entwick-
lungsunbeeinflussten Wert erreicht wer-
den. Damit entfielen die rechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Festlegung als Ent-
wicklungsbereich. Andere vertragliche Lö-
sungen wie städtebauliche Verträge wurden 
gefunden.

Weil Eigentümer nicht verkaufen wollten 
oder teilweise überzogene Preiserwartun-
gen hatten, wurden in Homberg/Efze Vor-
bereitende Untersuchungen eingeleitet. 
Letztendlich kam es jedoch nicht mehr zur 
förmlichen Festlegung als Städtebaulichen 
Entwicklungsbereich, was insbesondere auf 
fehlende Finanzierung, fehlende politische 
Zustimmung und fehlende Einigkeit mit der 
Denkmalpflege zurückzuführen war. Im Er-
gebnis wurde das Gebiet als Stadtumbau-
gebiet beschlossen. 

Festlegung als Erhaltungsgebiet nach § 172 
BauGB

Die Festlegung als Erhaltungsgebiet nach 
§ 172 BauGB hat im Vergleich zu den ande-
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ren Gebietsfestlegungen im Stadtumbau so 
gut wie keine Bedeutung. Wenn Erhaltungs-
satzungen in Stadtumbaugebieten zum Ein-
satz kommen, dann erfolgte dies bisher vor 
allem in ostdeutschen Fördergebieten. Je-
doch hat sich dort der Anteil im Vergleich 
zur Evaluierung Stadtumbau Ost 2008 auch 
deutlich verringert. Damals war noch davon 
die Rede, dass in 50 % der Programmkom-
munen Erhaltungssatzungen ein wichtiges 
Instrument zur Umsetzung des Stadtum-
baus darstellen.311 Aus den Begleitinforma-
tionen 2014 kann dies nicht bestätigt wer-
den, danach trifft das mittlerweile nur noch 
für knapp 16  % der Fördergebiete zu. Die 
Begleitinformationen verdeutlichen eben-
so, dass Erhaltungssatzungen vorwiegend 
in Kombination mit Gebietsfestlegungen 
nach § 171b BauGB und § 142 BauGB be-
schlossen werden.

Auch in den Fallstudien wird von diesem 
Instrument so gut wie kein Gebrauch ge-
macht. Lediglich in Neustadt/Orla liegt in-
nerhalb des Stadtumbaugebietes, welches 
nach dem Sanierungsrecht beschlossen 
wurde, eine Erhaltungssatzung vor. Diese 
wurde allerdings für die Förderung im Pro-
gramm Städtebaulicher Denkmalschutz be-
schlossen. 

Instrumente zur Umsetzung und Durchfüh-
rung

Stadtumbauvertrag nach § 171c BauGB

Der Stadtumbauvertrag nach § 171c BauGB 
ist ebenfalls seit 2004 gesetzlich geregelt. 
Seinem Wesen nach ist er ein städtebauli-
cher Vertrag (§ 11 BauGB). Er dient der Um-
setzung des zugrunde liegenden Entwick-
lungskonzepts und kann verschiedene Ver-
tragsgegenstände312 zum Inhalt haben, bei-
spielsweise:

�� 	Vergabe von Fördermitteln,

�� 	Rückbau baulicher Anlagen,

�� 	Verzicht auf Ansprüche nach dem Pla-
nungsschadensrecht, 

�� 	Ausgleich von Vorteilen und Lasten zwi-
schen Eigentümern.

Dem kooperativen Charakter des Stadtum-
baus entsprechend soll die Umsetzung des 
Entwicklungskonzeptes mit Stadtumbauver-
trägen sichergestellt werden. 

Schon die Evaluierung Stadtumbau Ost hat 
gezeigt, dass überwiegend Wohnungsun-
ternehmen Vertragspartner und die städte-

baulichen Verträge besonders wichtig wa-
ren, um die umfangreichen Stadtumbau-
aufgaben, insbesondere den Rückbau, be-
wältigen zu können. Aber auch mit anderen 
Grundstückseigentümern und mit Ver- und 
Entsorgungsunternehmen wurden Verträ-
ge geschlossen, wenn es beispielsweise 
um den Rückbau und die Anpassung tech-
nischer Infrastrukturen ging.313 Den aktuel-
len Fallstudien ist zu entnehmen, dass sich 
das Instrument insgesamt und besonders 
im Zusammenwirken mit der Wohnungs-
wirtschaft bewährt hat. Es gerät jedoch dort 
an seine Grenzen, wo die Eigentümerstruk-
tur sehr kleinteilig ist, die Eigentümer sehr 
heterogene Interessenlagen haben und des-
halb auch eine Vielzahl von Akteuren zu be-
teiligen ist bzw. eine Vielzahl von Verträgen 
ausgehandelt werden müsste.

Durchführungssicherungssatzung nach 
§ 171d BauGB

Im Stadtumbau sollten konsensualen Re-
gelungen Vorrang gegeben werden. Rei-
chen diese jedoch nicht aus, um die vorge-
sehenen Maßnahmen umzusetzen, werden 
möglicherweise hoheitliche Instrumente 
erforderlich. Der Beschluss einer Stadtum-
bausatzung nach § 171d BauGB (Sicherung 
von Durchführungsmaßnahmen) dient in 
diesem Fall der Sicherung des Stadtum-
bauvorhabens und auch der sozialverträg-
lichen Durchführung. Auf dieser Basis ist es 
auch möglich (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 7 BauGB) 
zu enteignen. In der Evaluierung Stadtum-
bau Ost 2008 war bereits davon die Rede, 
dass dieses Instrument bis dato eher selten 
angewendet wurde.314 Hinweise aus den ak-
tuellen Fallstudien gibt es nur für Schwerin 
Mueßer Holz im Stadtumbau Ost. Danach 
wurde ein Teilbereich der Großsiedlung mit 
dem Stadtumbauschwerpunkt Wohnungs-
rückbau durch eine Durchführungssiche-
rungssatzung abgesichert, weil die Koope-
rationsbereitschaft der Eigentümer in dem 
Gebiet insgesamt recht gering war und in 
den von der Stadt perspektivisch für Rück-
bau vorgesehenen Beständen weiterhin Sa-
nierungen vorgenommen wurden. Im Gel-
tungsbereich der Sicherungssatzung mach-
te die Kommune zudem bei zwei Fällen Ge-
brauch von ihrem Vorkaufsrecht. Mehrere 
leerstehende unsanierte Gebäude wurden 
erworben, um sie abzureißen.

311	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 139.

312	  	
Ebenda.

313	  	
BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 141.

314	  	
Ebenda.
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Sonstige Instrumente

Unabhängig von der Gebietsfestlegung 
nach dem Besonderen Städtebaurecht kom-
men in den Stadtumbaugebieten sämtliche 
städtebaurechtlichen Instrumente der Bau-
leitplanung und ihrer Sicherung zur Anwen-
dung, die jedoch an dieser Stelle nicht ver-
tieft beschrieben werden können. Ergänzt 
werden die formellen (u.a. Vorkaufsrecht 
§ 24 BauGB, Modernisierungs- und Instand-
setzungsgebot § 177 BauGB, Rückbau- und 
Entsiegelungsgebot §  179 BauGB) durch 
verschiedene informelle Instrumente, die 
auf Kooperationen mit anderen Akteuren 
beruhen und lediglich selbstbindend sind. 
Dazu zählen neben den integrierten städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepten auch 
Entwicklungsgutachten, Verkehrskonzepte, 
Bereichsentwicklungspläne oder Rahmen-
pläne sowie städtebauliche Entwürfe und 
Wettbewerbe.

Als zusätzliches bauordnungsrechtliches 
Instrument zur städtebaulichen Qualitäts-
sicherung haben oder planen beispielswei-
se zwei Fallstudien-Kommunen in ihren in-
nerstädtischen Stadtumbaugebieten Ge-
staltungssatzungen. In Altena wurde ein 
Gestaltungshandbuch erarbeitet, das mitt-
lerweile als Bewertungsgrundlage für das 
Fassadenprogramm dient und in Freyung 
soll mit der Satzung die Erhaltung und Ge-
staltung des Ortsbilds in den Kernbereichen 
sichergestellt werden. 

Prozesssteuerung in den Kommunen 

Der Erfolg des Stadtumbaus in Ost und 
West hängt auch von Form und Qualität 
der Organisations- und Prozessstrukturen 
in den Kommunen ab. Maßgeblich zustän-
dig für die Steuerung des Prozesses ist die 
Kommune bzw. die kommunale Verwal-
tung. 

Die Steuerungs- und Organisationsformen 
dienen der Abstimmung der Maßnahmen 
auf gesamtstädtischer und Fördergebietse-
bene. Sie unterscheiden sich hinsichtlich 
des Formalisierungsgrades und der Orga-
nisationsstruktur. Gleichzeitig sind sie auf 
unterschiedliche Zeiträume angelegt – zum 
einen für die Zeit der Erstellung des Ent-
wicklungskonzeptes, zum anderen für den 
Umsetzungsprozess und teilweise darüber 
hinaus. Außerdem kommen in der Vorbe-
reitungs- und Startphase, in der Planungs-
phase und der anschließenden Umset-
zungsphase mitunter auch verschiedene 
Prozesssteuerungsformen in Betracht. 

Die entwickelten Steuerungsformen unter-
scheiden sich je nachdem, welche Aufga-
ben und Herausforderungen mit dem Stadt-
umbau verbunden sind. Die Steuerung des 
Prozesses in einem hauptsächlich durch 
Wohnnutzung geprägten Gebiet erfordert 
aufgrund einer anderen Akteurskonstellati-
on möglicherweise andere Formen als eine 
Brachenrevitalisierung oder die Aufwertung 
eines städtebaulich heterogenen Stadtteils. 
Nicht alle Kommunen können von Beginn 
an auf ein adäquates und bewährtes Pro-
zedere zurückgreifen. Je nach Ausgangsla-
ge im Stadtumbaugebiet schaffen die Kom-
munen dafür erst Arbeitsformen und Steue-
rungsinstrumente, bauen auf bestehenden 
auf oder knüpfen daran an. In der Zusam-
mensetzung begleitender Arbeits- und 
Steuerungsformen spiegelt sich auch der 
integrierte Ansatz des Stadtumbaus wider. 
Kaum eine Fallstudienkommune kommt 
während der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen ohne fachübergreifende An-
sätze aus. Die Vorbereitung und Steuerung 
des Stadtumbaus in den Kommunen erfolgt 
auf unterschiedlichen Ebenen und bindet 
verschiedene Akteursgruppen ein. Verwal-
tung und Politik sind im Stadtumbaupro-
zess ganz entscheidend. 

Zentrale Koordination und Federführung 
bei der Stadtverwaltung

Die zentrale Koordination und Steuerung 
des gesamten Stadtumbauprozesses er-
folgt in beiden Stadtumbauprogrammen 
meist durch eine kommunale Stelle, ent-
weder auf der Ämterebene (Stadtentwick-
lungsamt, Stadtplanungs- und Bauord-
nungsamt, Stadtbauamt) oder, in vor allem 
kleineren Städten, auch direkt beim Bürger-
meister. Damit spiegeln auch die aktuellen 
Fallstudien die Ergebnisse beider Evaluie-
rungen wider.

�� 	So obliegt in vielen Fallstudien die Ko-
ordinierung und Steuerung dem städti-
schen Bauamt oder vergleichbaren Äm-
tern. In der Regel findet hier auch die 
Koordinierung und Abstimmung des 
förderrechtlichen Verfahrens mit überge-
ordneten Institutionen des Landes statt.

�� 	In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg 
sind die Bezirke inhaltlich für die Durch-
führung verantwortlich beispielsweise 
auch durch die Sicherstellung planungs-
rechtlicher Voraussetzungen. Die jeweils 
zugehörige Behörde auf Landesebene ist 
für die Mittelvergabe und die Festlegung 
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der Fördergebiete zuständig. Sie nimmt 
die gesamtstädtische Steuerung bzw. 
Fachaufsicht wahr. 

�� 	In kleineren Städten liegt die Federfüh-
rung für Koordination und Steuerung auf 
Bürgermeisterebene. In Freyung und Al-
tena sorgen vor allem einzelne Perso-
nen für eine aktive Gestaltung des Stadt-
umbauprozesses. Aber auch in größeren 
Kommunen kann die Gesamtsteuerung 
so verankert sein: in Osnabrück ist eine 
Steuerungseinheit beim Oberbürgermeis-
ter angesiedelt.

�� 	Als Koordination zwischen Kommunen 
sind die in Hessen und zum Teil auch in 
Bayern initiierten Interkommunalen Ko-
operationen zu verstehen. Sie dienen der 
gemeindeübergreifenden Abstimmung 
von Maßnahmen. In der Regel hat eine 
der beteiligten Kommunen die Federfüh-
rung für den gesamten Stadtumbaupro-
zess. 

Die federführende Stelle übernimmt alle 
wichtigen Aufgaben der Prozesssteue-
rung und trifft die strategischen und poli-
tischen Entscheidungen. Sie reichen von 
der Vergabe von Aufgaben an Externe bis 
hin zur Verwaltung von Fördermitteln, Ko-
ordinierung und Abrechnung der Maßnah-
men vor Ort. Zu den Aufgaben gehören fer-
ner: die Durchführung notwendiger Bauleit-
planverfahren und anderer planungsrecht-
licher Voraussetzungen, die Vorbereitung 
und Durchführung Vorbereitender Unter-
suchungen und städtebaulicher Wettbe-
werbe sowie der Ankauf und die Entwick-
lung der für öffentliche Nutzungen vorge-
sehenen Flächen (Homburg/Efze, Konstanz, 
Mössingen) und vor allem auch die Feder-
führung bei der Erarbeitung von informel-
len Plänen und Konzepten (Offenbach). Die 
Gesamtsteuerung wird zum Teil von exter-
nen Akteuren begleitet oder die Kommunen 
schaffen innerhalb ihrer Verwaltungsstruk-
turen zusätzliche Stellen. In Homberg gibt 
es einen Architekten, der für die wesentli-
chen Stadtumbaumaßnahmen Entwürfe er-
arbeitet und als Bauleiter tätig ist.

Mitunter wurden gezielt Koordinationsstel-
len geschaffen, um den Prozess anzuschie-
ben und ihn vor allem in der Anfangsphase 
zu begleiten. Die in Flensburg eingerichte-
te Stelle diente der Gesamtkoordination im 
Stadtumbaugebiet und insbesondere der 
Abstimmung gleichzeitig durchzuführender 
Maßnahmen (Rückbau, Neubau und Sanie-
rung von Wohngebäuden, Erneuerung der 

Fernwärme-, Elektro- und Wasserleitungen, 
Anpassung des Abwassersystems, Schaf-
fung des Stadtteilparks, Neuordnung der 
Wege und Straßen und weitere Tiefbau-
arbeiten). Nachdem sich die Abläufe weit-
gehend eingespielt hatten, wurde die Stel-
le wieder aufgelöst und die Aufgaben dem 
Sanierungsträger übergeben. 

Begleitende Arbeitsgruppen und Lenkungs-
runden

Für die Steuerung des Stadtumbaus wur-
den in den Kommunen begleitende Ar-
beitsgruppen oder Lenkungsrunden initi-
iert und oft auch eigene, den Prozess be-
gleitende Steuerungs- und Organisations-
formen geschaffen. Eine Lenkungsgruppe 
ist häufig das zentrale Abstimmungsgremi-
um zwischen den Hauptakteuren des Stadt-
umbaus und wird unter Führung der Stadt 
organisiert. Teilnehmer der Lenkungsrun-
den sind verschiedene Fachämter der Stadt, 
der Stadtumbau- oder Sanierungsbeauf-
tragte und bei Bedarf auch weitere Akteu-
re sowie in den ostdeutschen Kommunen 
oft auch Vertreter kommunaler Wohnungs-
unternehmen. 

In fast allen Fallstudien gibt es ähnliche 
Formen der begleitenden Steuerung: Steu-
erungs-, Lenkungs-, Arbeitsrunden oder 
Sanierungsgremien. Auf der zuständigen 
Ämterebene werden dafür zum Teil extra 
Arbeitsstrukturen geschaffen. In die sind 
neben dem federführenden Ressorts auch 
andere für den Prozess wichtige Fachres-
sorts (wie Finanzen, Grün- und Freiraum, 
Jugend oder Soziales) sowie teils weitere 
Akteure außerhalb der Verwaltung einge-
bunden. Aufgabe der Lenkungsrunde ist ein 
regelmäßiger Austausch über die ablaufen-
den Entwicklungen und die daraus entste-
henden Handlungserfordernisse (Wittstock/
Dosse), die Vorbereitung und Koordination 
aller wesentlichen Maßnahmen (Greiz) so-
wie Empfehlungen zu Einzelmaßnahmen 
des Stadtumbaus und zu sozialen Projek-
ten im Maßnahmengebiet (Bremen). 

Die Lenkungsrunden kommen regelmä-
ßig zusammen oder werden themenspezi-
fisch bei Bedarf einberufen, beispielsweise 
wenn es um Einzelmaßnehmen geht (Bre-
men). Manche Lenkungsrunden haben die 
gesamtstädtische Entwicklung unter Pers-
pektive des Stadtumbaus zum Thema, an-
dere widmen sich konkret der jeweiligen 
Gesamtmaßnahme. Je nach Stadtumbau-
maßnahmen werden die Sitzungen um Ak-
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teure wie Vertreter der technischen Infra-
strukturanbieter, des Landkreises, lokaler 
Bürgervereine oder des Ortsvereins Haus 
& Grund (Görlitz) erweitert.

In den ostdeutschen Stadtumbaukommu-
nen sind in den meisten Fällen die großen 
Wohnungsunternehmen sowie die Ver- und 
Entsorgungsunternehmen (Görlitz, Halle/
Saale) Mitglieder der Lenkungsrunden. In 
Halberstadt beispielsweise wird der Stadt-
umbauprozess seit 2002 in enger Koopera-
tion zwischen städtischen Ämtern und gro-
ßen Wohnungsunternehmen gesteuert, da-
neben gibt es regelmäßige Arbeitsrunden 
für die verwaltungsinterne Abstimmung 
und Positionierung. Die Steuerungswirkung 
des Gremiums ist jedoch dann begrenzt, 
wenn sich die Akteure nicht an Absprachen 
beteiligen oder kaum Interesse an der Mit-
arbeit in der Arbeitsgruppe zeigen (Greiz, 
Görlitz).

Wesentliche strategische Entscheidungen 
über die Stadtumbaumaßnahmen wer-
den auch in politischen Gremien diskutiert 
oder Vertreter politischer Gremien sind 
Mitglieder der Steuerungsrunden (Bre-
men). In Homberg pflegt die Stadtverord-
netenversammlung dafür einen regen Aus-
tausch zwischen Magistrat, Bürgermeister 
und Bauverwaltung. Mitglieder der Stadt-
ratsfraktionen und Vertreter der örtlichen 
Versorgungsunternehmen nahmen an Ar-
beitskreissitzungen in Bernburg bei der 
Fortschreibung des ISEKs teil. In Frankfurt/
Oder wurde dagegen festgestellt, dass es 
den Prozess durchaus positiv beeinflussen 
könnte, wenn die übergeordnete stadtpoliti-
sche Ebene am Arbeitsgruppenprozess teil-
nehmen würde. 

Für die integrierte Umsetzung des Stadtum-
baus haben sich in Altena die kurzen Wege 
einer kleinen Verwaltung als förderlich er-
wiesen. Komplexere Organisationsstruktu-
ren sind überflüssig und innerhalb der Ver-
waltung wurden deshalb keine weiteren Or-
ganisations- und Abstimmungsstrukturen 
installiert. Die Steuerung des Stadtumbaus 
erfolgt durch den Bürgermeister und den 
Bauamtsleiter, sie treffen sich wöchentlich 
und bedarfsorientiert werden Verantwortli-
che aus der Verwaltung hinzugezogen. 

Um den besonderen Anforderungen bei 
der Brachenentwicklung entgegenzukom-
men, wurde in Osnabrück als strategische 
Projektsteuerung die „Lenkungsgruppe 
Konversion“ unter Vorsitz des Oberbürger-
meisters gegründet. Mitglieder der Run-

de sind die BImA (Rahmenvertrag liegt der 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und BImA 
zugrunde), der Sanierungsträger, die Wirt-
schaftsförderung sowie mehrere Verwal-
tungseinheiten. Daneben agiert eine im 
Fachbereich Städtebau angesiedelte Pro-
jektgruppe. In Lüneburg wurde im Vergleich 
zu anderen von militärischer Konversion 
betroffenen Kommunen auf eine spezielle 
Organisationsstruktur zur politisch-adminis-
trativen Steuerung verzichtet. 

Abstimmungen auf Fördergebietsebene 

Über die Arbeitsgruppensitzungen hinaus 
gibt es in Greiz projektbezogene bilatera-
le Kontakte zwischen den einzelnen Akteu-
ren des Stadtumbaus. In Bernburg arbeite-
te die Stadt bei der Einzelmaßnahme Cam-
pus Technicus eng mit der Schulbehörde 
des Landkreises und mit dem Lehrerkolle-
gium der drei zu fusionierenden Schulen 
zusammen. Zur Abstimmung von Einzel-
projekten kommen in Konstanz engagier-
te Investoren, Architekten und Projektpla-
ner regelmäßig mit der Bauverwaltung zu-
sammen. Der „Gestaltungsbeirat für Archi-
tektur und Stadtgestaltung“ begutachtet im 
zweimonatigen Rhythmus städtebaulich be-
deutende Bauprojekte, auch die im Förder-
gebiet. In Osnabrück begleitet der stadtwei-
te Projektausschuss Konversion, dem u.a. 
Ratsmitglieder und Vertreter der BImA an-
gehören, Abstimmungen auf Fördergebiets-
ebene. 

Im Auftrag der Stadt Schwabach hat die 
Stadtstrukturgesellschaft (SGS) die Projekt-
steuerung und das Flächenmanagement bei 
der Brachenentwicklung übernommen, bis 
2011 gehörte die Gesellschaft zu 60 % der 
Stadt und zu 40 % der Sparkasse Roth. Die 
Sparkasse ist mittlerweile ausgeschieden. 
Das Instrument hatte sich bewährt, zumal 
die günstigen Marktbedingungen für den 
Verkauf des Wohnbaulandes seit 2010 für 
die Projektentwicklung positiv waren. 

Integrierte Entwicklungskonzepte als Anlass 
für Lenkungsrunden

Im Stadtumbau Ost war die Erarbeitung 
städtebaulicher Entwicklungskonzepte oder 
die Vorbereitung von Gebietsausweisun-
gen in den betrachteten Kommunen An-
lass, Lenkungsrunden oder Arbeitsgrup-
pen zu initiieren (Brandenburg/Havel, Pa-
sewalk). Sie bestehen mitunter seit Beginn 
des Stadtumbauprogramms. 
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315	  	
Elektronisches Monitoring zur 
Bund-Länder-Städtebauförde-
rung, Berichtsjahr 2013.

Für die Koordinierung der Stadtumbaumaß-
nahmen in der Stadtverwaltung wurde in 
Halberstadt ein ISEK-Vorbereitungsteam 
gebildet, bestehend aus Stadterneuerung, 
Stadtplanung und Finanzverwaltung. Wäh-
rend der Erarbeitung gesamtstädtischer 
Konzepte erfolgte in Zwickau die Einbin-
dung verschiedener Ressorts und Akteu-
re aus der Verwaltung, aus Unternehmen, 
Einrichtungen, Vereinen und Verbänden. 
Vor allem bei der Fortschreibung von In-
tegrierten Stadtentwicklungskonzepten 
oder Stadtumbaukonzepten kommen die-
se Strukturen wieder intensiver zusammen 
(Frankfurt/Oder, Görlitz, Pasewalk).

Die bei der Konzepterarbeitung und in der 
Planungsphase geschaffenen Arbeitsstruk-
turen begleiten auch den Stadtumbaupro-
zess während der Umsetzung und werden 
für die Fortschreibung von Konzepten und 
Planungen wieder schnell reaktiviert.

�� 	Zwischen der Stadtverwaltung und den 
Wohnungsunternehmen aufgebaute Ko-
operationsstrukturen im Rahmen der 
Erstellung des Entwicklungskonzeptes 
konnten in Greiz in einer Arbeitsgruppe 
Stadtumbau und in Neustadt/Orla in der 
„Lenkungsgruppe Stadtumbau“ (Bürger-
meister, Bauamtsleiterin und Vertreter 
von Wohnungsunternehmen sowie wei-
tere Akteure) verstetigt werden.

�� 	Eine Lenkungsrunde Stadtumbau gab es 
in Halle/Saale bereits seit 2000 unter Be-
teiligung der beiden städtischen Woh-
nungsunternehmen, zweier Genossen-
schaften, eines Versorgungsunterneh-
mens und des Ortsvereins Haus & Grund. 
Nach Amtsantritt des neuen Oberbür-
germeisters wurde die Lenkungsgruppe 
nicht fortgeführt, im „Netzwerk Stadtent-
wicklung“ kommen die Mitglieder jedoch 
weiterhin zusammen. 

Stadtumbaumanagement und Gebietsbe-
auftragte

Ein Quartiers- oder Zentrenmanagement 
auf Gebietsebene wird von 23 % der Kom-
munen im Stadtumbau West und von 10 % 
im Stadtumbau Ost eingesetzt. Quartiers-
beiräte und Bewohnergremien gibt es in 
29 % der westdeutschen und in 16 % der 
ostdeutschen Fördergebiete.315

Obwohl in den Stadtumbaukommunen Ost 
und West der Einsatz von Management-
strukturen unterschiedlich häufig zum Tra-
gen kommt, ist der Einsatz eines (externen) 
Stadtumbaubeauftragten ein gängiges Ins-

trument zur Steuerung auf Gebietsebene. 
Dort, wo diese Strukturen existieren, erfolgt 
der Stadtumbau oft in enger Kooperation 
zwischen Stadtverwaltung und beauftrag-
tem Sanierungsträger bzw. Gebietsbetreu-
er (Flöha, Wittstock/Dosse, Brandenburg/
Havel, Hamburg, Dortmund). 

Bei einer Festlegung als Sanierungsgebiet 
setzen die Kommunen häufig einen treu-
händerisch tätigen Sanierungsträger ein 
(Husum). Von bereits geschaffenen Struktu-
ren, wie Sanierungsträger und Sanierungs-
beauftragtem, profitieren hierbei auch die 
Stadtumbaugebiete, wenn der zuständige 
Manager Aufgaben (Beratung, Vorberei-
tung von Fördermittelanträgen, Abwicklung 
von Fördermitteln und Projektentwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit) für den Stadtumbau 
übernimmt, beispielweise bei der Überla-
gerung von Stadtumbau- und Sanierungs-
gebiet (Zwickau, Pasewalk, Bernburg). 

In Dortmund teilen sich der Quartiersmana-
ger Soziale Stadt und die Mitarbeiter des 
Sanierungsträgers Stadtumbau West ein 
Quartiersbüro. Als örtliche Interessenge-
meinschaft wurde der Verein Rheinische 
Straße e.V. ins Leben gerufen, der mit eige-
nen Aktionen den Stadtumbauprozess und 
die Entwicklung des Viertels begleitet. Darü-
ber hinaus hat sich mittlerweile eine Genos-
senschaft gegründet, die gegebenenfalls 
Anknüpfungspunkte für die Verstetigung 
selbsttragender Strukturen bieten könnte. 

Finanziert aus Stadtumbaumitteln ist ab 
2015 in Bottrop ein Quartiersmanagement 
vorgesehen, das bis 2020 als Anlauf-, Infor-
mations- und Beratungsstelle und zwar für 
das gesamte Pilotgebiet der InnovationCi-
ty dienen soll. Bis 2014 gab es in Neustadt/
Weinstraße die Innenstadtagentur (2009 bis 
2011 finanziert im Rahmen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik, später mit Stadt-
umbaumitteln), gefördert wurden Pilotmaß-
nahmen und die Erarbeitung eines Konzep-
tes zur Verstetigung der Aktivitäten ohne 
Förderung. Ein tragfähiges Konzept dafür 
konnte bisher jedoch nicht gefunden wer-
den. 

Eine besondere Form der Gebietskoordi-
nation hat sich in Altena entwickelt. Dort 
wird die Innenstadtkoordination von einem 
Verein im Auftrag der Stadt übernommen. 
Dieser betreibt u.a. das Leerstandsmanage-
ment sowie vielfältige Formen der Aktivie-
rung der Bürger durch Veranstaltungen, 
Feste usw. Bis Ende 2013 wurde dafür aus 
dem ExWoSt-Forschungsfeld „Kooperati-
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on konkret“ eine Innenstadtkoordinatorin 
gefördert, sie war beim Verein angestellt. 
Das Management erfolgt seit Anfang 2014 
ehrenamtlich durch die Vereinsmitglieder. 
Insgesamt ist die Prozessgestaltung in Alte-
na durch Beteiligung der Bürgerschaft und 
bürgerschaftliches Engagement geprägt. 

Nicht alle Fallstudien-Kommunen haben 
jedoch für ihren Stadtumbauprozess Treu-
händer oder externe Dienstleister. In Hom-
berg/Efze und Frankfurt/Oder steuert die 
Stadtverwaltung den Prozess selbst. Auch 
in Konstanz ist die Bauverwaltung allein 
dafür zuständig. Es gibt keinen Sanie-
rungsträger und auch keine Entwicklungs-
gesellschaft. Die Verwaltung ist personell 
entsprechend aufgestellt, sodass es auch 
ohne externen Dienstleister gelingt, infor-
melle und formelle Planungsinstrumente 
geschickt einzusetzen.

Vereinbarungen 

Die Verbindlichkeit der Kooperationen der 
am Prozess beteiligten Akteure wird in ei-
nigen Kommunen durch Vereinbarungen 
bekräftigt. In Halle/Saale beispielsweise 
existieren sogenannte Quartiersvereinba-
rungen, in denen die Mitglieder von Ar-
beitsgruppen über Aufwertungs- und Rück-
bauaktivitäten, die Anpassung der städ-
tischen Infrastruktur zwischen den Woh-
nungseigentümern, den Stadtwerken und 
der Stadt verhandeln und ein zeitlicher Ab-
lauf festgelegt wird. In den Quartiersver-
einbarungen verpflichten sich die Woh-
nungseigentümer objektscharf auf Abris-
se und die Stadt, dass die Eigentümer da-
für eine Förderung erhalten. Aus Sicht der 
Stadt Halle/Saale ist das ein wichtiger ins-
trumenteller Baustein für den Rückbaube-
reich, denn deren Verbindlichkeit ist höher 
als die von Stadtentwicklungskonzepten 
und schafft Planungssicherheit für koordi-
niertes Handeln. Außerdem fördert Sach-
sen-Anhalt den Rückbau, für den eine Quar-
tiersvereinbarung vorliegt, mit Priorität.

Auf der Basis von integriertem Stadtent-
wicklungskonzept und Stadtumbaukonzept 
erfolgen in Wittstock/Dosse Abstimmungen 
zur konkreten Umsetzung von Aufwertungs- 
und Rückbaumaßnahmen sowie zur Bean-
tragung von Stadtumbaufördermitteln. 

Externe Akteure für Konzepterstellung 

Für die Erarbeitung und Fortschreibung 
gesamtstädtischer integrierter Stadtent-
wicklungskonzepte oder für städtebauliche 

Entwicklungskonzepte der Fördergebie-
te beauftragen, so lassen es zumindest die 
Fallstudien vermuten, vor allem viele ost-
deutsche Kommunen externe Dienstleis-
ter (Greiz, Pasewalk, Halberstadt, Neustadt/
Orla, Nordhausen, Schwerin). Mitunter sind 
diese auch mit der Prozessbegleitung be-
auftragt und übernehmen Moderationsauf-
gaben (Halle/Saale). In Frankfurt/Oder wird 
punktuell für die Umsetzung von Infrastruk-
turrückbauten externe Unterstützung einge-
holt. Ähnliches wurde für Mössingen darge-
stellt, wonach die Stadt zwar den Stadtum-
bauprozess selber steuert, aber sich durch 
externe Dienstleister Knowhow von außen 
in den Sanierungs- und gesamten Innen-
stadtentwicklungsprozess holt.

Mitwirkung und Kooperationen 

Stadtumbauprozesse sind komplex und 
können nur erfolgreich gemeistert wer-
den, wenn öffentliche, private und zivilge-
sellschaftliche Akteure zusammenfinden 
und idealerweise gemeinsam an der Ana-
lyse vorhandener Problemlagen, der For-
mulierung von Zielsetzungen zur Beseiti-
gung von Missständen und der konsequen-
ten Umsetzung der beschlossenen Maßnah-
men mitwirken. Je nach Problemlagen und 
Handlungsfeldern wurden deshalb in Vor-
bereitung und zur Umsetzung von Stadt-
umbaumaßnahmen zielgerichtet Koope-
rationspartner angesprochen und für eine 
Mitwirkung gewonnen. In Stadtumbaukom-
munen und in einzelnen Fördergebieten hat 
sich deshalb eine Vielzahl unterschiedlicher 
partnerschaftlicher Strukturen herausge-
bildet, die für die jeweiligen Problemlagen 
hilfreich erschienen.

Wichtige Impulse für eine Kooperation ha-
ben die städtebaulichen Entwicklungskon-
zepte gegeben. Bei deren Erarbeitung hat 
sich gezeigt, welche Partnerschaften erfor-
derlich sind, um die Maßnahmen erfolg-
reich umzusetzen. In der Umsetzungspha-
se wurde der Kreis der beteiligten Akteu-
re oftmals erweitert, um die Wirksamkeit 
zu erhöhen. Die aktive Mitwirkung unter-
schiedlicher Kooperationspartner an der 
Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen, 
auch über die Gruppe der Immobilien- 
eigentümer hinaus, ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für beide Programme. Trag-
fähige, auch neue Kooperationsformen er-
höhten die Wirksamkeit von Stadtumbau-
maßnahmen deutlich. Dort, wo es weniger 
gut gelang, entscheidende Akteure zu mo-
bilisieren oder sich mit ihnen auf gemein-
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Abbildung 93: Kooperationen im Stadtumbau bezogen auf Gesamtmaßnahmen

Kooperationsformen und/oder 
Kooperationen mit

Ost West Gesamt

Förder-
gebiete 
(n=431)

Anteil an allen 
Fördergebieten 

in %

Förder-
gebiete 
(n=349)

Anteil an allen 
Fördergebieten 

in %

Förder-
gebiete 
(n=780)

Anteil an allen 
Fördergebieten 

in %

Quartiers-/City-/Stadtteil-/Zentren- 
management o.ä.

45 10 % 79 23 % 124 16 %

Quartiersbeirat, Bewohnergremium oder  
andere Akteursgruppen

71 16 % 102 29 % 173 22 %

Fördergebiet mit überörtlichem 
Kooperationsmanagement/Netzwerk

50 12 % 56 16 % 106 14 %

Beratungseinrichtungen 100 23 % 79 23 % 179 23 %

Immobilien- und Standortgemeinschaften 39 9 % 33 9 % 72 9 %

Vereine 148 34 % 105 30 % 253 32 %

Stiftungen 42 10 % 35 10 % 77 10 %

Einzelhandelsvereinigungen o.ä. 87 20 % 83 24 % 170 22 %

Stadtmarketing 69 16 % 92 26 % 161 21 %

religiöse Einrichtungen/ Wohlfahrtsverbänden 94 22 % 75 21 % 169 22 %

Wohnungsunternehmen 256 59 % 94 27 % 350 45 %

Beiräte (Integrations-, Präventions-, 
Jugendbeirat)

77 18 % 63 18 % 141 18 %

Kreditinstituten, Banken 37 9 % 47 13 % 84 11 %

Sonstige 56 13 % 53 15 % 109 14 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner/InWIS, Datenbasis: BBSR, E-Monitoring 2013 (n=780 Gesamtmaßnahmen Stadtumbau 
Ost und West).

same Ziele zu verständigen, verzögerte sich 
der Umsetzungsprozess oder kam zeitwei-
se zum Erliegen. 

Einen wichtigen Beleg für die Vielfalt und 
Relevanz von kooperativem Handeln im 
Stadtumbau liefern die Daten aus dem elek-
tronischen Monitoring des Bundes für 2013. 

Mitwirkung von Gebäude- und Wohnungs-
eigentümern

Die Mitwirkung der Gebäude- und Woh-
nungseigentümer, die in den Förderge-
bieten Immobilien besitzen, ist für das Ge-
lingen von Stadtumbaumaßnahmen von 
großer Bedeutung. Auf kommunaler Ebe-
ne wurden unterschiedliche Handlungsan-
sätze erprobt, um Wohnungsunternehmen 
und insbesondere private Einzeleigentümer 
wirksam in die Erneuerung von Altbauquar-
tieren und die Aufwertung von Wohnsied-
lungen einzubinden. Dazu zählen direkte 
Strategien (z.B. Kontaktaufnahme und Infor-
mation, Bereitstellen von Beratungsangebo-
ten, aktive Vernetzung) ebenso wie indirek-
te (z.B. kommunale Vorleistungen, finanzi-

elle und Imageförderung).316 Die Fallstudien 
zeigen, dass alle Kommunen zunächst sicht-
bare Zeichen setzten, indem sie den öffent-
lichen Raum aufgewertet und die vorhan-
denen Infrastrukturangebote erhalten und 
gestärkt haben. Dadurch wurden wichtige 
Voraussetzungen geschaffen, um Gebäude- 
und Immobilieneigentümer zu gewinnen, 
sich im Anschluss an öffentliche Maßnah-
men aktiv an der weiteren Umsetzung mit 
privaten Investitionen zu beteiligen. Für die 
privaten Investitionen wurden zudem zu-
sätzliche Anreize, wie finanzielle Förderbei-
träge, in Aussicht gestellt. 

Grundsätzlich hängt die Bereitschaft, an 
notwendigen, investiven Maßnahmen mit-
zuwirken – unabhängig von individuellen 
Voraussetzungen und Motivlagen der Ge-
bäude- und Immobilieneigentümer –, auch 
davon ab, dass diese Maßnahmen wirt-
schaftlich tragfähig gestaltet werden kön-
nen. Finanzielle Anreize, mit denen insbe-
sondere unrentierliche Anteile von Maß-
nahmenkosten finanziert werden, leisten 
einen wichtigen Beitrag, um die Wirtschaft-

316	  	
Vgl. BMVBS (2013): Koopera-
tion im Quartier: Mit privaten  
Eigentümern zur Wertsich- 
erung innerstädtischer Immobi-
lien, S. 16ff.
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317	   	
Für Westdeutschland wurden 
Fallstudien mit dem Schwer-
punkt Brachen nicht ausgewer-
tet, da in diesen Fällen ande-
re Eigentümergruppen (BImA, 
Deutsche Bahn usw.) einge-
bunden wurden, mit denen ein 
Kontakt vergleichsweise ein-
fach hergestellt werden kann 
und für die keine besonderen 
Strategien zur Aktivierung und 
Einbindung entwickelt werden 
müssen. Daher wurden nur 12 
Fallstudien West in die Unter-
suchung einbezogen, in denen 
besondere Maßnahmen zur Ei-
gentümereinbindung ergriffen 
wurden.

Abbildung 95: Kommunale Strategien zur Einbindung der Eigentümer im Stadtumbau Ost und West

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Fallstudien.317

Abbildung 94: Überblick – kommunale Strategien zur Einbindung privater Eigentümer in den Stadtumbau

direkte kommunikative Strategien indirekte Strategien

Information Beratung
Moderation/  
Vernetzung

kommunale  
Vorleistungen

finanzielle 
Förderung

Imageförderung
sonstige 
Anreize

Kontaktaufnahme-
strategien, Eigen-
tümerbefragung

institutionalisierte 
Beratungseinrich-
tungen (z.B. Stadt-

umbaubüro)

kooperative/  
projekt-orientierte 
Verfahren/ Veran-

staltungen, Einbin-
dung von Verei-
nen/Verbänden

Aufwertung im  
öffentlichen Raum

systematische  
finanzielle Anreize 

(Städtebau-,  
Wohnungsbau- 
förderung etc.)

Imagekampagne, 
Schaffung corpo-

rate identity

Prämierungen/ 
Wettbewerbe/ 

Auszeichnung von 
z.B. Modell- 
projekten

anlassbezogene  
Eigentümer- 

versammlungen

Beratungs
angebote für  
Eigentümer-
(gruppen)

Vernetzung/ 
Kooperation mit 
lokalen Akteuren

Stärkung der  
städtischen  
Infrastruktur

Förderung von 
Einzelvorhaben im 

Rahmen der  
Förderprogramme

Öffentlichkeits-
arbeit

themenbezogene 
Veranstaltungen

Vertiefung Ent-
wicklungskonzept 

durch Projekte/Teil-
konzepte

Ankauf von  
„Problem- 

immobilien“

Initiierung von  
Modellprojekten

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.
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lichkeit von Investitionen zu erreichen und 
schaffen dadurch die Voraussetzung, um 
die als notwendig erachteten investiven 
Maßnahmen umsetzen zu können.

Wohnungsunternehmen, die in vielen 
Wohnquartieren und Wohnsiedlungen 
eine tragende Säule des Stadtumbaus dar-
stellen, wurden vorzugsweise in vernetzen-
de sowie moderierte Organisationsformen 
einbezogen, um sie dauerhaft als Koopera-
tionspartner zu gewinnen und enger in die 
Maßnahmengestaltung und -umsetzung 
einzubeziehen.

Zu den kommunikativen Strategien, die 
sich an Einzeleigentümer richten, gehören 
vor allem unterschiedliche Formen der In-

formationsvermittlung. Wesentlich aufwän-
diger ist es, die Eigentümer gezielt im Hin-
blick auf Entwicklungspotenziale zu bera-
ten oder ein Stadtumbaumanagement mit 
aufzubauen, in das die privaten Eigentümer 
einbezogen sind.

Kooperationen mit der gewerblich organi-
sierten Wohnungswirtschaft

Stadtumbau Ost

In den Stadtumbaugebieten Ost sind kom-
munale und genossenschaftlich organisier-
te Wohnungsunternehmen die entschei-
denden Partner beim Rückbau, aber auch 
bei der Stärkung und Stabilisierung von 
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Wohnsiedlungen und -quartieren. In mehr 
als der Hälfte der im Stadtumbau Ost um-
gesetzten Gesamtmaßnahmen sind sie als 
Kooperationspartner direkt eingebunden. 
Vom strukturellen Wohnungsleerstand, 
der maßgeblich dazu beigetragen hat, 
dass das Programm Stadtumbau Ost initi-
iert wurde, waren insbesondere kommuna-
le Wohnungsunternehmen zentral betrof-
fen. Sie waren deshalb auch Mitinitiatoren 
des Stadtumbaus Ost. Als vorrangige Woh-
nungseigentümer insbesondere in den gro-
ßen Wohnsiedlungen sowie anderen ver-
dichteten Stadträumen318 sind sie unver-
zichtbare Partner bei deren Qualifizierung. 
Auch Genossenschaften nehmen eine wich-
tige Rolle als Mitgestalter im Stadtumbau 
ein. Sie beteiligen sich in dem Umfang, wie 
Bestände von ihnen betroffen sind und wel-
che Ressourcen ihnen für eine aktive Mit-
wirkung zur Verfügung stehen. Oft ist dies 
eine Frage der Größe der Wohnungsgenos-
senschaft insgesamt.319 

Im Prozess des Stadtumbaus haben sich 
unterschiedliche Kooperationen zwischen 
kommunalen Verwaltungen und Woh-
nungsunternehmen herausgebildet:

�� 	Gemeinsame Strategieentwicklung im 
Rahmen der Erarbeitung städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte: Hier wurde viel-
fach der Grundstein für ein gemeinsa-
mes und kooperatives Handeln gelegt. 
Es galt, die Herausforderungen überein-
stimmend zu bewerten, die damit verbun-
den sind, Wohnquartiere zu qualifizieren 
und sich dafür gemeinsam auf konkrete 
Stadtumbauziele zu verständigen. Dazu 
waren die verschiedenen Interessenlagen 
und Handlungsprämissen zu erörtern und 
in Einklang zu bringen. Wie die Fallstu-
dien zeigen, gelang dies meist sehr gut 
und beförderte den Stadtumbauprozess 
nachhaltig. War dies nicht der Fall, geriet 
der Umsetzungsprozess ins Stocken, und 
auch die Kooperationsbereitschaft der 
Wohnungsunternehmen sank deutlich. 
Wohnungsunternehmen haben auf kon-
zeptioneller Ebene geholfen, Wohnungs-
marktkonzepte zu erarbeiten, mit denen 
die Situation auf den Wohnungsmärkten 
zutreffend eingeschätzt werden konnte. 
Dafür haben sie eigene Bestandsdaten 
bereitgestellt und später daran mitge-
wirkt, geeignete Handlungsstrategien zu 
entwickeln.

�� 	Unterstützung bei der Anpassung von 
städtischen Infrastrukturen: Kommunale 

Wohnungsunternehmen und Wohnungs-
genossenschaften sind in den Stadtum-
bauquartieren zugleich wichtige Partner 
bei der Anpassung sozialer und techni-
scher Infrastrukturen. Bei den vielfach 
umgesetzten Stadtumbaumaßnahmen 
zur Anpassung sozialer Infrastrukturan-
gebote leisten sie oftmals wichtige or-
ganisatorische und vor allem finanziel-
le Unterstützung. Zahlreiche kommuni-
kative, meist generationenübergreifende 
Treffpunkte konnten mit Hilfe der Woh-
nungswirtschaft geschaffen oder gesi-
chert werden. Dies bewirkte einen inten-
siveren Austausch zwischen Wohnungs-
unternehmen und sozialen Einrichtungen 
auf Gebietsebene und förderte deren Zu-
sammenarbeit. Dort, wo technische Infra-
strukturen (leitungsgebundene Ver- und 
Entsorgung) angepasst werden müs-
sen, sind die Wohnungsunternehmen als 
Grundstückseigentümer zentrale Partner 
der Ver- und Entsorgungsunternehmen. 

Stadtumbau West

Ähnlich wie im Stadtumbau Ost befinden 
sich die Bestände der kommunalen Woh-
nungsunternehmen überwiegend in den 
Wohnsiedlungen der 1970er bis 1980er 
Jahre, in denen verschiedene stadtumbau-
relevante Problemlagen kumulieren. Dort 
sind sie häufig maßgebliche Bestandshal-
ter. Aber auch in den innerstädtischen bzw. 
innenstadtnahen Wohnquartieren mit Be-
ständen der 1950er bis 1960er Jahre sind 
kommunale und genossenschaftliche Woh-
nungsunternehmen wichtige Akteure im 
Stadtumbau. Bezogen auf die Kooperati-
onsfelder zwischen Unternehmen und Kom-
munen gibt es keine größeren Unterschie-
de zwischen den beiden Programmen. Be-
dingt durch eine größere Vielfalt der Prob-
lemursachen und der Aufgabenstellungen 
im Stadtumbau West ist die Zusammenar-
beit vor allem dadurch geprägt, dass ge-
meinsam differenzierte Strategien entwi-
ckelt wurden. In der Mehrzahl der unter-
suchten Fallstudien sind die kommunalen 
und genossenschaftlichen Wohnungsunter-
nehmen daran beteiligt, städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte zu erarbeiten (u.a. Ber-
lin, Bremen, Dortmund, Bottrop, Hamburg-
Altona, Husum). Ergänzend dazu werden 
durch die Unternehmen auch energetische 
Sanierungskonzepte oder Strategien zum 
barrierearmen Umbau der Wohnungsbe-
stände maßgeblich gefördert (z.B. Bottrop, 
Flensburg). 

318	  	
In den Programmgebieten der 
Fallstudien Ost befindet sich 
mehr als die Hälfte der Woh-
nungsbestände in der Hand 
kommunaler Wohnungsunter-
nehmen (z.B. Frankfurt/Oder, 
Berlin Marzahn-Hellersdorf, 
Zwickau, Nordhausen).

319	  	
Vgl. BMVBS (2008): Evaluierung 
des Bund-Länder-Programms 
Stadtumbau Ost, S. 112.
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Derzeit spielt es im Stadtumbau West kaum 
eine Rolle, technische Infrastrukturen an 
sich ändernde Anforderungen, insbesonde-
re eine rückläufige Nachfrage anzupassen. 
Daher handelt es sich hierbei noch nicht um 
ein ausgeprägtes Kooperations- und Betei-
ligungsfeld von Wohnungsunternehmen. 
Demgegenüber engagieren sich kommu-
nale und genossenschaftliche Wohnungs-
unternehmen, soziale Angebote, vornehm-
lich Quartierstreffpunkte mit einer unter-
schiedlich breiten Leistungspalette, zu si-
chern oder sogar auszubauen. 

Stadtumbau Ost und West

Programmübergreifend zeigt sich, dass 
starke, institutionalisierte und aktiv mode-
rierte Organisationsstrukturen, in denen Ak-
teure im Stadtumbau eng miteinander ver-
netzt werden und in denen intensiv über 
die Ausgangssituation und erforderliche 
Maßnahmen diskutiert wird, den Erfolg der 
Stadtumbauprogramme positiv beeinflus-
sen. Gefestigte, gegebenenfalls bereits vor 
Programmstart etablierte Abstimmungs-
runden, Arbeitskreise oder Koordinations-
treffen haben den Vorteil, dass bereits im 
Vorfeld eine Vertrauensbeziehung zwischen 
den Akteuren aufgebaut werden konnte, die 
eine gute Basis für die erforderlichen Pro-
zesse im Stadtumbau darstellt. Die aktuel-
len Fallstudien wie auch die Zwischenevalu-
ierung des Stadtumbaus Ost weisen darauf 
hin, dass eine hohe Kontinuität der an den 
Abstimmungsprozessen zwischen Kommu-
ne, Wohnungsunternehmen und weiteren 
Akteuren teilnehmenden Personen sowie 
die Regelmäßigkeit der Abstimmungsrun-
den sich besonders positiv auswirken.320

Größere, eher renditeorientierte Wohnungs-
unternehmen

In den letzten zehn Jahren hat sich die Ei-
gentümerstruktur des deutschen Woh-
nungsmarktes deutlich verändert. Diese 
Prozesse haben ihren Ursprung bereits in 
den 1990er Jahren und hängen teilweise 
auch mit der Aufhebung der gesetzlichen 
Regelungen zur Wohnungsgemeinnützig-
keit zusammen. Bedingt durch die hohe 
Attraktivität des Wohnungsmarktes ha-
ben unterschiedliche private Eigentümer- 
und Investorengruppen sowie Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften sogenanntes au-
ßerbörsliches Beteiligungskapital (Priva-
te Equity) zur Verfügung gestellt und seit 
etwa den Jahren 2003/2004 größere Woh-
nungsportfolios aus den Wohnungsbestän-

den des Bundes, teilweise der Länder und 
von Kommunen sowie von Industrieunter-
nehmen, die sich auf ihr Kerngeschäft kon-
zentriert haben, übernommen. 

Viele dieser Unternehmen richten ihr Han-
deln bei der Bestandsbewirtschaftung so-
wie der Weiterentwicklung von Wohnungs-
beständen und Wohnquartieren stärker an 
der Erzielung einer angemessen hohen 
Rendite aus, während soziale und ökolo-
gische Zielsetzungen zwar Bedeutung ha-
ben, aber weniger stark, bisweilen gar nicht 
im Vordergrund stehen. Das Streben nach 
einer angemessenen Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals und die Erzielung ei-
nes Überschusses aus der Geschäftstätig-
keit (Gewinnorientierung) ist dabei – unab-
hängig von der Größe und der Eigentümer-
struktur eines Unternehmens – Grundlage 
und Voraussetzung jeden wirtschaftlichen 
Handelns.

Je nach Zielsetzungen der durch Private 
Equity-dominierten Wohnungsunterneh-
men, aber auch von Kapitalbeteiligungsge-
sellschaften, die Wohnungen in Immobili-
enfonds-Konstruktionen gebündelt haben 
und häufig durch Fonds- bzw. Asset-Ma-
nagement-Gesellschaften handeln, haben 
diese Akteure unterschiedliche Interessen. 
Aber auch Voraussetzungen und Potenziale, 
sich an Stadtumbauprozessen zu beteiligen, 
sind verschieden. Diese Gruppe von Immo-
bilieneigentümern ist generell sehr hetero-
gen, sodass es weder möglich noch sinn-
voll ist, eine einheitliche Strategie und Vor-
gehensweise zu unterstellen. Es kommt im 
Einzelfall darauf an, wer in einem Förder-
gebiet Wohnungsbestände besitzt und wel-
che Zielsetzungen damit verfolgt werden. 
Stadtumbau gestaltet sich dann besonders 
schwierig, wenn es – wie häufig bei Kon-
struktionen mit Immobilienfonds zu beob-
achten – bereits eine Hürde darstellt, über-
haupt und dann regelmäßig Kontakt zu den 
Eigentümern oder dem Fondsmanagement 
aufzubauen.

Dort, wo Private Equity-dominierte Woh-
nungsunternehmen in Fördergebieten Be-
stände besitzen, sind sie – wie jeder andere 
Immobilieneigentümer auch – wichtiger Ak-
teur, dessen Mitwirkung an der Umsetzung 
von Stadtumbaumaßnahmen für deren Er-
folg von großer Bedeutung ist. Ihre Beteili-
gung am Stadtumbau sicher zu stellen, wird 
immer notwendiger, um die Umsetzung in-
tegrierter Gebietsstrategien zu ermöglichen. 320	  	

BMVBS (2008): Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost, S. 115.
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Einbindung von Einzeleigentümern 

Es gilt als eine besondere Herausforde-
rung – nicht nur im Stadtumbau, sondern 
für die Stadtentwicklung allgemein –, priva-
te Eigentümer zu mobilisieren und einzube-
ziehen. Ihre individuellen Präferenzen und 
Ressourcen differieren erheblich, folglich 
auch ihre Handlungsstrategien und die Be-
reitschaft, sich an gemeinsamen Maßnah-
men zu beteiligen.321 So können beispiels-
weise fehlende finanzielle Möglichkeiten 
ebenso hemmend wirken wie persönliche 
Einschränkungen, etwa durch ein hohes Al-
ter, oder einen bestimmten familiären Hin-
tergrund. Insgesamt tragen aber gerade 
auch die wirtschaftlich leistungsfähigen pri-
vaten Einzeleigentümer einen Großteil des 
bislang erreichten Sanierungsgeschehens. 
Für Kommunen ist es dringend notwendig, 
in Quartieren, die von einem hohen Anteil 
privater Einzeleigentümer geprägt sind, ge-
eignete Mobilisierungs- und Umsetzungs-
strategien zu entwickeln, zugleich ist dies 
in besonderem Maße herausfordernd. Be-
gleitend zur Umsetzung des Stadtumbaus 
hatten unterschiedliche Gutachten das Ziel, 
wirksame Instrumente für die Eigentümer-
aktivierung zu erforschen und im Rahmen 
bundesweiter Modellvorhaben zu erpro-
ben.322 

Bei der Aktivierung und Einbindung von 
Einzeleigentümern kam dem Knowhow-
Transfer durch geeignete Formen der Infor-
mationsvermittlung, der individuellen Bera-
tung von Eigentümern und dem Stadtum-
baumanagement eine besondere Rolle zu. 
Im Einzelnen lassen sich die Maßnahmen 
folgendermaßen charakterisieren:

�� 	Information von Eigentümern: Persönli-
che Informationsschreiben der Kommu-
ne an die Eigentümer sind oft ein erster 
Schritt in der Kontaktaufnahme. Sie sind 
verbunden mit Einladungen zu Informa-
tionsveranstaltungen, informieren über 
Ansprechpartner und Beratungsangebo-
te, haben konkrete Themenbezüge (z.B. 
Vorstellung von Fördermöglichkeiten bei 
Wohnungssanierung, gezielte Marktinfor-
mationen). 

�� 	Stadtumbaumanagement: Beratung und 
Begleitung von Eigentümern ist ein im 
Stadtumbau Ost wie West inzwischen 
häufiger eingesetztes Instrument. Be-
sonders erfolgversprechend sind die mit 
Stadtumbaumitteln geförderten „Küm-
merer“/Sanierungsbeauftragten (z.B. 
Brandenburg/Havel, Halle/Saale, Witt-

stock/Dosse) und Quartiersarchitekten 
(z.B. Dortmund). Sie informieren und be-
raten private Eigentümer über mögliche 
Maßnahmen und Finanzierungen, leisten 
auch aufsuchende Beratung direkt am 
Objekt und unterstützen die Bildung von 
Netzwerken und Standortgemeinschaf-
ten. Auch die Einrichtung eines Stadtum-
baubüros als Anlaufstelle, Informations-
quelle, Initiator und Organisator für Be-
ratungsangebote sowie als Zeichen der 
Präsenz wirkt häufig ebenfalls erfolgs-
steigernd. Alle für diese Evaluierung her-
angezogenen Quellen weisen auf die be-
sonders hohe Wirksamkeit von intensiver 
Eigentümerberatung hin, um Bestandsin-
vestitionen privater Eigentümer in Stadt-
umbaugebieten zu fördern. 

�� 	Moderation/Vernetzung: Insbesondere  
der Aufbau von Netzwerken zwischen 
Kommune, privaten Eigentümern, dem 
örtlichen Haus & Grundeigentümerver-
ein und weiteren (externen) Experten ist 
v.a. auf Basis der in den Fallstudien ge-
sammelten Erfahrungen eine erfolgreiche 
Strategie zur Aktivierung und Einbindung 
privater Eigentümer.323 Eine so entstehen-
de institutionalisierte Organisationsstruk-
tur ist vertrauensbildend und transparent. 
Sie ist geeignet, Moderations- und Bera-
tungsfunktionen zu übernehmen und da-
bei auch Externe einzubinden. Die Pla-
nung und Einrichtung solcher Strukturen 
benötigt zwar einen gewissen zeitlichen 
Vorlauf, institutionalisierte Beratungs-
einrichtungen können aber über den Ver-
lauf eines Stadtumbauprozesses weitere 
Formen bürgerschaftlichen Engagements 
(beispielsweise Interessens- oder Eigen-
tümerstandortgemeinschaften324) hervor-
rufen.325 Ein vorhandenes Stadtumbaubü-
ro ist für den Aufbau dauerhafter Koope-
rationsstrukturen eine gute, teilweise eine 
unerlässliche Ausgangsbasis. Die Bünde-
lung direkter Strategien in einer institutio-
nalisierten Organisationsstruktur wirkt so 
identifikationssteigernd und nachhaltig – 
auch über das Ende des Stadtumbau-För-
derzeitraums hinaus. Dies liegt auch da-
rin begründet, dass die Integration mög-
lichst vieler lokaler Interessen in die Pro-
jektplanung die Mitwirkungsbereitschaft 
dauerhaft steigert.326 In Bottrop wurden 
zur Unterstützung der zahlreichen Ein-
zeleigentümer neue gesellschaftliche Ko-
operationen zwischen der Stadt, priva-
ten Eigentümern, Unternehmen, Verei-
nen, Verbänden etc. unter Zuhilfenahme 

321	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 173ff.

322	  	
BMVBS (2013): Kooperation im 
Quartier: Mit privaten Eigentü-
mern zur Wertsicherung inner-
städtischer Immobilien. In: Ex-
WoSt-Informationen, Heft 43/1; 
BMVBS (2010): Eigentümer-
standortgemeinschaften im 
Stadtumbau. Zwischenbilanz: 
Erste Maßnahmen und Erfolge. 
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Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 182.

324	  	
Vgl. Innovationsagentur Stadt-
umbau NRW (2011): Stadt-
umbau West: Motor des 
Strukturwandels. 

325	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 177.

326	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
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möglichst vieler geeigneter Förderkulis-
sen initiiert, sodass ein umfangreiches 
Beratungsnetzwerk zur Verfügung steht.

�� 	Imageförderung und Öffentlichkeitsar-
beit: Eher indirekte Wirkungen zeigen die 
teils umfangreichen Image- und Stadt-
marketingkampagnen, mit denen Innen-
städte und Ortskerne gestärkt werden sol-
len. Daraus resultiert eine stärkere öffent-
liche Wahrnehmung, durch die private Ei-
gentümer zusätzlich sensibilisiert werden 
oder durch die deren Mitwirkung initiali-
siert werden kann (z.B. Altena). Mit Prei-
sen dotierte Wettbewerbe oder andere 
Formen einer Prämierung werden einge-
setzt, um einzelne Vorhaben von Eigen-
tümern auszuzeichnen und damit ent-
sprechend zu würdigen. Eine begleiten-
de Pressearbeit mit Berichterstattung zu 
erfolgreichen Umbau- und Sanierungs-
vorhaben soll zusätzliche Anreize dadurch 
setzen, dass die Beteiligung von privaten 
Eigentümern eine höhere Wertschätzung 
erfährt und dadurch mehr Aufmerksam-
keit geschaffen wird, zugleich wird über 
den Stadtumbauprozess informiert.327 
Eine positive Pressearbeit wirkt darüber 
hinaus imagefördernd.

Die Wirksamkeit von Mobilisierungsstra-
tegien für private Eigentümer hängt we-
sentlich davon ab, wie diese zielgruppen-
spezifisch auf die Bedürfnisse und Vor-
aussetzungen der Adressaten ausgestaltet 
werden. Eine erfolgreiche Strategie der Ak-
tivierung privater Eigentümer beinhaltet da-
her oft eine Kombination aus verschiede-
nen Angeboten zur Information, Beratung 
und Moderation/Vernetzung, da damit Ei-
gentümer mit unterschiedlichen Präferen-
zen gut erreicht werden können. Ein sol-
cher integrativer Beratungsansatz hat sich 
bereits im Rahmen des erfolgreich abge-
schlossenen Modellvorhabens des BMUB 
und BBSR mit dem Titel „KIQ – Koopera-
tion im Quartier mit privaten Eigentümern 
zur Wertsicherung innerstädtischer Immo-
bilien“ bewährt, das sich gezielt an priva-
te Einzeleigentümer richtete.328 Allerdings 
wird noch lange nicht in allen Altbauquar-
tieren eine umfassende Strategie prakti-
ziert, die die beschriebenen Elemente ent-
hält. Somit besteht noch Potenzial für eine 
Ausweitung der Angebote, um private Ei-
gentümer erfolgreich in die laufenden und 
v.a. zukünftigen Stadtumbauprozesse ein-
zubinden. Schwerpunktmäßig betrifft dies 
die quartiersbezogene aktive Einbeziehung, 
die Erhöhung der Laufzeit von Beratungsan-

geboten und die Bildung von Beraternetz-
werken, da Kommunen mit detaillierten und 
breit gefächerten Beratungsfragestellungen 
(Bau-, Investitions-, Finanzierungsberatung 
usw.) überfordert sein können und die (Be-
ratungs-)Leistungen Dritter mit einbinden 
müssen. Eine Ausweitung von Maßnahmen 
zur Eigentümeraktivierung erfordert in der 
Regel in der Kommune zusätzliche perso-
nelle Ressourcen. Die Integration der durch 
den Stadtumbau neu entstandenen Aufga-
ben in den Arbeitsalltag der Kommune wird 
daher als Empfehlung aus der ExWoSt-Zu-
satzuntersuchung „Kooperation im Quar-
tier“ abgeleitet.329

Die im Land Brandenburg praktizierte Alt-
bauaktivierungsstrategie beinhaltet eine 
kleinteilige Auseinandersetzung mit den 
Problemlagen und Entwicklungspotenzi-
alen der Altbauten im Fördergebiet sowie 
eine intensive Begleitung und Beratung der 
betreffenden Eigentümer. Sie erweist sich 
als aufwändiges, aber zugleich wirksames 
Instrument zur Einbindung dieser Eigentü-
mergruppe in den Stadtumbau. Aus heuti-
ger Sicht werden für die Eigentümeraktivie-
rung in Altbauquartieren noch geeignetere 
Beratungsstrukturen in Kombination mit fi-
nanziellen Anreizen benötigt, um deren Be-
teiligungsgrad zu erhöhen. 

Sonstige Kooperationen

Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden, Ver-
einen und Kirchen

Einen wichtigen Stellenwert in der Zusam-
menarbeit in beiden Programmen besitzen 
Vereine, Beratungseinrichtungen, Wohl-
fahrtsverbände und religiöse Einrichtungen 
(Kirchen) unterschiedlicher Art. Dies unter-
streicht die soziale Dimension des Stadtum-
baus. Dann, wenn Stadtumbaumaßnahmen 
auf Umstrukturierungen und Umnutzungen 
von sozialen oder kulturellen Infrastruktur- 
einrichtungen zielen oder diese einschlie-
ßen, ist die Unterstützung und Mitwirkung 
von Vereinen und Trägern unverzichtbar. In 
der Fallstudie Berlin-Spandau ermöglich-
te die enge Kooperation mit der Kirchen-
gemeinde beispielsweise die Erweiterung 
des Gemeindehauses zum Mehrgeneratio-
nenhaus. 

Vernetzung mit vorhandenen Management-
strukturen

Vor allem in Gebieten, in denen sich För-
derkulissen unterschiedlicher Städtebauför-

327	  	
Vgl. BMVBS (2007): Private Ei-
gentümer im Stadtumbau – 
Viele einzelne Eigentümer und 
unterschiedliche Eigentumsver-
hältnisse: Chance oder Hemm-
nis beim Stadtumbau West?. 
S. 14.

328	  	
BBSR (2015): Kooperation im 
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städtischer Immobilien.

329	  	
Vgl. BMVBS (2013): Kooperati-
on im Quartier: Mit privaten Ei-
gentümern zur Wertsicherung 
innerstädtischer Immobilien. 
In: ExWoSt-Informationen, Heft 
43/1. S. 34.
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derprogramme überlagern oder aneinan-
dergrenzen, findet eine enge Kooperation 
mit den (je nach Programm verschiedenen) 
Quartiers-, Stadtteil-, City- oder Zentrenma-
nagements statt. Schnittstellen bieten hier 
vor allem die Programme „Soziale Stadt“ 
und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, die 
in Verbindung mit dem Stadtumbau häu-
fig synergetisch wirken. Deutlich wird dies 
u.a. auch in der Fallstudie Dortmund Rhei-
nische Straße, in der das dortige Stadtteil-
management wichtige Aktivierungs- und 
Mittlerfunktionen bei der Umsetzung von 
Maßnahmen unterschiedlicher Program-
me übernimmt. 

Im Stadtumbau West stärker ausgeprägt 
sind Kooperationen mit dem Stadtmarke-
ting, was mit der unterschiedlichen Akzen-
tuierung und einem stärkeren Einsatz von 
Öffentlichkeitsarbeit zusammen hängt. So-
weit dies erkennbar war, werden diese Ko-
operationsformen vor allem bei der Innen-
stadtentwicklung und Stärkung von Ortsker-
nen ebenso wie bei der Revitalisierung gro-
ßer Brachflächen erfolgreich praktiziert.330 

Kooperationen mit privaten Akteuren des 
Einzelhandels, Gewerbes und der Wirt-
schaft 

In rund einem Viertel der Stadtumbaumaß-
nahmen konnten Kooperationen mit priva-
ten Einzelhandelsvereinen/-verbänden oder 
den Händlern selbst, Gewerbetreibenden 
oder anderen Akteuren der privaten Wirt-
schaft aufgebaut werden. Diese Koopera-
tionen haben dazu beigetragen, die Ver-
sorgungsstrukturen in den Innenstädten, 
Ortskernen oder den Zentren der Wohn-
quartiere zu stabilisieren oder qualitativ zu 
verbessern. Beispielhaft stehen dafür die 
Fallstudien Altena und Hamburg-Altona für 
den Stadtumbau West sowie Brandenburg/
Havel, Greiz und Flöha im Stadtumbau Ost.

Einbindung von Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen 

Die Einbindung dieser Akteursgruppe war 
vor allem im Stadtumbau Ost eine zwingen-
de Voraussetzung, um notwendige Anpas-
sungen der technischen Systeme im Rah-
men des Stadtumbaus vorzunehmen. In der 
Mehrzahl waren davon die örtlich tätigen 
Stadtwerke betroffen, die dann sowohl im 
Planungs- wie auch Umsetzungsprozess in-
tegriert waren (z.B. Frankfurt/Oder). In Bern-
burg, Flöha, Neustadt/Orla wurden die je-
weils zuständigen Zweckverbände einbezo-

gen. In Flöha galt es darüber hinaus, den 
Stadtumbau mit einem verbesserten Hoch-
wasserschutz zu verbinden, deshalb koope-
rierte die Stadt dazu eng mit der Landestal-
sperrenverwaltung. 

In Wohnsiedlungen und Wohnquartieren 
hängt es stark von der Kooperationsbereit-
schaft von Wohnungsunternehmen ab, in-
wieweit es gelingen kann, Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen in den Stadtum-
bau einzubeziehen und mit ihnen gemein-
sam Maßnahmen umzusetzen. Zeigen sich 
Wohnungsunternehmen wenig kooperati-
onsbereit, können auch die Versorgungs-
unternehmen nur begrenzt aktiv werden, 
wie die Fallstudie in Görlitz zeigt.

Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit

Lebenswerte, attraktive und vor allem so-
zial stabile Quartiere zu schaffen oder auch 
zu erhalten, gehört zum sozialen Credo des 
Stadtumbaus in Ost und West. Die Bevöl-
kerung an diesem Umbauprozess zu betei-
ligen und für eine aktive Mitwirkung zu ge-
winnen, ist wesentliches Element der Pla-
nungskultur und auch integraler Bestandteil 
der Prozesssteuerung im Stadtumbau ge-
worden. Die Wirksamkeit von Maßnahmen 
wird nicht zuletzt auch dadurch bestimmt, 
inwieweit die Handlungs- und Lösungs-
strategien von der Bevölkerung mehrheit-
lich mitgetragen werden. Partizipative Pla-
nung bietet zugleich die Chance, Aushand-
lungs- und Entscheidungsprozesse so trans-
parent zu gestalten, dass sie im optimalen 
Fall auch mobilisierende Wirkungen entfal-
ten. 

Dass Bürger in die Erarbeitung bzw. Fort-
schreibung des integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes für das För-
dergebiet einbezogen werden, ist deshalb 
eine der Voraussetzungen für die Förde-
rung. Deshalb sind Maßnahmen zur Bür-
gerbeteiligung und Mitwirkung, teils auch 
zur Öffentlichkeitsarbeit in beiden Program-
men förderfähig. 

Beteiligung und Mitwirkung

Im Verlauf beider Stadtumbauprogramme 
wurden in den Kommunen umfangreiche 
Beteiligungsverfahren durchgeführt und 
teils auch neue Formen der Mitwirkungen 
erprobt. Die Organisation der Beteiligungs-
prozesse ist auf kommunaler Ebene inzwi-
schen oft Teil strategischer Überlegungen. 
Abhängig von den inhaltlichen Schwer-
punkten, der Stadtgröße, den jeweiligen 

330	  	
Vgl. BMVBS (2012): Stadtumbau 
West – Evaluierung des Bund-
Länder-Programms, S. 184ff.
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Gebietskulissen sowie dem Planungs- oder 
Umsetzungsstand wurden Beteiligungsins-
trumente zielgerichtet und erfolgreich ein-
gesetzt. 

Hier hat es jedoch im Verlauf der Umset-
zung beider Programme durchaus unter-
schiedliche Entwicklungen gegeben. So war 
der Stadtumbau West häufig von Beginn an 
mit oft breit angelegten Beteiligungsprozes-
sen verbunden.331 Für den Stadtumbau Ost 
erwies sich das gerade in der ersten Pro-
grammphase vor dem Hintergrund des an-
stehenden umfassenden Wohnungsrück-
baus als deutlich schwierigerer Prozess. Da-
bei war eher ein soziales Umzugsmanage-
ment durch die Wohnungsunternehmen 
notwendig, das ein hohes Maß an Mitwir-
kungsbereitschaft der Bewohner erforder-
te. Zudem gab es kaum Erfahrungen dazu, 
wie die damit verbundenen Kommunikati-
onsprozesse zwischen Mietern und Woh-
nungsunternehmen sowie der kommuna-
len Verwaltung und den stadtpolitischen 
Gremien erfolgreich zu steuern waren. In-
sofern konnten die mit dem Wettbewerb 
2001 angestoßenen Beteiligungsprozesse 
zunächst nicht verstetigt werden, die „Be-
teiligung der Bürger war eher Ausnahme 
als Regel“.332 In der zweiten Phase des Pro-
gramms Stadtumbau Ost, in der auch Auf-
wertungsprozesse ein stärkeres Gewicht 
erhalten konnten, wurden auch die Betei-
ligungsprozesse auf kommunaler Ebene 
deutlich intensiviert. 

Inzwischen unterscheiden sich die Stadt-
umbauprogramme hinsichtlich der Formen 
und Methoden kaum, wie auch die Fallstu-
dien in Ost und West zeigen.

Beteiligung und Mitwirkung bei Konzepter-
arbeitung und Maßnahmenplanung

�� 	Die Beteiligung bei der Erarbeitung der 
städtebaulichen Entwicklungskonzepte 
ist oft als mehrstufiges begleitendes Ver-
fahren angelegt und erstreckt sich wie 
die Konzepterarbeitung selbst meist über 
mehrere Monate, auch ein Jahr ist dabei 
keine Seltenheit. 

�� 	Bürgerversammlungen im Fördergebiet 
oder stadtweite öffentliche Foren bilden 
meist den Auftakt für eine häufig konti-
nuierliche Beteiligung am Stadtumbau-
prozess. Ideen- oder Zukunftswerkstät-
ten, thematische Planungsworkshops und 
Arbeitsgruppen dienen der schrittweisen 
inhaltlichen Vertiefung und erweisen sich 
als erfolgreiche Formate. 

�� 	Um möglichst unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen zu erreichen, sind zielgrup-
penspezifische Angebote, vor allem auch 
für junge Leute, Schüler und Studenten 
oft unverzichtbar, was jedoch auch ent-
sprechende Formate erfordert (Berlin-
Marzahn, Bernburg, Halle/Saale, Altena, 
Berlin-Spandau, Husum).

�� 	Vertieft wurde die Konzeptentwicklung 
auch durch Bürgerumfragen (Flöha, Hal-
berstadt, Halle/Saale, Schwerin, Bottrop, 
Mössingen, Offenbach).

�� 	In Bremen wurde ein Bürgergutachten er-
arbeitet, wofür 43 Bürger per Zufallsaus-
wahl ermittelt wurden und ihre städte-
baulichen Konzeptvorschläge einbrach-
ten. 

�� 	Nicht immer lassen sich jedoch Interes-
sen- oder Zielkonflikte einzelner Bürger-
gruppen oder Initiativen hinsichtlich der 
Strategie- und Maßnahmenplanung kon-
sensual lösen. In Hamburg-Altona gab es 
deshalb einen Bürgerentscheid zur An-
siedlung des IKEA-Kaufhauses, der zu-
gunsten des Kaufhaustandortes verlief. 
In Freyung wurde ein Ratsbegehren zu 
den geplanten Umfahrungstangenten 
durchgeführt, in dessen Ergebnis sich 
eine knappe Mehrheit für dieses Vorha-
ben aussprach. In Neustadt/Weinstraße 
wurde im Ergebnis einer Bürgerumfrage 
eine veränderte Trassenführung der B39 
abgelehnt. In Altena war zu Beginn der 
geplante Anbau des Aufzuges zur Burg 
strittig, für die Beantragung eines Bürge-
rentscheids fehlten jedoch die dafür nöti-
gen Stimmen.

�� 	Die partizipativen Verfahren haben viel-
fach zu einem engeren Zusammenschluss 
von Bürgern, Eigentümern, der lokalen 
Wirtschaft und weiteren Stadt(teil)akteu-
ren geführt. Teils haben sich daraus re-
gelmäßige Gesprächskreise entwickelt, 
wie in Wittstock/Dosse, wo die Initiative 
„Fokus Wittstock“ Interessierten einen 
Gesprächskreis zu Architektur und Stadt-
gestaltung in der historischen Kernstadt 
bietet. 

�� 	Zu den Ergebnissen intensiver Beteili-
gung gehört, dass in vielen Stadtumbau-
kommunen eine Aufbruchstimmung er-
zeugt wurde, die auch das bürgerschaft-
liche Engagement gestärkt hat. In Nord-
hausen beispielsweise begleitet ein 
Bürgerbeirat den Stadtumbau seit 2002. 
Auch Vereine und Initiativen haben sich 
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gegründet und wirken als wichtige Part-
ner der Kommunen, so der Verein zur 
Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements in Altena, der Verein Rheinische 
Straße in Dortmund oder der Bürgerver-
ein „Lebendiges Erbach e.V.“ in Hom-
burg. 

Beteiligung und Mitwirkung im Umsetzungs-
prozess 

�� 	Die Beteiligung im Umsetzungsprozess 
bezieht die Bewohnerschaft wie auch 
die Stadtteilakteure in den Fördergebie-
ten ein. Sie zielt dann sehr häufig auf die 
konkrete Planung und Ausgestaltung von 
Einzelmaßnahmen ab, so auf die Gestal-
tung von Freiflächen für Sport und Erho-
lung, die Her- und Errichtung von Spiel-
plätzen oder die Standortentwicklung von 
Gemeinbedarfseinrichtungen. Aber auch 
mögliche Zwischennutzungen für Kunst, 
Kultur oder Freizeit sind Gegenstand von 
Planungsworkshops, Zukunftswerkstätten 
oder auch ganz praktischen Aktionen auf 
Fördergebietsebene.

�� 	Besondere Synergieeffekte für Quar-
tiersentwicklung und Beteiligung zeigen 
sich dort, wo sich Fördergebiete der So-
zialen Stadt und des Stadtumbaus über-
lagern oder dicht beieinander liegen. So 
bilden die Quartiersbüros, die geschaffe-
nen Beteiligungs- und Mitwirkungsgre-
mien (Stadtteilbeiräte, Quartiersräte), die 
Verfügungsfonds und nicht zuletzt die 
vielfältigen Akteursnetzwerke oft wichti-
ge Informations- und Beteiligungsplatt-
formen auch für den Stadtumbaupro-
zess. Beispielhaft stehen dafür ostdeut-
sche Fördergebiete, so in Berlin-Marzahn, 
in Schwerin Neu-Zippendorf und Mueßer 
Holz. Im Stadtumbau West betrifft dies 
vor allem die Gebiete Berlin-Spandau, 
Bremen-Huckelriede, Hamburg-Altona 
und Dortmund-Rheinische Straße. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Eine den Stadtumbau flankierende, um-
fangreiche und zielgerichtete Öffentlich-
keitsarbeit dient der stadt- und fachöffentli-
chen Information und ist ein weiteres wich-
tiges Instrument der Prozessteuerung auf 
kommunaler Ebene. 

Ähnlich den Beteiligungsprozessen er-
wies sich auch die Öffentlichkeitsarbeit in 
der ersten Programmphase des Stadtum-
baus Ost als hochsensibles Thema. Eine 
oft mangelnde Transparenz von Entschei-

dungen zu Abrissvorhaben, das Bekannt-
machen konkreter Objekte ohne vorherige 
Informationsmöglichkeit der Mieter durch 
die Wohnungsunternehmen, aber auch 
die mitunter parteipolitische Instrumenta-
lisierung mit entsprechender lokal-media-
ler Aufmerksamkeit machte die Öffentlich-
keitsarbeit schwer. Inzwischen haben so-
wohl kommunale Verwaltungen als auch 
die Wohnungsunternehmen vielfach mehr-
jährige Erfahrungen gesammelt und auch 
abgestimmte und verlässliche Kommunika-
tionsstrategien erarbeitet. Dies zeigt u.a. die 
Fallstudie Frankfurt/Oder, wo z.B. die vom 
Stadtrat beschlossenen Abrissobjekte inzwi-
schen adresskonkret im Internet veröffent-
licht werden. 

Von Beginn an hatte die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit einen hohen Stellen-
wert im Stadtumbau West. Rund ein Drittel 
der beteiligten Stadtumbaukommunen ent-
wickelte dafür ein Konzept, jede zweite hat-
te ein solches bereits erarbeitet.333 Mehrheit-
lich waren dies größere Städte, während 
kleinere kürzere Informationswege haben 
und oft auch vorhandene lokale Netzwer-
ke nutzen. 

Eine stärker strategisch ausgerichtete Öf-
fentlichkeitsarbeit findet sich in Ost wie 
West vor allem dort, wo Stadtumbaupro-
zesse intensiv mit der Imagebildung der 
Stadt, Gemeinde oder dem Fördergebiet 
verbunden sind. Ein gutes Image ist zu-
gleich ein Standortfaktor. Die Identifikation 
der Bewohner mit dem Ort zu steigern, Ab-
wanderungen zu bremsen, aber auch die In-
vestitionsbereitschaft zu erhöhen und ins-
gesamt ein Aufbruchssignal zu senden, dies 
alles sind Ziele, auf die sich Maßnahmen 
und Kampagnen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit im Stadtumbau richten. 

Wichtiges Ergebnis beider Stadtumbaupro-
gramme ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit 
ein bedeutendes und vor allem sehr wirksa-
mes Instrument bei der Umsetzung ist, auf 
kommunaler Ebene in vielfältiger Form er-
folgt und auch hier ähnliche Instrumente in 
Ost und West genutzt werden:

�� 	Fast alle untersuchten Kommunen stel-
len auf ihren Internetseiten die aktuellen 
städtebaulichen Entwicklungskonzepte, 
meist als Download, bereit. Pressear-
beit, Broschüren, Flyer sowie Planungs- 
und Stadtteilzeitungen zu Konzepten und 
Vorhaben ergänzen als klassische Formen 
das Informationsangebot. 

333	  	
Vgl. BMVBS (2009): Stadtum-
bau West. Befragung von Kom-
munen im Stadtumbau West, 
S. 62f.
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�� 	Verstärkt werden moderne Medien und 
teils auch soziale Netzwerke genutzt. In 
Altena postet die Stadt über Facebook 
Nachrichten zum Stadtumbau. In Bottrop 
konnten Bürger über online-Formulare 
und Aktionspostkarten ihr Interesse an 
einer Mitwirkung bekunden. Auch Osna-
brück bietet online-Beteiligung. In Nord-
hausen bietet eine Webcam Aktuelles 
zum Baufortschritt bei Stadtumbaumaß-
nahmen. 

�� 	Begleitet werden Stadtumbaumaßnah-
men häufig von Wettbewerben unter-
schiedlicher Formate sowie von öffentli-
chen Ergebnispräsentationen im Rahmen 
von Ausstellungen, Ausstellungskatalo-
gen (z.B. in Bernburg im Rahmen der IBA 
Sachsen-Anhalt, Halle/Saale, Nordhau-
sen, Husum, Offenbach). Berlin hat 2010 
eine große Zwischenbilanz zum Stadtum-
bau gezogen und die Ergebnisse für Ost 
und West in einer Ausstellung sowie ei-
nem dazugehörigen Katalog dokumen-
tiert und aufbereitet.

�� 	Vor allem in Gebieten mit großen in-
nerstädtischen Brachen wurde intensiv  
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Tage der 
offenen Tür, Begehungen, oft verbunden 
mit Festen oder kulturellen Events, dien-
ten zur Öffnung dieser der Stadtbevöl-
kerung bislang verschlossenen Gebiete 
(z.B. Mössingen, Offenbach, Osnabrück, 
Schwabach). 

Diese partizipative Prozessgestaltung des 
Stadtumbaus in Ost und West hat – wie die 
Ergebnisse zeigen – Früchte getragen, ins-
besondere dort, wo sie über eine formale 
Beteiligung hinausging. Beteiligungspro-
zesse zu organisieren, benötigt personel-
le Ressourcen, ein ebensolches Knowhow 
und Kontinuität. Deshalb werden die Pro-
zesse auf kommunaler Ebene oft mit exter-
nen Beauftragten durchgeführt. 

Zwischenfazit

�� 	Die integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzepte sind das zentrale Steue-
rungsinstrument des Stadtumbaus und 
inzwischen für die Städtebauförderung 
insgesamt. Sie besitzen auch als infor-
melle Instrumente eine hohe Bindungs-
kraft für die Kommune und die beteilig-
ten Akteure. Vielfach gaben sie erst den 
Anstoß, sich mit städtebaulichen Auswir-
kungen des Strukturwandels in einem in-
tegrierten Planungs- und Handlungsan-
satz aktiv auseinanderzusetzen.

�� 	Fast alle Kommunen im Stadtumbau Ost 
haben ein integriertes (städtebauliches) 
Entwicklungskonzept und es mindestens 
auch einmal inhaltlich oder räumlich ver-
tieft fortgeschrieben. Auch in den meisten 
westdeutschen Kommunen liegen Kon-
zepte vor oder befinden sich in der Erar-
beitung. 

�� 	Die integrierte Herangehensweise in 
kleinräumigen Betrachtungsräumen för-
dert ein abgestimmtes Verwaltungsden-
ken und -handeln. Es entstehen neue 
Formen der Kooperation und Prozess-
steuerung, durch eine gemeinsame Ziel-
bestimmung kommt es zu mehr Akzep-
tanz und Mitwirkungsbereitschaft von 
Akteuren und durch abgestimmtes Han-
deln ist verstärkt Mittelbündelung mög-
lich. Gleichzeitig sind Beteiligungsformen 
und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit In-
strumente für Transparenz und Mobilisie-
rung der Stadtöffentlichkeit.

�� 	Innerhalb der Stadtumbauprogramme 
haben sich zwei städtebaurechtliche Ins-
trumente der Gebietsfestlegung heraus-
kristallisiert, die für die Umsetzung der 
Programme Stadtumbau Ost und West 
gleichermaßen geeignet sind: das Stadt-
umbaugebiet nach §  171b BauGB und 
das Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 
Für die Umsetzung des Stadtumbaus auf 
der kommunalen Ebene steht ein breites 
Spektrum planungsrechtlicher Instrumen-
te zur Verfügung und wird von den Akteu-
ren in Ost und West entsprechend ange-
wendet. Die Kommunen können je nach 
Bedarf selber entscheiden, welches Ver-
fahren sie wählen. Diese Flexibilität im 
Einsatz der Instrumente wurde von meh-
reren Seiten hervorgehoben. 

�� 	Mit dem Instrument des Stadtumbauge-
bietes nach § 171b BauGB haben die Kom-
munen mittlerweile ausreichend Erfah-
rung. Die Hürden für dieses Instrument 
sind im Vergleich zu Sanierungsgebieten 
relativ niedrig. Werden dennoch Eingriffs-
möglichkeiten aus dem Sanierungsrecht 
erforderlich, legen die Kommunen punk-
tuell auch Sanierungsgebiete in Stadtum-
baugebieten fest. Für ostdeutsche Stadt-
umbaugebiete mit Rückbauschwerpunkt 
scheint aus heutiger Perspektive nach 
wie vor das Stadtumbaurecht passend zu 
sein. Allerdings wurde auch hierbei dar-
auf verwiesen, dass der kooperative An-
satz bei unwilligen und nicht fähigen Ei-
gentümern nicht ausreicht. 
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�� 	Mit zunehmend notwendig werdender 
Einflussnahme auf Aktivitäten von Eigen-
tümern könnte das Sanierungsverfahren 
nach § 142 BauGB mit den Möglichkeiten 
der steuerlichen Abschreibung sowie der 
Abschöpfung von Wertzuwächsen stär-
ker an Bedeutung gewinnen. Vor allem 
in Quartieren, in denen eine Bestands-
qualifizierung angestrebt wird, kann eine 
ergänzende oder alleinige Festlegung als 
Sanierungsgebiet die gewünschten Ein-
griffe ermöglichen. 

�� 	Hinweise auf Änderungsbedarf beim 
städtebaurechtlichen Instrumentarium 
oder Anhaltspunkte dafür, dass die ge-
setzlichen Anforderungen an die Festle-
gung von Stadtumbaugebieten relevan-
te Anwendungsprobleme aufweisen, kön-
nen aus den vorliegenden Erkenntnissen 
der programmübergreifenden Evaluie-
rung weder für Ost noch für West abge-
leitet werden. Die vorhandenen Instru-
mente des Besonderen Städtebaurechts 
sind für die Gebietsfestlegung ausrei-
chend und eignen sich sowohl für die 
Handlungsräume im Stadtumbau Ost wie 
im Stadtumbau West.

�� 	Die Federführung für den Stadtumbau-
prozess liegt in der Regel auf Ämterebe-
ne und vorrangig beim Stadtplanungs- 
oder Bauamt. In kleineren Städten und 
Gemeinden ist die Gesamtsteuerung oft-
mals auch auf Bürgermeisterebene ange-
siedelt.

�� 	In Kommunen beider Stadtumbaupro-
gramme sind die ressortübergreifenden 
Lenkungs- bzw. Steuerungsrunden etab-
lierte Formen der Gesamtsteuerung. Die-
se prozessbegleitenden Arbeitsgremien 
gibt es sowohl auf gesamtstädtischer als 
auch auf Fördergebietsebene im Umset-
zungsprozess. 

�� 	In die Lenkungsstrukturen einbezogen 
werden aus der Stadtverwaltung regelmä-
ßig Vertreter aus weiteren Fachressorts. 
Ergänzend sind Akteure außerhalb der 
Verwaltung daran beteiligt. Die anfangs 
dominierenden Rückbaumaßnahmen von 
Wohnungsbeständen im Stadtumbau Ost 
spiegelten sich auch in den Themen und 
der Besetzung der Gremien wider. Vor al-
lem in den ostdeutschen Kommunen ge-
hören die (großen) Wohnungsunterneh-
men und die Ver- und Entsorgungsträger 
dazu. Unverzichtbar waren verbindliche 
Abstimmungen mit Wohnungsunterneh-

men, der Versorgungswirtschaft und Trä-
gern der sozialen Infrastruktur. 

�� 	Sich bereits von Anfang an mit integrier-
ten Fragestellungen auseinanderzusetzen 
und ein ressortübergreifendes Entwick-
lungskonzept zu erarbeiten, hat zu posi-
tiven Effekten bei der Prozesssteuerung 
geführt. Nicht selten bleiben die während 
der Entwicklungsphase gegründeten Gre-
mien erhalten und begleiten den Stadt-
umbauprozess auch darüber hinaus. 

�� 	Für die Umsetzungsphase auf Förderge-
bietsebene setzen die Kommunen auch 
aus dem Sanierungsprozess erprobte 
Strukturen ein, darunter die Stadtumbau-
manager oder – bei Kopplung mit einem 
Sanierungsgebiet – (treuhänderische) Sa-
nierungsträger. 

�� 	In den Kommunen des Stadtumbaus Ost 
gibt es neben den Arbeitsgremien auf 
Fördergebietsebene sehr oft Strukturen, 
die sich mit der gesamtstädtischen Ent-
wicklung auseinander setzen. Innerhalb 
des Stadtumbaus West sind in einigen 
Regionen interkommunale Prozesse um-
gesetzt und durch die entsprechenden 
Gremien aus mehreren Gemeinden be-
gleitet worden. 

�� 	Erfolgreiche Stadtumbauprozesse setzen 
die Mitwirkung öffentlicher, privater und 
zivilgesellschaftlicher Akteure und die 
Ansprache und Gewinnung von Koope-
rationspartnern für die Umsetzung von 
Handlungsstrategien und Maßnahmen 
voraus. Daher hat sich in den Stadtum-
baukommunen eine Vielzahl unterschied-
licher partnerschaftlicher Strukturen (z.B. 
mit Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und 
Kirchen, Ver- und Entsorgungsunterneh-
men, Einzelhandels-, Gewerbe- und Wirt-
schaftsunternehmen sowie mit Woh-
nungseigentümern) herausgebildet, die 
die Wirksamkeit von Stadtumbaumaß-
nahmen deutlich erhöht haben. 

�� 	Umfassende Informations- und Bera-
tungsangebote und starke, institutiona-
lisierte Organisationsstrukturen im Sin-
ne der Vernetzung und Moderation tra-
gen maßgeblich zur Aktivierung bei und 
befördern die Umsetzung von Stadtum-
baumaßnahmen ebenso zielorientiert wie 
kommunale Vorleistungen und Förderan-
reize. Eine besondere Herausforderung 
für den Stadtumbau ist die Mobilisierung 
und Einbeziehung von Einzeleigentümern 
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sowie die Einbindung bisher nicht hinrei-
chend kooperationsbereiter Unternehmen.

�� 	Angesichts einer hohen Komplexität von 
Problemlagen sind in den zurückliegen-
den Förderzeiträumen – neben den Mit-
teln aus den Stadtumbauprogrammen 
– weitere Förderinstrumente eingesetzt 
worden, um die mit dem Stadtumbau 
verfolgten Ziele zu unterstützen und An-
reize zu setzen, damit sich weitere Akteu-
re an der Umsetzung von Maßnahmen 
beteiligen. Viele der eingesetzten Anrei-
zinstrumente haben sich in der Praxis be-
währt; sie haben sinnvolle und der Höhe 
nach in der Regel gut bemessene Anrei-
ze gesetzt. 

�� 	Wichtige Bestandteile der Prozesssteu-
erung sind die Beteiligung und Mitwir-
kung der Bürger sowie eine zielführen-
de Öffentlichkeitsarbeit. Während Betei-
ligung und Mitwirkung im Stadtumbau 
West von Beginn an integrale Bestand-
teile der Steuerung von Stadtumbaupro-
zessen waren, haben partizipative Prozes-
se im Stadtumbau Ost häufig erst in der 
zweiten Programmphase stärkeres Ge-
wicht erhalten. 

�� 	Sowohl im Stadtumbau West als auch im 
Stadtumbau Ost wurden bisher vielfälti-
ge Beteiligungsinstrumente eingesetzt. 
Im Ergebnis konnten sowohl die städte-
baulichen Entwicklungskonzepte als auch 
die Maßnahmenplanungen weiter quali-
fiziert werden. Deutlich wurde, dass da-
für Kontinuität und Zeit sowie personelle 
Ressourcen nötig und einzuplanen sind. 

�� 	Beteiligungsprozesse haben das bürger-
schaftliche Engagement und die Mitwir-
kungsbereitschaft in vielen Kommunen 
gestärkt. Sie haben aber auch zu Ziel- und 
Interessenkonflikten geführt, die teilwei-
se erst auf dem Weg von Umfragen oder 
Bürgerentscheiden gelöst werden konn-
ten. 

�� 	Der Stadtumbau in Ost und West wird 
durch eine zielgerichtete Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die 
auf ein besseres Image in den Stadtteilen 
bzw. Fördergebieten oder in der gesam-
ten Stadt zielt. Neben den klassischen In-
strumenten gewinnt der Einsatz moder-
ner Medien immer mehr an Bedeutung. 
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6 Exkurs: Klimaschutz und Klimaanpassung 
als Querschnittsaufgabe im Stadtumbau

Die nachfolgende Darstellung ist eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse der Ergän-
zungsstudie „Klimaschutz und Klimaanpas-
sung im Stadtumbau“ zur Evaluierung der 
Stadtumbauprogramme Ost und West ver-
fasst von empirica und MUST Städtebau, 
soweit sie bis Anfang März 2016 vorlagen. 
Sie basieren auf einer umfangreichen Lite-
raturauswertung, einer Analyse integrierter 
städtebaulicher Entwicklungskonzepte und 
klimabezogener Konzepte von 25 Stadtum-
baukommunen, Interviews mit den Verant-
wortlichen für den Stadtumbau auf Ebene 
der Bundesländer, 15 Telefoninterviews mit 
Kommunalvertretern, fünf detaillierteren 
Fallstudien (Augsburg, Dortmund, Plauen, 
Remscheid und Speyer) sowie einem Fach-
gespräch mit Bundes-, Landes-, Kommunal-
vertretern und weiteren Akteuren aus Wis-
senschaft und Praxis.

6.1 Notwendigkeit und Ansatz­
punkte im Stadtumbau

Herausforderungen des Klimawandels

Der Klimawandel stellt die Kommunen so-
wie die Unternehmen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in Deutschland vor 
neue Herausforderungen. Während Gebäu-
dewirtschaft, Verkehr, Industrie und Gewer-
be einerseits durch den CO2-Ausstoß stark 
zum Klimawandel beitragen, sind sie ande-
rerseits selbst in hohem Maße von den Fol-
gen des Klimawandels betroffen. Es gilt da-
her, den Ursachen und Folgen des Klima-
wandels sowohl durch Maßnahmen zum 
Klimaschutz als auch zur Anpassung an Kli-
mafolgen zu begegnen. Klimaschutz (Miti-
gation) bezeichnet dabei diejenigen Strate-
gien und Handlungen, die darauf abzielen, 
durch die Reduktion des Energieverbrau-
ches sowie durch einen Wechsel zu regene-
rativen Energieträgern den Ausstoß klima-
relevanter Treibhausgase zu vermindern. 
Die Klimaanpassung (Adaptation) umfasst 
dagegen Strategien und Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Minimierung möglicher 
Schäden sowie zur Nutzung möglicher Vor-
teile, die durch den Klimawandel und des-
sen Folgen (z.B. Temperaturveränderun-
gen, Zunahme von Extremwettern) auftre-
ten können.

Angesichts der ehrgeizigen Klimaschutz-
ziele und der gesetzlichen Vorgaben zur 
Energieeinsparung und zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen, steht auch der 
Stadtumbau künftig vor der Herausforde-
rung, die Einsparpotenziale beim Ener-
gieverbrauch im Gebäudebestand und im 
Stadtverkehr verstärkt auszuschöpfen so-
wie den Einsatz erneuerbarer Energien 
in den betroffenen Quartieren zu fördern. 
Gleichzeitig ist auch der Stadtumbau ge-
fordert, vor dem Hintergrund der prognos-
tizierten Zunahme von Extremwetterereig-
nissen (z.B. Hitzewellen, Starkregen, Sturm-
fluten) und wachsender Gefahren von Sach- 
und Personenschäden, einen Beitrag zur 
Schaffung resilienter und klimaangepass-
ter Stadtstrukturen zu leisten. 

Klimaschutz und Klimaanpassung als Stadt­
umbauaufgabe

Mit der Novelle des Baugesetzbuches 2011 
hat der Bund dem Klimaschutz und der Kli-
maanpassung sowohl im Allgemeinen als 
auch im Besonderen Städtebaurecht einen 
höheren Stellenwert eingeräumt. Zunächst 
wurde durch die neue Klimaschutzklau-
sel im § 1a Abs. 5 BauGB den Klimabelan-
gen bei der planungsrechtlichen Abwägung 
ein zusätzliches rechtliches Gewicht verlie-
hen und die Stadtplanung dazu veranlasst, 
die Koordinierungs- und Steuerungsfunkti-
on der Bauleitplanung voll auszuschöpfen, 
um den in § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB geforder-
ten „allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung“ mit Hilfe integrierter zukunftsgerich-
teter Anpassungskonzepte für die Stadt- und 
Infrastrukturplanung gerecht zu werden. 

Darüber hinaus wurden die Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
im Rahmen der Novellierung 2011 in die 
Vorschriften des § 171a BauGB zum Stadt-
umbau integriert. Während bis dato die 
für Stadtumbaumaßnahmen erforderli-
chen „erheblichen städtebaulichen Funkti-
onsverluste“ insbesondere dann vorlagen, 
„wenn ein dauerhaftes Überangebot an 
baulichen Anlagen für bestimmte Nutzun-
gen, namentlich für Wohnzwecke“ bestand 
oder zu erwarten war, sind solche Verluste 



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West176

seit der Gesetzesänderung auch dann ge-
geben, „wenn die allgemeinen Anforderun-
gen an den Klimaschutz und die Klimaan-
passung nicht erfüllt werden“ (§ 171a Abs. 
2 BauGB). Derartige Funktionsverluste kön-
nen beispielsweise aufgrund eines erhöh-
ten Energiebedarfes für Gebäude oder ei-
ner hohen Anfälligkeit eines Gebietes ge-
genüber Klimafolgen wie z.B. Hitze oder 
Starkregen vorliegen.

Schon vor der Novellierung des BauGB ha-
ben Belange des Klimaschutzes und der Kli-
maanpassung Eingang in die Städtebauför-
derung gefunden. Erstmals hat die Verwal-
tungsvereinbarung Städtebauförderung des 
Jahres 2007 in der Präambel darauf verwie-
sen, dass im Rahmen der Maßnahmen der 
Städtebauförderung Stadtquartiere unter 
Berücksichtigung des Klimaschutzes an die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
angepasst werden.334 In der Verwaltungs-
vereinbarung von 2012 ist die Berücksichti-
gung des Klimaschutzes um die Klimaände-
rung ergänzt worden.335 Schließlich erfolg-
te in der Verwaltungsvereinbarung Städte-
bauförderung von 2015 eine Spezifizierung 
von Aspekten und Anknüpfungspunkten bei 
der Berücksichtigung des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung, wenn es heißt: 
„Bund und Länder unterstreichen dabei die 
Bedeutung von Grün- und Freiflächen in 
den Städten und Gemeinden für den Um-
welt-, Klima- und Ressourcenschutz, die 
biologische Vielfalt, die Gesundheit und 
den sozialen Zusammenhalt in Stadtquar-
tieren. Sie bekräftigten das Ziel der energe-
tischen Erneuerung in den Quartieren sowie 
die besonderen Möglichkeiten der Städte-
bauförderung, öffentliche Räume und Ge-
bäude sowie das Wohnumfeld barrierefrei 
bzw. barrierearm zu gestalten und damit 
die Städte und Gemeinden für alle Bevöl-
kerungsgruppen lebenswert und nutzbar zu 
erhalten.“336 Die beschriebene Berücksichti-
gung von Klimaschutz und Klimaänderung 
ist in der Präambel zur Verwaltungsver-
einbarung aufgeführt. Es handelt sich ent-
sprechend um ein Querschnittsthema der 
Städtebauförderung im Allgemeinen. Kli-
maschutz und Klimaanpassung sind dage-
gen bislang kein eigenständiger Fördertat-
bestand des Stadtumbaus. Die aufgeliste-
ten Fördertatbestände schließen den Klima-
schutz und die Klimaanpassung aber auch 
nicht aus. 

(Zukünftiger) Stadtumbaubedarf: Ansatz­
punkte und Handlungsfelder

Bei näherer Betrachtung bietet der Stadt-
umbau aufgrund seiner generellen Zielrich-
tung erhebliche Chancen, den genannten 
Herausforderungen durch den Klimawan-
del zu begegnen und einen wirksamen Bei-
trag zum Klimaschutz und (insbesondere) 
zur Klimafolgenanpassung zu liefern. Vie-
le der Stadtumbaumaßnahmen leisten dazu 
bereits heute im weitesten Sinne einen in-
direkten Beitrag. Insbesondere die Sanie-
rung und der Rückbau von Gebäuden so-
wie die Aufwertung von Freiräumen und In-
frastrukturen eröffnen zahlreiche Potenziale 
zur CO2-Minderung, zur Verbesserung des 
Lokalklimas und zur Erhöhung der Resilienz 
im Quartier. 

Für den Erfolg der Maßnahmen ist es wich-
tig, dass die primäre Stadtumbauaufgabe 
(Umgang mit städtebaulichen Funktions-
verlusten) künftig stärker mit klimarelevan-
ten Belangen abgestimmt wird, um so mög-
lichst viele Synergien zu erzielen und even-
tuelle Gegensätze zu vermeiden. Generell 
bieten sich vielfältige Anknüpfungspunkte 
und Handlungsoptionen, um den Heraus-
forderungen des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Klimawandel gerecht zu 
werden. Maßnahmen der Mitigation und 
der Adaptation können grundsätzlich auf al-
len drei baulich-räumlichen Handlungsebe-
nen des Stadtumbaus 

a) Gebäude (Aufwertung, Umbau und Rück-
bau) 

b) Freiraum/Brachflächen (Verbesserung, 
Neuordnung, Wieder- und Zwischennut-
zung)

c) Infrastruktur (Anpassung und Sicherung 
der Grundversorgung)

durch eine Vielzahl von Maßnahmen Be-
rücksichtigung finden.

a) Handlungsfeld Gebäude 

Im Bereich der Bebauung können (so-
wohl im Handlungsraum Innenstädte und 
Ortszentren als auch im Bereich der Wohn-
quartiere und Wohnsiedlungen) Fördermit-
tel des Stadtumbaus entweder für die Auf-
wertung und den Umbau des vorhandenen 
Gebäudebestands oder für den Rückbau 
leerstehender, dauerhaft nicht mehr benö-

334	  
VV Städtebauförderung 2007, 
Präambel IV.

335	   	
VV Städtebauförderung 2012, 
Präambel III.

336	   	
VV Städtebauförderung 2015, 
Präambel III.
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tigter Gebäude oder Gebäudeteile verwen-
det werden. Dadurch eröffnen sich zahlrei-
che Handlungsspielräume und -möglich-
keiten, durch gebäudebezogene Stadtum-
baumaßnahmen zu mehr Klimaschutz und 
Klimaanpassung beizutragen.

Klimaschutz

Der Gebäudebereich ist für den Klimaschutz 
von zentraler Bedeutung. Rund 40 Prozent 
des Endenergieverbrauchs und etwa ein 
Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf Ge-
bäude.337 Hinzu kommt, dass zahlreiche Ge-
bäude vor Inkrafttreten der Wärmeschutz-
verordnung errichtet wurden und bis heu-
te kaum energetisch saniert wurden. Durch 
eine entsprechende Anpassung des Gebäu-
debestands könnte der Energieverbrauch 
erheblich gesenkt werden. Die Anforde-
rungen an den Energiebedarf, an den Wär-
meschutz der Gebäudehülle und an som-
merlichen Wärmeschutz sind in den letz-
ten Jahren durch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der entsprechenden Gesetze 
und Verordnungen gestiegen (z.B. Energie-
einsparungsgesetz, Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz, Energieeinsparverordnung, 
Heizkostenverordnung). Für den Stadtum-
bau ist zu beachten, dass auch Änderungen 
in Bestandsgebäuden den Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung gerecht wer-
den. Der Handlungsbedarf zum Klimaschutz 
auf der Gebäudeebene liegt primär in der 
Umsetzung von Energieeffizienzstrategien 
sowie im Einsatz erneuerbarer Energien. 

Klimaanpassung

Auch hinsichtlich der Anpassung an Klima-
folgen spielt der Gebäudesektor eine wich-
tige Rolle. Insbesondere die prognostizier-
te Zunahme von Extremwetterereignissen 
erfordert eine klimagerechte Flächennut-
zung und eine bauliche Ertüchtigung von 
Gebäuden. Aus dem Anstieg des Meeres-
spiegels und einer Ausweitung von Über-
schwemmungsgebieten an Fließgewässern 
entstehen neue Anforderungen an die kon-
krete siedlungsräumliche Standortplanung. 
Häufigere Starkniederschläge, Hitzewellen 
sowie intensivere Beanspruchungen durch 
dynamische Windlasten oder Hagel stel-
len höhere Anforderungen an die Ausstat-
tung von Gebäuden und an die Konzepti-
on von Bauteilen. Neben dem Objektschutz 
gegenüber Starkregenereignissen, können 
Maßnahmen an Gebäuden auch einen Bei-
trag zur Klimaanpassung in der Umgebung 
leisten. So kann zum Beispiel eine gezielte 

Fassaden- und Dachbegrünung die Wärme- 
belastung städtischer Quartiere mindern 
und gleichzeitig die Abflussdrosselung und 
Verdunstung bei Starkregen verbessern.

b) Handlungsfeld Freiraum/Brachflächen

Das städtische Klima zeichnet sich (im Ver-
gleich zum Umland) durch hohe Tempera-
turen, niedrige Luftfeuchtigkeit, einen we-
nig ausgeglichenen Wasserhaushalt so-
wie einen verminderten Luftaustausch aus. 
Hinzu kommt eine erhöhte Konzentrati-
on an Luftschadstoffen und Feinstaub aus 
Verkehr, Industrie und Haushalten. Urbane 
Grün- und Freiflächen sind besonders wich-
tig, da sie in der Lage sind, das Stadtklima 
zu verbessern und zahlreiche klimarelevan-
te Funktionen zu übernehmen.

Der Fördergegenstand des Stadtumbaus 
fokussiert im Bereich der Freiräume auf 
die Verbesserung öffentlicher Räume, des 
Wohnumfeldes und der privaten Freiflä-
chen. Zudem bieten sich Handlungsspiel-
räume für eine (klimagerechte) Freiflächen- 
planung im Zuge der städtebaulichen Neu-
ordnung und bei der Wieder- und Zwi-
schennutzung von Brachflächen an.

Klimaschutz

Für den Klimaschutz spielen urbane Grün- 
und Freiflächen eine nicht unwesentliche 
Rolle. Zum einen bilden mittlere und hohe 
Vegetationsschichten (wie z.B. Bäume) Sau-
erstoff, verbrauchen Kohlendioxid und die-
nen der Absorption und Filterung von Luft-
schadstoffen bzw. (Fein-)Staub. Außerdem 
bieten Grün- und Freiflächen mancherorts 
Raumkapazitäten für die Nutzung von er-
neuerbaren Energien. Nicht zuletzt schir-
men schattenspendende Bäume die Freiflä-
chen und Gebäude gegen die Hitze ab und 
mindern somit den Energiebedarf für Küh-
lung. Auch grüne Freiräume haben durch 
Verdunstungsprozesse unmittelbare Abküh-
lungseffekte auf die sie umgebende Bebau-
ung. Im Winter sorgen Gründächer für eine 
bessere Wärmeisolierung und damit für we-
niger Heizenergieverbrauch. 

Klimaanpassung

Auch aus Sicht der Klimaanpassung ist es 
dringend notwendig, urbane Grün- und 
Freiflächen zu erhalten, zu sichern und zu 
entwickeln, da sie einen erheblichen Bei-
trag dazu leisten können, die Risiken gegen-
über Klimafolgen zu mindern. Insbesonde-
re größere, zusammenhängende Grün- und 

337	   	
Pressemitteilung des BMWi vom 
3.7.2014: Gabriel: ‚Ziel ist eine 
ganzheitliche Gebäudestrategie 
- Start der ‚Energiewende Platt-
form Gebäude‘.
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Brachflächen können bei austauscharmen 
Wetterlagen als Bahnen für den Transport 
von kühlerer Luft in dicht bebaute Stadtbe-
reiche dienen. Kleinere Grünflächen und 
Strukturen (z.B. Pocket-Parks, Straßenbäu-
me) dagegen können die sommerliche Hit-
zebelastung der Bevölkerung im innerstäd-
tischen Wohn- und Arbeitsumfeld reduzie-
ren. Durch die Wärmeaufnahme verdunsten 
sie einen Großteil des Wassers und sorgen 
damit für eine Abkühlung der Umgebungs-
temperatur. Gleichzeitig verringern Grünflä-
chen mit abwechslungsreichem Pflanzbe-
wuchs die Windböigkeit und schaffen über 
einen erhöhten Windschutz ein angeneh-
mes Mikroklima. Nicht zuletzt fördern grö-
ßere (entsiegelte) Freiflächen die Rückhal-
tung und die ortsnahe Versickerung von Re-
genwasser. Sie helfen dadurch beim Schutz 
vor Überflutungen und bei der Grundwas-
serneubildung.

c) Handlungsfeld Infrastruktur

Im Rahmen des Stadtumbaus sind erforder-
liche Maßnahmen zur Anpassung der städ-
tischen Infrastruktur förderungsfähig. Da-
durch kann ein Beitrag sowohl zum Klima-
schutz als auch zur Anpassung an Klimafol-
gen geleistet werden.

Klimaschutz

Aus Sicht des Klimaschutzes wird das Ziel 
verfolgt, technische Infrastrukturen kli-
magerecht anzupassen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Wärme- und Energie-
versorgung. Durch den vermehrten Ein-
satz CO2-armer bzw. CO2-neutraler Energi-
en können wesentliche Beiträge zum Kli-
maschutz geleistet werden. Weitere Hand-
lungsfelder für die CO2-Minderung liegen 
im Bereich der Infrastruktur vor allem in 
der Abwärmenutzung, in der Verminderung 
von Leitungsverlusten bzw. in der optimier-
ten Ausnutzung technischer Systeme. 

Grundsätzlich sind die Wärme- und Strom-
versorgung immer integriert zu betrach-
ten. Gebäudebezogene Maßnahmen zur 
Optimierung der Energieeffizienz, gegebe-
nenfalls auch dezentrale Energieerzeugung 
(Sonne, Wind, Geothermie, Bioenergie, Ab-
wärmenutzung), und zur Effizienzsteigerung 
durch Kraft-Wärme-Kopplung (Fern- und 
Nahwärmenetze) sollten dabei kombiniert 
werden. Dabei gilt es zu beachten, dass 
eine optimierte Wärmedämmung die Ener-
gienachfrage und damit unter Umständen 
die Effizienz von Kraft-Wärme-Kopplung 
(Fernwärme) reduzieren kann. 

Ein weiteres Handlungsfeld für den Klima-
schutz im Bereich der Infrastrukturplanung 
stellt der Verkehrs-/Mobilitätssektor dar. 
Insbesondere Maßnahmen, die zum Kombi-
nieren von Verkehrsmitteln des Umweltver-
bundes (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) anre-
gen und somit multi- und/oder intermoda-
les Verkehrsverhalten fördern, können ei-
nen wertvollen Beitrag zur Minderung des 
CO2-Aufkommens leisten. Vor allem die ent-
sprechenden Fachplanungen sind mit der 
Umsetzung solcher Ansätze zum Klima-
schutz befasst. Im Rahmen des Stadtum-
baus können diese Maßnahmen integriert 
werden.

Klimaanpassung

Auch aus Sicht der Klimaanpassung spielt 
die technische Infrastruktur eine wichtige 
Rolle. Der Klimawandel und daraus resul-
tierende Extremwetter stellen veränderte 
Ansprüche sowohl an die leitungsgebun-
dene, technische Infrastruktur (z.B. Abwas-
serentsorgung bei Starkregen) als auch an 
die soziale Infrastruktur (z.B. Klimatisierung 
von Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen). 
Ziel ist es, durch geeignete Schutzmaßnah-
men Versorgungsausfälle (z.B. Strom) und 
Schäden an Infrastrukturen (durch Überflu-
tungen, Hitze, Sturm etc.) zu vermeiden, die 
hohe Kosten nach sich ziehen würden.

6.2 Bedeutung von Klimaschutz 
und Klimaanpassung im Stadt­
umbau und in der kommuna­
len Praxis

Programmumsetzung auf Länder ebene

Die Länder gehen mit dem Thema Klima-
schutz und Klimaanpassung im Stadtum-
bau unterschiedlich um. Im Trend haben 
Klimaschutz und Klimaanpassung eine sehr 
hohe Bedeutung in der Landes(umwelt-)po-
litik und zunehmend auch in der Stadtent-
wicklungs-/Stadtumbaupolitik. Dieser Trend 
schlägt sich ebenfalls in den Richtlinien der 
städtebaulichen Erneuerung oder anderen 
Dokumenten der Länder, wie Programm-
ausschreibungen oder Programmleitfä-
den, nieder. Hier berücksichtigen mittler-
weile viele Länder explizit die Belange von 
Klimaschutz (jedoch weniger die Belange 
der Klimaanpassung). Dies erfolgt in unter-
schiedlichen Zusammenhängen, z.B. als De-
finition von Zuwendungsvoraussetzung, als 
Auflistung von Förderschwerpunkten oder 
förderfähigen Maßnahmen und/oder Be-
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schreibung von inhaltlichen Anforderun-
gen an das integrierte städtebauliche Ent-
wicklungskonzept. 

In einigen wenigen Ländern spielen da-
gegen der Klimaschutz und die Klimaan-
passung im Stadtumbau eine geringe bis 
gar keine Rolle. Das bedeutet im Umkehr-
schluss nicht, dass Klimaschutz und Klima-
anpassung landespolitisch unbedeutend 
wären. Die Belange des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung haben eine hohe Be-
deutung in anderen Politik- und Förderbe-
reichen, nicht aber im Stadtumbau. Die Mit-
tel aus den Stadtumbauprogrammen wer-
den weiterhin prioritär für die Behebung 
städtebaulicher Funktionsverluste infolge 
des demografischen oder wirtschaftlichen 
(Struktur-)Wandels eingesetzt.

Die hohe landespolitische Bedeutung von 
Klimaschutz und Klimaanpassung schlägt 
sich in der Praxis der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahmen noch nicht in entspre-
chendem Maße nieder. Dies liegt daran, 
dass die Zahl der Neuaufnahmen von städ-
tebaulichen Gesamtmaßnahmen im Ver-
gleich zu den bereits seit mehreren Jah-
ren laufenden Maßnahmen relativ gering 
ausfällt. In den älteren städtebaulichen Ge-
samtmaßnahmen, deren Aufnahme in die 
Stadtumbauprogramme vor der BauGB-No-
velle des Jahres 2011 erfolgte, waren die 
Belange des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung in den integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzepten und als Aus-
wahlkriterium für die Länder naturgemäß 
nur von geringerer Bedeutung. Dies ändert 
sich sukzessive durch notwendige Fort-
schreibungen der integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzepte im Rahmen von 
Neubeantragungen und ein Stück weit auch 
durch die jährlichen Umsetzungskonzepte.

Durch die anstehende Neuaufnahme von 
städtebaubaulichen Gesamtmaßnahmen in 
einigen Ländern in den kommenden Jah-
ren wird sich die Situation voraussichtlich 
grundlegend ändern. Folgt man der Pro-
grammatik vieler Länder, haben künftig 
Klimaschutz und Klimaanpassung bei der 
Neuaufnahme von städtebaulichen Gesamt-
maßnahmen eine sehr hohe Bedeutung. Da 
die Programme in der Regel überzeichnet 
sind, erhalten die Inhalte und Qualitäten 
der integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzepte eine entscheidende Rolle 
bei der Auswahl und Aufnahme von neu-
en Gebietskulissen in die beiden Program-
me. Kommen die antragstellenden Kom-
munen den landesseitigen Anforderungen 

nicht nach und fokussieren sich weiterhin 
in ihren Konzepten nur auf die typischen 
städtebaulichen Probleme infolge des de-
mografischen und wirtschaftlichen Wan-
dels oder gelingt ihnen keine Verknüpfung 
auf der Ziel- und Maßnahmenebene, dürf-
ten die Chancen zur Aufnahme in das Pro-
gramm relativ gering sein. In der logischen 
Konsequenz kann die veränderte Program-
matik vieler Länder dazu führen, dass sich 
der Charakter der künftigen Gebietskulissen 
des Stadtumbaus mit ihren spezifischen He-
rausforderungen ändert. 

Einige andere Länder sind in der program-
matischen Auslegung der Berücksichtigung 
von Klimaschutz und Klimaanpassung im 
Stadtumbau weniger strikt. Sie betonen 
zwar die Bedeutung von Klimaschutz und 
Klimaanpassung, akzeptieren aber eine un-
terschiedliche Prioritätensetzung von Kom-
munen, die gegebenenfalls ihre Schwer-
punkte im Stadtumbau in anderen Hand-
lungsfeldern sehen. 

Die zukünftige Praxis der Länder wird zei-
gen, 

�� 	welche Rolle Klimaschutz und Klimaan-
passungen bei Neuaufnahmen städte-
baulicher Gesamtmaßnahmen tatsäch-
lich spielen,

�� 	welche Konsequenzen Prioritäten der 
Kommunen jenseits des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung im Stadtumbau 
haben, und

�� 	welche Spielräume, z.B. bezogen auf 
Handlungsfelder, Länder den Kommu-
nen einräumen.

Konzeptionelle Bedeutung von Klimaschutz 
und Klimaanpassung auf der kommunalen 
Ebene

Abgrenzung und Definition von konzeptbe-
zogenen Begrifflichkeiten 

Es gibt noch keinen einheitlichen Sprach-
gebrauch für die städtebaulichen Konzep-
te unterschiedlicher räumlicher Bezugsebe-
nen im Rahmen des Stadtumbaus. Neben 
den städtebaulichen Aspekten spielen beim 
Klimaschutz und der Klimaanpassung auch 
klimabezogene (teilräumliche) Fachkon-
zepte eine Rolle. Zur Vereinheitlichung und 
Klarstellung werden die konzeptbezogenen 
Begrifflichkeiten im nachfolgenden Text wie 
folgt verwendet: Städtebauliche Entwick-
lungskonzepte mit gesamtstädtischem Be-
zug werden integrierte Stadtentwicklungs-



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West180

konzepte (Abk. INSEK) genannt; integrier-
te städtebauliche Entwicklungskonzepte 
mit teilräumlichem Bezug auf das Förder- 
bzw. Stadtumbaugebiet werden – um ei-
nen direkten begrifflichen Bezug herzustel-
len – Stadtumbaukonzepte (Abk. SUK) ge-
nannt. Teilräumliche Klimaschutzkonzepte 
(sehr selten auch Klimaanpassungskonzep-
te) mit Bezug zum Stadtumbaugebiet, die 
in den untersuchten Programmgemeinden 
fast ausschließlich energetische Quartiers-
konzepte (in der Regel gefördert mit dem 
KfW-Zuschussprogramm 432) sind, werden 
energetische Quartierskonzepte (Abk. EQK) 
genannt. Sie werden zusammen mit den 
gesamtstädtischen oder regionalen Klima-

schutz- und/oder Klimaanpassungskonzep-
ten (Abk. KSAK bzw. Klimakonzepte) klima-
bezogene Konzepte genannt.

Konzepte und idealtypische Konzeptbezie-
hungen

Für alle Programme der Städtebauförde-
rung ist die Erstellung eines integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, in 
dem Ziele und Maßnahmen im Förderge-
biet dargestellt sind, Fördervoraussetzung. 
Für Stadtumbaumaßnahmen ist die Erstel-
lung eines entsprechenden Konzeptes im 
§  171b BauGB verankert. Dabei ist in der 
Gesamtschau der untersuchten Konzepte 

Abbildung 96: Tabellarische Übersicht der untersuchten Konzepte (konzeptbezogene Analyse)

Programm- 
gemeinde Bundesland Stadtumbaugebiet

Konzepte

INSEK KSAK SUK EQK

Prenzlau Brandenburg Innenstadt/Igelpfuhl x 2013 x 2007 x 2013 x 2013

Halberstadt Sachsen-Anhalt Nordring-Innenstadt x 2013 x 2012 x 2013    

Nordhausen Thüringen Innenstadt x 2015 x 2012 x 2015    

Görlitz Sachsen Aufwertungsgebiet Innenstadt x 2009 x 2013 x 2004    

Freyung Bayern Stadtkern Altstadt I x 2008 x 2011 x 2008    

Elmshorn Schleswig-Holstein Krückau-Vormstegen x 2007 x 2011 x 2011    

Rendsburg Schleswig-Holstein
Neuwerk West/ 
ehem. Eiderkaserne

x 2007 x 2012 x 2014 x 2010

Augsburg Bayern Kriegshaber/ReesePark i.E. x 2011 x 2010

    Pfersee/SheridanPark x 2013

    Textilviertel x 2014

ZV Rheingau Hessen Interkommunal X - Rheingau x 2008 x 2013 x 2012

Siegen Nordrhein-Westfalen Quartier Hüttenstraße     x 2014 x 2008  

Tübingen Baden-Württemberg Östlicher Altstadtrand i.E. x 2010 x 2008

Speyer Rheinland-Pfalz
Entwicklungsband Kernstadt 
Nord

x 2013 x 2010 x 2013

Karlsruhe Baden-Württemberg Alter Schlachthof x 2012 x
2009, 
2013

x 2006

Bremerhaven Bremen Lehe x 2009 x
2008,  
2014

Dortmund Nordrhein-Westfalen Rheinische Straße x 2009 x 2011 x 2008

Hannover Niedersachsen Ortsmitte Vinnhorst x 2005 x 2014 x 2009

Ulm Baden-Württemberg Wengenviertel x 2010 x 2015* x 2013 x 2013

Wuppertal Nordrhein-Westfalen Oberbarmen/Wichlinghausen x 2007 x
2009-
2014

x 2007 x 2013

Berlin Berlin Tiergarten/Nordring-Heidestraße x 2015 x 2011 x 2010 x 2013

Plauen Sachsen Schloßberg x 2013     x 2013 x 2013

Stralsund Mecklenburg-Vorpommern Altstadtinsel x 2015 x 2010 x 2015 x 2012

Hamburg Hamburg Wilhelmsburg Weimarer Straße x 2007 x
2007-
2012, 
2014

x
2003, 
2005, 
2012

Remscheid Nordrhein-Westfalen Stachelhausen, Blumental etc. x 2008 x 2013 x 2007

Solingen Nordrhein-Westfalen Ohligs (Bahnhof)     x 2013 x 2014

Offenbach Hessen MAN-Gelände i.E. x 2010 x 2007

x=vorliegend, x=im INSEK integriert, i.E.=in Erarbeitung, *Entwurfsfassung
INSEK: Gesamtstädtisches integriertes Stadtentwicklungskonzept
KSAK: Gesamtstädtisches (oder bezogen auf den Landkreis) Klimaschutz- und/oder Klimaanpassungskonzept
SUK: eigenständiges Stadtumbaukonzept/integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept/Rahmenplan etc.
EQK (KfW): Energetisches Quartierskonzept nach KfW oder andere klimabezogene Quartierskonzepte
Quelle: empirica, eigene Erhebung nach Auskunft der Städte. 



181Exkurs: Klimaschutz und Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe im Stadtumbau

grob zu unterscheiden zwischen dem ge-
samtstädtischen integrierten Stadtentwick-
lungskonzept (INSEK) und dem teilräumli-
chen integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzept für die Gebietskulisse der 
Städtebauförderung (Stadtumbaukonzept). 
Funktionen und Aufgaben sind zwischen 
INSEK und Stadtumbaukonzept bei unter-
schiedlichen räumlichen Maßstabsebenen 
weitgehend identisch. 

Je nach Bundesland und Kommune können 
beide räumlichen Konzeptebenen in einem 
integrierten Entwicklungskonzept zusam-
mengefasst sein. Das gilt beispielsweise 
für die Länder Sachsen-Anhalt oder Meck-
lenburg-Vorpommern bzw. für die Unter-
suchungsstädte Halberstadt, Nordhausen, 
Freyung und Stralsund (siehe nachfolgen-
de Abbildung). Andere Bundesländer ma-
chen die Vorlage sowohl eines gesamtstäd-
tischen als auch eines teilräumlichen Ent-
wicklungskonzeptes zur Voraussetzung 
für die Aufnahme in das Stadtumbaupro-
gramm. Das gilt beispielsweise für die be-
trachteten sächsischen Kommunen Görlitz 
und Plauen. Eine dritte Gruppe von Kom-
munen (z.B. Siegen, Solingen, Speyer) ver-
fügt zwar über ein Stadtumbaukonzept, 
nicht jedoch über ein INSEK. Die Mehrzahl 
der untersuchten Kommunen im Rahmen 
der konzeptbezogenen Analyse verfügen 
sowohl über ein gesamtstädtisches INSEK 
als auch über ein Stadtumbaukonzept. 

Zwischen beiden Konzeptebenen – soweit 
sie nicht sogar zu einem Konzept vereint 
sind – bestehen idealtypisch enge Bezie-
hungen, indem sie aufeinander aufbauen.338 
So fordert die VV Städtebauförderung die 
Einbettung des Stadtumbaukonzeptes, so-
weit dieses gesamtstädtische Belange nicht 
beinhaltet, in ein bereits vorhandenes ge-
samtstädtisches Konzept (INSEK) bzw. die 
Ableitung davon. Der Hintergrund dieser 
Forderung liegt in der Funktion des INSEK 
begründet, das auch ein umsetzungsorien-
tiertes Steuerungsinstrument für den Ein-
satz der Städtebaufördermittel sein kann. 
In der Praxis bedeutet dies, dass sowohl 
die Erforderlichkeit als auch die Ableitung 
der Zielstellung für das Stadtumbaugebiet 
bzw. die städtebauliche Gesamtmaßnah-
me in dem INSEK dargestellt wird und das 
Stadtumbaukonzept gleichzeitig darlegt, 
wie mit den Stadtumbaumaßnahmen ge-
samtstädtische sektorale Zielsetzungen er-
reicht werden können bzw. welchen Beitrag 
sie zur Zielerreichung leisten. 

In diesem Zusammenhang sind kommunale 
(integrierte) Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungskonzepte (Klimakonzepte bzw. KSAK) 
zu sehen. Zielstellung des integrierten sek-
toralen Klimakonzeptes ist die Erarbeitung 
konkreter Maßnahmen zur Erreichung der 
(beschlossenen nationalen) Klimaschutzzie-
le, die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels auf kommunaler Ebene sowie die 
Integration des Klimaschutzes als Bestand-
teil des kommunalen Umweltschutzes.339 
Wie das INSEK ist auch das integrierte Kli-
makonzept ein informelles Planungsinstru-
ment, das Ziele, Strategien, Wege und Maß-
nahmen zur Erreichung der definierten Zie-
le aufzeigt und eine Planungshilfe für die 
Kommunen darstellt. Da das INSEK die 
sektoralen Themenfelder der Stadtentwick-
lung zusammenführen soll, sollte das ge-
samtstädtische Klimakonzept idealtypisch 
als sektorales Fachkonzept in das INSEK 
einfließen. Die kommunalen Klimakonzep-
te beschränken sich überwiegend auf den 
Aspekt des Klimaschutzes. Sofern jüngere 
Konzepte vorliegen, umfassen diese auch in 
stärkerem Maße Belange der Klimaanpas-
sung (z.B. Berlin, Hamburg, Speyer, Rem-
scheid, Solingen und in einem geringeren 
Umfang auch in Siegen und Offenbach). 
Hamburg und Speyer haben die Klimaan-
passung in einem eigenständigen zweiten 
Konzept behandelt. 

Eine weitere klimabezogene konzeptionelle 
Grundlage im Stadtumbau können die von 
der KfW geförderten energetischen Quar-
tierskonzepte (EQK) für energetische Sa-
nierungsmaßnahmen sein. Die Gebiets-
kulissen dieser kleinräumigen Konzepte 
können sich mit denjenigen des Stadtum-
baus überlagern oder sogar mit ihnen de-
ckungsgleich sein. Die Quartierskonzep-
te entwickeln und setzen vertiefend Ansät-
ze zur Steigerung der Energieeffizienz der 
Gebäude und der Infrastruktur insbesonde-
re zur Wärmeversorgung um. Sie ergänzen 
die kommunalen Klimakonzepte im Rah-
men der Nationalen Klimaschutzinitiati-
ve (KI) auf Stadtteil- oder Quartiersebene.  
Die energetischen Quartierskonzepte die-
nen damit ausschließlich den Klimaschutz-
zielen der Bundesregierung und sind ent-
sprechend kleinräumige Klimaschutz-
konzepte. Je nach Handlungsfeld bzw. 
Maßnahme können energetische Quartiers-
konzepte aber auch Elemente der Klimaan-
passung umfassen, so z.B. bei der Entsiege-
lung und Begrünung des öffentlichen und 

338	   	
So kann es sein, dass Stadtum-
baukonzepte integraler Bestand-
teil gesamtstädtischer integrier-
ter Stadtentwicklungskonzepte 
sind. In diesem Fall sind die Kon-
zepte detailliert auf die einzel-
nen Teilräume der Stadt (in der 
Regel mit besonderem Hand-
lungsbedarf) bezogen auf Ziel-
aussagen, Handlungsbedarfe, 
Strategien und Maßnahmen 
runtergebrochen.

339	   	
Das BMUB fördert seit 2008 
die Erarbeitung dieser Kon-
zepte im Rahmen der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative 
gemäß der Richtlinie zur För-
derung von Klimaschutzpro-
jekten in sozialen, kulturellen, 
und öffentlichen Einrichtungen 
(Kommunalrichtlinie). 
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Abbildung 97: Idealtypisches Bezugssystem unterschiedlicher Konzepte-Ebenen
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privaten Raums im integrierten Quartiers-
konzept für die energetische Stadtsanierung 
im Ulmer Wengenviertel.

Im Idealfall stellen sich also die Beziehun-
gen der beschriebenen Konzepte auf kom-
munaler Ebene wie in Abbildung 97 dar:

Dieses Bezugssystem bildet den Rahmen 
der konzeptbezogenen Analyse der in obi-
ger tabellarischer Übersicht (Abbildung 96) 
aufgelisteten Konzepte von 25 Stadtum-
baukommunen. Die Analyse ergibt folgen-
des Bild:

Bezüge zwischen städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten und den klimabezogenen 
Konzepten

Die Herausforderungen, die sich aus dem 
Klimawandel ergeben, spielen für alle un-
tersuchten Kommunen eine wichtige Rol-
le. Fast alle haben bereits ein Klimaschutz- 
und/oder Klimaanpassungskonzept oder ein 
solches befindet sich in Erarbeitung. Diese 
Konzepte beziehen sich mehrheitlich auf 
den Klimaschutz und nur in wenigen Fäl-
len auf den Aspekt der Klimaanpassung. 
Die meisten Konzepte beziehen sich auf 
die Gesamtstadt, ein Drittel auf die Regi-
on und lediglich zwei Konzepte auf Teilräu-
me innerhalb der Stadt. Die Verbindungen 
der klimabezogenen Konzepte zu den Stadt-
umbaugebieten sind sehr gering und nur in 
Ausnahmefällen ansatzweise gegeben. 

Die konzeptionellen Bezüge zwischen den 
einzelnen Konzepten im Hinblick auf die Be-
lange des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung entsprechen in nur sehr wenigen 

Fällen dem dargestellten idealtypischen Be-
zugssystem. Die in der VV Städtebauförde-
rung beschriebenen Anforderung nach ei-
ner Einbettung des integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzeptes in ein 
gesamtstädtisches Konzept oder einer Ab-
leitung davon (sofern das städtebauliche 
Entwicklungskonzept gesamtstädtische Be-
lange nicht beinhaltet) ist in Bezug auf die 
fachlich sektoralen Themen des Klimaschut-
zes und der Klimaanpassung in der Mehr-
zahl der untersuchten 25 Kommunen nicht 
gegeben. Die städtebaulichen Entwick-
lungskonzepte – sei es auf teilräumlicher 
oder gesamtstädtischer Ebene – stehen pa-
rallel zu den Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungskonzepten. Sie sind nicht (bewusst) 
aufeinander abgestimmt oder integriert. 
Ausschlaggebend für die im Querschnitt 
der Analyseergebnisse eher geringen stra-
tegischen und inhaltlichen Bezüge zwischen 
den städtebaulichen und klimabezogenen 
Konzepten sind vier Gründe:

�� 	Zeitliche Ebene: Die zeitliche Entste-
hungsabfolge der Konzepte ist nicht kon-
gruent. Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungskonzepte sind teilweise zeitlich erst 
nach den gesamtstädtischen Konzepten 
erarbeitet und beschlossen worden. Ent-
sprechend konnten Ziele, Strategien und 
Maßnahmen der Konzepte auch keinen 
Eingang in das INSEK oder sogar die in-
tegrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepte finden.

�� 	Akteursebene: Die Stadtumbauakteu-
re (üblicherweise das Stadtplanungsamt) 
entsprechen häufig nicht den „Klima- 

Quelle: eigene Darstellung, empirica.
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akteuren“ (üblicherweise das Umweltamt). 
Eine Abstimmung zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren ist bei der Konzept-
erarbeitung nach bisherigen Erkenntnis-
sen eher die Ausnahme als die Regel.

�� 	Räumliche Ebene: Die Handlungsräu-
me der Konzepte sind nicht deckungs-
gleich. Im Ergebnis sind sowohl Klima-
schutz als auch, soweit überhaupt vor-
handen, Klimaanpassung noch sehr stark 
gesamtstädtisch – teilweise auch regional 
– ausgerichtet und selten auf die Gebiets-
kulissen der Städtebauförderung herun-
tergebrochen.

�� 	Inhaltliche Ebene: Vor allem auf der Ebe-
ne der Stadtumbaugebiete und -konzep-
te liegt die inhaltliche Schwerpunktset-
zung häufig noch auf den städtebaulichen 
Missständen und Erfordernissen.

Die Aussagen gelten in gleicher Weise für 
die Bezüge zwischen den energetischen 
Quartierskonzepten und den städtebau-
lichen Entwicklungskonzepten. Überwie-
gend sind die energetischen Quartierskon-
zepte unabhängig von den Stadtumbau-
konzepten entstanden. Stadtumbau und die 
Steigerung der Energieeffizienz im Quar-
tier laufen parallel nebeneinander. Ein we-
sentlicher Grund sind häufig unterschied-
liche Initiatoren und Träger der Konzepte 
und Maßnahmen. Stadtumbau fällt in den 
Verantwortungsbereich des Stadtplanungs- 
oder Stadtentwicklungsamtes. Die energe-
tischen Quartierskonzepte sind dagegen 
häufig auf Betreiben der Netzbetreiber, Inf-
rastrukturträger oder Energieversorger, wie 
Stadtwerke und andere, entstanden. Fragen 
der Energie-/Wärmeerzeugung oder -vertei-
lung, ja selbst der energetischen Gebäude-
sanierung sind in den energetischen Quar-
tierskonzepten losgelöst vom Stadtumbau. 
Eine Ausnahme davon bilden vor allem die  
Städte Plauen und Berlin. In Plauen ist das 
energetische Quartierskonzept Bestand-
teil des Maßnahmeplans des Stadtumbau-
konzeptes. In der Umsetzung beider Kon-
zepte gibt es allerdings sehr viel geringe-
re Schnittmengen. Im Berliner Stadtumbau-
gebiet Tiergarten/Nordring-Heidestraße ist 
dagegen das energetische Quartierskon-
zept eigentlich ein teilräumliches integrier-
tes städtebauliches Entwicklungskonzept 
mit dem Fokus auf den Klimaschutz und 
auf die Klimafolgenanpassung und damit 
eine fachlich-sektorale Ergänzung des inte-
grierten Stadtteilentwicklungskonzeptes aus 
dem Jahr 2011.

Durch die größtenteils vorhandene Paralle-
lität der „klimarelevanten“ Konzeptgrundla-
gen besteht die Gefahr, dass Ziele, Strategi-
en und Maßnahmen in den einzelnen Kon-
zepten nicht integriert, sondern unabhän-
gig voneinander erarbeitet und formuliert 
werden. Im ungünstigsten Fall kann dies die 
Förderung gegenläufiger Entwicklungsrich-
tungen zur Folge haben, die gerade durch 
ein gesamtstädtisches Konzept vermieden 
werden sollen. 

Die Parallelität der Konzepte bedeutet im 
Umkehrschluss aber nicht automatisch die 
Förderung möglicher Fehlentwicklungen. 
Inhaltlich finden sich klimarelevante Bezüge 
sehr häufig (teils implizit) auf der Maßnah-
menebene der integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte, ohne sich explizit 
auf die definierten und erarbeiteten klima- 
bezogenen Ziele und Strategien des ge-
samtstädtischen Konzeptes und in der Re-
gel überhaupt nicht auf das kommunale Kli-
maschutz- und Klimaanpassungskonzept zu 
beziehen. Das gilt in gleicher Weise für die 
energetischen Quartierskonzepte, mit Aus-
nahme der beschriebenen Städte. Viel-
fach sind die im kommunalen Klimaschutz- 
konzept und Klimaanpassungskonzept ab-
geleiteten Handlungsfelder und Maßnah-
men nicht räumlich referenziert, sondern  
beziehen sich ganz allgemein auf das 
Stadtgebiet (z.B. bei verkehrspolitischen  
Maßnahmen, Energieeffizienzmaßnahmen, 

Energieerzeugungsmaßnahmen). Zwischen 
energetischem Quartierskonzept und Stadt-
umbaukonzept sind die Handlungsräume 
weitgehend identisch, auch die Zielsetzun-
gen lassen sich größtenteils vereinbaren, 
direkte Bezüge aufeinander sind aber in der 
Mehrzahl nicht erkennbar.

Klimabezogene Inhalte der Stadtumbaukon-
zepte

Jenseits der Konzeptbezüge zeigt sich bei 
isolierter Betrachtung der Konzepte, vor al-
lem der integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte (soweit vorliegend) bzw. 
der gesamtstädtischen Stadtentwicklungs-
konzepte mit teilräumlicher Differenzierung, 
folgendes Bild:

In der Zusammenschau der analysierten 
Stadtumbaukonzepte haben die Themen 
Klimaschutz und Klimaanpassung im Quer-
schnitt bislang noch einen geringen Stellen-
wert. Das gilt insbesondere für die Klima-
anpassung, während auf der strategischen 
Ebene der Konzepte, d.h. auf der Ebene der 
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Problemanalyse und der Zieldefinition, der 
Klimaschutz deutlich weiter ist. Die Situati-
on ist teilweise anders gelagert für Stadt-
umbauquartiere, für die auch ein energeti-
sches Quartierskonzept (in der Regel KfW-
gefördert), erstellt wurde. Zwar kann hier 
davon ausgegangen werden, dass vor al-
lem dem Klimaschutz (weniger der Klima-
anpassung) in den Quartieren ein erhöh-
ter Stellenwert eingeräumt wird, es besteht 
aber häufig (konzeptionell) kein direkter Zu-
sammenhang mit dem Stadtumbau bzw. 
den Stadtumbaukonzepten. 

Ein Blick auf die in den integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzepten abgelei-
teten Handlungsfelder zeigt, dass klimarele-
vante Aspekte in sehr vielen Konzepten Be-
standteile insbesondere in den Handlungs-
feldern Frei- und Grünflächen, Wohnen (im 
Sinne von Gebäudebestand) und Verkehr/
Mobilität sind. Zusätzlich zu Zielen und Leit-
bildern legen einzelne Städte und Gemein-
den auch Querschnittsthemen fest, unter 
denen sie die Belange des Klimaschutzes 
und/oder der Klimaanpassung berücksich-
tigen.

Kommunen lassen sich hinsichtlich ihres 
Klimabezugs in ihren Stadtumbaukonzep-
ten in folgende Typen unterteilen:

�� 	Typ 1 – Konzepte ohne (direkten) Bezug 
zu Klimaschutz und Klimaanpassung: Es 
fehlen klimabezogene Ziele und die Ab-
leitung von Handlungsbedarfen und -fel-
dern. Nur auf der Maßnahmenebene fin-
den sich indirekte Bezüge über städtebau-
liche Maßnahmen, die auch dem Klima-
schutz oder der Klimaanpassung dienen 
können. Es findet aber keine Bewertung 
und Abwägung statt. 

�� 	Typ 2 – Konzepte mit klimabezogener 
Zieldefinition aber ohne entsprechende 
Problemanalyse und systematische Ab-
leitung von Handlungsfeldern und Maß-
nahmen: Klimaschutz oder Klimaanpas-
sung hat in diesen Stadtumbaukonzep-
ten einen gewissen Stellenwert, aber der 
Umsetzung definierter klimabezogener 
Zielstellungen fehlt ein klares Handlungs- 
und Maßnahmenprogramm.

�� 	Typ 3 – Systematisch auf Klimaschutz 
oder -anpassung bezogene Konzepte: 
Diese deklinieren Klimaschutz oder -an-
passung logisch durch von der Zieldefi-
nition über die Problemanalyse und Ab-
leitung von Handlungsfeldern bis hin zu 
Maßnahmen.

Viele der untersuchten Kommunen zählen 
zu Typ 1. Der ausschlaggebende Grund ist 
hier zumeist die beschriebene zeitliche Ebe-
ne bezogen auf die Verankerung von Belan-
gen des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung in der VV Städtebauförderung und 
dem BauGB. So stammen die integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzepte bei-
spielsweise der Städte Siegen oder Offen-
bach noch aus den Jahren 2007 und 2008, 
in denen es noch keine Vorgaben zur Be-
rücksichtigung von Klimaschutz und Klima-
anpassung im Stadtumbau gab. 

Im zeitlichen Verlauf ist aber eine Entwick-
lung zum Typ 2 erkennbar. So stellt bei-
spielsweise Remscheid einen Sonderfall 
ersten Typs und einen Übergang zu Typ 2 
dar: Das Städtebauliche Entwicklungskon-
zept Stachelhausen, Blumental, Honsberg 
und Kremenholl nimmt zwar keinen explizi-
ten Bezug auf Klimaschutz und Klimaanpas-
sung, nur einzelne vorgeschlagene Maß-
nahmen sind klimarelevant (z.B. energeti-
sche Gebäudesanierung, Blockentkernung 
und Abriss für mehr Begrünung). In dem 
darauf aufbauenden späteren Rahmenplan 
für Honsberg-Süd (2014) werden jedoch als 
Ziele u.a. die Anpassung des Wohnumfel-
des an Klimaänderungen, die Energieein-
sparung und regenerative Energiegewin-
nung sowie die Verbesserung von mikro-
klimatischer Qualität durch Grünflächen 
genannt. Honsberg-Süd soll als Energie-
siedlung weiterentwickelt werden. Maß-
nahmen sind z.B. Gebäudeabriss und An-
lagen von „klimawirksamen“ Grünflächen, 
Fassadenbegrünungen „zur Stabilisierung 
des Mikroklimas“ sowie energetische Sa-
nierungen. Dieses Beispiel zeigt die Weiter-
entwicklung hin zu einer stärkeren Verknüp-
fung von Stadtumbau und Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Zeitverlauf.

In Bremerhaven ist „Umwelt- bzw. Klima-
schutz“ ein – knapp dargestelltes – Quer-
schnittsthema im Integrierten Handlungs-
konzept „Goethequartier und angrenzende 
Bereiche“ im Stadtumbaugebiet Bremerha-
ven-Lehe (2014). Dies zeigt sich auch in ein-
zelnen Maßnahmen, wie dem Schwerpunkt 
auf energetische Sanierung und dem Sa-
nierungsleitfaden „Energieeffizient moder-
nisieren – Fassaden erhalten“. Es handelt 
sich aber nicht um ein Oberziel und eine 
systematische Ableitung dessen. In Plauen 
ist die „Freiflächengestaltung unter Beach-
tung der klimagerechten Stadtentwicklung“ 
eines von vier Schwerpunkten im integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzept 
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und die Bestandsanalyse benennt die Defi-
zite im Quartier bezüglich des Klimaschut-
zes sowie der Klimaanpassung. Das Maß-
nahmenkonzept behandelt aber eher beiläu-
fig diese Defizite. 

Typ 3 stellt das Idealbild einer Verknüp-
fung von Stadtumbau sowie Klimaschutz 
und Klimaanpassung dar. Ein Beispiel da-
für ist die Stadt Bottrop, zu der eine Fall-
studie im Stadtumbau West erstellt wurde. 
Bei den untersuchten Kommunen in dieser 
Studie ist dieser Typ nicht vertreten. Einen 
Sonderfall bildet das Stadtumbaugebiet 
Tiergarten/Nordring-Heidestraße in Berlin, 
für das ein separates integriertes städtebau-
liches Entwicklungskonzept ausschließlich 
unter der Thematik des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung erarbeitet wurde. Hin-
sichtlich der Bezüge der Konzepte unterei-
nander haben es naturgemäß Stadtumbau-
konzepte einfach, die integraler Bestandteil 
der gesamtstädtischen Konzepte sind (z.B. 
Prenzlau, Halberstadt, Nordhausen, Stral-
sund). Das gilt aber nicht für die Integration 
von kommunalen Klimaschutz- oder Klima-
anpassungskonzepten in die Stadtumbau-
konzepte. Auch finden sich die gesamtstäd-
tischen Zielsetzungen zum Klimaschutz und 
zur Klimaanpassung nicht adäquat in den 
auf das Stadtumbaugebiet bezogenen Aus-
führungen wieder.

Zusammenfassend betrachtet gibt es auf 
der konzeptionellen Ebene in der Breite 
noch immer deutliche Schwächen, wenn 
es um die Berücksichtigung von Klima-
schutz und vor allem von Klimaanpassung 
im Stadtumbau geht. Das betrifft einerseits 
die Integration von klimabezogenen Kon-
zepten in die städtebaulichen Entwicklungs-
konzepte und anderseits auch die Berück-
sichtigung von Klimaaspekten in den Stadt-
umbaukonzepten selbst. Häufig fehlt es an 
einer Zieldefinition und der Erarbeitung ei-
nes eigenständigen Handlungsfeldes Klima-
schutz und Klimaanpassung. Spätestens auf 
der Maßnahmeebene gibt es kaum eigen-
ständige Klimaschutz- und zumeist gar kei-
ne Klimaanpassungsmaßnahmen. Gleich-
wohl dienen die in den Stadtumbaukon-
zepten abgeleiteten Maßnahmen, die aber 
nicht aus den kommunalen Klimaschutz- 
oder Klimaanpassungskonzepten abgelei-
tet sind, auch dem Klimaschutz und der Kli-
maanpassung. Im Zeitverlauf haben sich 
aber Änderungen ergeben. Während älte-
re integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte größtenteils die Themen Klima-
schutz und Klimaanpassung nicht oder nur 

beiläufig berücksichtigen, greifen jüngere 
Konzepte (z.B. Speyer 2013) oder Folgepla-
nungen (z.B. Rahmenplan für ein Teilquar-
tier) diese auf. In diesem Zusammenhang 
ist der Klimaschutz auf der konzeptionell-
strategischen Ebene des Stadtumbaus mitt-
lerweile auf einem guten Weg. Diese Aus-
sage trifft nur eingeschränkt auf den Aspekt 
der Klimaanpassung und auf die Verknüp-
fung von städtebaulichen und klimabezoge-
nen Konzepten zu. 

Kommunale Praxis: Umsetzung und Her­
ausforderungen

Trotz der beschriebenen Defizite auf der 
konzeptionellen Ebene, mangelt es nicht 
grundsätzlich am Bewusstsein für Klima-
schutz und Klimaanpassung. Dieses Be-
wusstsein ist weitestgehend auf allen Ebe-
nen angekommen, wenngleich gerade die 
Ergebnisse des Fachgespräches gezeigt ha-
ben, dass auf der kommunalen Ebene noch 
partiell das Interesse gesteigert werden 
könnte. Das gilt insbesondere für kleinere 
Kommunen mit geringen Verwaltungska-
pazitäten. Insgesamt ist der Klimaschutz im 
Stadtumbau auf einem guten Weg, die Kli-
maanpassung steht dagegen in viele Kom-
munen (nicht nur bezogen auf den Stadt-
umbau) erst am Anfang.

Im Rahmen des Stadtumbaus kommt auf 
der Ebene der Kommunen dem Klimaschutz 
und der Klimaanpassung in der Breite aber 
häufig eine sekundäre Bedeutung im Ver-
gleich zu städtebaulichen Maßnahmen, in 
Reaktion auf Funktionsverluste infolge des 
demografischen und wirtschaftlichen Struk-
turwandels, zu. Diese Priorisierung und Un-
terscheidung zwischen „städtebaulichen“ 
und „klimabezogenen“ Maßnahmen hat 
in bestimmten Fällen ihre Rechtfertigung, 
wenn es beispielsweise darum geht, ob 
eine Rückbaufläche aus Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsgründen zu einer Grün-
fläche entwickelt oder aus städtebaulichen 
Gründen wiederbebaut wird. Sie ist aber 
viel häufiger Ausdruck eines „Entweder-
Oder-“ und nicht eines „Sowohl-als-auch-
Denkens und -Handelns“ im Rahmen einer 
integrierten Betrachtung von städtebauli-
chen und klimabezogenen Belangen. 

Gleichwohl werden auf der Ebene der Kom-
munen im Stadtumbau sehr viele Maßnah-
men des Klimaschutzes und teils auch, aber 
sehr viel weniger, der Klimaanpassung um-
gesetzt. Hierin drückt sich vor allem die Pa-
rallelität von städtebaulichen und klimabe-
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zogenen Maßnahmen aus. Mit der Priorität 
auf städtebauliche Maßnahmen werden im 
Stadtumbau implizit auch Maßnahmen mit 
umgesetzt, die zum Klimaschutz (und zur 
Klimaanpassung) beitragen. Die Maßnah-
men liegen dabei in folgenden Handlungs-
feldern:

Das Handlungsfeld Grün- und Freiflächen 
umfasst in den untersuchten Stadtum-
baustädten eine große Bandbreite von un-
terschiedlichen Maßnahmen, die bereits 
umgesetzt wurden oder sich in Umsetzung 
befinden. Dies reicht von einem großen 
Park (z.B. in Augsburg) über straßenbeglei-
tende Begrünung (z.B. Speyer und Plauen), 
Aufwertung bzw. verbesserte Zugänglich-
keit von Uferzonen eines Bachs (z.B. Augs-
burg) bis hin zur Entsiegelung und Schaf-
fung kleiner, begrünter Plätze durch Kom-
munen (z.B. Speyer und Plauen) und private 
Eigentümer. Letztere werden beispielswei-
se in der Stadt Ulm mit einem eigenen städ-
tischen „Grüne-Höfe-Programm“ dabei un-
terstützt private Freiflächen in attraktive be-
grünte Aufenthaltsbereiche umzugestalten. 
Insbesondere bei kleinteiligen Maßnahmen 
durch private Eigentümer sind allerdings 
der Umsetzung Grenzen gesetzt, da priva-
te Eigentümer häufig keine eigenen Mittel 
einsetzen wollen. Dies hat z.B. in Dortmund 
dazu geführt, dass das Projekt „Miniparks“ 
in den Innenhöfen des Stadtumbaugebie-
tes „Rheinische Straße“ nicht umgesetzt 
werden konnte. Die Entsiegelung und Be-
grünung wäre zu 50 % mit Stadtumbaumit-
teln gefördert worden, die restlichen 50 % 
hätten von den privaten Eigentümern auf-
gebracht werden müssen. Diese Mittel ha-
ben die privaten Eigentümer jedoch eher in 
die Modernisierung ihrer Wohnungen in-
vestiert, um deren Vermietbarkeit sicherzu-
stellen. 

Das Handlungsfeld Gebäude umfasst häufig 
fast ausschließlich die energetische Sanie-
rung an Bestandsgebäuden, kann aber auch 
Aspekte wie die Änderung des Nutzerver-
haltens umfassen. In diesem Handlungsfeld 
kann kaum noch zwischen Stadtumbau und 
anderen Programmen unterschieden wer-
den. Die mit Stadtumbaumitteln geförder-
te Sanierung einer Gebäudehülle aus städ-
tebaulichen Gründen, wie im Fallbeispiel 
Plauen, ist immer auch eine energetische 
Sanierung nach EnEV-Standards. Gebäu-
desanierung und energetische Sanierung 
lassen sich in derartigen Fällen nicht tren-
nen. Mit städtebaulichen Zielen werden pa-
rallel Klimaschutzziele verfolgt. Die ener-

getische Gebäudesanierung wird in Plau-
en wie auch in anderen Städten aber pri-
oritär über den KfW-Sanierungsmanager 
und nicht über den Stadtumbau gefördert. 
Dabei zeigt sich, dass bei der Gebäudeebe-
ne die größten Herausforderungen in der 
Umsetzung bestehen. In erster Linie liegt 
dies an der kleinteiligen Struktur mit einer 
Vielzahl von privaten und teilweise öffent-
lichen Eigentümern. Gerade die Ansprache 
und die Motivierung der privaten Eigentü-
mer sind schwierig und haben z.B. in Augs-
burg dazu geführt, dass die begonnene Ein-
zelberatung für Eigentümer im Hinblick auf 
eine energetische Modernisierung erstmal 
nicht gezielt weiterverfolgt wird. Auch im 
Ulmer Wengenviertel ergeben sich Hemm-
nisse bei der Mobilisierung privater Eigen-
tümer energetisch zu modernisieren. Dabei 
spielen weniger technische Aspekte eine 
Rolle, als vielmehr eine von den Eigentü-
mern häufig nicht erkannte Notwendig-
keit bzw. Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlich-
keit von Maßnahmen. In Speyer wird die 
energetische Modernisierung des Gebäu-
debestands in der Altstadt in der Umset-
zung eine wichtige Rolle einnehmen. Hier-
für soll, wie in Plauen, der durch KfW-Mit-
tel finanzierte Sanierungsmanager einge-
setzt werden. Dieser tritt im ersten Schritt 
nicht an die privaten Eigentümer heran, 
sondern versucht, öffentliche Eigentümer 
von Gebäuden im Quartier dazu zu bewe-
gen, energetisch zu modernisieren. Es wird 
erwartet, dass sich öffentliche Eigentümer 
in höherem Maße verpflichtet fühlen und 
deren Modernisierungsaktivitäten dann po-
sitiv ausstrahlen, sodass im Nachgang pri-
vate Gebäudeeigentümer verstärkt energe-
tisch modernisieren. Dortmund zeigt, dass 
eher groß angelegte Werbekampagnen, die 
sich an private Haushalte richten und die 
Energieeinsparung mobilisieren sollen, ef-
fektlos sind. Ein Erfolgsfaktor ist dort der 
Ansatz über ungewöhnliche Maßnahmen 
(z.B. Energiespar-Partys) und Multiplikato-
ren auch im Kontext anderer Projekte (Nut-
zen der „Stadtteilmütter“ um das Verhalten 
zu ändern). 

Im Handlungsfeld Mobilität konzentriert 
sich die Umsetzung der Maßnahmen im 
Rahmen des Stadtumbaus auf die Opti-
mierung und teils Neuanlage von Fuß- und 
Radwegen (z.B. in Stralsund), auf Verbes-
serungen der Situation des ruhenden Ver-
kehrs zur Reduzierung des Parksuchver-
kehrs (z.B. Parkplatzneuordnung in Plauen 
oder Quartiersgarage in Ulm), auf die Ein-
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richtung von verkehrsberuhigten Zonen 
(z.B. in Augsburg und in Speyer), auf den 
Bau von Radabstellplätzen (z.B. in Ulm) und 
die modellhafte Einrichtung von Fahrrad-
verleihstationen zur Förderung einer um-
weltfreundlichen Mobilität (z.B. in Speyer). 
Weitere Maßnahmen im Bereich der Mobi-
lität in Stadtumbaugebieten werden nicht 
mit Stadtumbaumitteln gefördert, sondern 
durch andere Ressorts finanziert, insbeson-
dere wenn es um Verbesserungen im ÖPNV 
geht, wie etwa eine neue Streckenführung 
einer Buslinie (z.B. in Augsburg). 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind 
auch in der Umsetzung Querschnittsaufga-
ben. Jedoch verfolgen klassische Maßnah-
men des Stadtumbaus – mit den seltenen 
Ausnahmen einzelner Vorreiterkommunen 
(z.B. Speyer, Bottrop) – in vielen der unter-
suchten Städten in aller Regel bislang noch 
keine explizit klimabezogenen Ziele. Viel-
mehr sind Klimaschutz und Klimaanpas-
sung Beiprodukt des üblichen Instrumen-
tariums von Stadtumbauaktivitäten. Bei-
spielsweise stellen der Abriss von leerste-
henden verfallenden Immobilien und die 
Anlage von Grünflächen in Remscheid und 
Plauen oder die Umnutzung ehemaliger mi-
litärischer Areale zu Stadtteilparks in Augs-
burg nicht nur eine Beseitigung städtebauli-
cher Funktionsverluste in den Stadtumbau-
gebieten dar. Es handelt sich auch um Maß-
nahmen, die der Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels und des Klimaschutzes 
dienen. Die neuen Grünflächen reduzieren 
möglicherweise vorhandene Wärmeinseln 
bzw. tragen zu einer nachhaltig verbesser-
ten Durchlüftung des Stadtraums bei, las-
sen auch Starkregen besser versickern als 
in der bisherigen versiegelten Situation 
und können Schadstoffe in der Luft binden. 
Folglich können auch dann Synergieeffekte 
erzielt werden, wenn Klimaschutz und Kli-
maanpassung keine prioritären Ziele sind.

Es kristallisieren sich folgende Erkenntnis-
se zu fördernden und hemmenden Faktoren 
bei der Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung im 
Stadtumbau heraus:

�� 	Der politische Stellenwert des Themas 
in den Kommunen ist auch in der Um-
setzung von Bedeutung. Gerade bei der 
Konkretisierung einzelner Maßnahmen 
aus dem Stadtumbaukonzept, deren Um-
setzungen dann häufig in kommunalpo-
litischen Gremien entschieden werden, 
ist eine politische Fokussierung auf Kli-
maschutz und -anpassung wichtig. Dies 

zeigt sich z.B. bei der Stadt Speyer, in der 
mittlerweile bei jeder baulichen Maßnah-
me (auch außerhalb des Stadtumbaus) 
die politische Frage nach der Klimarele-
vanz gestellt wird. 

�� 	Neben der politischen Fokussierung ist 
im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen aus dem Stadtumbaukonzept 
eine enge Zusammenarbeit aller relevan-
ten Akteure aus der kommunalen Verwal-
tung (üblicherweise wenigstens Stadtpla-
nung, Umwelt, häufig noch Verkehrspla-
nung) und von extern (z.B. Energieversor-
ger) erforderlich. So gibt es z.B. in Ulm 
zweimal im Jahr ein Treffen im Hinblick 
auf die Umsetzung von Maßnahmen im 
Wengenviertel. Darüber hinaus ist eine 
kontinuierliche Kommunikation über kur-
ze Wege hilfreich in der Umsetzung. 

�� 	Ein wesentliches Hemmnis in der Umset-
zung ist die Finanzierung von Maßnah-
men, da diese in den Stadtumbaukon-
zepten nur grob und erst im Rahmen der 
Umsetzung konkret geprüft wird. Teilwei-
se erweisen sich Maßnahmen im Rahmen 
der detaillierten Prüfung durch die Länder 
dann nicht mehr als förderfähig, sodass 
diese Maßnahmen im günstigen Fall erst-
mal zeitlich verschoben werden müssen 
und im ungünstigen Fall gar nicht reali-
siert werden. In diesem Zusammenhang 
stellt sich dann die Frage nach Alterna-
tivfinanzierungen. So wurde z.B. in Spey-
er das ursprünglich angedachte Beleuch-
tungskonzept aus dem Set an förderfähi-
gen Maßnahmen wieder herausgenom-
men. 

�� 	Im Kontext der Finanzierung gibt es in 
der Umsetzung ein weiteres Hindernis, da 
Stadtumbaumaßnahmen zumeist durch 
die Kommunen kofinanziert werden müs-
sen. Indem Stadtumbau oder Klimaschutz 
und Klimaanpassung keine kommunale 
Pflichtaufgabe ist, gestaltet sich die Ko-
finanzierung gerade für Kommunen in 
Haushaltssicherung sehr schwierig. Aber 
auch für Maßnahmen, bei denen private 
Akteure zur Realisierung motiviert wer-
den sollen, kann die notwendige finanzi-
elle Beteiligung – wie im Fall der im Dort-
munder Stadtumbaugebiet Rheinische 
Straße angedachten Miniparks - nicht im-
mer aufgebracht werden. Die Kommunen 
in den Fallstudienstädten prüfen deshalb 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten.

�� 	Während einige Maßnahmen, wie etwa 
der Bau eines großen Parks (Augsburg), 
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durch eine Kommune alleine realisiert 
werden können, ergeben sich gerade bei 
solchen Maßnahmen Hemmnisse, deren 
Umsetzung von einer Vielzahl von Akteu-
ren, insbesondere privater Akteure, ab-
hängt. In solchen Fällen werden kleintei-
lige Strategien realisiert, die sowohl eine 
intensive individuelle Ansprache (etwa 
durch einen mit KfW-Mitteln finanzierten 
energetischen Sanierungsmanager wie in 
Speyer) als auch finanziell weniger auf-
wendige aber innovative Ansätze (z.B. die 
Energiespar-Partys in Dortmund) umfas-
sen. 

�� 	Im Rahmen der Umsetzung klimawan-
delbezogener Maßnahmen im Stadtum-
bau versprechen multifunktionale Ansät-
ze, die verschiedene Themen und Zie-
le miteinander verknüpfen, gute Erfolge. 
Dies können Maßnahmen sein, die gleich-
zeitig dem Stadtumbau bzw. städtebau- 
lichen Zielen dienen als auch dem Klima-
schutz oder der Klimaanpassung (bspw. 
Schaffung von Grünflächen zur Aufwer-
tung des Wohnumfeldes, Retentions-
flächen bei Starkregen zur Klimaanpas-
sung und Schadstoffbindung von Grün-
flächen zum Klimaschutz). Dadurch sind 
auch gegebenenfalls Kosteneinsparun-
gen möglich (in diesem Beispiel Einspa-
rung des Baus eines Regenrückhaltebe-
ckens). Gerade auch in der Ansprache pri-
vater Haushalte ist das abstrakte Ziel von 
Klimaschutz und -anpassung aber bislang 
wenig erfolgversprechend. 

6.3 Zwischenfazit

Die Anstrengungen für den Klimaschutz zur 
Verlangsamung des Klimawandels und für 
die Anpassung an unvermeidbare Folgen 
des Klimawandels stehen gleichwertig ne-
beneinander und sind gleichwertig zu ver-
folgen. Neben einigen Synergiepotenzialen 
können zwischen beiden Strategien auch 
eine Reihe von Zielkonflikten entstehen, die 
es (auch im Rahmen des Stadtumbaus) zu 
berücksichtigen bzw. zu lösen gilt. So zum 
Beispiel ist das derzeit verfolgte Leitbild der 
„Kompakten Stadt“ aus Sicht des Klima-
schutzes positiv zu bewerten, da eine hohe 
städtebauliche Dichte meist eine Bündelung 
und somit Einsparung von Energie und Flä-
chen bewirkt. Allerdings kann eine starke 
Versiegelung bzw. ein Mangel an Grün- und 
Freiflächen angesichts der durch den Klima-
wandel erwarteten verstärkten Hitzeinselef-
fekte oder Starkregen insbesondere in Städ-

ten auch negative Folgen mit sich bringen. 
Um diesen Konflikt zwischen Klimaschutz 
und -anpassung zu lösen, gilt es (auch im 
Stadtumbau) eine angemessene Dichte an-
zustreben und für eine ausreichende Durch-
grünung und Freihaltung von Flächen zu 
sorgen. Dies sind aber generelle Konflik-
te der Stadtentwicklung und keine spezifi-
schen Konflikte des Stadtumbaus.

Die quer durch alle Gesellschaftsbereiche 
wirkenden Folgen des Klimawandels erfor-
dern ein gemeinschaftliches Handeln. Es 
sind daher integrierte Strategien eines kli-
magerechten Stadtumbaus notwendig, die 
in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Ak-
teuren und Entscheidungsträgern auf den 
Weg gebracht werden müssen. Die Analy-
se von integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten und kommunalen Klima-
schutz- oder Klimaanpassungskonzepten be-
legt den teilweise noch vorhandenen Man-
gel an Abstimmung zwischen den Akteuren 
in der integrierten Betrachtung von Klima-
schutz und Klimaanpassung sowie Stadtum-
bau. Bislang gehen noch viel zu wenig die 
Erkenntnisse und Empfehlungen von Klima-
schutz- und/oder Klimaanpassungskonzep-
ten in die integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte der Stadtumbaukulis-
sen ein. Dies geschieht umso eher, je mehr 
die Stadtumbauakteure in den Erstellungs- 
und Umsetzungsprozess der Klimakonzepte 
eingebunden sind. Integrierte Konzepte er-
fordern sowohl in der Erstellung als auch in 
der Umsetzung eine Umwindung des Res-
sortdenkens. Das kann man nicht gesetzlich 
vorgeben, sondern es kann nur dazu aufge-
fordert, motiviert und vorgelebt werden.

Der am Stadtumbau zu beteiligende Per-
sonenkreis wird dadurch in Zukunft noch 
breiter werden. Um Synergien bestmög-
lich zu nutzen und eine breite Verankerung 
des Themas im Stadtumbau zu gewährleis-
ten, sind künftig weitere verwaltungsinter-
ne und externe Fachleute mit in den Um-
bauprozess einzubinden (z.B. Klimaschutz-
manager, Umweltamt, Gesundheitsamt, 
Bevölkerungsschutz, Energieversorger, 
Stadtklimaexperten, Freiraumplaner). Dies 
ist gerade auch dann bedeutsam, wenn die 
Zuständigkeit auf unterschiedlichen Ebenen 
der Kommunalverwaltung angesiedelt ist 
(Gemeinde- und/oder Kreisebene). Ziel der 
Beteiligung muss es einerseits sein, Mög-
lichkeiten zur Kooperation, zur Nutzung von 
Synergien und zur gemeinsamen Konflikt-
bewältigung zu schaffen. Andererseits gilt 
es, die Weiterentwicklung und die Umset-



189Exkurs: Klimaschutz und Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe im Stadtumbau

zung gemeinsam getragener Aktivitäten ei-
nes klimawandelgerechten Stadtumbaus zu 
ermöglichen.

Klimaschutz- und Klimaanpassung sind 
Querschnittsaufgaben im Stadtumbau. Die 
Analysen haben gezeigt, dass in der bis-
herigen Praxis des Stadtumbaus klassi-
sche Maßnahmen zur Beseitigung städte-
baulicher Missstände häufig auch klimare-
levant sind. Im Kontext der Zielerreichung 
ist dies zu begrüßen, im Kontext der Effek-
tivität von Maßnahmen können die ange-
sprochenen großen Synergien jedoch un-
genutzt bleiben oder sind eher zufällig oder 
entfalten nicht das ausschöpfbare Potenzi-
al für Klimaschutz und Klimaanpassung. 
Die Maßnahmen sollten bedachter Kli-
maaspekte berücksichtigen. Es bietet sich 
deshalb an, alle in den integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzepten definier-
ten Maßnahmen hinsichtlich ihres Beitra-
ges zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-
sung zu bewerten. Häufig reicht hier wahr-
scheinlich schon eine Zusammenarbeit mit 
den Umweltämtern und anderen klimabe-
zogenen Akteuren. Auf Bundesebene könn-
te beispielhaft eine Arbeitshilfe erstellt und 
Beispiele aus der Praxis zur Nachahmung 
aufbereitet werden. Ansätze dafür bietet be-
reits das ExWoSt-Projekt „Stadtklimalotse“ 
vom BMUB und BBSR. Die Länder könnten 
in ihren entsprechenden Programmrichtli-
nien und Programmausschreibungen ent-
sprechende Verpflichtungen als Fördervor-
aussetzung aufnehmen.

Im Rahmen der bisherigen Programmstra-
tegie wird kein wesentlicher Handlungsbe-
darf gesehen. Im Besonderen Städtebau-
recht gilt die Nichterfüllung der allgemei-
nen Anforderungen an den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung als städtebauli-
cher Funktionsverlust und damit sind Maß-
nahmen des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung in Gebieten mit entsprechenden 
Funktionsverlusten auch Stadtumbaumaß-
nahmen. Klimaschutz und Klimaanpassung 
sind bereits Querschnittsaufgaben des Stadt-
umbaus. Auch die Maßnahmenebene ist da-
mit hinreichend definiert insbesondere im 
Kontext der Subsidiarität, einem wesentli-
chen Grundsatz der Städtebauförderung. 
Demnach ist die Städtebauförderung nach-
rangig, mögliche andere Fördermittel sind 
vorrangig einzusetzen. Nach dem Subsidi-
aritätsprinzip ist ausgeschlossen, dass die 
energetische Sanierung von Wohngebäu-
den oder andere Klimaschutz- und Klimaan-
passungsmaßnahmen mit Stadtumbaumit-

teln gefördert werden, wenn gleichzeitig an-
dere Fördermittel, beispielsweise aus den 
KfW-Programmen oder der Wohnraumför-
derung der Länder, in Anspruch genommen 
werden können. Stadtumbaumittel können 
in diesen Fällen nur zum Einsatz kommen, 
wenn die unrentierlichen Kosten auch nach 
Inanspruchnahme der Fördermittel nicht ge-
deckt sind. Insofern das Subsidiaritätsprin-
zip nicht konsequent umgesetzt werden soll-
te, handelt es sich um ein Vollzugsdefizit. Es 
besteht diesbezüglich kein Handlungsbe-
darf zur Änderung der Programmstrategie. 
Eine Schwierigkeit in der Umsetzung zeigt 
sich jedoch bei der Ermittlung von unrentier-
lichen Kosten im Bereich der Infrastruktur. 
Hier sind gegebenenfalls auch entsprechen-
de Lösungsansätze von und für die kommu-
nale Praxis zu entwickeln.

Der Stadtumbau eröffnet ein breites Spek-
trum von Zielen, Handlungsfeldern und 
Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger 
städtebaulicher Strukturen und hat sich 
bislang als ein flexibles Instrument erwie-
sen, um auf unterschiedliche städtebauli-
che Bedarfe und Herausforderungen zu re-
agieren. In der Vergangenheit haben Bund 
und Länder immer wieder Prioritäten in der 
programmatischen Ausrichtung des Stadt-
umbaus formuliert. In Zukunft werden Pri-
oritätensetzungen bezüglich Klimaschutz 
und Klimaanpassung im Stadtumbau noch 
an Bedeutung gewinnen, gerade wenn ei-
nige Länder dies zur Fördervoraussetzung 
machen. Kommunen, die dem Klimaschutz 
und der Klimaanpassung eine höhere Prio-
rität einräumen, haben somit zukünftig grö-
ßere Chancen zur Aufnahme in das Stadt-
umbauprogramm. Diese Länderpolitik sieht 
Klimaschutz und Klimaanpassung als zu-
sätzliche und weniger als ergänzende Auf-
gabe im Stadtumbau. Damit kann (bei un-
veränderten Mittelvolumen) diese verän-
derte Prioritätensetzung zu Lasten anderer 
klassischer städtebaulicher Aufgaben ge-
hen. Wir plädieren dafür, Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Stadtumbau auch wei-
terhin als Querschnittsaufgabe und damit 
städtebauliche Ziele und Maßnahmen in-
tegriert im Zusammenhang mit ihren Bei-
trägen zum Klimaschutz und zur Klimaan-
passung zu betrachten. Es geht primär dar-
um – wie beschrieben – die sich im Rahmen 
von multifunktionalen Ansätzen ergeben-
den Synergien zu Gunsten des Klimaschut-
zes und der Klimaanpassung zu nutzen. Es 
geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern 
um ein Sowohl-Als-Auch. 
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7 Auswirkungen der Flüchtlingszuwande-
rung

7.1 Zuwanderung von Flüchtlingen 
und Asylsuchenden in Zahlen

Mit der großen Zahl zugewanderter Flücht-
linge und Asylsuchender in den Jahren 
2014 und 2015 stellte sich auch für die lau-
fende Evaluierung die Frage, ob und auf 
welche Weise sich dieses Zuwanderungs-
geschehen auf den laufenden und künfti-
gen Stadtumbau auswirkt. Besonders stadt-
umbaurelevant ist, ob durch verstärkte Zu-
wanderung auch in strukturschwache Räu-
me mit höherem Leerstand eine zusätzliche 
Wohnraumnachfrage entsteht und vorhan-
dener Leerstand abgebaut oder zumindest 
der Zuwachs an leerstehenden Wohnungen 
gemildert werden kann.

Zuwanderung nach Deutschland

Im Zeitraum von 2000 bis 2010 kann die Zu-
wanderung noch als vergleichsweise „nor-
mal“ bezeichnet werden. Zu Beginn dieses 
Betrachtungszeitraums sind zwischen 2000 
und 2002 zwar jeweils mehr als 800.000 Per-
sonen nach Deutschland gekommen, da-
nach schwächte sich die Zahl der Zuzüge 
aber deutlich ab. Wurde im Jahr 2001 mit 
880.000 Zuwanderern in dieser Dekade ein 
Spitzenwert erreicht, so lag der Tiefpunkt 

im Jahr 2006 bei 660.000 Zuwanderern. Im 
Vergleich dazu wiesen die Fortzüge bis zum 
Jahr 2010 eine deutlich geringere Schwan-
kungsbreite auf und bewegten sich – mit 
Ausnahme der Jahre 2008 und 2009 – auf 
einem Niveau zwischen 610.000 bis 700.000 
Personen. 

Lag der Wanderungsgewinn im Jahr 2001 
noch bei 270.000 Personen, so schwächte 
er sich auf 23.000 Personen im Jahr 2006 
ab. In den Jahren 2008 und 2009 war so-
gar einen Wanderungsverlust von 56.000 
bzw. 13.000 Personen zu verzeichnen. Be-
reits im Jahr 2010 stieg die Zahl der Zuzüge 
wieder an. Im Jahr 2011 auf ein Niveau von 
960.000 Personen, sodass wieder ein Wan-
derungsgewinn von 280.000 Personen er-
zielt wurde – wie zuletzt im Jahr 2001.

Die Zuwanderer stammen überwiegend aus 
Europa und Asien. Zwischen 2009 – dem 
letzten Jahr mit einem Wanderungsverlust 
– und 2014 haben sich die Zuzüge aus die-
sen Regionen nahezu verdoppelt, aus Afrika 
– ausgehend von einem deutlich geringeren 
Niveau – beinahe verdreifacht. Dagegen ha-
ben sich die Fortzüge in diese Regionen ge-
genüber den Vorjahren nur geringfügig er-
höht.
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse der Wanderungsstatistik.

Abbildung 98: Wanderungsbilanzen mit dem Ausland
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Abbildung 99: Wanderungsstatistik 2014

340	 	
Für die derzeit gültige Raum-
ordnungsprognose 2035 wird 
im Durchschnitt eine jährliche 
Nettozuwanderung von 200.000 
Personen angenommen. Da der 
Saldo im Jahr 2013 doppelt so 
hoch lag, wurde unterstellt, dass 
sich die Nettozuwanderung bis 
zum Jahr 2018 von einem höhe-
ren Anfangsniveau aus auf das 
durchschnittliche Niveau an-
passt. Für den gesamten Prog-
nosezeitraum bis zum Jahr 2035 
erhöht sich der jährliche Netto-
gewinn dadurch auf 212.000 Per-
sonen. Für die Prognose wird 
damit eine deutlich höhere Net-
tozuwanderung unterstellt als in 
den Jahren 2000 bis 2010 durch-
schnittlich zu beobachten war. 
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035 nach dem 
Zensus, S. 4.

341	  	
Anmerkung: Im Folgenden wer-
den für Flüchtlinge und Asylsu-
chende auch die Begriffe Schutz-
suchende und Asylbegehrende 
verwendet.

342	  	
Als Ausländerinnen und Auslän-
der werden alle Personen ver-
standen, die nicht Deutsche im 
Sinne des Art. 116 GG, d.h. keine 
deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen. Dazu zählen auch Staa-
tenlose und Personen mit unge-
klärter Staatsangehörigkeit.

343	  	
Vgl. BAMF (2015): Der Ablauf des 
deutschen Asylverfahrens. 

344	  	
Anmerkung: Der Königsteiner 
Schlüssel wurde ursprünglich 
dafür konzipiert, die Kosten 
überregional bedeutender For-
schungseinrichtungen nach ein-
heitlichen Kriterien auf die Bun-
desländer zu verteilen. Solange 
die Länder nach § 45 Abs. 1 Asyl-
gesetz (AsylG) keine anderen 
Schlüssel für die Aufnahme von 
Asylbegehrenden vereinbaren, 
richtet sich die Aufnahmequote 
nach dem Königsteiner Schlüs-
sel. Der Königsteiner Schlüssel 
ist von der GWK am 1. Dezember 
2014 bekannt gemacht worden 
(Vgl. Bundesanzeiger Amtlicher 
Teil -  BAnz AT 10.12.2014 B3). 

345	   	
Das EASY-System ist bereits 
1993 in Betrieb genommen wor-
den und kann aus dem laufen-
den Geschäftsgang des BAMF 
heraus monatlich aktuelle Zah-
len der Zugangsstatistik zur Ver-
fügung stellen. Die Daten des 
EASY-Systems können frühzei-
tig einen Überblick verschaffen, 
in welchem Umfang Asylbegeh-
rende nach Deutschland einge-
reist sind. Damit wird deutlich, 
dass die Anzahl der Asylbegeh-
renden von 2014 auf 2015 stark 
zugenommen hat.

 Ziel und Quellregionen nach Kontinenten Zuzüge Fortzüge Saldo

Europa 1.081.155 713.242 367.913

Afrika 75.313 27.435 47.878

Asien 224.889 90.135 134.754

Amerika 67.799 60.698 7.101

Australien und Ozeanien 7.493 7.828 -335

staatenlos, unbekannt, ungeklärt, ohne Angabe 8.075 14.903 -6.828

Summen 1.464.724 914.241 550.483

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Statistisches Bundesamt, Wan-
derungsstatistik, eigene Berechnungen.

Insgesamt haben sich die Zuzüge zwischen 
2009 und 2014 von rund 720.000 Personen 
auf 1.464.000 Personen mehr als verdop-
pelt. Zwar sind in Summe zuletzt auch die 
Fortzüge wieder gestiegen, aber deutlich 
weniger stark als die Zuzüge (Stand 2014).

Mit rund 1,1 Mio. Zuzügen stellten Perso-
nen aus den europäischen Nachbarstaaten 
den weitaus größten Block an Zuwanderern 
(2009: 515.925 Personen). 

Diese erhöhte Zuwanderung der letzten 
Jahre, die im Wesentlichen durch die wirt-
schaftliche Situation in den süd- und osteu-
ropäischen EU-Mitgliedsländern ausgelöst 
wurde, ist in die Raumordnungsprognose 
2035 des BBSR eingeflossen.340 

Registrierung und Verteilung von Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden

Beginnend 2014 und mit einem dramati-
schen Zuwachs 2015 haben sich die bishe-
rigen Wanderungsmuster durch Flüchtlinge 
und Asylsuchende verändert, und hat die 
Zuwanderung nach Deutschland eine neue 
Dimension erreicht. Grundsätzlich ist die 
Zuwanderung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden341 nach Deutschland als Sonderfall 
einer „regulären“ Migration von Auslände-
rinnen und Ausländern342 in die Bundesre-
publik aufzufassen. Die Besonderheit ist ei-
nerseits in der großen Zahl derjenigen zu 
sehen, die nach Deutschland streben. An-
dererseits besteht sie darin, dass viele die 
Grenze Deutschlands als Flüchtling übertre-
ten („eingereist sind“) und definitionsge-
mäß bei der Einreise keinen gültigen Auf-
enthaltstitel nach §  4 Abs. 1 Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) besitzen können. Flücht-
linge müssen bei der Einreise zu erkennen 
geben, dass sie Schutz suchen und Asyl be-
antragen wollen. Bei ihnen muss im Rah-
men eines regulären Asylverfahrens nach 
dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) bzw. 
dem heutigen Asylgesetz (AsylG) geprüft 

werden, welcher Status den Ankommenden 
zuerkannt werden kann und welcher recht-
mäßige Grund sich nach dem AufenthG da-
raus ableiten lässt, damit sie sich dauerhaft 
im Bundesgebiet aufhalten können.

Welche Konsequenzen sich durch die Ein-
reise von Flüchtlingen und Asylsuchenden 
für die deutschen Wohnungsmärkte sowohl 
in quantitativer als auch in qualitativer Sicht 
ergeben, lässt sich am besten dadurch zei-
gen, dass wesentliche Grundsätze des deut-
schen Asylverfahrens parallel zu den Zahlen 
der Flüchtlingsbewegung erläutert werden.

Derjenige, der als Schutzsuchender nach 
Deutschland ohne Aufenthaltstitel einge-
reist ist, muss sich unmittelbar bei den 
Grenzbehörden, bei den örtlichen Auslän-
derbehörden, bei Sicherheitsbehörden wie 
der Polizei oder den von den Bundeslän-
dern eingerichteten Aufnahmeeinrichtun-
gen (AE) melden und das Anliegen äußern, 
einen Asylantrag zu stellen.343 Ein Asylan-
trag kann nur beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) bzw. bei einer 
der vom Bundesamt betriebenen Außen-
stellen in einer der Aufnahmeeinrichtun-
gen (auch Erstaufnahmeeinrichtungen ge-
nannt) gestellt werden. In der Zeit nach der 
Antragstellung werden die Asylbewerber in 
der Regel in einer Aufnahmeeinrichtung un-
tergebracht.

Um die Lasten der Unterbringung ange-
messen zu verteilen, hat jedes Bundes-
land eine Quote von Asylbewerbern nach 
dem sogenannten Königsteiner Schlüssel 
unterzubringen. Der Königsteiner Schlüs-
sel berücksichtigt das Steueraufkommen 
des Bundeslandes zu zwei Dritteln und die 
Bevölkerungszahl zu einem Drittel. Er wird 
jährlich von der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) neu berechnet.344 

Um die Verteilung zu organisieren, wird 
die Erstverteilung mit Hilfe einer IT-Anwen-
dung – dem EASY-System345 – vorgenom-
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Abbildung 100: Aufnahmequoten der Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüs-
sel für das Jahr 2015

men. Dies geschieht im Rahmen der Prü-
fung auf Zuständigkeit einer Aufnahmeein-
richtung für einen Asylbewerber. Äußern 
Schutzsuchende ihr Anliegen auf Asyl nach 
der Einreise nicht unmittelbar bei einer Auf-
nahmeeinrichtung, so werden sie an eine 
nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung des 
Bundeslandes der Einreise verwiesen, die 
dann für das Asylbegehren zuständig ist. 
Dies geschieht allerdings nur, sofern dort 
ein freier Unterbringungsplatz im Rahmen 
der vorgesehenen Aufnahmequote vorhan-
den ist und die Außenstelle des Bundesam-
tes die Voraussetzungen besitzt, Asylanträ-
ge aus dem Herkunftsland des Schutzsu-
chenden zu bearbeiten. 

Liegen diese beiden Voraussetzungen nicht 
vor, so wird der Schutzsuchende im Rah-
men der Erstverteilung auf die nächstge-
legene zuständige Aufnahmeeinrichtung 
weiter verwiesen, bei der diese beiden Vor-
aussetzungen vorliegen. Durch die Anwen-
dung des EASY-Systems kann es dazu kom-
men, dass sich in einzelnen Bundesländern 
bzw. bei einzelnen Aufnahmeeinrichtungen 
Asylbegehrende mit höherem Gewicht be-
finden als andernorts und dadurch räumli-
che Konzentrationsmuster entstehen. Diese 
Zusammenhänge sind noch nicht näher un-
tersucht worden. Aufgrund der hohen Zahl 
von Schutzsuchenden und der Engpässe 
in einigen Bundesländern haben sich ver-
schiedene Bundesländer bereit erklärt, 
mehr Schutzsuchende aufzunehmen als 
dies ihrem Anteil am Königsteiner Schlüs-
sel entsprechen würde.

Während 2014 nur 238.676 Zugänge im 
EASY-System registriert wurden, hat sich 
die Zahl 2015 auf 1.091.894 Schutzsuchen-
de erhöht und damit mehr als vervierfacht. 
Im Januar 2016 sind 91.671 Schutzsuchen-
de registriert worden. Das sind wieder-
um deutlich weniger als noch im Dezem-
ber (127.320 Zugänge) und im November 
2015 (206.101 Zugänge). Allerdings liegt 
diese Zahl noch doppelt so hoch wie der 
Vorjahreswert. Im Februar 2016 ist die An-
zahl der im EASY-System registrierten Zu-
gänge deutlich auf rund 61.000 Personen 
zurückgegangen. Der Rückgang seit Ende 
2015 kann mit der ungünstigen Witterung 
in den Wintermonaten zusammenhängen, 
aber auch ein Beleg dafür sein, dass zwi-
schenzeitlich ergriffene politische Maßnah-
men wirken und die Zuwanderung Schutz-
suchender verringern.

Mit der Registrierung in einer Aufnahme-
einrichtung wird es dem Schutzsuchenden 

gestattet, sich in der Bundesrepublik auf-
zuhalten (sogenannte Aufenthaltsgestat-
tung). Auch in der Aufnahmeeinrichtung 
ist der Schutzsuchende melderechtlich zu 
erfassen. Angesichts der hohen Zahl von 
Meldevorgängen wird – beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen – von einer persön-
lichen Vorstellung abgesehen und nur ein 
Datenabgleich mit den Übersichtslisten der 
in einer Aufnahmeeinrichtung lebenden 
Schutzsuchenden durchgeführt. Durch den 
Meldevorgang wird die Bevölkerungsstatis-
tik der jeweiligen Kommunen zumindest für 
die Dauer der Aufenthaltsgestattung bereits 
geändert.

Abbildung 101: Entwicklung der Zugänge im EASY-System und der Asylanträge

346	  	
Die Angabe zu den Zugängen 
des EASY-Systems 2014 ist der 
Kurzmitteilung des Bremer In-
stitutes für Arbeitsmarktfor-
schung und Jugendberufshil-
fe (BIAJ) vom 15. Januar 2016 
entnommen. Vgl. zu aktuellen 
Werten: BAMF (2016): Asylge-
schäftsstatistik für den Monat 
Februar 2016, S. 2ff. Für die Zu-
gänge im EASY-System Febru-
ar 2016: http://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/Pressemittei-
lungen/DE/2016/03/asylantrae-
ge-februar-2016.html (Abruf am 
20.03.2016).

Bundesland Aufnahmequote

Nordrhein-Westfalen 21,21  %

Bayern 15,52  %

Baden-Württemberg 12,86 %

Niedersachsen 9,32 %

Hessen 7,36 %

Sachsen 5,08 %

Berlin 5,05 %

Rheinland-Pfalz 4,84 %

Schleswig-Holstein 3,40 %

Brandenburg 3,06 %

Sachsen-Anhalt 2,83 %

Thüringen 2,72 %

Hamburg 2,53 %

Mecklenburg-Vorpommern 2,03 %

Saarland 1,22 %

Bremen 0,96 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, BAMF. Dem Kö-
nigsteiner Schlüssel für das Jahr 2015 liegen die Angaben zum Steueraufkommen und der 
Bevölkerung des Jahres 2013 zugrunde. 

Jahr Zugänge EASY-System Asylanträge (Erst- und Folgeanträge)

2014 238.676 202.834

2015 1.091.894 476.649

01/2016 91.671 52.103

02/2016 61.428 67.797

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BAMF, 
eigene Zusammenstellung.346

Das Asylantragsverfahren und zuerkannter 
Aufenthaltsstatus

Da sich erst aus dem vollständig durchlau-
fenen Antragsverfahren auf Asyl ergibt, ob 
ein Asylbewerber einen (dauerhaften) Auf-
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enthaltsstatus erhält und welche Aufent-
haltsrechte daraus abgeleitet werden kön-
nen, ist ausgehend von den EASY-Zugän-
gen wichtiger, in welchem Umfang Asylan-
träge gestellt werden. Im Vergleich zu den 
EASY-Zahlen bleibt die Zahl der beim Bun-
desamt tatsächlich gestellten Asylanträge 
deutlich zurück. 

2014 wurden 202.834 Erst- und Folgeanträ-
ge auf Asyl gestellt, 2015 mit 476.649 Anträ-
gen zwar mehr als doppelt so viele wie im 
Vorjahr, aber deutlich weniger als im EA-
SY-System registriert wurden. Diese Dis-
krepanz wird damit begründet, dass zum 
Zeitpunkt der Erfassung im EASY-System 
noch keine erkennungsdienstliche Behand-
lung stattgefunden hat und daher die Identi-
tät nicht in jedem Fall eindeutig festgestellt 
werden konnte. Doppel- und Fehlerfassun-
gen sind daher nicht auszuschließen. Zu-
dem werden Asylanträge erst deutlich zeit-
versetzt gegenüber der EASY-Registrie-
rung gestellt. Darüber hinaus ist nicht aus-
zuschließen, dass sich eine größere Zahl 
von Schutzsuchenden in Deutschland re-
gistrieren lässt, aber danach in andere eu-
ropäische Staaten weiter reist. Im Januar 
2016 wurden laut EASY rund 92.000 Schutz-
suchende registriert, während nur rund 
52.000 Anträge gestellt wurden. Im Febru-
ar 2016 wurden mehr Asylanträge gestellt 

347	  	
Vgl. BAMF (2015): Das Bundes-
amt in Zahlen 2014. Asyl, Mig-
ration und Integration, S. 13, 
BAMF (2016): Aktuelle Zahlen 
zu Asyl, S. 4.

als Flüchtlinge nach Deutschland gekom-
men sind und sich im EASY-System haben 
registrieren lassen. Das deutet darauf hin, 
dass diejenigen, die in den letzten Mona-
ten nach Deutschland gekommen sind, jetzt 
Asylanträge stellen. 

Die Anzahl der Asylanträge hat sich im Jahr 
2015 gegenüber dem Vorjahr mehr als ver-
doppelt, gegenüber dem Jahr 2010 beina-
he verzehnfacht.

Die Schutzsuchenden sollen für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Wochen, längstens 
jedoch bis zu sechs Monaten in der Aufnah-
meeinrichtung bzw. einer Außenstelle einer 
Aufnahmeeinrichtung wohnen (§ 47 Abs. 1 
S. 1 AsylG). Sie werden danach für eine An-
schlussunterbringung an die Kommunen 
weiter verteilt, die im Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung liegt, 
deren Außenstelle des BAMF den Asylan-
trag bearbeitet. Die Schnelligkeit der Bear-
beitung von Asylanträgen ist auch entschei-
dend dafür, mit welcher zeitlichen Wirkung 
aufgrund der rechtlichen Regelungen der 
Aufenthaltsort für die Schutzsuchenden 
bestimmt und nicht von ihnen frei gewählt 
werden kann. Eine Verkürzung der Bearbei-
tungsdauer von Asylanträgen hat zur Folge, 
dass die dann Asylberechtigten über ihren 
Wohnort selbst frei wählen können.

Abbildung 102: Entwicklung der Asylanträge seit dem Jahr 2000
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Spätestens nach Ablauf von drei Monaten 
werden die Schutzsuchenden, deren Asyl-
anträge sich noch in Bearbeitung befinden, 
in die Kreise bzw. kreisangehörigen Kom-
munen und die kreisfreien Städte verwie-
sen, die im Zuständigkeitsbereich der je-
weiligen Aufnahmeeinrichtungen liegen. 
Für die Verteilung haben die Bundesländer 
eigene rechtliche Grundlagen (in der Regel 
in Form von Flüchtlingsgesetzen oder Ver-
ordnungen) geschaffen, in denen sie Kriteri-
en für die gerechte Verteilung bestimmt ha-
ben. Überwiegend soll eine Verteilung nach 
der Einwohnerzahl stattfinden. Bayern be-
rücksichtigt außerdem die Wirtschaftskraft 
der Kommunen, Brandenburg und Nord-
rhein-Westfalen beziehen mit 10 % Anteils-
gewicht noch einen Flächenmaßstab ein. 
Schleswig-Holstein plant, zusätzlich Kriteri-
en zur Arbeits- und Wohnungsmarktsituati-
on einzubeziehen.

Die Verteilung von Asylbegehrenden, über 
deren Asylantrag noch nicht entschieden 
wurde, folgt im Prinzip der Leistungsfähig-
keit: je größer die Bevölkerungszahlen und 

die Wirtschaftskraft (siehe Kriterien König-
steiner Schlüssel), umso höher auch die 
Zahl von Schutzsuchenden, die unterzubrin-
gen sind. Durch diese Verteilungskriterien 
wird der Zuzug in solche Regionen in der 
Regel noch verstärkt, die ohnehin schon ein 
starkes Bevölkerungswachstum durch Zu-
wanderung aufweisen.

In den kreisangehörigen Gemeinden der 
Kreise und den kreisfreien Städten können 
die Asylbegehrenden in Gemeinschaftsun-
terkünften, aber je nach der Verfügbarkeit 
von Gemeinschaftsunterkünften und der 
Wohnungsmarktsituation unter Berück-
sichtigung persönlicher Faktoren (z.B. ge-
meinsame Unterbringung aller Mitglieder 
einer Familie, die gemeinsam Asyl bean-
tragt hat) auch dezentral, beispielsweise in 
Einzelwohnungen, untergebracht werden. 
Das Verhältnis von Asylbegehrenden, die 
in dezentralen Unterkünften untergebracht 
werden, zu allen Leistungsempfängern wird 
von einigen Autoren seit 2014 als „Woh-
nungsquote“ bezeichnet.348

Abbildung 103: Unterbringung von Asylbewerbern nach Art der Unterkunft

348	   	
Die Asylbewerberleistungssta-
tistik unterscheidet Asylbewer-
ber u.a. nach Art der Unterbrin-
gung (vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 d 
AsylbLG - Asylbewerberleis-
tungsgesetz), dazu zählt auch 
eine dezentrale Art der Unter-
bringung. Der Qualitätsbericht 
des Statistischen Bundesamtes 
zur Statistik der Asylbewerber-
leistungen definiert als dezentra-
le Unterbringungsform: „Hierzu 
zählen Unterbringungsformen 
außerhalb von Aufnahmeein-
richtungen gem. § 44 AsylG 
und Gemeinschaftsunterkünf-
ten im Sinne des § 55 AsylG, 
insbesondere Einzelwohnun-
gen.“ Bei einer dezentralen Un-
terbringung handelt es sich da-
her nicht zwangsläufig um eine 
Unterbringung in Einzelwoh-
nungen, gleichwohl werden sehr 
häufig reguläre Wohnungen des 
Wohnungsmarktes für diese Un-
terbringungsform verwendet. 
Wendel, der beim Flüchtlingsrat 
Brandenburg tätig ist, hat da-
her in seiner Schrift zur Unter-
bringung von Asylbewerbern 
den Begriff „Wohnungsquote“ 
für den Anteil derjenigen Leis-
tungsempfänger geprägt, die in 
dezentralen Unterkünften un-
tergebracht werden (Wendel, 
Kay (2014): Unterbringung von 
Flüchtlingen in Deutschland, 
S. 34 ff.). Dieser Begriff ist in der 
Folge von weiteren Autoren auf-
gegriffen worden (vgl. Geiger, 
Dorothee (2016): Handlungsfä-
higkeit von geduldeten Flücht-
lingen, S. 23). Derzeit ist keine 
repräsentative Primärerhebung 
bekannt, in der ermittelt wurde, 
welche Rolle Einzelwohnungen 
bei der dezentralen Unterbrin-
gungsart tatsächlich spielen. Aus 
Fachgesprächen mit Experten ist 
bekannt, dass Asylsuchende, bei 
denen aufgrund persönlicher 
Merkmale in der Regel davon 
auszugehen ist, dass eine Aner-
kennung erfolgen wird, häufig 
bereits dezentral in einer Woh-
nung untergebracht werden. Da 
der Wohnungsmarkt daher be-
reits während eines laufenden 
Asylverfahrens in Anspruch ge-
nommen wird und sich die Zu-
wanderung von Flüchtlingen 
vor Anerkennung auf den Woh-
nungsmarkt auswirkt, wird der 
Begriff „Wohnungsquote“ für 
die Zwecke dieses Gutachtens 
als zweckmäßig erachtet, um 
auf diese Situation hinzuweisen.

 
Insgesamt 

zum 
31.12.2014

davon Quote dezen-
tral unter-
gebrachter 
Leistungs- 
empfänger 

(„Wohnungs-
quote“)

Aufnahme- 
einrichtung

Gemeinschafts-
unterkunft

dezentrale 
Unter- 

bringung

Brandenburg 9.927 1.583 5.704 2.640 26,6 %

Baden-Württemberg 38.531 0 27.055 11.476 29,8  %

Sachsen 16.549 1.177 9.609 5.763 34,8 %

Hessen 26.617 4.360 12.773 9.484 35,6 %

Nordrhein-Westfalen 86.358 16.568 38.812 30.978 35,9 %

Sachsen-Anhalt 12.701 2.336 5.087 5.278 41,6 %

Mecklenburg-Vorpommern 6.762 364 3.497 2.901 42,9 %

Berlin 24.607 3.521 9.929 11.157 45,3 %

Bayern 45.396 6.033 17.096 22.267 49,1 %

Thüringen 8.552 1.419 2.926 4.207 49,2 %

Hamburg 12.272 2.917 3.068 6.287 51,2 %

Saarland 2.941 175 1.149 1.617 55,0 %

Bremen 5.994 182 1.871 3.941 65,7 %

Rheinland-Pfalz 16.804 1.891 2.141 12.772 76,0 %

Niedersachsen 36.591 2.006 5.776 28.809 78,7 %

Schleswig-Holstein 12.248 644 1.196 10.408 85,0 %

Deutschland 362.850 45.176 147.689 169.985 46,8 %

Früheres Bundesgebiet 283.752 34.776 110.937 138.039 48,6 %

Neue Länder einschl. Berlin 79.098 10.400 36.752 31.946 40,4 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Statistisches Bundesamt, Sta-
tistik über Asylbewerberleistungen, eigene Berechnungen.
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Abbildung 104: Entscheidungsmöglichkeiten im Asylverfahren

1. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention ge-
mäß § 3 Abs. 1 AsylVfG

2. Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a Abs. 1 GG

3. Zuerkennung von subsidiärem Schutz nach § 4 Abs. 1 AsylVfG

4. Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG

5.
Ablehnung des Asylantrages (Asylberechtigung und internationaler Schutz) als un-
begründet; kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG festzustel-
len

6.
Ablehnung des Asylantrages (Asylberechtigung und internationaler Schutz) als of-
fensichtlich unbegründet; kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 Auf-
enthG festzustellen

7.
Unzulässigkeit des Asylantrages wegen Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaa-
tes

8. Einstellung des Asylverfahrens in Folge einer Antragsrücknahme

9.

Ablehnung der Durchführung eines weiteren Asylverfahrens, nach einer erneuten 
Asylantragstellung, der ein abschlägiges unanfechtbar abgeschlossenes Asylver-
fahren voranging (bei positiven Entscheidungen in Folgeantragsverfahren erfolgen 
sinngemäß Tenorierungen nach vorstehenden Ziffern 1. bis 4.)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: 
BAMF349.

349	  	
BAMF (2014): Das deutsche Asyl-
verfahren – ausführlich erklärt. 
Zuständigkeiten, Verfahren, Sta-
tistiken, Rechtsfolgen, Oktober 
2015, S. 18.

350	   	
Vgl. ebenda, S. 20f.

Von den zum 31. Dezember 2014 in 
Deutschland registrierten Asylbewerbern 
waren ca. 45.000 noch in Aufnahmeeinrich-
tungen untergebracht, rund 150.000 wohn-
ten in den kreisangehörigen Gemeinden 
und den kreisfreien Städten in Gemein-
schaftsunterkünften. Nahezu die Hälfte war 
dezentral untergebracht und lebte in Woh-
nungen (46,8  %). Obwohl es mehr Woh-
nungsleerstand in den ostdeutschen Bun-
desländern als in Westdeutschland gibt, ist 
die Wohnungsquote in den westlichen Bun-
desländern deutlich höher (48,6  %) als in 
Ostdeutschland (40,4 %). In einzelnen Bun-
desländern gibt es vom bundesdeutschen 
Durchschnitt stark abweichende Quoten: 
In Brandenburg und Baden-Württemberg 
liegt sie unterhalb von 30 %, in Rheinland-
Pfalz und Niedersachsen werden mehr als 
drei Viertel der Asylbewerber in Wohnun-
gen untergebracht, in Schleswig-Holstein 
sogar 85 %.

Sofern Schutzsuchende strikt auf Ebene 
der Bundesländer nach dem Königsteiner 
Schlüssel und innerhalb der Bundesländer 
in der Regel nach der Einwohnerzahl auf die 
kreisangehörigen Gemeinden und die kreis-
freien Städte verteilt werden, so lässt sich 
berechnen, in welchem Umfang derzeitige 
Programmkommunen in Ost und West mit 
Asylbewerbern rechnen müssen. Durch das 
Verfahren, wie der Königsteiner Schlüssel 
berechnet wird, erhalten Kommunen, in de-
nen die Zahl der Einwohner zurückgegan-
gen ist, im Zeitablauf weniger Flüchtlinge 
zugeteilt, obwohl dort eher mit zunehmen-

dem Wohnungsleerstand zu rechnen ist. 
Die Systematik der Flüchtlingsverteilung 
nach dem Königsteiner Schlüssel berück-
sichtigt keine Wohnungsmarktzusammen-
hänge, sondern folgt dem im förderalen 
System verankerten Prinzip der Leistungs-
fähigkeit.

Die bisher beschriebenen Effekte der Flücht-
lingszuwanderung wirken zunächst tempo-
rär, solange nicht über das Asylantragsver-
fahren entschieden wurde und der Asyl-
bewerber in der Regel an den räumlichen 
Zuständigkeitsbereich der Aufnahmeein-
richtung gebunden ist, der er zugewiesen 
wurde. Mit einer Entscheidung im Asylver-
fahren über das Asylbegehren wird zugleich 
festgelegt, welcher Status dem Asylbewer-
ber zuerkannt werden kann und ob Ableh-
nungsgründe vorliegen. Danach richtet sich 
auch, welches Aufenthaltsrecht der Asylbe-
werber erhält und wie lange er in Deutsch-
land bleiben kann. Die Entscheidungsgrün-
de sind in der nebenstehenden Tabelle dar-
gestellt. Die Entscheidungsgründe 5 bis 9 
führen zu einer Ablehnung des Asylantra-
ges, der Erklärung der Unzulässigkeit des 
Asylantrages (Nr. 7) oder der Einstellung 
des Verfahrens, weil ein anderer Mitglieds-
staat der EU zuständig ist (Nr. 8). Ein Asyl-
begehrender müsste nach seiner Ableh-
nung – je nach Entscheidungsgrund und in-
dividuellen Voraussetzungen – zur Ausreise 
aufgefordert werden. In der Praxis ist eine 
Abschiebung aus unterschiedlichen Grün-
den nicht in jedem Fall zu realisieren, so-
dass sich der Asylbegehrende dennoch wei-
ter in Deutschland aufhalten kann (z.B. feh-
lende Feststellung der Staatsangehörigkeit 
und des Herkunftsstaates, fehlendes Rück-
führungsabkommen).

Über das Asylverfahren wird nach den Ent-
scheidungsgründen der Nr. 1 bis 4 positiv 
entschieden. Die Entscheidung wird nach 
eingehender Prüfung der individuellen Vo-
raussetzungen getroffen, wobei je nach Sta-
tus, der einem Asylbegehrenden zugewie-
sen werden kann, unterschiedliche Voraus-
setzungen vorliegen müssen, die im Fol-
genden kurz skizziert werden:350 

�� 	Die Flüchtlingseigenschaft (§  3 Abs. 1 
AsylG) wird einem Flüchtling zuerkannt, 
der aus begründeter Furcht vor Verfol-
gung wegen seiner Rasse, Religion, Na-
tionalität, politischen Überzeugung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozi-
alen Gruppe sich außerhalb seines Hei-
matlandes befindet und den Schutz sei-
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nes Heimatlandes nicht in Anspruch neh-
men kann oder wegen der Furcht vor Ver-
folgung nicht in Anspruch nehmen will. 
Die Verfolgung kann „durch wen auch 
immer“ sowohl von staatlichen als auch 
nichtstaatlichen Akteuren ausgehen. 

�� 	Asylberechtigter (Art. 16a Abs. 1 GG) ist, 
wer im Falle der Rückkehr in das Land 
seiner Staatsangehörigkeit wegen sei-
ner politischen Überzeugung, religiösen 
Grundentscheidung oder unveränderba-
ren Merkmalen, die sein Anderssein prä-
gen, einem schwerwiegenden Eingriff in 
Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt sein 
wird und keinen Schutz vor Verfolgung 
hat. Die Eingriffe werden in der Regel 
dem Staat zugerechnet.

�� 	Subsidiär Schutzberechtigter ist, wer 
nachvollziehbar Gründe vorbringen 
kann, dass ihm in seinem Land ernsthaf-
ter Schaden droht, der sowohl von staat-
lichen als auch nichtstaatlichen Akteu-
ren („durch wen auch immer“) ausge-
hen kann. Als ernsthafter Schaden gilt 
die Verhängung oder Vollstreckung der 
Todesstrafe, Folter oder unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Be-
strafung oder eine ernsthafte individuel-
le Bedrohung des Lebens oder der Unver-
sehrtheit einer Zivilperson infolge willkür-
licher Gewalt im Rahmen eines internati-
onalen oder innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikts.

�� 	Ein Schutzsuchender darf nicht abgescho-
ben werden, wenn die Abschiebung in 
den jeweiligen Staat eine Verletzung der 
Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (EMRK) darstellt oder im jeweiligen 
Staat eine erhebliche Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit besteht (Abschiebever-
bot). 

Von den Ausländerbehörden wird überdies 
geprüft, ob Ausschlussgründe vorliegen, 
beispielsweise das Vorliegen bestimmter 
Straftaten, nach denen ein Asylantrag ver-
sagt werden kann, obwohl sonst alle ande-
ren Voraussetzungen bestätigt werden kön-
nen.

Mit der Aufenthaltserlaubnis hat der Asyl-
berechtigte nach derzeitiger Gesetzesla-
ge das Recht, seinen Aufenthaltsort frei zu 
wählen. Dies gilt innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Aufenthaltsberechtigung. Wird 
ein Schutzsuchender als Asylberechtigter 
oder als Flüchtling anerkannt, so erhält er 

Abbildung 105: Zuerkannter Status, Aufenthaltsrechte und Rechtsgrundlagen

nach drei Jahren eine Niederlassungser-
laubnis, die zum unbefristeten Aufenthalt 
berechtigt, sofern die Gründe für die Zu- 
oder Anerkennung nicht zwischenzeitlich 
weggefallen sind.

Der Status, den ein Asylbegehrender mit 
Entscheidung über sein Asylverfahren er-
hält, ist maßgeblich dafür, welche Bleibe-
perspektive damit verbunden ist. Eine An-
erkennung als Asylberechtigter nach § 16a 
GG oder als Flüchtling nach §  3 Abs. 1 
AsylG sichert eine Aufenthaltsmöglichkeit 
für drei Jahre. Der Asylberechtigte kann 
sich prinzipiell auf dem freien Wohnungs-
markt mit einer Wohnung versorgen, sofern 
er seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten 
kann. Andernfalls ist er an die Vorschriften 
gebunden, mit denen die Übernahme der 
Kosten der Unterkunft (KdU) in SGB II und 
SGB XII geregelt ist. 

Ob darüber hinaus eine Niederlassungser-
laubnis erteilt werden kann und damit ein 
unbegrenztes Aufenthaltsrecht entsteht, 
hängt davon ab, wie sich die Situation in 
den Herkunftsländern entwickelt, die zur 
Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus‘ ge-
führt hat. In vielen Fällen ist es schwierig, 
das einzuschätzen, sodass im Hinblick auf 
wohnungsmarkt- und stadtumbaurelevante 
Fragstellungen tendenziell eher mit einem 
unbegrenzten Aufenthalt gerechnet werden 
sollte, insbesondere wenn in den Herkunfts-
ländern schwierige, meist schon länger be-
stehende Konfliktsituationen zu beobach-
ten sind. Aber auch nach der Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis steht es dem 
Asylberechtigten frei, in sein Heimat- bzw. 
das Herkunftsland zurückzukehren, wenn 
sich die Situation gebessert hat.

Rechtsgrundlagen für Asylentscheidungen

Entscheidung und gesetzliche  
Grundlage

Aufenhaltstitel
Niederlassungs
erlaubnis

Anerkennung als Asylberechtigter  
gem. Art 16a GG Aufenthaltserlaubnis  

für 3 Jahre

Niederlassungser-
laubnis ist nach 3 Jah-
ren zu erteilen, wenn 
kein Widerruf erfolgt

Anerkennung als Flüchtling  
gem. § 3 Abs. 1 AsylG

Gewährung von subsidiärem Schutz 
gem. § 4 Abs. 1 AsylG

Aufenthaltserlaub-
nis für 1 Jahr, Verlän-
gerung für 2 weitere 
Jahre möglich

Niederlassungser-
laubnis kann nach 7 
Jahren erteilt werden

Feststellung eines Abschiebungsverbo-
tes gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis 
soll für mindestens 1 
Jahr erteilt werden

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BAMF.
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351	   	
Ende Februar 2016 belief sich 
die Zahl der anhängigen Asyl-
antragsverfahren auf 393.155 
Verfahren. Gegenüber dem Vor-
jahr hat sich die Zahl mehr als 
verdoppelt. Das BAMF hat seine 
Bearbeitungskapazitäten deut-
lich ausgebaut und konnte in 
den ersten beiden Monaten des 
Jahres 2016 über 101.755 Fälle 
entscheiden, gegenüber 38.032 
Fälle im Vorjahrszeitraum. Vgl. 
BAMF (2016): Asylgeschäfts-
statistik für den Monat Februar 
2016, S. 2.

Abbildung 106: Entscheidung über Asylanträge 2015 nach Rechtsgrundlagen

 Entscheidungen über Asylanträge im Jahr 2015 Anzahl Anteil

Insgesamt 282.726 100,0  %

Sachentscheidungen 232.429 82,2 %

davon Rechtsstellung als Flüchtling (§ 3 Abs. 1 AsylG, Art. 16a GG) 137.136 48,5 %

darunter Anerkennung als Asylberechtigte (Art. 16a GG und 
Familienasyl)

2.029 0,7 %

davon Gewährung von subsidiärem Schutz gem. § 4 Abs. 1 AsylG 1.707 0,6 %

davon Feststellung eines Abschiebungsverbotes gem. § 60 Abs. 5 
o. 7 AufenthG

2.072 0,7 %

davon Ablehnungen 91.514 32,4 %

Formelle Entscheidungen 50.297 17,8 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BAMF.

Abbildung 107: Asylanträge nach Herkunftsländern 2015

Gesamt und 
Herkunftsländer Asylanträge

davon:

Erstanträge Folgeanträge

Gesamt 476.649 441.899 34.750

davon:      

Syrien 162.510 158.657 3.853

Albanien 54.762 53.805 957

Kosovo 37.095 33.427 3.668

Afghanistan 31.902 31.382 520

Irak 31.379 29.784 1.595

Serbien 26.945 16.700 10.245

Mazedonien 14.131 9.083 5.048

Ungeklärt 12.166 11.721 445

Eritrea 10.990 10.876 114

Pakistan 8.472 8.199 273

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BAMF, 
eigene Berechnungen.

Der Status, der einem Flüchtling zuerkannt 
wird, liefert gewisse Anhaltspunkte dafür, 
ob und für wie lange für ihn eine Wohnung 
in Deutschland benötigt wird. Dennoch be-
stehen vergleichsweise hohe Unsicherhei-
ten darüber, ob der Asylberechtigte dauer-
haft in Deutschland wohnen bleiben möch-
te oder ob er aus individuellen Überlegun-
gen heraus eine Rückkehr in Erwägung 
zieht. 

Die Statistik über die Asylverfahren und die 
Entscheidungsgründe gibt zumindest eine 
Orientierungshilfe, um den zusätzlichen 
Wohnraumbedarf für einen Zeitraum von 
ein bis drei Jahren einordnen zu können. Im 
Jahr 2015 ist über insgesamt 282.726 Asyl-
anträge entschieden worden, d.h. es wurde 
zahlenmäßig über etwas mehr als die Hälf-
te der Asylanträge entschieden, die 2015 
neu hinzugekommen sind. In der Statistik 
wird bei den entschiedenen Anträgen nicht 

danach untergliedert, in welchem Jahr sie 
gestellt wurden. Anträge, über die im Jahr 
2015 entschieden wurde, können aufgrund 
der hohen Zahl der beim BAMF noch nicht 
bearbeiteten Anträge auch 2014 und früher 
gestellt worden sein.351

In der Hälfte der Fälle wird internationaler 
Schutz gewährt und der Flüchtlingsstatus 
zuerkannt (48,5 %), in einer geringen Zahl 
der Fälle erfolgt eine Anerkennung als Asyl-
berechtigter (0,7 %). 

Rund ein Drittel der Fälle wird abgelehnt 
(32,4 %), in 17,8 % der Fälle kommt es zu 
formellen Entscheidungen, die keinen wei-
teren Aufenthaltsstatus gewähren.

Die Schutzquote lag 2015 bei 49,8 %, d.h. 
aus der Hälfte der gestellten Asylanträge re-
sultierte eine Aufenthaltserlaubnis, in der 
Mehrzahl der Fälle kann daraus nach drei 
Jahren eine unbefristete Niederlassungser-
laubnis entstehen, sofern die Gründe für die 
Zuerkennung nicht fortgefallen sind.

Um einen Überblick zu erhalten, in wel-
chem Ausmaß künftig dauerhafte Aufent-
haltsrechte eingeräumt werden, ist es erfor-
derlich, sich die Herkunftsländer der Asyl-
begehrenden näher anzuschauen, da die 
Schutzquoten erheblich variieren. 

Im Jahr 2015 sind mit mehr als 160.000 die 
meisten Asylanträge von Personen aus Sy-
rien gestellt worden. Es folgen Albanien 
mit mehr als 50.000 sowie der Kosovo, Af-
ghanistan und der Irak mit jeweils mehr als 
30.000 Asylanträgen.

Während die Schutzquote von Menschen 
aus Syrien nahezu 100  %, beim Irak rund 
90  % und für Asylbegehrende aus Afgha-
nistan knapp 50 % beträgt, wird Asylanträ-
gen aus Albanien und dem Kosovo prak-
tisch nicht stattgegeben. Die Asylbegehren-
den werden demzufolge in ihre Herkunfts-
länder abgeschoben. 

Inwieweit also künftig tatsächlich Flüchtlin-
ge dauerhaft in Deutschland bleiben dür-
fen, hängt sehr stark davon ab, wie sich 
die Schutzquoten entwickeln, d.h. aus wel-
chen Herkunftsländern die Asylbegehren-
den nach Deutschland kommen und in wel-
chem Umfang die abgelehnten Asylbewer-
ber abgeschoben werden können.

Gemessen an der großen Zuwanderung 
von Flüchtlingen, die mit mehr als 1 Mio. 
Registrierungen im EASY-System zunächst 
spürbar geworden sind, verbleibt für das 
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Abbildung 108: Asylanträge und Schutzquoten nach Herkunftsländern

Jahr 2015 eine Anerkennung von rund 
145.000 Personen, die dauerhaft in Deutsch-
land bleiben. Allerdings ist über eine gro-
ße Zahl von Asylanträgen, die insbesondere 
2015 gestellt wurden, noch nicht entschie-
den worden.

Über die direkte Zuwanderung von Flücht-
lingen hinaus ist ein Zuzug auch durch den 
sogenannten Familiennachzug möglich, 
d.h. Familienangehörige eines Asylberech-
tigten können unter bestimmten Vorausset-
zungen zur Herstellung bzw. zur Wahrung 
der familiären Lebensgemeinschaft eben-
falls einen Aufenthaltstitel erhalten. Die 
hierfür geltenden Regelungen sind kom-
plex und regeln unterschiedliche Sachver-
halte. Für die Zwecke dieses Gutachtens 
bleibt festzuhalten, dass ein Familiennach-
zug grundsätzlich möglich ist und dadurch 
die Bevölkerungszahl weiter steigen kann. 
Bei einem Familiennachzug, der den Ehe-
gatten und minderjährige Kinder betrifft, 
ist voraussichtlich nicht davon auszugehen, 
dass eine weitere Wohnung für den Aufent-
halt benötigt wird, jedoch kann eine zusätz-
liche Wohnung nachgefragt werden.

352	   	
Deschermeier, P./Seipelt, B./
Voigtländer, M. (2015): Aus-
wirkungen der erhöhten Zu-
wanderung auf demographi-
sche Prognosen und die Folgen 
für den Wohnraumbedarf in 
Deutschland.

353	   	
Vgl. Henger, R./Schier, M./Voigt-
länder, M. (2015): Der künftige 
Bedarf an Wohnungen, in: IW 
policy paper, Nr. 24.

10 stärkste 
Herkunfts- 

länder

gestellte  
Asylanträge 

2015 (gesamt)

Entscheidungen über Asylanträge

insgesamt

davon Rechtsstellung als 
Flüchtling davon  

subsidiärer 
Schutz gem.  

§ 4 Abs. 1 
AsylG

davon  
Abschiebungs- 

verbot gem.  
§ 60 Abs. 5,7 

AufenthG

Gesamt-
schutzquote

darunter  
Anerkennung als 
Asylberechtigter 
(Art. 16a GG und 

Fam.Asyl)

Syrien, Arabi-
sche Republik

162.510 105.620 101.137 1.167 61 221 96,0 %

Albanien 54.762 35.721 7 - 33 36 0,2 %

Kosovo 37.095 29.801 13 - 22 97 0,4 %

Afghanistan 31.902 5.966 1.708 48 325 809 47,6 %

Irak 31.379 16.796 14.510 157 289 81 88,6 %

Serbien 26.945 22.341 4 - - 22 0,1 %

ungeklärt 12.166 4.128 3.291 35 5 13 80,2 %

Eritrea 10.990 10.099 8.914 44 347 39 92,1 %

Mazedonien 14.131 8.245 23 - 1 20 0,5 %

Pakistan 8.472 2.015 162 4 11 24 9,8 %

Summe 390.352 240.732 129.769 1.455 1.094 1.362 54,9 %

Herkunftsländer 
gesamt

476.649 282.726 137.136 2.029 1.707 2.072 49,8 %

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BAMF, Asylgeschäftsstatistik 2015.

Einschätzungen zur Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden und künf-
tige Entwicklung

In den letzten Monaten wurden verschie-
dene Prognosen und Einschätzungen ver-
öffentlicht, in denen die Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden beleuch-
tet und eine Einschätzung zur Veränderung 
des Wohnraumbedarfs und des aktivier-
baren Leerstands abgegeben wurde. Eini-
ge dieser Veröffentlichungen werden mit 
den wesentlichen Annahmen und Aussa-
gen kurz vorgestellt:

Auswirkungen erhöhter Zuwanderung nach 
Einschätzung des iw Köln352 

Die Studie des iw Köln befasst sich ins-
besondere mit den Auswirkungen der Zu-
wanderungen, die durch die „Flüchtlings-
krise“ ausgelöst werden, auf den Neubau-
bedarf bis zum Jahr 2020. Nach den bishe-
rigen Einschätzungen des Institutes war von 
einem erforderlichen Neubau bis zum Jahr 
2020 von jährlich 267.000 Wohneinheiten 
auszugehen.353 
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Aufgrund der erhöhten Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden geht das 
iw Köln je nach berechnetem Szenario da-
von aus, dass der durchschnittliche jährli-
che Baubedarf ansteigen wird. Hierfür wer-
den vier Szenarien berechnet. Die Metho-
dik soll anhand des ersten Szenarios ver-
deutlicht werden:

�� 	Dieses Szenario unterstellt für das Jahr 
2016 bis 2020 eine Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden in einer 
Größenordnung von 800.000 Personen 
jährlich.

�� 	Wie viele Personen in Deutschland ver-
bleiben können, hängt von der Schutz-
quote ab, die bei der derzeit zu beobach-
tenden Herkunftsstruktur der Flüchtlinge 
mit durchschnittlich 40 % angenommen 
wird. 

�� 	Für den Familiennachzug wird die Dif-
ferenz zwischen dem Anteil der männli-
chen und der weiblichen Personen im Al-
ter zwischen 18 und 35 Jahren ermittelt 
und für diese Personen unterstellt, dass 
rund 65  % davon Familienmitglieder 
nachholen werden. Einheitlich wird von 
einem Nachzug von drei Personen (eine 
Frau und zwei Kinder) ausgegangen, der 
in den Folgejahren wirksam werden wird.

�� 	Die Wohnflächennachfrage wird auf der 
Grundlage von altersspezifischen Pro-
Kopf-Wohnflächennachfragen getrennt 
nach unterschiedlichen Gruppen (bei-
spielsweise nach Zuwanderern mit Migra-
tionshintergrund und SGB II-Anspruchs-
berechtigten, zu denen auch anerkannte 
Asylbewerber zählen) berechnet und in 
Wohnungen umgerechnet.

Je nach Szenario ist zu erwarten, dass der 
Neubaubedarf auf ca. 402.000 bis 447.000 
Wohneinheiten ansteigen wird. In den Be-
rechnungen wird über die Zuwanderung 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden hin-
aus auch der Nachholbedarf aufgrund ge-
ringerer Bautätigkeit der Jahre 2010 bis 
2014 und aufgrund höherer Zuwanderung 
aus EU-Staaten eingeschätzt. Der zusätz-
liche jährliche Neubaubedarf von Asylbe-
rechtigten wird mit 103.560 Wohneinheiten 
(Szenario 1) beziffert.

Unter der Annahme, dass die Asylberech-
tigten (und sonstigen Zuwanderer aus der 
EU) so auf alle Kreise und kreisfreien Städ-
te verteilt werden, dass deren Anteil an der 
Bevölkerung überall gleich ist, geht das iw 
Köln davon aus, dass rund 20 % des zusätz-

lichen Neubaubedarfs durch den vorhande-
nen Leerstand gedeckt werden können. 

Das Szenario 1 geht von einer Zuwande-
rung für die Jahre von 2015 bis 2020 von 5 
Mio. Personen aus. Die Spanne reicht von 
3,9 Mio. (Szenario 4) bis 5,7 Mio. (Szena-
rio 2) Personen.

Regionalisierte Wohnungsmarktprognose 
2016 bis 2020 inkl. Flüchtlinge von empirica

Angesichts der Unsicherheit über die Zahl 
der Zuwanderungen durch Flüchtlinge und 
Asylsuchende verfolgt empirica das Kon-
zept einer „atmenden“ Prognose und kün-
digt an, diese unterjährig zu korrigieren, so-
bald abweichende Ist-Daten vorliegen oder 
alternative Annahmen plausibler erschei-
nen. Die vorliegende Prognose basiert auf 
folgenden Annahmen354:

�� 	Zwischen 2015 und 2019 werden rund 
2,75 Mio. Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen. Im Jahr 2016 wird mit 0,75 Mio. 
Personen gerechnet.

�� 	Die Schutzquote wird mit 45,8 % in 2015 
und mit 60 % ab 2016ff. angenommen.

�� 	Die durchschnittliche Haushaltsgröße von 
Flüchtlingen wird mit 2,3 Personen ohne 
Familiennachzug angesetzt.

�� 	Die Verteilung der Flüchtlinge auf Krei-
se und kreisfreie Städte erfolgt entspre-
chend der Verteilung der Nicht-EU/Nicht-
Türkei-Ausländer, d.h. gleichmäßig ent-
sprechend zu dieser Bevölkerungsgruppe. 

�� 	Auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte wird die Hälfte des verfügbaren 
Leerstands als marktaktiv angenommen 
und kann für die sofortige Wohnnutzung 
herangezogen werden. 

Durch die Zuwanderung an Flüchtlingen 
steigt die Wohnungsnachfrage um insge-
samt 656.000 Wohneinheiten oder 131.200 
Wohneinheiten jährlich ab 2016. 43 % die-
ser Zusatznachfrage können durch leerste-
hende Wohnungen gedeckt werden. Damit 
verbleibt ein jährlicher Neubaubedarf von 
75.000 Wohnungen.

Nachfrage an Wohnungsneubau infolge 
der Flüchtlingszuwanderung in Nordrhein-
Westfalen

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen und die NRW.Bank haben 
die zusätzliche Nachfrage an Wohnungs-

354	   	
Braun, R./Baba, L. (2016): Woh-
nungsmarktprognose 2016 – 20. 
Regionalisierte Prognose inkl. 
Flüchtlinge. empirica paper Nr. 
231.
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neubau und Bauland infolge der Zuwan-
derung von Flüchtlingen nach Nordrhein-
Westfalen eingeschätzt. Den Einschätzun-
gen liegen folgende Annahmen zugrunde355:

�� 	In den Jahren 2015 und 2016 werden je-
weils 200.000 Flüchtlinge nach Nordrhein-
Westfalen kommen.

�� 	Für Flüchtlinge aus Syrien, Irak und ver-
gleichbaren Staaten wird eine Bleibeper-
spektive von 100  % angenommen, für 
Flüchtlinge aus Balkanstaaten wird nicht 
von einer Bleibeperspektive ausgegan-
gen, für übrige Länder wird die bundes-
einheitliche durchschnittliche Schutzquo-
te von 40 % unterstellt. 

�� 	Je Flüchtling wird mittelfristig im Durch-
schnitt von einer weiteren Person im Fa-
miliennachzug ausgegangen.

�� 	Für die Wohnungsbelegung wird eine 
durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,5 
Personen angenommen. 

�� 	Mit Blick auf die räumliche Verteilung 
werden zwei Modellvarianten betrach-
tet: Zum einen wird nach Landesschlüs-
sel (Bevölkerung 90 % und Fläche 10 % 
Gewicht) verteilt. Die Flüchtlinge bleiben 
in den Kommunen, auf die sie nach der 
Erstaufnahme verteilt wurden. Zum ande-
ren wird eine Verteilung nach dem Prin-
zip der „ethnischen Kontaktnetze“ vorge-
nommen, d.h. es findet ein Zuzug in Rich-
tung bestehender Netze und verwandt-
schaftlicher Beziehungen statt.

Auf Landesebene wird davon ausgegangen, 
dass in den Jahren 2015 und 2016 rund 
200.000 Haushalte zusätzlichen Wohnraum 
nachfragen werden. Aus dem Leerstand 
können rund 80.000 Wohnungen mobilisiert 
werden. Je nach den Modellvarianten zur 
räumlichen Verteilung entsteht ein Bedarf 
an zusätzlichem Wohnraum von 120.000 bis 
130.000 Wohneinheiten. 

Angepasste Prognoseergebnisse des BBSR

Die Bevölkerungs- und Haushaltsprognose 
2035 des BBSR ging bisher von leicht sin-
kenden Bevölkerungszahlen und von noch 
steigenden Haushaltszahlen bis zum Jahr 
2030 aus. Unterschiede zeigten sich so-
wohl zwischen kurz-, mittel- und langfris-
tigen Prognoseergebnissen als auch zwi-
schen den einzelnen Regionen. Neue Ab-
schätzungen des BBSR zur künftigen Ent-
wicklung der Bevölkerung, Haushalte und 
Wohnungsnachfrage unter Berücksichti-

gung der Flüchtlingszuwanderung lassen 
regional deutlichere Bevölkerungsgewin-
ne und eine höhere Wohnungsnachfrage 
erkennen.

Das BBSR hat zwei unterschiedliche Szena-
rien erarbeitet, mit denen abgeschätzt wer-
den kann, wie sich die hohen Flüchtlings-
zahlen auf die Bevölkerungsentwicklung 
und den Wohnungsbedarf in regionaler Dif-
ferenzierung auswirken dürften. Den Szena-
rien liegen Annahmen zur zahlenmäßigen 
und zeitlichen Größenordnung der künfti-
gen Zuwanderung zugrunde. Insbesondere 
werden Annahmen getroffen über

�� 	die Zahl der jährlichen Registrierungen,

�� 	die Entwicklung der Schutzquote,

�� 	die Rückwanderungsquote,

�� 	den Familiennachzug

�� 	sowie die räumliche Verteilung der Bin-
nenwanderungen der Flüchtlinge.

Die beiden Szenarien des BBSR unterschei-
den sich in der Größenordnung der Flücht-
lingszuwanderung. Es wird eine obere Vari-
ante mit rund 5,8 Mio. Registrierungen und 
eine untere Variante mit 3,7 Mio. Registrie-
rungen für den Zeitraum 2015 bis 2025 an-
genommen. Die Annahmen zur Schutzquo-
te und Rückwanderungsquote sowie zum 
Familiennachzug sind in beiden Szenarien 
identisch. Für beide Varianten wird das Bin-
nenwanderungsmodell aus der Raumord-
nungsprognose 2035 übernommen. Danach 
sind insbesondere jüngere Menschen mo-
bil und ziehen dabei vor allem in die großen 
Ballungsräume und Städte.

Die beiden Szenarien lassen sich folgender-
maßen charakterisieren:

�� 	Obere Variante: Es wird von einer ho-
hen, aber im Zeitverlauf zurückgehenden 
Flüchtlingszuwanderung bis 2025 aus-
gegangen, die sich in der Zahl der jähr-
lichen Registrierungen von angenomme-
nen 1,1 Mio. im Jahr 2015 über 600.000 
im Jahr 2020 auf 100.000 im Jahr 2025 
verringert. Auf diese Zahl – abzüglich ei-
nes Anteils von Nicht-Antragstellern – 
wird eine leicht ansteigende Schutzquo-
te aufgesetzt. Unter Berücksichtigung ei-
nes Anteils von freiwilligen Rückkehrern 
mit Aufenthaltsstatus und zuzüglich des 
Familiennachzugs ergibt sich für 2015 ein 
Bevölkerungszuwachs von knapp 450.000 
Personen. In den Folgejahren sinkt dieser 
auf gut 400.000 im Jahr 2020 bzw. auf gut 

355	   	
Kraus, U. (2016): Zusätzliche 
Nachfrage an Wohnungsneu-
bau und Wohnbauland infolge 
der Zuwanderung von Flücht-
lingen nach Nordrhein-West-
falen. Modellrechnung des Mi-
nisteriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der NRW.Bank. Vortrag 
am 13. Januar 2016 auf der Ver-
anstaltung „Bündnis Wohnen 
Recklinghausen“.
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100.000 in 2025. Insgesamt erhöht sich in 
der oberen Variante die Einwohnerzahl 
Deutschlands durch die Flüchtlingszah-
len von 2015 bis 2025 um knapp 3,9 Mio. 
Einwohner.

�� 	Untere Variante: Bei dieser Variante geht 
die hohe Flüchtlingszuwanderung von 1,1 
Mio. 2015 deutlich schneller auf 200.000 
im Jahr 2020 zurück. Der Bevölkerungs-
zuwachs geht in Folge der Flüchtlingszu-
wanderung von knapp 450.000 im Jahr 
2015 auf gut 160.000 im Jahr 2020 zu-
rück. Bis 2025 sinkt der Bevölkerungsge-
winn durch die Flüchtlingszuwanderung 
auf dann knapp 80.000. Insgesamt erhöht 
sich im unteren Szenario die Einwohner-
zahl Deutschlands durch die unterstell-
te Flüchtlingszuwanderung von 2015 bis 
2025 um knapp 2,4 Mio. Einwohner.

Wie stark sich die Flüchtlingszuwanderung 
auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken 
kann, zeigt sich anhand der Szenarien auch 
daran, dass sich der bislang prognostizier-
te, leichte jährliche Bevölkerungsverlust 
für Deutschland insgesamt von ca. 0,1  % 
bis 2025 nunmehr in eine jährliche Bevöl-
kerungszunahme bis zum Jahr 2025 von 
durchschnittlich 0,2  % im unteren Szena-
rio und 0,3 % im oberen Szenario umkehrt. 
Allerdings ist zu beachten, dass die Flücht-
lingszuwanderung den demografischen 
Wandel nur verzögert. Bevölkerungswachs-
tum würde in einer längerfristigen Perspek-
tive auch einen deutlichen Anstieg der Fer-
tilitätsrate erfordern.

In Form der beiden Szenarien werden die 
bisherigen Annahmen über die Zuwande-
rung nach Deutschland, die mit der Raum-
ordnungsprognose 2035 veröffentlicht wur-
den, für die Jahre 2015 bis 2025 aufgrund 
der erhöhten Flüchtlingszuwanderung er-
gänzt. Für die Jahre 2026 bis 2030 gelten 
die bisherigen Annahmen zur Zuwande-
rung fort.

Die bisherige Abschätzung zur Entwick-
lung der Leerstände in einzelnen Regionen 
Deutschlands wurden anhand der Szenari-
en des BBSR ergänzt.

Fazit der bisherigen Ergebnisse 

Die Analyse der Zuwanderung von Flücht-
lingen und Asylsuchenden nach Deutsch-
land, deren Verteilung innerhalb des Bun-
desgebietes und der Ablauf des Asylverfah-
rens einschließlich der Entscheidungsgrün-
de haben gezeigt, dass eine Einschätzung, 

welche Konsequenzen sich über die kurz-
fristigen Auswirkungen einer Unterbrin-
gung während des Asylverfahrens hinaus 
für die Wohnungsmärkte und damit auch 
für den Stadtumbau ergeben können, nur 
schwer getroffen werden kann.

Insbesondere die Höhe der Zuwanderung 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus 
unterschiedlichen Krisengebieten, vor al-
lem aus dem Nahen Osten und speziell Sy-
rien und dem Irak, unterliegt hohen Unsi-
cherheiten. Insofern sind künftige Schät-
zungen von getroffenen Annahmen abhän-
gig, die sich tagesaktuell ändern können. 
Deswegen sind Prognosen zur Zeit mit ei-
ner großen Unsicherheit behaftet. Daher 
unterscheiden sich die Prognosen, die hier 
dargestellt wurden, hinsichtlich der Grö-
ßenordnung der Zuwanderung erheblich. 
Hingegen sind weitere Parameter für Mo-
dellrechnungen wie die Schutzquote, die 
Haushaltsgröße und Auswirkungen des Fa-
miliennachzuges vergleichsweise gut aus 
dem laufenden Geschäftsgang zu den Asyl-
antragsverfahren oder aus Erfahrungswer-
ten zu schätzen.

Schwer einzuschätzen ist darüber hin-
aus, wie sich die Binnenwanderung der 
Asylberechtigten entwickeln wird, die ih-
ren Wohnort frei wählen können. Davon 
hängt es aber ab, ob die zusätzliche Woh-
nungsnachfrage, die von den Asylberech-
tigten ausgeht, durch Aktivierung vorhan-
denen Leerstands oder nur durch Neubau 
realisiert werden kann. In den dargestell-
ten Prognosen des iw Köln, von empirica, 
dem MBWSV und der NRW.Bank wird für 
die Bundesebene bzw. für Nordrhein-West-
falen davon ausgegangen, dass 20  % bis 
43 % der zusätzlichen Wohnungsnachfrage 
durch leerstehende Wohnungen gedeckt 
werden, vornehmlich durch Zuwanderung/
Zuweisung in solche Regionen, in denen 
aufgrund der strukturellen Rahmenbedin-
gungen ein aktivierbarer Leerstand besteht.

Durch die Zuwanderung von Flüchtlingen 
und Asylsuchenden ist damit zu rechnen, 
dass die Abschätzung der künftigen Ent-
wicklung des Leerstands auf der Grundla-
ge bisheriger Raumordnungsprognose 2035 
korrigiert werden muss. Die Zunahme des 
Leerstands wird geringer ausfallen als bis-
her angenommen. Die Szenarien sind da-
bei so angelegt, dass im Ergebnis Zuzugs- 
und Wegzugsprozesse im ähnlichen Mus-
ter wie vor der Flüchtlingssituation erwar-
tet werden. Dies geschieht dadurch, dass 
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nach Verteilung der Flüchtlinge anhand 
des Königsteiner Schlüssels und länderei-
genen Verteilungen auf die Kreise anschlie-
ßend bei freier Wohnortwahl vom gleichen 
Wanderungsverhalten wie bei der Gesamt-
bevölkerung ausgegangen wird. Insofern 
wird nicht für jede Region gleichermaßen 
eine Verringerung des Leerstands zu erwar-
ten sein (siehe Kapitel 8.1).

7.2 Auswirkungen der Flüchtlings-
zuwanderung auf den Stadt-
umbau

Die Kommunen sind durch die aktuell hohe 
Zuwanderung auch von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden in besonderem Maße und 
in unterschiedlichen Zusammenhängen 
gefordert. Es ist nicht auszuschließen, dass 
sich diese Herausforderungen inzwischen 
auch schon auf Stadtentwicklungsstrategi-
en und Stadtumbauprozesse in den Kom-
munen auswirken. Für erste Ergebnisse 
dazu, für Hinweise, welche Auswirkungen 
künftig erwartet werden und um Informatio-
nen zu bekommen, mit welchen Förderstra-
tegien die Länder bereits reagieren, wurden 
im Januar und Februar 2016 Gespräche mit 
Vertretern aus den für den Stadtumbau zu-
ständigen Länderministerien und einigen 
Stadtumbaukommunen geführt. 

Aktuelle Auswirkungen auf die Umsetzung 
von Stadtumbaumaßnahmen

Vor allem westdeutsche Länder (so bei-
spielsweise Baden-Württemberg, Bayern, 
Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein, 
abgeschwächt auch Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz), verweisen darauf, dass 
bereits laufende Maßnahmen durch die 
Flüchtlingsthematik beeinflusst werden. Die 
ostdeutschen Länder halten aktuell – in un-
terschiedlicher Verbindlichkeit – vor allem 
dann inne, wenn es um den Rückbau von 
Wohnungen geht, alle anderen Maßnah-
men sind unberührt. Die Stadtstaaten Ber-
lin und Hamburg sowie Hessen sehen keine 
Auswirkungen auf laufende Vorhaben, die 
seit langem geplant und bereits umgesetzt 
werden. Bei künftigen Projekten werden je-
doch neue Bedarfe und die entsprechen-
den Anpassungen, die sich aus der star-
ken Zuwanderung ergeben werden, umfas-
send zu berücksichtigen und offensiv anzu-
gehen sein. 

Ganz zentral ist momentan die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge, die in großer Zahl in 
die Bundesrepublik gekommen sind bzw. 

kommen und vorerst auf die Länder und 
anschließend auch auf die Landkreise nach 
festgelegten Kriterien, weitgehend im Ver-
hältnis zur jeweiligen Bevölkerung, verteilt 
wurden und werden (siehe Kapitel 7.1). Da-
mit rückt die Suche nach geeigneten Grund-
stücken und Gebäuden für die Unterbrin-
gung bzw. die Bereitstellung von Wohnun-
gen in den Kommunen – oft nicht nur der 
Flüchtlinge wegen – in den Mittelpunkt. 

In Abhängigkeit von der Zahl der in den 
Kommunen Ankommenden, von den je-
weiligen städtebaulichen Problemlagen 
und konkreten Stadtumbaumaßnahmen in 
den Kommunen können aktuelle Stadtum-
bauvorhaben davon auch tatsächlich und 
in unterschiedlichem Maße betroffen sein. 
Auswirkungen selbst können dann entwe-
der als Einschränkungen für laufende Ver-
fahren oder eher als Impulse für künftige 
Strategien wahrgenommen werden.

�� 	Einschränkend wird momentan empfun-
den, wenn sich Stadtumbaumaßnahmen 
verzögern oder gänzlich verschoben wer-
den. Das führt dazu, dass städtebauli-
che Konzepte nicht aufgehen und Um-
planungen für Stadtbereiche vorgenom-
men werden müssen, dass städtebauli-
che Missstände manifestiert werden oder 
dringende kommunale Bedarfe und Nach-
fragen nicht abgedeckt werden können, 
weil die dafür vorgesehenen Flächen vor-
erst nicht zur Verfügung stehen. Das ge-
schieht vielfach am ehesten dort, wo sich 
schon vorhandene Wohnungsmarktpro-
bleme durch die enorme Zuwanderung 
weiter verschärfen.

�� 	Positive Impulse werden vor allem dort 
erhofft, wo Schrumpfungen bisher Aus-
löser für Stadtumbauprozesse sind und 
zu umfangreichen Leerständen bei Woh-
nungen und Infrastruktur oder in anderen 
Immobilien geführt haben. Aktuelle Stadt-
umbaumaßnahmen selbst werden bisher 
weniger berührt. Eher werden Erwartun-
gen beschrieben, dass durch Zuwande-
rung und die damit möglichen demogra-
fischen Veränderungen Wohnungsleer-
stände wieder zurückgehen und Rück-
bauten – zumindest teilweise – vermieden 
werden könnten, dass höhere Auslastun-
gen sozialer Infrastruktur deren Weiter-
betrieb gewährleisten und gegebenen-
falls Rückbau und Umnutzungen gar nicht 
mehr nötig werden, dass höhere Schlüs-
selzuweisungen die Finanzhaushalte der 
Kommunen entlasten. Erste Erfahrungen 
zeigen allerdings, dass Zugewanderte ge-
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rade die schrumpfenden Regionen und 
Kommunen trotz ihrer Potenziale, ausrei-
chend Wohnungen bereitstellen zu kön-
nen, kaum als längerfristigen Aufenthalts-
ort wählen, sondern in die Perspektivregi-
onen abwandern, sobald ihr Aufenthalts-
status geklärt ist. 

Auswirkungen auf Konversionsvorhaben

Die Suche nach Potenzialen für die Unter-
bringung von Flüchtlingen beeinflusst man-
cherorts laufende und vorgesehene Konver-
sionsmaßnahmen, weil die Flächen und die 
darauf befindlichen Gebäude momentan als 
Erstaufnahmestellen und Gemeinschaftsun-
terkünfte gebraucht werden:

�� 	Maßnahmen werden vorübergehend ge-
stoppt und Flächen vorerst anders ge-
nutzt (so in St. Ingbert im Saarland für 
rund drei Jahre oder auch in Schwane-
wede in Niedersachsen, Bremen-Huckel-
riede). 

�� 	Maßnahmen verzögern sich insgesamt 
(beispielsweise in Osnabrück, Mannheim, 
Donaueschingen oder Heidelberg). 

�� 	Maßnahmen werden gar nicht erst be-
gonnen oder die geplante Programm-
aufnahme wird verschoben (z.B. Kon-
versionsprojekt in Aurich, Niedersach-
sen). Auch in Bayern (Bamberg und Do-
nauwörth) und Baden-Württemberg wird 
auf die Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit aktuellen Militärkonversionen 
und die Rücknahme von Anträgen ver-
wiesen, weil die Liegenschaften nicht 
wie ursprünglich vorgesehen, bereitste-
hen, sondern vor allem für Erstunter-
bringungen genutzt werden. Teils sehr 
schwierige und langanhaltende Verhand-
lungen mit der BImA sind genau aus die-
sen Gründen vorerst eingestellt worden. 
In diesen Fällen sind Stadtumbau und Zu-
wanderung schon sehr miteinander ver-
schränkt.

�� 	Verzögerungen der Maßnahmen selbst 
machen formal Verlängerungen für Um-
setzungs- und Bewilligungszeiträume und 
die Bereitstellung der Fördermittel nötig 
und führen auch in kommunalen Haus-
halten zu Verschiebungen bei der Bereit-
stellung der kommunalen Eigenanteile. 

Da die weiteren Perspektiven für die Kon-
versionsprozesse dann unklar bleiben, 
stoppen die Entwicklungen insgesamt, po-
tenzielle Investoren ziehen sich wieder zu-
rück. Damit sind bisherige Entwicklungszie-

le nicht mehr zu halten, Konzepte der Kom-
munen, die auf den Konversionsflächen re-
alisiert werden sollten – darunter gerade 
auf angespannten Märkten auch meist drin-
gend benötigter Wohnungsbau – können so 
vorerst nicht bzw. nicht in den vorgesehe-
nen Zeiträumen umgesetzt werden. 

In eher ländlichen strukturschwachen Räu-
men, so beispielsweise in Bayern, ergeben 
sich durchaus neue Chancen, Konversions- 
standorte auch nachzunutzen. So wur-
de dort 2015 die „Initiative zur dauerhaf-
ten Unterbringung in Leerstand“ gestartet.  
Allerdings wird auch aus bayrischen Kom-
munen dieser Regionen inzwischen festge-
stellt, dass diese Herrichtung nicht nachhal-
tig ist, solange nach Anerkennung eine freie 
Wohnortwahl möglich ist und die Zuwande-
rer die Kommunen wieder verlassen. 

Auswirkungen auf Umgang mit Leerstand

Ebenso betroffen sind Stadtumbauprozes-
se, in denen leerstehende, meist schon für 
den Abriss vorbereitete Wohnimmobili-
en, für die Flüchtlingsunterbringung wie-
der hergerichtet und zumindest (vorüber-
gehend) genutzt werden. Diese Tatsache 
selbst kann sich jedoch ganz unterschied-
lich auf die konkreten Stadtumbauprozesse 
einzelner Kommunen auswirken: 

�� 	Zum einen werden leerstehende (Wohn)
Gebäude wieder aktiviert, die in langen 
Verhandlungen bereits für einen Abriss 
vorbereitet wurden und jetzt – auch von 
den Kommunen – zur Flüchtlingsunter-
bringung angeboten und genutzt werden 
(müssen). Damit werden möglicherweise 
bisherige städtebauliche Missstände ma-
nifestiert, was neue städtebauliche Kon-
zepte und Umplanungen für diese Berei-
che nötig machen könnte. In Folge verzö-
gern sich Stadtumbauprozesse in Quar-
tieren zusätzlich, so beispielsweise in 
Saarbrücken und Homburg im Saarland, 
in Kommunen in Rheinland-Pfalz erwar-
tet. 

�� 	Leider wird die Flüchtlingsunterbringung 
aktuell durchaus auch als lukratives Ge-
schäft verstanden und Akteure treten in 
Stadtumbaugebieten auf den Plan, die 
sich bisher nicht am Stadtumbau betei-
ligt haben und die nun ihre unattraktiven 
leeren Gebäude und Wohnungen anbie-
ten, die ansonsten kaum noch am Markt 
zu platzieren waren. Auch das kann Ent-
wicklungsstrategien für Stadtumbauge-
biete ganz erheblich stören und ebenso 
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neue Konzepte und Planungen nötig ma-
chen. 

�� 	In Regionen und Kommunen mit bereits 
hohem Wohnungsleerstand stehen ge-
nerell ausreichend Wohnungen auch für 
Flüchtlinge und Asylsuchende zur Verfü-
gung. Selbst bei dauerhafter Zuwande-
rung, die momentan noch nicht erkenn-
bar ist, würde der vorhandene Leerstand 
den Bedarf nach Wohnungen jedoch 
überschreiten. Dennoch werden geplan-
te Rückbauvorhaben in den betroffenen 
Ländern zurückgestellt bzw. intensiver ab-
gewogen. 

�� 	So hat das Land Brandenburg beschlos-
sen, die Rückbaumittel 2015 und 2016 für 
die Wiederherrichtung leerer Wohnungen 
einzusetzen und durch die Unterbringung 
von Flüchtlingen für eine Übergangszeit 
Leerstand abzubauen. Für entsprechen-
de Vorhaben bekommen Wohnungsun-
ternehmen, die am Stadtumbau beteiligt 
sind, Förderung in Höhe der Rückbaumit-
tel. 

�� 	Im Freistaat Sachsen werden leerstehen-
de Wohnungen für Flüchtlinge – vorran-
gig in Altbaubeständen innerstädtischer 
Lagen – saniert. Damit soll zu einer bes-
seren Integration der Flüchtlinge beige-
tragen werden. Die Sanierung wird mit 
Finanzhilfen des Programmteils Aufwer-
tung unterstützt. Der kommunale Eigen-
anteil der Gemeinden wird mit Landes-
mitteln über die RL Flüchtlingswohnun-
gen ersetzt. Der erhebliche und auch ak-
tuell weiter steigende Leerstand, der 
inzwischen bei rund 260.000 Wohnun-
gen liegt, macht den Rückbau von Woh-
nungen weiterhin erforderlich.

�� 	Außerdem stehen sowohl im Land Bran-
denburg, in Sachsen als auch in Sach-
sen-Anhalt Wohngebäude zudem teil-
weise schon so lange leer, dass eine Wie-
derinbetriebnahme weder sinnvoll noch 
wirtschaftlich erscheint. So wird auch in 
Sachsen-Anhalt die Rückbauförderung 
nicht ausgesetzt, gegebenenfalls kommt 
es zu Verzögerungen bzw. zu vorüberge-
henden Umschichtungen zwischen einzel-
nen Vorhaben, da es im Land noch im-
mer mehr Anträge als Mittel für Rück-
bau gibt. Ein genereller Strategiewech-
sel, weg vom Abriss, wird nicht erwartet. 

�� 	Aus Thüringen wurde zudem auf eine 
ganze Reihe an Maßnahmen hingewie-
sen, bei denen große leerstehende (Infra-
struktur)Immobilien, vor allem in den In-

nenstädten, zur Unterbringung für Flücht-
linge hergerichtet und genutzt und damit 
die Innenstädte belebt werden (Verwal-
tungsgebäude, Kliniken, Schulgebäu-
de,…). 

�� 	Diese Strategie, innerstädtische Leer-
standsimmobilien generell zur Unterbrin-
gung anzubieten, wird u.a. auch in Alte-
na oder Steinheim in Nordrhein-Westfa-
len verfolgt. 

�� Fragen der Daseinsvorsorge können sich 
bei gelingender und nachhaltiger Zuwan-
derung in schrumpfenden Regionen und 
Kommunen wieder neu stellen, weil sich 
Schließungen von Infrastrukturstand-
orten vermeiden lassen. Das verbessert 
zugleich die Rahmenbedingungen für 
die bisherige Bevölkerung deutlich. Eine 
ausreichende Ausstattung mit Infrastruk-
tur kann bekanntermaßen zum Standort-
faktor für Kommunen werden. So konn-
te im Brandenburger Golzow die Schlie-
ßung der Schule, in Eisenhüttenstadt die 
der Geburtsstation – zumindest vorerst – 
vermieden werden. 

Wachsende Nachfrage für Wohnungsbau 

Auch in Folge der großen Zuwanderung, 
aber nicht nur, wird der Wohnungsbau ge-
nerell intensiviert, um die schnell wachsen-
de Nachfrage vor allem in Regionen mit 
bereits jetzt engen Wohnungsmärkten, zu 
decken. So bekommen beispielsweise in 
Baden-Württemberg Maßnahmen zur Um-
nutzung, Modernisierung und Aktivierung 
von Brachflächen, die Wohnraum schaf-
fen, Fördervorrang. Auch Berlin begründet 
neue Stadtumbauvorhaben mit dem gro-
ßen Wachstumsdruck, der auf der Stadt 
lastet. Dabei geht es ausdrücklich um Woh-
nungen für mehrere Zielgruppen, nicht nur 
um Flüchtlinge, die sich am Markt momen-
tan nur schwer versorgen können, und die 
dazu gehörige Infrastruktur. Damit wird 
Wohnungsbau – stärker als bisher – zentra-
les Thema in zahlreichen Regionen der Bun-
desrepublik. Gegebenenfalls können da-
durch Entwicklungskonzepte, insbesonde-
re für die Nachnutzung von Brachen, mo-
difiziert werden. Gleichzeitig mit der hohen 
Nachfrage nach Wohnungen und insbeson-
dere ihrer Bereitstellung für Flüchtlingsun-
terbringungen hat sich allerdings auch die 
Diskussion über Standards und Qualitäten 
im Wohnungsbau verstärkt, wobei die ein-
zelnen Länder und Kommunen unterschied-
liche Wege favorisieren. 
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Ressourcen kommunaler Verwaltungen

Die starke Zuwanderung in die Kommu-
nen und die gesamte Logistik, die damit 
zusammenhängt, bindet auch die Ressour-
cen in den kommunalen Verwaltungen er-
heblich. Das hat indirekt Auswirkungen auf 
Stadtumbaumaßnahmen, wenn diese Res-
sourcen dann für die Abwicklung der Maß-
nahmen fehlen bzw. nur eingeschränkt 
zur Verfügung stehen. Damit wird die Dy-
namik mancher Stadtumbauprozesse vor-
erst abgeschwächt, wie u.a. aus Schles-
wig-Holstein berichtet wird. Aufgrund er-
höhter auch finanzieller Belastungen durch 
die verstärkte Flüchtlingszuwanderung 
können sich durchaus auch die finanziellen 
Ressourcen der Kommunen reduzieren, die 
nötig sind, um so freiwillige Aufgaben wie 
die Komplementierung der Städtebauförde-
rung zu gewährleisten. 

Nach der Unterbringung folgt die Integration 
als große Herausforderung

Noch stehen vor allem Fragen der Unter-
bringung der Zuwanderer in den Kommu-
nen im Mittelpunkt. Die großen Anstren-
gungen, die deren Integration benötigt, 
werden allerdings bereits mit thematisiert. 
So beispielsweise in Hamburg: In Verbin-
dung mit neuen Quartieren zur Flüchtlings-
unterbringung in festen Bauten (im Stan-
dard des sozialen Wohnungsbaus) sind 
demografiebedingte infrastrukturelle An-
passungsbedarfe zu bewältigen. Für eini-
ge neue Quartiere wird geprüft, diese als 
Stadtumbau-Gebiete zu fördern, Quartiers-
managements einzurichten und Integrierte 
Entwicklungskonzepte zu erstellen. Auch in 
Rheinland-Pfalz werden Mittel des Stadtum-
baus eingesetzt, um Infrastruktur-, Wohn-
umfeld- oder Erschließungsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der Flüchtlingsun-
terbringung zu unterstützen. Berlin hat Eck-
punkte zur Integration im Masterplan „In-
tegration und Sicherheit“ bereits festge-
schrieben. Besondere Anstrengungen sind 
vor allem auch dort nötig, wo das Zusam-
menleben unterschiedlicher Kulturen – so 
insbesondere in vielen ostdeutschen Kom-
munen – bisher eher selten war. Entspre-
chende Angebote richten sich somit nicht 
allein nur an die Zugewanderten, sondern 
nicht zuletzt auch an die ortsansässige Be-
wohnerschaft. Der Umbau von leerstehen-
den Infrastruktureinrichtungen zu Integra-
tionszentren, wie er in einigen Stadtum-
bauquartieren in Sachsen-Anhalt gefördert 
wird, ist ein Beispiel dafür. 

Einnahmen bei Stadtumbaumaßnahmen

Kommunen erhalten Einnahmen aus der 
Unterbringung von Flüchtlingen, wenn 
kommunale Immobilien dafür genutzt wer-
den. Wenn diese Einnahmen durch die Nut-
zung von Stadtumbauobjekten, die – wie in 
saarländischen Kommunen – für die Ent-
wicklung oder den Abriss vorgesehen wa-
ren und dafür gegebenenfalls von den 
Kommunen erworben wurden, fließen, er-
geben sich Unsicherheiten im Umgang mit 
diesen Einnahmen im Rahmen der Maß-
nahmen selbst.

Zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung 
der Flüchtlingszuwanderung und ihrer Fol-
gen

Der Bund hat eine ganze Reihe von Maß-
nahmen beschlossen, um die Kommunen 
u.a. auch bei der Bewältigung der starken 
Zuwanderung und der Unterbringung der 
vielen Zugewanderten, zu unterstützen356: 

�  Für den Zeitraum 2016 bis 2019 wurden 
die Kompensationsmittel für den sozialen 
Wohnungsbau um 500 Millionen Euro auf 
eine Milliarde Euro jährlich erhöht, wei-
tere Erhöhungen bis 2020 werden ange-
strebt.

�  Zur Errichtung von Erstunterkünften für 
Flüchtlinge (Neubau, Umbau, Erwerb, 
Modernisierung, Ausstattung) bietet die 
KfW den Kommunen eine Sonderförde-
rung an, 2015 stand dafür bereits eine 
Milliarde Euro zur Verfügung, das Pro-
gramm wird um 500 Millionen Euro auf-
gestockt. Bisher wurden rund 500 Kom-
munen unterstützt. Der Zinssatz für das 
Darlehen liegt bei 0  % und ist für zehn 
Jahre festgeschrieben.

�  Zur Errichtung von Erst- und Notunter-
künften für Flüchtlinge ist das Baurecht 
vereinfacht worden. Weitere Änderungen 
sehen vor, dass mobile Behelfsunterkünf-
te grundsätzlich in allen Baugebieten und 
im Außenbereich von Kommunen befris-
tet auf drei Jahre zugelassen werden kön-
nen. Die Umnutzung bestehender Gebäu-
de wird in allen Baugebieten deutlich er-
leichtert.

�  Der Bund – BImA – stellt den Ländern 
bundeseigene Liegenschaften mietzins-
frei zur Verfügung, vor allem für Erst-
aufnahmeeinrichtungen und Wartezen-
tren (Mitte Januar 2016 standen bereits 
rund 145.000 Unterbringungsplätze, inkl. 
32.000 Plätzen in aktiven Bundeswehrlie-

356	  	
Vgl. BMUB (2016): Maßnahmen 
zur Förderung bezahlbaren 
Wohnraums, Bericht im Bun-
deskabinett zur Entwicklung 
der Flüchtlingslage der Bundes-
bauministerin Dr. Barbara Hen-
dricks, 20.01.2016. 
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Abbildung 109: Übersicht über zusätzliche Fördermöglichkeiten für Stadtentwicklungsaufgaben und Wohnraumherrichtung aufgrund 
verstärkter Zuwanderung in den Ländern

genschaften bereit). Die aktuellen Richtli-
nien der BImA (April 2016) zur verbillig-
ten Abgabe von Liegenschaften ermögli-
chen nun auch eine Verbilligung für Zwe-
cke des Wohnungsbaus.

�  Zur Förderung des privaten Mietwoh-
nungsbaus sind umfangreiche steuerli-
che Abschreibungen für private Investo-
ren – bis zur Höhe von 35 % der Kosten in 
den ersten drei Jahren – in bestimmten 
Gebietskulissen vorgesehen. 

�  Die Städtebauförderung wurde in der ge-
genwärtigen Legislaturperiode aufgestockt.

Auch die Länder reagieren auf die großen 
Herausforderungen und entwickeln entspre-
chende Strategien und Programme, um die 
Folgen der hohen Zuwanderung zu bewäl-
tigen. Diese sind in der folgenden Übersicht 
dargestellt.357 Dafür nutzen sie u.a. auch 
Programme und Förderungen des Bundes, 
sowohl die o.g. als auch Mittel, die noch zu-
sätzlich aus dem Förderpaket für Zukunfts-
investitionen sowie dem Sondervermögen 
für finanzschwache Kommunen an die Län-
der und Kommunen gehen. 

Bundesland Fördermöglichkeit Förderinhalt

Brandenburg Sonderförderung für Herrichtung von Wohnraum 
in Stadtumbaukommunen für Flüchtlinge durch 
Einsatz der Rückbaumittel Stadtumbau Ost aus 
den Programmjahren 2015/2016 

auf Antrag von Stadtumbaukommunen (äußerer Entwicklungsraum) zur ein-
fachen Herrichtung leerstehender, zum Abriss vorgesehener Wohnungen als 
Übergangswohnraum für Flüchtlinge (zur temporären Nutzung für zwei bis drei 
Jahre), anschließender Abriss nicht ausgeschlossen, Abwicklung durch am Stadt-
umbau beteiligtes Wohnungsunternehmen,
2015: Anträge von 32 Kommunen für rund 1.700 Wohnungen, Förderung bis zu 
70 Euro/m², rd. 7 Mio. Euro
insgesamt rund 17,5 Mio. Euro Bundes- und Landesmittel und Herrichtung von 
bis zu 4.000 Wohnungen vorgesehen
bereits bewilligte Maßnahmen sind nicht betroffen, aber vor Umsetzung mit 
dem Landkreis rückzukoppeln

zusätzliche Bundesmittel für die soziale Wohn-
raumförderung: für Kommunen im Berliner Um-
land

bei Errichtung von Wohnraum für Flüchtlinge Förderungen als Kombination aus 
Darlehen und Zuschüssen, wenn 25 % der Wohnungen für Flüchtlinge vorgese-
hen sind

Mecklenburg-
Vorpommern

Gewährung von Sonderbedarfsmitteln für Kom-
munen 

zur Deckung besonderer Belastungen im Zusammenhang mit der gestiegenen 
Inanspruchnahme insbesondere bei Kitas und Schulen, 2016 bis 2018 stehen bis 
zu 20 Mio. Euro zur Verfügung

Sonderprogramm Instandsetzung von Wohnraum 
für benachteiligte Haushalte – Wohnraumertüchti-
gungsprogramm (Wirtschaftsministerium)

Zuschüsse zur Instandsetzung von leerstehenden Miet- und Genossenschafts-
wohnungen, um sie ganz oder teilweise wieder für Wohnzwecke nutzbar zu ma-
chen, für 2016 im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung rd. 8 Mio. Euro Zu-
schüsse insbesondere für prioritäre Maßnahmen der Wohnraumertüchtigung

Sonderprogramm zur Gewährung von Zuschüs-
sen für die soziale Wohnraumförderung (Wirt-
schaftsministerium)

gilt für Kommunen mit weniger als 4 % Leerstand zur Schaffung belegungsge-
bundener Wohnungen mit tragbaren Wohnkosten für Haushalte, die sich selbst 
nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, für 2016 rd. 12,5 Mio. Euro 
vorgesehen

Sachsen Landesprogramm zur Unterstützung der Städte 
und Gemeinden bei der Unterbringung von Asyl-
bewerbern und anderen Flüchtlingen im Rahmen 
der Programme der städtebaulichen Erneuerung

Ersetzung des kommunalen Eigenanteils bei der Förderung der Sanierung und 
Modernisierung von Gebäuden zur Bereitstellung von Wohnungen für Asylbe-
werber und andere ausländische Flüchtlinge

Landesprogramm zur Förderung der Begründung 
von Belegungsrechten  

Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemein-
den bei der Begründung von Belegungsrechten an leerstehenden Wohnungen 
für Asylbewerber; in Abhängigkeit der Wohnungsgröße werden: a) bis zu 60 m²: 
3.000 Euro, b) bis 85 m²: 4.000 Euro und c) bei mehr als 85 m²: 5.000 Euro für die 
Begründung von Belegungsrechten gewährt. Die Dauer des Belegungsrechts be-
trägt 5 Jahre.

Sachsen-Anhalt zusätzliche Bundesmittel für die Soziale Wohn-
raumförderung (Landesrichtlinie dazu in Vorbe-
reitung)

Bereitstellung von 24 Mio. Euro, u.a. zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums, zur 
Herrichtung leerstehenden Wohnraums in Form von Zuschüssen, besonders in 
den größeren Städten 

Thüringen Wohnraumförderung – Gewährung einer Investi-
tionspauschale 

zur Förderung für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in de-
zentralem Wohnraum, in Höhe von 7.500 Euro pro geschaffenem Platz

Erarbeitung eines Landesintegrationskonzeptes, 
inklusive stadtentwicklungspolitischer Aspekte 
und Ansätze und Maßnahmen geplant 

Berlin keine zusätzlichen Programme im Rahmen der 
Städtebauförderung

Stadtumbaumittel insbesondere für Infrastruktur in Stadtumbaugebieten mit 
Flüchtlingsunterbringungen

Bauprogramm Flüchtlinge Errichtung von Wohnungen in modularer Bauweise zur langfristigen Nutzung, 
für rund 24.000 Flüchtlinge, teilweise aus „Sondervermögen Infrastruktur wach-
sende Stadt“ gespeist

Masterplan Integration (März 2015)

357	  	
Die Informationen dazu ent-
stammen weitgehend den Ge-
sprächen mit Vertretern der 
Länder vom Januar und Febru-
ar 2016 und erheben nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit.  
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Bundesland Fördermöglichkeit Förderinhalt

Baden-Würt-
temberg

Nichtinvestive Städtebauförderung für flankieren-
de Maßnahmen (NIS), nur für Fördergebiete Sozi-
ale Stadt und Aktive Orts- und Stadtteilzentren

für Integrationsmaßnahmen nutzbar, erstmals 2015 und nochmals für 2016 aus-
geschrieben

Landesförderprogramm „Wohnraum für Flüchtlin-
ge“ (VV Finanz- und Wirtschaftsministerium vom 
9.2.2015)

Gemeinden erhalten Zuschüsse für die Schaffung neuen Wohnraums zur Flücht-
lingsunterbringung

Aufstockung Wohnraumförderung in Diskussion besonders für Bau von Sozialwohnungen

Bayern Städtebauförderung in Bayern mit zwei Sonder-
titeln zur Militärkonversion sowie Revitalisierung 
von Industrie- und Gewerbebrachen

Sofortprogramm für Flüchtlinge (seit 2015), die 
noch im Verfahren sind; Staat plant und baut 
klassische Wohnraumförderung (2015 deutlich er-
höht, bisher ausschließliche Darlehensvariante 
um Zuschussvariante ergänzt)
seit 2015 neues kommunales Wohnraumförde-
rungsprogramm für Städte, Gemeinden, Land-
kreise als Bauherren, u.a. mit Zuschussvariante

insgesamt sollen bis 2019 über 20.000 Wohnungen in Bayern neu gebaut werden

Wohnungen und Wohngebäude für Flüchtlinge generell als dauerhaft nutzba-
re Gebäude, ohne Substandard, dafür Flexibilität bei den jeweils verfügbaren 
Wohnflächen

Bremen „Sofortprogramm Wohnungsbau“ (Beschluss 
vom 15.12.2015)

für langfristigen, „normalen“ Wohnungsbau und temporären Wohnungsbau: 
zusätzliche 2.000 WE zu den jährlich notwendigen 1.400 WE; zzgl. 3.500 WE in 
Wohnmodulbauten

zusätzliche Stellen für die Verwaltungen

Hamburg keine zusätzlichen Programme im Rahmen der 
Städtebauförderung 

Stadtumbaumittel künftig insbesondere für Infrastruktur, zzgl. Quartiersmanage-
ment

„Flüchtlingsunterbringung in festen Bauten“ im 
Standard des Sozialen Wohnungsbaus als neu-
es Konzept 

4.800 Wohnungen geplant; Prüfung, ob einige Standorte gegebenenfalls Stadt-
umbau-Fördergebiete werden bzw. Festlegung eines Fördergebiets mit entspre-
chenden Standorten

Hessen

Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (Ge-
setz vom 24.11.2015), es bündelt Zahlungen von 
Land, Bund und Kommunen (Gesamtvolumen 1 
Mrd. Euro, davon Programmteil „Bau bezahlba-
rer Wohnungen“ mit 230 Mio. Euro, davon Un-
terstützung finanzschwacher Kommunen mit 317 
Mio. Euro)

Investitionsinhalte je nach Programm und Bedarf in den Kommunen (z.B. Bau 
bezahlbarer Wohnungen, Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen, Moderni-
sierung von Krankenhäusern, Sanierung von Straßen- und Gehwegen, Bau von 
Radwegen, Investitionen in Internet oder Elektromobilität), alle hessischen Kom-
munen sind antragsberechtigt; zusätzliche Kontingente im Landesprogramm für 
Kommunen, die Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind; 
teils unterschiedliche Förderkonditionen und Eigenanteile für die Inanspruchnah-
me der einzelnen Programmteile

Niedersachsen keine Zusatzbausteine im Rahmen der Städ-
tebauförderung, aber verstärkte Investition in 
Wohnraumförderung und Aufstockung der Lan-
desmittel auf 400 Mio. Euro (Verzehnfachung des 
Fördervolumens)

Im Rahmen des Wohnraumförderprogramms auch Förderung der Schaffung von 
Wohnraum für Flüchtlinge und „bezahlbarer Wohnraum für alle“ (Menschen mit 
kleinem/mittlerem Einkommen)

Nordrhein-
Westfalen

Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kom-
munen zur Integration von Flüchtlingen“

Projektaufruf 2016 ausgestattet mit 72 Mio. Euro (für Haushaltsjahre 2016 bis 
2018) für investive Maßnahmen in der Daseinsvorsorge, Umbau von Wohn-/ 
Nichtwohngebäuden für Zwecke der Bildung/Freizeit und Kultur, für investitions-
begleitende Maßnahmen (Quartiersbetreuung) ist abgeschlossen; es wurden 147 
Maßnahmen in 100 Kommunen gefördert; der Bedarf laut Antragslage lag deut-
lich darüber

„Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für 
Flüchtlinge“
zzgl. Unterstützung der Kommunen bei der Schaf-
fung von Unterkünften 

Darlehensförderung zur Schaffung von Unterkünften, bis 2 Mio. als 100 %-För-
derung

Rheinland-Pfalz kein neues Programm im Rahmen der Städte-
bauförderung, gegebenenfalls Nutzung bestehen-
der Programme, z.B. „Investitionsstock“ für kom-
munale Infrastruktur

seit Anfang 2015 Sonderprogramm zur Förderung 
von Wohnraum für Flüchtlinge (Ministerium der 
Finanzen, Zuständigkeit für Wohnungsbau)

zinslose Darlehen für Kommunen, Wohnungswirtschaft und private Eigentümer, 
mit zehnjährigem Besetzungsrecht durch die Kommunen, max. 650 Euro/m²

Saarland Sonderprogramm zur Förderung von Wohnraum 
für Flüchtlinge (Richtlinie vom 17.12.2014; ur-
sprünglich für ein Jahr, inzwischen verlängert)

durch Zuordnung der Städtebauförderung zur Abteilung „Kommunale Angele-
genheiten“ gute Koordinierung beim Thema Flüchtlinge 

weitere Aktivitäten im Rahmen der normalen 
Wohnraumförderung 

Schleswig-Hol-
stein

Soziale Wohnraumförderung: u.a. zur Förderung 
für erleichtertes und beschleunigtes Bauen sowie 
für modulare Bauweise, auch zur Herstellung von 
Flüchtlingswohnungen, ausschließlich als Darle-
hensförderung

für „normalen“ Wohnungsbau mit der Aussicht auf Vervollständigung/Sanierung 
nach Nutzung als Flüchtlingsunterbringung auch durch vorreservierte Darlehen, 
entsprechende Maßnahmen jedoch eher nicht in Stadtumbaugebieten vorgese-
hen, Anteil sozialer Wohnungen bei Großwohnbauvorhaben soll max. 30 % sein

Förderkonstruktionen des Landes zur Unterstüt-
zung der Kommunen bei der Wohnraumschaffung 
aktuell in der Diskussion, jedoch keine gesonder-
ten Infrastrukturprogramme, wenn dann aus dem 
Bundespaket für finanzschwache Kommunen

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Gespräche mit Vertretern der für den Stadtumbau zuständigen 
Länderministerien 2016.

Fortsetzung Abbildung 109:
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Ausdrücklich Mittel der Städtebauförderung 
bzw. des Stadtumbaus werden in Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg und 
Sachsen eingesetzt. Darüber hinaus konzen-
trieren sich Förderungen insbesondere auf 
Investitionen in den Wohnungsbau und die 
Herrichtung von Wohnraum und dienen da-
mit direkt oder indirekt der Unterbringung 
von Flüchtlingen, zum einen durch Son-
derprogramme der Länder, zum anderen 
im Rahmen der (erhöhten) Sozialen Wohn-
raumförderung des Bundes an die Länder. 
Einige Länder haben bereits entsprechen-
de Programme aufgelegt, in anderen sind 
Umsetzungen noch in der Diskussion. Auf-
grund der besonderen Herausforderungen 
an die Integration von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden legen andere Ressorts Pro-
gramme zur Arbeitsmarkt-, Ausbildungs- 
und Bildungsförderung auf bzw. erwei-
tern bestehende. Diese sind in den Stadt-
umbauressorts der Länderministerien je-
doch nicht systematisch erfasst. Verwiesen 
sei noch darauf, dass Thüringen aktuell ein 
Landesintegrationskonzept erarbeitet, das 
auch stadtentwicklungspolitische Aspek-
te aufgreift und dafür Ansätze und Maß-
nahmen entwickelt. Auch Berlin hat in sei-
nem Masterplan Aufgaben für unterschied-
liche Ressorts formuliert. Außerdem wur-
de – unabhängig von Programmen – darauf 
verwiesen, dass in mit der Flüchtlingsthe-
matik befassten Ressorts, so beispielswei-
se in Bremen, zusätzliche Stellen geschaf-
fen wurden.

Zwischenfazit: Künftige Einflussfaktoren für 
den Stadtumbau 

Noch ist weitgehend unklar, wie sich die 
Entwicklungen tatsächlich fortsetzen wer-
den, in welchem Maße die Zuwande-
rung anhalten und wie sie sich innerhalb 
Deutschlands verteilen wird. Insofern las-
sen sich auch kommende Einflüsse auf 
das Stadtumbaugeschehen momentan nur 
schwer fassen. Das erschwert es den Kom-
munen aktuell auch, vorausschauende Stra-
tegien und nachhaltige Maßnahmen zu ent-
wickeln. Nicht zuletzt werden sie auch da-
von abhängen, welchen Stellenwert das 
Stadtumbauprogramm künftig haben wird. 

Wachstum als künftiges Stadtumbauthema

Angesichts der deutlichen Zuwanderun-
gen muss sich das Programm künftig – ne-
ben den Kommunen, die weiter schrumpfen 
werden – jedoch gleichrangig auch denje-
nigen Kommunen zuwenden, die wachsen, 

die Wohnungen, jede Art von Infrastruk-
tur und passende Rahmenbedingungen für 
wirtschaftliche Entwicklung und dafür auch 
die notwendige Unterstützung brauchen. 
Größter Druck entsteht – bei zunehmender 
Konkurrenz von Nutzungsanforderungen – 
hierbei durch die Suche und Verfügbarkeit 
von Flächen und Entwicklungspotenzialen.

Generell muss es im Programm um den 
Umbau der Städte gehen, unabhängig da-
von, mit welchem Vorzeichen. Diese Erwar-
tungen äußern u.a. vor allem die Länder 
Bayern, Baden-Württemberg sowie beson-
ders die Stadtstaaten Hamburg und Berlin. 
Das Stadtumbauprogramm ist das zent-
rale Städtebauförderungsprogramm, das 
sich diesen umfassenden Herausforderun-
gen stellt und es wird daher dringend ge-
braucht, um die anstehenden Probleme zu 
bewältigen. 

Hoffnungen auf Zuwanderung 

Länder, in deren Kommunen sich inzwi-
schen deutlicher Leerstand entwickelt hat 
bzw. entwickeln wird, äußern weiterhin 
Hoffnungen auf eine Trendwende, wonach 
sich Bevölkerungsrückgang und Alterung 
durch Zuwanderung aufhalten oder sogar 
umkehren lassen und die bisher erwarteten 
demografischen Entwicklungen möglicher-
weise abgeschwächt werden, so in Nieder-
sachsen, im Saarland, teils in den ostdeut-
schen Ländern. Das würde eine Eindäm-
mung des Wohnungsleerstands und neue 
Perspektiven für die lokale Infrastruktur 
und die Daseinsvorsorge bedeuten, deren 
Auslastungen erhöhen und so Schließun-
gen, Umnutzungen oder – schon vorberei-
tete bzw. weitere – Abrisse vermeiden so-
wie sich positiv auf Nachfrage, Handel und 
Dienstleistungen auswirken, was wiederum 
die Anziehungskraft der Kommunen sichert. 

Leerstand wird regional hoch bleiben

In Ländern mit sehr großen und schon lan-
ge anhaltenden Leerständen, beispielswei-
se in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bran-
denburg, ist man allerdings schon heu-
te weniger zuversichtlich, dass die Zuwan-
derungseffekte tatsächlich nachhaltig sein, 
Entwicklungen umkehren und die bisheri-
gen Stadtumbauprobleme beheben könn-
ten. Wenn es auch künftig die freie Wohn-
ortwahl für anerkannte Flüchtlinge und 
Asylbewerber gibt, wird die Mehrzahl der 
Zugewanderten bei Anerkennung ihres Auf-
enthaltsrechtes – so wie andere mobile Ein-
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wohner der Kommunen auch – genau die-
se schrumpfenden Kommunen und Regi-
onen wieder verlassen. Und selbst wenn 
Zuwanderer bleiben: Der schon vorhande-
ne enorme Wohnungsleerstand ließe sich 
damit nur in Teilen abbauen. So hat bei-
spielsweise Sachsen 2015 insgesamt rund 
70.000 Asylsuchende zugewiesen bekom-
men. Selbst wenn alle in Sachsen blieben, 
würden bei einer Belegungsdichte von zwei 
Personen pro Wohnung insgesamt für die-
se nur ca. 35.000 Wohnungen benötigt wer-
den. Deshalb und aufgrund der demografi-
schen Entwicklung Sachsens, ist auch bei 
dauerhafter Zuwanderung der Rückbau von 
Wohnungen weiterhin erforderlich.

Integration als Hauptaufgabe in Bestands-
quartieren mit investiven und nichtinvesti-
ven Maßnahmen begleiten

Der Stadtumbau hat sich bisher ganz we-
sentlich auf städtebauliche Folgen struktu-
rellen Wandels konzentriert. Angesichts der 
neuen Herausforderungen, die sich durch 
die Zuwanderung ergeben, werden vieler-
orts die Integration und alle damit zusam-
menhängenden Maßnahmen in neuer Di-
mension (wieder) an Bedeutung gewin-
nen, spätestens wenn die jetzt drängenden 
Probleme mit Unterbringung und Wohn-
raumbeschaffung gelöst sind. Der Stadt-
umbau sollte sich daher auch auf die Be-
standsquartiere konzentrieren, die in beson-
derem Maße Zuwanderer aufnehmen und 
ein Höchstmaß an Integrationsarbeit leis-
ten müssen. Hier Wohnungen und Infra-
struktur anzupassen, Kitas und Schulen zu 
stärken, Wohnumfeld, Freiräume und Spiel-
plätze für veränderte Nutzungen zu entwi-
ckeln, Räume für Begegnungen zu schaf-
fen, Integrationsmaßnahmen umzusetzen 
und durchaus auch ein Quartiersmanage-
ment einzurichten, wird wichtiger werden. 
Die „Soziale Stadt“ mit ihrem ressortüber-
greifenden, integrierten und quartiersbezo-
genen Ansatz für Entwicklung und Umset-
zung geeigneter Maßnahmen könnte stär-
ker als bisher in eher stadtumbaudominier-
ten Gebieten als Vorbild dienen. Auch im 
Stadtumbau sollten daher nichtinvestive 
Maßnahmen ermöglicht werden, um ad-
äquat auf Integrationsanforderungen re-
agieren zu können. Das wird insbesondere 
in Ländern wichtig, in denen keine Überla-
gerung von Städtebauförderungsprogram-
men möglich ist bzw. begleitende Landes-
programme bei gleichzeitiger Haushalts-

konsolidierung in den Ländern nicht mehr 
bedient werden können, die bisher die-
se Kombination ermöglicht hatten, so bei-
spielsweise das kommunale Programm der 
Stadtgemeinde Bremen Wohnen in Nach-
barschaften (WiN) (nicht so in Bremerha-
ven). Das würde in gleicher Weise die Inan-
spruchnahme und die gesamte Umsetzung 
und Abwicklung von Förderprogrammen in 
den teils mit Aufgaben überlasteten Kom-
munen erleichtern.

Strategien für Integration entwickeln 

Welche Art der Ansiedlung von Zuwande-
rern der Integration wirklich dient, ist offen, 
obwohl genau davon sehr viel für die Ent-
wicklung von Strategien und Maßnahmen 
abhängt: Sind Konzentration oder eher de-
zentrale Verteilung auch innerhalb der Län-
der und Kommunen, eine Wohnortfest-
schreibung, Lenkung oder freie Wahl der 
jeweils bessere Weg? Wie lassen sich Inte-
grationsprobleme großen Ausmaßes, Ghet-
tobildungen, Parallelgesellschaften oder 
Konkurrenzen zwischen unterschiedlichen 
Bewohnergruppen vermeiden? Forschun-
gen zur Aufnahme und Integration in Ein-
wanderungsgesellschaften, Erfahrungen 
mit den ebenfalls großen Zuwanderungs-
prozessen der 1990er Jahre und die loka-
len und regionalen Rahmenbedingungen in 
den Kommunen selbst liefern ausreichend 
Erkenntnisse und sollten daher unbedingt 
in die jeweiligen Stadtentwicklungsdebat-
ten und die Erarbeitung künftiger Strate-
gien integriert werden, im Diskurs mit der 
gesamten Stadtgesellschaft und allen Fach-
ressorts. Nur so werden Förderungen auch 
in Maßnahmen gelenkt, die wirksam und 
nachhaltig sind. Schritte in diese Richtung 
sind beispielsweise der Masterplan zur In-
tegration in Berlin oder das Landesintegra-
tionskonzept in Thüringen.

Vielfalt an Stadtumbauaufgaben bleibt 

Trotz aller Notwendigkeiten, die sich aus 
Zuwanderungen für den Stadtumbau er-
geben, bleiben auch nach Ansicht der Ver-
treter der Länder im Stadtumbau generelle 
Anpassungen an die demografischen Ent-
wicklungen, Folgen des anhaltenden wirt-
schaftsstrukturellen Wandels und die Glo-
balisierung, Klimaanpassung und Klima-
schutz als wichtige Stadtumbauaufgaben 
in den Kommunen erhalten. 
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Finanzielle Rahmenbedingungen für den 
Stadtumbau können schwieriger werden

Sorgen bereitet außerdem, wie sich die fi-
nanzielle Lage in den Kommunen künf-
tig – auch aufgrund der Zuwanderungs- 
und Flüchtlingsthematik – darstellen wird, 
was große Auswirkungen auch auf die In-
anspruchnahme von Städtebauförderung 
haben kann. Haushaltsnotlagen, weiteres 
Anwachsen der Sozialausgaben, fehlende 
Gewährleistung der kommunalen Eigen-
anteile, geringere und langsamere Mittel-
abflüsse, u.ä. können auch künftig Maß-
nahmen verzögern, vorzeitig beenden oder 
dazu führen, dass sie erst gar nicht bean-
tragt werden. Davon gehen Vertreter eini-
ger Länder für eine Reihe oder einzelne ih-
rer Kommunen aus. Aber auch die umge-
kehrte Erwartung wird geäußert, wonach 
sich – die Programmbeteiligung und eine 
auskömmliche und kontinuierliche Förde-
rung vorausgesetzt – drängende Aufga-
ben der Stadtentwicklung in Stadtumbau-
quartieren, die hoher Zuwanderung ausge-
setzt sind, künftig sogar schneller bewälti-
gen lassen. 
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8 Herausforderungen und künftiger Stadtum-
baubedarf

Beide Stadtumbauprogramme erweisen 
sich – wie die Ergebnis- und Wirkungsana-
lyse zeigt – als sehr wirksame Instrumente 
der Städtebauförderung. Mit Hilfe der Pro-
gramme werden Städte und Gemeinden 
unterstützt, die Auswirkungen des demo-
grafischen und wirtschaftlichen Wandels 
auf die städtebaulichen Strukturen besser 
zu bewältigen. Der Gebäudeleerstand konn-
te durch die Stadtumbauförderung verrin-
gert, innerstädtische Bereiche und Wohn-
quartiere konnten aufgewertet und sta-
bilisiert, Brachen revitalisiert und für die 
städtebauliche Entwicklung genutzt wer-
den. Nicht zuletzt hat sich auch dadurch die 
Wohn- und Lebensqualität der Menschen in 
vielen Quartieren in Ost und West verbes-
sert. Vielfach gelang es nur mit den Maß-
nahmen des Stadtumbaus, die Stadtstruk-
tur durch die Neuordnung und Aufwertung 
besonders wichtiger Quartiere und Stand-
orte zu stabilisieren und neue zukunftsfä-
hige Entwicklungen anzustoßen. Die Stär-
kung der Stadtstruktur im Sinne der Innen-
entwicklung und der Stadtreparatur ist ein 
ganz wesentlicher Standortfaktor mit posi-
tiver Ausstrahlung insgesamt.

Der Strukturwandel ist bei weitem nicht ab-
geschlossen. Im Gegenteil, die gesellschaft-
lichen Veränderungen vollziehen sich mit 
hoher Dynamik, wirken tiefgreifender und 
sind immer stärker von internationalen und 
globalen Entwicklungen abhängig. Zuwan-
derung, Sicherung des sozialen Zusammen-
halts, Klimawandel und Klimafolgenbewäl-
tigung, Digitalisierung und Vernetzung, viel-
fältigere Lebensstile und neue Formen der 
Kommunikation, dies alles beeinflusst das 
gesellschaftliche Leben in den Kommunen 
und deren demografische, soziale, wirt-
schaftliche und städtebauliche Strukturen. 
Deutlich wird auch, dass die Problemkon-
stellationen und der jeweilige Handlungsbe-
darf in Städten und Gemeinden sehr unter-
schiedlich sind und bleiben werden.

Die sich daraus für den Stadtumbau erge-
benden Herausforderungen wie auch der 
sich abzeichnende städtebauliche Hand-
lungsbedarf werden im Folgenden thema-
tisiert. Grundlage dafür bilden verschiede-
ne Quellen:

�� 	aktuelle Prognosen und Berechnungen 
zur Bevölkerungsentwicklung und zur 
Entwicklung des Wohnungsmarktes,

�� 	Fallstudien zu beiden Programmen,

�� 	durchgeführte Fachgespräche im Rahmen 
der Evaluierung zu den Themen, Wohnen 
und Wohnquartiere, Innenstadtentwick-
lung und Brachen,

�� 	Ergebnisse einer Kurzbefragung un-
ter Kommunen im Stadtumbau Ost und 
West,

�� 	Expertengespräche mit Vertretungen der 
Länder, der Wohnungswirtschaft sowie 
den beiden Bundestransferstellen.

Angesichts der seit Jahren steigenden Zu-
wanderung und insbesondere der seit 2015 
starken Zunahme der Bevölkerung durch 
den Zuzug von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden erfolgte eine zusätzliche Analyse 
zu den möglichen kurz- und mittelfristigen 
Auswirkungen dieser Migrationsbewegun-
gen auf den Stadtumbau (siehe Kapitel 7). 
Die Ergebnisse dieser Analyse sind in die 
Abschätzung der künftigen Entwicklung der 
Leerstände – als Szenarien aufgearbeitet – 
eingeflossen.

8.1 Auswirkungen demografischer 
Entwicklung

Auch künftig beeinflussen demografische 
Veränderungsprozesse in erheblichem 
Maße die Entwicklung der Städte und deren 
Wohn- und Stadtquartiere. Sie wirken sich 
zusätzlich auf die Situation der Wohnungs- 
und Immobilienmärkte aus. Die demografi-
sche Veränderung ist dabei nicht die alleini-
ge Determinante für künftige Stadtentwick-
lungsprozesse. Auch aus dem wirtschafts-
strukturellen Wandel mit entsprechendem 
Beschäftigungsabbau entstehen durch un-
genutzte Gewerbe- und Industriebrachen 
unmittelbar stadtumbaurelevante Problem-
stellungen. Bei einem hohen Anteil mobi-
ler erwerbsfähiger Menschen mündet aber 
ein erheblicher Wandel in der Wirtschafts-
struktur mit stark steigender Arbeitslosig-
keit und fehlenden Perspektiven oft mittel-
bar in einen massiven, durch Abwanderung 
ausgelösten Bevölkerungsverlust, sodass 
längerfristige Trendmuster des demogra-
fischen Wandels verstärkt werden. Weil 
die demografische Entwicklung aufgrund  
dieser Wechselbeziehungen eine besonde-
re Bedeutung für den Stadtumbau hat und 
weil sie aufgrund der aktuell sehr hohen 
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Zuwanderung von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden eine besondere Dynamik ent-
faltet, wird sie als Herausforderung eigen-
ständig behandelt.

Die demografischen Entwicklungsprozes-
se, die in den Kommunen stattfinden, wir-
ken sich maßgeblich auf die Funktionsfä-
higkeit der Innenstädte und vieler Stadttei-
le, auf die Nachfragesituation in den Wohn-
quartieren und Wohnsiedlungen sowie auf 
den Bedarf an sozialer, kultureller und tech-
nischer Infrastruktur aus. Der Altersaufbau 
der Bevölkerung und die Haushaltszusam-
mensetzung hat eine qualitative Dimension: 
bspw. artikulieren Einpersonen-Haushalte 
andere Anforderungen und Bedarfe als Fa-
milien- oder Paarhaushalte und ältere Haus-
halte besitzen anderen und bspw. höheren 
Bedarf an sozialen und medizinischen Leis-
tungen als junge Haushalte. Im demografi-
schen Wandel ändern sich auch die Anfor-
derungen der Bevölkerung an die Gestal-
tung öffentlicher Plätze und Grünflächen, 
aber auch der Freiflächen in den Wohnsied-
lungen und -quartieren, bspw. hinsichtlich 
der Barrierefreiheit oder -armut des Wohn-
umfeldes.

Die starke Zuwanderung der letzten Jahre, 
die nach bisher veröffentlichten Prognosen 
auf mittlere Sicht anhalten wird, konzent-
riert sich zur Zeit noch auf wirtschaftlich 
starke Regionen in Deutschland, wo auf län-
gere Sicht gute Perspektiven für die Bevöl-
kerung bestehen, eine Erwerbstätigkeit auf-
zunehmen und am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Durch die derzeitige Flücht-
lingsbewegung ist mit noch stärkeren Be-
völkerungszunahmen zu rechnen, wodurch 
sich auch bisherige Prognosen modifizieren 
(siehe Kapitel 7.1).

Der hohe Bevölkerungszuwachs in den wirt-
schaftlich starken Regionen mit weiterhin 
positiver Wachstumsperspektive (Perspek-
tivregionen) kontrastiert zugleich, dass die 
Bevölkerung in vielen Städten und Land-
kreisen bestimmter Regionen Deutschlands 
dauerhaft zurück geht und es eine zentra-
le Herausforderung sein wird, dort die ne-
gativen Folgen zu mildern und zu beseiti-
gen, die mit der demografischen Entwick-
lung verbunden sind.

Bevölkerungsentwicklung 

Allgemeine Entwicklung der Bevölkerung 

Die im Mai 2015 vorgelegte Raumord-
nungsprognose des BBSR geht für den Zeit-
raum von 2015 bis 2030 von einem Rück-
gang von 1,7 Mio. Einwohnern bzw. 2,1 % 
in ganz Deutschland aus.358 Für Ende 2030 
wird so eine Bevölkerungszahl von 79,3 
Mio. Personen erwartet. Ausschlaggebend 
dafür ist ein anhaltend hoher Sterbefall-
überschuss, der sich aus der zunehmenden 
Alterung bei gleichzeitig niedriger Gebur-
tenrate ergibt und der auch durch internati-
onale Zuwanderung in der Größenordnung 
der zurückliegenden Jahre nicht vollständig 
kompensiert werden kann.359 Durch den ho-
hen Zuzug aus der internationalen Wan-
derung in den Jahren 2013 und 2014 wird 
zu Beginn des Prognosezeitraums bis zum 
Jahr 2018 von einem höheren Wanderungs-
überschuss ausgegangen, der sich aber im 
Verlauf wieder zurückbilden wird.360 Die Pro-
gnose geht in den Folgejahren von einem 
durchschnittlichen jährlichen Nettogewinn 
von 212.000 Personen aus, der sich auf dem 
langfristig erzielten Niveau seit Gründung 
der Bundesrepublik bewegt.

Die derzeit extrem hohe Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern – über die 
generell hohe internationale Zuwanderung 
der letzten Jahre hinaus – war bei Erstel-
lung der Prognose noch nicht absehbar, 
ist aber durch neue Abschätzungen in Sze-
narien dargestellt (siehe Kapitel 7.1). Da-
bei wird davon ausgegangen, dass der Zu-
wachs über mehrere Jahre hinweg auf dem 
hohen Niveau verharren wird und der Ein-
wohnerrückgang in Deutschland so insge-
samt deutlich geringer – als bisher ange-
nommen – ausfallen bzw. sogar in Bevöl-
kerungswachstum umschwenken wird.

Räumliche Muster und Disparitäten bei der 
Einwohnerentwicklung 

Die prognostizierten Bevölkerungsverände-
rungen vollziehen sich regional sehr unter-
schiedlich. Nach dem zum Zeitpunkt der Be-
richtslegung noch geltenden Prognosepa-
rameter werden die westdeutschen Länder 
bis 2030 insgesamt rund 1 % ihrer Einwoh-

358	  
Vgl. BBSR (2015): Die Raum-
ordnungsprognose 2035 nach 
dem Zensus, BBSR (2015): Woh-
nungsmarktprognose 2030.

359	  	
Um die Sterbefallüberschüs-
se annähernd auszugleichen, 
müsste jährlich ein Nettowande-
rungsgewinn in Höhe von rund 
400.000 Personen verzeichnet 
werden. Diese Summe bedeutet, 
dass sich die seit Republikgrün-
dung erzielte durchschnittliche 
Nettozuwanderung dauerhaft 
verdoppeln müsste. 

360	  	
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035 nach dem 
Zensus, S. 9. 
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ner verlieren, während die ostdeutschen 
Länder um immerhin gut 10 % schrumpfen 
werden, Berlin wird mit mehr als 2 % wei-
terhin deutlich wachsen.361 Wachsen wer-
den zwar auch Baden-Württemberg, Bay-
ern und Hamburg. Doch sie können den zu 
erwartenden Bevölkerungsrückgang in den 
westdeutschen Ländern nicht aufhalten, der 
durch Einwohnerverluste im Saarland oder 
in Nordrhein-Westfalen beeinflusst wird. 

Die Disparitäten in der Bevölkerungsdy-
namik zeigen sich nicht nur auf Länder-, 
sondern auch auf der siedlungsstrukturel-
len und der regionalen Ebene.362 Innerhalb 
Westdeutschlands werden sich spürbare 
Einwohnerverluste auf eher wenige Regio-
nen konzentrieren. Es betrifft Bereiche im 
südlichen und östlichen Niedersachsen, in 
Nordhessen und im Ruhrgebiet, die an Thü-
ringen und die Tschechische Republik an-
grenzenden Regionen Bayerns sowie wei-
te Teile des Saarlandes und einzelne Regi-
onen im Südwesten von Rheinland-Pfalz. In 
Ostdeutschland haben nur noch der bran-
denburgische Verdichtungsraum rund um 
Berlin sowie einige herausragende Groß- 
und Mittelstädte Chancen auf eine stabi-
le bis leicht wachsende Bevölkerungsent-
wicklung. Den zu erwartenden Einwoh-
nerzuwächsen in zahlreichen Großstädten 
stehen vielerorts Bevölkerungsverluste in 
ländlich geprägten Räumen gegenüber. Im 
Ergebnis trägt die divergierende Entwick-
lung von schrumpfenden ländlichen und 
prosperierenden hochverdichteten Regio-
nen, teilweise überlagert durch bestehen-
de siedlungs- und wirtschaftsstrukturelle 
Ost-West-Unterschiede und unterschiedli-
che Altersstrukturen, zu einer weiteren Ver-
festigung räumlicher Disparitäten bei. 

Entwicklung von Haushalten und Woh-
nungsbedarf

Selbst auf Basis der aktuellen Prognose mit 
ihrer abnehmenden Einwohnerzahl wächst 
die Zahl der Haushalte in den kommenden 
Jahren noch an. Dieser Zuwachs ist vor al-
lem auf Haushaltsverkleinerungen zurück-
zuführen. Zwischen 2015 und 2025 steigt 
die Zahl der Haushalte um rund 650.000 
und damit knapp 2  %. Im Jahr 2025 wird 
mit 41,47 Mio. Haushalten ein Höhepunkt 
erreicht, bis 2030 wird die Zahl wieder auf 
41,35 Mio. Haushalte zurückgehen.363 

Damit wird auch die Wohnungsnachfrage 
auf gesamtdeutscher Ebene in den nächs-
ten Jahren noch zunehmen.364 Durch die ge-

nannten verstärkten Zuwanderungen wird 
sich der Bedarf insgesamt weiter erhöhen. 

Die im Folgenden einbezogenen Berech-
nungen des Wohnungsbedarfs beruhen auf 
der aktuell gültigen Bevölkerungsprognose 
(siehe auch Seite 219). Die Konsequenzen 
durch die höhere Zuwanderung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern sind dagegen 
nachfolgend konzentriert dargestellt (siehe 
Seite 225). Maßgeblich ist – neben der ab-
soluten Anzahl derjenigen, die dauerhaft in 
Deutschland bleiben oder sich hier aufhal-
ten dürfen – wo sich die Zuwanderer dauer-
haft niederlassen werden.

Räumliche Differenzierung bei der Woh-
nungsnachfrage

Auch hinsichtlich der Haushalts- und Woh-
nungsbedarfsentwicklung werden sich die 
grundlegenden Unterschiede in der demo-
grafischen Entwicklung zwischen Ost und 
West fortsetzen und weiter manifestie-
ren.365 Der erwartete Haushaltszuwachs in 
den kommenden Jahren wird allein in den 
westdeutschen Ländern und in Berlin statt-
finden, während in den ostdeutschen Län-
dern bis 2030 ein Rückgang der Haushal-
te um mehr als 500.000 bzw. mehr als 7 % 
erwartet wird. In Westdeutschland wird – 
selbst ohne Berücksichtigung der aktuellen 
Flüchtlingszuwanderung – erst ab 2030 mit 
rückläufigen Haushaltszahlen gerechnet. 
Bis zum Jahr 2029 soll es mehr als 1 Mio. 
Haushalte mehr geben als 2015. Von die-
ser Entwicklung scheinen – den noch gel-
tenden Prognosen entsprechend – nur das 
Saarland (ab 2015) sowie Bremen (ab 2022), 
Nordrhein-Westfalen (ab 2025) und Ham-
burg (ab 2026) ausgenommen. Dies be-
deutet auch innerhalb der westdeutschen 
Länder grundlegend verschiedene Heraus-
forderungen für den Stadtumbau und am 
Wohnungsmarkt, eine gänzlich unterschied-
liche Wohnungsnachfrage und vor allem in 
Ostdeutschland sich fortsetzende Funkti-
onsverluste in Kommunen bzw. Wohnquar-
tieren durch weiter zunehmenden Woh-
nungsleerstand. 

Auf der regionalen Ebene werden kleintei-
ligere Unterschiede in der Wohnungsnach-
frage zu erwarten sein, wie sie sich bereits 
in den letzten Jahren bemerkbar machten:

�� 	Berlin und das Berliner Umland sowie ei-
nige ostdeutsche Großstädte (Dresden, 
Leipzig, Jena) und kreisfreie Mittelstädte 
(Weimar) werden innerhalb Ostdeutsch-

361	  	
Berlin wird weitgehend we-
der den ostdeutschen noch 
den westdeutschen Ländern 
zugeordnet, sondern separat 
betrachtet.

362	  	
Vgl. BBSR (2015): Wohnungs-
marktprognose 2030, S. 7.

363	  	
Vgl. BBSR (2015): Wohnungs-
marktprognose 2030, S. 17.

364	  	
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035 nach dem 
Zensus, S. 15f. 

365	  	
Vgl. BBSR (2015): Wohnungs-
marktprognose 2030, S. 6. 
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lands weiterhin einen Sonderstatus ein-
nehmen und weiter wachsen. In Berlin 
selbst soll die Zahl der Haushalte deut-
lich steigen.

�  Haushaltsrückgänge und damit verbun-
dene wachsende Leerstandsrisiken sind 
dann – von diesen Ausnahmen abgese-
hen – flächendeckend in den neuen Bun-
desländern zu erwarten. Besonders star-
ke Rückgänge sind für einige Kreise des 

Abbildung 110: Entwicklung der privaten Haushalte 2015 bis 2030

Quelle: BBSR/BBR, Datenbasis: BBSR-Bevölkerungs- und Haushaltsprognose 2035.

südlichen Brandenburgs, in der Harzregi-
on und im östlichen Sachsen-Anhalt vor-
hergesagt.

�  Sehr viel mehr Wachstum ist in vielen Re-
gionen Süddeutschlands zu erwarten, be-
sonders in Südhessen, großen Teilen Ba-
den-Württembergs und ganz besonders 
in Südbayern. Aber auch im westlichen 
Niedersachsen und im Hamburger Um-
land werden hohe Zuwachsraten prog-
nostiziert, die entweder auf einem star-
ken Bevölkerungszuwachs (z.B. Münche-
ner Umland) und/oder auf einem starken 
Trend zu kleineren Haushalten beruhen. 

�  In einigen strukturschwachen Gebieten, 
in denen schon seit einigen Jahren Woh-
nungsleerstände zunehmen, werden da-
gegen weitere Rückgänge prognosti-
ziert. Dazu gehören Regionen im südli-
chen Niedersachsen und in Nordhessen, 
in Nordbayern in unweit des Thüringer 
Waldes gelegenen Kreisen, Bereiche im 
nördlichen Saarland sowie Randregionen 
des Ruhrgebietes. 

Vergleicht man diese unterschiedlichen de-
mografischen Veränderungen, so zeigen 
sich – bezogen auf den künftigen Stadt-
umbau – regionale, überwiegend aus einer 
rückläufigen Bevölkerungsentwicklung re-
sultierende Anpassungs- und Rückbaube-
darfe für die meisten ostdeutschen, aber 
nur vergleichsweise wenige westdeutsche 
Regionen. Aus dieser räumlichen Verteilung 
sowie der jeweiligen Ausprägung ist wei-
terhin eine Ost-West-Differenz ablesbar, die 
den Umgang mit Schrumpfung zwar nicht 
ausschließlich, aber weiterhin vor allem zu 
einer ostdeutschen Herausforderung ma-
chen wird.

Entwicklung des Wohnungsleerstands und 
des quantitativen Rückbaubedarfs

Struktureller Wohnungsleerstand war we-
sentlicher Auslöser für das Programm 
Stadtumbau Ost. Dem Leerstandsabbau 
wurde dort durch den gesonderten Pro-
grammbereich Rückbau hoher Stellenwert 
eingeräumt. Deswegen stellt sich die Frage, 
inwieweit sich Wohnungsleerstand in Ost 
und auch in West entwickeln wird und wel-
cher Rückbaubedarf daraus resultiert. 

Neben einer Einschätzung über die Entwick-
lung der Höhe des Gesamtleerstands sind 
die regionale Verteilung und vor allem die 
hohe Konzentration von Leerstand in einzel-
nen Regionen für die Ermittlung des Rück-
baubedarfs elementar. In den vergangenen 
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Jahren sind bereits Studien veröffentlicht 
worden, die sich mit der Ermittlung von 
Leerstandsrisiken und Wohnungsüberhän-
gen befasst haben. Mit der Raumordnungs-
prognose 2035 liegt eine im letzten Jahr 
veröffentlichte Bevölkerungs- und Haus-
haltsprognose vor, die eine erhöhte Zu-
wanderung (zeitlich vor den Flüchtlings-
wanderungen) bereits berücksichtigt hat. 
Die Studien, die sich mit dem Rückbaube-
darf befasst haben, bedürfen deswegen ei-
ner Aktualisierung, wobei sowohl das für 
die Evaluierung verwendete Modell zur Ab-
schätzung von Leerstandsrisiken als auch 
die bisher erschienenen Berechnungen im 
folgenden Unterkapitel im Überblick vorge-
stellt werden.

Im Anschluss an die Erläuterung unter-
schiedlicher Modelle zur Ermittlung von 
Wohnungsleerstand werden die Ergebnis-
se der Leerstandsabschätzung vorgestellt. 
Die Leerstandsentwicklung, die in voran-
gegangenen Studien ermittelt wurde, wird 
den Ergebnissen der Abschätzung für Zwe-
cke der Evaluierung vergleichend gegen-
übergestellt. Aus der Entwicklung der Leer-
stände werden die zukünftigen Rückbaube-
darfe abgeschätzt.

Darüber hinausgehende neue Abschätzun-
gen, die sich aus der verstärkten Zuwande-
rung durch Flüchtlinge ergeben und die im 
Rahmen dieser Evaluierung stattfanden, fol-
gen den bisherigen Prognosen als geson-
derter Abschnitt (siehe Seite 225).

Modelle zur Abschätzung von Leerständen

Das im Rahmen dieser Evaluierung verwen-
dete Modell zur Bildung von Mengengerüs-
ten der zu erwartenden Wohnungsleerstän-
de baut auf den Ergebnissen der vom BBSR 
erstellen Wohnungsmarktprognose 2015 
bis 2030366 auf, die im Zusammenhang mit 
der Raumordnungsprognose 2035 berech-
net worden ist.367

Die Wohnungsmarktprognose konzentriert 
sich auf der Nachfrageseite hauptsächlich 
auf die Entwicklung der Wohnflächennach-
frage, die eine Vielzahl von Marktprozessen 
abbildet und in die unterschiedliche Fakto-
ren einfließen:

�� 	zukünftige Bevölkerungsentwicklung368,

�� 	zukünftige Entwicklung der Zahl der 
Haushalte369,

�� 	Wohnflächenzuwachs pro Kopf und pro 
Haushalt, differenziert nach Wohnungs-
marktsegmenten und Ost/West,

�� 	Wohneigentumsbildung und damit ein-
hergehende Statuswechsel Eigentümer-
Mieter sowie Mieter-Eigentümer.

Die Wohnungsmarktprognose weist zusätz-
lich auch den Wohnungsneubaubedarf aus, 
wobei über den auf die Wohnfläche bezo-
genen Nachfragezuwachs hinaus auch Er-
satzbedarfe anhand typischer Abgangsquo-
ten in den Segmenten Ein-/Zweifamilien-
häusern und Mehrfamilienhäusern berech-
net werden. Ersatzbedarf resultiert aus dem 
Wohnungsbestand, der aus „altersbedingt“ 
nicht mehr sanierungsfähiger Bausubstanz 
besteht. Damit erhöht sich rechnerisch im 
Modell die Nachfrage und die Leerstände 
fallen geringer aus.

Für die Evaluierung wurde der Fokus auf 
die Ergebnisse derjenigen Regionen ge-
legt, in denen über den Prognosezeitraum 
bis zum Jahr 2030 aufgrund rückläufiger 
Nachfrage Wohnungsüberhänge bzw. -leer-
stände entstehen. Zwar wurden mit dem 
gewählten Ansatz auch Neubaubedarfe in 
Regionen mit wachsender Zahl von Haus-
halten berechnet, die aber für die Aufga-
benstellung nicht weiter betrachtet wurden.

Die Begriffe Wohnungsüberhänge und 
Wohnungsleerstände werden unterschied-
lich verwendet. Das im Auftrag des BBSR 
erstellte Gutachten „Aktuelle und zukünfti-
ge Entwicklung von Wohnungsleerständen 
in den Teilräumen Deutschlands“ definiert 
Wohnungsüberhänge als Saldo zwischen 
Wohnungsangebot und -nachfrage und be-
zeichnet als Leerstand nur solche Wohnun-
gen, die dauerhaft ungenutzt sind.370 Beim 
hier für die Evaluierung verwendeten Mo-
dell wird ein Leerstand als Differenz zwi-
schen Wohnungsangebot und Wohnungs-
nachfrage in vollem Umfang ausgewiesen. 
Die Begriffe Wohnungsüberhang und Leer-
stand werden insofern synonym verwendet. 
Bei der Ermittlung des Rückbaubedarfs ist 
hingegen zu überlegen, ob – nach Abzug 
einer Leerwohnungsreserve für typische 
Wechselprozesse auf den Wohnungsmärk-
ten – eine Notwendigkeit besteht, Woh-
nungen abzureißen und somit sowohl dem 
Markt zu entziehen als auch physisch aus 
dem städtischen Raum zu entfernen.

Als Wohnungsüberhang bzw. -leerstand 
wird modelltheoretisch die Differenz zwi-
schen dem fortgeschriebenen Wohnungs-
bestand und der über die Jahre veränderten 
Wohnungsnachfrage betrachtet. Als Woh-
nungsnachfrage fließen solche Haushal-
te mit ein, die gemäß den Ergebnissen der 

366	  	
BBSR (2015): Wohnungsmarkt-
prognose 2030.

367	   	
Die Wohnungsmarktprognose 
weist dabei Ergebnisse auf der 
Ebene von Kreisen und kreisfrei-
en Städten aus, sodass regiona-
lisierte Wohnungsleerstände vo-
rausberechnet werden können. 
Eine Darstellung für kreisange-
hörige Städte und Gemeinden 
wäre zwar möglich, aber mit 
deutlich höheren Prognoseun-
sicherheiten behaftet.

368	  	
Vgl. hierzu Kapitel 8.1, Abschnitt 
Bevölkerungsentwicklung.

369	  	
Vgl. hierzu Kapitel 8.1. Abschnitt 
Entwicklung von Haushalten 
und Wohnungsbedarf.

370	   	
In Theorie und Praxis wird der 
Leerstand häufig nach Leer-
standsursachen unterschieden, 
die mit einer bestimmbaren 
Leerstandsdauer korrespondie-
ren, vgl. hierzu GdW, Daten und 
Trends 2015, S. 99. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht ist Leer-
stand als besonders schwer-
wiegend einzustufen, wenn 
Wohnungen, die einem heute 
üblichen Standard (noch) ent-
sprechen und am Markt ange-
boten werden, aufgrund man-
gelnder Nachfrage dauerhaft 
nicht vermietet werden können 
(struktureller Leerstand). Auf-
grund baulicher Mängel unbe-
wohnbare oder für den geplan-
ten Abriss/Rückbau bestimmte 
Wohnungen stehen dem Woh-
nungsmarkt aufgrund ihrer 
technischen Eigenschaften oder 
willentlich herbeigeführter Ent-
scheidungen nicht (mehr) zur 
Verfügung. Da sie auf dem Woh-
nungsmarkt nicht angeboten 
werden, üben sie zwar keinen 
latenten und nachteiligen Preis-
druck auf die Höhe der Mieten 
aus, dennoch können negative 
Folgen aus betriebswirtschaft-
licher Sicht für die Eigentümer 
und deren Handlungsfähigkeit 
oder aus städtebaulicher Sicht 
für die Funktionsfähigkeit von 
Wohnquartieren und -siedlun-
gen damit verbunden sein. 
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Wohnungsmarktprognose auf den Woh-
nungsmärkten wirksam Wohnungen nach-
fragen, unabhängig davon, in welchem Teil-
markt – Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäu-
ser oder als Mieter oder Eigentümer – die-
se Haushalte aktiv werden.

In den nächsten Jahren wird auch in Regi-
onen mit rückläufiger Bevölkerungs- und 
Haushaltsentwicklung Wohnungsneubau 
betrieben werden, der den Wohnungsüber-
hang weiter erhöht. Neubau ist aufgrund 
von veränderten und insbesondere höhe-
ren Qualitätsanforderungen der Nachfra-
ge auch in solchen Regionen in einem ge-
wissen Umfang erforderlich. Eine separate 
Variante weist den zusätzlichen Wohnungs-
überhang aus, der durch künftigen Woh-
nungsneubau entstehen wird. Die Entwick-
lung künftiger Wohnungsleerstände wird 
daher in zwei Varianten berechnet, einer 
Grundvariante und einer Neubauvariante: 

�� 	In der Grundvariante werden Leerstän-
de berechnet, die sich in den betrachte-
ten Marktsegmenten ohne Neubau, d.h. 
aufgrund rückläufiger Nachfragerzahlen 
ergeben. Es wird kein Neubau mit einge-
rechnet.

�� 	In der Neubauvariante wird davon aus-
gegangen, dass auch in Regionen, in de-
nen sich die Nachfrage in den Teilmärk-
ten rückläufig entwickelt und bereits Leer-
stand aufgetreten ist, aufgrund qualitati-
ver Anforderungen der nachfragenden 
Haushalte dennoch Neubau betrieben 
wird. Je nach Wohnungsangebot in den 
regionalen Teilmärkten und den Anfor-
derungen der Nachfrage kann das Neu-
bauvolumen höher oder niedriger aus-
fallen. Es ist schwierig, dieses Volumen 
zu bestimmen. Hilfsweise wird in die-
ser Variante die durchschnittliche Bau-
fertigstellung von Wohnungen in Wohn- 
und Nichtwohngebäuden im Sechs-Jah-
res-Zeitraum von 2009 bis 2014 für jeden 
Kreis und jede kreisfreie Stadt individuell 
ermittelt und für den Zeitraum von 2015 
bis 2030 hochgerechnet. 

In der Wohnungsmarktprognose ist zu Be-
ginn des Prognosezeitraums von einer hö-
heren Zuwanderung ausgegangen worden, 
weil bereits in den letzten Jahren per Sal-
do vermehrt Menschen nach Deutschland 
gekommen sind. Damit wird das Ausmaß 
der Zuwanderung, die sich durch Flüchtlin-
ge und Asylbewerber aktuell erhöht, nicht 
ausreichend abgebildet. Diese Prozes-
se wirken sich auf die Höhe der Nachfra-

ge und damit auch auf die Höhe des Leer-
stands aus. Unter Einbeziehung der hohen 
Flüchtlingszuwanderung wird sich das Aus-
maß der Leerstandsentwicklung vermutlich 
verringern. Räumliche Aspekte der Flücht-
lingsbewegung sind hingegen schwer zu 
prognostizieren. Vorsichtig wird derzeit da-
von ausgegangen, dass sich die bisherigen 
Verteilungsmuster der Zuwanderung nicht 
grundlegend ändern werden. Damit wür-
de die derzeitige Zuwanderung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern den Wohnungs-
mangel in den prosperierenden Regionen in 
Deutschland weiter verstärken. 

Vergleich mit anderen vorliegenden Model-
len der Leerstandsabschätzung 

Die dargestellte Vorgehensweise zur Bil-
dung eines regionalisierten Mengengerüs-
tes für die zu erwartenden Wohnungsleer-
stände und Rückbaubedarfe lehnt sich an 
erprobte methodische Ansätze an. Dazu ge-
hören vor allem die Leerstandsabschätzun-
gen im Rahmen des Gutachtens „Anreizin-
strumente für Investitionen im Stadtumbau 
Ost – Alternativen zur Altschuldenhilfe“371 
sowie die Studie „Aktuelle und zukünftige 
Entwicklung von Wohnungsleerständen in 
den Teilräumen Deutschlands“.372

Alle drei Modelle weisen eine ähnliche Her-
angehensweise auf, weil sie den Leerstand 
zum Basisjahr als Ausgangspunkt der prog-
nostischen Betrachtungen nehmen und dar-
auf aufbauend die künftige Wohnungsnach-
frage sowie die darauf zurückzuführende 
Angebotsveränderung abschätzen. Sie un-
terscheiden sich jedoch darin, wie sie die 
künftige Wohnungsnachfrage ermitteln:

�� 	Die Studie zu den Anreizinstrumenten 
geht davon aus, dass der bestehende 
Leerstand aus dem Zensus 2011 aufgrund 
rückläufiger Haushaltszahlen, die in der 
Raumordnungsprognose 2030 – mittler-
weile durch die aktuelle Raumordnungs-
prognose 2035 ersetzt – ermittelt wurden, 
ansteigen wird. Daneben wird eine Bau-
tätigkeit auf dem Tiefstand des Fertigstel-
lungsvolumens aus den Jahren 2009 bzw. 
2010 für die Jahre bis 2030 fortgeschrie-
ben. Wohnungsabgänge werden nicht 
mit angesetzt. Der regionale Fokus wur-
de auf Ostdeutschland gelegt.

�� 	Die Studie zur zukünftigen Leerstandsent-
wicklung baut ebenfalls noch auf der ge-
nannten Raumordnungsprognose 2030 
auf, der mit dem Zensus erhobene Leer-
stand wird als Referenzmaßstab für Ver-

371	  	
BBSR (2014): Anreizinstrumen-
te für Investitionen im Stadt-
umbau Ost. Alternativen zur 
Altschuldenhilfe?

372	  	
BBSR (2014): Aktuelle und zu-
künftige Entwicklung von Woh-
nungsleerständen in den Teilräu-
men Deutschlands.
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änderungen des Leerstands innerhalb des 
Prognosezeitraums erfasst. Die Neubau-
nachfrage wird aus zwei Komponenten 
ermittelt: Mit einer demografisch beding-
ten Zusatznachfrage wird die Verände-
rung der Nachfrage nach Geschosswoh-
nungen und Eigenheimen berücksichtigt. 
Mit einer qualitativen Zusatznachfrage 
(QZNF) wird eine zusätzliche Nachfra-
ge von Haushalten mit höheren Ansprü-
chen berücksichtigt, die im Wohnungsbe-
stand keine adäquaten Angebote vorfin-
den. Statt einen normativen Ersatzbedarf 
zu unterstellen, wurden Quoten im Zeit-
ablauf und im regionalen Vergleich em-
pirisch geschätzt. Die Studie war bundes-
weit angelegt.

Das für die Evaluierung verwendete Modell 
der Abschätzung künftiger Leerstände äh-
nelt dem Vorgehen der Leerstandsermitt-
lung in der Studie zu den Anreizinstrumen-
ten, bezieht sich aber auf alle Kreise und 
kreisfreien Städte. Aus diesem Grund wer-
den die Baufertigstellungen der zurücklie-
genden Jahre (Durchschnitt der Jahre 2009 
bis 2014) für den Berechnungszeitraum 
hochgerechnet, um die künftige Bautätig-
keit auf einer breiteren Basis zu ermitteln 
und nicht den Tiefstand der Bautätigkeit als 
Referenz zugrunde zu legen.

Auf die Ergebnisse zur Abschätzung künf-
tiger Leerstände wird später vergleichend 
eingegangen. 

Künftige Entwicklung des Leerstands 

Über die Höhe des Wohnungsleerstands 
wird keine amtliche Statistik geführt. Im 
Rahmen der Zensus-Erhebung aus dem 
Jahr 2011 ist der Wohnungsleerstand be-
stimmt worden. Er belief sich deutschland-
weit auf insgesamt 1,83 Mio. Wohnungen, 
davon entfielen rund 1,2 Mio. auf die west-
deutschen Bundesländer, rund 66.000 auf 
Berlin und rund 560.000 auf die ostdeut-
schen Länder.373 Zum Zeitpunkt dieser Er-
hebung war die Leerstandsquote in den ost-
deutschen Ländern mit 8 % allerdings dop-
pelt so hoch wie in Westdeutschland. Vom 
Gesamtleerstand entfallen rund zwei Drit-
tel (1,17 Mio. WE) auf das Mehrfamilien- 
haussegment.

Ermittlung des Sockelleerstands für die Ab-
schätzung künftiger Leerstände

Zur Abschätzung der künftigen Leerstände, 
die 2015 bis 2030 entstehen werden, wur-
de zunächst eine Anpassung des sogenann-
ten Sockelleerstands vorgenommen. Als 
Sockelleerstand wird derjenige Leerstand 
bezeichnet, der zum Beginn des Progno-
se- bzw. Abschätzungszeitraums bestan-
den hat und von dem ausgehend sich durch 
Marktbewegungen Leerstände abbauen las-
sen oder erhöhen. Für die Anpassung auf 
den 31. Dezember 2014 wurde der im Zen-
sus 2011 erhobene Leerstand um die zwi-
schenzeitlich veränderte Wohnungsnachfra-
ge, d.h. die Veränderung der Zahl der Haus-
halte, sowie die Differenz der Wohnungs-
bestände zwischen dem Erhebungsstichtag 
des Zensus und dem 31. Dezember 2014 
fortgeschrieben.374

Der Leerstand ist seit der Zensus-Erhebung 
im Jahr 2011 bis zum 31. Dezember 2014 
um rund 11 % angewachsen. Aus der beob-
achteten Bevölkerungsentwicklung in die-
sem Zeitraum und der auf Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte berechneten 
durchschnittlichen Haushaltsgröße konnte 
abgeleitet werden, dass sich die Zahl der 
Haushalte seit dem Zensus-Stichtag bun-
desweit um rund 495.400 Haushalte erhöht 
hat, dem steht jedoch im gleichen Zeitraum 
ein Zuwachs von rund 657.900 Wohnungen 
gegenüber. 

373	  	
Der Zensus 2011 umfasste u.a. 
eine registergestützte Voll- 
erhebung aller Wohnungen im 
Bundesgebiet. Befragt wur-
den sowohl Eigentümer als 
auch Wohnungsverwalter, die  
einer Auskunftspflicht unterla-
gen. Insofern kann von einer 
nahezu 100 %-igen Rücklaufquo-
te ausgegangen werden. Damit 
eignet sich die Gebäude- und 
Wohnungszählung als stichtags-
bezogene und flächendeckende 
Information über die Struktur 
und Nutzung der bundesdeut-
schen Wohnungsbestände. An 
der Zensus-Erhebung 2011 ist 
vielfach Kritik geäußert worden. 
Dies betrifft auch die Gebäude- 
und Wohnungszählung. Intensiv 
wurden die Angaben zu leerste-
henden Wohnungen diskutiert. 
Gerade für große Ballungszen-
tren, in denen nur mit einer ge-
ringen Leerwohnungsreserve 
gerechnet wurde, waren zum Teil 
deutliche Leerstandsquoten er-
mittelt worden. Gleichwohl gibt 
es keine andere Datengrund-
lage, deren Ergebnisse heran-
gezogen werden können. Da-
her ist den Leerstandsangaben 
der Zensus-Erhebung 2011 der 
Vorzug gegenüber alternativen 
Berechnungen zu geben, auch 
wenn Unsicherheiten bezüg-
lich der Verlässlichkeit der Da-
ten und der tatsächlichen Höhe 
bestehen. 

374	   	
Die Veränderung der Zahl der 
Haushalte wurde aus der Bevöl-
kerungsentwicklung zwischen 
dem Zensus-Stichtag und dem 
31. Dezember 2014 abgeleitet. 
Für jeden Landkreis und jede 
kreisfreie Stadt wurde aus den 
Ergebnissen der Zensus-Erhe-
bung zur Zahl der Einwohner 
und der Zahl der Haushalte eine 
spezifische Haushaltsgröße be-
rechnet. Die Bevölkerungsverän-
derung zwischen dem Zensus-
Stichtag und dem 31. Dezember 
2014 wurde anhand der spezi-
fischen Haushaltsgröße für je-
de Gebietseinheit in eine Haus-
haltsveränderung umgerechnet. 
Die Haushaltsgröße verringert 
sich aufgrund von grundlegen-
den gesellschaftlichen Trend-
mustern im Zeitablauf, sodass 
aus der Konstanz der spezifi-
schen Haushaltsgröße in dem 
Anpassungszeitraum eine ge-
wisse Unschärfe entsteht. Da die 
Zahl der Haushalte in Deutsch-
land nicht in einer amtlichen Sta-
tistik geführt wird, kann nur auf 
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Ergebnisse von Stichprobener-
hebungen, wie den jährlich 
stattfindenden Mikrozensus, 
zurückgegriffen werden. Stich-
probenerhebungen sind mit be-
stimmbaren Stichprobenfehlern 
behaftet. In Abwägung der Vor- 
und Nachteile der unterschied-
lichen Datenquellen wurde der 
aus den Zensus 2011-Ergebnis-
sen abgeleiteten Haushaltsgrö-
ße der Vorrang eingeräumt. Die 
veränderte Zahl der Haushal-
te wurde anschließend auf die 
Wohnungsmarktsegmente Ein- 
und Zweifamilienhäuser sowie 
Mehrfamilienhäuser verteilt. Da-
zu wurde das Anteilsverhältnis 
dieser Wohnungsmarktsegmen-
te zugrunde gelegt, das mit der 
Wohnungsnachfrageprognose 
für die Jahre 2012 bis 2014 be-
rechnet wurde. Dieses Anteils-
verhältnis unterliegt einer Dy-
namik, d.h. es finden je nach 
Struktur der Wohnungsmärkte 
in den Landkreisen und kreis-
freien Städten Verschiebungen 
in der Bedeutung der Segmen-
te statt, bspw. verschiebt sich in 
vielen Gebieten die Wohnungs-
nachfrage aufgrund steigender 
Wohneigentumsquoten leicht in 
Richtung Ein- und Zweifamilien-
häuser, deren Anteil am Gesamt-
markt steigt. Die für den Zeit-
raum 2012 bis 2014 beobachtete 
Dynamik wurde auf den Zensus-
Stichtag 9. Mai 2011 zurückge-
rechnet. Ausgehend von der im 
Zensus 2011 ermittelten Anzahl 
der Haushalte als Ausgangsgrö-
ße sowie dem Verhältnis der bei-
den Wohnungsmarktsegmente 
und dessen Entwicklung im Zeit-
ablauf wurde die aus der Bevöl-
kerungsentwicklung berechnete 
Veränderung der Zahl der Haus-
halte auf die Wohnungsmarkt-
segmente verteilt.

375	  
Zur Anpassung des Sockelle-
erstands können unterschied-
liche Modelle verwendet wer-
den. Das BBSR hat in einer 
eigenen Anpassungsrechnung 
nicht die saldierten Wohnungs-
bestände berücksichtigt, son-
dern die Baufertigstellungen 
für die Ausweitung des Ange-
botes hinzu gezogen und da-
von 0,3 % der Wohnungen im 
Geschosswohnungsbau und 
0,2 % der Wohnungen in Ein-/
Zweifamilienhäusern jährlich 
als Wohnungsabgang berück-
sichtigt. Daraus resultiert zum 
31. Dezember 2014 ein Sockel-
leerstand von 2,045 Mio. Wohn-
einheiten. Die unterschiedlichen 
methodischen Ansätze kommen 
zu vergleichbaren Ergebnissen. 
In der Wohnungsbestandssta-
tistik wird der Wohnungsabgang 
zwar berücksichtigt, aber syste-
matisch untererfasst. Ein nor-
mativ geschätzter Wohnungs-
abgang kann dagegen zu hoch 
oder auch zu niedrig angesetzt 
sein. Der zum 31. Dezember 2014 
im Rahmen der Evaluierung an-
gepasste Sockelleerstand ist da-
her als Obergrenze aufzufassen. 

Abbildung 111: Anpassung des Wohnungsleerstands im Zeitraum von 2011 bis 2014

Gebiet Teilmarkt
Wohnungs-
leerstand

Zensus 2011

Veränderung von Wohnungsangebot 
und Wohnungsnachfrage zwischen 
dem 9.5.2011 und dem 31.12.2014

Wohnungs-
leerstand

Anpassung 
 zum 

31.12.2014  
(Sockelleer-

stand)*

Veränderung
Wohnungs- 

bestand

Veränderung
Zahl der 

Haushalte

Ostdeutschland

EFH/ZFH 111.200 67.300 53.700 130.300

MFH 451.000 -23.500 -92.700 520.200

insgesamt 562.100 43.800 -39.000 650.500

Westdeutsch-
land

EFH/ZFH 492.700 421.900 218.600 699.700

MFH 707.700 169.800 219.000 677.200

insgesamt 1.200.400 591.700 437.600 1.377.000

Berlin

EFH/ZFH 5.300 7.700 18.100 -

MFH 61.000 14.700 78.700 -

insgesamt** 66.300 22.400 96.800 -

Gesamtergebnis 1.828.800 657.900 495.400 2.027.500

*Der Sockelleerstand zum 31. Dezember 2014 kann in der abgebildeten Tabelle nicht unmittelbar aus dem Wohnungs-
leerstand zum Zensus-Stichtag sowie der Veränderung des Wohnungsbestandes und der Zahl der Haushalte berech-
net werden, weil die Abschätzung des Leerstandes auf der Ebene von Landkreisen und kreisfreien Städten vorgenom-
men wird. Dort wirken sich Veränderungen des Wohnungsbestandes und der Zahl der Haushalte nicht auf die Leer-
standsentwicklung aus, sofern ein Wohnungsbedarf besteht. 

**In diesem Evaluierungsgutachten wird der Stadtstaat Berlin separat ausgewiesen, weil dort sowohl Fördergebie-
te nach dem Stadtumbauprogramm Ost als auch West gefördert wurden. Damit werden etwaige Prognoseunsicher-
heiten jedoch besonders deutlich. Nach dem für die Anpassung verwendeten Modell hat sich der Sockelleerstand für 
Berlin auf Null verringert; es besteht ein Wohnungsbedarf. Für die Zwecke dieses Evaluierungsgutachtens werden nur 
Leerstände, jedoch keine Wohnungsbedarfe ausgewiesen. Nach aktuellen Angaben der Berliner Senatsverwaltung be-
trägt der Leerstand in Berlin 2,6 % oder 49.200 Wohneinheiten. Insbesondere angesichts der dynamischen Entwick-
lung in den letzten beiden Jahren sind viele Städte dazu übergegangen, ihre Bevölkerungsprognosen zu überarbei-
ten. Auch kurzfristige Änderungen in der Prognoserechnung sind daher möglich. Um im Rahmen dieser Evaluierung 
eine einheitliche Datenbasis für alle Gebietseinheiten einzusetzen, werden allerdings auch für Berlin die gleichen Da-
tengrundlagen und Modellrechnungen verwendet. 

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Statistisches Bundes-
amt, eigene Berechnung und Darstellung.

Dadurch ist der für die Abschätzung des 
künftigen Leerstands verwendete Sockel-
leerstand deutschlandweit zum 31. Dezem-
ber 2014 auf rund 2,03 Mio. Wohnungen an-
gestiegen.375

Zwei Drittel dieses Leerstands entfallen auf 
Westdeutschland und rund 32  % auf Ost-
deutschland. Aufgrund des hohen Zuwach-
ses an Haushalten hat sich der Leerstand 
in Berlin (Ost und West) zurückgebildet. Die 
Leerstandsquote bezogen auf den jeweili-
gen Wohnungsbestand zum Zensus-Stich-
tag und zum 31. Dezember 2014 ist bundes-
weit von 4,4 % auf 4,9 % angestiegen.

Zwar entfällt zahlenmäßig der weitaus 
größte Anteil des Leerstands zum 31. De-
zember 2014 auf Westdeutschland, dort be-
trägt die Leerstandsquote jedoch nur 4,3 % 
(2011: 3,7  %). In Ostdeutschland liegt sie 
mit 9,3 % mehr als doppelt so hoch wie in 
Westdeutschland. Sie ist von einem hohen 
Ausgangsniveau von 8,0 % aus noch einmal 
um rund 1,3 Prozentpunkte angestiegen. 

Abschätzung der künftigen Entwicklung des 
Leerstands (Grundvariante) 

Der Wohnungsleerstand wird sich deutsch-
landweit zwischen dem 31. Dezember 2014 
und dem 31. Dezember 2030 um rund 20 % 
erhöhen. 

Innerhalb der räumlichen Teilmärkte voll-
zieht sich die Leerstandsentwicklung in der 
Grundvariante sehr unterschiedlich: 

�� 	In Westdeutschland wird der Leerstand 
insgesamt zurückgehen (-17  %). Diese 
Entwicklung wird überwiegend getragen 
von dem Rückgang der Leerstände im 
Segment der Ein- und Zweifamilienhäu-
ser.

�� 	In Westdeutschland steigt der Leerstand 
im Mehrfamilienhausbestand um 114.000 
Wohneinheiten (rund 16 %) an.

�� 	In Ostdeutschland findet nahezu eine Ver-
doppelung des Leerstands statt (+97 %). 
Davon sind beide Teilmärkte betroffen, 
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jedoch steigt der Leerstand im Segment 
der Ein-/ Zweifamilienhäuser nur um rund 
6 %, während sich der Leerstand im Ge-
schosswohnungsbau mit einem Zuwachs 
von 624.000 Wohneinheiten oder 120 % 
mehr als verdoppelt.

�  In Berlin entwickelt sich in der Grundva-
riante innerhalb des Betrachtungszeit-
raums kein Leerstand mehr.

Abschätzung der künftigen Entwicklung des 
Leerstands (Neubauvariante)

Unter Berücksichtigung eines Neubaus in 
Höhe der durchschnittlichen Bautätigkeit 
der Jahre 2009 bis 2014 über den gesamten 
Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2030 
hinweg, erhöht sich der Leerstand deutsch-
landweit auf rund 4,5 Mio. Wohneinheiten. 
Aufgrund der höheren Bautätigkeit im Re-
ferenzzeitraum fällt der Leerstandszuwachs 

in Westdeutschland in absoluten Zahlen be-
sonders stark aus.

Im Geschosswohnungsbau wird in West-
deutschland auch der höchste relative An-
stieg abgeschätzt. Die Zahl leerstehender 
Wohnungen wird sich um 1.141.000 Wohn-
einheiten oder um rund 170 % erhöhen.

Ein starker Anstieg vollzieht sich in Ost-
deutschland sowohl im Segment der Ein- 
und Zweifamilienhäuser (+97  %) als auch 
im Geschosswohnungsbau. Dort erhöht 
sich der Leerstand um 773.000 Wohnein-
heiten oder um 149 % des Sockelleerstands.

Aufgrund der Entwicklung der Wohnungs-
nachfrage und hoher Bautätigkeit wird sich 
in Berlin im Geschosswohnungsbau nach 
den Schätzungen ein Leerstand von rund 
38.000 Wohneinheiten aufbauen.

Gebiets
kennzeichen Segment

Sockel-
leerstand 
31.12.2014

Leerstand 31.12.2030  
(ohne Neubauvolumen)

Leerstandsveränderung  
zwischen 2014 und 

2030 absolut

Ostdeutschland
 

EFH/ZFH 130.300 138.100 7.800

MFH 520.200 1.144.300 624.100

insgesamt 650.500 1.282.400 631.900

Westdeutschland
 

EFH/ZFH 699.700 355.700 -344.100

MFH 677.200 791.000 113.700

insgesamt 1.377.000 1.146.600 -230.300

Berlin
 

EFH/ZFH 0 0 0

MFH 0 0 0

insgesamt 0 0 0

Gesamtergebnis  2.027.500 2.429.000 401.600

Abbildung 113: Entwicklung des Leerstands von 2014 bis 2030 (Neubauvariante)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Statistisches Bundes-
amt, eigene Berechnung und Darstellung.

Abbildung 112: Entwicklung des Leerstands von 2014 bis 2030 (Grundvariante)

Gebiets-
kennzeichen Segment

Sockel-
leerstand 
31.12.2014

Leerstand 31.12.2030  
(mit geschätzten  

Baufertigstellungen)

Leerstandsveränderung 
zwischen 2014 und  

2030 absolut

Ostdeutschland

EFH/ZFH 130.300 257.300 127.000

MFH 520.200 1.293.200 773.000

insgesamt 650.500 1.550.500 900.000

Westdeutschland

EFH/ZFH 699.700 1.106.800 407.100

MFH 677.200 1.818.300 1.141.100

insgesamt 1.377.000 2.925.100 1.548.200

Berlin

EFH/ZFH 0 0 0

MFH 0 38.000 38.000

insgesamt376 0 38.000 38.000

Gesamtergebnis   2.027.500 4.513.600 2.486.100

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Statistisches Bundes-
amt, eigene Berechnung und Darstellung.

376	   	
Für den Stadtstaat Berlin hat die 
Senatsverwaltung Berlin eine 
Bevölkerungsprognose berech-
net, in der von einem Bevölke-
rungszuwachs auf 3,8 Mio. Ein-
wohner ausgegangen wird, d.h. 
rund 8 % mehr Einwohner als 
nach der für dieses Gutachten 
verwendeten Prognose berech-
net. Je nachdem, welche Haus-
haltsgröße für diesen Einwoh-
nerzuwachs unterstellt wird, 
kann daraus eine zusätzliche 
Wohnungsnachfrage von 90.000 
bis 155.000 Wohnungen entste-
hen (Haushaltsgröße 1,7 bis 3,0). 
Berlin hätte danach einen deutli-
chen Neubaubedarf.
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Veränderung des Leerstands – Überblick auf 
der Länderebene

Auch auf der Ebene der Bundesländer ent-
wickelt sich der Leerstand sehr unterschied-
lich. Von den Flächenländern verzeichnet 
Thüringen in der Grundvariante den höchs-
ten prozentualen Anstieg mit einem Plus 
von 120 %, gefolgt von Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt. In Branden-
burg (+87 %) und Sachsen (+82 %) fällt der 
Anstieg des Leerstands noch sehr hoch aus.

In Westdeutschland wird der Wohnungs-
leerstand in Bremen (+50 %) und im Saar-
land (+45 %) deutlich zunehmen. Ein Anstieg 
ist auch für Nordrhein-Westfalen zu erwar-
ten (+7 %), während der Leerstand in Nie-
dersachsen kaum zunimmt (+3  %). In den 
anderen westdeutschen Ländern kommt 
es zu einem Rückgang des Leerstands. Mit 
67 % wird der Leerstand besonders stark in 
Baden-Württemberg zurückgehen.

Bundesland Segment
Sockel-

leerstand 
31.12.2014

Leerstand 
31.12.2030  

(ohne geschätzte 
Baufertigstellungen)

Leerstandsverände-
rung zwischen 2014 

und 2030 absolut

Leerstand 
31.12.2030  

(mit geschätzten 
Baufertigstellungen)

Leerstandsverände-
rung zwischen 2014 

und 2030 absolut

Schleswig-
Holstein
 

EFZ/ZFH 27.000 5.900 -21.000 43.200 16.200

MFH 22.900 31.500 8.600 83.900 61.000

insgesamt 49.900 37.400 -12.500 127.000 77.100

Hamburg
 

EFZ/ZFH 2.600 0 -2.600 9.100 6.500

MFH 700 0 -700 26.700 26.100

insgesamt 3.300 0 -3.300 35.800 32.500

Nieder-
sachsen
 

EFZ/ZFH 96.800 59.100 -37.600 176.600 79.800

MFH 91.300 134.700 43.400 221.200 130.000

insgesamt 188.100 193.900 5.800 397.800 209.800

Bremen
 

EFZ/ZFH 2.900 300 -2.600 3.800 900

MFH 9.600 18.400 8.800 31.800 22.200

insgesamt 12.500 18.700 6.200 35.600 23.100

Nordrhein-
Westfalen
 

EFZ/ZFH 141.000 68.400 -72.600 224.100 83.100

MFH 260.300 362.100 101.800 642.200 381.900

insgesamt 401.300 430.500 29.200 866.300 465.000

Hessen
 

EFZ/ZFH 54.200 43.700 -10.600 74.700 20.500

MFH 46.200 53.600 7.400 168.800 122.600

insgesamt 100.500 97.300 -3.200 243.500 143.100

Rheinland-
Pfalz
 

EFZ/ZFH 80.900 49.500 -31.500 134.600 53.600

MFH 39.800 32.100 -7.600 88.500 48.700

insgesamt 120.700 81.600 -39.100 223.000 102.300

Baden-Würt-
temberg
 

EFZ/ZFH 113.400 14.300 -99.100 102.900 -10.500

MFH 97.200 53.900 -43.300 252.200 154.900

insgesamt 210.600 68.200 -142.400 355.100 144.500

Bayern
 

EFZ/ZFH 156.200 77.900 -78.400 287.600 131.300

MFH 94.100 83.500 -10.600 273.000 178.900

insgesamt 250.400 161.400 -89.000 560.600 310.200

Saarland EFZ/ZFH 24.600 36.600 12.000 50.300 25.700

MFH 15.200 21.100 5.900 30.100 14.900

insgesamt 39.800 57.700 17.900 80.400 40.600

Berlin
 

EFZ/ZFH 0 0 0 0 0

MFH 0 0 0 38.000 38.000

insgesamt* 0 0 0 38.000 38.000

Branden-
burg
 

EFZ/ZFH 24.500 32.400 7.900 55.300 30.800

MFH 66.000 136.600 70.600 172.700 106.600

insgesamt 90.500 169.000 78.400 228.000 137.400

Mecklen-
burg-Vor-
pommern
 

EFZ/ZFH 12.700 0 -12.700 23.600 11.000

MFH 60.200 156.200 96.000 189.100 128.900

insgesamt 72.900 156.200 83.400 212.700 139.800

Abbildung 114: Entwicklung des Leerstands auf Ebene der Bundesländer im Zeitraum von 2014 bis 2030
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*siehe auch Abbildung 113 auf Seite 221. Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Statistisches 
Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung.

Bundesland Segment
Sockel-

leerstand 
31.12.2014

Leerstand 
31.12.2030  

(ohne geschätzte 
Baufertigstellungen)

Leerstandsverände-
rung zwischen 2014 

und 2030 absolut

Leerstand 
31.12.2030  

(mit geschätzten 
Baufertigstellungen)

Leerstandsverände-
rung zwischen 2014 

und 2030 absolut

Sachsen
 

EFZ/ZFH 38.700 24.100 -14.600 57.700 19.000

MFH 200.500 411.000 210.500 450.300 249.800

insgesamt 239.100 435.100 196.000 508.000 268.900

Sachsen- 
Anhalt
 

EFZ/ZFH 28.500 38.500 10.000 57.500 29.000

MFH 115.300 254.000 138.800 269.600 154.300

insgesamt 143.800 292.600 148.700 327.000 183.200

Thüringen
 

EFZ/ZFH 26.000 43.100 17.100 63.300 37.300

MFH 78.200 186.400 108.200 211.500 133.400

insgesamt 104.200 229.600 125.400 274.800 170.600

Gesamtergebnis 2.027.500 2.429.000 401.600 4.513.600 2.486.100

Fortsetzung Abbildung 114

Im Verhältnis zu den beiden eingangs zitier-
ten Studien ergibt sich folgendes Bild:

�� 	Die Studie Anreizinstrumente kommt 
für Ostdeutschland in der Basisvariante 
ohne zusätzlich eingerechneten Neubau 
auf einen Leerstand im Jahr 2030 von 
1.136.000 Wohneinheiten. Unter Berück-
sichtigung von zusätzlichem Wohnungs-
neubau ergibt sich ein Leerstand von 
1.480.000 Wohneinheiten.

�� 	Die Studie zu zukünftigen Leerständen 
kommt für Ostdeutschland für das Jahr 
2030 im Szenario 2 (Neubau nur demo-
grafisch bedingt) zu 1.346.000 Wohnein-
heiten und im Szenario 3 (Neubau im 
Umfang qualitativer Zusatznachfrage) 
auf ein Niveau von 1.426.000 Wohnein-
heiten. In Westdeutschland ergibt sich 
für das Jahr 2030 im Szenario 2 ein Woh-
nungsüberhang/Leerstand von 1.889.000 
Wohneinheiten und im Szenario 3 von 
2.957.000 Wohneinheiten.

�� 	Demgegenüber kommt das für diese Eva-
luierung eingesetzte Modell im Jahr 2030 
für Ostdeutschland auf ein Niveau von 
1.282.000 Wohneinheiten (Grundvarian-
te) sowie 1.550.000 Wohneinheiten (Neu-
bauvariante). Für Westdeutschland be-
läuft sich das Niveau auf 1.146.000 Wohn-
einheiten (Grundvariante) und 2.925.000 
Wohneinheiten (Neubauvariante).

Das für die Evaluierung eingesetzte Modell 
kommt somit in der Grundvariante für Ost-
deutschland gegenüber der Studie zu den 
Anreizinstrumenten zu leicht höheren Leer-
ständen. Im Vergleich zur Studie zu den zu-
künftigen Leerständen liegen die mit die-
sem Modell berechneten Ergebnisse für 

Abbildung 115: Leerstand 2014 – Sockelleerstand in % des Wohnungsbestands

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. In Klammern jeweilige Anzahl 
der Landkreise/kreisfreien Städte.
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Ostdeutschland in der Grundvariante leicht 
unter dem Szenario 2 bzw. leicht über dem 
Szenario 3.

Für Westdeutschland liegt die Abschät-
zung deutlich unter den Werten der Studie 
zur künftigen Entwicklung von Leerständen, 
wenn lediglich die demografisch beding-
ten Veränderungen berücksichtigt werden 
(Grundvariante/Szenario 2). Wird der künf-
tige Neubau mit eingerechnet, dann liegen 
beide Schätzungen ungefähr auf dem glei-
chen Niveau (Neubauvariante/Szenario 3).

Abgesehen von Abweichungen bei der Ent-
wicklung der Leerstände in Westdeutsch-

land, die allein auf demografische Einflüs-
se zurückzuführen sind, kommen die Studi-
en zu vergleichbaren Ergebnissen.

Leerstandsszenarien auf regionaler Ebene

In der regionalen Verteilung zeigt sich beim 
Gesamtleerstand in der Grundvariante ein 
deutliches Ost-West-Gefälle. In Ostdeutsch-
land weisen zum 31. Dezember 2014 nur ei-
nige wenige Kreise und kreisfreien Städte 
– vor allem im Umfeld von Berlin – einen 
noch niedrigen Leerstand auf.

Künftig zeichnet sich ab, dass die Leerstän-
de vor allem in den Landkreisen in Ost-
deutschland deutlich ansteigen werden. 
Auch in Westdeutschland gibt es Kreise mit 
einem Leerstand von mehr als 10 %, so im 
süd-östlichen Teil Niedersachsens, in Teilen 
von Nordrhein-Westfalen, in Nordhessen, in 
Teilen Nordbayerns, dem Saarland und im 
Südwesten von Rheinland-Pfalz.

Im Mehrfamilienhaussegment zeigt sich, 
dass insbesondere strukturschwächere 
Kreise auch in Westdeutschland eine hö-
here Leerstandsquote aufweisen. Zur Ori-
entierung sind Kreise und kreisfreie Städte 
markiert, in denen der Wohnungsmarkt von 
überwiegender Ein-/Zweifamilienhausbe-
bauung dominiert wird und Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern anteilmäßig mit weni-
ger als 25 % auftreten (schraffierte Felder).

Die Prognose- und Darstellungsebene der 
Kreise und kreisfreien Städte hat den Nach-
teil, dass Strukturunterschiede nivelliert 
werden, die zwischen den kreisangehöri-
gen Gemeinden bestehen. Zwischen ein-
zelnen kreisangehörigen Gemeinden kön-
nen jedoch erhebliche Unterschiede in der 
Wohnungsmarktsituation und der Entwick-
lung der Leerstände bestehen, die durch die 
gewählte Prognoseebene und in der karto-
grafischen Darstellung nicht zum Ausdruck 
kommen. Besonders betroffen sind großflä-
chige Kreise, die an eine kreisfreie Stadt mit 
oberzentraler Bedeutung angrenzen, wie 
dies beispielsweise in Berlin und den Krei-
sen in Brandenburg der Fall ist. Der Zen-
sus 2011 weist zum Beispiel für den Kreis 
Teltow-Fläming ein durchschnittliches Leer-
standsniveau von 6,4 % aus. Während die 
im Süden unmittelbar angrenzende Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow von der po-
sitiven Entwicklung Berlins beeinflusst 
wird und in der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 2011 lediglich eine Leerstandsquo-
te von rund 2,7 % ermittelt werden konnte, 
hat der Leerstand in Niedergörsdorf, räum-

Abbildung 116: Leerstand 2030 – Leerstandsquote im Verhältnis zum Wohnungs-
bestand 2014 (Grundvariante)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: 
BBSR, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. In Klammern jewei-
lige Anzahl der Landkreise/kreisfreien Städte.
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lich entgegengesetzt am südwestlichen 
Rand des Kreises, seinerzeit ein Niveau von 
14,8 % erreicht.

Da die Ergebnisse zur Wohnungsnachfra-
geprognose nur auf der Ebene von Kreisen 
und kreisfreien Städten vorliegen, können 
gemeindescharfe Aussagen daraus nicht 
abgeleitet werden.

Quantitativer Rückbaubedarf 

In Ostdeutschland müssten – um allein das 
aktuelle Leerstandsniveau zum 31. Dezem-
ber 2014 im Mehrfamilienhausbestand in 
der Grundvariante konstant zu halten – bis 
2030 rund 624.000 Wohneinheiten abgeris-
sen werden. Dies entspräche umgerechnet 
einer jährlichen Rückbauleistung von rund 
39.000 Einheiten. 

In Westdeutschland zeigt sich ein anderes 
Bild. Um den Leerstand in der Grundvari-
ante konstant zu halten, müsste demnach 
ein Abgang im Umfang von rund 114.000 
Wohneinheiten im Mehrfamilienhausseg-
ment erfolgen, dies entspricht einer jährli-
chen Rückbauleistung von 7.100 Wohnein-
heiten. 

Hierbei handelt es sich um eine prinzipiel-
le Betrachtung. In der Regel ist es für die 
Funktionsfähigkeit von Wohnungsmärkten 
erforderlich, dass eine Leerwohnungsreser-
ve zur Verfügung steht, damit Mieterwech-
selprozesse stattfinden können. Eine Quote 
von 1 bis 3 % je nach Wohnungsmarktsitu-
ation ist dafür ausreichend. Darüber hinaus 
müssten die Wohnungsleerstände qualita-
tiv weiter unterschieden werden. Leerstän-
de, die sich nachteilig auf die städtebauli-
chen Entwicklungsperspektiven auswirken, 
sollten zurückgebaut werden.

Je nachdem, in welchem Umfang gemäß 
den Neubauvarianten zusätzliche Wohnun-
gen errichtet werden, kann sich die Rück-
bauleistung erhöhen, um den Wohnungs-
leerstand nicht anwachsen zu lassen. Es ist 
erforderlich, den Rückbaubedarf im Rah-
men integrierter städtebaulicher Entwick-
lungskonzepte zu konkretisieren.

Angesichts der zu erwartenden künftigen 
Leerstände ist von einem insgesamt höhe-
ren Förderbedarf auszugehen. Für dessen 
Ermittlung ist es erforderlich, den quantifi-
zierten Wohnungsleerstand differenziert zu 
betrachten und für regionale Einheiten ab-
zuleiten.

Abbildung 117: Leerstand 2030 – im Mehrfamilienhaussegment – Leerstandsquo-
te im Verhältnis zu Wohnungsbestand 2014 (Grundvariante)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. In Klammern jeweilige Anzahl 
der Landkreise/kreisfreien Städte.

Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung 
auf die Entwicklung der Wohnungsleerstän-
de und der Rückbaubedarfe

Die hohe Zuwanderung von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern führt auf den lokalen 
Wohnungsmärkten zu einer zusätzlichen 
Wohnungsnachfrage, die sich auf die Höhe 
der im vorherigen Kapitel skizzierten Woh-
nungsleerstände und die Rückbaubedarfe 
auswirkt.
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377	   	
Die angepasste Prognose des 
BBSR berechnet für Berlin eine 
deutlich höhere Bevölkerung, 
die im oberen Szenario an die 
Prognose der Senatsverwaltung 
Berlin nahezu heranreicht (siehe 
auch Fußnote 376).

378	  
Die beiden um Annahmen über 
die Flüchtlingszuwanderung er-
gänzten Szenarien wirken sich 
gegenüber der bisher veröffent-
lichten Raumordnungsprognose 
2035 nur auf den Zeitraum von 
2015 bis 2025 aus. Für die Jahre 
2026 bis 2030 gelten die bisheri-
gen Annahmen über die Zuwan-
derung weiter.

379	   	
Siehe auch Fußnote 376.

380	   	
Die geänderten Prognoseda-
ten des BBSR liegen derzeit nur 
auf der Ebene von 96 Raumord-
nungsregionen in Deutschland 
vor, während die vorangegange-
nen Berechnungen auf der Ebe-
ne von Landkreisen und kreis-
freien Städten vorgenommen 
werden konnten. Bei dieser 
dort feineren regionalen Glie-
derungsebene werden beste-
hende Wohnungsbedarfe und 
-leerstände nicht miteinander 
verrechnet, wie dies bei einer 
Aggregation auf beispielsweise 
der Ebene der Raumordnungs-
regionen geschieht. Die in der 
Tabelle dargestellten Verminde-
rungen des Leerstandes könn-
ten bei einer anderen Progno-
seebene geringer ausfallen, je 
nachdem, wie heterogen sich 
der Leerstand innerhalb einer 
Raumordnungsregion verteilt. 
Eine Untergliederung in die Seg-
mente Ein-/Zweifamilienhäuser 
und Mehrfamilienhäuser ist 
nicht möglich.

Abbildung 118: Bevölkerungsveränderung bis 2030 gegenüber der bisherigen 
Raumordnungsprognose 2035

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. Die Raumordnungsprognose 
bis zum Jahr 2035 ist im Mai 2015 veröffentlicht worden. Die Tabelle weist die Veränderung 
aus, die durch die Berücksichtigung einer erhöhten Zuwanderung ausgelöst wird. Angaben 
auf 1.000 Personen gerundet, rundungsbedingt abweichende Gesamtsummen für Deutsch-
land gegenüber Addition der Einzelwerte.

Gebiet unteres Szenario oberes Szenario

Ost 484.000 712.000

West 2.228.000 3.397.000

Berlin377 136.000 208.000

Deutschland 2.847.000 4.317.000

Das BBSR geht in seiner um die Flüchtlings-
bewegung ergänzten Raumordnungsprog-
nose davon aus, dass die Bevölkerung ins-
besondere in den nächsten Jahren dadurch 
deutlich zunehmen wird (siehe Seite 199). 
Für den Zeitraum bis 2030 wird in Deutsch-
land mit einer zusätzlichen Bevölkerung je 
nach Szenario zwischen 2,8 und 4,3 Millio-
nen Personen gerechnet.378

Der größte Teil dieses zusätzlichen Bevölke-
rungsaufkommens (rund 80 %) entfällt auf 
die westdeutschen Bundesländer. Dies ent-
spricht ungefähr dem gegenwärtigen Bevöl-
kerungsanteil Westdeutschlands an der Ge-
samtbevölkerung der Bundesrepublik. Für 
die ostdeutschen Bundesländer ist danach 
mit rd. 480.000 bis 710.000 zusätzlichen Per-
sonen zu rechnen. Die Prognosen unterlie-
gen derzeit großen Unsicherheiten. Die ih-
nen zugrundeliegenden Annahmen kön-
nen sich täglich ändern. Hier geht es dar-
um, Größenordnungen zu verdeutlichen.

In welchem Umfang Wohnungen für die 
zusätzlichen Einwohner benötigt werden, 
hängt von der Zahl der Personen je Haus-
halt ab, die nach Deutschland kommen bzw. 
kommen werden. Für die Abschätzung wird 
eine Haushaltsgröße von 3,0 Personen an-

genommen, sodass je nach Szenario bis 
2030 zwischen 950.000 und 1.440.000 Haus-
halte zusätzlich zu berücksichtigen sind.

Durch den Haushaltszuwachs kommt es so-
wohl in der Grundvariante als auch in der 
Neubauvariante zu einer deutlichen Verrin-
gerung des Wohnungsleerstands. In der 
Grundvariante wurde der Wohnungsleer-
stand mit rund 2,4  Mio. Wohnungen be-
rechnet. Im oberen Szenario verringert sich 
der Leerstand deutlich um nahezu 40 % auf 
1,51 Mio. Wohnungen, im unteren Szena-
rio kommt es zu einer Verringerung auf 
rund 1,76 Mio. Wohnungen (-27 %). In Ost-
deutschland trifft der Zuwachs an Haushal-
ten in allen Raumordnungsregionen auf 
dieser Prognoseebene auf eine Leerstands-
situation, sodass jeder zusätzliche Haushalt 
den Leerstand auch um eine Wohneinheit 
vermindert. In Westdeutschland können die 
zusätzlichen Haushalte nicht in allen Regio-
nen über den gesamten Prognosezeitraum 
hinweg mit leerstehenden Wohnungen ver-
sorgt werden, sondern in einigen Raumord-
nungsregionen entsteht dadurch zusätz-
licher Wohnungsbedarf. Der Wohnungs-
leerstand vermindert sich daher in West-
deutschland nicht in gleichem Umfang wie 
Haushalte zuwandern.

In der Neubauvariante wird – wie beschrie-
ben – für die Raumordnungsregionen unter-
stellt, dass künftig Wohnungen im Durch-
schnitt der Baufertigstellungen für die Jah-
re 2009 bis 2014 neu errichtet werden. Der 
Wohnungsleerstand vermindert sich durch 
den stärkeren Zuzug in dieser Neubauvari-
ante damit von 4,51 Mio. Wohnungen nach 
dem bisherigen Schätzansatz auf 3,1 bis 
3,6  Mio. Wohnungen – je nach betrachte-
tem Zuwanderungsszenario.

Selbst bei anhaltend hoher Zuwanderung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist da-

Gebiet

Grundvariante Neubauvariante

bisherige 
Schätzung

angepasste Schätzung
bisherige 

Schätzung

angepasste Schätzung

unteres 
Szenario

oberes 
Szenario

unteres 
Szenario

oberes 
Szenario

Ost 1.282.000 1.121.000 1.045.000 1.550.000 1.389.000 1.313.000

West 1.147.000 640.000 464.000 2.925.000 2.183.000 1.793.000

Berlin379 0 0 0 38.000 0 0

Deutschland 2.429.000 1.761.000 1.509.000 4.514.000 3.572.000 3.106.000

Abbildung 119: Veränderung des Wohnungsleerstands durch die Flüchtlingsbewegung

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, Statistisches Bundes-
amt, eigene Berechnung und Darstellung. Angabe in Wohneinheiten, auf 1.000 Wohnungen gerundet, rundungsbe-
dingt abweichende Gesamtsummen für Deutschland gegenüber Addition der Einzelwerte.380
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her bis zum Prognosehorizont im Jahr 2030 
sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland 
mit hohem Wohnungsleerstand zu rechnen. 
Aufgrund der Größenordnung des dann 
noch verbleibenden Wohnungsleerstandes 
wird auch künftig Rückbau in erheblichem 
Umfang in Ostdeutschland erforderlich 
sein. Abzuwarten bleibt, in welcher Weise 
gesetzliche Regelungen – wie die vorgese-
hene Wohnsitzregelung – die Wohnortwahl 
von anerkannten Flüchtlingen und Asylbe-
werbern tatsächlich beeinflussen und wel-
che Effekte sich daraus auch langfristig für 
Nachfrage und Leerstandsrückgänge erge-
ben werden. Es ist durchaus davon aus-
zugehen, dass bisherige räumliche Vertei-
lungsmuster, die sich ohne eine Beschrän-
kung der freien Wohnortwahl herausge-
bildet haben, langfristig im Wesentlichen 
weiter gelten werden, zumal durch Zuwan-
derungen allein die grundlegenden struk-
turellen Problemlagen, die Ursache für die 
Veränderungsprozesse in Regionen mit ho-
hem und wachsendem Wohnungsleerstand 
sind, nur kurzfristig abgefedert, jedoch nicht 
grundsätzlich überwunden werden können.

Um die Veränderung der Ergebnisse der 
Schätzungen im regionalen Überblick auf 
Grundlage der Raumordnungsregionen dar-
zustellen, zeigt die folgende Abbildung zu-
nächst die Leerstandsquote für die Grund-
variante nach den bisherigen Berechnun-
gen (siehe auch Abbildung 116 auf Seite 
224, dort allerdings auf Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte). 

Bei einer Anpassung an das obere Zu-
wanderungsszenario (siehe folgende Ab-
bildung) nimmt die Zahl der Raumord-
nungsregionen dagegen deutlich zu, in de-
nen kein Wohnungsleerstand mehr exis-
tiert, sondern ein Wohnungsneubaubedarf 
herrscht. Dies ist für weite Teile West-
deutschlands zu konstatieren. Der höchste 
Leerstand herrscht in den Raumordnungs-
regionen Göttingen (Nr. 305) im Süden Nie-
dersachsens mit 11,3 % und Oberfranken-
Ost (Nr. 911) mit 10,8  % im Norden Bay-
erns, gefolgt vom Saarland (Nr. 1001) mit 
8,1 % und Hildesheim (Nr. 308) – im Nor-
den an die Raumordnungsregionen Göttin-
gen angrenzend – mit 7,7 %.

Dagegen zeigt sich für Ostdeutschland, 
dass sich das Leerstandsniveau in den Teil-
räumen zwar insgesamt verringert, aber in 
einzelnen Regionen immer noch über 20 % 
verharrt. Die höchsten Werte innerhalb die-
ses Szenarios werden für die Raumord-

nungsregionen Anhalt-Bitterfeld-Witten-
berg (Nr. 1502) im Südosten Sachsen-An-
halts mit 23,6 % und Südsachsen (Nr. 1403) 
mit 22,9  % berechnet. Die drei Raumord-
nungsregionen Oberlausitz-Niederschlesien 
(Nr. 1402), Ostthüringen (Nr. 1603) und Alt-
mark (Nr. 1501) schließen sich in der Rang-
folge oberhalb von 20 % daran an und wei-
sen in der Spitze einen vorausberechneten 
Wohnungsleerstand von 21,4 % auf.

Die Raumordnungsregion Havelland-Flä-
ming (Nr. 1201), die im Südwesten an Ber-
lin angrenzt, weist mit 3,4 % den niedrigs-
ten Wohnungsleerstand auf.

Abbildung 120: Leerstand 2030 insgesamt – Leerstandsquote im Verhältnis zu 
Wohnungsbestand 2014 (Grundvariante, bisherige Abschätzung)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. Nummerierung der Raum-
ordnungsregionen, in Klammern jeweilige Anzahl der Raumordnungsregionen je Klasse.
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Abbildung 121: Leerstand 2030 insgesamt – Leerstandsquote im Verhältnis zu 
Wohnungsbestand 2014 (Grundvariante, Anpassung oberes Szenario)

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: BBSR, 
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung und Darstellung. Nummerierung der Raum-
ordnungsregionen, in Klammern jeweilige Anzahl der Raumordnungsregionen je Klasse.

Die Prognoseebene der Raumordnungsre-
gionen nivelliert die zum Teil erheblichen 
Unterschiede, die innerhalb der Raumord-
nungsregionen zwischen einzelnen Krei-
sen und kreisfreien Städten bestehen. In 
der Prognose ohne Flüchtlingszuwande-
rung (Grundvariante; siehe Abbildung 116) 
wies die Raumordnungsregion Havelland-
Flämling (Nr. 1201) für das Jahr 2030 eine 
durchschnittliche Leerstandsquote von 
7,6 % auf. Das Gefälle zwischen den Krei-
sen und kreisfreien Städten ist in dieser 
Raumordnungsregion jedoch groß: Wäh-
rend die Stadt Potsdam keinen Leerstand 
aufweist, beläuft sich die höchste voraus-
berechnete Leerstandsquote in der kreis-
freien Stadt Brandenburg sogar auf 21,0 %. 
Für den Kreis Potsdam-Mittelmark wird eine 
Quote von 6,6  % berechnet, während die 
Kreise Haveland mit 7,8 % und Teltow-Flä-
ming mit 10,0 % über dem Durchschnitt lie-
gen werden. 
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8.2 Stadtumbaubedarf in Hand-
lungsräumen und Handlungs-
feldern

In der Betrachtung des bisherigen Pro-
grammverlaufs haben sich unterschiedliche 
stadträumliche Schwerpunkte herauskris-
tallisiert, die auch für die Analyse künftiger 
Herausforderungen an den Stadtumbau re-
levant sind. Zu diesen zentralen Handlungs-
räumen gehören die Aufwertung und Stabi-
lisierung von Wohnquartieren und Wohn-
siedlungen, die Innenstadtentwicklung so-
wie die Brachenrevitalisierung – Ansätze 
im Sinne einer auf die Innenentwicklung 
gerichteten integrierten Stadtentwicklung.

Im Folgenden werden entsprechend der 
stadträumlichen Schwerpunkte zentrale He-
rausforderungen an den künftigen Stadtum-
bau dargestellt, wobei sich einzelne Hand-
lungsfelder im praktischen Umsetzungs-
prozess teilweise überlagern bzw. inhaltli-
che Schnittmengen haben. Insbesondere 
trifft dies auf die Innen(stadt)entwicklung 
von Städten und Gemeinden zu, wo durch 
den Strukturwandel entstandene städtebau-
liche Funktionsverluste und Missstände be-
sonderen Stadtumbaubedarf hinsichtlich 
der Aufwertung von Wohnquartieren, der 
Leerstandsbeseitigung sowie der infrastruk-
turellen Stärkung erzeugen. 

Stabilisierung und Stärkung von Innen-
städten, Zentren und Ortskernen

Die zentralen innerstädtischen Bereiche 
sind seit jeher Gegenstand von Städte-
bauförderungsprogrammen und auch we-
sentliche Handlungsräume in den Stadt-
umbauprogrammen. Beide Stadtumbau-
programme zielen auf eine Aufwertung 
und Stärkung der Innenstädte und Zentren-
bereiche ab. Trotz bereits zahlreicher Maß-
nahmen und Vorhaben zur Aufwertung 
und Stabilisierung von Innenstädten in den 
Stadtumbauprogrammen bleiben Innen-
städte und zentrale Bereiche aufgrund ih-
rer Funktion für die gesamtstädtische und 
auch regionale Entwicklung und Versor-
gung bedeutsam. 

Den Bedarf für (weiteren) innerstädtischen 
Stadtumbau sehen Länder und Kommunen 
vor allem in folgenden Aspekten begründet:

�� 	Noch sind nicht alle städtebaulichen Pro-
bleme und funktionalen Missstände in 
den Innenstädten, Zentren und Ortsker-
nen behoben. So gibt es beispielswei-

se, trotz längerer innerstädtischer För-
derungsphasen oder durch umfassen-
de Mittelbündelung in den ostdeutschen 
Programmgemeinden zwar spürbare po-
sitive Wirkungen in zentralen Bereichen, 
dennoch besteht dort nach wie vor Stadt-
umbaubedarf.381 In diesem Zusammen-
hang ist auch zu berücksichtigen, dass in 
einigen Kommunen erst Teile der räumli-
chen Handlungsschwerpunkte angegan-
gen werden konnten. Hier konzentrierte 
sich der bisherige Einsatz der Förderung 
auf die zunächst prioritären Handlungsbe-
reiche, denen noch weitere folgen sollten. 
So wurde beispielsweise im Gebiet „Süd-
liche Innenstadt“ in Halle/Saale mit gro-
ßem Erfolg die Sicherung und Moderni-
sierung von Altbauten umgesetzt und ein-
zelne Gebäude in industrieller Bauweise 
rückgebaut. Größere Investitionen in den 
öffentlichen Raum konnten jedoch bis-
lang noch nicht realisiert werden.

�� 	Vielerorts ist der Leerstand im Altbau 
im Vergleich zur Gesamtstadt nach wie 
vor hoch und für die Revitalisierung be-
stimmter Quartiere fehlen Investitions-
kraft und Nachfrage.382

�� 	Es werden aufgrund weiterer demogra-
fischer und wirtschaftsstruktureller Um-
brüche neue Aufgabenfelder und Bedarfe 
in den Innenstädten hinzukommen, zum 
Teil werden Verlagerungen in angrenzen-
de innenstadtnahe Gebiete mit Umstruk-
turierungs- und Strukturanpassungsbe-
darf beobachtet. 

�� 	Ansprüche und auch Vorgaben an eine 
nachhaltige Innenstadtentwicklung wie 
durch energetische Fragestellungen oder 
Fragen im Zusammenhang mit der Be-
rücksichtigung von Klimaschutz- und Kli-
maanpassung, Barrierefreiheit und -ar-
mut oder neuen Mobilitätsformen wer-
den sich auf den Stadtumbaubedarf ins-
gesamt und auf eine bestandsorientierte 
Innen(stadt)entwicklung auswirken.

�� 	Schwierige Probleme, beispielsweise bei 
der Einbeziehung von Eigentümern oder 
bei der Suche nach geeigneten Nachnut-
zungen, werden die Dauer von Stadtum-
baumaßnahmen in Innenstädten verlän-
gern, insbesondere in jenen Regionen 
und Kommunen, die von nachfragege-
schwächten Märkten geprägt sind, das 
betrifft sowohl ost- wie westdeutsche 
Kommunen.

381	  	
Vgl. Städtekranz Berlin-Branden-
burg, Positionspapier Stadtum-
bau Ost, Ergebnisfassung No-
vember 2015.

382	  	
BBSR (2014): Anreizinstrumente 
für Investitionen im Stadtumbau 
Ost – Alternativen zur Altschul-
denhilfe?, S. 72.
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Künftige Bedeutung des Handlungsraums 
aus Sicht der Kommunen 

Die Ergebnisse der Kurzbefragung unter 
Stadtumbaukommunen verdeutlichen, dass 
die Innenstädte dort auch in Zukunft einen 
hohen Stellenwert einnehmen werden. 

Weitgehend einig sind sich die Kommu-
nen beider Stadtumbauprogramme, dass 
die Aufwertung innerstädtischer Bereiche 
eine sehr wichtige bzw. wichtige Rolle spie-
len wird, das gilt für die ostdeutschen Pro-
grammkommunen noch etwas mehr als für 
die westdeutschen. Deutliche Unterschie-
de zwischen ost- und westdeutschen Stadt-
umbaukommunen zeigen sich hinsichtlich 
der Bedeutung, innerstädtische Altbaube-
stände zu erhalten: während alle befragten 
ostdeutschen Kommunen dieser Aufgabe 
hohe Bedeutung beimessen, sehen dies 
nicht ganz drei Viertel der westdeutschen 
Kommunen so. Das ist auf den generell hö-
heren Anteil von Altbauten in den ostdeut-
schen Innenstädten zurückzuführen, die da-
rüber hinaus oftmals auch einen erhöhten 
Sanierungsbedarf aufweisen. In westdeut-
schen Zentrenlagen wird wiederum häufig 
erhöhter Nachholbedarf für die Sanierung 
und Modernisierung von Beständen der 
1960er und 1970er Jahre gesehen. 

Sich in der Stadtentwicklung künftig auf die 
Steuerung der Schrumpfung von außen 
nach innen zu konzentrieren, ist bei Kom-
munen im Stadtumbau Ost stärker ausge-
prägt als bei denen im Stadtumbau West. 

Künftige Bedeutung des Handlungsraums 
aus Sicht der Länder

Die Aufwertung und Stabilisierung von 
Zentren und innerstädtischen Bereichen 
werden auch aus Sicht der Länder künf-
tig große Bedeutung im Stadtumbau ha-
ben, wenngleich es im Abgleich mit ande-
ren städtebaulichen Herausforderungen wie 
im Umgang mit Brachflächen oder Wohn-
quartieren unterschiedliche Schwerpunkt-
setzungen bei der Förderung gibt. 

Innerstädtische Bereiche aufzuwerten und 
wieder funktionsfähig zu machen sowie 
deren Bedeutung für die Entwicklung der 
Gesamtstadt auszubauen, bedarf je nach 
stadtstrukturellen Gegebenheiten unter-
schiedlicher Ansätze. Dabei umfassen die-
se Schwerpunkte ein breites Spektrum, so 
vor allem Leerstandsbeseitigung im Ge-
werbe- und Wohnsektor, Umgang mit un-
attraktiven bzw. leerstehenden Einzelhan-

delsimmobilien (z.B. ehemalige Kaufhäu-
ser), Entwicklung innenstadtnah gelegener 
Konversionsareale und/oder zukunftsfähi-
ge Nutzung von Nachkriegsbeständen (Ge-
werbe und Wohnen) oder solcher, die unter 
Denkmalschutz stehen. Darüber hinaus se-
hen einige Länder vor allem Handlungsbe-
darf in den Zentren ländlicher und struktur-
schwacher Regionen. 

Aus Sicht ostdeutscher Länder und Kom-
munen verlagern sich die Stadtumbau-
bedarfe von den bisher altstadtgepräg-
ten Zentrenbereichen in angrenzende in-
nenstadtnahe Gründerzeitgebiete und 
Vorstadtquartiere sowie innerstädtische 
Altbaugebiete und Wohnquartiere, die vor 
einem „Generationenwechsel“ stehen.383 
Auch in ostdeutschen Ländern wird davon 
ausgegangen, dass sich weiterer Bedarf für 
den Stadtumbau durch das Auslaufen des 
Städtebauförderungsprogramms Städte-
bauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen ergeben wird. 

Bleibende und kommende Herausforderun-
gen

In Ost- wie Westdeutschland, werden (wei-
tere) städtebauliche Funktionsverluste und 
Missstände in den innerstädtischen Berei-
chen bzw. zentralen Versorgungskernen 
erwartet. Auch in den kommenden Jah-
ren werden die innerstädtischen Bereiche 
Förderkulissen bzw. Handlungsräume des 
Stadtumbaus sein – wenngleich in unter-
schiedlichem Ausmaß und für unterschied-
liche Themen. Ausschlaggebend dafür sind 
die weiterhin zu erwartenden Umbrüche in 
der demografischen Entwicklung einiger 
Regionen und Kommunen. Dort sind rück-
läufige Nachfragen nach Wohnraum, nach 
Dienstleistungen, nach Versorgung und 
nach verkehrlicher, technischer sowie so-
zialer Infrastruktur absehbar – mit hinrei-
chenden Folgen auch für Innenstädte und 
Zentren. 

Weiterhin sind – sowohl in den heutigen 
Stadtumbaukommunen, als auch in mögli-
cherweise zukünftig in den Stadtumbau auf-
zunehmenden Kommunen – in Teilen der 
Innenstädte und Ortszentren/Nebenzent-
ren erhebliche städtebauliche Anpassungs- 
und Umbaubedarfe zu konstatieren, die im 
„Nachlauf“ zurückliegender Strukturkrisen 
und demografischer Umbrüche entstanden 
sind. Das gilt sinngemäß auch für Wohn-
quartiere und Brachen. 

383	  	
Vgl. Expertengespräche mit den 
Landesministerien Thüringen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg im 2. Quartal 
2015; Städtekranz Berlin-Bran-
denburg, Positionspapier Stadt-
umbau Ost, Ergebnisfassung 
November 2015.
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Abbildung 122: Künftige Handlungsfelder im Stadtumbau – Innenstädte, Zentren und Ortskerne
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung 2015, n=61 Stadtumbaukommunen.

Zudem werden für den Stadtumbau die be-
reits geschilderten städtebaulichen Aufga-
ben in den Innenstädten auch künftig be-
stehen bleiben. Sie konnten vielfach noch 
nicht angegangen werden. Ihre Bewälti-
gung ist aber enorm wichtig, um bereits er-
zielte Stabilisierungseffekte weiter zu festi-
gen und die bisherigen Erfolge nicht zu ge-
fährden. Hier kommt dem Stadtumbau eine 
zentrale Rolle in der Sicherung von Stand-
ortqualitäten zu. 

In vielen Stadtumbaukommunen sind 
räumlich begrenzt in den Fördergebieten, 
aber auch insgesamt mit Maßnahmen der 
Städtebauförderung, erhebliche Verbesse-
rungen des städtebaulichen Erscheinungs-
bilds erreicht worden und wurden mit ent-
sprechenden Investitionen positive Entwick-
lungen angestoßen. Gleichzeitig besteht in 
anderen Teilbereichen und Quartieren wei-
terhin Bedarf, negative Folgen durch noch 
nicht bewältigte oder neue Abwärtsten-
denzen in Innenstädten und Wohnquartie-
ren entgegenzuwirken. Plätze und Straßen-
räume, insbesondere an Verkehrsknoten-
punkten und/oder mit hoher Belastung, die 
städtebaulich sehr unattraktiv, funktional 

unzureichend und nicht barrierearm sind, 
stellen einen häufig zu beobachtenden Pro-
blemraum (innerstädtischer Gebiete) dar. 
Hier sind zunehmend auch Aspekte der Kli-
maanpassung und des Stadtgrüns von Be-
deutung. 

Die von städtebaulich vernachlässigten 
Räumen ausgehenden negativen Wirkun-
gen für das Image von Innenstadtberei-
chen und -quartieren sind auch mit Folgen 
für die Investitionsbereitschaft von Gewer-
betreibenden und Wohnungseigentümern 
sowie für die Akzeptanz in der Bevölkerung 
verbunden.

Für zahlreiche innerstädtische Quartiere er-
gibt sich daraus ein vielfältiger Handlungs- 
und Umstrukturierungsbedarf, der aus un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen und 
Einflussfaktoren resultiert: 

�� 	Die Wechselwirkungen der innerstädti-
schen Entwicklung mit der in anderen 
Stadtquartieren zu berücksichtigen, kann 
als grundlegende strategische Herausfor-
derung gesehen werden, zumal in nach-
fragegeschwächten Regionen und Kom-
munen die Innenstadtentwicklung auch in 
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Konkurrenz zu anderen Quartieren gera-
ten kann. Dies erfordert eine abgestimm-
te Prioritätensetzung (des Fördermittel-
einsatzes). 

�� 	Eine bleibende Aufgabe im innerstädti-
schen Stadtumbau ist es, das städtebauli-
che Erscheinungsbild zu verbessern. Dazu 
trägt wesentlich die Aufwertung und An-
passung öffentlicher Räume, von Grün- 
und Freiflächen (beispielsweise Fußgän-
gerzonen, innerstädtische Parks) bei. 

�� 	Bedeutsamer werden jedoch Anforderun-
gen an Barrierefreiheit und Barrierearmut 
sowie an die Umsetzung von Maßnah-
men des klimagerechten Stadtumbaus. 
Vorhandene Freiräume und Rückbauflä-
chen werden aufgrund klimatischer Ver-
änderungen in den Städten zunehmend 
bedeutsamer.384 Die Entsiegelung von In-
nenhöfen, der Rückbau überdimensio-
nierter Straßenzuschnitte, die Schaffung 
zusätzlicher Grünflächen, die Qualifizie-
rung von Quartiersplätzen werden damit 
immer wichtiger. 

�� 	Gleichzeitig wird es darauf ankommen, 
Fragen der Mobilität und der kurzen 
Wege mit Maßnahmen im öffentlichen 
Raum zu beantworten. Der Umgang mit 
überdimensionierten Straßen(räumen) 
und Verkehrsbauten stellt Kommunen 
auch vor die Herausforderung, wie Innen-
städte erreicht werden und angebunden 
sind. Wie bereits in einigen Stadtumbau-
kommunen sehr erfolgreich umgesetzt, 
wird es darauf ankommen, damit einen 
Beitrag zur Imagesteigerung der Innen-
städte zu leisten. Auch hinsichtlich der für 
innerstädtische Gebiete wichtigen Wohn-
funktion ist dies von größter Bedeutung. 

�� 	Im Hinblick auf die Versorgungsfunkti-
on von Zentren und Ortskernen wird es 
in den nächsten Jahren weiterhin darauf 
ankommen, städtebauliche Missstände 
und Leerstände von Einzelhandels- und 
Gewerbeflächen zu beheben.385 Handels-
verbände erwarten jedoch noch weitere 
Funktionsverluste und -schwächungen 
in Innenstädten durch Konkurrenzen zwi-
schen stationärem und Online-Handel 
sowie regionale Konkurrenzen durch den 
Abzug von Kaufkraft in nicht integrierte 
Standorte oder weitere Konzentrationen 
an anderen Orten.386 Selbst jüngere La-
denlokale, die jedoch nicht mehr den An-
forderungen des Einzelhandels entspre-
chen oder – trotz guter Qualität – ungüns-
tig liegen, machen zunehmend Sorgen. 

�� 	Um den Einzelhandel als Ankernutzung 
in Innenstädten zu stärken, wird es ver-
mehrt darum gehen, Vermarktungsstrate-
gien und Strategien zur Aktivierung pri-
vaten Kapitals sowie städtebauliche Ide-
en für ein adäquates Einpassen von Ein-
zelhandelsstrukturen in innerstädtische 
Gegebenheiten zu entwickeln.387 Abhän-
gig ist das von der regionalen Zentren-
struktur, den Pendlerverflechtungen oder 
auch der Stadtgröße. Mit weiterem Ver-
kaufsflächenwachstum wird im Lebens-
mittelbereich gerechnet, während bei al-
len Sortimenten des langfristigen Bedarfs 
von Verkaufsflächenüberhängen mit Fol-
gen für den stationären Bestand ausge-
gangen wird, jedoch mit unterschiedli-
chen Bedeutungen in den Regionen bzw. 
Landkreisen.388

�� 	Es gibt zum Teil erhebliche Probleme bei 
der Nachnutzung von sehr großen bau-
lichen Strukturen, wie ehemaligen Kauf- 
und Warenhäusern, oder sehr kleinteili-
gen Gewerbe- und Handelsflächen.389 Die-
se Bestände nachzunutzen, stellt eine He-
rausforderung dar, insbesondere wenn es 
(absehbar) keine Nachfrage gibt oder weil 
sich die baulichen Investitionen für Um-
bau und (Flächen)Anpassung nicht rentie-
ren. Ein generelles Defizit an Nutzungen 
und Nachfrage sowie fehlende Sicherhei-
ten für die finanzierenden Banken sind 
ebenfalls Herausforderungen, mit denen 
sich die Kommunen auseinander setzen 
müssen.

�� 	Altbausubstanz zu erhalten, insbesondere 
solche mit akutem Sanierungsbedarf, und 
mit problematischen Immobilien umzu-
gehen („Dicke Brocken“, Bahnhofs- oder 
Postgebäude, benachteiligte städtebauli-
che Lagen), stellt vor allem die öffentli-
chen und privaten Eigentümer in Innen-
städten oder Kommunen mit unsicheren 
Ertragsaussichten vor Probleme.390 Diese 
Bestände erfordern hohe Investitionen für 
Sanierungen und viel Kreativität, um ein 
tragfähiges Nutzungskonzept zu entwi-
ckeln.391

�� 	Die Anforderungen der energetischen Sa-
nierung und die Umsetzung von Klima-
schutz- und -anpassungsmaßnahmen 
in historischen Quartieren, in innerstäd-
tischen Altbauten, aber auch in Nach-
kriegsbeständen haben mitunter einen 
hohen, auch finanziellen Aufwand. Soll-
ten sich diese Investitionen durch Vermie-
tung oder Verkauf aufgrund schlechter 

384	  	
BMUB (2015): Grün in der Stadt, 
S. 11, S. 38.

385	  	
Vgl. BBSR (2015): Innovationen 
für Innenstädte.

386	  	
Vgl. u.a. Stadt+Handel (2015): 
Newsletter Nr. 14 I 05.2015. 

387	  	
BMWi (2015), siehe Dialogplatt-
form Einzelhandel, (URL: www.
bmwi.de/DE/Themen/Mittel-
stand/ Mittelstandspolitik/dia-
logplattform-einzelhandel.html).

388	  	
Institut für Handelsforschung 
(IFH) Köln, Pressemitteilung, 
www.ifhkoeln.de, 14.12.2015.

389	  	
Siehe Expertengespräche Lan-
desministerien Nordrhein-West-
falen und Bayern.

390	  	
Vgl. Bundestransferstelle Ost 
(2015): Dokumentation der 
Transferwerkstatt Greiz/Reichen-
bach 2015.

391	  	
Vgl. Fachgespräch „Innenstadt-
entwicklung im Stadtumbau“ im 
Rahmen der Evaluierung Stadt-
umbau Ost und West, Septem-
ber 2015.



233Herausforderungen und künftiger Stadtumbaubedarf

Marktbedingungen nicht rechnen, blei-
ben weitergehende Investitionen aus, 
was sich als Problem für die Innenstädte 
erweist.392 

�� 	Zunehmend geraten auch innerstädti-
sche Gebäudebestände in den Fokus, die 
bereits vor 20 bis 25 Jahren saniert wur-
den. Sie bedürfen einer erneuten Moder-
nisierung bzw. stehen erneut leer. Die Ge-
fahr besteht darin, dass diese fortschrei-
tende „sekundäre Erosion“, beispielswei-
se historischer Bausubstanz, zur weiteren 
Strukturauflösung der Innenstädte bei-
trägt und die Erhaltungsziele in Frage 
stellt.393

�� 	Wenig mitwirkungsbereite oder auch 
nicht liquide Eigentümer in den Stadt-
umbauprozess einzubeziehen, gestaltet 
sich in den Kommunen weiterhin schwie-
rig. Sie sind teilweise kaum zu erreichen, 
z.B. weil sie nicht vor Ort sind, oder weil 
es sich um Erbengemeinschaften mit un-
terschiedlichen Interessenslagen handelt. 
Insbesondere in Innenstädten mit vielen 
(privaten) Eigentümern ist dies bisher 
ein entscheidendes Entwicklungshemm-
nis. Dazu gehört auch, dass wenig liquide 
Eigentümer kaum von möglichen Steuer-
vorteilen bei Sanierungen profitieren, so-
dass weitere geeignete Anreizinstrumen-
te für bauliche Aufwertungen erforderlich 
sind.

Qualifizierung von Wohnquartieren und 
Wohnsiedlungen

Der demografische und wirtschaftsstruk-
turelle Wandel als maßgeblicher Auslöser 
für Abwanderungen und Funktionsverlus-
te in Wohnquartieren und -siedlungen so-
wie sich verändernde Wohnansprüche wer-
den auch künftig die Entwicklung in Ost und 
West wesentlich beeinflussen. Die daraus 
resultierenden Herausforderungen und 
Handlungserfordernisse bei der Anpassung 
der Wohngebiete – der Wohngebäude, Frei-
räume und Infrastrukturen – bleiben weiter 
bestehen und werden sich teilräumlich eher 
noch verstärken. 

Der Erhalt wichtiger städtebaulicher Struk-
turen, die Beseitigung von städtebaulichen 
Missständen, die Behebung von Funktions-
verlusten und die Sicherung und Erhöhung 
der Wohn- und Lebensqualität der dort le-
benden Menschen zählen deshalb auch 
künftig zu den zentralen Aufgaben und Zie-
len des Stadtumbaus in Wohnquartieren 
und Wohnsiedlungen. 

Aufwertung von Wohnsiedlungen und 
Wohnquartieren 

Auch künftig wird sich der Stadtumbau auf 
unterschiedliche Gebiets- bzw. Quartiersty-
pen fokussieren, die aufgrund ihrer Rah-
menbedingungen unterschiedliche stadt-
umbaurelevante Problemlagen aufweisen 
und Handlungspotenziale besitzen:

�� 	Zum einen auf die Wohnsiedlungen der 
1920er bis 1980er Jahre, die als Gebiete 
mit überwiegender Wohnfunktion in Ost 
und West errichtet wurden, gegen Ende 
dieses Zeitraums auch in serieller Bau-
weise. 

�� 	Zum anderen auf altbaugeprägte Wohn-
gebiete und auf Quartiere unterschiedli-
cher Baualtersklassen, die sich – sowohl 
innerstädtisch als auch zentrumsnah ge-
legen – oft als Mischgebiete entwickelt 
haben. 

Während sich größere Wohnsiedlungen – 
außer nach erfolgter Einzelprivatisierung – 
zumeist im Eigentum wohnungswirtschaft-
licher Anbieter befinden, dominieren in alt-
baugeprägten Wohnquartieren private Ein-
zeleigentümer. 

Künftige Bedeutung dieses Handlungs-
raums aus Ländersicht

Die Aufwertung von Wohnsiedlungen und 
Wohnquartieren wird aus der Perspekti-
ve der Länder auch künftig einen hohen  
Stellenwert im Stadtumbau Ost und West 
haben. Fast alle Länder sehen den Bedarf, 
in diesem Handlungsraum weiterhin tätig 
zu bleiben, bestehende städtebauliche Pro-
blemlagen abzubauen oder den abzeich-
nenden Funktionsschwächen entgegenzu-
wirken. Unterschiede bestehen zwischen 
den Ländern darin, welches Gewicht sie 
den Wohnsiedlungen/-quartieren im Ver-
hältnis zu den Herausforderungen in den 
anderen beiden Handlungsräumen im 
Stadtumbau – den Innenstädten und den 
Brachen – beimessen.

Die Qualifizierung und nachhaltige Stär-
kung von Wohnsiedlungen und Wohn-
quartieren erfordert je nach stadtstruktu-
rellen Rahmenbedingungen unterschied-
liche Schwerpunktsetzungen im Stadtum-
bau. Dabei wird eine große Bandbreite an 
städtebaulichen Aufgaben und wohnungs-
wirtschaftlichen Investitionen deutlich: die 
Sanierung von Wohngebäuden, der Schutz 
des Klimas (beispielsweise im Rahmen 
energetischer Quartierssanierung), der Er-

392	  	
Vgl. ebenda.

393	  	
Vgl. ebenda, siehe auch Exper-
tengespräch Landesministerium 
Mecklenburg-Vorpommern im 2. 
Quartal 2015.
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halt historischer Wohnbauten, der Abbau 
von Wohnungsüberhängen, die qualitati-
ve Verbesserung des Wohnraumangebots 
sowie die barrierearme/-freie Anpassung 
von Wohnungen und Wohnumfeld, die An-
passung an Klimafolgen, die soziale Stabi-
lisierung, die Qualifizierung von Grün- und 
Freiflächen sowie der Umgang mit Prob-
lemimmobilien und die damit verbundene 
Anwendung verfügbarer Handlungs- und 
Rechtsinstrumente.

Künftige Bedeutung des Handlungsraums 
aus kommunaler Sicht

Die Kurzbefragung von am Stadtumbau be-
teiligten Kommunen hat gezeigt, dass die 
Qualifizierung von Wohnquartieren und 
Wohnsiedlungen aus kommunaler Sicht 
weiterhin einen hohen Stellenwert besitzen 
wird. Bereits heute sind 73 % der Förderge-
biete im Stadtumbau Ost Wohnsiedlungen 
oder -quartiere, im Stadtumbau West sind 
es 23 %.394 Die Ergebnisse der Auswertung 
der Fallstudien als auch die Ergebnisse der 
Kurzbefragung sprechen dafür, dass künf-
tig weitere Gebiete in die Förderkulisse auf-

genommen werden und dieser Handlungs-
raum künftig auch in Westdeutschland an 
Bedeutung gewinnen wird.

Von den befragten ostdeutschen Pro-
grammkommunen wird die Beseitigung 
strukturellen Wohnungsleerstands durch 
Sanierung als eine langfristige Aufgabe im 
Stadtumbau angesehen; 90  % halten die-
se für wichtig bis sehr wichtig. Im Stadt-
umbau West hat das Thema aufgrund des 
durchweg geringen Leerstandsniveaus nur 
bei etwas mehr als der Hälfte der befrag-
ten Kommunen eine vergleichbar hohe Re-
levanz. Die barrierefreie/-arme Gestaltung 
der Stadtteile wird ebenso wie die Qualifi-
zierung der Wohnungsbestände in Ost und 
West als wichtiges Aufgabenfeld bewertet. 
Als Querschnittsthema nimmt die barriere-
freie Gestaltung der Stadtteile in den ost-
deutschen Kommunen einen höheren Stel-
lenwert ein (50 % sehr wichtig), weil die Al-
terung der Bevölkerung dort bereits stärker 
ausgeprägt ist395 und in Teilregionen noch 
weitere signifikante Altersprozesse zu er-
warten sind.396

394	  	
Der geringere Anteil an Pro-
grammgebieten mit Wohnfunk-
tionen im Stadtumbau West re-
sultiert daraus, dass neben den 
Innenstädten der Handlungs-
raum Brachen eine größere Be-
deutung besitzt, den er im Stadt-
umbau Ost in dieser Intensität 
nicht hat. 

395	  	
BBSR (2015): Wachsen oder 
schrumpfen? BBSR Analysen 
KOMPAKT 12/2015, S. 13.

396	  	
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035 nach dem 
Zensus. BBSR Analysen KOM-
PAKT 05/2015, S. 14. 

Abbildung 123: Kommunale Einschätzung zukünftiger Themen oder Handlungsfelder im Stadtumbau

47%
39% 42%

50%

23%

35%

50%

32%
40%

20%

35%
29%

53%

58%
56% 40%

35%

37%

43%

58%
52%

63%

45%
53%

7%
3% 2%

10%

42%

27%

10% 8%
17% 19% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ost West Gesamt Ost West Gesamt Ost West Gesamt Ost West Gesamt

Qualifizierung der Wohnungsbestände Beseitigung strukturellen
Wohnungsleerstands durch Sanierung

barrierefreie/-arme Gestaltung der
Stadtteile

Ausbau von Grün und Erholungsflächen

sehr wichtig wichtig weniger wichtig

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung 2015, n=61 Stadtumbaukommunen. 



235Herausforderungen und künftiger Stadtumbaubedarf

Der Ausbau von Grün- und Erholungsflä-
chen wird auch künftig bei der Qualifizie-
rung von Wohnsiedlungen und Wohnquar-
tieren relevant sein, wobei westdeutsche 
Programmkommunen hier eine höhere Pri-
orität sehen (35 % sehr wichtig, gegenüber 
20 % der ostdeutschen Kommunen).

Sowohl aus dem Blickwinkel der Länder als 
auch der Kommunen sind wichtige Etap-
penziele bei der Qualifizierung von Wohn-
siedlungen und -quartieren in Ost- und 
Westdeutschland bereits erreicht.397 Trotz-
dem besteht nach wie vor weiterer Förder-
bedarf. Rund 70 % der befragten ostdeut-
schen und 50 % der westdeutschen Kom-
munen planen dafür weitere Fördergebiete. 

Künftige Herausforderungen in unterschied-
lichen Typen von Wohnsiedlungen 

Im Zuge des demografischen Wandels und 
neuer Wohntrends398 sind Bestandsquali-
fizierungen auch dafür zu nutzen, höhere 
Ausstattungsqualitäten und ein vielfältige-
res, den Bedarfen und dem demografischen 
Wandel angepasstes Wohnungsangebot für 
unterschiedliche Zielgruppen zu realisieren. 
Oft werden durch ein nicht mehr zeitgemä-
ßes Wohnungsangebot Fort- und Umzüge 
in andere Städte und Wohnquartiere ausge-
löst, wodurch städtebauliche Funktionsver-
luste hervorgerufen oder bestehende ver-
stärkt werden.

In Gebieten, die „in die Jahre gekommen 
sind“, sind wieder zeitgemäße Baustruktu-
ren herzustellen. Bauliche Überformungen 
sind zurückzunehmen, neue Wegeverbin-
dungen sind zu schaffen und die Bedarfs-
gerechtigkeit der gebauten Infrastruktur 
ist zu erhöhen. Und schließlich ist der Ge-
brauchswert von Wohnumfeld und Freiräu-
men nutzergerecht zu erhöhen, indem etwa 
Zugänge zu großen Freiflächen barrierefrei 
gestaltet werden.399 Diese Herausforderun-
gen werden sowohl in Städten mit stabiler 
bis zunehmender Bevölkerungsentwicklung 
als auch in schrumpfenden Kommunen auf 
lange Sicht bestehen bleiben. 

Auch in Kommunen mit stabiler bis wach-
sender Wohnungsnachfrage wird es künftig 
strukturelle Anpassungsbedarfe in Wohn-
siedlungen und -quartieren geben.400 Sie 
konzentrieren sich auf bestimmte unvor-
teilhafte Wohnlagen, in denen ohne geziel-
te Flankierung kaum Marktimpulse zu er-
warten sind. Dort werden sich Leerstände 
entwickeln oder bestehende zunehmen, die 
Bevölkerungsstruktur wird sich aufgrund  

397	  	
Exemplarisch für die Beurteilung 
der Erfolge steht die Einschät-
zung vom Städtekranz Berlin-
Brandenburg, Positionspapier 
Stadtumbau Ost, Ergebnisfas-
sung November 2015. 

398	  	
Vgl. GdW (2013): Studie Wohn-
trends 2030.

399	  	
Beispielhaft sind hier die Fallstu-
dien Berlin-Marzahn Hellersdorf 
und Brandenburg/Havel. 

400	  	
Vgl. Städtekranz Berlin-Branden-
burg, Positionspapier Stadtum-
bau Ost, Ergebnisfassung No-
vember 2015.

401	  	
Vgl. Difu/Kompetenzzentrum 
Großsiedlungen e.V. (2015): Wei-
terentwicklung großer Wohn-
siedlungen, Berlin; GdW (2015): 
Neue Studie: Gute Perspektiven, 
aber großer Investitionsbedarf 
bei großen Wohnsiedlungen. 
In: WI 21/2015.

sozial selektiver Wanderungen entmischen 
und nachteilig verändern. 

Bewährte Strategien, um die Beteiligung 
der Immobilieneigentümer in Wohnsied-
lungen und -quartieren mit Anpassungs-
bedarfen anzuregen und die Inwertsetzung 
der Wohngebäude zu befördern, bestehen 
bereits. Die Stadtumbauförderung hat eine 
wichtige Impulsfunktion, um privates Kapi-
tal zu mobilisieren, setzt Anreize und kann 
zudem Finanzierungslücken schließen. Die 
Ergebnisse des bisherigen Stadtumbaupro-
zesses zeigen, dass wohnungswirtschaft-
lich sinnvolle und tragfähige Investitionen 
in vielfältiger Weise im Kontext von Stadt-
umbaumaßnahmen umgesetzt wurden und 
werden. Dazu haben auch Förderanreize, 
wie die in den ostdeutschen Ländern ge-
währte und ausgelaufene Investitionszula-
ge, beigetragen. Auch durch eine Kombina-
tion verschiedener Finanzierungs- und För-
derinstrumente konnten in der Regel deut-
liche Qualitätssteigerungen erzielt werden. 
Städtebau- und Wohnungsbauförderung 
können in solchen Siedlungen und Quar-
tieren Hand in Hand gehen, um eine Auf-
wertung gemeinsam – unter Mobilisierung 
privater Investitionen – zu erreichen.

Künftig wird im Stadtumbau parallel zur 
Wohnraumanpassung im Bestand die bar-
rierefreie bzw. -arme Gestaltung des Wohn-
umfeldes, des öffentlichen Raums sowie 
der im Quartier vorhandenen öffentlichen 
Gebäude und Einrichtungen zu forcieren 
sein, um deren Nutzungsqualität für alle Be-
völkerungsgruppen zu sichern bzw. zu ver-
bessern.

Eine andauernde (Bau-)Aufgabe stellt die 
Weiterentwicklung und Anpassung großer 
Wohnsiedlungen trotz aller bereits erreich-
ten Ziele dar. Darauf weist auch eine Stu-
die des Kompetenzzentrums Großsiedlun-
gen e.V. hin. In diesen größeren Siedlungen 
ist es eine besondere Herausforderung, den 
sozialen Zusammenhalt zu fördern und be-
stehende Imageprobleme sowie Stigmati-
sierungen abzubauen.401

Insgesamt ist der sozialen Stabilisierung 
von Wohnquartieren und Siedlungen, in 
denen eine Abwärtsspirale aus Sanierungs-
stau, Abwanderung, Leerstand, aufkeimen-
den oder sich verstärkenden sozialen Pro-
blemlagen und drohendem Verlust bau-
kulturellen Erbes den Erneuerungsprozess 
erheblich erschwert, weiterhin eine hohe 
Bedeutung beizumessen. Hilfreich sind 
daher ineinandergreifende Strategien der 
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Aufwertung, der Sanierung und des Abris-
ses langfristig nicht mehr bedarfsgerech-
ter Wohnungen sowie die Möglichkeit, För-
dermittel flexibel auch für nicht-investive 
Projekte einzusetzen: Sie umfassen Maß-
nahmen zur Bürgerbeteiligung, zum Auf-
bau von Netzwerken, Management- und 
Kooperationsstrukturen sowie zur Identi-
tätsbildung. Diese Flexibilität wird bereits 
in einigen Bundesländern praktiziert, was 
verschiedene Fallstudien beispielhaft bele-
gen.402 

Nicht nur für langfristig zu sichernde Wohn-
standorte in ostdeutschen Großsiedlungen, 
auch für alle anderen Siedlungsformen gilt 
es, künftig den Rückbau nicht mehr zu-
kunftsfähiger Wohngebäude stärker mit der 
Aufwertung der übrigen Siedlungsbereiche 
zu verbinden. Dies wird auch aus Sicht des 
GdW und vom Städtekranz Berlin-Branden-
burger Kommunen deutlich unterstützt.403 

Künftige Herausforderungen in altbauge-
prägten und innerstädtischen Wohnquar-
tieren

Eine große Herausforderung für den Stadt-
umbau der kommenden Jahre stellt die Er-
neuerung der innerstädtischen Altbauquar-
tiere dar, die überwiegend Wohnfunktion 
übernehmen als auch durch eine Mischnut-
zung gekennzeichnet sind. Vorrangig geht 
es hier darum, die Innenentwicklung der 
Städte weiter zu stärken. Die Ergebnis-
se der Evaluierung zeigen, dass der Stadt-
umbau in Ost- und Westdeutschland durch 
Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum für den gesamten Aufwertungspro-
zess von Quartieren entscheidende Impul-
se geliefert hat. Über attraktive Freiraum-
angebote und Wohnumfeldgestaltung gilt 
es hier im Besonderen, eine stärkere Anzie-
hungskraft auf sozial stabilisierende Haus-
halte auszuüben, eine Wohnung in altbau-
geprägten und innerstädtischen Wohnquar-
tieren anzumieten.

Der Erhalt von Altbausubstanz, der Abbau 
von Leerstand durch Sanierung und die 
Schaffung neuer bedarfsgerechter Wohn-
formen ist vor allem dann in Ost wie West 
eine Herausforderung, wenn das erzielbare 
Mietniveau keine Rentabilität der notwen-
digen Investitionen gewährleisten kann 
und finanzkräftige Eigentümer und Inves-
toren in den betreffenden Quartieren feh-
len. Mit dem Einsatz von Stadtumbaumit-
teln wird dem hohen Handlungsbedarf in 
der Qualifizierung von städtebaulich re-

levanter Altbausubstanz Rechnung getra-
gen. Die Förderung ist angesichts der viel-
fältigen Problemlagen in altbaugeprägten 
Wohnquartieren mit geringer Lagegunst 
und ungünstigen Investitionsbedingungen 
noch für einen längeren Zeitraum notwen-
dig. 

In altbaugeprägten Quartieren sind Siche-
rungsmaßnahmen ein Instrument, um vom 
Verfall bedrohte Wohngebäude für eine 
spätere Reaktivierung zu konservieren. Aber 
auch diese Maßnahmen erfordern finanzi-
elle Mittel, die in vielen, vor allem struktur-
schwachen Kommunen nicht und nur un-
zureichend verfügbar sind.404 Der vom Ver-
fall bedrohte Altbau ist vor allem ein Pro-
blem in schrumpfenden ostdeutschen 
Stadtumbaukommunen. Der Stadtumbau 
Ost ist hier durch die besondere Förde-
rung im Programmbereich Sanierung und 
Sicherung von Altbauten ein wichtiger Im-
pulsgeber. Diese Funktion sollte er auch in 
Zukunft erfüllen. Zugleich gibt es auch in 
einzelnen westdeutschen Altbauquartie-
ren strukturschwacher Stadtumbaustädte 
ähnliche Problemkonstellationen und He-
rausforderungen – nicht in vergleichbarer 
quantitativer, wohl aber in qualitativer Hin-
sicht. Auch hier könnte die Förderung von 
Sicherung und Sanierung von Altbauten – 
bei ähnlichen Voraussetzungen – eine Im-
pulswirkung für die betreffenden Quartie-
re erzielen.405

Noch ungelöst ist die Frage, wie künftig mit 
unsanierten und ungenutzten Altbauten 
und den entsprechenden Quartieren umge-
gangen werden sollte, für die es in abseh-
barer Zukunft keine Nachfrage geben wird, 
weil ihre Wohnlage wenig Attraktivität be-
sitzt und sie in einer Kommune mit einem 
schwachen Wohnungsmarkt liegen. Befin-
den sich darunter vernachlässigte Gebäude 
in exponierter Lage, kann zwar durch Siche-
rungsmaßnahmen der weitere Verfall auf-
gehalten werden, die weiter zunehmenden 
Funktionsverluste können dadurch nicht 
kompensiert werden.

Besondere Herausforderungen bestehen in 
innerstädtischen Wohnquartieren, in denen 
verschiedene Nachteile kumulieren und ge-
meinsam einen sehr hohen Problemdruck 
erzeugen (Kombination städtebaulicher und 
verkehrlicher Probleme, Probleme mit der 
Bausubstanz sowie wenig mitwirkungsbe-
reite, nicht auffindbare Eigentümer/-grup-
pen und soziale Spannungen aufgrund 
der Bevölkerungszusammensetzung). Dort 

402	  	
Vgl. u.a. Fallstudien Berlin-Mar-
zahn, Dortmund, Bottrop und 
Homburg.

403	  	
Expertengespräch mit GdW 
Bundesverband deutscher Woh- 
nungs- und Immobilienunter-
nehmen e.V.; Städtekranz Berlin-
Brandenburg, Positionspapier 
Stadtumbau Ost, Ergebnisfas-
sung November 2015.

404	  	
BMUB (2014): Chancen für den 
Altbau. Gute Beispiele im Stadt-
umbau Ost, S. 5.

405	  	
Diese Perspektive unterstützt 
auch Haus & Grund Deutsch-
land, vgl. Expertengespräch mit 
Haus & Grund Deutschland - 
Zentralverband der Deutschen 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer e.V.
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ist der Handlungsrahmen oft mitbestimmt 
durch schwierige finanzielle Bedingungen 
sowohl öffentlicher als auch privater Akteu-
re. Besteht darüber hinaus keine oder nur 
geringe Nachfrage nach Gewerbe-, Einzel-
handels- oder Wohnimmobilien und ist die 
Marktsituation so schlecht, dass es keine 
Aussicht auf rentable Nutzungen für leer-
stehende Immobilien gibt, bleiben Inves-
titionen zur Aufwertung und zum Erhalt 
der vorhandenen Strukturen aus. Die Län-
der beobachten das insbesondere in struk-
turschwachen Regionen und im ländlichen 
Raum. Für einige Mittelzentren in struktur-
schwachen Regionen und auch im Umfeld 
starker Entwicklungskerne wird es zuneh-
mend schwieriger, deren Versorgungsfunk-
tion aufrechtzuerhalten. 

Im Innenstadtbereich stellt der Umgang mit 
Problemimmobilien und mit „herrenlosen“ 
Gebäuden und Grundstücken eine beson-
dere Herausforderung dar, die für einige 
Bundesländer auch künftig eine hohe Re-
levanz haben wird. Bei diesen Immobilien 
muss es Kommunen auch in Zukunft mög-
lich sein, in den Immobilien(zwischen)er-
werb einzusteigen und betroffene Gebäu-
de an einen Investor weiter zu veräußern, 
der es in Abstimmung mit den örtlichen 
Stadtumbauzielen wieder zukunftsfähig ent-
wickeln kann. Diese Aufgabe ist für kleine 
Gemeinden wie auch für finanzschwache 
Kommunen eine große Herausforderung 
und ein wichtiger Aspekt in der Ausgestal-
tung der Förderbedingungen. Wichtig wird 
aber auch sein, dass die Kommunen die da-
für vorhandenen – und durch den Stadtum-
bau weiterentwickelten – Rechtsinstrumen-
te einsetzen.

Das bisherige Förderangebot im Stadt-
umbau ist eine wichtige Säule auch für 
den zukünftigen Qualifizierungsprozess. 
Die besondere Förderung zur Sanierung 
und Sicherung von Altbauten erweist sich 
angesichts der besonderen Handlungserfor-
dernisse – vielfach hoher Sanierungsbedarf, 
schwierige Eigentümerkonstellationen und 
teilweise desolate Bausubstanz aufgrund 
langjährigen Leerstands – als problemad-
äquat und hat sich bewährt. In Quartieren 
mit sehr ungünstigen Rahmenbedingungen 
können über zusätzliche Investitionshilfen 
weitere Anreize gesetzt werden, um sinn-
volle und notwendige Maßnahmen von pri-
vaten Investoren an der Gebäudesubstanz 
durchzuführen.

Für die Vielzahl einzelner Kleineigentümer 
mit ihren individuellen Interessen sind pro-
blemadäquate Steuerungs- und Anreizinst-
rumente notwendig. Die im Land Branden-
burg als Fördervoraussetzung geforderte 
Altbauaktivierungsstrategie erscheint ein 
wirksames Instrument auch für den künfti-
gen Stadtumbau in innerstädtischen Wohn-
quartieren. Es bedarf jedoch weitergehen-
der Strategien für bestimmte, insbesondere 
private Eigentümergruppen, um notwendi-
ge Investitionen in den Wohnungsbestand 
zu lenken.406 Auch aus Sicht von Haus & 
Grund Deutschland braucht es noch geeig-
netere Beratungsstrukturen zur Aktivierung 
von Einzeleigentümern, flankiert durch at-
traktive finanzielle Anreize und verlässliches 
kommunales Handeln.407

Flüchtlingszuwanderung in Wohnsiedlun-
gen

Die Auswirkungen der aktuellen Flüchtlings-
zuwanderung auf die Wohnsiedlungen und 
Wohnquartiere werden sich voraussichtlich 
in einer höheren Nachfrage nach Wohn-
raum, in einer stärkeren Inanspruchnahme 
quartiersbezogener Infrastrukturen (Schu-
len, Nahversorgung, ÖPNV usw.) und in 
höheren Anforderungen an die Integration 
der Zuwanderer ins Wohnquartier nieder-
schlagen. Für die Wohnungswirtschaft wer-
den die kurz-, mittel- oder langfristige Be-
reitstellung geeigneten Wohnraums und die 
Belegungssteuerung zu großen neuen Her-
ausforderungen. Gegenwärtig lässt sich je-
doch für die Wohnquartiere und Wohnsied-
lungen noch nicht abschätzen, welche kon-
kreten Aufgaben in diesem Handlungsraum 
entstehen und welche davon für den Stadt-
umbauprozess bedeutsam werden. 

Rückbau in Wohnsiedlungen und Wohnquar-
tieren 

Der Wohnungsrückbau hat als Fördertat-
bestand im Programm Stadtumbau Ost 
seit jeher hohe Bedeutung bei der Beseiti-
gung von Wohnungsleerstand. Wohnungs-
rückbau ist weitgehend eingebettet in eine 
Strategie zur Stabilisierung von Wohnquar-
tieren, deren Ziel es ist, langfristig tragfähi-
ge Stadtstrukturen zu schaffen. Das Instru-
ment des Rückbaus ist unverzichtbar, wenn 
der Abbau von Leerstand durch andere For-
men der Bestandsanapassungen aufgrund 
langfristig fehlender Nachfrage nicht gelin-
gen kann und die städtebaulichen Funkti-

406	  	
BBSR/BBR (2014): Anreizinst-
rumente für Investitionen im 
Stadtumbau Ost. Alternativen 
zur Altschuldenhilfe?, S. 72.

407	  	
Vgl. Expertengespräch mit Haus 
& Grund Deutschland - Zentral-
verband der Deutschen Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentü-
mer e.V.  
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onsverluste ein Eingreifen erfordern. Für 
zukunftsfähige Wohnquartiere und Wohn-
siedlungen gilt es, Rückbau- und Aufwer-
tungsstrategien und Maßnahmen eng mit-
einander zu verknüpfen. 

Künftige Bedeutung des Rückbaus im Stadt-
umbau aus Länder- und kommunaler Sicht

Sowohl die ostdeutschen Länder als auch 
die meisten ostdeutschen Stadtumbaukom-
munen messen dem Handlungsfeld Rück-
bau auch künftig hohe Bedeutung bei. Alle 
ostdeutschen Länder äußern – vorbehalt-
lich der Bedarfe in der Bereitstellung von 
Wohnraum für Flüchtlinge und Zuwande-
rer – einen Handlungsbedarf im Rückbau 
von Wohnraum innerhalb der Stadtum-
bauprogramme. In Berlin gab es außer in 
den Anfangsjahren des Stadtumbaus Ost 
keinen geförderten Rückbau. In westdeut-
schen Bundesländern wird – vorbehaltlich 
der Auswirkungen der Flüchtlingszuwande-
rung – punktuell Rückbaubedarf gesehen.

Die Ergebnisse der Kurzbefragung der am 
Stadtumbau beteiligten Kommunen ver-
deutlichen, dass die Beseitigung struktu-
rellen Wohnungsleerstands durch geeig-
nete Rückbaumaßnahmen für die meisten 
befragten ostdeutschen Stadtumbaukom-
munen weiterhin als Herausforderung be-
trachtet wird. Mehr als 80  % messen die-
sem Handlungsfeld weiterhin eine hohe 
bzw. sehr hohe Priorität bei. Erwartungs-
gemäß erhält die Leerstandsbeseitigung 

durch Rückbau bei den westdeutschen Pro-
grammkommunen einen geringeren Stel-
lenwert.

Rückbaubedarfe in Anbetracht der Flücht-
lingszuwanderung

Derzeit wird die Frage nach der künftigen 
Relevanz des Rückbaus im Stadtumbau vor 
dem Hintergrund der Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern neu ge-
stellt (siehe Kapitel 7). Bisherige Prognosen 
gehen davon aus, dass sich die Zuwande-
rer mittelfristig in solche Gebiete orientie-
ren werden, in denen sie eine Perspektive 
haben, ihren Lebensunterhalt durch eigene 
Erwerbstätigkeit selbst zu bestreiten. Das 
würde dazu führen, dass sich der Nachfra-
gedruck auf angespannten Wohnungsmärk-
ten in wirtschaftlich starken Räumen weiter 
verschärfen wird, während strukturschwa-
che Teilregionen mit rückläufiger Bevölke-
rung weniger oder gar nicht von der Flücht-
lingszuwanderung profitieren werden.

Durch eine gesetzliche Regelung, bei-
spielsweise in Form eines Wohnungs- bzw. 
Wohnortzuweisungsgesetzes mit befristet 
festgelegtem Wohnort, könnte auf Länder-
ebene eine unter sozialen und wohnungs-
marktbezogenen Kriterien angemessene-
re Verteilung erreicht und länger aufrecht-
erhalten werden. In der Diskussion ist eine 
Koppelung der Wohnortzuweisung an die 
Dauer des Bezuges öffentlicher Hilfen.408 
Die freie Wohnortwahl der Asylberechtig-
ten würde damit solange eingeschränkt, 
bis diese ihren Lebensunterhalt aus eige-
nen Einkünften selbst bestreiten können 
und hängt davon ab, wie lange es dauert, 
bis beispielsweise eine Integration in den 
Arbeitsmarkt erfolgreich vollzogen ist. Auf-
grund der höheren Zahl von Arbeitsplät-
zen in wirtschaftlich starken Regionen und 
der erwartet höheren Chance, dort eine Be-
schäftigung aufnehmen zu können, bleibt 
für Asylberechtigte eine grundsätzliche Ten-
denz bestehen, ihren Wohnort mittelfristig 
dorthin zu verlagern. 

Allerdings sind auch in Regionen mit einer 
hohen Zahl leerstehender Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern viele offene Stellen 
gemeldet. Ein in dieser Hinsicht günstiges 
Verhältnis von leerstehenden Wohnungen 
und zahlreichen offenen Stellen besteht bei-
spielsweise in Nordrhein-Westfalen, Sach-
sen, Niedersachen und Thüringen.409 Die 
Chance eines Wohnortzuweisungsgesetzes 
würde darin liegen, dass Asylberechtigte 

408	   	
In den 1990er Jahren ist auf-
grund des zahlenmäßig hohen 
Zuzuges von Spätaussiedlern 
erstmalig ein Wohnortzuwei-
sungsgesetz beschlossen wor-
den (Gesetz über die Festlegung 
eines vorläufigen Wohnortes für 
Spätaussiedler, WoZuG). Danach 
konnte Spätaussiedlern ein vor-
läufiger Wohnort zugewiesen 
werden, wenn diese nicht über 
einen Arbeitsplatz oder ein 
sonstiges den Lebensunterhalt 
sicherndes Einkommen verfügt 
haben und auf öffentliche Hilfe 
angewiesen waren (§ 2 Abs. 1, 
Satz 1 WoZuG in der Fassung 
vom 22. Mai 2005). Die damit 
verbundene Einschränkung des 
Grundrechts der Freizügigkeit 
(Art. 11 Abs. 1 GG) ist vom Bun-
desverfassungsgericht geprüft 
und bestätigt worden (BVerfG, 
Urteil des Ersten Senats vom 
17. März 2004, 1 BvR 1266/00). 

409	   	
Das BBSR hat das Verhältnis 
von marktaktiven Wohnungs-
leerständen in Mehrfamilien-
häusern im Jahr 2014 und den 
Bestand an gemeldeten (offe-
nen) Arbeitsstellen im Oktober 
2015 auf der Grundlage von Be-
wirtschaftungsdaten der CBRE 
GmbH und der empirica AG so-
wie der Angaben der Bundes-
agentur für Arbeit analysiert und 
hat diese Ergebnisse veröffent-
licht (Quelle: www.bbsr.bund.
de/BBSR/DE/Home/Topthemen/
wohnungsleerstand_arbeits-
stellen.html, Abruf am 31. März 
2016).

Abbildung 124: Kommunale Einschätzung zur künftigen Bedeutung der Beseiti-
gung strukturellen Wohnungsleerstands durch Rückbau
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die Potenziale des Arbeitsmarktes im Um-
feld des zugewiesenen Wohnortes besser 
einschätzen können und dort eine Beschäf-
tigung aufnehmen. Die Wohnortwahl wird 
jedoch nicht nur von Beschäftigungspo-
tenzialen beeinflusst, sondern auch durch 
den Wunsch, in die Nähe von Verwand-
ten, Freunden oder Bekannten zu ziehen. 
Schwer einzuschätzen ist es dabei, in wie 
vielen Fällen auf andere Einkünfte als sol-
che aus Erwerbstätigkeit – beispielsweise 
nachgewiesene Unterstützungszahlungen 
von Familienangehörigen oder anderen 
Bezugspersonen – zurückgegriffen werden 
könnte und somit ein Wohnortzuweisungs-
gesetz dann nicht greifen würde. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint es 
empfehlenswert, selbst bei einer temporä-
ren Nutzung und Aufbereitung von leerste-
henden Wohnungen zur Deckung der zu-
sätzlichen Wohnungsbedarfe, einen gege-
benenfalls langfristig gebotenen Rückbau 
nicht auszuschließen.410 Kritisch wäre es, 
wenn durch kurzfristig wirkende Maßnah-
men, mit denen rasch eine Lösung für den 
derzeit vorhandenen Wohnungsbedarf von 
Flüchtlingen herbeigeführt wird, die lang-
fristig geltenden Problemlagen im Stadtum-
bau zusätzlich verschärft werden. Die Rück-
bauförderung sollte daher auch künftig ein 
bedarfsgerechtes und flexibles Vorgehen 
ermöglichen.

In den folgenden Abschnitten werden die 
wesentlichen Rückbaubedarfe in unter-
schiedlichen Siedlungstypen dargestellt, 
wie sie sich trotz hoher Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern weiter ab-
zeichnen. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass die Flüchtlingszuwanderung auf-
grund von politischen Maßnahmen kurz- 
und mittelfristig deutlich verringert wer-
den kann und künftig wieder mit einer ver-
gleichsweise moderaten, wenn auch im 
langfristigen Durchschnitt erhöhten Zuwan-
derung zu rechnen ist, von der im Wesentli-
chen auch in der Raumordnungsprognose 
2035 ausgegangen wurde.

Rückbaubedarf in Siedlungen des DDR-
Wohnungsbaus 

In Ostdeutschland werden auch künftig 
die oft als Stadterweiterung entstande-
nen Siedlungen des DDR-Wohnungsbaus, 
neben anderen Siedlungsformen, je nach 
Wohnungsmarktlage einen wieder höhe-
ren Rückbaubedarf besitzen. Um die Innen-
entwicklung zu stärken, sollten Rückbau

schwerpunkte nach wie vor vorzugswei-
se an den Siedlungsrändern gesetzt und 
gleichzeitig die städtebaulichen Potenzia-
le innerstädtischer Altbauquartiere entwi-
ckelt werden.

Die Ausgangsbedingungen für den Woh-
nungsrückbau sind verglichen mit den An-
fangsjahren des Programms verändert. In 
den großen industriell errichteten Siedlun-
gen ist der Leerstand heute oftmals disper-
ser und häufig sind die oberen Geschos-
se stärker von Leerstand betroffen. Dies 
erschwert einen flächenhaften Rückbau, 
sodass Teilrückbau zur notwendigen Re-
duzierung des Wohnungsangebotes mög-
licherweise an Bedeutung gewinnen wird. 
Er bietet sich auch an, wenn aufgrund feh-
lender Umsetzungswohnungen der Frei-
zug ganzer Wohngebäude nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
umsetzbar ist. Ein horizontaler oder verti-
kaler Teilrückbau verursacht jedoch höhe-
re Kosten, weil er technisch anspruchsvol-
ler ist als ein vollständiger Gebäudeabriss. 
Diese Problematik sollte bei der Ausgestal-
tung der künftigen Rückbauförderung be-
rücksichtigt werden.

Teilrückbau kann jedoch nicht die alleinige 
Lösungsstrategie sein. Nach wie vor ist es – 
je nach Ausgangslage auf den Wohnungs-
märkten – erforderlich, den Abriss ganzer 
Gebäude zu forcieren. Zudem könnten künf-
tig auch Stilllegungen eine stärkere Rolle im 
Stadtumbau spielen. Bislang war dies kaum 
eine Option für diese Bestände, sondern er-
folgte meist nur temporär im Vorfeld des 
geplanten Gebäudeabrisses. 

Umgang mit Rückbau in ostdeutschen, alt-
baugeprägten Wohnquartieren

Der Umgang mit unbewohnten Wohnge-
bäuden, die stark verfallen sind, keine Funk-
tion mehr besitzen und dadurch den Auf-
wertungsprozess im Quartier erschweren, 
erfordert weiterhin besondere Anstrengun-
gen der Kommunen. Hier ist es erforderlich, 
die häufig privaten Eigentümer zum Han-
deln zu bewegen oder die Gebäude (tem-
porär) zu sichern, oder durch Sanierung zu 
qualifizieren. Als letzte Möglichkeit bleibt 
der Abbruch des Gebäudes, der nach Mög-
lichkeit vom Eigentümer finanziert wer-
den sollte. Um die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen zu erhöhen, ist der bereits vom 
BMUB und BBSR initiierte Knowhow-Trans-
fer für den Einsatz geeigneter Rechtsinstru-

410	  	
Vgl. Städtekranz Berlin-Branden-
burg, Positionspapier Stadtum-
bau Ost, Ergebnisfassung No-
vember 2015.
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mente fortzuführen und auf Länderebene 
weiterzutragen.

Bei verfallenen Altbauten wird die Situation 
verschärft, wenn die am Markt erzielbaren 
Mieten zu niedrig sind, um eine wirtschaftli-
che Sanierung zu ermöglichen. Hier hat sich 
die besondere Altbauförderung – Sanierung 
und Sicherung von Altbauten ohne kommu-
nalen Eigenanteil – bewährt. 

Rückbaubedarf in westdeutschen Stadtum-
baukommunen und Umgang mit Altbauten

In strukturschwachen Kommunen in West-
deutschland, deren Anteil deutlich niedri-
ger liegt als im Osten, ist auf längere Sicht 
ebenfalls mit einem Rückbaubedarf zu rech-
nen. Davon werden die vom Markt nicht 
mehr akzeptierten Wohnsiedlungen der 
1950er bis 1970er Jahre in eher einfachen 
Wohnlagen betroffen sein, während es in 
innerstädtischen Altbaubeständen gelin-
gen kann, den Gebäudebestand durch Sa-
nierung aufzuwerten und Leerstand zu re-
duzieren. 

Weiterer möglicher Rückbaubedarf in Ost 
und West

Ein noch nicht gelöstes Problem in 
schrumpfenden Städten ist der Leerstand 
an stark befahrenen Ausfallstraßen und in 
belasteten Gemengelagen. Ein Abriss ohne 
anschließenden Neubau schafft städtebau-
lich häufig keine befriedigende Lösung, 
eine nachhaltige Aufwertung der vorhan-
denen Substanz gestaltet sich sehr schwer 
und ist oft zu aufwändig. Abriss und an-
schließender Neubau (Ersatzneubau), damit 
eine zufriedenstellende städtebauliche Lö-
sung erreicht werden kann, sind unter Ren-
tabilitätsgesichtspunkten schwer darstell-
bar. Im künftigen Stadtumbau ist für diese 
Problemlage noch eine nachhaltige Lösung 
zu erarbeiten.

Nach wie vor konzentrieren sich Leer-
stand und potenzielle Rückbaubedarfe auf 
den Geschosswohnungsbestand. In stark 
schrumpfenden ost- und westdeutschen Re-
gionen wird jedoch auch der Bestand an Ei-
genheimen – selbst bei einem weiteren An-
wachsen der Eigentümerquoten – nicht von 
zunehmenden Leerstand und – bei gehäuf-
tem Auftreten – nicht von Funktionsverlus-
ten verschont bleiben. Diese Situation kann 
sich dadurch verschärfen, dass trotz Leer-
stand in Eigenheimquartieren neue Eigen-
tumsmaßnahmen realisiert werden, weil 
diese den heutigen Wohnansprüchen ent-

sprechen, während für Altbestände keine 
Nachfrage mehr generiert werden kann. 

In begründeten Einzelfällen – etwa bei in-
nenstadtnah gelegenen Eigenheimbestän-
den in Kleinstädten, die sich nicht wirt-
schaftlich sanieren lassen – kann es da-
her sinnvoll sein, einen gezielten und über-
schaubaren Rückbau zu betreiben, wenn 
dadurch umliegende Wohnquartiere nach-
haltig stabilisiert werden.

Beteiligung am Stadtumbau auf ein breites 
Spektrum von Akteuren verteilen

Der weitaus größte Anteil des Rückbaus 
an Gebäuden und Wohnungen ist in Ost-
deutschland von den Wohnungsunterneh-
men geschultert worden. In vielen Orten ge-
lang es auch, Großsiedlungsbestände oder 
Teile davon parallel zum Rückbau durch Sa-
nierung und Aufwertung wieder zu attrak-
tiven und nachgefragten Wohnstandorten 
zu entwickeln.

Die Wohnungsunternehmen müssen künf-
tig im Falle zu erwartender rückläufiger 
Haushaltszahlen in Schrumpfungsregionen 
der ostdeutschen, aber auch in den west-
deutschen Ländern abwägen, wo und in 
welchem Umfang weiterer Rückbau mög-
lich ist. Unter dem Primat der „Innen- vor 
Außenentwicklung“ und der „Schrump-
fung von den Rändern aus“ stehen die grö-
ßeren Siedlungsbestände für Rückbaumaß-
nahmen womöglich wieder im Fokus, wenn 
zugleich Altbaubestände in den Innenstäd-
ten oder innenstadtnahen Lagen aufgewer-
tet werden sollen.

Wichtig ist es, dass die bisher im Stadt-
umbau aktiven Wohnungsunternehmen 
künftig nicht weiterhin allein die Aufga-
ben der Qualifizierung der Wohnungsbe-
stände und vor allem des Rückbaus zu lö-
sen haben. Darauf haben Wohnungsunter-
nehmen und auch der GdW im Rahmen der 
Experten- und Fachgespräche während der 
Evaluierung ausdrücklich hingewiesen und 
verdeutlicht, dass die Wohnungsunterneh-
men nicht mehr die Möglichkeiten und auch 
nicht die Bereitschaft besitzen, die Haupt-
last eines erforderlichen Rückbaus zu tra-
gen. 

Es ist eine wichtige Herausforderung, weite-
re Eigentümergruppen in den Stadtumbau 
einzubeziehen. Zu zielführenden Maßnah-
men gehören dafür: 

�� 	verstärkte bau- und planungsrechtliche 
Restriktionen gegen Eigentümer von 
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„Schrottimmobilien“, die sich dem Stadt-
umbau verweigern, 

�� 	Einbindung von Kleineigentümern in Auf-
wertungsvorhaben, indem beratende In-
strumente mit erforderlichen finanziellen 
Anreizen verknüpft werden,

�� 	Sicherstellung der Beteiligung von Priva-
te Equity-dominerten Wohnungsunter-
nehmen, die in Fördergebieten Bestände 
besitzen. 

In stark schrumpfenden Regionen wird wo-
möglich ein größeres Engagement bei der 
Sanierung innerstädtischer Wohnungs-
bestände von solchen Akteuren erforder-
lich sein, die schon heute aktiv am Prozess 
des Stadtumbaus beteiligt sind. Dazu zäh-
len insbesondere auch die Wohnungsun-
ternehmen. Es ist eine große Herausforde-
rung, deren Beteiligung in diesem Prozess 
unter den skizzierten Vorzeichen – insbe-
sondere vor dem Hintergrund eines wie-
der zunehmenden Leerstands – dauerhaft 
sicherzustellen. Zwar hat sich in den letz-
ten Jahren, aufgrund der Stabilisierung der 
Wohnungsmärkte und u.a. auch günstiger 
Finanzierungsbedingungen auf den Kapital-
märkten die wirtschaftliche Situation vieler 
Wohnungsunternehmen verbessert, zuneh-
mender Leerstand und dadurch ausgelös-
te Erlösschmälerungen können aber deren 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit künftig 
beeinträchtigen.

Brachflächenentwicklung 

Brachen zu revitalisieren – ein bisher vor-
rangig westdeutsches Thema im Stadt-
umbauprogramm411 –, bleibt auch künftig 
wichtiges Handlungsfeld für den Stadtum-
bau und wird gegebenenfalls auch in Ost-
deutschland an Bedeutung im Programm 
selbst zunehmen. Bislang hatte dieser 
Schwerpunkt dort aufgrund der vorrangi-
geren Entwicklungsbedarfe in Wohnquar-
tieren und historischen Innenstädten so-
wie anderer Fördermöglichkeiten zur Bra-
chenrevitalisierung (z.B. auf europäischer 
Ebene) eher weniger Gewicht. Trotz schon 
zahlreicher Vorhaben im Stadtumbau, vor 
allem in westdeutschen Kommunen, war-
ten – in Ost und West – noch immer städte-
baulich relevante Brachflächen auf ihre Ent-
wicklung. Außerdem ist davon auszugehen, 
dass es neue Brachflächen aufgrund ganz 
unterschiedlicher gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Entwicklungen geben wird, 
ohne die Anzahl im Einzelnen auch tatsäch-
lich beziffern zu können:

�� 	Weitere Militärkonversionsflächen entste-
hen durch die Fortsetzung der Bundes-
wehrreform und die Auswirkungen des 
Stationierungskonzeptes von 2011 sowie 
den anhaltenden Abzug alliierter Streit-
kräfte. 

�� 	Anhaltende Veränderungen im Wirt-
schaftsverkehr sowie Folgen der Priva-
tisierung der Deutschen Bahn führten 
bzw. führen noch immer zu zahlreichen 
entbehrlichen Liegenschaften, darun-
ter auch Bahnhofsgebäude, die zur Ver-
wertung und Nachnutzung angeboten 
werden. Letztere sind vor allem in zahl-
reichen ostdeutschen sowie kleinen und 
mittelgroßen westdeutschen Kommunen 
ein sichtbares Problem. 

�� 	Der anhaltende wirtschaftliche Wandel 
sowie neue Anforderungen an Dienst-
leistungen und Produktion bedingen, 
dass immer wieder Gewerbe- und Indus-
triestandorte schließen, zusätzlich zu den 
schon zahlreichen Brachen aus früheren 
Phasen des Strukturwandels. Dieser Pro-
zess könnte sich darüber hinaus beim Ab-
flauen der momentan guten Konjunktur 
in weiteren Kommunen und Regionen 
verstärken, vor allem in mittelständisch 
geprägten Unternehmensstandorten.412 
Auch können im Inneren der Kommunen 
trotz guter Konjunktur Brachflächen ent-
stehen, wenn die Gewerbe- und Produk-
tionsstandorte nicht erweiterungsfähig 
sind bzw. durch empfindliche Nachbar-
schaften gebremst werden. 

�� 	Im Handel, insbesondere im innerstädti-
schen Einzelhandel, sowie auf dem Bü-
roimmobilienmarkt vollziehen sich Ent-
wicklungen, die zu Unternutzung von 
Standorten bzw. zu Leerstand von Immo-
bilien führen. Neben generell zurückge-
hendem Bedarf und Verlusten an Funkti-
onen sind das immer schnellere Entwick-
lungszyklen in diesen Branchen. Dazu ge-
hören veränderte Nutzungsgewohnheiten 
(z.B. Konkurrenz durch Online-Handel, 
Konzentration in Shopping-Erlebnis-Cen-
tern u.ä.) sowie veränderte Ansprüche an 
Büroimmobilien. 

�� 	Die Gesundheits-, Bildungs- und Verwal-
tungsinfrastruktur unterliegt ebenfalls ei-
nem hohen Innovations- und Verände-
rungsdruck, zum einen aufgrund demo-
grafischer Entwicklungen, zum anderen 
weil neue Betreiber- und Bewirtschaf-
tungsansätze verstärkte Konzentration 
und damit einhergehende Vergrößerung 

411	  	
Rund 25 % aller Fördergebiete 
im Stadtumbau West sind Brach-
flächen, während es im Stadt-
umbau Ost nur 2 % sind (vgl. 
Begleitinformationen Stadtum-
bau Ost und West 2014, eigene 
Berechnungen). Darüber hinaus 
werden Brachen – in Ost wie in 
West – in umfassendere Stadt-
umbaugebiete eingebunden 
und mitentwickelt (vgl. Kapitel 
5.4).

412	  	
Einschätzung im Fachgespräch 
„Brachenrevitalisierung“ im  Rah- 
men der Evaluierung Stadtum-
bau Ost und West, September 
2015.
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von Standorten einerseits und Verluste 
an Funktionen an anderen Standorten an-
dererseits mit sich bringen. Das hat nicht 
zuletzt für die Innenstädte gravierende 
Folgen. 

�� 	Darüber hinaus geraten vor allem die 
Gründerzeitviertel stärker als bisher in 
den Fokus, wobei die dort eingestreu-
ten Brachen (Altindustrie/Gewerbe u.a.), 
Baulücken oder aufgegebenen großen 
stadtbildprägenden Immobilien im Rah-
men der Innenstadtentwicklungen re-
vitalisiert und keine eigenen Förderge-
biete bilden werden. Als weitere poten-
zielle Brachen werden insbesondere in 
Westdeutschland zunehmend ungenutz-
te Hotels und Gasthäuser gesehen. 

�� 	In Ostdeutschland hat der Stadtumbau 
selbst teils großflächige Brachflächen 
durch den Abriss von Wohngebäuden 
erzeugt. Mit auch künftig anstehenden 
Rückbauvorhaben werden weitere Flä-
chen hinzukommen. Das wird ebenso ein 
Thema im Stadtumbau bleiben.

�� 	Nicht nur in Ostdeutschland – vor allem 
aber dort – mehren sich inzwischen auch 
Entwicklungen, wonach bereits einmal, 
meist nach der Wende, revitalisierte Lie-
genschaften erneut brachfallen, so bei-
spielsweise zu Verwaltungszentren umge-
nutzte Militärstandorte, die durch Verwal-
tungsreformen an einzelnen Orten schon 
wieder überflüssig werden.

Bedarf aus Sicht der Kommunen

2014 verwiesen die Kommunen in starkem 
Maße auf Brachen als städtebauliche Miss-
stände in ihren Fördergebieten: im Stadt-
umbau West in jedem zweiten Fördergebiet 
und im Stadtumbau Ost in jedem dritten 
Fördergebiet.413 Auch die Kurzbefragung im 
Rahmen der Evaluierung unter ausgewähl-
ten Programmkommunen in Ost und West 
zeigt, dass die Revitalisierung von Brachen 
für rund 80 % von ihnen auch künftig wich-
tiges, in jeder dritten Kommune sogar sehr 
wichtiges Handlungsfeld sein wird. Dabei 
unterscheiden sich Ost und West nur inso-
fern, als dass der Anteil derjenigen, die das 
als sehr wichtig ansehen, unter den west-
deutschen Kommunen deutlich größer ist. 
Auch innerhalb Berlins wird das als sehr 
wichtig angesehen. 

Daneben verliert das Handlungsfeld „Ent-
wicklung neuer Nutzungen für nicht mehr 

bedarfsgerechte bauliche Anlagen“ künftig 
keineswegs an Bedeutung und bleibt sogar 
für 90 % der befragten Kommunen wichtig. 
Auch die Unterschiede zwischen Ost und 
West betreffen hier allein den Anteil, diese 
Aufgabe als sehr wichtig anzusehen. „Zwi-
schennutzungen frei gelegter Flächen“ sind 
dagegen insgesamt für nahezu zwei Drittel 
aller Kommunen weniger wichtig, wobei 
westdeutsche Kommunen dafür eher we-
niger, ostdeutsche Kommunen dafür mehr 
Bedarf sehen. Gegebenenfalls hängt das 
mit den eher geringeren Nachnutzungsopti-
onen in schrumpfenden Regionen vor allem 
in Ostdeutschland zusammen, wo aufgrund 
eingeschränkter bzw. fehlender Nachnut-
zungsoptionen von längeren Leerstands-
phasen und mehr Potenzial für Zwischen-
nutzungen auszugehen ist. Die hohe Wich-
tigkeit des Handlungsfeldes „Sicherung von 
städtebaulich wertvollen Gebäuden und 
Stadtstrukturen“ für ostdeutsche Kommu-
nen auch in der Zukunft verweist durchaus 
auf die besondere Bedeutung, leerstehende 
große innerstädtische Immobilienstandorte 
zu entwickeln.

Rund 40  % der befragten Programmkom-
munen wollen sich auch in naher Zukunft 
auf Brachen konzentrieren und dementspre-
chend neue Gebiete ausweisen, dabei un-
terscheiden sich Ost und West kaum. Den-
noch blieb in der Kurzbefragung offen, wel-
che Arten von Brachen hierbei angefasst 
werden sollen. Tendenziell bleibt der Be-
darf, Brachen auch als Fördergebiete festzu-
legen bzw. sich in der Förderung auf Brach-
flächen zu konzentrieren hinter dem Bedarf 
nach Fördergebieten in Innenstädten/Orts-
kernen sowie hinter den Wohnquartieren/-
siedlungen zurück. Jedes fünfte neue För-
dergebiet würde sich dieser kurzen Befra-
gung nach auf Brachflächen konzentrieren, 
im Osten etwas weniger, im Westen gering-
fügig mehr.

Darüber hinaus kommen weitere Bra-
chenthemen in bisherigen bzw. künftigen 
Fördergebieten auf die Tagesordnung, da-
runter in ostdeutschen Kommunen Lü-
ckenschließungen in Innenstädten, die Ein-
beziehung von Kleingartenflächen, in west-
deutschen Kommunen die Umwandlung 
von Gewerbe in Wohnen, die Verlagerung 
von Industrie aus den Innen-städten sowie 
die Behandlung von Bergbauflächen in Ost 
und West.414

413	  	
Begleitinformationen Stadtum-
bau Ost und West 2014, eigene 
Berechnungen. 

414	  	
Vgl. Kurzbefragung im Rahmen 
der Evaluierung Stadtumbau 
Ost und West 2015, teils nur ein-
zelne Nennungen.
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Abbildung 125: Künftige Handlungsfelder im Stadtumbau – Brachenrevitalisierung
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Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung 2015, n=61 Stadtumbaukommunen. 

Abbildung 126: Handlungsschwerpunkte künftig geplanter Fördergebiete

Handlungs-
schwerpunkte Stadtumbau Ost Stadtumbau West gesamt

Funktionsstärkung 
Innen-/Kernstadt oder 
Ortskern

17 in 10 Kommunen 20 in 14 Kommunen
38 Gebiete in 
25 Kommunen, 
inkl. 1 in Berlin

Anpassung von 
Wohnquartieren/
-siedlungen

30 in 14 Kommunen 14 in 8 Kommunen
46 Gebiete in 
23 Kommunen, 
inkl. 2 in Berlin

Revitalisierung von 
Brachen 

10 in 8 Kommunen 10 in 9 Kommunen
22 Gebiete in 
18 Kommunen,
inkl. 2 in Berlin

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurz-
befragung 2015, n=61 Stadtumbaukommunen. 

Bedarf aus Sicht der Länder

Aus Sicht der Länder wird hinsichtlich der 
Schwerpunktsetzung Brachen im Stadt-
umbau die bisherige „Teilung“ zwischen 
Ost und West eher erhalten bleiben. Ganz 
eindeutig wird der Brachenrevitalisierung 
auch künftig große Bedeutung im Stadt-
umbau West beigemessen. Alle westdeut-
schen Bundesländer415, die die Revitalisie-
rung von Brachen bisher schon als we-
sentlichen Schwerpunkt betrachtet haben, 
sehen auch künftig großen bzw. zunehmen-
den Bedarf, sich diesen Herausforderungen 
anzunehmen, wobei insbesondere Kon-
versionen militärischer Liegenschaften in 
Bayern, Baden-Württemberg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Schleswig-Holstein erwartet werden. 
Schleswig-Holstein will dafür die im Land 
bisher ausschließliche Konzentration auf 
Mittel- und Oberzentren aufheben und 
auch kleineren Gemeinden mit großen Mi-
litärarealen die Aufnahme in das Stadtum-
bauprogramm ermöglichen. Baden-Würt-
temberg, Nordrhein-Westfalen, das Saar-
land und auch Schleswig-Holstein gehen 
von wachsendem Handlungsbedarf durch 
teils große Gewerbe- und Industriebrachen 
aus. Nordrhein-Westfalen hat leerstehende 

große Einzelhandelsimmobilien im Blick, 
Schleswig-Holstein Bahnbrachen, im Saar-
land stehen auch disponible Kirchengebäu-
de als Spezialthema auf der Agenda. Bezif-
fert wird der Bedarf außer im Bereich der 
Militärkonversionen eher nicht.

Auch Berlin wird sich stärker als bisher auf 
Brachenrevitalisierungen konzentrieren, um 
den Ansprüchen an eine wachsende Stadt 
gerecht zu werden, zumal hauptsächlich 
das Stadtumbauprogramm unterstützen-
de Förderung für diese Demografieanpas-
sung bietet. 

415	  	
Außer vordergründig in Bremen 
mit Bremerhaven, Hamburg und 
Hessen.
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Schon die Zwischenevaluierung zum Stadt-
umbau Ost hatte der Brachenrevitalisierung 
eine zunehmende Bedeutung zugespro-
chen, was allerdings in der zurückliegen-
den Etappe des Stadtumbaus Ost so nicht 
eingetreten ist. Für die kommende Phase 
wird – so in Brandenburg – durchaus wach-
sender Bedarf dargestellt, dennoch bleiben 
die ostdeutschen Länder zurückhaltend hin-
sichtlich der Bedeutsamkeit für das Stadt-
umbauprogramm selbst, was weitgehend 
der nach wie vor drängenden Probleme der 
Leerstandsbeseitigung in Wohnquartieren, 
der Sicherung der historischen Innenstädte 
bzw. alternativen Fördermöglichkeiten aus 
Europa geschuldet sein wird. 

Bedarf durch militärische Konversion

Wie groß der Bedarf an Revitalisierungen 
im Stadtumbauprogramm tatsächlich sein 
wird, lässt sich allerdings kaum eingrenzen. 
Noch relativ gut abzuschätzen sind die Aus-
wirkungen, die sich durch die Fortführung 
der Bundeswehrreform und damit die Re-
duzierung der Streitkräfte sowie die Aufga-
be bzw. Verkleinerung militärisch genutzter 
Flächen und den anhaltenden Abzug aus-
ländischer Streitkräfte auf die Kommunen 
ergeben werden. Davon sind ausschließ-
lich Immobilien des Bundes betroffen, die 
durch die BImA verwaltet und verwer-
tet werden. Diese Entwicklungen „…wer-
den bis 2020 zur Rückgabe von über 37.000 
ha Militärfläche führen. Allein von der ak-
tuellen Neuausrichtung der Bundeswehr 
sind mehr als 120 Gebietskörperschaften, 
in erster Linie Städte und Gemeinden, be-
troffen.“416 31 Standorte werden geschlos-
sen, 91 signifikant reduziert, 33 davon so 
weit, dass sie nicht mehr als Standorte be-
zeichnet werden.417 Von der Standortauf-
gabe besonders betroffen sind Schleswig-
Holstein (8), Rheinland-Pfalz (5) und Baden-
Württemberg (4). Keine Schließungen sind 
in den Stadtstaaten sowie in Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und dem Saarland vorgese-
hen. Außerdem waren 2011 noch 13 Stand-
orte aus dem vorherigen Standortentschei-
dungskonzept nicht geschlossen. 

Aber auch Standortverkleinerungen wer-
den die betroffenen Kommunen teils vor 
erhebliche Probleme stellen, so verweist 
Bayern auf anstehende Konversionspro-
zesse in 17 Gemeinden. Durch Schließun-
gen und Reduzierungen werden sich die Mi-
litärflächen der Bundeswehr um 15.000 ha 
verkleinern und die Dienstposten in der ge-
samten Bundesrepublik um 84.000 verrin-

gern (Streitkräfte und Zivilbeschäftigte).418 
Betroffen sind ca. 50 Kasernenanlagen, ca. 
60 Dienstgebäude und ca. 40 sonstige Lie-
genschaften (u.a. Depots, Flugplätze, Trup-
penübungsplätze etc.). Darüber hinaus wer-
den die alliierten Streitkräfte rund 22.500 ha 
aufgeben, die US-Armee in Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg und Bayern, die briti-
sche Armee in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen. Schwerpunkte der Schlie-
ßungszeitpunkte sowohl für die Bundes-
wehrstandorte als auch den Truppenab-
zug der Alliierten sind die Jahre 2014 bis 
2016.419 Der aktuelle Bedarf zur Nutzung der 
Militärliegenschaften für die Flüchtlingsun-
terbringung modifiziert allerdings die bishe-
rigen Zeitpläne für die eigentlichen Stand-
ortfreigaben oder -verkleinerungen und de-
ren Verfügbarkeiten für anschließende zivi-
le Nachnutzungen weiter. 

Bisher waren militärische Konversionen al-
lein im Stadtumbau West „angekommen“, 
was sich angesichts der Verteilung der er-
warteten Schließungen von Liegenschaften 
auch künftig kaum verändern wird. So be-
finden sich nur 17 der 154 von (Teil)Schlie-
ßungen betroffenen Liegenschaften (da-
runter 5 der 31 gänzlich zu schließenden 
Standorte) im Standortkonzept 2011 in den 
ostdeutschen Ländern, die Hälfte davon in 
Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Ab-
zug alliierter Truppen betrifft den Osten 
Deutschlands nicht (mehr).420

Relevant für Belange des Stadtumbaus wa-
ren bisher allein Flächen in städtisch integ-
rierten Lagen. Truppenübungsplätze, Kaser-
nen außerhalb städtischer Strukturen o.ä. 
sind nur bedingt bzw. mittelbar von Stadt-
umbauinteresse, in erster Linie dann, wenn 
sich durch Umnutzungen neue wirtschaftli-
che Perspektiven für die betreffenden Kom-
munen als Ersatz für verlorene Wirtschafts-
kraft durch den Abzug des Militärs ergeben. 
Inwieweit dennoch alle städtebaulich rele-
vanten Militärkonversionen tatsächlich auch 
im Stadtumbauprogramm ankommen wer-
den, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen und 
nicht zuletzt auch abhängig davon, welche 
Wege – je nach lokalspezifischen Rahmen-
bedingungen auch vor dem Hintergrund 
der verstärkten, wenn auch unterschiedlich 
verteilten Zuwanderungsströme – der zivi-
len Nachnutzung tatsächlich eingeschlagen 
werden bzw. werden können. 

Um die anstehenden umfangreichen Kon-
versionsprozesse gut vorzubereiten, war 
im Januar 2012 auf Initiative des damali-
gen Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

416	  	
BMVBS (2013): Praxisratgeber 
Militärkonversion, Vorwort der 
IMAG Konversion.

417	  	
BMVg (2011): Stationierung der 
Bundeswehr in Deutschland, Ok-
tober 2011, S. 17.

418	  	
BMVg (2011): Stationierung der 
Bundeswehr in Deutschland, Ok-
tober 2011, S. 20. 

419	  	
Geschätzte Angaben und Er-
klärungen dazu siehe: BMVBS 
(2013): Praxisratgeber Militär-
konversion, S. 9.

420	  	
Ebenda.
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und Stadtentwicklung und des Bundesmi-
nisteriums für Verteidigung die Interminis-
terielle Arbeitsgruppe IMAG Konversion421 
einberufen worden, welche u.a. einen Pra-
xisratgeber Militärkonversion erarbeitete 
und herausgab.

Revitalisierung weiterer Brachflächen 

Im Blickfeld der Revitalisierung und damit 
des Stadtumbaus bleiben darüber hinaus 
nach wie vor Bahnbrachen. „In fast jeder 
Kommune mit Bahnanschluss befinden sich 
Bahnflächen, die nicht mehr für betriebli-
che Zwecke benötigt werden.“422 Auch vie-
le Bahnhofsgebäude haben ihre ursprüng-
liche Bedeutung verloren und sind gera-
de in kleineren Kommunen ein oft deutlich 
sichtbares Problem. Insbesondere in städti-
schen Lagen bieten disponible Bahnflächen 
durchaus neue Möglichkeiten für die Stadt-
entwicklung, sind jedoch aufgrund ihrer bis-
herigen Nutzungen teils stark belastet, teils 
noch nicht entwidmet und oft noch immer 
dem Bahnverkehr ausgesetzt. Das schränkt 
deren erneute Nutzbarkeit ein bzw. erhöht 
den Aufwand für die Herrichtung, was an-
gesichts eines Übermaßes an Flächenpo-
tenzialen gerade in kleineren Kommunen 
schrumpfender Regionen das Interesse da-
ran einschränkt. Anders dagegen kann das 
in vor allem wachsenden Kommunen mit 
einem hohen Flächenbedarf bei gleichzeitig 
geringen Potenzialen aussehen. Bisher sind 
eher wenige, dann aber teils sehr aufwändi-
ge Projekte auf Bahnflächen innerhalb der 
Stadtumbauprogramme gefördert worden. 

In welcher Größenordnung Flächen und Ge-
bäude noch zu entwickeln wären, bleibt – 
über die gesamte Bundesrepublik geschätzt 
– offen, da nicht alle Bundesländer so wie 
Nordrhein-Westfalen dafür seit 2000 ein 
ausgewiesenes Flächenmanagement mit 
stadtentwicklungspolitischem Hintergrund 
aufgebaut haben und daher noch vorhan-
denen Bedarf auch bilanzieren können. 
Nach der Erfassung in Nordrhein-Westfa-
len sind mit Stand Oktober 2015 rund 80 % 
der 2.370 ha Bahnflächen verkauft, um sie 
für Gewerbe, Wohnungsbau und kommu-
nale Infrastruktur nutzen zu können. Auch 
mehr als 70 % der 126 Bahnhöfe wurden in 
Nordrhein-Westfalen für kommunale Ent-
wicklungen verfügbar gemacht.423

Für alle anderen Brachen, vor allem im Ge-
werbe- und Industriebereich, für Baulücken 
und Großimmobilien, deren Entwicklungen 
bereits beschrieben wurden, lässt sich kei-

ne Größenordnung benennen, weder für 
bereits vorhandene, aber noch nicht entwi-
ckelte Flächen und erst recht nicht für alle 
die, die künftig noch entstehen werden.

Künftige Herausforderungen bei der Revita-
lisierung von Brachen

Die konkreten Herausforderungen für die 
Entwicklung der Brachflächen werden sich 
in Zukunft sicher fortsetzen. Hier werden 
sich allerdings – ebenso wie in den beiden 
anderen Handlungsräumen der Stadtum-
bauprogramme – die Rahmenbedingungen 
in den Kommunen noch weiter voneinan-
der entfernen, da eine Polarisierung durch 
Wachstum und Schrumpfung zu beobach-
ten ist.424 Während die einen, vor allem gro-
ße Städte, an Bevölkerung zunehmen und 
damit immer schneller einen immer grö-
ßeren Flächenbedarf – insbesondere nach 
Wohnraum und entsprechende Folgenut-
zungen – generieren, werden Kommunen, 
die weiter an Bevölkerung verlieren, immer 
mehr Flächenpotenziale anhäufen, für die 
es jedoch immer weniger Nachfrage geben 
wird. Es fehlt dort an rentablen kurz- oder 
mittelfristigen Verwertungsoptionen und 
damit auch an Investoren, um Entwicklun-
gen in Gang zu setzen. Die Optionen, öffent-
liche Nutzungen an diesen Standorten an-
zusiedeln, sind meist ausgereizt, vielfach 
sind die Flächen viel zu groß, teilweise ste-
hen Vorhaben in Konkurrenz zu anderen 
Stadtgebieten und reißen dort neue Lücken 
auf. Flächen, die zuvor schon schwierig wa-
ren, verlieren nun generell an Entwicklungs-
chancen. Wenn überhaupt sind nur noch 
Standorte in ganz zentralen Lagen vor al-
lem westdeutscher Klein- und Mittelstädte 
von Interesse. Um dort Impulse setzen zu 
können, brauchen die betroffenen Kommu-
nen – aufgrund eigener fehlender finanziel-
ler Möglichkeiten – wie bisher auch die Un-
terstützung durch den Stadtumbau. Gene-
rell hat die Revitalisierung vor allem großer 
Brachen einen enormen Finanzierungsbe-
darf, was teils hohe finanzielle Vorleistun-
gen durch die Kommunen sowie die lan-
ge Bindung kommunaler Ressourcen nach 
sich zieht, da solche Vorhaben aufgrund ih-
rer Komplexität in der Regel mindestens 10 
bis 15 Jahre brauchen. Denkmalgeschütz-
te Bausubstanz, ein hohes Maß an Altlas-
ten und Vorbelastungen mit hohem Sanie-
rungsbedarf sowie planungsrechtliche Re-
striktionen für bestimmte Nachnutzungen 
können die Wiedernutzung zusätzlich be-
lasten. 

421	  	
Weitere Mitglieder der IMAG 
Konversion sind die Bundes-
ministerien für Finanzen, Wirt-
schaft und Technologie sowie 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz und die 
BImA.

422	  	
BBR (2004): Revitalisierung 
von Bahnbrachen, Informatio-
nen zur Raumentwicklung, Heft 
9/10.2004, S. I.

423	  	
BahnflächenEntwicklungsGe-
sellschaft NRW mbH, Daten & 
Fakten.

424	  	
Einschätzung der Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau West im 
Fachgespräch Brachen im Rah-
men der Evaluierung Stadtum-
bau Ost und West im September 
2015.
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Deswegen ist in anderen Regionen und 
Kommunen, vor allem in den schrumpfen-
den in Ostdeutschland, sogar davon aus-
zugehen, dass zahlreiche Brachen auf lan-
ge Zeit völlig ungenutzt bleiben und vor al-
lem auf innerstädtischen Brachflächen bes-
tenfalls Sicherungsmaßnahmen umgesetzt 
werden. 

Ganz wesentlich wird die Entwicklung 
der Brachflächen und der Eingang in den  
Stadtumbau davon abhängen, inwieweit 
Europa – zumindest innerhalb bestimm-
ter Regionen auch künftig die Revitalisie-
rung von Brachen unterstützen wird (bei-
spielsweise über den Europäischen Struk-
turfonds). 

Nachnutzungsboom für Wohnungsbau 
durch Bevölkerungswachstum 

An Standorten mit Bevölkerungswachstum 
und Wohnungsmarktengpässen, zusätzlich 
verstärkt durch die enorme und anhaltende 
Zuwanderung nicht zuletzt der Flüchtlinge, 
werden dagegen alle Arten von innerstäd-
tischen Brachen immer wichtiger, weil nur 
noch da Wohnungsbau in relevanter Grö-
ßenordnung und dann auch zu bezahlbaren 
Preisen möglich ist, wobei sich die Konkur-
renz um diese Flächen gleichzeitig erhöht, 
weil wachsende Städte auch vor allem wirt-
schaftliche Entwicklungspotenziale benöti-
gen. Das Land Berlin beispielsweise sieht 
hierin inzwischen eine der größten Heraus-
forderungen für die Stadtentwicklung, die 
der Förderung im Stadtumbau ebenfalls un-
bedingt bedarf. 

Das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“, das Ende November 2015 seine Er-
gebnisse425 vorgelegt hat, geht auf der Su-
che nach zügigen Lösungen für den Woh-
nungsbau auch auf die Baulandbereitstel-
lung und in diesem Zusammenhang auf die 
verbilligte Abgabe von Bundesliegenschaf-
ten ein (1. von 10 Forderungen). Damit un-
terstützt der Bund seit Mai 2015 Länder 
und Kommunen beim Neubau von Woh-
nungen und bei der Ausweitung des Be-
stands an Sozialwohnungen, anfangs aus-
schließlich auf militärischen Konversions-
flächen. Ab November 2015 stellt der Bund 
den Kommunen und kommunalen Gesell-
schaften darüber hinaus auch weitere Im-
mobilien und Liegenschaften schnell und 
verbilligt für den sozialen Wohnungsbau 
bereit.426 Das Bündnis empfiehlt diese ver-
billigte Grundstücksabgabe nun auch auf 
private Unternehmen auszuweiten. Ihre For-

derung 2 fokussiert auf „Wohnsiedlungen 
nachverdichten, Brachflächen und Baulü-
cken schließen“.427 Das kann einen beson-
deren Entwicklungsschub für viele Brachflä-
chen, nicht nur für die Konversionsflächen 
des Bundes bedeuten. 

Bedeutung für die Unterbringung von 
Flüchtlingen

Allerdings überlagern sich hierbei momen-
tan die Nachfragen, da die vormals militä-
rischen Liegenschaften des Bundes ange-
sichts der umfangreichen Zuwanderungen 
durch Flüchtlinge und Asylsuchende aktu-
ell eine besondere Bedeutung als Erstauf-
nahmestellen und Gemeinschaftsunterkünf-
te bekommen. Damit werden die bisherigen 
Zeitpläne der Standortfreigaben durchaus 
modifiziert: Zum einen werden militärische 
Liegenschaften zum Zwecke der Flücht-
lingsunterbringung schneller freigegeben 
als bisher vorgesehen428, zum anderen wer-
den bereits freigezogene Liegenschaften im 
Vermarktungsprozess mit dem Hinweis ver-
sehen, dass sie erst zu einem späteren Zeit-
punkt zur Verfügung stehen werden.429 

Stadtumbaubedarf bleibt erhalten

Die Revitalisierung von Brachflächen wird 
aufgrund des anhaltenden Strukturwan-
dels wesentliches Thema im Stadtumbau-
programm bleiben, auch wenn deren Grö-
ßenordnung selbst im Detail nicht zu bezif-
fern ist. Die Stadtumbauprogramme sind 
mit ihrer umfangreichen Palette an För-
dertatbeständen bereits auf die Revitalisie-
rung von Brachen ausgerichtet und werden 
– vor allem in Westdeutschland und in Ber-
lin – dafür auch eingesetzt. Im Mittelpunkt 
der öffentlichen Förderung stehen vor al-
lem Ordnungsmaßnahmen, inkl. Grund- 
und Zwischenerwerb, sowie Maßnahmen 
in öffentliche Freiräume und Gebäudebe-
stände mit zugleich hohen Anstoßeffekten 
für private und öffentliche Nachfolgeinves-
titionen. Immer wichtiger wird – sowohl un-
ter Schrumpfungs- als auch Wachstumsbe-
dingungen – die Entwicklung der Brachen 
noch stärker aus dem gesamtstädtischen, 
teils auch regionalen Kontext abzuleiten 
und strategisch-konzeptionell einzubetten. 

Infrastruktureller Stadtumbaubedarf

Die öffentliche Daseinsvorsorge bedarfs-
gerecht und qualitätsvoll zu sichern, ge-
hört zu den entscheidenden Aufgaben der 
Städte und Gemeinden. Dies allein ist an-

425	  	
Vgl. GdW (2015):  „Worten müs-
sen Taten folgen“ – Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bau-
en legt Ergebnisse vor, in: WI 
49/2015, S. 1-2.

426	  	
Beschluss aus der Besprechung 
Bundeskanzlerin und Regie-
rungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder zur Asyl- 
und Flüchtlingspolitik am 24. 
September 2015, Punkt 4.5. so-
wie Richtlinie der BImA zur ver-
billigten Abgabe von Grundstü-
cken (VerbR) – Stand 25.11.2015, 
ZEVK.VV 2000 – 33/12.1000.

427	  	
Vgl. GdW (2015):  „Worten müs-
sen Taten folgen“ – Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bau-
en legt Ergebnisse vor, in: WI 
49/2015, S. 1f.

428	  	
Ebenda, 18 Liegenschaften, die 
im Rahmen des Standortkon-
zeptes 2011 zur Schließung oder 
Reduzierung vorgesehen wa-
ren, wurden aus diesen Grün-
den vorzeitig oder teils in Ein-
zelabschnitten an die BImA 
zurückgegeben.

429	  	
Vgl. BImA (2015): Konversionen 
und mehr – Chancen für Investi-
tionen, Wohn- und Gewerbeim-
mobilien im schönen Bayern 
2015/2016, mit dem Aufdruck 
versehen: Notunterkünfte für 
Flüchtlinge – nicht alle Objekte 
verfügbar, S. 3.
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gesichts der schwierigen Haushaltsla-
ge und des schon bestehenden Investiti-
onsrückstands bei öffentlichen Infrastruk-
turen vieler Kommunen bereits eine Her-
ausforderung. Besonders anspruchsvoll ist 
dies für jene Städte und Gemeinden, die 
sich mit erheblichem Bevölkerungsrück-
gang und altersstrukturellen Veränderun-
gen in Quartieren oder der gesamten Kom-
mune auseinandersetzen müssen. Sie ste-
hen aufgrund teils gravierender Nachfrage-
rückgänge zusätzlich vor der Aufgabe, die 
städtischen Infrastrukturen zurückzubauen 
oder durch Umnutzung bzw. Umstrukturie-
rung anzupassen, um sowohl die Kosten 
für deren Unterhaltung weiter finanzieren 
zu können als auch um eine nachfragege-
rechte Versorgung zu ermöglichen. Anpas-
sungsbedarf sehen ebenso Kommunen mit 
wachsender Einwohnerzahl, denn sie sind 
herausgefordert, vor allem die soziale Infra
struktur in den Stadtquartieren bedarfsge-
recht auszubauen.   

Unter dem Begriff städtischer Infrastruktu-
ren subsummieren sich im Wesentlichen 
drei zentrale Bereiche: die soziale Infrastruk-
tur, die technische Infrastruktur sowie die 
Verkehrsinfrastruktur. 

Wie die Ergebnis- und Wirkungsanalyse 
beider Programme zeigt, hat der Stadtum-
bau bei der Infrastrukturanpassung bisher 
einen wichtigen unterstützenden Beitrag 
geleistet. Unterauslastung und Leerstand 
konnten in den Programmkommunen durch 
Umnutzung oder Rückbau von Infrastruktu-
ren verringert werden. Durch Umstrukturie-
rungen, Standortverlagerungen und Moder-
nisierungen vorrangig von Gemeinbedarfs-
einrichtungen wurden eine bauliche und 
städtebauliche Aufwertung wie auch eine 
adäquatere Auslastung erreicht. 

Der Stadtumbaubedarf ist schon heute hö-
her als er bisher auch mithilfe der Stadt-
umbauprogramme realisiert werden konn-
te. Infrastrukturanpassungen gehören des-
halb aus Sicht der befragten Kommunen 
beider Programme zu den wichtigen Hand-
lungsfeldern des künftigen Stadtumbaus.430

Wesentlich verursacht durch den fortschrei-
tenden demografischen Wandel zeichnet 
sich für die kommenden Jahre ein weiterer 
Stadtumbaubedarf in zentralen infrastruktu-
rellen Bereichen ab, unabhängig davon, in-
wieweit die Kommunen bereits an den Pro-
grammen teilnehmen. Dafür sprechen die 

430	  	
Ergebnisse aus Fallstudien, Ex-
perteninterviews mit Länder-
ministerien, Fachgespräche, 
Kurzbefragung.

33%

48%
42%

27%
19% 23% 20%

39%
29%

53%

45%
48%

50% 62% 55%
67%

48%

56%

14%
7% 10%

23%
19% 23%

13% 13% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ost West Gesamt Ost West Gesamt Ost West Gesamt

Anpassung der sozialen Infrastruktur Anpassung der technischen Infrastruktur Anpassung der verkehrlichen Infrastruktur

sehr wichtig wichtig weniger wichtig

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, Datenbasis: Kurzbefragung 2015, n=61 Stadtumbaukommunen. 

Abbildung 127: Künftige Handlungsfelder im Stadtumbau – Infrastrukturanpassung
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bisher erwarteten Trends: die teils rückläu-
fige Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 
unter 18 Jahren in einigen Regionen sowie 
die deutliche Zunahme alter Menschen in 
allen Regionen Deutschlands, insbesonde-
re der über 80-Jährigen.431

Soziale Infrastrukturen 

Noch ist nicht absehbar, wie sich die anhal-
tend große Zuwanderung von Flüchtlingen 
auf die Bevölkerungsentwicklung und da-
mit auch auf die konkrete Nachfrage öffent-
licher Infrastrukturen langfristig auswirken 
wird. Die erhebliche Zahl von Kindern und 
Jugendlichen unter den Flüchtlingen wird 
dort, wo sie sich beheimaten, die Nachfr-
agentwicklung insbesondere der Bildungs- 
und Betreuungsinfrastruktur beeinflussen. 
Wird davon ausgegangen, dass vor allem 
die großen, ohnehin wachsenden Städte 
mit Arbeitsplatzangeboten und/oder schon 
vorhandener Bevölkerung mit Zuwande-
rungshintergrund bevorzugte Wahlheimat 
werden, ist dort nicht nur weiterer Woh-
nungsneubau notwendig, sondern auch die 
Gemeinbedarfseinrichtungen werden eine 
noch höhere Nachfrage erfahren. In Wohn-
quartieren mit einer bereits gut ausgelaste-
ten Infrastruktur wird dies zu einer deutlich 
über den Kapazitäten liegenden Nachfrage 
führen, insbesondere bei Kitaplätzen sowie 
im Bereich der Bildung, und einen zügigen 
Ausbau der Angebote erforderlich machen.

Ob und inwieweit strukturschwache Re-
gionen von der Zuwanderung profitieren, 
lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kaum vorhersehen. Wenn es aber gelin-
gen sollte, größere Zuwanderergruppen 
auch in Städten und Gemeinden dieser Re-
gionen zu beheimaten, wäre das zugleich 
eine Chance, die vorhandenen Infrastruktu-
ren besser auszulasten und damit wohnort-
nahe Standorte in den Quartieren auch für 
die dort schon ansässigen Bewohner zu si-
chern. Dies ist allerdings nur ein rein quan-
titatives Szenario. Langfristig entscheidend 
für die soziale Stabilität in den Kommunen 
und Wohnquartieren ist, dass es gelingt, 
den Integrationsprozess erfolgreich zu ge-
stalten. Für die Schaffung der dafür not-
wendigen baulichen und städtebaulichen 
Voraussetzungen kann das künftige Stadt-
umbauprogramm im Zusammenspiel mit 
anderen Programmen einen Beitrag leisten.

Bildungsinfrastruktur

Vor allem dort, wo sich die Anzahl der Kin-
der und Jugendlichen in den nächsten 10 
bis 15 Jahren verringern wird, bleibt dies 
nicht ohne Auswirkungen auf die Nachfrage 
und Auslastung von Bildungseinrichtungen. 
Nach bisherigen Prognosen würde dies ins-
besondere 

�� 	im Osten das südliche Mecklenburg-Vor-
pommern, weit von Berlin entfernte Räu-
me Brandenburgs, die Harz-Region und 
Teilräume in Sachsen-Anhalt, Erzgebirge 
und Vogtland in Sachsen, das Altenbur-
ger Land sowie die Region Saalfeld-Son-
neberg im Süden und die Kyffhäuser-Re-
gion in Thüringen und 

�� 	im Westen Räume im südlichen Nie-
dersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in 
Nordhessen und Nord- und Ostbayern 
betreffen.

Hier wird allerdings genau zu beobachten 
sein, inwieweit eine verstärkte Zuwande-
rung sich auf die bis dato erwarteten Nach-
frageentwicklungen auch in diesen Regio-
nen auswirken wird. 

Die besondere Stadtumbaurelevanz er-
gibt sich daraus, dass es in strukturschwa-
chen, schrumpfenden Regionen häufig nur 
ein begrenztes Potenzial für die Um- und 
Nachnutzung von Gebäuden der Bildungs-
infrastruktur gibt. Dies hat insbesondere 
der bisherige Verlauf des Stadtumbaus Ost 
deulich gezeigt, wonach vor allem in alters-
strukturell homogenen Wohnquartieren mit 
rückläufiger Einwohnerzahl bereits zahlrei-
che Kita- und Schulgebäude sowie sukzes-
sive auch die angrenzenden Schulsporthal-
len wegen gesunkener Nachfrage teilweise 
oder ganz zurückgebaut werden mussten. 
Aber auch die Verlagerung von Schulstand-
orten in andere Stadtgebiete bzw. die Kon-
zentration von Standorten, beispielsweise 
zur Stärkung innerstädtischer Funktionen, 
löst Anpassungsbedarf in diesen Quar-
tieren aus. Nun werden diese Entwicklun-
gen, wenn auch regional differenziert, teils 
auf westdeutsche Kommunen vor allem in 
ländlichen Räumen übergreifen. Es stehen 
also in weiten Teilen grundsätzliche Um-
strukturierungsprozesse der Bildungsinfra-
struktur an. Trotz erprobter neuer Organi-
sationsmodelle für den Schulbetrieb wird 
es bei zu geringer Auslastung unvermeid-

431	  	
Vgl. BBSR (2015): Die Raumord-
nungsprognose 2035, S. 13.
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bar sein, auch Standorte ganz aufzugeben. 
Dies wird zwangsläufig mit einer stärkeren 
Konzentration dieser Infrastrukturangebo-
te auf die Mittel- und Oberzentren einher-
gehen müssen, was wiederum neue Her-
ausforderungen hinsichtlich der Sicherung 
der Erreichbarkeit dieser Einrichtungen mit 
sich bringt.432 Es ist also davon auszugehen, 
dass Umnutzung, Umbau, Rückbau oder 
Teilrückbau von sozialen Infrastrukturein-
richtungen in betroffenen Gebieten unum-
gänglich sein werden und somit auch künf-
tig weiteren Stadtumbaubedarf begründen. 

Vielfach befinden sich die Kommunen erst 
am Beginn des Umstrukturierungsprozes-
ses ihrer öffentlichen Angebote, indem un-
tergenutzte Standorte, z.B. von Bibliothe-
ken, Grundschulen und weiterführenden 
Bildungseinrichtungen, Kulturstätten oder 
Verwaltungen verlagert bzw. stärker räum-
lich konzentriert werden. Dies erfolgte mit 
dem Ziel, vorrangig leerstehende Gebäude 
in Innenstädten und innenstadtnahen Berei-
chen für die Ansiedlung dieser Angebote zu 
nutzen, den Leerstand abzubauen, die Aus-
lastung und damit Finanzierung dieser An-
gebote zu sichern und vor allem einen Qua-
litäts- und Attraktivitätsgewinn zu erzielen. 
Diese städtebauliche und bauliche Umnut-
zung und Umstrukturierung wird aufgrund 
des fortschreitenden demografischen Wan-
dels im künftigen Stadtumbauprogramm 
durch entsprechende Förderangebote des-
halb weiter fortzusetzen sein.

Auch wenn Städte und Gemeinden mit sin-
kenden Bevölkerungszahlen im besonde-
ren Stadtumbaufokus stehen, so kann ein 
infrastruktureller Anpassungsbedarf auch 
in Stadtquartieren stabiler oder wachsen-
der Kommunen entstehen. Vor allem in  
altersstrukturell homogenen Quartieren 
oder sogenannten „Generationenwechsel-
gebieten“ sind Unterauslastungen insbe-
sondere von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen oder Grundschulen möglich, während 
es an quartiersbezogenen Wohnpflege- und 
Betreuungsangeboten für die wachsende 
Zahl alter und hochaltriger Menschen oft 
mangelt. Insbesondere in Stadtquartieren 
mit wachsender Einwohnerzahl, vor allem 
durch hohe Zuwanderung, ist schon heute 
der Ausbau von Bildungs- und Betreuungs-
angeboten nötig, um die Attraktivität und 
soziale Stabilität zu sichern.

Technische Infrastrukturen

Die dramatischen Bevölkerungsrückgän-
ge im Osten Deutschlands wirkten sich be-
reits auf die Auslastung vor allem der lei-
tungsgebundenen Infrastruktur aus und be-
treffen die Wasser- und Abwassersysteme 
ebenso wie die Wärmeversorgung. Zu Ge-
samtmaßnahmen im Stadtumbau Ost ge-
hörte deshalb auch die Rückführung tech-
nischer Infrastrukturen, die im Rahmen des 
gesonderten Programmbereichs Rückfüh-
rung städtischer Infrastrukturen gefördert 
wird. Vor allem das Land Sachsen hat die-
sen Programmbereich fast ausschließlich 
dafür genutzt.433  

Bei weiter fortschreitendem Bevölkerungs-
rückgang ist davon auszugehen, dass der 
Anpassungsbedarf dieses Infrastrukturbe-
reiches in den folgenden Jahren wachsen 
wird. Insbesondere in Gebieten mit Rück-
baubedarf aufgrund steigenden Wohnungs-
leerstands wird dies auch künftig zu einem 
verstärkten Handlungserfordernis.

Ob und in welchem Umfang dort Rückbau 
erfolgen muss, ist von unterschiedlichen 
Faktoren abhängig: dem Umfang rückge-
bauter Wohnungen innerhalb der Quar-
tiere, den jeweiligen Netzstrukturen, bis-
her erfolgten Investitionen sowie den Sied-
lungs- und Grundstücksstrukturen. Die In-
frastrukturnetze bilden ein beträchtliches 
Anlagevermögen mit langer normativer 
Nutzungsdauer und entsprechenden Ab-
schreibungszeiträumen für bauliche Anla-
gen und Netze. Wurde in die Netze erst in 
jüngster Zeit investiert, wie dies vielfach in 
ostdeutschen Kommunen nach der Wende 
der Fall war, ist ein Teilrückbau von Netzen 
wirtschaftlich eine Herausforderung. Bei 
wachsendem Leerstand und Rückbaube-
darf vor allem in den ostdeutschen Wohn-
quartieren wird es unumgänglich werden, 
technische Infrastrukturnetze weiter anzu-
passen. Vielfach wurden bislang Leitun-
gen stillgelegt und Anschlüsse verändert, 
die Leitungen aber blieben in der Erde. Bei 
weiterem Rückbau ist jedoch mit umfang-
reicheren baulichen Anpassungen der Netz-
strukturen zu rechnen, die dann auch Stra-
ßen tangieren, unter denen die Leitungen 
meist verlaufen. 

432	   	
Vgl. Siedentop; Schulwitz, 
(2015): Kommunale Infrastruk-
turkosten und Demografie, im 
Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung und des Instituts für Lan-
des- und Stadtentwicklungsfor-
schung gGmbH.

433	  	
Mit dafür bis 2014 bewilligten 
ca. 27,2 Mio. Euro Bundesfi-
nanzhilfen werden bei 74 För-
dermaßnahmen in 32 Pro-
grammkommunen technische 
Infrastrukturen angepasst (vgl. 
BBSR, Förderdaten Stadtumbau 
Ost 2002 bis 2014). 
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Unterauslastung wirkt sich auch auf die 
Kostenstrukturen für die Versorgung aus, 
wobei insbesondere der hohe Fixkosten-
anteil wenig Spielraum bietet. Bleiben die 
Netze bei rückläufiger Nutzerzahl unange-
passt, steigen durch Umlage die Gebühren 
für den Verbrauch. Dies wäre ein weiterer 
Standortnachteil in ohnehin schon struktu-
rell benachteiligten Kommunen oder Wohn-
quartieren. Je disperser die städtebaulichen 
und baulichen Strukturen im Ergebnis um-
gesetzter Rückbaustrategien sind, desto 
schwieriger werden für die Ver- und Entsor-
ger auch wirtschaftlich tragbare Leitungsan-
passungen. Für die Lösung häufig vorhan-
dener Zielkonflikte zwischen wohnungs-
wirtschaftlich tragbaren Rückbaustrategien, 
städtebaulichen Zielen und Anforderungen 
an den Netzrückbau durch die Versorger 
braucht es deshalb auch im künftigen Stadt-
umbau nicht nur einen entsprechend lan-
gen, sondern vor allem abgestimmten (Pla-
nungs)Vorlauf. 

Technische Infrastruktur und Klimabelange

Die künftige Ausgestaltung der technischen 
Infrastrukturen hat jedoch noch weitere 
Implikationen. Sie ergeben sich aus den  
Herausforderungen von Klimaschutz und  
Klimafolgenanpassungen, die künftig im 
Stadtumbau noch stärker zu thematisieren 
sind. Vielfach liegen in den Programmkom-
munen Klimaschutzkonzepte bzw. energe-
tische Quartierskonzepte vor, die Maßnah-
menumsetzung ist jedoch oft erst angelau-
fen. Eine enge Verknüpfung mit Maßnah-
men aus dem Stadtumbauprogramm wird 
dabei zunehmendes Gewicht erlangen und 
auch Infrastrukturnetze tangieren. Zum ei-
nen betrifft dies mögliche Auswirkungen 
auf Netze bei einer verstärkten dezentrale-
ren energetischen Versorgung von Quartie-
ren durch Blockheizkraftwerke, Wärmepum-
pen oder Solarenergie. Zum anderen erzeu-
gen notwendige Maßnahmen zur Klima- 
folgenanpassung weiteren Handlungsbe-
darf. Beispielsweise müssen bessere Ablei-
tungen bei Starkregen durch anzupassende 
Leitungssysteme wie auch zusätzliche Rück-
haltebecken geschaffen werden. 

Verkehrliche Infrastrukturen

In beiden Stadtumbauprogrammen wa-
ren und sind zahlreiche Maßnahmen auf 
die verkehrliche Infrastruktur gerichtet, um 
die Mobilität zu sichern und zu verbessern. 
Durch die Schaffung neuer Fuß- und Rad-
wege und die Umgestaltung zentraler öf-

fentlicher Bereiche, die zugleich wichtige 
Verkehrsknoten sind, wurde bereits eine 
bessere und barrierefreiere Erreichbarkeit 
von Stadt- und Ortsteilen erzielt. 

In Kommunen mit stark rückläufiger Bevöl-
kerungszahl wirkt sich diese ähnlich wie bei 
den technischen Netzen auch auf die Net-
ze des öffentlichen Nahverkehrs aus. Un-
terauslastungen führen als Folge zu verlän-
gerten Taktfrequenzen und teils höheren 
Fahrpreisen. Bei stark rückläufigen Fahr-
gastzahlen vor allem beim schienengebun-
denen ÖPNV, so bei Straßenbahnen, wer-
den Netzanpassungen aus Wirtschaftlich-
keitsgründen nicht auszuschließen sein. 
Hier sind neue Lösungen gefragt.

In Wohnquartieren mit starkem Bevölke-
rungsrückgang steht zunehmend auch die 
Frage des weiteren Betriebs von unteraus-
gelasteten Verkehrsstraßen im Raum, de-
ren laufende Unterhaltung die kommuna-
len Haushalte ebenfalls belastet. Rückbau 
ist bislang nur selten eine Option gewesen, 
teilweise werden diese Straßen stillgelegt, 
dennoch bleiben Sicherungspflichten er-
halten. Ähnlich wie bei technischen Infra-
strukturen ist die jeweilige Rückbaustrate-
gie auch hier von Einfluss. Je disperser die 
Siedlungsstruktur wird, desto aufwändiger 
sind die Erhaltungskosten für die Infrastruk-
tur. Insofern ist derzeit nicht abzusehen, ob 
und inwieweit sich auch bei der verkehrli-
chen Infrastruktur ein Rückbau- bzw. An-
passungsbedarf ergeben wird. In stark 
schrumpfenden Kommunen bzw. Wohn-
quartieren wird er jedoch immer wahr-
scheinlicher. 

Herausforderungen erwachsen für den 
Stadtumbau jedoch nicht nur aus dem de-
mografischen Wandel allein. Neue Mobili-
tätskonzepte, wie sie sich aus dem Klima-
schutz und nötigen Klimafolgenanpassun-
gen ergeben, induzieren eine Reihe neuer 
Herausforderungen für den Stadtumbau. 
Überdimensionierte Verkehrstrassen, Ver-
kehrslärm, CO2-Immissionen sowie schlech-
te Erreichbarkeiten zu Fuß und mit dem 
Rad beeinträchtigen die Wohn- und Le-
bensqualität und die Umwelt gleicherma-
ßen. Nicht zuletzt tragen sie auch zu Woh-
nungs- und Gebäudeleerstand an vielbefah-
renen Straßen in den (Programm)Kommu-
nen bei. Auch für den Ausbau einer künftig 
stärkeren E-Mobilität sind die Verkehrswe-
ge noch nicht ausreichend vorbereitet, wo-
für allein schon die bisher unzureichende 
Ausstattung mit Elektrozapfsäulen nebst 
entsprechenden Stellplätzen spricht. Glei-
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ches betrifft Stellplätze für CarSharing oder  
(Leih)Fahrräder. Stadtumbaumaßnahmen 
zur Aufwertung öffentlicher Räume und 
zur Umstrukturierung oder Anpassung der 
Verkehrswege müssen deshalb strategisch 
und maßnahmenbezogen künftig noch stär-
ker mit modernen Mobilitätskonzepten ver-
zahnt werden. 

Gleichbleibend hoher Stadtumbaubedarf bei 
städtischer Infrastruktur 

Die Herausforderungen bei der Sicherung 
der Daseinsvorsorge werden angesichts der 
oben dargestellten Entwicklungen fortbe-
stehen, zunehmend auch weitere Kommu-
nen ergreifen und durch die Anforderungen 
von Klimaschutz und Klimaanpassung eher 
noch komplexer werdenden Handlungsbe-
darf erzeugen. Das künftige Stadtumbau-
programm wird somit den schon eingelei-
teten Prozess des demografischen und wirt-
schaftlichen Strukturwandels in vielen Kom-
munen weiterhin flankieren müssen. 

Eine Abschätzung des künftigen Fördermit-
telbedarfs für Infrastrukturanpassungen ist 
angesichts des aufgezeigten sich räumlich 
sehr differenziert verändernden Bedarfs 
schwierig. Der Stadtumbau wird aber so-
wohl auf die Beseitigung bereits vorhande-
ner Leerstände und Überkapazitäten im In-
frastrukturbereich zielen müssen als auch 
darauf, Leerständen infolge von Unteraus-
lastungen rechtzeitig durch Stadtumbau-
maßahmen vorzubeugen. 

8.3 Künftige Reichweite des Pro-
gramms

Wie sich der aufgezeigte Stadtumbaube-
darf in einer künftigen Programmbeteili-
gung weiterer Kommunen tatsächlich nie-
derschlagen wird, ist schwer abzuschät-
zen und vor allem schwierig zu quantifi-
zieren. Trotz kleinräumiger Prognosen zur 
Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung 
und zu deren Auswirkungen auf den Woh-
nungsmarkt sowie differenzierter Beschrei-
bungen zu künftigen Herausforderungen 
und dem Stadtumbaubedarf in den einzel-
nen Handlungsfeldern liegen nicht für alle 
Sachverhalte allgemein zugängliche, quan-
tifizierbare und vergleichbare Informationen 
vor. Problemlagen und Herausforderungen 
in den einzelnen Kommunen lassen sich 
so kaum gegeneinander abwägen. Das ist 
auch der Spezifik der Stadtumbauprogram-
me geschuldet, auf die sehr vielfältigen He-
rausforderungen des demografischen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Struk-
turwandels reagieren zu können. Unsicher 
ist zugleich, auf welche – heute noch gar 
nicht absehbaren – Entwicklungen oder 
Strukturwandelprozesse der Stadtumbau 
künftig reagieren muss, da sich wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Strukturen und 
Rahmenbedingungen kontinuierlich verän-
dern. Insofern lässt sich die künftige Reich-
weite im Rahmen dieser Evaluierung nur 
grob abschätzen. 

Auszugehen ist zunächst davon, dass zahl-
reiche Kommunen, die bereits mit Maß-
nahmen im Stadtumbau gefördert werden 
bzw. wurden, noch weiteren Förderbedarf 
haben werden, entweder für weitere Gebie-
te, die bisher zurückgestellt waren, bzw. für 
neue oder erneut kritische Problemlagen in 
bisherigen Fördergebieten. Die Kurzbefra-
gung unter ausgewählten Stadtumbaukom-
munen hatte ergeben, dass allein die 61 be-
fragten Kommunen rund 100 weitere För-
dergebiete im Blick haben.

Als ein Ergebnis der Strukturanalyse wurde 
herausgearbeitet, dass auch Kommunen in 
Ost und West, die noch nicht an den Pro-
grammen beteiligt sind, ähnlich problemati-
sche Entwicklungen wie Programmkommu-
nen aufweisen können. Da in Ostdeutsch-
land bereits nahezu alle größeren Städte 
im Stadtumbau gefördert werden, sind dies 
dort vorrangig weitere kleine Städte und 
Landgemeinden. In Westdeutschland ist die 
Situation unter den bisher nicht am Stadt-
umbau beteiligten Kommunen zwar deut-
lich differenzierter, aber es gibt darunter 
eine Reihe auch größerer Kommunen, de-
ren Situation auf einen möglichen Förder-
bedarf hinweist. 

Weitere Kommunen mit Stadtumbaubedarf 

Um diese Evaluierungsbefunde weiter 
zu vertiefen, wurde ein Modell erarbeitet, 
um Kommunen zu identifizieren, die künf-
tig vergleichbare Indikatorenkonstellatio-
nen aufweisen könnten, wie sie bei bisheri-
gen Programmkommunen anzutreffen wa-
ren. Für diese Indikatoren wurde ein Vari-
ablenset definiert. Es beinhaltet zentrale 
demografische Kennziffern, für die mit der 
BBSR-Raumordnungsprognose kleinräumi-
ge Prognosen vorliegen, die ergänzt wur-
den durch verfügbare Daten und Trendaus-
sagen zur Wohneigentumsquote, zur Woh-
nungsleerstandsentwicklung, zum Miet-
preisniveau, zur Arbeitslosenquote und zur 
Kaufkraft. 
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Einwohnerzahl Ost West Summe

unter 1.000 150 15 165

1.000 bis unter 5.000 271 54 325

5.000 bis unter 20.000 79 64 143

20.000 bis unter 50.000 0 38 38

50.000 bis unter 250.000 0 10 10

Summe 500 181 681

Abbildung 128: Anzahl weiterer, derzeit nicht in den Stadtumbauprogrammen ver-
tretener Kommunen mit zu heutigen Stadtumbaukommunen vergleichbaren Indi-
katorenkonstellationen 2030

Quelle: Evaluierung Stadtumbau Ost und West, Weeber+Partner mit InWIS, eigene Berech-
nung.

Abbildung 129: Stadtumbau im Spannungsfeld von Schrumpfung und Wachstum

Quelle: Weeber+Partner mit InWIS, eigene Darstellung.

434	  	
Einbezogen wurden Kommu-
nen mit weniger als 250.000 Ein-
wohnern. Je kleiner eine Kom-
mune ist, desto eher erscheint 
es möglich, ausgehend von der 
Situation in der Gesamtstadt 
auf Problemlagen in einzelnen 
Wohn- und Stadtquartieren zu 
schließen. Für Großstädte mit 
ihren teilräumlich sehr divergie-
renden Entwicklungen vermin-
derte sich die Schätzgenauigkeit 
des Modells.  

Im Ergebnis dieser modellhaften Abschät-
zung434 würden bis zum Jahr 2030 vo-
raussichtlich weitere knapp 700 Kom-
munen, davon 500 in Ostdeutschland 
und knapp 200 in Westdeutschland, die  
bisher noch nicht im Stadtumbau ge-
fördert wurden, solche ähnlichen Indi-
katorenkonstellationen aufweisen. Be-
zieht man Kommunen ab 1.000 Einwoh-
nern ein, beträfe dies rund 500 Städte 
und Gemeinden, werden nur Kommunen 
ab einer Größe von 5.000 Einwohnern be-
trachtet, wären es noch immer rund 190 
Kommunen, davon 80 in Ostdeutschland 
und 110 in Westdeutschland. 

Auslöser für Stadtumbau mehrdimensional 

Die quantitative Abschätzung kann aber die 
mögliche künftige Reichweite nur bedingt 
erfassen, da unsicher bleibt, inwieweit die-
se Kommunen tatsächlich auch stadtum-
baurelevante Problemlagen aufweisen. 

Die den Stadtumbau auslösenden städte-
baulichen Funktionsverluste erwachsen aus 
der Wechselwirkung demografischer, wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Entwick-
lungen. Diese Faktoren beeinflussen sich 
mit unterschiedlicher Intensität, auch zeit-
lich nachrangig, führen in den Kommunen 
zu ganz verschiedenen Problemkonstellati-
onen und Herausforderungen und können 
je nach Ausprägung Stadtumbaubedarf er-
zeugen. 

Typisch für den derzeitigen – und vor allem 
für den weiteren – Stadtumbau sind:

�  Kommunen, deren demografische und 
wirtschaftliche Entwicklung auch künftig 
durch eine anhaltende noch nicht bewäl-
tigte Strukturkrise geprägt sein wird, und 
die städtebauliche Funktionsverluste wei-
terhin zu kompensieren haben, 

�  Kommunen, die sich (inzwischen) demo-
grafisch zwar positiv entwickeln, deren 
wirtschaftliche und finanzielle Situation 
damit aber (noch) nicht mithalten kann 
und die sich mit den baulichen und städ-
tebaulichen Hinterlassenschaften bishe-
riger Strukturkrisen auseinanderzusetzen 
haben, 

�  Kommunen – vor allem größere –, in de-
nen einzelne Stadtteile von einer insge-
samt positiven Gesamtentwicklung abge-
hängt zu werden drohen und daher allein 
teilräumlich Stadtumbaubedarf in einem 
der Handlungsfelder erzeugen können,

�  Kommunen mit einer insgesamt stabilen 
positiven Entwicklung, aber städtebauli-
chen Funktionsverlusten oder Missstän-
den in für die Stadtentwicklung wichtigen 
Bereichen, die diese Entwicklung bein-
trächtigen oder gefährden können.

Stadtumbau im Spannungsfeld von 
Schrumpfung und Wachstum

Demografische Entwicklungen, lange nur 
unter dem Blickwinkel Schrumpfung als 
problematisch angesehen, können auch 
unter umgekehrtem Vorzeichen angesichts 
der neuen Dimension an Zuwanderung und 
einer ungleichmäßigen Binnenwanderung 
vielerorts einen besonders hohen Anpas-
sungs- und Integrationsbedarf erzeugen 
und damit ebenfalls Stadtumbaubedarf aus-
lösen. Diese Entwicklungen vollziehen sich 
auch künftig regional und lokal sehr diffe-
renziert.

Das künftig gemeinsame Stadtumbaupro-
gramm bietet die Chance, auf die sehr viel-
fältigen Herausforderungen des demogra-
fischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Strukturwandels und deren städtebau-

Wachstum

Schrumpfung

regional

lokal

Stadtumbau
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liche Folgen in den Kommunen reagieren 
zu können. Die Einschätzung des tatsäch-
lichen städtebaulichen Handlungsbedarfs 
und damit die Notwendigkeit für eine Pro-
grammbeteiligung der Kommunen braucht 
genaue Kenntnisse der konkreten Situatio-
nen vor Ort, die nicht zuletzt den jeweiligen 
Ländern obliegt. Sie setzen zudem strategi-
sche Schwerpunkte, die sie in „ihren“ Kom-
munen mit den Programmen – auch im Ka-
non mit anderen Programmen der Städte-
bauförderung – angehen wollen.

8.4 Instrumente und Investitionen

Planungs- und Steuerungsinstrumente

Die Ergebnisse der Programme Stadtum-
bau Ost und Stadtumbau West belegen, 
dass sich das planungs- und baurechtli-
che Instrumentarium bewährt hat, zumal 
von beiden Programmen wesentliche Im-
pulse für notwendige Anpassungen z.B. 
des BauGB ausgegangen sind. Dazu zählt 
vor allem die Aufnahme des Stadtumbaus 
in das BauGB. Mit der BauGB Novelle 2011 
(§ 171a) wurden die Stadtumbaumaßnah-
men zudem durch die Aufnahme von Kli-
maschutz und Klimaanpassung ergänzt. 
Die Anpassung des Rückbaugebotes (§ 179 
BauGB) mit der Novelle 2013 ist ebenfalls 
ein Ergebnis aus dem Stadtumbauprozess 
und wird den Anforderungen im Umgang 
mit verwahrlosten Immobilien und inakti-
ven Eigentümern besser gerecht.

Städtebauliche Entwicklungskonzepte

Integrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte für Fördergebiete sind Grundlage des 
Stadtumbaus nach BauGB. Fast alle Pro-
grammkommunen verfügen über ein sol-
ches Entwicklungskonzept, häufig vor al-
lem in den ostdeutschen Kommunen ist es 
bereits mehrfach fortgeschrieben worden. 
Der Umsetzungsprozess zeigt, dass die-
se Konzepte – auch aufgrund des integrati-
ven fachübergreifenden Ansatzes – als Pla-
nungsgrundlage mit entscheidend für den 
Erfolg der Programme sind. 

Der künftige Stadtumbau wird auf eine Viel-
zahl von Herausforderungen reagieren und 
entsprechende Maßnahmen ableiten müs-
sen. Dies ist auch mit erhöhten Anforde-
rungen an die Qualität der jeweiligen Pla-
nungsgrundlagen verbunden. Angesichts 
der immer komplexeren Herausforderun-
gen und Umstrukturierungserfordernisse 
sollte sich der Betrachtungsraum von inte-

grierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zepten nicht nur auf das jeweilige Förder-
gebiet beschränken, sondern die gesamte 
Stadt oder die angrenzende Region in den 
Blick nehmen, auch um tragfähige Lösun-
gen für die Fördergebiete zu entwickeln. 
Zwar ist schon heute die Herstellung ge-
samtstädtischer Bezüge bei der Erstellung 
von Entwicklungskonzepten gefordert, dies 
erscheint angesichts des sich vollziehen-
den Strukturwandels und seiner vielfälti-
gen Auswirkungen auf die Stadt- bzw. Ge-
meindestrukturen jedoch als eine zu all-
gemein gehaltene Forderung. Grundlage 
des Stadtumbaus sollten deshalb Integrier-
te Stadt- oder Gemeindeentwicklungskon-
zepte bilden. 

Besonders gilt es weiterhin, den integrati-
ven fachübergreifenden Charakter der Kon-
zepte zu stärken. Abgestimmte Wohnungs-
marktkonzepte, Infrastrukturplanungen und 
Klimakonzepte sollten, wenn sich daraus 
Stadtumbaumaßnahmen begründen, zur 
Voraussetzung der Förderung gemacht wer-
den, um möglichen Fehlallokationen recht-
zeitig zu begegnen. Vielfach ist dies schon 
gängige Praxis und hat die Planungsqualität 
und Planungssicherheit deutlich verbessert.

Einsatz von Beauftragten/Stadtumbau- 
management

Die Anforderungen an die Kommunen bei 
der Planung und Umsetzung von Stadtum-
baumaßnahmen steigen. Die inhaltliche 
Komplexität, interdisziplinäres Fachwissen 
und ein erhöhter Koordinations- und da-
mit Zeitaufwand prägen den Stadtumbau-
prozess innerhalb kommunaler Verwaltun-
gen. Zur Unterstützung und Qualifizierung 
des Konzeptions- und Umsetzungsprozes-
ses können deshalb Externe mit Planungen 
und Moderation beauftragt werden. Diese 
Fördermöglichkeit muss auch im künftigen 
Stadtumbau fortgesetzt werden. 

Die Einrichtung eines Stadtumbaumanage-
ments kann Teil dieser externen Beauftra-
gung sein und hat sich dort, wo es zum Ein-
satz kommt, sehr bewährt. Je komplexer 
die Gesamtmaßnahmen ausgerichtet sind, 
desto wichtiger ist die Möglichkeit, dafür 
auch künftig ein externes Stadtumbauma-
nagement einsetzen zu können. 

Auch zur notwendigen Stärkung der Mit-
wirkungsbereitschaft privater Eigentümer 
kann ein Stadtumbaumanagement beitra-
gen, wie die Ergebnis- und Wirkungsanaly-
se zeigt. Um hier zu deutlicheren Fortschrit-



Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West254

ten zu kommen, wird es unverzichtbar sein, 
weitere zielführende Instrumente einzuset-
zen oder zu erproben. 

Förderung der Beteiligung und Mitwirkung 
der Bürgerinnen und Bürger

Nachhaltiger Stadtumbau braucht eine 
breite Basis und Verankerung. Dazu gehört 
die Beteiligung und Mitwirkung zivilgesell-
schaftlicher Akteure, insbesondere der Be-
wohnerinnen und Bewohner. Die Identifi-
kation mit dem Quartier und das Interesse 
und Engagement, sich am Stadtumbau zu 
beteiligen, wachsen, wenn entsprechende 
Formen und Möglichkeiten dafür geboten 
werden. Deutlich ist jedoch auch, dass un-
terschiedliche Interessenlagen die Planung 
und Umsetzung von Stadtumbaumaßnah-
men zunehmend beeinflussen. Die offen-
sive Auseinandersetzung mit Zielkonflik-
ten wird deshalb auch künftig Aufgabe ei-
ner beteiligungsorientierten Steuerung des 
Stadtumbaus sein. 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Stadtumbauprozesse sind ganz wesentlich 
auch Kommunikationsprozesse. Informa-
tive und auch kreative Formen der Öffent-
lichkeitsarbeit, z.B. im Rahmen der Strate-
gie- und Leitbildentwicklung wie auch der 
Maßnahmenumsetzung, sollten stärker mit 
modernen Formen der Öffentlichkeitsarbeit 
verbunden werden. Hier hat der bisherige 
Stadtumbauprozess schon gute Ansätze ge-
zeigt, sie jedoch noch weiter auszubauen 
und durch entsprechende Förderung zu un-
terstützen, bleibt herausfordernd und nötig. 

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen und Investitionsanreize

Umfangreiche Investitionen in Wohnungs- 
und Immobilienbestände erfordern eine 
hinreichende wirtschaftliche Tragfähigkeit 
und verlässliche Rahmenbedingungen für 
Investoren. Dies gilt für private Eigentümer 
und Wohnungsunternehmen in gleichem 
Maße. Gerade in Regionen, in denen sich 
die Wohnungsnachfrage in den letzten Jah-
ren rückläufig entwickelt hat und die Prog-
nosen von einem weiteren Haushalts- und 
Nachfragerückgang ausgehen, sind die In-
vestitionsbedingungen schwierig. Auf sol-
chen Märkten besteht ein intensiver Wett-
bewerb um die Haushalte, die auf den ein-
zelnen Teilmärkten Wohnungen suchen und 
anmieten. 

Für Investoren besteht einerseits die Not-
wendigkeit, nicht mehr zeitgemäße Woh-
nungsbestände an heutige Nachfragewün-
sche anzupassen und die Vermietbarkeit 
dieser Wohnungen dadurch sicherzustel-
len. Andererseits birgt dies bei hohem und 
steigendem Wohnungsüberhang die Ge-
fahr, dass auch aufgewertete Wohnungen 
nur schwer zu vermieten sind. Es besteht 
zugleich das Risiko einer sogenannten ru-
inösen Konkurrenz, der viele Wohnungsei-
gentümer ausgesetzt sind und bei der – wie 
es heute schon anzutreffen ist – diese Ei-
gentümer nicht mehr handlungsfähig sind.

Darüber hinaus besteht dort, wo auch wei-
terhin oder zukünftig neu der Rückbau von 
Wohnungsbeständen in größerem Umfang 
erforderlich sein wird, ein erheblicher In-
vestitionsbedarf zur Herrichtung von Er-
satzwohnungen sowie für das Management 
komplexer Umzugsprozesse im Zusammen-
hang mit dem Rückbau. 

Angesichts dieser Bedarfe und teilweise 
schwieriger Investitionsrahmenbedingun-
gen ist es für eine erfolgreiche Weiterfüh-
rung des Stadtumbaus und für eine integ-
rative Quartiersentwicklung wichtig, ausrei-
chende Investitionsanreize für verschiedene 
Akteursgruppen bedarfsgerecht ausgestal-
tet zur Verfügung zu stellen und mit Augen-
maß zu dimensionieren.

Investitionsanreize im Stadtumbaukontext

Entscheidende Investitionsanreize gehen im 
Stadtumbau von der Aufwertung öffentli-
cher Räume und des Wohnumfeldes aus. 
Sie sind häufig Voraussetzung dafür, dass 
private Investitionen in den Wohnungs- und 
Gebäudebestand überhaupt angestoßen 
werden konnten. Diese positiven Impulse 
für die jeweiligen Quartiere müssen auch 
in Zukunft eine nennenswerte Größenord-
nung erreichen, damit sie in ihrem Umfeld 
tatsächlich wirksame Anreize für Folgein-
vestitionen vermitteln. Angesichts der er-
zielten positiven Wirkungen (siehe Kapitel 
5.3) wie auch der zukünftigen hohen Bedar-
fe ist eine hinreichende Mittelausstattung 
für die städtebauliche Aufwertung im Rah-
men des Stadtumbaus unabdingbar. 

Zusätzlich zur Aufwertung des öffentli-
chen Raums sind auch direkte Zuschüs-
se aus der Städtebauförderung zur Abde-
ckung von unrentierlichen Aufwendungen 
der Immobilieneigentümer eine wichtige 
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Komponente für die Aufwertung der Quar-
tiere und Bestände in ihrem Gesamtzusam-
menhang. Die Evaluierung zeigt, dass die-
se – insbesondere in Kombination mit der 
Aufwertung des Umfelds – gemeinsam eine 
hohe Hebelwirkung aufweisen. 

Sowohl im Stadtumbau Ost – hier insbe-
sondere mit dem Programmbereich Sa-
nierung und Sicherung von Altbauten – als 
auch im Stadtumbau West bestehen damit 
wichtige gebäudebezogene Komponenten. 
Die Auswertung u.a. der Fallstudien in der 
Evaluierung zeigt, dass diese – in unter-
schiedlicher Ausgestaltung – häufig ange-
wendet werden. 

In der Praxis der Städtebauförderung wird 
daher die Gebäude- und Wohnungsmoder-
nisierung entweder mit einer bewussten 
Konzentration auf wenige Gebäude oder 
auf mehrere Gebäude mit einer geringe-
ren Förderhöhe verbunden, um mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln entsprechen-
de Wirkungen erzielen zu können. Dies gilt 
sowohl für die sehr erfolgreiche Nutzung 
des Programmteils Sanierung und Siche-
rung von Altbauten im Stadtumbau Ost 
als auch für die Aufwertung von Gebäuden 
über eine Hüllenförderung oder über kom-
munale Fassaden-, Hof-, Modernisierungs- 
und sonstige Anreizproramme. Diese Inves-
titionsanreize aus der Städtebauförderung 
müssen immer subsidiär ausgestaltet wer-
den.

Im Hinblick auf die zukünftigen Bedarfsla-
gen bei städtebaulich wichtigen Gebäu-
den und bei Altbauten mit hohem Investi-
tionsbedarf wurde von Mitgliedern des Ex-
pertenkreises darauf hingewiesen, dass 
die Anreizförderung mit eher kleinen För-
derhöchstbeträgen zwar eine wichtige Sig-
nalwirkung für die Eigentümer haben kann, 
oft aber nicht zu einer nachhaltigen Sanie-
rung und Modernisierung der Gebäude und 
Wohnungen führen. In bestimmten Kons-
tellationen ist daher eine Konzentration auf 
wenige Objekte und Eigentümer mit einem 
höheren Förderbetrag zugunsten einer um-
fassenden Sanierung sinnvoller. 

Die Herausforderungen gerade bei inner-
städtischen Quartieren mit hohem immobi-
lienwirtschaftlichen Investitionsbedarf und 
zugleich hohem städtebaulichen Erneue-
rungsbedarf werden in Zukunft an Bedeu-
tung zunehmen. 

Der Stadtumbau kann allerdings nicht 
den erhöhten Bedarf an Unterstützung für  
die wohnungswirtschaftlichen Investitionen 

in den Quartieren mit hohem städtebauli-
chem und wohnungswirtschaftlichem Auf-
wertungsbedarf allein abdecken. Es bedarf 
daher über die Städtebauförderung hinaus 
auch zukünftig wirksamer Förderanreize für 
die wohnungswirtschaftlichen Investitionen 
in den Stadtumbauquartieren mit diesem 
erhöhten Aufwertungsbedarf. Daher ist die 
Frage zu stellen, ob die bisherigen Förderin-
strumente dafür ausreichen. Die derzeitige 
Förderkulisse beruht vor allem auf folgen-
den Instrumenten:

�� 	Wohnraumförderung der Länder;

�� 	steuerliche Erleichterungen in Sanie-
rungsgebieten und bei Denkmälern;

�� 	Programme der KfW für die energetische 
Sanierung und den altersgerechten Um-
bau.	

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen 
werden, dass auf stabilen Wohnungsmärk-
ten diese Investitionsanreize ausreichen, 
die erforderlichen Angebotsverbesserun-
gen und den Neubau sowie die Moderni-
sierung von Wohnraum für Haushalte mit 
geringerem und mittlerem Einkommen zu 
finanzieren. Das seit langem sehr niedrige 
Zinsniveau erlaubt unter regulären Bedin-
gungen die Finanzierung auch größerer In-
vestitionen. Erhöhte, verbleibende unren-
tierliche Aufwendungen im Zusammen-
hang mit Maßnahmen der Stadterneuerung 
können in den entsprechenden Förderkulis-
sen dann mit der Städtebauförderung abge-
deckt werden. 

Für die derzeitige Situation in den Stadtum-
baukommunen mit schwachem Wohnungs-
markt und für die Quartiere und Wohnungs-
bestände mit hohem Interventions- und In-
vestitionsbedarf muss allerdings auch kon-
statiert werden, dass sich die Förderanreize 
nicht immer als ausreichend erweisen, um 
schwierige Objekte anzugehen. Dies gilt so-
wohl für die westdeutschen als auch für die 
ostdeutschen Länder. 

Gerade im Stadtumbau Ost haben sich die 
Investitionsanreize im Wohnungsbereich er-
heblich verringert, während sie etwa im ge-
werblichen Bereich nach wie vor bestehen. 
Eine erhebliche Einschränkung erfolgte be-
reits Ende 2004 mit dem Auslaufen der da-
maligen Investitionszulage, die im Zusam-
menwirken mit anderen Fördermöglich-
keiten und der Städtebauförderung für ei-
nen massiven Investitionsschub sorgte. 
Seit auch das damalige – zeitweise auch in 
den westdeutschen Ländern angebotene – 
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KfW-Wohnraummodernisierungsprogramm 
auslief, bestehen derzeit für eine allgemei-
ne und mit hohen Aufwendungen verbun-
dene Sanierung und Modernisierung kei-
ne wirksamen Förderanreize außerhalb der 
energetischen Sanierung über die KfW-Pro-
gramme und der Wohnraumförderung der 
Länder.

Im Sinne einer den Stadtumbau begleiten-
den Förderung bedeutet dies – immer vor 
dem Hintergrund der dargestellten Heraus-
forderungen – für Quartiere und Bestände 
mit hohen, unrentierlichen Investitionsbe-
darfen:

�� 	die Wohnraumförderung strategisch noch 
stärker für diese Bedarfe im Stadtumbau-
kontext zu nutzen 

�� oder wieder gezielte Investitionsförderung 
im Sinne einer auf Stadtumbauquartiere 
konditionierten, im Hinblick auf Förderge-
genstände/begünstigte Investitionen aber 
relativ breit angelegten Unterstützung zu 
betreiben (in Anlehnung an die damalige 
bewährte Investitionszulage)

�� 	oder die Förderung über die KfW-Pro-
gramme in dieser Hinsicht zu ergänzen

�� 	oder eine rein steuerliche Förderung mit 
ihren spezifischen selektiven Wirkungen 
aufzulegen, mit der nicht alle Akteurs-
gruppen erreicht werden können.

Eine Finanzierung allein über die zur Verfü-
gung stehenden Mittel der Städtebauförde-
rung erscheint ohne eine deutliche Auswei-
tung nicht möglich. 

Unter den grundsätzlich in Frage kommen-
den Fördersystemen bietet sich insbeson-
dere eine noch intensivere Nutzung der 
Wohnraumförderung der Länder an. Hier-
bei kann an gute Erfahrungen in der sys-
tematischen Verknüpfung mit Stadtumbau-
maßnahmen angeknüpft werden. 

Die Kombination von Wohnraumförderung 
(überwiegend Darlehensförderung, teilwei-
se auch Zuschusskomponenten) und Zu-
schüssen aus dem Stadtumbau ermögli-
chen es, die für die Gesamtinvestition erfor-
derliche Finanzierungsgrundlage zu schaf-
fen und die Rentierlichkeit von Investitionen 
zu sichern.435 Zudem bietet die Verknüpfung 
gerade für nicht-professionelle Bauherren 
die Möglichkeit, die Darlehensförderung 
mit Förderzuschüssen zu kombinieren, die 
einen höheren Anreiz aufgrund eines gerin-
geren bürokratischen Aufwands darstellen. 

Hier gibt es zahlreiche ermutigende Beispie-
le aus verschiedenen Ländern, die das der-
zeitige Spektrum der Möglichkeiten nutzen. 
Um den Wirkungsgrad der Stadtumbauför-
derung in der Altbausanierung zu erhöhen, 
werden solche Handlungsansätze mit dem 
Ziel erprobt, niedrigschwellige Zugänge 
zur Förderung für private Kleineigentümer 
zu schaffen. Sie kombinieren internetba-
sierte Informations- und Beratungsangebo-
te mit einer auf Förderpauschalen (EU-Bei-
hilfe-Problematik) umgestellten Förderpra-
xis. Eine grundsätzliche Evaluierung dieser 
erfolgversprechenden Ansätze steht noch 
aus. Allerdings gibt es Beobachtungen, 
dass auch Förderung im geringen Umfang, 
wie bspw. durch Haus-, Fassaden- und Hof-
flächenprogramme, durchaus eine Impuls- 
und Aktivierungsfunktion haben können.436

Die Zugänge zu beiden Förderwegen sind 
aber noch längst nicht systematisch er-
schlossen und einer breiten Eigentümer-
schaft zugänglich gemacht worden.437

Auch für die gewerbliche Wohnungswirt-
schaft kann die Wohnraumförderung eine 
wirksame Unterstützung von Investitionen 
im Stadtumbaukontext leisten. Wohnungs-
unternehmen und wohnungswirtschaftli-
che Verbände haben in diesem Zusammen-
hang als Alternative zum Anreizinstrument 
der Altschuldenhilfe und in der Weiterent-
wicklung der Förderanreize einen Vorschlag 
entwickelt: Eigentümer, die in zukunftsfähi-
ge (Wohn- und Innenstadt-) Quartiere inves-
tieren, erhalten im Rahmen der Wohnraum-
förderung der Länder Investitionshilfen in 
Form eines Investitionsbonus vorrangig, 
wenn sie sich auch an den notwendigen 
Rückbaumaßnahmen beteiligen.438 Der zu-
sätzliche Investitionsanreiz könnte von Län-
dern unter Nutzung „eines Teils der ihnen 
jährlich zur Verfügung stehenden Kompen-
sationsmittel sowie gegebenenfalls ande-
rer Landesmittel erfolgen“.439 Der Bonus 
sollte nach Baualter gestaffelte Kosteno-
bergrenzen für förderfähige Aufwendun-
gen beinhalten und regional differenziert 
werden. Die Förderung sollte sich in Höhe 
der bisherigen Altschuldenentlastung be-
wegen. Analog dazu soll ein privilegierter 
Zugriff auf Stadtumbaumittel für die Um-
setzung von Aufwertungsmaßnahmen er-
folgen können.440 Somit würden Städtebau- 
und Wohnraumförderung zielgenau mitein-
ander verkoppelt und ausgerichtet. 

435	  	
Vgl. Fachgespräch „Anpassung 
von Wohnquartieren und Wohn-
siedlungen im Stadtumbau“ im 
Rahmen der Evaluierung Stadt-
umbau Ost und West, Septem-
ber 2015.

436	  	
Vgl. Expertengespräch mit 
MBWSV Nordrhein-Westfalen 
im 2. Quartal 2015; Vgl. Fallstu-
die Halle/Saale.

437	  	
Vgl. BBSR (2014): Anreizinst-
rumente für Investitionen im 
Stadtumbau Ost. Alternativen 
zur Altschuldenhilfe?, S. 76.

438	  	
Vgl. ebenda, S. 79.

439	  	
Vgl. ebenda, S. 76ff.

440	  	
Positionspapier des GdW zum 
Stadtumbau (unveröffentlicht).
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Gute Erfahrungen machen u.a. die Länder 
Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mit 
dem Abschluss von Kooperationsverträgen 
mit den Kommunen und Unternehmen so-
wie mit der gezielten Förderung von quar-
tiersbezogenen Aufwertungen und Um-
strukturierungen von Wohnungsbestän-
den und Siedlungen, letztere auch unter 
Einschluss von gezielten Rückbaumaßnah-
men. Hier kommen Wohnraum- und Städ-
tebauförderung in Kombination zum Ein-
satz. In Kooperationsvereinbarungen kön-
nen Investitions- oder Rückbauverpflich-
tungen der Unternehmen und kommunale 
Gegenleistungen definiert werden: eine pri-
oritäre Bearbeitung von Förderanträgen, die 
verlässliche Umsetzung von Aufwertungs-
maßnahmen im öffentlichen Raum, die 
Ausübung von Vorkaufsrechten bei schwie-
rigen Immobilien oder deren satzungsmä-
ßige Vorbereitung. Auf Landesebene kann 
der Kooperationsvertrag als Gegenleis-
tung einen besonderen Zugang zu Förder-
mitteln zusichern, etwa indem Fördermittel 
über mehrere Jahre reserviert werden.441  

441	  	
Fachgespräch „Anpassung von 
Wohnquartieren und Wohnsied-
lungen im Stadtumbau“ im Rah-
men der Evaluierung Stadtum-
bau Ost und West, September 
2015.

Das Land Brandenburg erprobt das Instru-
ment derzeit in vier Kommunen gemein-
sam mit den kommunalen und wohnungs-
wirtschaftlichen Akteuren (in Wittenberge, 
Wittstock/Dosse, Frankfurt/Oder, Eisenhüt-
tenstadt). In Nordrhein-Westfalen wird der 
gezielte Einsatz der Wohnraumförderung 
unter dem Motto „Energetische Sanierung 
plus/und mehr“ derzeit in einer Reihe von 
Pilotvorhaben quartiersbezogen gebündelt. 

Allerdings besteht durchaus eine Heraus-
forderung für Länder darin, die Wohnraum-
förderung sowohl für die Unterstützung des 
dringenden benötigten Wohnungsneubaus 
in den Bedarfsschwerpunkten, als auch für 
die Unterstützung der Bestandsanpassung 
– im Altbau wie in anderen Beständen – in 
den Stadtumbaustandorten mit zu nutzen. 
Die bereits im Dialog mit den Akteuren des 
Stadtumbaus in den Kommunen vereinbar-
ten Kooperationen zeigen, dass es möglich 
ist, die Wohnraumförderung bedarfsgerecht 
für beide Ziele zu nutzen. 
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9 Die Ergebnisse der Evaluierung im Über-
blick

Die vorliegende Evaluierung hatte die 
Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramme Stadtumbau Ost und Stadtumbau 
West vergleichend zu untersuchen und auf-
zuzeigen, inwieweit beide Programme – wie 
im Koalitionsvertrag vorgesehen – künftig 
zu einem qualitativ aufgewerteten Stadt-
umbauprogramm zusammengeführt wer-
den können. 

Die Stadtumbauprogramme gehören zu 
den wichtigsten Instrumenten der Stadt-
entwicklungspolitik. Notwendig war und 
ist der Stadtumbau, weil sich die mit gro-
ßer Dynamik verändernden strukturellen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere demografische Entwicklung 
und wirtschaftlicher Strukturwandel, immer 
stärker auf die städtebauliche Funktionalität 
und Qualität der Städte und Gemeinden in 
Ost wie West auswirken. 

Der demografische Wandel ist durch regio-
nal sehr gegenläufige Tendenzen geprägt. 
Einerseits gehen die Einwohnzahlen in den 
ostdeutschen, aber auch zahlreichen west-
deutschen Regionen, vor allem in Klein- 
und Mittelstädten in strukturschwachen und 
vielen ländlich geprägten Räumen, zurück. 
Andererseits wachsen vor allem in den 
letzten Jahren die Einwohnerzahlen in Bal-
lungszentren und Universitätsstädten durch 
Zuwanderung. Dies verändert die Alters-
strukturen in unterschiedlicher Weise bei 
einer jedoch insgesamt wachsenden Zahl 
alter Menschen und beeinflusst die Nach-
frage auf dem Wohnungs- und Immobilien-
markt wie auch die infrastrukturelle Versor-
gung und Ausstattung. 

Der wirtschaftliche Strukturwandel geht ein-
her mit erheblichen Umstrukturierungen, 
führt zur Aufgabe oder zu Standortverlage-
rungen von Unternehmen, zu veränderten 
Flächennachfragen, Nutzungszyklen und 
(Einzel)Handelsstrukturen, letzteres verur-
sacht z.B. durch verstärkten Onlinehandel 
und gewandeltes Konsumentenverhalten. 

Diese Entwicklungen verlaufen, auch in ih-
rem Zusammenwirken, regional sehr dif-
ferenziert, wobei sich die Schere zwischen 

strukturschwachen, meist schrumpfenden, 
sowie stabilen und wachsenden Kommu-
nen weiter öffnet. 

Die städtebaulichen Folgewirkungen in den 
Kommunen sind erheblich und zugleich 
auslösend für den bisherigen Stadtumbau. 
Dazu gehören vor allem:

�� 	Wohnungsleerstände in Wohnquartieren 
und Wohnsiedlungen unterschiedlicher 
Baualtersklassen, in innerstädtischen Be-
reichen verstärkt im unsanierten Altbau, 

�� 	unsanierte, teils ruinöse Gebäudebestän-
de, die historisch wertvoll und stadtbild-
prägend sind, sowie der Verfall histori-
scher und typischer Gebäudeensembles 
aufgrund mangelnder Nachnutzungsper-
spektiven, 

�� 	erhebliche, teils großflächige Brachen, 
leerstehende Gebäude und Anlagen ehe-
maliger Industrie-, Gewerbe-, Militär- und 
Bahnflächen, auch leerstehende Kaufhäu-
ser, Bahnhofs- oder Postgebäude, 

�� 	nicht (mehr) bedarfsgerechte und/oder 
sanierungsbedürftige Einrichtungen und 
Anlagen der sozialen Infrastrukturen, vor 
allem Kitas, Schulen,

�� 	vernachlässigte, teils verwahrloste öffent-
liche Plätze, Frei-, Spiel- und Erholungs-
flächen mit wenig Nutzungsqualität, ins-
gesamt ein Mangel an qualifizierter grü-
ner Infrastruktur,

�� 	überdimensionierte Straßenräume, er-
hebliche Verkehrsbelastungen, defizitäre 
Radwegenetze sowie unzureichende Bar-
rierefreiheit bei Fußwegeverbindungen. 

Der Handlungsbedarf, sich den damit ver-
bundenen und meist sehr komplexen Pro-
blemen durch geeignete Strategien und 
Maßnahmen zu stellen, ist groß, aber von 
den Kommunen aus eigener Kraft nicht zu 
bewältigen. Stadtumbau ist deshalb seit 
2002 ein wichtiger Bestandteil der Städte-
bauförderung von Bund und Ländern. Die 
Ziele von Stadtumbaumaßnahmen sind seit 
2004 auch im Baugesetzbuch (§§  171a-d 
BauGB) fest verankert. 
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Stadtumbauprogramme zur Bewältigung 
städtebaulicher Folgen des Strukturwan-
dels 

Beide Programme haben mit den bisher 
umgesetzten Stadtumbaumaßnahmen we-
sentlich dazu beigetragen, die Wohn- und 
Lebensqualität der Menschen in den För-
dergebieten zu verbessern. Durch städte-
bauliche Aufwertung, Umstrukturierung 
und Leerstandsbeseitigung gehen deutli-
che Signale für die Zukunftsfähigkeit der 
vom Strukturwandel besonders betroffenen 
Städte, Gemeinden und Quartiere aus und 
es werden wichtige Beiträge zur Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse in den Teil-
räumen der Bundesrepublik und zur Siche-
rung der sozialen Stabilität geleistet.

Die Stadtumbauprogramme zielten bisher 
stark auf vom demografischen Wandel be-
sonders betroffene Kommunen. Die Ana-
lysen belegen, dass gerade sie auch er-
reicht wurden: In Ostdeutschland haben 
alle Programmkommunen Einwohnerver-
luste zu verzeichnen, in Westdeutschland 
rund 60 %, wobei sich hier drei Viertel der 
westdeutschen Bevölkerungsverluste kon-
zentrieren. 

Das Programm Stadtumbau Ost

Ausgelöst wurde der Stadtumbau durch 
den dramatischen Leerstand von Wohnun-
gen infolge deutlicher Einwohnerrückgän-
ge. Deshalb war es vordringlich, mithilfe 
des Stadtumbauprogramms den struktu-
rellen Leerstand von Wohnungen zu redu-
zieren und lokale Wohnungsmärkte zu sta-
bilisieren, um so die Wohn- und Lebens-
qualität der Menschen in vielen Quartieren 
auch unter Schrumpfungsbedingungen zu 
sichern und zu verbessern sowie sich ab-
zeichnenden Segregationsprozessen in 
Stadtquartieren entgegenzuwirken.

Das Programm Stadtumbau Ost hat seit 
seinem Start im Jahr 2002 einen zentralen 
Beitrag geleistet, den erheblichen struktu-
rellen Leerstand von Wohnungen in den 
ostdeutschen Kommunen zu reduzieren. 
Strategisch-konzeptionell bedeutete dies 
einen Paradigmenwechsel vom Wachs-
tum zur Schrumpfung innerhalb der Stadt-
entwicklung vieler Kommunen. Auf der 
Grundlage integrierter städtebaulicher Ent-
wicklungskonzepte haben Kommunen mit 
den Immobilieneigentümern – mehrheit-
lich kommunale Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften – abgestimmte Auf-

wertungs- und Rückbaustrategien für die 
Fördergebiete erarbeitet und schrittweise 
umgesetzt. 

Das Stadtumbauprogramm beinhaltete zu-
nächst zwei zentrale Programmbereiche, 
den Bereich Aufwertung und den Bereich 
Rückbau zur Beseitigung des strukturellen 
Wohnungsleerstands. Im Programmverlauf 
kamen zwei weitere Programmbereiche hin-
zu: zur Rückführung städtischer Infrastruk-
turen sowie zur Sanierung und Sicherung 
von Altbauten. Diese unterscheiden sich ne-
ben ihrer inhaltlichen Zielrichtung vor allem 
durch unterschiedliche Förderkonditionen, 
denn nur für den Programmbereich Aufwer-
tung ist ein kommunaler Mitleistungsanteil 
zu erbringen. Im Programmverlauf erfolg-
te eine stärkere Orientierung auf die Innen-
städte. Dies geschah nicht zuletzt auch, weil 
es geeignete Lösungen braucht, dem wei-
ter wachsenden Leerstand im Altbau zu be-
gegnen und dabei insgesamt die innerstäd-
tische Entwicklung zu fördern. 

Das Programm Stadtumbau West 

Auch das Programm Stadtumbau West zielt 
darauf, die Folgewirkungen des demogra-
fischen und wirtschaftsstrukturellen Wan-
dels auf die Stadtentwicklung zu bewälti-
gen. Das 2004 gestartete Programm hat von 
Beginn an dem spezifischen Handlungsbe-
darf westdeutscher Kommunen Rechnung 
getragen. Stadtumbaumaßnahmen richte-
ten sich dort vor allem auf die Beseitigung 
städtebaulicher Funktionsverluste in den 
Innenstädten und Ortskernen, die Revita-
lisierung von Industrie-, Gewerbe-, Bahn- 
und Militärbrachen, die Qualifizierung von 
Wohnquartieren und Wohnsiedlungen so-
wie die Anpassung städtischer Infrastruk-
turen. Verglichen mit dem Stadtumbau Ost 
setzte der Stadtumbau West von Beginn an 
einen stärker präventiven Akzent, der es 
Kommunen ermöglicht, sich frühzeitig und 
strategisch dem Strukturwandel zu stellen.

Das Programm Stadtumbau West weist 
keine gesonderten Programmbereiche aus. 
Die Beseitigung von punktuell vorhande-
nen Wohnungsleerständen wie auch der 
Umgang mit leerstehenden, teils stadtbild-
prägenden Gebäuden wurden im Wesent-
lichen als wichtige Einzelmaßnahmen in 
die Entwicklungsstrategien zur Aufwertung 
von Wohnquartieren und Wohnsiedlungen 
bzw. zur Stabilisierung von Innenstädten 
und Ortskernen eingebettet.
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Die Bereitstellung von Bundesfinanzhilfen 
erfolgt für den Stadtumbau West vorrangig 
im Rahmen der gängigen Drittelfinanzie-
rung von Bund, Land und Kommune, wo-
bei einzelne Länder davon – nach oben oder 
unten – abweichen. 

Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau in 
erheblichem Umfang

Der Bund stellt den Ländern für den Stadt-
umbau im Rahmen der Städtebauförderung 
Finanzhilfen gemäß Artikel 104b Grundge-
setz bereit. Grundlage dafür bilden die jähr-
lichen Verwaltungsvereinbarungen Städte-
bauförderung über die Gewährung von Fi-
nanzhilfen des Bundes an die Länder (VV 
Städtebauförderung). Erste Weichen für die 
Zusammenführung der Programme stellte 
die Verwaltungsvereinbarung Städtebauför-
derung von 2008 mit einem gemeinsamen 
Abschnitt zum Stadtumbau. 

Das Spektrum förderfähiger Stadtumbau-
maßnahmen ist breit und entspricht den 
differenzierten städtebaulichen Handlungs-
erfordernissen in den Städten und Ge-
meinden in Ost und West. Stadtumbaumit-
tel können „insbesondere eingesetzt wer-
den für:

�  die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 
wie Erarbeitung (Fortschreibung) der in-
tegrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepte,

�  die städtebauliche Neuordnung sowie die 
Wieder- und Zwischennutzung von Indus-
trie-, Verkehrs- oder Militärbrachen,

�  die Verbesserung des öffentlichen 
Raums, des Wohnumfeldes und der pri-
vaten Freiflächen,

�  die Anpassung der städtischen Infrastruk-
tur einschließlich der Grundversorgung,

�  die Aufwertung und den Umbau des Ge-
bäudebestands. Dazu gehört auch die Er-
haltung von Gebäuden mit baukulturel-
ler Bedeutung, wie z.B. die Instandset-
zung und Modernisierung von das Stadt-
bild prägenden Gebäuden,

�  die Wieder- und Zwischennutzung freige-
legter Flächen,

�  die Umsetzung von Grün- und Freiräu-
men sowie Maßnahmen der Barrierear-
mut bzw. -freiheit,

�  sonstige Bau- und Ordnungsmaßnah-

men, die für den Stadtumbau erforder-
lich sind,

�� 	den Rückbau leerstehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude oder Ge-
bäudeteile oder der dazu gehörenden In-
frastruktur – für den Rückbau von Woh-
nungen in den neuen Ländern gilt zusätz-
lich Artikel 6 Absatz 2,

�� 	die Beteiligung und Mitwirkung von Bür-
gerinnen und Bürgern (auch „Tag der 
Städtebauförderung“), Leistungen von 
Beauftragten.“ (VV Städtebauförderung 
2015, Artikel 5 Absatz 2)

Der Bund stellte für die Stadtumbaupro-
gramme bis einschließlich 2015 inzwischen 
mehr als 2,4 Mrd. Euro an Finanzhilfen be-
reit, fast 1,6 Mrd. Euro für Stadtumbau Ost 
und fast 850 Mio. Euro für Stadtumbau 
West. Diese Mittel werden durch die Län-
der und Kommunen entsprechend den gel-
tenden Regelungen kofinanziert, sodass der 
Gesamtfinanzierungsrahmen für den Stadt-
umbau in den Kommunen diese Summen 
weitaus übersteigt.  

Generell wurden die Bundesfinanzhilfen 
für die Städtebauförderung 2014 spürbar 
erhöht, auch beide Stadtumbauprogram-
me profitierten davon und ermöglichten 
zahlreiche Neuaufnahmen von Kommu-
nen bzw. Fördergebieten. Für die westdeut-
schen Länder bedeuteten die Bundesfinanz-
hilfen für den Stadtumbau 2014 und 2015 
in einer Höhe von jeweils 105 Mio. Euro die 
bisher höchsten Bundesförderungen in die-
sem Programm. Die verfügbaren Bundes-
finanzhilfen für Stadtumbau Ost waren in 
den Jahren bis 2005 und auch 2009 erheb-
lich, sanken anschließend deutlich und stie-
gen erst 2014 wieder an, ohne jedoch die 
vorherigen Größenordnungen zu erreichen. 

Im Stadtumbau Ost wurde die Hälfte der bis 
2014 eingesetzten Bundesfinanzhilfen (rund 
740 Mio. Euro) genutzt, um im Programm-
bereich Aufwertung städtische Bereiche zu 
qualifizieren. Rund 580 Mio. Euro (39  %) 
dienten dem Programmbereich Rückbau 
von Wohnungen und Wohngebäuden, mit 
89 Mio. Euro (6 %) wurden Maßnahmen im 
Programmbereich Rückführung von städti-
scher Infrastruktur sowie mit 74 Mio. Euro 
(5 %) im Programmbereich Sanierung und 
Sicherung von Altbauten unterstützt. Dabei 
setzten die Länder durchaus verschiedene 
Akzente. 
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Bündelung von Mitteln für Stadtumbau-
maßnahmen

Zahlreiche Stadtumbaumaßnahmen sind 
besonders wirksam, wenn zusätzliche För-
derungen und Finanzierungen sowie Inves-
titionen Privater zu nutzen sind. Je nach 
Schwerpunkten der Gesamtmaßnahmen 
werden weitere Mittel des Bundes, der 
Länder, der EU, aber auch der Kommunen 
selbst und von Privaten einbezogen, wobei 
Überlagerungen unterschiedlicher Städte-
bauförderkulissen nur in einigen Ländern 
möglich sind. Zur ergänzenden Finanzie-
rung eingesetzt werden vor allem KfW-Mit-
tel im Kontext notwendiger Gebäudesanie-
rungen, EU-Mittel, vorrangig aus dem eu-
ropäischen Programm EFRE, in geringerem 
Umfang auch ESF, ELER sowie Mittel aus 
unterschiedlichen Landesprogrammen, vor 
allem zur Wohnraumförderung. 

Reichweite der Programme schrittweise  
erhöht

Am Stadtumbau nehmen alle Länder von 
Beginn des jeweiligen Programms an teil, 
ausgenommen Niedersachsen, das seit 
2008 beteiligt ist. In den beiden Program-
men wurden bis Ende 2014 Stadtumbau-
maßnahmen in inzwischen 953 Kommu-
nen gefördert:

�  480 im Stadtumbau Ost (und damit mehr 
als 50 % aller Programmkommunen), 

�  472 im Stadtumbau West, inklusive Ham-
burg sowie Bremen und Bremerhaven,

�  und Berlin, das aufgrund seiner Beson-
derheit beide Programme nutzt. 

Damit sind rund 18  % aller ostdeutschen 
und rund 6 % aller westdeutschen Kommu-
nen an den Stadtumbauprogrammen betei-
ligt. Rund 60 % der Einwohner der ostdeut-
schen Länder leben in Programmkommu-
nen, in den westdeutschen Ländern sind es 
rund 35 %. 

332 Kommunen des Stadtumbaus Ost wur-
den innerhalb der ersten vier Jahre in das 
Programm aufgenommen. Für das Pro-
gramm Stadtumbau West gab es 2005 mit 
117 Neuaufnahmen einen großen Schub, 
der vor allem aus der Aufnahme von 14 In-
terkommunalen Kooperationen – Verbün-
de mit jeweils bis zu acht Kommunen – in 
Hessen resultierte. Die Zahl der Kommunen 
erhöhte sich 2013 und 2014 in beiden Pro-
grammen abermals spürbar und korrespon-
diert mit den in diesen Jahren wieder deut-
lich erhöhten Bundesfinanzhilfen. 

In ihren jeweiligen Förderrichtlinien regeln 
die Länder die Umsetzung der Stadtum-
bauprogramme. Hier erfolgen die strategi-
schen Weichenstellungen, die inhaltlichen 
und teils auch räumlichen Schwerpunktset-
zungen sowie die Festlegungen von Aus-
wahlkriterien für die Programmaufnahme. 
Dementsprechend gibt es zahlreiche Spezi-
fika bei der Umsetzung der Programme in 
den Ländern. Diese Förderstrategien und 
die Gemeindestrukturen der Länder haben 
Einfluss darauf, welche und wie viele Kom-
munen am Programm beteiligt sind. Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen und Bay-
ern nehmen mit besonders vielen Kommu-
nen teil. Die größte Reichweite haben die 
Programme bisher in Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Hessen 
mit Programmbeteiligungen von mehr als 
20  %. Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen konzentrieren sich auf 
vergleichsweise wenige Kommunen. Auch 
Brandenburg nutzt das Programm, um vor 
allem Kommunen mit zentralen Funktionen 
außerhalb des Berliner Umlandes zu unter-
stützen. 

Bis 2014 wurden mit beiden Programmen 
insgesamt 1.708 Maßnahmen, davon 1.153 
in Ost und 555 in West gefördert. Die ost-
deutschen Kommunen setzen mehrheitlich 
mehr als eine Maßnahme um, während 
70  % der westdeutschen Kommunen sich 
allein auf eine Maßnahme konzentrieren. 

Integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte als strategische Grundlage 

Integrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte bilden die strategische Grundlage, 
sind programmatisches Kerninstrument des 
Stadtumbaus und zugleich Voraussetzung 
für eine Programmteilnahme. In fast allen 
Ländern werden ihre Erarbeitung und ihre 
Fortschreibung im Rahmen des Stadtum-
bauprogramms gefördert, ausgenommen 
hiervon ist Niedersachsen, wo nur die Fort-
schreibung der Konzepte förderfähig ist. 

Alle Programmkommunen haben integrier-
te städtebauliche Entwicklungskonzepte für 
die Fördergebiete erarbeitet oder sind da-
bei. Vielfach – sehr häufig in ostdeutschen 
Kommunen – sind Konzepte fortgeschrie-
ben, weil Strategieanpassungen aufgrund 
der Entwicklungen erforderlich wurden. In-
tegrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte werden oft durch Konzepte zum Woh-
nungsmarkt ergänzt. 
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Angesichts der komplexen Problem
lagen stehen viele Kommunen vor einer 
grundsätzlichen Neupositionierung ihrer  
Stadtentwicklungsperspektiven. Kommuna-
le Strategien für den Stadtumbau werden 
immer mehr zu einer umfassenden stadt-
entwicklungspolitischen Gesamtstrategie 
weiterentwickelt, aus der sich teilräum
lich Gesamtmaßnahmen für den Stadtum-
bau herleiten. Bestandteile dieser meist in 
Stadtentwicklungskonzepten dargelegten 
Handlungsstrategien für einen „Stadtum-
bau im weiteren Sinn“ sind Themen wie 
Bildung, soziale Infrastruktur, Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Handel und Gewerbe, Mobi-
lität, Kultur, Tourismus und Klimabelange, 
die durch Masterpläne, Klimaschutz- sowie 
andere Fachkonzepte ergänzt wurden oder 
sich in neuen Leitbildern widerspiegeln. 

Prozesssteuerung im Stadtumbau 

Stadtumbau hat in vielen Kommunen inte-
griertes Verwaltungshandeln gefördert und 
auch neue Formen der Kooperation und 
Prozesssteuerung hervorgebracht. Durch 
gemeinsame Zielbestimmungen haben 
sich Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft 
bei unterschiedlichen Akteuren erhöht und 
nicht zuletzt wurde auch eine bessere Mit-
telbündelung der einzelnen Fachressorts er-
reicht. 

Die Steuerungsinstrumente und -formen 
sind je nach Stadtgröße und auch regiona-
lem Bezug der Maßnahmen unterschied-
lich. In Kommunen beider Stadtumbaupro-
gramme sind ressortübergreifende Len-
kungs- bzw. Steuerungsrunden etablierte 
Formen der Gesamtsteuerung. Diese pro-
zessbegleitenden Arbeitsgremien gibt es 
sowohl auf gesamtstädtischer als auch auf 
Fördergebietsebene. Vor allem in ostdeut-
schen Kommunen gehören die institutio-
nellen Wohnungsunternehmen und häufig 
Ver- und Entsorgungsträger dazu, um Ziel-
konflikte beim Rückbau zu identifizieren und 
gemeinsame Lösungen zu finden.

Für die Umsetzungsphase auf Förderge-
bietsebene setzen die Kommunen auch aus 
dem Sanierungsprozess erprobte Struktu-
ren ein. Sehr bewährt hat sich ein koordi-
nierendes und beratendes Stadtumbauma-
nagement, insbesondere wenn unterschied-
liche Eigentümergruppen einzubeziehen 
sind. Synergien ergeben sich auch durch 
Kooperationen mit dem Quartiersmanage-
ment bei Überlagerungen oder einer engen 
Nachbarschaft mit der „Sozialen Stadt“. 

Kooperationen und Mitwirkung im Stadt-
umbau unverzichtbar 

Erfolgreiche Stadtumbauprozesse bedingen 
die Mitwirkung öffentlicher, privater und zi-
vilgesellschaftlicher Akteure und die Ge-
winnung von Kooperationspartnern für die 
Umsetzung von Handlungsstrategien und 
Maßnahmen. Daher hat sich in Stadtum-
baukommunen eine Vielzahl unterschiedli-
cher partnerschaftlicher Strukturen (z.B. mit 
Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und Kir-
chen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, 
Einzelhandels-, Gewerbe- und Wirtschafts-
unternehmen sowie mit Wohnungseigentü-
mern) herausgebildet, die die Wirksamkeit 
von Maßnahmen deutlich erhöht, teils auch 
erst ermöglicht hat. 

Mitwirkung von Eigentümern 

Vielfach sind Stadtumbaumaßnahmen nur 
durch eine aktive Beteiligung von Eigentü-
mern erfolgreich. Insbesondere die Mitwir-
kung von Wohnungseigentümern ist von 
besonderem Gewicht. Vor allem in nachfra-
geschwachen Märkten stellt sich für die Ei-
gentümer die Frage nach der Wirtschaftlich-
keit und Rentabilität in besonderer Weise.

Die institutionelle Wohnungswirtschaft er-
weist sich im Stadtumbau als wichtiger und 
verlässlicher Akteur, doch auch für sie müs-
sen Maßnahmen wirtschaftlich sein. Insbe-
sondere im Stadtumbau Ost ist sie vielfach 
Hauptakteur. 

Die Einbeziehung weiterer Eigentümergrup-
pen ist dringend erforderlich, gestaltet sich 
jedoch schwierig. Um vor allem private 
Kleineigentümer zu gewinnen, wurden oft 
kombinierte Angebote zur Information, Be-
ratung und besseren Vernetzung entwickelt. 
Zwar haben diese durchaus Wirkungen ge-
zeigt, bleiben jedoch oft, auch bezogen auf 
den dafür nötigen Aufwand, hinter den Er-
wartungen zurück. Nicht selten reicht aber 
auch die finanzielle Kraft der Kleineigentü-
mer für nötige Investitionen nicht aus. 

Auch meist international agierende Woh-
nungsunternehmen mit umfangreichen Be-
ständen vor allem in den großen Wohnsied-
lungen müssen für den Stadtumbau noch 
mehr gewonnen werden. Bislang haben 
sich diese jedoch kaum an den Umbaupro-
zessen beteiligt.  
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Umfassende Beteiligung und Mitwirkung der 
Bevölkerung 

Stadtweite oder auf die Fördergebiete be-
zogene öffentliche Beteiligungs- und Mit-
wirkungsverfahren charakterisieren den 
Planungs- und Umsetzungsprozess in den 
meisten Kommunen. Dadurch konnten so-
wohl die städtebaulichen Entwicklungskon-
zepte als auch die Maßnahmenplanungen 
weiter qualifiziert werden. Nicht immer lie-
ßen sich jedoch Interessen- oder Zielkonflik-
te einzelner Bürgergruppen oder Initiativen 
konsensual lösen. Endgültige Vorgehens-
weisen wurden dann durch Bürgerentschei-
de, Bürgerumfragen oder Ratsbegehren 
herbeigeführt. 

Der Stadtumbau in Ost und West wird 
durch eine zielgerichtete Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die einerseits 
dazu beiträgt, die Kommunikationsqualität 
zu verbessern, und andererseits hilft, das 
Image der Stadtteile bzw. Fördergebiete 
oder der gesamten Stadt zu verbessern. 

Wirksame Instrumente für den Stadtumbau

Für die Umsetzung des Stadtumbaus auf 
der kommunalen Ebene steht ein breites 
Spektrum planungsrechtlicher Instrumen-
te zur Verfügung, was entsprechend ange-
wendet wird. Innerhalb der Stadtumbaupro-
gramme haben sich zwei städtebaurechtli-
che Instrumente der Gebietsfestlegung her-
auskristallisiert, die sich für die Umsetzung 
der Programme gleichermaßen eignen: das 
Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB und 
das Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 

Mit dem Instrument des Stadtumbaugebie-
tes nach § 171b BauGB haben die Kommu-
nen mittlerweile ausreichend Erfahrung. Die 
Hürden dafür sind im Vergleich zu Sanie-
rungsgebieten relativ niedrig. Werden den-
noch Eingriffsmöglichkeiten aus dem Sa-
nierungsrecht erforderlich, legen die Kom-
munen punktuell auch Sanierungsgebiete 
in Stadtumbaugebieten fest. Für ostdeut-
sche Stadtumbaugebiete mit Rückbau
schwerpunkt erweist sich das Stadtum-
baurecht als passend. Allerdings wird auch 
deutlich, dass der kooperative und konsen-
suale Ansatz bei nicht mitwirkungsberei-
ten Eigentümern an seine Grenzen stößt. 
Mit zunehmend notwendig werdender Ein-
flussnahme auf Aktivitäten von Eigentü-
mern werden Sanierungsverfahren nach 
§  142 BauGB mit den Möglichkeiten der 
steuerlichen Abschreibung sowie der Ab-

schöpfung von Wertzuwächsen an Bedeu-
tung gewinnen.  

Hinweise auf einen Änderungs- oder Ergän-
zungsbedarf beim städtebaurechtlichen Ins-
trumentarium ergab die Evaluierung nicht. 
Die vorhandenen Instrumente des Allge-
meinen wie Besonderen Städtebaurechts 
erweisen sich als zielführend und eignen 
sich für die Handlungsfelder im Stadtum-
bau Ost und im Stadtumbau West. 

Handlungsfelder und Strategien für den 
Stadtumbau

Die bisherige Umsetzung des Stadtumbaus 
richtet sich vorrangig darauf, die Innenent-
wicklung der Kommunen voranzubringen. 
Der Strukturwandel führt in Ost und West 
zu inhaltlich ähnlichen Problemlagen und 
Herausforderungen, wenn auch in unter-
schiedlichen Ausprägungen und Prioritä-
ten. Die dadurch entstandenen städtebauli-
chen Funktionsverluste und Missstände be-
wirken einen erheblichen Stadtumbaube-
darf bei der Innen(stadt)entwicklung, dem 
Abbau von Wohnungs- und Gebäudeleer-
stand, der Sicherung und Modernisierung 
von Altbauten, der sozialen Stabilisierung 
und städtebaulichen Aufwertung von zu-
kunftsfähigen Wohnquartieren, der Revita-
lisierung von Brachen sowie infrastrukturel-
len Anpassungen in Ost und West. 

Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren 
weiter im Fokus des Stadtumbaus

Stadtumbauvorhaben in Innenstädten, Zen-
tren und Ortskernen zielen in Ost wie West 
auf den Erhalt bzw. die Rückgewinnung ei-
ner Nutzungsvielfalt sowie ihrer Funktions- 
und Versorgungsfähigkeit. Innerstädtische 
Stadtumbaugebiete zeichnen sich durch 
ähnliche Problemlagen aus: eine fehlende 
identitätsstiftende Mitte, bauliche und ge-
stalterische Mängel in Substanz und Funk-
tion, zahlreiche leerstehende Immobilien 
aufgrund von Rückzügen in den Bereichen 
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen sowie 
beim Wohnen. Im Vordergrund stehen die 
Bewahrung historischer und unverwech-
selbarer Stadtstrukturen und Gebäudebe-
stände, die Erneuerung von Stadtstruktu-
ren der 1950er bis 1970er Jahre, die Besei-
tigung von Gebäudeleerständen und vor al-
lem die Aufwertung öffentlicher Räume und 
Freiflächen. Unterschiede ergeben sich we-
niger zwischen Ost und West als vielmehr 
zwischen Stadtstrukturen und Größen, bei-
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spielsweise Zentren großer Städte mit vor-
wiegender Nachkriegsarchitektur, Ortsker-
nen kleiner Gemeinden mit großem Anteil 
historischer Bebauung und Zentrenfunktion 
oder Großstrukturen im Handel und Woh-
nen in Kommunen mit oberzentraler Funk-
tion. 

Zahlreiche Stadtumbaumaßnahmen ziel-
ten auf die Qualifizierung des öffentlichen 
Raums und die Gestaltung von öffentlichen 
und privaten Freiflächen, insbesondere zen-
traler und identitätsstiftender Plätze und Be-
reiche. Damit konnten nicht nur die Funk-
tionalität und Nutzungsqualität gesteigert, 
sondern auch die Lagegunst angrenzender 
Bereiche und Liegenschaften verbessert 
werden, was oft Impulse für nachfolgende, 
vor allem auch private Investitionen auslös-
te. Vor allem durch Stadtumbaumaßnah-
men war es ebenfalls möglich, städtebau-
lich wertvolle und oft leerstehende Gebäu-
de zu sanieren und einer neuen Nutzung zu-
zuführen, die aufgrund ihrer Baustruktur bis 
dato kaum zu vermarkten oder nachzunut-
zen waren, z.B. historische Post- oder inner-
städtische Industriegebäude. Meist konn-
ten diese (historischen) Standorte durch 
öffentliche Nachnutzung (z.B. Stadtverwal-
tung, Touristeninformation, Ärztehaus, Bi-
bliothek, Schule) erhalten und so auch ein 
Beitrag dazu geleistet werden, die Versor-
gung der Bevölkerung zu sichern. Der Um-
setzungsprozess gerade solcher Maßnah-
men ist jedoch schwierig und langwierig, 
auch das Nachnutzungspotenzial durch öf-
fentliche Einrichtungen ist begrenzt, vor 
allem dort, wo ohnehin auf eine sinkende 
Nachfrage zu reagieren ist.   

Schwerpunkte für den künftigen Stadtumbau

In Ost- wie Westdeutschland sind (weite-
re) städtebauliche Funktionsverluste und 
Missstände in den innerstädtischen Berei-
chen bzw. zentralen Versorgungskernen zu 
erwarten oder bestehen fort. Auch in den 
kommenden Jahren werden sie Förderku-
lissen bzw. Handlungsräume des Stadtum-
baus sein – wenngleich in unterschiedli-
chem Ausmaß und mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Ausschlaggebend dafür 
sind die weiterhin zu erwartenden Umbrü-
che in der demografischen Entwicklung ei-
niger Regionen und Kommunen. Dort sind 
rückläufige Nachfragen nach Wohnraum, 
nach Dienstleistungen, nach Versorgung 
und nach verkehrlicher, technischer sowie 
sozialer Infrastruktur absehbar – mit hin-

reichenden Folgen auch für Innenstädte, 
Stadt- und Ortsteilzentren. 

Für den Stadtumbau in den innerstädti-
schen Bereichen ist die Nutzung und Auf-
wertung des Gebäudebestands zentrale 
Aufgabe, die jedoch ohne eine intensive 
Einbeziehung der zahlreichen Eigentümer 
nicht zu lösen ist. Die Gewinnung privater 
Einzeleigentümer für den Prozess des Stadt-
umbaus, deren Mitwirkung an Maßnahmen 
zur Beseitigung städtebaulicher und woh-
nungswirtschaftlicher Probleme und die 
Mobilisierung privater Investitionen in die 
Gebäude- und Wohnungssubstanz haben 
neben dem zielgerichteten Einsatz von För-
dermitteln in öffentliche Räume und Infra-
strukturen dabei hohe Priorität.

Stabilisierung und Aufwertung von Wohn-
quartieren unterschiedlicher Stadt- und 
Siedlungsbereiche als wichtige Aufgabe 
für den Stadtumbau 

Die Qualifizierung von Wohnquartie-
ren und Wohnsiedlungen ist wichtiges 
Handlungsfeld in beiden Stadtumbau-
programmen. Stadtumbau ist dabei so-
wohl auf innerstädtische Wohnquartie -
re und -siedlungen unterschiedlichen 
Bau alters als auch auf die großen meist 
randstädtischen Wohnsiedlungen vor al-
lem der 1970er und 1980er Jahre gerich-
tet. Stadtumbaumaßnahmen dienen vor  
allem der Beseitigung von Leerstand, der 
Bestandsqualifizierung, der Aufwertung 
des Wohnumfeldes und öffentlicher Räu-
me sowie der Entwicklung einer nachfrage-
gerechten meist sozialen Infrastruktur. 
Insgesamt ist festzustellen, dass Wohn-
quartiere vielfach in einer Kombination 
von Rückbau und gezielter Aufwertung sta-
bilisiert und erneuert werden konnten und 
dass dies maßgeblich zum Abbau städte-
baulicher Probleme in großen Siedlungen 
und anderen, gemischt genutzten Wohn-
quartieren sowie zur Erhöhung der städte-
baulichen Attraktivität und der Wohn- und 
Lebensqualität beitrug.  

Dennoch sind auch Unterschiede zwischen 
Ost und West innerhalb der Stadtumbau-
programme erkennbar. Stadtumbaumaß-
nahmen in Wohnsiedlungen und Wohn-
quartieren haben innerhalb von Stadtum-
bau Ost einen deutlich höheren Stellenwert, 
was sich daran zeigt, dass rund drei Vier-
tel aller Fördergebiete hauptsächlich dem 
Wohnen dienen. Im Stadtumbau West sind 
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es dagegen nur rund 20 %. Auch der gerin-
gere Anteil an Wohngebieten an den Stadt-
rändern und die große Zahl gemischt ge-
nutzter westdeutscher Fördergebiete, in de-
nen auch gewohnt wird, zeigen durchaus 
eine etwas andere Schwerpunktsetzung in 
diesem Handlungsfeld als im Stadtumbau 
Ost.  

Wohnungsleerstand durch Stadtumbau re-
duziert

Bezogen auf Handlungserfordernisse und 
Schwerpunkte unterscheiden sich die Pro-
gramme ebenso. Wesentliches Ziel und 
auslösender Handlungsbedarf des Stadt-
umbaus Ost war und ist es, den vielfach 
alarmierenden strukturellen Wohnungs-
leerstand durch Abriss und Teilrückbau 
in einem durch Schrumpfung geprägten 
Marktumfeld im Rahmen der Programm-
förderung zu senken. So wurde in den ost-
deutschen, meist peripheren Großsiedlun-
gen bisher die übergroße Mehrzahl der 
Rückbaumaßnahmen realisiert. 

Insgesamt wurden bis Ende 2015 mehr als 
330.000 Wohnungen im Stadtumbau Ost, 
flankiert durch Landesprogramme, zurück-
gebaut. Damit konnte die Leerstandsquote 
in den ostdeutschen Programmkommunen 
spürbar reduziert werden. Der ostdeutsche 
Wohnungsbestand ist durch einen hohen 
Anteil institutioneller Wohnungseigentümer 
geprägt. Sie waren und sind Hauptakteure 
des Rückbaus. In den ostdeutschen Unter-
nehmen des GdW verringerte sich der Leer-
stand von rund 16 % im Jahr 2002 auf 9 % 
im Jahr 2013. 

Um die Innenentwicklung zu stärken, war 
eine geordnete Schrumpfung von „außen 
nach innen“ – mit Unterstützung durch die 
Rückbauförderung – die Leitstrategie für 
den Rückbau von Wohnungen und städti-
scher Infrastruktur im Stadtumbau Ost. Die 
damit verbundene Leerstandsreduzierung 
vornehmlich an den Siedlungsrändern der 
Städte war neben der Altbausanierung eine 
zentrale Voraussetzung für erfolgreiche, ge-
zielte Aufwertungsimpulse in den inner-
städtischen und innenstadtnahen Wohn-
quartieren. 

Von erheblicher Bedeutung beim Leer-
standsabbau war die gleichzeitig mögliche 
Entlastung nach §  6a Altschuldenhilfege-
setz (AHG), die bei über 80 % der Abrisse 
von Wohnungsunternehmen genutzt wer-
den konnte. Der Leerstandsabbau hat so 
auch zu einer fortschreitenden wirtschaft-

lichen Stabilisierung der Unternehmen der 
organisierten Wohnungswirtschaft in den 
ostdeutschen Bundesländern beigetragen 
und sie als zuverlässige Kooperationspart-
ner im Stadtumbau gestärkt. Ihre Einbin-
dung und aktive Mitwirkung war ein ent-
scheidendes Erfolgskriterium für die Um-
setzung der Stadtumbauziele. Während im 
Zeitraum 2002 bis 2011 fast 28.000 Wohn-
einheiten pro Jahr abgerissen wurden, 
hat sich dieser Umfang im Zeitraum 2012 
bis 2014 jedoch mehr als halbiert. Hem-
mend wirken sich ein zunehmend disper-
ser Leerstand und ein daher aufwändige-
res Umzugsmanagement aus. Als einen 
wesentlichen Einflussfaktor nennen Un-
ternehmen des GdW jedoch den ersatzlo-
sen Wegfall der Altschuldenhilferegelung 
seit 2013. Dort, wo nach wie vor sehr hohe 
Leerstände bestehen oder perspektivisch 
wieder zunehmen werden, sehen sich die 
Wohnungswirtschaft wie auch viele ande-
re Eigentümer mit erheblichen wirtschaftli-
chen Problemen konfrontiert. Der erforder-
liche weitere Rückbau von Wohnraum wird 
ohne eine weitere Förderung nicht umzu-
setzen sein. 

In westdeutschen Großsiedlungen führen 
fehlende Wohn- und Wohnumfeldqualitä-
ten zu eingeschränkter Nachfrage, nach-
folgend zu einseitigen Belegungsstruktu-
ren und schwierigen sozialen Problemla-
gen oder zu Leerstand. Struktureller Leer-
stand wie in ostdeutschen Großsiedlungen 
ist kein flächendeckendes Phänomen und in 
der Regel war nur ein punktueller Rückbau 
erforderlich. In westdeutschen Wohnsied-
lungen wurden vielfach auch „Brennpunk-
te“, die durch die Konzentration problema-
tischer Haushalte entstanden waren, besei-
tigt und vor allem Raum für anschließende 
Neubebauungen dieser Standorte zur ge-
nerellen Aufwertung und stärkeren sozia-
len Durchmischung geschaffen. 

Wohnquartiere aufgewertet

In ostdeutschen Großsiedlungen der 1960er 
bis 1980er Jahre wurden – sofern die ent-
sprechenden Quartiere oder Siedlungsteile 
als zukunftsfähig angesehen wurden – im 
Verbund mit der Wohnungswirtschaft zahl-
reiche Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt, 
die denen in großen westdeutschen Sied-
lungen der 1960er und 1970er Jahre ähneln: 
Gestaltung des Wohnumfeldes und der öf-
fentlichen Räume, Entwicklung und Auf-
wertung einer angemessenen Infrastruk-
tur, auch durch Umbau bisheriger Einrich-
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tungen. Die durch Rückbau frei geworde-
nen Flächen in ostdeutschen Siedlungen 
wurden überwiegend als Grünflächen wei-
ter genutzt, während die weitaus geringe-
ren Flächen in westdeutschen Großsiedlun-
gen vor allem der Funktionsstärkung und 
der städtebaulichen Aufwertung sowie für 
ergänzende Infrastruktureinrichtungen und 
Wohngebäude mit neuen Qualitäten dien-
ten. Vielfach gelang es insbesondere in 
westdeutschen Siedlungen, neue Bevölke-
rungsgruppen anzusprechen und damit die 
soziale Stabilisierung zu unterstützen.

Gemeinsame Herausforderungen beste-
hen bei der städtebaulichen Erneuerung 
von Altbauquartieren in Ost und West. Bei 
unvorteilhaften Standortbedingungen par-
tizipieren sie nicht in gleichem Maße wie 
andere innerstädtische oder innenstadtna-
he Quartiere von der Beliebtheit für urban 
orientierte Zielgruppen. Daher ist dort auch 
der Leerstandsabbau besonders problema-
tisch. Durch den teils hohen Anteil von Alt-
bauten am Wohnungsbestand im Osten 
besteht dort besonderer Handlungsbedarf. 
Flankierend wird deshalb die Leerstands-
beseitigung im Altbau durch die besonde-
re Förderung zur Sanierung und Sicherung 
im Stadtumbau unterstützt und hat sich als 
sehr wirksames Instrument erwiesen.

Bei den im Stadtumbau aufgewerteten 
Quartieren mit sanierten Altbauten und 
neu gestaltetem Wohnumfeld zeigt sich, 
dass diese gut angenommen werden und 
auch Zuzüge verbuchen können. Funktions-
verluste bei Wohnraum, Geschäftsnutzun-
gen und Gewerbe sollen in diesen Quartie-
ren daher durch private Investitionen anre-
gende und ergänzende Maßnahmen im öf-
fentlichen Raum, im privaten Wohnumfeld 
und in der öffentlichen Infrastruktur abge-
mildert oder behoben werden. Gemeinsam 
ist den Altbauquartieren in Ost und West 
auch, dass sich Gebäude vorwiegend im 
Besitz privater Eigentümer befinden und da-
her häufig die starken wohnungswirtschaft-
lichen Partner fehlen. 

Schwerpunkte für den künftigen Stadtumbau 
in Wohnquartieren

Maßnahmen des Stadtumbaus sind wei-
terhin auf die Qualifizierung von zukunfts-
fähigen Wohnungsbeständen, differen-
zierte und bezahlbare Wohnungsangebo-
te, nachfragegerechte Infrastrukturen so-
wie die Gestaltung öffentlicher und privater 
Freiräume auszurichten. Abhängig von der 
Lage, den baulichen und sozialen Struktu-

ren sowie der Handlungsbereitschaft der 
Eigentümer ergibt sich in den Quartieren  
unterschiedlicher Stadtumbaubedarf. 
Besonderes Augenmerk gilt künftig je-
nen meist altbaugeprägten gründerzeit
lichen Gebieten in Innenstädten und de-
ren angrenzenden Bereichen, in denen sich 
städtebauliche Funktionsverluste, bauliche 
Defizite und soziale Problemlagen wech-
selseitig verstärken. Weiteren dringenden 
Aufwertungs- und Anpassungsbedarf wei-
sen ebenfalls Wohnquartiere in Siedlungs-
beständen der 1950er bis 1970er Jahre auf. 

Aufgrund der regional differenzierten Rah-
menbedingungen zeichnet sich ab, dass es 
auch auf dem Wohnungsmarkt stärker als 
bisher zu einer Parallelität gegenläufiger 
Entwicklungen kommt. In Ballungsgebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten ist 
Neubau, insbesondere sozialer Wohnungs-
bau und im mittleren Mietpreissegment – 
parallel zur Ertüchtigung von Wohnungs-
beständen und Wohnquartieren mit Anpas-
sungsbedarf – dringend nötig. In Regionen 
mit Bevölkerungs- und Haushaltsrückgang 
hingegen wachsen das Leerstandsrisiko 
bzw. schon vorhandener Leerstand an. Die 
künftige Bevölkerungsentwicklung wird 
dazu führen, dass der strukturelle Woh-
nungsleerstand vor allem in ostdeutschen 
Wohnquartieren und Siedlungen weiter 
deutlich ansteigen wird, wenn keine flan-
kierenden Maßnahmen eingeleitet werden. 
Der Abbau dieses Leerstands im Altbau 
wie in den DDR-Wohnungsbeständen gro-
ßer Siedlungen bleibt wichtiges Stadtum-
bauerfordernis und wird auch künftig diffe-
renzierte Anpassungs- und Rückbaustrate-
gien benötigen. Für deren Umsetzung bleibt 
eine entsprechende Stadtumbauförderung 
unverzichtbar.

Revitalisierung von Brachen wichtiges 
Handlungsfeld und bleibende Herausfor-
derung für den Stadtumbau

Die Revitalisierung von Brachen ist eines 
der zentralen Handlungsfelder im Stadtum-
bau West, rund jede vierte Maßnahme kon-
zentriert sich darauf, während sie im Stadt-
umbau Ost bisher kaum gefördert wurden. 

Hervorzuheben ist, dass der Stadtumbau 
West in vielen Kommunen die Revitalisie-
rung von Brachen überhaupt erst möglich 
machte. Bei den Brachen im Stadtumbau 
handelt es sich meist um großflächige In-
dustrie-, Gewerbe-, Bahn- und Militärbra-
chen in innerstädtischen oder innenstadt-
nahen Lagen. Die Stadtumbauförderung 
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konzentriert sich dabei vorrangig auf Ord-
nungsmaßnahmen, darunter den Grund- 
und Zwischenerwerb, auf das Freiräumen 
der Flächen und den Rückbau baulicher An-
lagen, auf Altlastenerkundung, zahlreiche 
Erschließungsmaßnahmen, um die Are-
ale wieder mit den umliegenden Stadttei-
len zu verbinden, und auf die Bildung von 
Grundstücken zur weiteren Entwicklung. In 
Abhängigkeit von der Nachnutzung fließen 
Stadtumbaumittel auch in den Umgang mit 
der bestehenden Gebäudesubstanz und in 
die Aufwertung und Gestaltung von Grün- 
und Freiräumen. 

Hohen Stellenwert haben auch vorberei-
tende, vor allem konzeptionelle Schritte, 
um die angestrebte Entwicklung der meist 
großflächigen Areale in den gesamtstäd-
tischen Kontext einzubetten und aus den 
Bedarfen und Entwicklungsoptionen der 
Gesamtstadt heraus die spezifischen Ent-
wicklungsziele für die jeweilige Brache ab-
zuleiten. Davor liegen meist schon umfang-
reiche und teils langwierige Abstimmungs-
prozesse mit Flächeneigentümern und im 
politischen Prozess der Gemeinden, um die 
Entwicklungschancen der Areale abzuklären 
und vorzubereiten.

Die Nachnutzung von Brachen setzt ge-
samtstädtische, teils sogar regionale Strate-
gien, Konzepte und Abstimmungen voraus, 
um einerseits Konkurrenzen und damit den 
Abzug von Nutzungen aus anderen Stadt-
teilen zu vermeiden und andererseits – ge-
rade unter den Rahmenbedingungen wach-
sender Städte – die noch vorhandenen Flä-
chenpotenziale effektiv und abgestimmt zu 
entwickeln. Für diese sich meist über Jahre 
erstreckenden Vorhaben ist ein langer Atem 
nötig, der anhaltendes finanzielles Engage-
ment und den politischen Konsens in den 
Kommunen einschließt.

Die Brachenrevitalisierung im Stadtumbau 
hat die Entwicklungschancen entsprechen-
der Flächen nachhaltig verbessert und zu-
gleich hohe Anstoßeffekte für private und 
öffentliche Nachfolgeinvestitionen bewirkt. 
Von erfolgreichen Nachfolgenutzungen 
geht in den so neu gewonnenen Teilräu-
men meist eine Vielzahl an städtebaulichen, 
funktionalen und durchaus auch ökonomi-
schen Wirkungen aus. Brachenrevitalisie-
rungen führen häufig zur Entwicklung ganz 
neuer Stadtbereiche meist als mischgenutz-
te Gebiete, vielfach als neue urbane Wohn-
quartiere, die auch für ihre umgebenden 
Quartiere zahlreiche Funktionen überneh-

men und damit gleichzeitig deren Stand-
ortqualität erhöhen. 

Größtes Hemmnis für die Brachenrevitali-
sierung ist ein Mangel an Nachnutzungs-
optionen. Gerade in Kommunen mit gerin-
ger Nachfrage und außerdem meist einem 
Übermaß an Flächenpotenzialen gestal-
ten sich diese Prozesse besonders schwie-
rig und es besteht die Gefahr, dass Flächen 
auf längere Zeit ungenutzt bleiben. 

Künftige Schwerpunkte bei der Revitalisie-
rung von Brachen

Im Stadtumbauprozess stehen schon jetzt 
absehbar weitere teils großflächige Brachen 
zur Entwicklung an, beispielsweise zahlrei-
che Militärbrachen durch die Aufgabe oder 
Verkleinerung von Standorten im Rahmen 
der Bundeswehrreform oder den Abzug der 
Alliierten. Aber auch mit weiteren Bahn-, 
Industrie- und Handelsbrachen (z.B. gro-
ße Kaufhausstandorte) ist zu rechnen. Ihre 
Nachnutzung ist meist kein Selbstläufer, so-
dass hier größeres Engagement der Kom-
munen – unterstützt durch Förderungen – 
notwendig wird. Ob und inwieweit Revitali-
sierungen Eingang in den Stadtumbau fin-
den, hängt ab von der Nachfragesituation in 
den Kommunen, von geeigneten Nachnut-
zungsoptionen, der spezifischen Beschaf-
fenheit der jeweiligen Brachflächen und 
Gebäudebestände selbst sowie alternati-
ven Förderstrukturen. 

Entscheidend für die Entwicklung der Bra-
chen sind geeignete Nachnutzungsoptionen 
für die meist großen Flächen und teils um-
fangreichen Gebäudebestände. Die Umset-
zungschancen sind jedoch zwischen Kom-
munen mit Flächenbedarfen und solchen 
ohne Nachfrage, aber dennoch zahlrei-
chen Flächenpotenzialen ungleich verteilt. 
Das könnte aufgrund der unterschiedlichen 
Ausprägungen der Problemlagen und An-
forderungen an die Flächen auch künftig 
noch anhalten. In Städten mit Wachstums-
tendenz gewinnt die Flächennachnutzung 
von Brachen vor allem für den Neubau drin-
gend benötigter bezahlbarer Wohnungen 
und den Infrastrukturausbau an Bedeutung. 

Das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“ empfiehlt die verbilligte Grund-
stücksabgabe von Konversionsflächen des 
Bundes an Kommunen nun auch auf private 
Unternehmen auszuweiten und fokussiert 
auch darauf, Wohnsiedlungen nachzuver-
dichten sowie Brachflächen und Baulücken 
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zu schließen. Das kann einen besonderen 
Entwicklungsschub für viele Brachflächen 
bedeuten, deren Wiedernutzung durch 
den künftigen Stadtumbau forciert werden 
kann. 

Infrastrukturanpassungen gewinnen auf-
grund der demografischen Rahmenbedin-
gungen an Bedeutung 

Der Stadtumbau Ost hat bei der Infrastruk-
turanpassung bisher wichtige Unterstüt-
zung geleistet. Vor allem Unterauslastung 
und Leerstand konnten in den Programm-
kommunen durch Umnutzung, Teilrückbau 
oder Abriss von sozialen Einrichtungen 
verringert werden. Umstrukturierungen, 
Standortverlagerungen und Modernisie-
rungen vorrangig von Gemeinbedarfsein-
richtungen waren und sind auch im Stadt-
umbau West ein Handlungserfordernis, um 
u.a. über eine adäquatere Auslastung und 
einen wirtschaftlicheren Betrieb eine städ-
tebauliche Aufwertung der Wohnquartiere 
und -siedlungen zu erreichen. 

Der Bedarf nach Anpassung kommunaler 
Infrastrukturen ist schon heute höher als 
diese bisher auch mithilfe der Stadtumbau-
programme realisiert werden konnte. Des-
halb wird der Stadtumbau weiterhin so-
wohl auf die Beseitigung bereits vorhan-
dener Leerstände und Überkapazitäten im 
Bereich sozialer Infrastruktur zielen müs-
sen als auch darauf, Leerständen infolge 
von Unterauslastungen rechtzeitig vorzu-
beugen. Nicht nur Unterauslastung erzeugt 
Stadtumbaubedarf, veränderte Altersstruk-
turen wie auch Bevölkerungszuwachs durch 
Zuwanderung erfordern ebenfalls erhebli-
che Investitionen in die Herrichtung nach-
fragegerechter sozialer Infrastrukturen in 
den Quartieren. Wenngleich dabei die An-
passung der sozialen Infrastruktur ein zent-
raler Schwerpunkt im Stadtumbau bleiben 
wird, zeichnet sich auch in den Bereichen 
verkehrlicher und technischer Infrastruktu-
ren weiterer Handlungsbedarf ab. 

Klimaschutz und Klimaanpassung stärker 
im Stadtumbau verankern 

Für Städte und Gemeinden werden Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Klima-
folgenanpassung immer wichtiger. Die 
quer durch alle Gesellschaftsbereiche wir-
kenden Folgen des Klimawandels erfor-
dern gemeinschaftliches Handeln. Es sind 
daher integrierte Strategien eines klimage-
rechten Stadtumbaus notwendig, die in Zu-

sammenarbeit mit allen betroffenen Akteu-
ren und Entscheidungsträgern auf den Weg 
gebracht werden müssen. Die Analyse von 
integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepten und kommunalen Klimaschutz- 
oder Klimaanpassungskonzepten belegt 
den teilweise noch vorhandenen Mangel 
an Abstimmungen zwischen den Akteuren 
in der integrierten Betrachtung von Klima-
schutz und Klimaanpassung sowie Stadt-
umbau. Bislang gehen noch viel zu wenige 
Erkenntnisse und Empfehlungen von Klima-
schutz- und/oder Klimaanpassungskonzep-
ten in die integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepte der Stadtumbaukulissen 
ein. Dies geschieht umso eher, je mehr die 
Stadtumbauakteure in den Erstellungs- und 
Umsetzungsprozess der Klimakonzepte ein-
gebunden sind. Integrierte Konzepte erfor-
dern sowohl in der Erstellung als auch in 
der Umsetzung einen Wandel des Ressort-
denkens.

Der weitere Stadtumbau hat sich deshalb 
intensiver mit den daraus resultierenden 
städtebaulich und baulich relevanten Anfor-
derungen auseinanderzusetzen. Erkennbar 
ist, dass der Stadtumbau vielfältige Poten-
ziale bietet, um vor allem zur Klimafolgen-
anpassung beizutragen. Im Sinne einer inte-
grativen Stadtentwicklung sind deshalb die 
Maßnahmen im Stadtumbau deutlich stär-
ker auch daran auszurichten und besser mit 
energetischen Quartierskonzepten und Kli-
makonzepten zu verzahnen.

Flüchtlingszuwanderung fordert Kommu-
nen im Stadtumbau

Zuwanderung ist eine der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen unserer 
Zeit. Noch ist allerdings weitgehend un-
klar, wie sich die Zuwanderung vor allem 
von Flüchtlingen und die Zahl von Asyl-
bewerbern tatsächlich entwickeln wer-
den, auch die nötigen Integrationsstrate-
gien von Bund, Ländern und Kommunen 
sind erst grob konturiert. Deshalb lassen 
sich kommende Einflüsse auf das Stadtum-
baugeschehen momentan nur schwer fas-
sen. Bislang stehen in den Kommunen vor 
allem Fragen der (Erst)Unterbringung der 
Zuwanderer und ihrer anschließenden Ver-
sorgung mit Wohnraum im Mittelpunkt. Die 
großen Anstrengungen, die deren Integra-
tion benötigt, werden allerdings bereits mit 
thematisiert. 

Darüber hinaus zeigen sich erste, wenn 
auch unterschiedliche Auswirkungen auf 
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Strategien, Konzepte und Maßnahmenin-
halte des Stadtumbaus. Sie betreffen vor 
allem laufende und vorgesehene Konver-
sionsmaßnahmen, weil die Flächen und 
die darauf befindlichen Gebäude momen-
tan als Erstaufnahmestellen und Gemein-
schaftsunterkünfte gebraucht werden. Zu-
wanderungsprozesse wirken sich auch auf 
den Umgang mit Wohnungsleerstand aus. 
Teilweise konnten leere Wohnungen wieder 
vermietet werden. In einigen ostdeutschen 
Ländern werden Stadtumbaumittel befris-
tet für die Herrichtung lange leerstehender 
Wohnungen genutzt und auch andere leer-
stehende Immobilien für die Unterbringung 
in Ost wie West wieder aktiviert. Fragen der 
Daseinsvorsorge können sich bei nachhal-
tiger Zuwanderung in schrumpfenden Re-
gionen und Kommunen wieder neu stellen, 
weil sich Schließungen von Infrastruktur-
standorten vermeiden lassen. In den Bal-
lungszentren erfordert die ohnehin schon 
wachsende Nachfrage nach Bildungs- und 
Betreuungsangeboten einen schnellen, wei-
teren Ausbau, um eine erfolgreiche Integra-
tion zu sichern. 

Verzögerungen der Stadtumbaumaßnah-
men selbst machen formal Verlängerun-
gen für Umsetzungs- und Bewilligungszeit-
räume und die Bereitstellung der Fördermit-
tel nötig und führen auch in kommunalen 
Haushalten zu Verschiebungen bei der Be-
reitstellung der notwendigen Eigenanteile. 

Insgesamt birgt die Zuwanderung zahl-
reiche Chancen, auch für die Entwicklung 
strukturschwacher Räume. Die Evaluierung 
zeigt aber, dass sich bei hoher Zuwande-
rung der Leerstand von Wohnungen in 
den ostdeutschen Ländern zwar verringern 
lässt, jedoch nach wie vor umfangreiche 
Rückbauerfordernisse bestehen, weil die 
Regionen innerhalb Deutschlands in unter-
schiedlichem Maße an dem Bevölkerungs-
zuwachs teilhaben. 

Diese vielfältigen und zugleich regional 
wie lokal unterschiedlichen Problemkons-
tellationen erfordern deshalb nach wie vor 
eine entsprechende Maßnahmenbreite des 
Stadtumbauprogramms, die dem Hand-
lungsbedarf und den unterschiedlichen  
Herausforderungen auf kommunaler Ebene 
entspricht und eine zielführende Konzipie-
rung von Gesamtmaßnahmen in den För-
dergebieten ermöglicht. 
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10 Schlussfolgerungen und Vorschläge für ein 
gemeinsames Stadtumbauprogramm

Die beiden Städtebauförderungsprogram-
me Stadtumbau Ost und Stadtumbau West 
haben sich – so die Bilanz der nun vorlie-
genden vergleichenden Evaluierung bei-
der Programme – sehr bewährt. Sie er-
weisen sich als erfolgreich wirkende För-
derinstrumente für Städte und Gemein-
den. Seit ihrem Start 2002 bzw. 2004 haben 
sie durch die eingesetzten finanziellen Mit-
tel und die damit umgesetzten Stadtum-
baumaßnahmen jeweils erheblich dazu 
beigetragen, sehr spezifische und unter-
schiedliche städtebauliche Folgen des  
strukturellen Wandels in den bisher betei-
ligten Kommunen in Ost und West zu mil-
dern oder zu beseitigen. Durch städtebau-
liche Aufwertungen in Stadt- und Orts-
kernen sowie unterschiedlichen Wohn-
quartieren, durch Revitalisierungen und 
Wiedernutzungen ehemals industriell, ge-
werblich, verkehrlich oder militärisch ge-
nutzter Standorte, durch quantitative und 
qualitative Anpassungen vor allem öf-
fentlicher und sozialer Infrastrukturen und 
nicht zuletzt durch eine umfassende Leer-
standsbeseitigung bei Wohnungsbestän-
den, Infrastruktureinrichtungen und zahl-
reichen weiteren Immobilien gingen wich-
tige Signale für die Zukunftsfähigkeit der 
vom Strukturwandel betroffenen Städte, 
Gemeinden und Quartiere aus. Außerdem 
haben die Stadtumbauprogramme in den 
Kommunen weitgehend gesamtstädtisch 
begründete Entwicklungsstrategien, umfas-
sende Kommunikations- und Kooperations-
prozesse lokaler Akteure sowie weitere öf-
fentliche und private Finanzierungen ausge-
löst. Beide Stadtumbauprogramme haben 
ganz wesentlich zur Begrenzung einer wei-
teren unerwünschten Ausdifferenzierung 
der Lebenslagen und damit zur Förderung 
gleichwertiger Lebensbedingungen beige-
tragen. Damit sind diese Programme auch 
über Deutschland hinaus beispielhaft und 
finden große Aufmerksamkeit.

Die Ergebnisse der Evaluierung unterstrei-
chen zugleich, dass Stadtumbauaufgaben 
künftig noch an Bedeutung gewinnen wer-
den. Noch sind nicht alle städtebaulichen 
Neuordnungen abgeschlossen, vielerorts 
wurde noch nicht begonnen, bisherige Pro-
blemlagen bestehen fort, Maßnahmen sto-
cken oder ihre Resultate haben die Erwar-
tungen möglicherweise auch nicht erfüllt 

und nahezu überall erwachsen aus dem 
Wandel in der Gesellschaft neue Heraus-
forderungen an die Stadtentwicklung. Da-
her bleibt der Stadtumbau sowohl in einzel-
nen Städten als auch in der Bundesrepublik 
insgesamt eine langfristige Aufgabe, wobei 
an die bisherigen Erfolge der beiden Stadt-
umbauprogramme anzuknüpfen ist. 

1.	 Eine weitere Förderung der Stadtum-
bauprozesse und damit die Fortführung des 
Stadtumbauprogramms sind unverzichtbar. 

Der demografische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Wandel wird sich beschleu-
nigen, sich auch künftig regional und lo-
kal sehr differenzieren und mit ganz unter-
schiedlichen städtebaulichen Funktionsver-
lusten und Missständen in den Städten und 
Gemeinden bemerkbar machen. Insgesamt 
wird die Schere zwischen strukturschwa-
chen und schrumpfenden Kommunen und 
Regionen einerseits sowie stabilen oder 
wachsenden andererseits weiter auseinan-
dergehen. Der Bedarf am Umbau der Städ-
te wird in Kommunen in Ost und West so-
mit auf lange Sicht erhalten bleiben: 

�� 	Aufgrund des anhaltenden über-
durchschnittlichen Bevölkerungsrück-
gangsund der nach wie vor geringen  
Wirtschaftskraft wird der Strukturwandel 
in weiten Teilen Ostdeutschlands – die 
wenigen großen Städte ausgenommen – 
Schrumpfungsprozesse flächenhaft wei-
ter beschleunigen. Mit hohem und zuneh-
mendem Wohnungsleerstand und ande-
ren städtebaulichen Folgen von Schrump-
fungsprozessen ist weiterhin zu rechnen. 
Auch in Westdeutschland werden vor al-
lem ländliche und strukturschwache Re-
gionen und deren Kommunen davon be-
troffen sein und ähnliche Problemlagen 
aufweisen. Ausmaß und Intensität wie in 
Ostdeutschland werden nicht zu erwar-
ten sein. 

�� 	Strukturwandel ist jedoch nicht allein an 
Schrumpfungsprozesse gekoppelt, son-
dern hat unterschiedliche Ursachen und 
Ausprägungen. So kann auch – durch 
hohe Zuwanderung noch verstärktes – 
schnelles Bevölkerungswachstum, wie in 
zahlreichen westdeutschen Städten und 
in Berlin, hohen Umbau- und Integrati-
onsbedarf erzeugen, der sich vor allem 
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aus einer großen Nachfrage nach Wohn-
raum, Infrastruktur, öffentlichen Frei-
raum ergibt und von den Kommunen al-
leine nicht zu bewältigen ist, solange ihre 
Wirtschafts- und Finanzkraft (noch) nicht 
mithalten kann. 

�� 	Stadtumbaubedarf besteht auch dort fort, 
wo wirtschaftliche Strukturkrisen zwar 
überwunden sind, deren städtebauliche 
Folgen aber durch untergenutzte oder 
brachliegende Flächen und leerstehende 
Gebäude weitere Entwicklungen hemmen 
und als Standortnachteile wirken. Dies 
gilt insbesondere auch für „alt-industria-
lisierte“ Räume.

�� 	Sich ändernde Wirtschaftsstrukturen und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
gehen einher mit neuen Anforderungen 
an Dienstleistungen, Handel und Produk-
tion. Klimabelange, moderne Mobilitäts-
ansätze, Barrierefreiheit, die Ausdifferen-
zierung der Lebensstile und nicht zuletzt 
die Folgen von Migration erzeugen im-
mer wieder stadtumbaurelevante Anpas-
sungsbedarfe bisheriger städtebaulicher 
und funktionaler Strukturen in Städten 
und Gemeinden.

2.	 Das künftig gemeinsame Stadtumbau-
programm sollte im Interesse der Zukunfts-
perspektiven der bundesdeutschen Städte 
auf differenzierte Entwicklungen und Um-
baubedarfe reagieren können und das Pro-
gramm der Städtebauförderung zur An-
passung der Siedlungsstrukturen an den 
Strukturwandel sein.

Auch wenn die zentralen Ziele des Stadt-
umbauprogramms am BauGB § 171a-d aus-
gerichtet bleiben, wonach „... Stadtumbau-
maßnahmen Maßnahmen sind, durch die 
in von erheblichen städtebaulichen Funk-
tionsverlusten betroffenen Gebieten An-
passungen zur Herstellung nachhaltiger 
städtebaulicher Strukturen vorgenommen 
werden“, wird das künftige Stadtumbau-
programm in stärkerem Maße auf die kom-
plexen Anpassungsprozesse städtebauli-
cher Strukturen zielen müssen, die sich im 
Spannungsfeld zwischen Schrumpfung und 
Wachstum ergeben. Dabei ist der Stadtum-
bau weiterhin darauf zu richten, Überkapa-
zitäten und vor allem Wohnungsleerstän-
de sowie untergenutzte Flächen zu reduzie-
ren oder solchen Prozessen rechtzeitig zu 
begegnen. Gleichwohl wird er auch künftig 
kein „Abrissprogramm“, sondern vielmehr 
das Städtebauförderungsprogramm sein, 
das den Umbau der Städte zur Anpassung 

an strukturelle und differenzierte demogra-
fische Veränderungen, aber auch hinsicht-
lich der Belange des Klimaschutzes und 
der Klimafolgenanpassung vorantreibt und 
für die Qualifizierung der Stadträume ent-
scheidende Impulse liefert. Der stadträum-
liche Fokus muss dabei weiterhin auf inner-
städtischen und innenstadtnahen Stadtbe-
reichen liegen, um Funktionsvielfalt, spezi-
fische städtebauliche Strukturen und eine 
hohe Wohn- und Lebensqualität in den 
Kommunen zu sichern. Dabei sollten sich 
die Stadtumbaumaßnahmen auch künftig 
vor allem auf die folgenden typischen För-
derkulissen und Handlungsfelder konzent-
rieren, wobei zusätzlich die jeweils länder-
spezifischen Problemlagen, Schwerpunkt-
setzungen und auch Gemeindestrukturen 
zu berücksichtigen sind: 

�� 	Innenstadtbereiche (mittel)großer Städte 
im Strukturwandel, durchaus auch in 
Wachstumsregionen – Rückbau bzw. Um-
wandlung stadtbildprägender Großimmo-
bilien und Infrastruktur, Erhaltung baukul-
turell wertvoller Bausubstanz, Rücknah-
me städtebaulicher Überformungen ver-
gangener Sanierungen, Wiedernutzung 
von Brachflächen, Sicherung und Gestal-
tung attraktiver öffentlicher Räume und 
privater Freiflächen, Qualifizierung inner-
städtischer Wohnquartiere sowie Wohn-
bestände.

�� 	Ortskerne kleinerer Städte im ländlichen 
und strukturschwachen Raum – Beseiti-
gung von Leerstand in allen wesentlichen 
Funktionsbereichen, Schaffung einer  
attraktiven Mitte und Sicherung städte
baulicher Strukturen, Erhaltung baukul-
turell und historisch wertvoller Bausub-
stanz, Sicherung der Konzentration von 
Funktionen und Nutzungen, inklusive 
Wohnen, Neustrukturierung der Infra-
struktur.

�� 	Große Wohnsiedlungen, vorrangig der 
1950er bis 1980er Jahre in eher schrump-
fenden Städten unterschiedlicher Grö-
ße (wobei durch die strukturelle Beson-
derheit des ostdeutschen Wohnungs-
bestands dort auch überproportional 
kleinere Kommunen betroffen sind) – Be-
seitigung von Leerstand durch Rückbau, 
Qualifizierung verbleibender Wohnungs-
bestände, Anpassung der Infrastruktur, 
Gestaltung attraktiven öffentlichen und 
privaten Freiraums, Maßnahmen zur so-
zialen Stabilisierung. 
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�� 	Große bisherige Industrie-, Gewerbe- 
und Verkehrsbrachen sowie Militärkon-
versionen in stadtentwicklungspolitisch 
relevanten Lagen – Um-, Nach- und Zwi-
schennutzung leer gefallener Flächen 
und ggf. geeigneter Gebäude für neue 
und teils auch verstärkte Nachfrage nach 
Wohnen, Infrastruktur- und Gewerbeent-
wicklungen sowie Frei- und Erholungs-
räume, Wiederherstellung und Sicherung 
kompakter Stadtstrukturen, Vermeidung 
weiterer Siedlungsflächen.  

�� 	Kommunen in Wachstumsregionen mit 
deutlichem Bevölkerungsanstieg und 
schnell wachsender Wohnungsnachfrage, 
insbesondere nach bezahlbarem Wohn-
raum – Anpassung der Infrastruktur, Re-
vitalisierung und Erschließung von Brach-
flächen und Entwicklung von Baulücken 
in bestehenden Wohnquartieren, Siche-
rung und Gestaltung attraktiver öffentli-
cher Freiräume, Maßnahmen zur Integra-
tion und sozialen Stabilität.

3.	 Die Programme Stadtumbau Ost und 
Stadtumbau West sollten inhaltlich grund-
sätzlich zusammengeführt werden. 

Für ein gemeinsames Stadtumbaupro-
gramm spricht vor allem, dass sich Pro-
blemlagen, städtebauliche Funktionsver-
luste und Missstände in den Fördergebie-
ten in Ost und West trotz unterschiedlicher 
Ursachen und Ausprägungen bereits heu-
te ähneln. Dafür spricht auch, dass die sich 
ausdifferenzierenden Entwicklungen in der 
Bundesrepublik künftig nicht mehr allein ei-
ner Dichotomie von Ost und West folgen 
werden, sondern sich verstärkt hinsichtlich 
Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen 
unterscheiden, auch wenn sich diese bisher 
in unterschiedlicher Dimension in Ost und 
West, aber zugleich auch innerhalb einzel-
ner Länder bemerkbar machen. 

Auch die Strategien und Stadtumbaumaß-
nahmen sind in beiden Programmen inzwi-
schen nahezu gleich. Unterschiede erge-
ben sich noch hinsichtlich der Förderkondi-
tionen durch Bund und Länder für besonde-
re Herausforderungen, wie sie bisher allein 
dem Stadtumbau Ost zugeschrieben wur-
den. Da hierbei von weiterem Bedarf aus-
zugehen ist, ist dies auch im gemeinsamen 
Programm zu berücksichtigen. 

4.	 Das künftige gemeinsame Programm 
muss robust und anpassungsfähig sein 
und die programmatische Breite und hand-
lungsorientierte Flexibilität – wie sie insbe-

sondere im Stadtumbau West erfolgreiche 
Praxis war – behalten. 

Beide Programme haben sich bisher als 
„lernende Programme“ erwiesen, denn 
für eine Stadterneuerung mit erheblichem 
Umstrukturierungs- und Anpassungsbe-
darf – vor allem unter Schrumpfungsbe-
dingungen – gab und gibt es keine Patent-
lösung. Dass die flexible Programm- und 
Fördersystematik den Kommunen ermög-
licht, Stadtumbaustrategien und Gesamt-
maßnahmen, die adäquat auf die jeweili-
gen Problemlagen und den Stadtumbau-
bedarf in den Kommunen zugeschnitten 
sind, zu entwickeln und umzusetzen sowie 
städtebaulichen Folgewirkungen auch prä-
ventiv zu begegnen, hat bisher ganz we-
sentlich zum Erfolg der Programmumset-
zungen in Ost und West beigetragen. Es ist 
davon auszugehen, dass sich die Entwick-
lungen in den Kommunen künftig mit grö-
ßerer Dynamik und immer stärkerer regio-
naler Differenzierung fortsetzen sowie mehr 
als bisher sich schneller ändernden Einflüs-
sen ausgesetzt sein werden. Das gemeinsa-
me Programm braucht daher auch ausrei-
chend Anpassungsspielraum, um auf neue 
städtebauliche Herausforderungen reagie-
ren zu können. 

5.	 Für die Umsetzung weiterer Stadtum-
baumaßnahmen steht auch künftig die er-
probte und wirkungsvolle instrumentelle 
Basis der bisherigen Programme zur Stra-
tegieentwicklung, Gebietsfestlegung, Pro-
zesssteuerung und für Kooperationen zur 
Verfügung. Besonders die Erarbeitung 
und Fortschreibung integrierter und ge-
samtstädtisch hergeleiteter städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte sollte Vorausset-
zung für die Beteiligung am Stadtumbau-
programm bleiben und entsprechend geför-
dert werden.

Mit dem Stadtumbau wird stärker als zu-
vor die Entwicklung der Stadt als Ganzes 
in den Blick genommen. Deswegen haben 
integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte – ergänzt durch weitere Fachpla-
nungen und Konzepte – für jede Gesamt-
maßnahme entscheidende strategische Be-
deutung, aus denen sich eingebettet in den 
gesamtstädtischen Kontext abgestimmte 
und zielführende Stadtumbaumaßnahmen 
auf der Quartiers- bzw. Fördergebietsebene 
ableiten und umsetzen lassen. 

Das für den Stadtumbau verfügbare städ-
tebaurechtliche Instrumentarium ist sehr 
wirksam, wurde im Ergebnis vorangegan-
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gener Evaluierungen der Stadtumbaupro-
gramme ergänzt und weiter qualifiziert. 
Empfehlenswert scheint, bei der Gebiets-
festlegung nach BauGB auf kommunaler 
Ebene – insbesondere bei innerstädtischen 
Gebietsentwicklungen – noch stärker als 
bisher die Möglichkeiten des Sanierungs-
rechtes auszuloten.

Beide Programme haben wichtige Impulse 
hinsichtlich neuer Formen der Prozesssteu-
erung sowie der Kooperation und Kommu-
nikation gegeben. Integriertes Handeln in-
nerhalb der kommunalen Verwaltung, das 
Engagement von Eigentümern, eine umfas-
sende Information sowie die aktive Mitwir-
kung und Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure und vor allem der Bevölkerung 
werden auch im gemeinsamen Stadtum-
bauprogramm einen entsprechend hohen 
Stellenwert haben müssen. Je mehr Akteu-
re sich am Stadtumbau beteiligen, desto 
wichtiger wird es, dass die vorgesehenen 
Maßnahmen verbindlich umgesetzt werden 
und dass es einen verlässlichen Rahmen für 
Investitionen aller Beteiligten gibt, um die 
verfolgten Ziele auch zu erreichen. Koope-
rations- und Umsetzungsvereinbarungen 
können dazu einen Beitrag leisten.

Unverzichtbar für die Wirksamkeit und die 
stetige Weiterentwicklung des Programms 
sind eine laufende Beobachtung und Wir-
kungskontrolle auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene sowie dessen wissen-
schaftliche Begleitung. Mit dem angelaufe-
nen elektronischen Monitoring auf Bundes-
ebene wie auch laufenden Monitorings auf 
Ebene der Länder und Kommunen gibt es 
dafür gute, jedoch weiter zu qualifizieren-
de Instrumente. Um den notwendigen und 
sehr hilfreichen Wissens- und Erfahrungs-
transfer aus dem Umsetzungsprozess in 
den Ländern und Kommunen zu ermögli-
chen, sollte auch das gemeinsame Stadt-
umbauprogramm durch eine Bundestrans-
ferstelle begleitet werden.

6.	 Das bisherige problemadäquate Spek-
trum förderfähiger Maßnahmen sollte auch 
im gemeinsamen Programm beibehalten 
werden.

Abgeleitet aus den Programmzielen des 
BauGB weisen die jährlichen Verwaltungs-
vereinbarungen von Bund und Ländern zu 
den Stadtumbauprogrammen einen be-
währten Komplex an Fördertatbeständen 
aus: Verbesserung des öffentlichen Raums 
und privater Freiflächen, inklusive Maß-
nahmen der Barrierefreiheit, städtebauli-

che Neuordnung, Wieder- und Zwischen-
nutzung von Brachen oder freigelegten Flä-
chen, Anpassung städtischer Infrastruktur, 
Aufwertung und Umbau des Gebäudebe-
stands, Rückbau leerstehender und dauer-
haft nicht mehr benötigter Gebäude, Bau- 
und Ordnungsmaßnahmen, investitions-
vorbereitende und -begleitende Maßnah-
men. Dieses Spektrum hat sich bisher als 
passgerecht erwiesen und ist auch ausrei-
chend flexibel, um künftigen Herausforde-
rungen und dem daraus in den Kommunen 
und Fördergebieten ableitbaren Stadtum-
baubedarf gerecht zu werden. Eine Ergän-
zung von Fördertatbeständen im gemeinsa-
men Stadtumbauprogramm scheint nicht 
notwendig, eine Einschränkung allerdings 
ebenfalls nicht. 

Im Stadtumbau bleibt die Förderung 
nichtinvestiver, vorrangig investitionsvor-
bereitender und -begleitender, Maßnah-
men bedeutsam: Dazu gehören die Beauf-
tragung von Externen, Strategie- und Kon-
zeptentwicklungen, Beteiligungsmöglichkei-
ten, eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die notwendige Unterstützung durch 
ein Stadtumbaumanagement. Angesichts 
bisher eher geringer Wohn- und Lebens-
qualität und einem daraus abgeleiteten ho-
hen Stadtumbaubedarf gehören zahlreiche 
Bestandsquartiere mit teils einseitigen Bele-
gungsstrukturen, schwierigen sozialen Rah-
menbedingungen und zusätzlichen Integra-
tionsanforderungen durch starke Zuwan-
derung zur Stadtumbaukulisse. In diesen 
Stadtumbaugebieten werden verstärkt sozi-
ale Managementaufgaben auch im Rahmen 
des Programms erfüllt werden müssen, 
wenn eine Bündelung von Städtebauförde-
rungsprogrammen, und damit auch die mit 
der „Sozialen Stadt“, nicht vorgesehen ist.

Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung wie auch ein stärkerer Barri-
ereabbau sind als Querschnittsthemen der 
Städtebauförderung insgesamt seit länge-
rem verankert. Insbesondere bei Maßnah-
menplanungen für die Aufwertung öffentli-
cher Räume und das Wohnumfeld, die Be-
standsqualifizierung von Wohn- und öf-
fentlichen Gebäuden sowie die städtische 
Infrastruktur müssen diese Themen ein 
noch stärkeres Gewicht erhalten. 

7.	 Die spezifischen Förderinstrumente 
des Stadtumbaus Ost zum Rückbau von 
dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohn-
raum und zur Sanierung und Sicherung von 
Altbauten sollten in das künftige gemeinsa-
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me Programm eingehen und – unter noch 
zu definierenden Rahmenbedingungen – 
von ost- und westdeutschen Kommunen 
in Anspruch genommen werden können.

Um dem gravierenden Ausmaß an spezifi-
schen städtebaulichen Problemlagen in ost-
deutschen Kommunen gerecht zu werden, 
entstanden im Programmverlauf von Stadt-
umbau Ost – neben der Aufwertung – drei 
eigene Förderbereiche ohne kommunale 
Mitleistungsanteile. Der Stadtumbau wird 
sich auch künftig mit städtebaulichen Pro-
blemlagen auseinandersetzen müssen, aus 
deren Intensität und Verbreitung sich be-
sonders großer Handlungs- und Förderbe-
darf ableitet, sodass das Fortbestehen die-
ser Förderbereiche sinnvoll erscheint bzw. 
zu prüfen ist. 

Rückbauförderung ohne kommunalen Ei-
genanteil: Nach wie vor weist der ostdeut-
sche Wohnungsmarkt flächenhaft einen 
hohen und tendenziell steigenden struktu-
rellen Wohnungsleerstand in unterschied-
lichen Quartieren und Beständen auf. Des-
halb bleibt die Beseitigung von Leerstand – 
auch durch Abriss und Rückbau – eine der 
großen Stadtumbauherausforderungen. 
Daher sollte die spezifische Förderung für 
den Rückbau strukturellen Wohnungsleer-
stands fortgeführt werden. Auch wenn sich 
in Teilregionen Westdeutschlands wachsen-
der Leerstand abzeichnet, ist ein strukturel-
ler Wohnungsleerstand in dieser Intensi-
tät und Verbreitung dort kaum zu erwarten. 
Unter vergleichbaren Rahmenbedingungen 
sollte jedoch eine entsprechende Förderung 
ebenfalls möglich sein. 

Der bisherige Zuschuss aus Bundesmitteln 
von bis zu 35 Euro pro Quadratmeter rück-
gebauter Wohnfläche in diesem Programm-
bereich sollte beibehalten werden. Mit so-
genannten Poolbildungen und flexiblen 
Ausgestaltungen lässt sich höherer Auf-
wand – beispielsweise bei Teilrückbauten 
– ausgleichen. 

Sanierung und Sicherung von Altbauten 
ohne kommunalen Eigenanteil: Um die 
dringend nötige Bestandsqualifizierung 
von Altbauten in Kommunen mit schwie-
rigen Rahmenbedingungen zu unterstüt-
zen, sollten die besonderen Förderrege-
lungen des Stadtumbaus Ost, die zu Erfol-
gen in der Innenstadtentwicklung und bei 
der Bewahrung historischer Stadtstruktu-
ren beigetragen haben, in das gemeinsa-
me Programm eingehen und ost- wie west-
deutschen Kommunen zur Verfügung ste-

hen. Zur Bestandsqualifizierung von Altbau-
ten sollten außerdem weitere Förder- bzw. 
Anreizin strumente stärker genutzt werden, 
beispielsweise die Wohnraumförderung 
der Länder, die eine Investitionshilfe bie-
ten kann, Aufwertungsprozesse in Gang zu 
setzen.

Rückführung städtischer Infrastruktur mit 
abgesenktem kommunalen Eigenanteil: 
Die Anpassung städtischer Infrastrukturen 
behält auch künftig ihren besonderen Stel-
lenwert als Stadtumbauaufgabe. Innerhalb 
des Stadtumbaus Ost konnte bisher vor al-
lem die Rückführung nicht mehr benötig-
ter städtischer Infrastrukturen mit einem 
eigenen Programmbereich und gesenktem 
kommunalen Eigenanteil gesondert geför-
dert werden. Hier ist zu prüfen, inwieweit 
die bisherigen Förderkonditionen auch für 
die aktuell anstehenden infrastrukturellen 
Anpassungsprozesse in Ost und West pas-
sen und dieser Förderbereich für das ge-
meinsame Stadtumbauprogramm von Be-
lang bliebe.

Unabhängig von Rückbau- und Sicherungs-
maßnahmen mit Hilfe der besonderen Pro-
grammbereiche sollte das künftige Stadt-
umbauprogramm – auch in strukturschwa-
chen und schrumpfenden Kommunen – 
vor allem dazu dienen, zukunftsweisende 
städte bauliche Investitionen zu fördern. 

8. Die Reichweite des Stadtumbaupro-
gramms wird sich erhöhen, zur Sicherung 
einer Programmbeteiligung sollten Kom-
munen in Haushaltsnotlagen weiterhin un-
terstützt werden.

Im bisherigen Programmverlauf hat sich 
die Reichweite der Programme sukzessi-
ve erhöht. Bis 2014 waren insgesamt 953 
Städte und Gemeinden an beiden Program-
men beteiligt: 480 in Ostdeutschland, 472 in 
Westdeutschland und Berlin. Nach groben 
Schätzungen auf Basis aktueller und künf-
tiger demografischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen sowie ihrer städtebaulichen 
Folgen könnten in den nächsten Jahren 
weitere rund 500 Kommunen programmre-
levant werden. Vor allem in Westdeutsch-
land werden auch neue Programmkommu-
nen erwartet, während in Ostdeutschland 
nahezu alle stadtumbaurelevanten größe-
ren Kommunen bereits am Programm be-
teiligt sind. Darüber hinaus sind in beteilig-
ten Programmkommunen schon heute wei-
tere Fördergebiete ausgewiesen bzw. in Pla-
nung, für die eine Programmbeteiligung 
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angestrebt wird. Hinzu kommt die Lücke, 
die durch das Ende des Förderprogramms 
„Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen“ entstanden ist, sodass 
Kommunen zur Fortsetzung ihrer Stadtent-
wicklungsaufgaben stärker als bisher im 
Stadtumbauprogramm ankommen werden. 

Ob und in welchem Umfang sich betrof-
fene Städte und Gemeinden am Stadtum-
bauprogramm (weiter) beteiligen, ist we-
sentlich dem Willen der kommunalen Ak-
teure geschuldet, gemeinsam eine städte-
bauliche Entwicklung voranzutreiben und 
dafür die erforderlichen – auch personel-
len – verwaltungsinternen Kapazitäten ein-
zusetzen. Die Beteiligung hängt letztlich je-
doch auch maßgeblich davon ab, ob die 
Kommunen finanziell handlungsfähig sind 
und den nötigen kommunalen Mitleistungs-
anteil für die Gesamtmaßnahmen aufbrin-
gen können. Über die Städtebauförderung 
wird das grundlegende Problem kommu-
naler Finanzausstattungen nicht zu lösen 
sein. Diese muss aber – wie bisher schon 
– Kommunen unterstützen, die aus eigener 
Kraft allein die städtebaulichen Folgen des 
Strukturwandels in ihren Quartieren nicht 
beheben können. Viele Nothaushalts- oder 
Haushaltssicherungskommunen in Ost und 
West werden seit längerem in einigen Län-
dern und seit 2015 auch vom Bund durch 
einen unter das geforderte Drittel abgesenk-
ten Mitleistungsanteil unterstützt. Diese 
Möglichkeit von Seiten des Bundes ist min-
destens beizubehalten. Darüber hinaus soll-
te auch die teilweise Übernahme des Mit-
leistungsanteils durch Dritte (weiter) mög-
lich sein. 

9.	 Die künftige Programmreichweite und 
der aufgezeigte Stadtumbaubedarf sollten 
sich in einer entsprechend auskömmlichen 
und kontinuierlichen Fördermittelausstat-
tung des gemeinsamen Programms wider-
spiegeln. 

Eine ausreichende und kontinuierliche Be-
reitstellung von Programmmitteln durch 
Bund und Länder bietet den verlässlichen 
Rahmen für Kommunen und beteiligte Ak-
teure, der über die erfolgreiche Umset-
zung der Vorhaben und des gesamten Pro-
gramms entscheidet. Den künftigen Her-
ausforderungen im Stadtumbau kann umso 
besser begegnet werden, wenn die Mittel-
ausstattung in angemessenem Verhältnis 
zu den Problemlagen steht. Da die erwar-
tete wachsende Reichweite und die Bewäl-
tigung neuer Aufgaben im Stadtumbau ei-

nen weiterhin hohen und noch steigenden 
Förderbedarf erzeugen wird, sollte die Mit-
telausstattung eines gemeinsamen Pro-
gramms daher mindestens in bisherigem 
Umfang – in der Summe beider Stadtum-
bauprogramme der letzten Jahre – gesi-
chert werden. 

In den letzten Jahren wurden Bundesmit-
tel für beide Programme in jeweils gleicher 
Höhe zur Verfügung gestellt. Bis 2019 läuft 
der Solidarpakt, Korb II, daran anschließen-
de Regelungen und Reformen zu den Fi-
nanzausstattungen und Finanzbeziehungen 
der Länder stehen gegenwärtig noch aus. 
Es ist empfehlenswert, sich mindestens bis 
2019 an dieser Mittelbereitstellung zu ori-
entieren. Eine Zusammenführung zu einem 
gemeinsamen Stadtumbauprogramm muss 
den noch immer hohen städtebaulichen 
Handlungs- und sich daraus ergebenden 
Finanzbedarf ostdeutscher Kommunen be-
rücksichtigen, eine Mittelreduzierung wäre 
unter diesen Rahmenbedingungen prob-
lematisch und würde auch die bisherigen 
Erfolge des Stadtumbaus gefährden. Eine 
Aufstockung der Mittel für die westdeut-
schen Länder wäre angesichts der erweiter-
ten Aufgaben, intensivierten Problemlagen 
und nicht zuletzt der erwarteten zunehmen-
den Beteiligung westdeutscher Städte an-
gemessen. 

10.	 Das Stadtumbauprogramm sollte wei-
terhin zielgerichtet mit anderen öffentli-
chen und privaten Investitionen verknüpft 
werden, wofür ausreichend Impulse und 
Anreize gegeben werden sollten. 

Allein im Rahmen des Stadtumbaupro-
gramms werden die vorhandenen und zu 
erwartenden städtebaulichen Problemlagen 
jedoch auch künftig nicht zu bewältigen und 
die dafür geeigneten Vorhaben nicht zu fi-
nanzieren sein. Deswegen lässt die Pro-
grammatik des Stadtumbaus eine Ergän-
zung der Fördermittel ausdrücklich zu bzw. 
fordert diese aktiv ein. Durch weitere Mittel 
der öffentlichen Hand als auch die Mobili-
sierung privater Investitionen wird die Wirk-
samkeit der Maßnahmen überhaupt erst er-
reicht oder wesentlich erhöht. 

Mitentscheidend für eine erfolgreiche Fort-
setzung des Stadtumbaus ist es, zielfüh-
rende Anreizinstrumente zu schaffen, um 
vor allem private Immobilieneigentümer 
in den Fördergebieten für eine aktive Mit-
wirkung zu gewinnen. Demnach sind ins-
besondere auch die Zusammenhänge mit 
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den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und Förderinstrumenten wich-
tig. Der Stadtumbau konzentriert sich hier 
vor allem auf die Situation in schwachen 
Märkten, in denen – neben der erforderli-
chen Rückbauförderung ohne kommuna-
len Eigenanteil – wohnungswirtschaftliche 
Investitionen im Stadtumbaukontext und 
zur Sicherung städtebaulicher Ziele häu-
fig einer gezielten, zusätzlichen Förderung 
bedürfen. Um insbesondere für schwierige 
Wohnungs- und Gebäudebestände Investiti-
onsprozesse überhaupt erst in Gang zu set-
zen und – durch die Übernahme oder Abfe-
derung unrentierlicher Kostenanteile – die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit der Maßnah-
men zu verbessern, ist eine zusätzliche In-
vestitionsförderung sinnvoll. Diese sollte im 
Hinblick auf die Fördergegenstände und die 
begünstigenden Investitionen auf die spezi-
fischen Problemlagen in Stadtumbauquar-
tieren konditioniert und vergleichbar mit 
der bis Ende 2004 in den neuen Ländern 
eingesetzten Investitionszulage strukturiert 
sein, besitzt so eine hohe Wirksamkeit und 
erzielt – im Unterschied zu steuerlichen För-
derungen – bei allen Akteursgruppen ent-
sprechende Anreizwirkungen. Bestandsqua-
lifizierung braucht insgesamt eine stärkere 
Verknüpfung von Stadtumbau und Wohn-
raumförderung.

Auch eine Bündelung öffentlicher Mittel 
zur Maßnahmenumsetzung auf kommu-
naler Ebene ist künftig unverzichtbar. An-
gesichts der immer vielfältigeren Förder-
möglichkeiten, Programme oder Initiativen 
auf Bundes-, Länder- und EU-Ebene – auch 
ganz unterschiedlicher Ressorts – ist es für 
die Kommunen schwierig, hierbei sowohl 
den Überblick zu behalten als auch die Mit-
telbündelung haushalterisch darzustellen. 
Empfohlen wird deshalb, durch zielgerichte-
te Informationen (z.B. aktuelle Förderporta-
le) zusätzliche Unterstützung zu geben und 
stärker als bisher bereits auf Länderebene 
zu bündeln. 

Der eingeleitete Stadtumbauprozess ist in 
vielen Städten und Gemeinden in Ost und 
West erfolgreich, daran ist anzuknüpfen, 
auch um die bisherigen Erfolge nicht zu ge-
fährden. Ein gemeinsames Stadtumbaupro-
gramm hat im Rahmen der Städtebauför-
derung auch zukünftig in Ost und West ei-
nen wichtigen Beitrag zur städtebaulichen 
Attraktivität, Funktionsfähigkeit und sozi-
alen Stabilität der Städte und Gemeinden 
zu leisten. Die Sicherung unverwechselba-
rer Stadträume mit vielfältigen und sozial 
durchmischten Quartieren und die Vermei-
dung perforierter Stadtstrukturen gehört 
ebenso dazu wie ein nachfragegerechtes 
Wohnungsangebot und ein intaktes Ge-
meinwesen, geprägt durch eine gesicherte 
Daseinsvorsorge, sozialen Zusammenhalt 
und gelingende Integration.
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